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Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 
Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Kanton Glarus 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : GL 
 
 
Adresse : Rathaus, 8750 Glarus 
 
 
Kontaktperson : Orsolya Ebert, Hauptabteilungsleiterin Gesundheit 
 
 
Telefon : 055 646 61 40 
 
 
E-Mail : orsolya.ebert@gl.ch 
 
 
Datum : 25. September 2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch





Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
GL 
 


 
Der Regierungsrat des Kantons Glarus bezweifelt die Notwendigkeit von wissenschaftlichen Pilotversuchen, um Erkenntnisse über die Auswirkungen 
neuer Regelungen im Umgang mit Betäubungsmitteln des Wirkungstyps Cannabis zu nicht medizinischen Zwecken zu gewinnen. Er ist überzeugt, 
dass zu diesem Thema ausreichend Daten aus Studien zu ausländischen Regelungen im Umgang mit Cannabis existieren. Eigene Pilotversuche und 
das ganze aufwändige Verfahren (inkl. Gesetzgebung) dazu für die Schweiz, bringen unserer Einschätzung nach keinen nennenswerten Mehrwert. Die 
Datengrundlage, um über eine Legalisierung von Cannabis zu entscheiden, besteht längst. 
 
Der Regierungsrat lehnt daher die Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und die Verordnung über Pilotversuche nach dem 
Betäubungsmittelgesetz (BetmPV) ab. Sollte der Bund entgegen unserer Ansicht an Pilotversuchen mit Cannabis festhalten, ersuchen wir um 
Berücksichtigung der nachfolgenden Bemerkungen und Anträge. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
GL 
 


 
8a 


 
Keine 
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Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
GL 
 


 
Einzelne Artikel müssen klarer abgefasst werden. Die Auswirkungen auf die Kantone werden, sofern es überhaupt zu Pilotversuchen in unserer 
Region kommt, geringfügig sein. Es würde dies insbesondere die kontrollierte Entsorgung nicht mehr gebrauchter Produkte sowie die 
Kontrollaufgaben vor Ort im Auftrag des BAG betreffen, die aber kaum ins Gewicht fallen würden. 
 
Zudem zu bemerken bleibt, dass in den Ausführungen zur BetmPV das Ziel alternativer Regelungsansätze erwähnt wird. Zusammen mit den 
Erläuterungen zu Artikel 12 BetmPV entsteht der Eindruck, dass bereits jetzt klar ist, dass mit den Pilotversuchen eine neue bzw. andere gesetzliche 
Reglung angestrebt wird. Dies steht der Unvoreingenommenheit von Forschungs-projekten diametral entgegen. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
GL 
 


 
3 


 
Offenbar sollen ausser in Arztpraxen und Apotheken auch andere 
Abgabestellen im Rahmen von Pilotversuchen möglich sein. Diese sollten klar 
definiert werden inkl. den damit verbundenen Anforderungen an das 
Fachpersonal. 
 


 
      


 
GL 
 


 
11 


 
Welche Anforderungen werden an fachkundiges Personal gestellt? In den 
Erläuterungen ist nur von Apotheken die Rede. Wenn aber noch andere 
Abgabestellen in Frage kommen, müssten entsprechende personelle 
Anforderungen definiert werden (vgl. Kommentar zu Art. 3). 
 


 
      


 
GL 
 


 
12 


 
Aus dem Verordnungstext ist nicht ersichtlich, wie die Probanden in den 
Pilotversuch eingeschlossen werden sollen. Welche Voraussetzungen 
müssen für eine Teilnahme erfüllt sein und wer entscheidet schliesslich über 
eine Teilnahme? 
 


 
      


 
GL 
 


 
16 


 
Die Pilotprojekte haben zum Ziel die Auswirkungen des Konsums zu 
beobachten. Dabei spielt aber nicht nur die physische Gesundheit der 
Probanden eine Rolle, sondern auch deren Verhalten in ihrem sozialen Umfeld. 


 
2 Die Inhaber und Inhaberinnen von Bewilligungen 
für Pilotversuche kontrollieren die sozialen 
Auswirkungen auf die Teilnehmer und 
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Auch diese Veränderungen sind Beeinträchtigungen, die jedoch eher dem 
Psychosozialen Bereich der Gesundheit zugeordnet werden muss. Diesem 
Bereich ist bei solchen Projekten ein besonderes Augenmerk zu schenken. 
 


Teilnehmerinnen und ziehen die notwendigen 
Konsequenzen daraus. Dabei ist nicht nur der 
Proband zu befragen, sondern auch dessen 
unmittelbare Umfeld. 
3 Sie melden dem BAG unverzüglich 
ausserordentliche Probleme. 
 


 
GL 
 


 
18 


 
Wie im Bericht erläutert, ist dem Gesundheitsschutz der Teilnehmenden und 
dem Schutze der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, ein besonderes 
Augenmerk zu schenken. Der Begriff, wonach der Gesuchsteller ein 
Präventions-, ein Jugendschutz- sowie ein Gesundheitskonzept einzureichen 
hat, ist uns zu offen formuliert. Wir sind der Ansicht, dass die wesentlichen 
Inhalte der genannten Konzepte durch das BAG zu definieren sind. 
 


 
      


 
GL 
 


 
22 


 
Eine Delegation an die kantonalen Vollzugsbehörden lehnen wir ab, der 
entsprechende Satz in Absatz 1 ist zu streichen. Da das BAG bereits die 
Gesuche beurteilt und für die Bewilligung zuständig ist, wäre es für die 
Kantone ein unverhältnismässig hoher Aufwand, sich in dieselbe Materie 
einzuarbeiten. Da davon ausgegangen werden kann, dass nur wenige 
Pilotstudien aktiv sind bzw. bewilligt werden, befürworten wir eine Kontrolle 
durch das BAG. 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 
Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Kanton Graubünden   
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : GR 
 
 
Adresse : Planaterrastrasse 16    
 
 
Kontaktperson : Vitus Demont 
 
 
Telefon : 081 257 26 14 
 
 
E-Mail : vitus.demont@san.gr.ch  
 
 
Datum : 26. September 2019 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  



mailto:vitus.demont@san.gr.ch
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Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
GR 
 


 
Wir unterstützen den vom Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) in Vernehmlassung gegebenen Entwurf des 


Betäubungsmittelgesetzes und der Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (BetmPV).  


Die gesellschaftlichen Veränderungen in Bezug auf den Cannabiskonsum lassen sich kaum mehr aufhalten. In der Schweiz ist Cannabis 


aktuell die am häufigsten konsumierte illegale Substanz. 7.3 Prozent der Schweizer Bevölkerung ab 15 Jahren haben im Jahr 2016 


angegeben, in den letzten zwölf Monaten vor der Befragung zumindest einmal Cannabis konsumiert zu haben. 33.8 Prozent der 


Schweizer Wohnbevölkerung ab 15 Jahren haben schon einmal in ihrem Leben Cannabis konsumiert (Männer: 38.9 Prozent; Frauen: 29 


Prozent) (vgl. hierzu Suchtmonitoring Schweiz, Konsum von Alkohol, Tabak und illegale Drogen in der Schweiz im Jahr 2016, Bundesamt 


für Gesundheit, S. 79). 


Um der Problematik zu begegnen und eine unkontrollierte Ausuferung des Problems zu vermeiden, scheinen neue Lösungen, wie z.B. 


ein regulierter Markt für Cannabisprodukte, gefragt zu sein. Sinnvollerweise werden solche neuen Lösungsmöglichkeiten über 


Pilotversuche erprobt, damit Probleme und Risiken frühzeitig erkannt werden und, sofern notwendig, Gegenmassnahmen eingeleitet 


werden können. 


Mit der Schaffung von Art. 8a im Betäubungsmittelgesetz und der zugehörigen Verordnung können örtlich, zeitlich und sachlich begrenzte 


wissenschaftliche Pilotversuche mit Cannabis durchgeführt werden, um die Auswirkungen eines geregelten Umgangs mit 


Betäubungsmitteln des Wirkungstyps Cannabis zu nicht medizinischen Zwecken zu erforschen. Durch die Pilotversuche können im 


Hinblick auf eine mögliche Gesetzesänderung wichtige, wissenschaftlich abgestützte Entscheidgrundlagen gewonnen werden. Die durch 


die Pilotversuche neu gewonnen Erkenntnisse dienen zudem der effektiven Umsetzung der Schweizer Drogenpolitik, welche auf 


Prävention, Therapie und Wiedereingliederung, Schadensverminderung und Überlebenshilfe sowie auf Repression und Regulierung 


besteht. 
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Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
GR 
 


 
Art. 12 Abs. 2 
lit. c  


 
Den generellen Ausschluss von Personen, die an einer ärztlich 
diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka konsumieren, unterstützen 
wir dagegen nicht (Art. 12 Abs. 2 lit. c BetmPV). Obwohl es bestimmte 
psychische Erkrankungen gibt, die durch Cannabiskonsum eine 
Verschlechterung erfahren können, gibt es keine medizinische 
Evidenz, dass Cannabis bei allen psychischen Krankheiten eine 
Kontraindikation und eine potenzielle Gefährdung des 
Gesundheitszustandes darstellt. Ausserdem konsumieren gerade 
Patienten mit psychischen Erkrankungen häufig Cannabis. Sie durch 
einen Ausschluss von solchen Pilotversuchen für eine lange Zeit (bis 
zu zehn Jahren) von einem regulierten Cannabismarkt in den 
Pilotversuchen auszugrenzen und sie weiterhin auf den Schwarzmarkt 
zu zwingen, stellt eine Diskriminierung und eine massive Gefährdung 
dieser besonders sensiblen Patientengruppe dar. Bei dieser 
Patientengruppe sollte im Einzelfall unter Einbezug der behandelnden 
Ärztin bzw. des behandelnden Arztes über die Teilnahme an ein 
Pilotprojekt entschieden werden. Wichtig wäre es zudem, dass für 
diese Patientengruppe spezialisierte Abgabemodalitäten und 
Abgabestellen (z.B. psychiatrische Kliniken) vorgesehen würden. 


 
      


 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 X Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 
 







 


 


Die Regierung  
des Kantons Graubünden 


La regenza 
dal chantun Grischun 


Il Governo 
del Cantone dei Grigioni 


 


 


 


Sitzung vom  Mitgeteilt den Protokoll Nr. 


 16. Oktober 2018 16. Oktober 2018 


 
 


781 


 
 


 


 


Per E-Mail zustellen an:  pilotversuchecannabis@bag.admin.ch 
    gever@bag.admin.ch 
 


 


Vernehmlassung zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verord-


nung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 


Cannabis) 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


 


Mit Schreiben vom 4. Juli 2018 haben Sie uns den Entwurf zur Änderung des Bun-


desgesetzes über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungs-


mittelgesetz) und zur Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelge-


setz (Pilotversuche mit Cannabis) zur Vernehmlassung unterbreitet. Für die Möglich-


keit zur Stellungnahme bedanken wir uns und nehmen wie folgt Stellung: 


 


Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung des Betäubungsmittelgesetzes, da sich 


die gesellschaftlichen Veränderungen in Bezug auf den Cannabiskonsum kaum mehr 


aufhalten lassen. 


 


Mit der Schaffung von Art. 8a im Betäubungsmittelgesetz und der zugehörigen Ver-


ordnung können örtlich, zeitlich und sachlich begrenzte wissenschaftliche Pilotversu-


che mit Cannabis durchgeführt werden, um die Auswirkungen eines geregelten Um-


gangs mit Betäubungsmitteln des Wirkungstyps Cannabis zu nicht medizinischen 


Zwecken zu erforschen. Durch die Pilotversuche können im Hinblick auf eine mögli-


che Gesetzesänderung wichtige, wissenschaftlich abgestützte Entscheidgrundlagen 


gewonnen werden. Die durch die Pilotversuche neu gewonnen Erkenntnisse dienen 


zudem der effektiven Umsetzung der Schweizer Drogenpolitik, welche aus Präventi-
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  2 


 


on, Therapie und Wiedereingliederung, Schadensminderung und Überlebenshilfe 


sowie auf Repression und Regulierung besteht. 


 


In Bezug auf den Entwurf für eine Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäu-


bungsmittelgesetz (BetmPV) vertreten wir die Auffassung, dass psychisch kranke 


Personen nicht generell von Pilotversuchen ausgeschlossen werden sollen. Es gibt 


keine medizinische Evidenz, dass Cannabis bei allen psychischen Krankheiten eine 


Kontraindikation und eine potenzielle Gefährdung des Gesundheitszustands darstellt. 


 


Für die detaillierte Begründung unseres Anliegens verweisen wir auf die Ausführun-


gen im Formular. 


 


Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.


 


  


 Namens der Regierung 
 Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 


  


Dr. Mario Cavigelli  Daniel Spadin 


 


 







Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes 
avec cannabis)  


Procédure de consultation du 4 juillet au 25 octobre 2018 
 


  


 


 
Prise de position de 
 
 
 
Nom / entreprise / organisation : Gouvernement jurassien – République et Canton du Jura 
 
 
Abréviation de l’entr. / org. : RCJU 
 
 
Adresse : Service de la santé publique, Capucins 20, 2800 Delémont 
 
 
Personne de référence : Nicole Wagner – pharmacienne cantonale 
 
 
Téléphone : 032 420 51 31 
 
 
Courriel : nicole.wagner@jura.ch 
 
 
Date : 16 octobre 2018 
 
 
 
Informations importantes : 
 
1. Veuillez n'effectuer aucun changement dans le format du formulaire. 
 
2. Si vous souhaitez supprimer certains tableaux dans le formulaire, vous avez la possibilité d'ôter la protection du texte sous « Outils/Ôter la protection ». 
 
4. Veuillez envoyer votre prise de position par voie électronique avant le 25 octobre 2018 à l'adresse suivante : pilotversuchecannabis@bag.admin.ch 
sowie gever@bag.admin.ch  
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Modification de la loi sur les stupéfiants (LStup) 


Nom /  
 


Remarques générales 
 


 
RCJU 
 


 
      


 
Le Département de l’Economie et de la Santé (DES) estime logique 
que l'amendement à la loi sur les stupéfiants fournisse la base 
juridique pour l'octroi de projets de recherche scientifique sur la 
consommation de cannabis à usage non médical. 
 
S'agissant de la sécurité et de l'ordre public, il convient de noter que la 
police cantonale appliquera également les dispositions pénales de la 
loi sur les stupéfiants (LStup), en particulier dans le contexte du 
cannabis, lors des essais pilotes prévus. Il est donc important de 
veiller à ce que la participation à ces projets pilotes diffère 
objectivement et se distingue clairement des actes punissables 
relatifs à l’usage de cannabis au sens de l'article 105 de 
l’ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et 
les stupéfiants. Ainsi, les nouvelles règles ne devraient pas conduire 
à des incertitudes dans le travail des services de répression (du 
contrôle de la police aux poursuites pénales). 
 


 


    Nom / 
entreprise article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


 
RCJU 
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Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants 


Nom / 
entreprise 
(prière d’utiliser 
l’abréviation 
indiquée à la 
première page) 


Remarques générales 


 
RCJU 
 


 
      


 
Le règlement fournit un cadre relativement étroit et bien défini pour les 
études et les projets pilotes visant à tester les modèles et leurs 
impacts. Plusieurs éléments sont à préciser dans les nouvelles 
dispositions légales.  
 


 


    Nom / 
entreprise article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


 
RCJU 
 


 
Art. 3, al.1, 
let.b 
  


 
Les explications ne permettent pas de savoir si les médecins peuvent 
aussi délivrer du cannabis. Étant donné qu’une distinction claire et 
sans équivoque doit être faite entre l’utilisation médicale et l’utilisation 
non médicale dans le cadre de ces études scientifiques, il convient 
d’éviter que les pratiques médicales ne permettent de délivrer du 
cannabis à des fins non médicales. Article 3, paragraphe 1, let. b 
devrait être supprimé et le rapport explicatif ajusté en conséquence. 
 


 
Tracer la lettre b 


 
RCJU 
 


 
Art. 4 


 
Le texte du règlement mentionne que l’OFSP peut prévoir des 
restrictions. Cependant, les documents n'indiquent pas clairement le 
type de restrictions. Par conséquent, les restrictions doivent être 
spécifiées dans le rapport explicatif. 
 


 
      


 
RCJU 
 


 
Art.7, al. 1, let. 
a et b  


 
Pour les stupéfiants de type cannabis mis à disposition pour les 
essais pilotes, les normes internationalement reconnues pour les 
médicaments à base de plantes devraient être appliquées afin de 


 
1 b. Ils doivent respecter les exigences 
relatives aux médicaments à base de plantes 
en termes de culture, de collecte, de récolte et 
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garantir la meilleure qualité standardisée possible, du point de vue du 
produit. 
 
Les «Good Agricultural and Collection Practice» (GACP) ou les 
directives correspondantes s’appliquent à la culture, à la collecte et à 
la récolte des médicaments à base de plantes. Les produits utilisés 
doivent répondre aux exigences de qualité d'une pharmacopée (il 
existe déjà des exigences pour les fleurs de cannabis dans la 
pharmacopée allemande). 
 
L'article 7, alinéa 1, lettre b) a été modifié en conséquence, l’alinéa 2 
est supprimé. 
 


de qualité. 
 
2 alinéa à supprimer  


 
RCJU 
 


 
Art.7, al.3 


 
Le rapport explicatif dispense d'une estimation des recettes fiscales 
pour le gouvernement fédéral. 
Les calculs bruts montrent que les recettes fiscales fédérales 
s’élèvent à environ 6 millions de francs par essai pilote de 5’000 sujets 
par an. Ces montants doivent être affectés. 
 


 
      


 
RCJU 
 


 
Art. 8 


 
Une quantité de produit en grammes doit être indiquée sur 
l’emballage. En outre, il doit être expressément stipulé que les 
emballages doivent être scellés (et non ouverts dans les lieux publics, 
sachant que la police ne pourra pas distinguer le cannabis « essai 
pilote » du cannabis illégal, sachant que le sachet a été ouvert). 
 


 
      


 
RCJU 
 


 
Art. 10 


 
Il faut donner les moyens à la police de savoir si la personne participe 
à un essai pilote en lien avec du cannabis « essai pilote ». 
 


 
      


 
RCJU 
 


 
Art. 11 


 
L’article 11 lettre b doit être formulé conformément à la législation sur 
les stupéfiants (voir article 54 alinéa 1 OCStup). 
Les points de vente autorisés doivent être connus de la police. Cela 
permet à la police cantonale de se renseigner sur les points de vente 
concernés lors des contrôles et de vérifier les coordonnées de la 
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personne contrôlée. 
 


 
RCJU 
 


 
Art. 12 


 
L'article 12 énonce les conditions de participation. Il est nécessaire de 
prouver, entre autres, que les participants ont déjà consommé du 
cannabis et ne souffrent d'aucun trouble mental ni d’abus en 
médicaments psychotropes. La question est de savoir si le projet 
pilote vise principalement les personnes ayant développé une 
dépendance ou devrait également inclure des consommateurs 
occasionnels. Les participants devront prendre des mesures 
préventives, de toute évidence.  
Il faut veiller à garder en priorité le but de l’étude, à savoir son impact 
socio-économique et savoir sur quel choix de personnes l’étude devra 
se conduire. Est-ce que seules les personnes « vivant dans des 
conditions normales » seraient aptes à participer ? Quels sont les 
critères à prendre en compte ? 
 
Selon le rapport, les participants doivent s'engager à ne consommer 
que le produit officiel à base de chanvre. Cela paraît illusoire. Il serait 
nécessaire de clarifier la réglementation. 
 


 
      


 
RCJU 
 


 
Art. 14 


 
La quantité de produit proposée par participant est trop élevée. 
Le poids maximal d'un produit ou d'un emballage doit être de 10 
grammes d'une substance stupéfiante de type cannabis, sur la base 
de la détermination d'une petite quantité conformément à l'article 19b, 
alinéa 2, de LStup. La quantité de 10 grammes de cannabis retenue 
dans cette disposition semble suffisante pour les consommateurs 
courants. A déterminer clairement par la suite pour quelle durée par 
patient. 
 


 
      


 
RCJU 
 


 
Art. 14 al. 3 et 
Art. 22 al. 2 
resp.  nouvel 
article 


 
Conformément à l'article 22, alinéa 2, les titulaires d'autorisations pour 
des essais pilotes doivent fournir à l’OFSP les informations 
nécessaires à la réalisation de ses activités de contrôle. En outre, sur 
la base de l'article 14, alinéa 3, la quantité distribuée doit être 
enregistrée. 


 
 
1 Les titulaires d’autorisation ont l’obligation de 
tenir un registre de tous les stupéfiants 
circulants et de faire un rapport à l'OFSP ainsi 
qu’aux cantons à la fin de chaque année. Les 
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Il doit être clairement indiqué dans le protocole que chaque livraison 
de stupéfiants doit être documentée. En outre, il est nécessaire de 
réglementer les données ou les pièces justificatives que les titulaires 
d’autorisation pour ces essais doivent présenter à l’OFSP. 
Pour cette raison, un nouvel article doit réglementer les exigences de 
contrôle et de documentation des stupéfiants achetés et distribués 
(analogues à l'article 17 de LStup et aux articles 62 et 63 de 
l’OCStup) ; d’autant plus  qu'une vente en pharmacie est proposée. 
Dans ces lieux de remise autorisés, le contrôle des stupéfiants est 
clairement réglementé. 


stocks des différents points de vente doivent 
être tenus à jour. 
2 Les obligations de déclaration en vertu des 
articles 62 et 63 de l’OCStup s’appliquent. 
 
 
 
 
 
 
 


 
RCJU 
 


 
Art. 15 


 
En regard de ce que le participant pourrait mélanger ou pas à son 
sachet de cannabis « autorisé », il paraît important de limiter l’espace 
du lieu de consommation. En effet, le transport du produit scellé ne 
devrait donc être autorisé que pour le transport du lieu de remise au 
domicile du participant. Les participants ne pourraient pas transporter 
des emballages ouverts dans les espaces publics, d’autant plus qu’ils 
n’osent pas y consommer.  
En effet, la difficulté réside dans le fait d’identifier le cannabis « essai 
pilote » du cannabis illégal. A l’apparition du CBD légalisé, la difficulté 
de distinguer CBD au cannabis avec THC > 1% était problématique et 
l’est toujours sans appareillage adapté. Il est donc nécessaire de 
créer un cadre clair quant au mode de transport et consommation, 
tout en restant pragmatique. Il y a nécessité de clarifier ces éléments 
« pratiques » en créant un cadre sécurisé et respectueux de la loi sur 
les stupéfiants. 
L’alinéa 2 ne précise pas à qui la police doit communiquer en cas 
d’exclusion de l’essai pilote. L'organisme responsable doit donc être 
déterminé. 
 


 
      


 
RCJU 
 


 
Art. 17 


 
L'article doit être formulé conformément à la législation sur les 
stupéfiants et le terme "élimination" doit être utilisé (voir article 70 
OCStup). Un « recyclage » des stupéfiants ne peut pas être envisagé. 


 
Les produits non utilisés conformément à 
l'article 7, alinéa 1, sont remis à l'autorité 
cantonale compétente chargée de l'application 
de la réglementation pour être éliminés à 
l'issue de l'essai 
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RCJU 
 


 
Rapport 
explicatif 
 


 
Les notes explicatives permettant de comprendre les propositions des 
dispositions légales sont à vérifier (par exemple, les chapitres 3.1. et 
3.2 pour l'article 19 au lieu de l'article 22 OEPStup ou au chapitre 2.2 
pour l'article 14 et l'article 7 (1) let. c, qui n'existe pas). 
 


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
 
 


Notre conclusion (cochez svp. une seule case) 


 Acceptation 


X Acceptation avec réserves / propositions de modifications 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 


 







Hôtel du Gouvernement – 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont 


Département fédéral de l’intérieur 
M. le Conseiller fédéral Alain Berset 
3003 Berne 
Par courriel : 
pilotversuchecannabis@bag.admin.ch 
gever@bag.admin.ch 


Delémont, le 16 octobre 2018 


Prise de position sur la modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur 
les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes avec cannabis) 
 
Monsieur le Conseiller fédéral, 
 
Le Gouvernement vous remercie de la possibilité qui lui est offerte de prendre position sur la 
modification de la loi sur les stupéfiants (LStup) et ordonnance sur les essais pilotes. 
 
La problématique de la consommation de cannabis a pris une ampleur significative cette dernière 
décennie. L’arrivée sur le marché des nouveaux produits à faible teneur en THC (<1%) a créé des 
nouvelles dynamiques de consommation dans la société. À cela s’ajoute le fait que d’autres 
substances de contenu cannabique, et considérées comme illégales selon la LStup, sont toujours 
disponibles. Le contrôle des produits à faible teneur semble poser des problèmes quant à 
l’identification et la reconnaissance pour ne pas être confondus avec une substance illégale. 
 
Le débat scientifique mais aussi politique et économique sur la consommation des produits de type 
cannabique ne cesse de chauffer les esprits. Certaines associations militant pour une interdiction 
totale pointent du doigt les effets nocifs sur la santé des consommateurs et de leur entourage (fumée 
passive mais aussi effets sociaux). D’autres en revanche considèrent que les effets ne sont pas 
prouvés, autant sur le plan physique que psychique. 
 
Le Gouvernement salue l’initiative de modification de la LStup ainsi que la mise en place de son 
ordonnance d’exécution. Il considère que les essais pilotes pourraient apporter des éléments de 
réponse à la problématique du cannabis. La recherche, à condition qu’elle soit suffisamment et 
adéquatement encadrée et objective, pourrait permettre aux autorités et décideurs de se positionner 
sur la nécessité de légiférer ou non sur cette question. 
 
Néanmoins, le Gouvernement reste sceptique quant au fait que ces essais puissent contribuer à la 
compréhension médicale des effets sur la santé des consommateurs. Il imagine toutefois que les 
essais pourront apporter des réponses quant à la dynamique de consommation, la possibilité 
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d’établir des liens avec des services d’insertion/intégration sociale et professionnelle voire une 
meilleure prise en charge psychologique et médicale.  
 
Le rôle et la collaboration avec les autorités en charge des contrôles, notamment les services de 
police, doivent ainsi être absolument précisés. Le projet doit donc intégrer les services de police car 
il existe un risque que la vente des produits de type cannabique dans le cadre de ces projets interfère 
avec la vente illégale et que cela constitue un obstacle aux contrôles. 
  
Le Gouvernement est moins convaincu quant au potentiel de réaffectation des fonds : taxes ou 
moindres dépenses lors de contrôles. Il existe un risque que les efforts de communication et de 
coordination au sein des autorités cantonales doivent se multiplier et donc faire augmenter d’autres 
coûts, sans parler des coûts relatifs aux contrôles que les cantons devraient instaurer pour s’assurer 
que ces essais pilotes s’effectuent dans les règles et en regard des nouvelles dispositions mises en 
place.  
 
Les commentaires précis de certains articles de l’ordonnance vous sont transmis au moyen de la 
fiche en annexe. 
 
En vous remerciant de l’avoir consulté sur cet objet, le Gouvernement vous prie d’agréer, Monsieur 
le Conseiller fédéral, l’expression de sa haute considération. 
 


AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA 


RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 


 


 


David Eray Gladys Winkler Docourt 
Président Chancelière d'État 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Gesundheits- und Sozialdepartement Kanton Luzern 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : GSD LU 
 
 
Adresse : Bahnhofstrasse 15 
 
 
Kontaktperson : Hanspeter Vogler 
 
 
Telefon : 041 228 60 94 
 
 
E-Mail : hanspeter.vogler@lu.ch 
 
 
Datum : 19.10.2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
GSD 
 


 
Der Kanton Luzern ist gegenüber der Vorlage sehr skeptisch, akzeptiert aber bestimmte Pilotversuche, sofern sie einer Versachlichung der Diskussion 


dienen. Vgl. Begleitschreiben 


 
    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
GSD LU  


 


 
Art. 8a 
Abs. 1 
Bst. c 


 
Pilotversuche sollen so durchgeführt werden, dass der Schutz der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit gewährleistet ist. Ein vollumfänglicher 
Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit ist jedoch bereits heutzutage 
nicht möglich, weshalb diese Anforderung die realitätsnahe Durchführung der 
Pilotversuche unverhältnismässig stark einschränken oder sogar 
verunmöglichen könnte.  


 
“so durchgeführt werden, dass der Gesundheits- 
und Jugendschutz sowie der Schutz der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit gewährleistet 
sind ist, sowie der Schutz der öffentlichen Ordnung 
und Sicherheit nicht gefährdet wird. 
 


 
GSD LU 
 


 
Art. 8° 
Abs. 2 
 


 
Es ist vorgesehen, dass der Bund Gesuche für Versuche bewilligen kann. Er 
delegiert die Kontrollaufgaben dazu an die Kantone, denen ein entsprechen-
der Aufwand entsteht. 
Artikel 8a sieht jedoch nur eine Anhörung der betroffenen Kantone vor.  
Wir sind der Meinung, dass für eine Bewilligung des Bundes die Zustimmung 
der betroffenen Kantone eine zwingende Voraussetzung sein muss. Wir 
beantragen, dass der Artikel entsprechend angepasst wird. 


 
Das Gesuch wird abgelehnt, wenn der Kanton sich 
dagegen aussspricht. 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
GSD LU 
 


 
Die Verordnung wird grundsätzlich positiv eingeschätzt. Die Artikel beinhalten sehr detaillierte Ausführungen bzw Bestimmungen. Der 
Verordnungsentwurf soll den Bewilligungsnehmern ausreichenden Gestaltungsspielraum belassen, damit verschiedene Formen von Pilotversuchen 
durchgeführt werden können. 
 
Allgemein: Im erläuternden Text wird unter 3.2 Auswirkungen auf die Kantone ein falscher Artikel referenziert: Art. 22 anstelle Art. 19 Abs. 1 


 
    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
GSD LU 


 


 
Art. 6 


 
Auch eine minimale Teilnehmerzahl soll definiert werden 


 


 
Die Anzahl der Personen, die an einem 
Pilotversuch teilnehmen, ist auf das für die 
wissenschaftliche Aussagekraft erforderliche Mass  
abzustimmen. Sie darf 5000 Personen nicht 
überschreiten. 
 


 
GSD LU 
 


 
Art. 7 
Abs. 3 


 
Cannabis soll im Rahmen der Studien zu einem Preis verkauft werden, 
welcher die Tabaksteuer enthält, jedoch nicht höher als der 
Schwarzmarktpreis ausfällt. Je nach Höhe des Einkaufpreises (die 
Qualitätsanforderungen sind hoch) und je nach Situation auf dem 
Schwarzmarkt kann die Besteuerung dazu führen, dass der Verkaufspreis 
über dem Schwarzmarktpreis zu liegen kommt.  In diesem Falle könnte die 


 
3 Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen im Rahmen der Pilotversuche 
nicht der Tabaksteuer nach Artikel 3 Absatz 1 
Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 20092. 
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Rekrutierung der Studienteilnehmenden massiv eingeschränkt werden. 
Ebenfalls sollte berücksichtigt werden, dass ein Grossteil der 
Studienteilnehmenden Cannabis mit Tabak vermengt konsumieren wird. 
Insofern entrichten sie beim Kauf des Tabaks bereits eine Tabaksteuer.  
 
Aus den genannten Gründen wird begrüsst, wenn die Pilotversuche von der 
Tabaksteuer ausgenommen werden. Sollte es nach den Pilotversuchen zu 
einer generellen Regelung von Cannabisprodukten kommen, müsste eine 
Besteuerung eingeführt werden. Im Rahmen der Pilotversuche würden wir 
aber von dieser abraten. 
 
Darüber hinaus wird die Tatsache, dass der Bund nicht zweckgebundene 
Steuereinnahmen durch die Pilotversuche erwirtschaftet, jedoch den 
Kantonen durch die Kontrollaufgaben einen Mehraufwand auferlegt wird, als 
kritisch betrachtet. Im Falle der Erhebung einer Tabaksteuer müsste ein 
substantieller Anteil der Einnahmen den Kantonen zukommen.  
 


 
GSD LU 
 


 
Art. 11 
Abs. 1 
Bst. a. und b. 


 
a) Die Bedeutung und der Nachweis von «fachkundigem Personal» sollte 
konkretisiert werden (Angabe von Mindestanforderungen). 
b) Die Bedeutung von «adäquater Infrastruktur» sollte konkretisiert werden 
(Angabe von Mindestanforderungen). 
  
Die Konkretisierung kann ev. in den Erläuterungen zum Gesetz 
vorgenommen werden. 
 


 
      


 
GSD LU 


 


 
Art. 12  
Abs. 2 
Bst. c. 


 
Art. 12 Abs. 2 Bst. c. schliesst grundsätzlich Personen aus den Studien aus, 
welche an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Folgende 
Überlegungen sollten dabei berücksichtigt werden: 


 Psychische Störungen sind weit verbreitet und deren Ausprägung 
sehr unterschiedlich. Dieses Ausschlusskriterium vorbehaltlos 
anzuwenden würde dazu führen, dass ein substantieller Teil von 
potentiellen Teilnehmenden ausgeschlossen würde. Zumal der 
Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen in 
den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-V als 
psychische Störungen gelten, würde diese Bestimmung sogar die 
eigentliche Zielgruppe der Cannabiskonsumierenden ausschliessen. 


 Die Repräsentativität der Stichprobe bzw. Generalisierbarkeit der 
Ergebnisse wäre mit diesem absoluten Ausschlusskriterium stark 


 
2Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen, 
die: 
(…) 
c. an einer ärztlich diagnostizierten psychischen 
Krankheit leiden oder verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen.  
 
Abs. 3 (neu) 
Personen mit einer psychischen Krankheit oder 
Personen, die verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen, können an der Studie 
teilnehmen, wenn sie die Anforderungen des durch 
die zuständige Ethikkommission bewilligten 
Studienprotokolls erfüllen. 
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eingeschränkt. Personen mit psychischen Belastungen oder 
psychischen Störungen konsumieren häufig Cannabis im Sinne einer 
Selbstmedikation, um das psychische Wohlbefinden zu verbessern. 
Der Ausschluss dieser Personengruppe würde die Untersuchung der 
Fragestellung zur Selbstmedikation verunmöglichen. 


 
Aus diesen Überlegungen wird empfohlen, die Bestimmung (Bst. c) zu 
streichen, damit auch Studien mit dieser Personengruppe geplant werden 
können und nebenstehenden neuen Absatz 3 aufzunehmen. Ob das 
Studienprotokoll und die definierte Zielgruppe mit den entsprechenden Ein- 
und Ausschlusskriterien aus ethischer Sicht anwendbar wären, müsste durch 
die zuständige Ethikkommission geprüft werden. 
 
 


 


 
GSD 
 


 
Art. 15  
Abs. 2 


 
Die Weitergabe an Dritte und der Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen 
sollen zum Studienausschluss führen. Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass 
diese Aufgaben nicht der Studienleitung übertragen werden, sondern 
weiterhin den Strafverfolgungsbehörden obliegen. Die Studienleitung kommt 
ihrer Verantwortung in ausreichender Weise nach, wenn sie die 
Studienteilnehmenden auf die Strafbarkeit der Weitergabe an Dritte und 
Konsum an nicht erlaubten Orten hinweist.  
 
Der erläuternde Bericht könnte folgendermassen ergänzt werden: “Die 
Studienleitung ist dazu verpflichtet, die Studienteilnehmenden über die 
Vorschriften zu informieren. Die Weitergabe an Dritte und der unbefugte 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen, obliegen im Rahmen der 
Pilotversuche weiterhin den Strafverfolgungsbehörden.” 
 
Hinsichtlich des Ausschlusses aus dem Pilotversuch bei Konsum im öffentlich 
zugänglichen Raum ist zu berücksichtigen, dass es sich um eine Zielgruppe 
von Freizeitkonsumierenden handelt, die sehr wahrscheinlich immer wieder 
im öffentlich zugänglichen Raum konsumiert und dies voraussichtlich auch 
während der Studienteilnahme tun könnte. Aus diesem Grund möchten wir 
anregen zu prüfen, ob die heute bereits zur Verfügung stehenden Strafen bei 
Cannabiskonsum nicht ausreichen, um Studienteilnehmende zu bestrafen, 
welche sich nicht an die auch für sie geltende Ordnung halten. Grundsätzlich 
sind Kriterien für den Studienausschluss im Studiendesign festzulegen und 
damit durch die Ethikkommission zu beurteilen. 
 
Die Repräsentativität der Stichprobe bzw. Generalisierbarkeit der Ergebnisse 
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wäre mit diesem absoluten Ausschlusskriterium stark eingeschränkt und 
könnte zu falschen Ergebnissen führen. 
 


 
GSD 
 


 
Art. 18  
Abs. 2  
Bst. h.  
 
 
 
 
Bst. j 


 
Die Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Öffentlichkeit ist Bestandteil des Kriterienkataloges der Gesuche. Wie bereits 
im Zusammenhang mit Art. 8a Abs. 1 Bst. c. des Betäubungsmittelgesetzes 
erwähnt, ist dies ein zentraler Aspekt, welcher jedoch nicht vollumfänglich 
gewährleistet werden kann. Deshalb empfehlen wir nebenstehende 
Anpassung. 
 
Ein Präventions- ein Jugendschutz- sowie ein Gesundheitsschutzkonzept 
sind Bestandteil der Gesuche. 
Der erläuternde Bericht soll durch Angaben von Mindestanforderungen 
ergänzt werden. 
 


 
Beschreibung der Vorkehrungen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie  zum angemessenen Schutz 
der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. 


 
GSD LU 
 


 
Art. 19 


 
Es ist vorgesehen, dass der Bund Gesuche für Versuche bewilligen kann. Er 
delegiert die Kontrollaufgaben dazu an die Kantone, denen ein entsprechen-
der Aufwand entsteht. 
Artikel 8a sieht jedoch nur eine Anhörung der betroffenen Kantone vor.  
Wir sind der Meinung, dass für eine Bewilligung des Bundes die Zustimmung 
der betroffenen Kantone eine zwingende Voraussetzung sein muss. Wir 
beantragen, dass Artikel 19 entsprechend angepasst wird. 
 


 
Es lehnt Gesuche ab, wenn ein Pilotversuch 
voraussichtlich zu keinen neuen oder zusätzlichen 
Erkenntnissen bezüglich der Ziele nach Artikel 2 
führt oder wenn der Kanton sich dagegen 
ausspricht. 


 
 
 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 
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 Ablehnung 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Kanton Nidwalden 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : Kt. NW 
 
Adresse : Engelbergstrasse 34, Postfach 1243, 6371 Stans 
 
 
Kontaktperson : Volker Zaugg 
 
 
Telefon : 041 618 76 03 
 
 
E-Mail : volker.zaugg@nw.ch 
 
 
Datum : 23. Oktober 2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
Kt. NW 
 


 
Die vorgeschlagenen Änderungen im BetmG sind nicht notwendig. Der Umgang mit Betäubungsmitteln zu nichtmedizinischen Zwecken benötigt 
keine weiteren Projekte oder Pilotversuche.  


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
 
 
 
 
 
 
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
Kt. NW 
 


 
Die neue BetmPV ist nicht notwendig  


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
         
    


      
    


      
    


      
    


      
      
 


                  


 
 
 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 Ablehnung 


 
 
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 
Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Kantonsapothekerin (KAP) 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : SZ/UR/NW/OW/GL (GLURK) 
 
 
Adresse : Postfach 665, 6440 Brunnen 
 
 
Kontaktperson : Dr. Regula Willi-Hangartner 
 
 
Telefon : 041 820 43 70 
 
 
E-Mail : regula.willi@sz.ch 
 
 
Datum : 21.08.2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch





Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
KAP GLURK 
 


Die vorgeschlagenen Änderungen im BetmG sind notwendig und im Hinblick auf die neue BetmPV zu begrüssen. Änderungen oder Einwände 
dagegen gibt es keine.  


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
 
 
 
 
 
 
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
KAP GLURK 
 


 
Die neue BetmPV ist zu begrüssen, einzelne Artikel müssten aber klarer abgefasst werden. Die Auswirkungen auf die Kantone werden, sofern es 
überhaupt zu Pilotversuchen in unserer Region kommt, geringfügig sein. Es würde dies insbesondere die kontrollierte Entsorgung nicht mehr 
gebrauchter Produkte sowie die Kontrollaufgaben vor Ort im Auftrag des BAG betreffen, die aber kaum ins Gewicht fallen würden.  


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
Kap GLURK 
 


 
Art. 3 


Offenbar sollen ausser in Arztpraxen und Apotheken auch andere 
Abgabestellen im Rahmen von Pilotversuchen möglich sein. Diese sollten klar 
definiert werden inkl. den damit verbundenen Anforderungen an das 
Fachpersonal.   


 
      


 
Kap GLURK 
 


 
Art. 5 


 
Die Dauer der Pilotversuche soll auf fünf Jahre beschränkt bleiben. Im 
Begleitschreiben von BR A. Berset vom 4. Juli 2018 ist von einer 
Beschränkung auf zehn Jahre die Rede.  
 
Ist diese Inkongruenz ein Verschreiber oder aber dahingehend zu verstehen, 
dass während zehn Jahren Pilotversuche  mit je einer maximalen Dauer von 5 
Jahren möglich sind? 


 
      


 
Kap GLURK 
 


 
Art. 11 


 
Welche Anforderungen werden an fachkundiges Personal gestellt? In den 
Erläuterungen ist nur von Apotheken die Rede. Wenn aber noch andere 
Abgabestellen in Frage kommen, müssten entsprechende personelle 
Anforderungen definiert werden (vgl. Kommentar zu Art. 3).  


 
      


 
Kap GLURK 
 


 
Art. 12 


 
Aus dem Verordnungstext ist nicht ersichtlich, wie die Probanden in den 
Pilotversuch eingeschlossen werden sollen. Welche Voraussetzungen 
müssen für eine Teilnahme erfüllt sein und wer entscheidet schliesslich über 
eine Teilnahme?  


 
 


 
      
 


 
      


 
      


 
      


    







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


      
 


                  


 
 
 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 
 
 











Regierung des Kantons St.Gallen


Regierung des Kantons St.Gallen, Regiorunosgebäude, 9001 St.Gallon


Eidgenössisches Departement des lnnern
lnselgasse 1


3003 Bern


Regierung des Kantons St.Gallen
Regierungsgebäude
9001 St.Gallen
T +41 58 2293260
F +41 58 229 38 96


St.Gallen, B. Oktober 20'18


Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach
dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis); Vernehmlassungs-
antwort


Sehr geehrter Herr Bundespräsident


Mit Schreiben vom 4. Juli201B laden Sie uns zurVernehmlassung zurAnderung des Be-
täubungsmittelgesetzes und zur Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungs-
mittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis) ein. Wir danken für diese Gelegenheit und las-
sen lhnen die beiliegende Stellungnahme zukommen.


Wir danken lhnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen


lm Namen der Regierung


Kölliker Canisius
Präsident Staatssekretär


Beilage:
Auswertungsformular


Zustellung auch per E-Mall an:
pilotversuchecannabis@bag. admin.ch ; gever@bag.admin.ch
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Änderung des Bekiubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz
(Pilotversuche mit Cannabis)


Vernehmlassunqsverfahren vom 4. Juli - 25. Oktober 20'18


Stellungnahme von


Name / Firma / Organisation Regierung des Kantons St.Gallen


Abkürzung der Firma / Organisation : Kt. SG


Adresse Gesundheitsdepartement, Oberer Graben 32, 9001 St.Gallen


Kontaktperson Dr.med. Danuta Reinholz, Kantonsärztin


Telefon 058229 59 16


E-Mail dan uta. reinholz@icloud. com


Wichtige Hinweise:


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. lhre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mailAdresse: pilotversuchecannabis@baq.admin.ch sowie


qever@baq.admin.ch







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz
(Pilotversuche mit Cannabis)


Vernehmlassunqsverfahren vom 4. Juli - 25. Oktober 2018


Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG)


Allgemeine Bemerkungen


Kt. SG


Wir begrüssen die Tatsache, dass ein langjähriges Anliegen vieler Städte aufgegriffen und ein Vorschlag ausgearbeitet wurde, um die


Entkriminalisierung des kontrollierten Konsums von Cannabis bei Erwachsenen und den gezielten Jugendschutz konkretisieren zu kÖnnen.


Besonders wichtig ist die zwingende wissenschaftliche Begleitung der Pilotprojekte, um eine gute Datengrundlage für weitere Entscheide im


Bereich der Cannabispolitik schaffen zu können.
Die aktuelle Vorlage enthält jedoch eine bedeutende Anzahlvon Begrlffen, die dringend einer Präzisierung bedürfen.


Antrag fü r Anderu ngsvorschlag
(Textvorschlaq)Kommentar / Bemerkungen


Wir begrüssen die klare Trennung der medizinischen und der nicht
medizinischen Anwendung von Cannabis.


Artikel


Art. 8a
Absatz 1b


Name / Firma
(bitte auf der ersten Seite
angegebene Abküzung
verwenden)


Name / Firma


Kt. SG







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz
(Pilotversuche mit Cannabis)


Vernehmlassung sverfahren vom 4. Juli -25. Oktober 2018


erungsvorschlagAntrag für
extvorsch


Es stellen sich die folgenden Fragen:
- Wie werden Angaben auf importierten Produkten gewertet


(Messungen im Ausland)?
- lst eine Liste von anerkannten inländischen Labors sinnvoll?
- lst eine Definition von Höchstwerten für die häufigsten


en sinnvoll ?Verunreinu


Der Verordnungstext sollte
Abgabestellen (Supermarkt,
vorgesehen werden können
bestehen.


definieren, welche Art von
Tankstelle) für den Verkauf
welche Minimalanforderungen


klar
Kiosk,


und


Wir begrüssen den "kleinräumigen" Ansatz der Pilotprojekte. Da der
Aufwand bei deren Realisation jedoch erheblich ist, können sie nur von
(grösseren) Städten getragen werden.


Die Möglichkeit zur Verlängerung von laufenden Projekten um 2 Jahre
erachten wir als sinnvoll.


Kommentar / Bemerkungen


r^t;- L^--.'1^^^^ f,;^ l.l^-^ n^f;^;+i^n Àa. Âenalz+a u r ' Àanan rrnn ¡{anvvll uçgluòòEll ulç ÀldlE uçllllltlvl I ws¡ ^ùyç^Lçr 
¿u vvr


Pilotprojekten Erkenntnisse en¡vartet werden. Da ein Pilotprojekt
unmöglich alle Aspekte abdecken kann, muss es mÖglich sein, dass
die einzelnen Pilotprojekte Antworten zu einzelnen Aspekten liefern
können.


Art.5


Art.7
Absa+22


Siehe Änderung Betäubu ngsmittelgesetz


Artikel


Í\l t. ¿


Art. 3 Abs. 2


Art.4


Allgemeine Bemerkungen


Kt. SG


Kt. SG


Kt. SG


Kt. SG


Name / Firma


nt. ùtt


Kt. SG


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz


Name / Firma
(bitte auf der ersten Seite
angegebene Abkürzung







Änderung des Bet¿iubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz
(Pilotversuche mit Gannabis)


Vernehmlassunqsverfahren vom 4. Juli - 25. Oktober 2018


z.B statt "fachkundig" besser "geschult"


Es muss einheitlich festgelegt warden, welche gesundheitlichen
Risiken bei den einzelnen Cannabisprodukten aufgeführt werden
müssen.


Ausnahmebewilligungen um den ganzen Herstellungsprozess in der
Schweiz abdecken zu können, sind sinnvoll, da so die Produktkontrolle
am besten gelingen kann.


Die Begriffe fachkundig, adäquat und sicher sind zu wage und müssen
präzisiert werden. Für die Schulung müssen Minimalforderungen
definiert werden.


Die Teilnahmekriterien stehen im Widerspruch zum Nt. 2, da die
Diagnosen F'10-F19 durch den P'rt.12 ausgeschlossen warden.


Der Begriff des ortsüblichen Schwarzmarkpreises mutet seltsam an. Es
muss in nationaler Referenzpreis festgelegt werden.


Diese Vorgabe führt dazu, dass der Konsum im Privatbereich
(Wohnung) stattfinden wird. Hierbei sind aber die Frage des
Jugendschutzes und des Schutzes vor Passivrauchen nicht geklärt.
Sind allenfalls Konsumationsräume vorzuschreiben ?


Das Monitoring von gesundheitlichen Auswirkungen ist ein Projekt im


Projekt. Werden bestimmte Rahmenbedingungen nicht eingehalten,
können die Daten nicht verwendet werden. Zu diesem Artikel bedarf es
der konkreten Vorgaben in Form eines Merkblattes oder einer Weisung
des BAG.
Es wird in der Verordnung nicht darauf eingegangen, was passiert,


wenn es zu gesundheitlichen Auswirkungen des Konsums kommt.
Werden diese Personen automatisch aus dem Pilotprojekt
ausgeschlossen? Wer übernimmt die HaftungA/erantwortung fúr die
auftretenden gesundheitlichen Auswirkungen? Wer deckt die Kosten
von Akut- und Spätfolgen?


Art.B d


Art. 10


Art. '11


Att.12


Att.14


Art. 15


Art. 16


Kt. SG


Kt. SG


Kt. SG


Kt. SG


Kt. SG


Kt. SG







Anderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz
(Pilotversuche mit Cannabis)


Vernehmlassunqsverfahren vom 4. Juli - 25. Oktober 2018


Die Kontrolle der Projekte stellt für die Kantone einen zusätzlichen
Aufwand dar.


Aft.22Kt. SG


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen)


Zustimmung


Zustimmung mit Vorbehalten / Anderungswünschen


(siehe Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln)


Grundsätzliche Ü berarbeitung


Ablehnung


X


n







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


   
Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Regierungsrat des Kantons Schaffhausen 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : RR SH 
 
 
Adresse : Beckenstube 7, 8200 Schaffhausen 
 
 
Kontaktperson : Nadja Müller, Kantonsapothekerin Schaffhausen 
 
 
Telefon : 058 345 68 75 
 
 
E-Mail : nadja.mueller@tg.ch 
 
 
Datum : 23.10.2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch





Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwen-
den) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
RR SH 
 


 
Die Thematik der Cannabisregulierung gewinnt angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen sowie der Legalisierungsbestrebungen in anderen 
Ländern auch in der Schweiz an Brisanz. Die Illegalität verunmöglicht eine Qualitätskontrolle der über den Schwarzmarkt gehandelten Produkte. Die 
rechtliche Situation ist inkongruent und die verschiedenen Substanzen werden durch das Gesetz in Bezug auf ihre gesundheitlichen Risiken ungleich 
behandelt. Auf der anderen Seite ist nicht klar abschätzbar, welche gesundheitlichen und gesellschaftlichen Folgen eine teilweise oder vollständige 
Entkriminalisierung des Cannabiskonsums nach sich ziehen würde. Entsprechend kontrovers wird die Diskussion geführt.  
 
Durch die Schaffung einer formell-gesetzlichen Grundlage im BetmG zur Durchführung von örtlich, zeitlich und sachlich begrenzten wissenschaftlichen 
Pilotversuchen wird es möglich, die Auswirkungen eines geregelten Umgangs mit Betäubungsmitteln des Wirkungstyps Cannabis zu nicht medizini-
schen Zwecken zu erforschen. Dies bildet die Grundlage für eine sachliche – auf evidenzbasierten Resultaten gründende – Diskussion, wie künftig mit 
dem Betäubungsmittel Cannabis umgegangen werden soll, weshalb die Änderung des BetmG begrüsst wird.    
  


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwen-


Allgemeine Bemerkungen 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


den) 


 
RR SH 
 


 
Die Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz wird im Grundsatz gutgeheissen. Es wird angeregt, einige Artikel anzupassen, 
respektive zu ergänzen. 
 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
RR SH 
 
 


 
3 


 
Es ist zu bestimmen, inwieweit die Betäubungsmittelkontrollverordnung 
vom 25. Mai 2011 (BetmKV; SR 812.121.1) anwendbar ist. 
 


 
 


 
RR SH 


 
7 Abs. 3 
14 Abs. 2 
 


 
Es ist zu begrüssen, dass der Preis des Studiencannabis in Anlehnung an 
die Höhe des Schwarzmarktpreises definiert werden muss, um einem Wei-
terverkauf vorzubeugen. Gleichzeitig sollen aber die Bewilligungsnehmer 
weder einen Verlust noch einen Profit erzielen aufgrund einer zu tiefen oder 
zu hohen Marge zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis des Studiencanna-
bis. Die vorgesehene Besteuerung des Studiencannabis mittels Tabaksteu-
er als sog. Ersatzprodukte (25 %) und mittels Mehrwertsteuer (8 %) treibt 
den Preis in die Höhe und verengt damit für Bewilligungsnehmer den Spiel-
raum massiv. Je nach Höhe des Einkaufspreises (der Studiencannabis 
muss von hoher Qualität sein) und je nach Situation auf dem Schwarzmarkt 
kann die Besteuerung dazu führen, dass der Verkaufspreis über dem 
Schwarzmarktpreis zu liegen kommt. Dies würde die Rekrutierung der Pro-
banden unverhältnismässig erschweren und könnte letztlich die Durchfüh-
rung eines Pilotversuches verhindern.  
Im erläuternden Bericht wird auf eine Schätzung der Steuereinnahmen für 
den Bund verzichtet. Bei einem geschätzten Verkaufspreis von 10 Franken 
pro Gramm, einer geschätzten Monatsdosis von 30 Gramm Cannabis (1 
Gramm Cannabis pro Tag, unabhängig vom THC-Gehalt) pro Proband sowie 
einer Steuerbelastung von 33 % auf dem Verkaufspreis fliessen dem Bund 
pro Proband und Jahr rund 1200 Franken zu. Der Bundesrat hat vorgese-
hen, dass ein Pilotversuch bis zu 5'000 Probanden umfassen kann. In die-
sem Fall würden die Steuereinnahmen für diesen Pilotversuch pro Jahr un-
gefähr 6 Millionen Franken betragen. Es wird jedoch nicht als opportun er-
achtet, dass der Bund sich durch wissenschaftliche Pilotversuche zusätzli-
che Steuereinnahmen in Millionenhöhe verschafft, die ohne Zweckbindung 
in die Bundeskasse fliessen. 
 


 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


Weiter ist zu bedenken, dass die Kantone durch Kontrollaufgaben belastet 
sind, die der Bund an sie delegiert, während er selbst die genannten Steu-
ereinnahmen erhält. Inwiefern dieser zusätzliche Vollzugsaufwand für die 
Kantone abgemindert wird durch den Rückgang von Strafverfolgungen von 
Cannabisdelikten, wird im erläuternden Bericht nicht ausgeführt.  
 
Es wird deshalb beantragt, eine detaillierte Regulierungsfolgenabschätzung 
vorzunehmen, um sowohl die Auswirkungen einer Steuerbelastung wie 
auch einer Steuerbefreiung des Studiencannabis beurteilen zu können. Falls 
eine Tabaksteuer erhoben wird, plädieren wir dafür, dass 50 % der Steuer-
einnahmen zweckgebunden den Kantonen für die Suchtprävention und 
Suchtforschung zur Verfügung gestellt wird. Andernfalls ist auf eine Erhe-
bung der Tabaksteuer zu verzichten und diese Steuerbefreiung ist in Artikel 
5 des Bundesgesetzes über die Tabaksteuer vom 21. März 1969 (Tabak-
steuergesetz, TStG; SR 641.31) vorzusehen. 
 


 
RR SH 
 


 
11 Bst. a 


 
Der Begriff "fachkundiges Personal" in Art. 11 Bst. a ist zu konkretisieren. 
 


 
 


 
RR SH  


 
11 Bst. b 


 
Verkaufsstellen müssen gemäss Art. 11 Bst. b insbesondere über eine "si-
chere Lagerung der Produkte" verfügen. Dabei ist unklar, was diesbezüglich 
vorausgesetzt wird. So wird in Art. 54 BetmKV zwischen einer Aufbewah-
rung, mit welcher Diebstahl vorgebeugt wird (Abs. 1), und einer solchen, 
mit welcher ein Zugang von Unbefugten verhindert wird (Abs. 2), unter-
schieden. Cannabis fällt unter Abs. 1, womit eine Aufbewahrung, welche 
vor Diebstahl schützt, vorausgesetzt ist.  
 
Wir empfehlen deshalb, die Voraussetzung, dass die Produkte vor Diebstahl 
gesichert aufbewahrt werden können, in Art. 11 Bst. b aufzunehmen. 
 


 


 
RR SH 


 
14 Abs. 3 und 22 
Abs. 2 bzw. neuer 
Artikel 
 
 


 
Gemäss Art. 22 Abs. 2 haben die Inhaberinnen und Inhaber von Bewilligun-
gen für Pilotversuche dem BAG Auskünfte zu erteilen, die es zur Ausübung 
seiner Kontrolltätigkeit benötigt. Zudem ist gestützt auf Art. 14 Abs. 3 die 
abgegebene Menge zu registrieren. 
 
In der BetmPV ist klar zu regeln, dass jede Abgabe von Betäubungsmitteln 
dokumentiert werden muss. Ausserdem ist zu regeln, welche Daten oder 


 
"1Die Inhaberinnen und Inhaber von Bewilligungen 
für Pilotversuche sind verpflichtet, über ihren ge-
samten Verkehr mit Betäubungsmitteln Buch zu 
führen und dem BAG und den Kantonen jeweils 
auf Jahresende über ihren Verkehr mit Betäu-
bungsmitteln und über die Vorräte in den einzelnen 
Verkaufsstellen zu berichten." 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


Belege die Inhaberinnen und Inhaber von Bewilligungen dem BAG vorwei-
sen müssen.  
Daher ist in einem neuen Artikel die Kontrolle bzw. die Dokumentations-
pflicht der bezogenen und abgegebenen Betäubungsmittel zu regeln (ana-
log Art. 17 BetmG bzw. Art. 62 und 63 der BetmKV). Dies auch im Hinblick 
darauf, dass ein Verkauf in Apotheken vorgesehen ist. In diesen Betrieben 
ist die Betäubungsmittelkontrolle klar geregelt. 
 


 
2Die Belegpflichten gemäss den Artikeln 62 und 63 
BetmKV gelten sinngemäss." 
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Artikel 17 ist entsprechend der Betäubungsmittelgesetzgebung zu formulie-
ren und es ist der Begriff “Entsorgung” zu verwenden (vgl. Art. 70 Abs. 1 
BetmKV). Eine Wiederverwertung der Betäubungsmittel wird abgelehnt.  


 
“Nicht verwendete Produkte nach Artikel 7 Abs. 1 
sind nach Abschluss des Pilotversuchs der zustän-
digen kantonalen Vollzugsbehörde zur Entsorgung 
zu übergeben.” 
 


 


Unser Fazit  


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Regierungsrat des Kantons Solothurn 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : SO 
 
 
Adresse : Rathaus / Barfüssergasse 24 
 
 
Kontaktperson : Dr. Marco Schärer, Kantonsapotheker 
 
 
Telefon : 032 627 93 78 
 
 
E-Mail : marco.schaerer@ddi.so.ch 
 
 
Datum : 11. September 2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
SO 
 


 
Die vorgeschlagene Änderung wird begrüsst. 


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
SO 
 


 
8a Abs. 1 


 
Wir legen Wert darauf, dass wie vorgeschlagen die betroffenen Kantone vor 
einem Pilotversuch angehört werden. 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
SO 
 


 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Verordnung. 


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
SO 
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Die Begrenzung auf 5000 Personen erachten wir als angemessen und 
zweckmässig. 


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
 
 
 
 
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
 
 
 







 


Regierungsrat 
 
Rathaus / Barfüssergasse 24 
4509 Solothurn 
www.so.ch 
 


 


Bundesamt für Gesundheit BAG 
Direktionsbereich Öffentliche 
Gesundheit 
Schwarzenburgstrasse 157 
3003 Bern 
 


  11. September 2018 


Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem 
Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis); Vernehmlassung 


Sehr geehrter Herr Bundespräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zur Änderung des Betäubungs‐mittelgesetzes und 


zur Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis) und 


lassen uns gerne wie folgt vernehmen: 


Im Kanton Solothurn war die Frage der Legalisierung von Cannabis bereits Gegenstand einer Interpellation im 


Kantonsrat. In unserer Antwort haben wir festgehalten, dass unter Anwendung klarer Richtlinien eine 


wissenschaftlich begleitete Legalisierung und Regulierung von Cannabis geprüft werden soll. Wir begrüssen 


folglich die vorgeschlagene Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und die Verordnung über Pilotversuche 


mit Cannabis. Damit werden begrenzte Studien möglich, die Erkenntnisse über die Auswirkungen neuer 


Regelungen zum Umgang mit Cannabis liefern sollen. Die Begrenzung auf 5000 erwachsene 


Studienteilnehmende erachten wir als zweckmässig. 


IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 


sig. Roland Heim  sig. Andreas Eng 
Landammann  Staatsschreiber 


Beilage: Antwortformular 







Regierungsrat des Kantons Schwyz 


 


 


 6431 Schwyz, Postfach 1260 


 
An das Eidgenössische 
Departement des Innern (EDI) 
------------------------------------------------------------------- 
per Mail an 
pilotversuchecannabis@bag.admin.ch 
und gever@bag.admin.ch 
(PDF- und Word-Version) 
 
 
 
Schwyz, 16. Oktober 2018 


Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäu-
bungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis) 
Vernehmlassung des Kantons Schwyz 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Mit Schreiben vom 4. Juli 2018 unterbreiten Sie uns den Entwurf zur Änderung des Bundesgesetzes 
über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe vom 3. Oktober 1951 (Betäubungsmittelge-
setz, BetmG, SR 812.121) und den Entwurf der Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäu-
bungsmittelgesetz (BetmPV) betreffend Pilotversuche mit Cannabis zur Vernehmlassung. 
 
Der Regierungsrat des Kantons Schwyz unterstützt zwar den Einsatz von Cannabis als Wirkstoff zur 
medizinischen Behandlung, wie er bereits heute durch eine entsprechende Ausnahmebewilligung 
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) möglich ist. Die vorliegende Änderung des BetmG betref-
fend Pilotversuche mit Cannabis zu nicht medizinischen Zwecken lehnt der Regierungsrat hingegen 
ab.  
 
Wir erlauben uns, auf folgende Aspekte hinzuweisen, die uns besonders kritisch erscheinen: 
 
– Wir sind der Ansicht, dass der vorliegende Gesetzes- und Verordnungsentwurf dazu dienen soll, 


die Legalisierung von Cannabis als Genuss- und Suchtmittel voranzutreiben. In diesem Zusam-
menhang muss festgehalten werden, dass das Schweizer Stimmvolk die Legalisierung von Canna-
bis bereits mehrmals abgelehnt hat. 


– Nach Art. 15 BetmPV ist es den teilnehmenden Personen nicht erlaubt, Cannabis im öffentlich 
zugänglichen Raum, beispielsweise in Parks, zu konsumieren. Für uns stellt sich die Frage, wie 
das kontrolliert werden soll. Illegales THC-Cannabis lässt sich mit blossem Auge und auch riech-
technisch fast nicht von legalem CBD-Hanf unterscheiden. Das Cannabis müsste also zuerst im 
Labor analysiert werden. Diese Labortests sind jedoch teuer. Das widerspricht klar der Annahme 
des BAG, dass in den betroffenen Gemeinden mit einem Rückgang der Kosten im Zusammen-
hang mit der Strafverfolgung von Cannabis-Delikten zu rechnen ist. 
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– Laut erläuterndem Bericht soll Studiencannabis mittels Tabaksteuer besteuert werden. Es ist 
absehbar, dass der Preis des qualitativ hochwertigen Studiencannabis unter diesen Umständen 
nochmals erhöht wird und somit über dem Schwarzmarktpreis zu liegen kommt. Wir bezweifeln, 
dass die Probanden unter den gegebenen Umständen bereit sein werden, mehr Geld für Studien-
cannabis auszugeben, wenn sie es auf dem Schwarzmarkt günstiger bekommen. Das wiederum 
steht klar im Widerspruch zu Art. 14 Abs. 2 BetmPV, wonach sich der Preis am ortsüblichen 
Schwarzmarkt zu orientieren hat.  


– Es ist nicht verständlich, dass die zu erwartenden Steuereinnahmen ohne Zweckbindung in die 
Bundeskasse fliessen sollen, während die Kantone durch die Delegation diverser Kontrollaufga-
ben finanziell zusätzlich belastet werden, ihnen aber im Gegenzug kein finanzieller Anreiz zur 
Durchführung von Pilotversuchen geboten wird. 


 
 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Kaspar Michel, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Kanton Thurgau, Regierungsrat 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : TG 
 
 
Adresse : Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 
 
 
Kontaktperson : Dr.iur. Nathanael Huwiler, Generalsekretär Departement für Finanzen und Soziales 
 
 
Telefon : 058 345 64 62 
 
 
E-Mail : nathanael.huwiler@tg.ch 
 
 
Datum : 23.10.2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 


 


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 


Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 


Kanton TG 


 


Die Änderung des Betäubungsmittelgesetzes zur Bildung eines rechtlichen Raumes für die kontrollierte, wissenschaftlich fundierte, befristete, örtlich begrenzte 


Durchführung von Pilotversuchen mit Cannabis wird begrüsst. Wir erwarten davon evidenzbasierte Erkenntnisse für den künftigen Umgang mit dem 


Betäubungsmittel Cannabis sowie eine sachlichere Diskussion hinsichtlich allfälliger Anpassungen der Suchtpolitik resp. gesetzlicher Rahmenbedingungen.  


    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


 


Kanton TG 


 


 


8a, Abs.1 


 


Die Pilotversuche müssen zwingend wissenschaftlichen Standards genügen, damit 


sie evidenzbasierte Erkenntnisse generieren.  


 


Das Bundesamt für Gesundheit kann nach Anhörung der 


betroffenen Kantone und Gemeinden und der 


Eidgenössischen Kommission für Suchtfragen 


wissenschaftlich fundierte Pilotversuche mit dem 


Betäubungsmittel des Wirkungstyps Cannabis 


bewilligen. 


 


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 


Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 


Kanton TG 


 


 


Die Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz wird im Grundsatz gutgeheissen. Wir regen an, einige Artikel anzupassen, resp. zu ergänzen. 


Insbesondere fehlt das Kriterium der Wissenschaftlichkeit bei den Anforderungen an Pilotversuche (Abschnitt 2) und der Hinweis auf den Jugendschutz resp. das 


Verbot der Weitergabe bei den Verpackungshinweisen. Weiter wäre es sinnvoll, wenn bei der Abgabe und Kontrolle nach bisherigem Recht bereits angewendete 


Abläufe berücksichtigt würden, da dies die Aufgaben der kantonalen Vollzugsbehörden massgeblich vereinfachen würde. 


 


    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


 


Kanton TG 


 


 


2. Abschnitt 


Neuer Art.4 


 


Die Pilotversuche müssen zwingend gemäss wissenschaftlichen Standards 


durchgeführt werden, so dass sie glaubwürdige, evidenzbasierte Erkenntnisse 


 


Zusätzlichen Artikel (vor gegenwärtigem Artikel 4 


einfügen, Nummerierung entsprechend fortlaufend 
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 generieren. 


 


anpassen. 


 


Pilotversuche sind gemäss wissenschaftlichen 


Standards durchzuführen und müssen evidenzbasierte 


Resultate generieren. 


 


Kanton TG 


 


 


Art. 7 


 


Bei Betäubungsmitteln des Wirkungstyps Cannabis, die im Rahmen von 


Pilotversuchen zugänglich gemacht werden, sind im Hinblick auf eine möglichst 


hohe, standardisierbare Qualität und die Sicherheit der Teilnehmenden die 


international akzeptierten Standards für pflanzliche Arzneimittel anzuwenden. 


 


Für Anbau, Sammlung und Ernte von pflanzlichen Arzneimitteln gelten die 


sogenannten GACP (Good Agricultural and Collection Practice) bzw. die 


entsprechenden Guidelines. Die verwendeten Produkte haben den 


Qualitätsanforderungen eines Arzneibuches zu entsprechen (sofern solche 


vorhanden sind, beispielsweise gibt es für Cannabisblüten bereits Anforderungen im 


Deutschen Arzneibuch). 


 


Wird Art. 7 Abs. 1 Bst. b entsprechend geändert, ist Absatz 2 zu streichen. 


 


“1 b. Sie müssen im Hinblick auf Anbau, Sammlung, 


Ernte und Qualität den Anforderungen für pflanzliche 


Arzneimittel entsprechen. 


 
2 streichen” 


 


Kanton TG 


 


 


Art. 8e 


 


Informationen auf Wesentliches beschränken, Jugendschutzinformationen und 


Weitergabeverbot vermerken. 


Ein Hinweis auf weniger schädliche Konsumationsformen kann beratend, im 


Zusammenhang mit der Abgabe der Substanz erfolgen. Zu viele Informationen sind 


nicht zweckdienlich, sie werden oft nicht gelesen. 


 


e. einem Hinweis für allenfalls weniger schädliche 


Konsumationsformen  


Verbot der Weitergabe, Abgabeverbot an unter 18-


jährige Personen. 


 


 


Kanton TG 


 


 


Art. 11 


 


Der Begriff “fachkundiges Personal” unter Art. 11 a. ist zu konkretisieren.  


Art. 11 b. ist entsprechend der Betäubungsmittelgesetzgebung zu formulieren (vgl. 


Art. 54 Abs. 1 BetmKV). 


 


“b. über eine adäquate Infrastruktur verfügen und die 


Produkte vor Diebstahl gesichert aufbewahren können.” 


 


Kanton TG 


 


Art. 14 Abs. 3 und 


Art. 22 Abs. 2 


bzw. neuer Artikel 


 


Gemäss Art. 22 Abs. 2 haben die Inhaberinnen und Inhaber von Bewilligungen für 


Pilotversuche dem BAG Auskünfte zu erteilen, die es zur Ausübung seiner 


Kontrolltätigkeit benötigt. Zudem ist gestützt auf Art. 14 Abs. 3 die abgegebene 


Menge zu registrieren. 


In der BetmPV ist klar zu regeln, dass jede Abgabe von Betäubungsmitteln 


dokumentiert werden muss. Ausserdem ist zu regeln, welche Daten oder Belege die 


Inhaberinnen und Inhaber von Bewilligungen dem BAG vorweisen müssen.  


Daher ist in einem neuen Artikel die Kontrolle bzw. die Dokumentationspflicht der 


bezogenen und abgegebenen Betäubungsmittel zu regeln (analog Art. 17 BetmG 


 


„1 Die Bewilligungsinhaberinnen sind verpflichtet über 


ihren gesamten Verkehr mit Betäubungsmitteln Buch zu 


führen und dem BAG und den Kantonen jeweils auf 


Jahresende über ihren Verkehr mit Betäubungsmitteln 


und über die Vorräte in den einzelnen Verkaufsstellen 


zu berichten. 
2 Die Belegpflichten gemäss den Artikeln 62 und 63 


BetmKV gelten sinngemäss.“ 
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bzw. Art. 62 und 63 der BetmKV1). Dies auch in Hinblick darauf, dass ein Verkauf in 


Apotheken vorgesehen ist. In diesen Betrieben ist die Betäubungsmittelkontrolle 


klar geregelt.  


 


Kanton TG 


 


Art. 17 


 


Auch hier ist der Artikel entsprechend der Betäubungsmittelgesetzgebung zu 


formulieren und es ist der Begriff “Entsorgung” zu verwenden (vgl. Art. 70 BetmKV). 


Eine Wiederverwertung der Betäubungsmittel wird abgelehnt.  


 


“Nicht verwendete Produkte nach Artikel 7 Abs. 1 sind 


nach Abschluss des Pilotversuchs der zuständigen 


kantonalen Vollzugsbehörde zur Entsorgung zu 


übergeben.” 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 


 


 
 


                                                
1 Verordnung vom 25. Mai 2011 über die Betäubungsmittelkontrolle (Betäubungsmittelkontrollverordnung, BetmKV; SR 812.121.1) 







Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 


Thurgau\ 
Staatskanzlei, Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 


Eidgenössisches 
Departement des Innern 
Herr Alain Berset 
Bundespräsident 
3003 Bern 


Frauenfeld, 23. Oktober 2018 


Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche 
nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis) 


Vernehmlassung 


Sehr geehrter Herr Bundespräsident 


Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, in oben erwähnter Angelegenheit Stellung neh-
men zu können. Der Regierungsrat des Kantons Thurgau begrüsst die vorgeschlagene 
Gesetzesänderung. 


Einer generellen Liberalisierung von Cannabis stehen wir skeptisch gegenüber. Den 
vorgeschlagenen Art. 8a des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG; SR 812.121), mit wel-
chem die Möglichkeit geschaffen werden soll, örtlich, zeitlich und sachlich begrenzte Pi-
lotversuche durchzuführen, erachten wir indes als sinnvoll. Dies aus den folgenden 
Gründen: 


- Cannabis ist die mit Abstand am häufigsten konsumierte illegale Substanz in der 
Schweiz. Die Illegalität verunmöglicht einerseits einen effizienten Jugendschutz und 
die Qualitätskontrolle der über den Schwarzmarkt gehandelten Produkte. Die rechtli-
che Situation ist inkongruent, und die verschiedenen Substanzen werden durch das 
Gesetz in Bezug auf ihre gesundheitlichen Risiken ungleich behandelt. Andererseits 
ist schwer abschätzbar, welche gesundheitlichen und gesellschaftlichen Folgen eine 
teilweise oder vollständige Entkriminalisierung des Cannabiskonsums nach sich zö-
ge. Entsprechend kontrovers wird die Diskussion geführt. Aufgrund der wissenschaft-
lichen Erkenntnisse der Pilotversuche versprechen wir uns eine evidenzbasierte, 
versachlichte Diskussion rund um die Strafbarkeit von Cannabis. 


Regierungsgebäude 
8510 Frauenfeld 
T +41 58 345 5310, F +41 58 345 5354 
www.tg.ch  







Der Staa f.chreiber 


Beilage: 
ausgefüllter Fragebogen 


adt‘ 


Thurgau 
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Pilotversuche können Hinweise darauf geben, ob sich durch einen offiziellen Verkauf 
von Cannabis das kriminelle Umfeld und damit auch die Preisstrukturen von Canna-
bis entspannen und in der Folge die Repressionskosten bei Polizei und Justizbehör-
den sinken. 


- Wir erwarten, dass die Resultate der Pilotversuche evaluiert werden. Das schliesst 
auch eine Verschärfung der Gesetzgebung im Umgang mit Cannabis für den nicht 
medizinischen Zweck nicht aus. 


Wir verweisen für die detaillierten Ausführungen zu den einzelnen Bestimmungen der 
Gesetzesrevision sowie des Verordnungsrechts auf die Beilage. Für die Berücksichti-
gung unserer Überlegungen bedanken wir uns. 


Mit freundlichen Grüssen 


Die Präsidentin des Regierungsrates 







Bellinzona  numero  


4782  
Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
Piazza  Governo  6  
Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  
telefono  +41 91 814 43 20 
fax +41 91 814 44 35 
e-mail  can-smti.ch  


fr  0 16  ottobre  2018  


Repubblica e Cantone 
Ticino 


Il Consiglio  di  Stato  


Al  
Dipartimento federale dell'interno (DFI)  
3003  Berna 


Tramite invio  email a:  
pilotversuchecannabisebaq.admin.ch  
geverebag.ad  min.  ch   


Modifica della Legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota 
secondo  la  Legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota  con  canapa): procedura  di  
consultazione 


Gentili signore e signori, 


vi ringraziamo  per  averci chiamati  a  esprimere un parere sulla modifica della Legge federale 
sugli stupefacenti (LStup) finalizzata  a  permettere l'avvio  di  sperimentazioni dell'uso ricreativo  di  
canapa. 


Nel  2014,  un ente privato aveva proposto alle autorità cantonali d'avviare una sperimentazione 
sul genere  "cannabis social club".  Il Consiglio  di  Stato, dopo aver consultato il proprio Gruppo 
esperti, aveva concluso  di non  ravvisare motivo  per  procedere  a  sperimentazioni  con la  canapa 
sul territorio cantonale,  non  essendo  in  presenza  di  alcuna emergenza  in  materia  di  consumo  di  
canapa.  Si  era pertanto rivolto all'Ufficio federale della sanità pubblica (lettera  del 18  giugno  
2014),  chiedendo un parere sulla fattibilità  di  tali iniziative, ricevendo quale risposta (lettera  del 
17  luglio  2014)  che dapprima andava modificata  la  LStup, modifica ora posta  in  consultazione.  


In  quell'occasione, il Consiglio  di  Stato, dopo aver affermato  di non  ritener giustificato proporre  
di  sperimentare tali nuovi approcci nel nostro Cantone, aveva indicato all'UFSP quanto segue: 


"È però plausibile che altrove  in  Svizzera possano sussistere condizioni tali  da  
indurre  a  sperimentare  forme di  regolamentazione, sotto il controllo  di  specialisti e 
documentate dall'ente pubblico. Nel caso  in  cui  la  Confederazione aderisse  a  
proposte cantonali  di  procedere  in  tal senso, chiediamo si dia mandato  a  uno o più 
enti  per  procedere  in  un Cantone  le  cui autorità ritengano  date le  premesse  per  
acconsentire  a  questa sperimentazione sociale. Parimenti,  le  eventuali esperienze 
che si vorranno avviare  in  Svizzera sotto il controllo della Confederazione dovranno 
prevedere  la  possibilità  di  una valutazione ufficiale." 


Nel comunicato  del 4  luglio  2018  che informa sull'avvio della procedura  di  consultazione, si 
afferma che "numerose città e Cantoni confrontati  con  il consumo ricreativo e il mercato nero 
chiedono che siano effettuati degli studi scientifici  per  conoscere l'impatto  di  altre  forme di  
disciplinamento".  Si  conferma dunque ci sia un interesse  a  procedere  a  tali studi  in  altre parti  
del  paese, interesse che si ribadisce  non  essere presente  in  Ticino.  


1.0212  


ti 


  


   







Di  principio,  la  proposta su cui veniamo consultati  di  procedere  a  sperimentazioni  a  carattere 
scientifico limitate geograficamente, temporalmente e nei contenuti corrisponde  a  quanto  da  noi 
suggerito nel  2014  e  pare  appropriata  al fine di  ottenere conoscenze ed esperienze basate su  
di  un approccio scientifico  in  vista  di  una discussione politica oggettiva su possibili nuovi statuti 
della canapa  in  Svizzera. 


Cionondimeno, è opportuno ribadire che durante tutte  le  fasi  delle  possibili sperimentazioni e  in  
ogni passo  verso  eventuali innovazioni nella regolamentazione  del  consumo ricreativo  di  
canapa sarà imperativo ricordare che  la  canapa  non  è una sostanza innocua. Essa, infatti, può 
costituire il fattore scatenante  di  esordi psicotici, soprattutto  per le  fasce d'età più giovani. Più  in  
generale, l'abuso  di  questa come  di  altre sostanze psicotrope nell'adolescenza può comportare 
difficoltà  di  concentrazione e memoria  a  breve termine,  con  conseguenze sull'apprendimento e 
successivi rischi  di  rottura  del  percorso formativo e problemi all'entrata sul mondo  del  lavoro. 
Particolare attenzione dovrà quindi essere riservata, durante  le  sperimentazioni, ai messaggi 
che saranno dati alla popolazione  in  merito alla palese  non  innocuità  di  questa sostanza. 


Nel complesso, l'approccio sperimentale proposto appare comunque rispondere  in  larga misura 
alle necessità scientifiche  del  momento, ritenuto che  la  questione  di  una regolamentazione 
dell'uso ricreativo  di  canapa è ormai divenuta un argomento  di forte  attualità,  data  l'evoluzione 
della società e  le  varie  forme di  legalizzazione che si vanno introducendo  in  altri paesi. Il 
progetto  di  modifica legislativa posto  in  consultazione comprende un  totale  di 27  articoli e 
valutiamo che  la  densità normativa proposta sia  di  principio sufficiente. 


Vi ringraziamo  per  l'attenzione e vi preghiamo  di  gradire l'espressione della nostra stima.  


PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 


Il Cancelliere: 


 


Copia:  
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
- Pubblicazione  in  internet 


ti 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz  
(Pilotversuche mit Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 
Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Kanton Uri 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : Amt für Gesundheit 
 
 
Adresse : Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf 
 
 
Kontaktperson : Beat Planzer 
 
 
Telefon : 041 875 21 57 
 
 
E-Mail : planzer.beat@ur.ch 
 
 
Datum : 21. September 2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch
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Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz  
(Pilotversuche mit Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwen-
den) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
Kanton Uri 
 


Die Pilotversuche werden in weiten Kreisen als Zeichen einer Liberalisierung von Cannabis verstanden. Daher ist die Einführung eines Pilotversuches 
ein politischer Entscheid. 
Wie vorgesehen, gilt es insbesondere gegenüber Konsumentinnen und Konsumenten sehr gut zu kommunizieren, dass nur im Projekt zugelassene 
Personen legal Cannabis erwerben und konsumieren dürfen und die Vollzugsorgane alle andern ins Recht fassen müssen, auch wenn der Konsum an 
der gleichen Örtlichkeit geschieht. Dies wird während der Pilotphase bei vielen Personen auf Unverständnis stossen und die Vollzugsorgane vor Prob-
leme stellen. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
    


      
    


      
 
 


   
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
 
 
 
 
 
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz  
(Pilotversuche mit Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 
 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwen-
den) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
Kanton Uri 
 


 
Die neue BetmPV ist zu begrüssen, einzelne Artikel müssten aber klarer abgefasst werden. Die Auswirkungen auf die Kantone werden, sofern es 
überhaupt zu Pilotversuchen in unserer Region kommt, geringfügig sein. Es würde dies insbesondere die kontrollierte Entsorgung nicht mehr ge-
brauchter Produkte sowie die Kontrollaufgaben vor Ort im Auftrag des BAG betreffen, die aber kaum ins Gewicht fallen würden.  


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
Kanton Uri 
 


 
Art. 3 


Bei den Pilotversuchen werden die Vollzugsorgane vor zusätzliche Herausfor-
derungen gestellt werden. Hinsichtlich der Verkaufsstellen stellen sich für uns 
nachfolgende Fragen: 
- Wie weisen sich Verkaufsstellen als Teil des Pilotversuchs aus bzw. wie 


unterscheiden die Kontrollorgane berechtigte von unberechtigten Ver-
kaufsstellen? 


- Werden Listen geführt und wer führt in der Gemeinde solche Listen? 
 
Offenbar sollen ausser in Arztpraxen und Apotheken auch andere Abgabestel-
len im Rahmen von Pilotversuchen möglich sein. Diese sollten klar definiert 
werden inklusive den damit verbundenen Anforderungen an das Fachpersonal.   
 
 


 
      


 
Kanton Uri 
 


 
Art. 5 


 
Die Dauer der Pilotversuche soll auf fünf Jahre beschränkt bleiben. Im Begleit-
schreiben von BR A. Berset vom 4. Juli 2018 ist von einer Beschränkung auf 
zehn Jahre die Rede.  
 
Ist diese Inkongruenz ein Verschreiber oder aber dahingehend zu verstehen, 
dass während zehn Jahren Pilotversuche  mit je einer maximalen Dauer von 
fünf Jahren möglich sind? 


 
      


Kanton Uri Art. 7 und Art. 10 Gemäss erläuterndem Bericht sind periodische Kontrollen der zuständigen Be-
hörden von Bund und Kantonen vorgesehen. Negative Kompetenzkonflikte 
sind voraussehbar: Wer ist bspw. verantwortlich für die Kontrolle, ob bei Can-
nabisprodukten der THC Gehalt <20% beträgt? 


 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz  
(Pilotversuche mit Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 
Es sollte eine klare Rechtsgrundlage für die periodischen Inspektionen ge-
schaffen werden. Zudem ist in der Verordnung explizit vorzusehen, dass die 
Zugänglichkeit zu Örtlichkeiten, Räumen und Gebäuden den Kontrollorganen 
jederzeit ohne Hausdurchsuchungsbefehl zu gewähren ist. 


 
Kanton Uri 
 


 
Art. 11 


 
Welche Anforderungen werden an fachkundiges Personal gestellt? In den Er-
läuterungen ist nur von Apotheken die Rede. Wenn aber noch andere Abga-
bestellen in Frage kommen, müssten entsprechende personelle Anforderun-
gen definiert werden (vgl. Kommentar zu Art. 3).  


 
      


 
Kanton Uri 
 


 
Art. 12 


 
Aus dem Verordnungstext ist nicht ersichtlich, wie die Probanden in den Pilot-
versuch eingeschlossen werden sollen. Welche Voraussetzungen müssen für 
eine Teilnahme erfüllt sein und wer entscheidet schliesslich über eine Teil-
nahme?  


 
 


 
Kanton Uri 
 


 
Art. 17 


 
Wir gehen davon aus, dass Konsumenten des Pilotprojekts auch ausserhalb 
der Pilotgemeinde Cannabis legal mitführen und konsumieren dürfen. Mit der 
vorgeschlagenen Formulierung wird lediglich vorgeschrieben, dass für jede 
Teilnehmerin und jeder Teilnehmer ein Ausweis ausgestellt wird. Nicht vorge-
schrieben wird demnach eine Mitführungspflicht für diesen Ausweis. Diese 
Mitführungspflicht ist aus unserer Sicht zwingend vorzuschreiben.  
 
Darüber hinaus vermissen wir – im Allgemeinen sowie gerade auch im Zusam-
menhang mit der vorerwähnten Ausweismitführungsthematik – Konkretisie-
rungen betreffend der Strafverfolgung resp. dem Ordnungsbussenverfahren. 
Wäre eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer, die sich bei einer Kontrolle nicht 
ausweisen könnte nach Artikel 28b Absatz 1 BetmG «zu büssen»? Oder 
würde ein solcher Fall, auch bei vorliegen einer Mitführungspflicht des Aus-
weises, unter Artikel 19a Ziffer 2 BetmG fallen? Oder fällt der Pilotversuch gar 
unter Artikel 19a Ziffer 3 BetmG? Denkbar wäre aber auch, wenn Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer, die sich bei einer Kontrolle nicht ausweisen können, 
vom Pilotversuch ausgeschlossen werden (vgl. hierzu die Konsequenzen in 
Sachen Konsum bei Art. 15 Abs. 2 E-BetmPV). 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 
 
 







Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes 
avec cannabis)  


Procédure de consultation du 4 juillet au 25 octobre 2018 
 


  


 


 


Prise de position de 
 
 
 
Nom / entreprise / organisation : Etat de Vaud 
 
 
Abréviation de l’entr. / org. : VD 
 
 
Adresse : Service de la santé publique, Rue des casernes 2, CH-1014 Lausanne 
 
Personne de référence : Hugues Balthasar, responsable de missions 
 
Téléphone : 021.316.44.63 
 
 
Courriel : hugues.balthasar@vd.ch 
 
 
Date : septembre 2018 
 
 
Informations importantes : 
 
1. Veuillez n'effectuer aucun changement dans le format du formulaire. 
 
2. Si vous souhaitez supprimer certains tableaux dans le formulaire, vous avez la possibilité d'ôter la protection du texte sous « Outils/Ôter la protection ». 
 
4. Veuillez envoyer votre prise de position par voie électronique avant le 25 octobre 2018 à l'adresse suivante : pilotversuchecannabis@bag.admin.ch 
sowie gever@bag.admin.ch  
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Modification de la loi sur les stupéfiants (LStup) 


Nom / 
entreprise 
(prière d’utiliser 
l’abréviation 
indiquée à la 
première page) 


Remarques générales 


 
      
 


 
        


    
Nom / 
entreprise 


article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


    
 
 


 
      


 
      


 
      


   
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
 
 
 
 
 
 
 
 







Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes 
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Procédure de consultation du 4 juillet au 25 octobre 2018 
 


  


 


Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants 


Nom / 
entreprise 
(prière d’utiliser 
l’abréviation 
indiquée à la 
première page) 


Remarques générales 


 
      
 


 
        


    
Nom / 
entreprise 


article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


 
VD 


 
Art. 12 OEPStup 


 
L’exclusion des personnes atteintes dans leur santé mentale réduit 
considérablement l’intérêt des essais pilotes. Cette restriction sera difficile à 
appliquer et elle ne se justifie guère, dès lors que les essais pilotes ne sont 
ouverts qu’à des consommateurs-trices avéré-e-s (art. 12 al. 1 OEPStup).  
Les personnes atteintes d’une maladie psychique et/ou les personnes qui 
prennent des médicaments psychotropes soumis à ordonnance médicale 
devraient pouvoir participer aux essais pilotes à condition qu’elles se 
soumettent préalablement à une évaluation médicale spécialisée. Cette 
évaluation devrait se prononcer sur l’opportunité de participer ou non à un 
essai pilote et à quelles conditions.  


 
Art. 12 Participation 
 
2 (nouveau)  Les personnes atteintes d’une maladie 
psychique diagnostiquée par un médecin ou qui 
prennent des médicaments psychotropes soumis à 
ordonnance d’un médecin peuvent participer à un 
essai pilote à la condition qu’une évaluation 
médicale spécialisée y soit favorable. 
 
3 (modifié) Est exclue la participation de personnes 
qui :  


a) sont mineures ; 
b) sont enceintes ou allaitent un enfant.  
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Notre conclusion (cochez svp. une seule case) 


 Acceptation 


 Acceptation avec réserves / propositions de modifications 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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CONSEIL D’ETAT 
 
 
Château cantonal 
1014 Lausanne 


  
 
 
 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral 
Alain Berset 
Président de la Confédération 
Chef du Département fédéral de l'intérieur 
Inselgasse 1 
3003  Berne 


 


 
 
 
 
Réf. : MFP/15024398 Lausanne, le 10 octobre 2018 
 
 
 
Réponse du Conseil d’Etat à la consultation fédérale relative à la modification de 
la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur 
les stupéfiants – essais pilotes avec cannabis 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Le Conseil d’Etat vaudois a l’honneur de vous adresser ci-après sa position en réponse 
à la consultation relative à la modification de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et 
à l’ordonnance d’application sur les essais pilotes avec cannabis (OEPStup). 
 
Constatant les limites des mesures de prévention et de la répression contre le 
commerce illégal de cannabis, plusieurs villes et cantons suisses ont manifesté leur 
intérêt pour mener des expériences pilotes dans le but de résoudre ou d’atténuer 
significativement les problèmes et les nuisances liés au trafic et à la consommation de 
cannabis.  
 
S’agissant du Canton de Vaud, une motion a été déposée au Grand Conseil le 19 juin 
2018 demandant que le canton s’associe au projet pilote élaboré par l’Université de 
Berne. Le Conseil d’Etat réserve sa position en vue des débats à venir au sein du Grand 
Conseil. 
 
Cela étant, le Conseil d’Etat reconnaît le besoin exprimé par certaines villes et certains 
cantons d’expérimenter et d’évaluer de nouvelles solutions aux problèmes causés par le 
trafic et la consommation de cannabis.  En ce sens, il ne s’oppose pas à l’introduction 
du nouvel article 8a LStup ainsi que son ordonnance d’application. Les résultats de ces 
essais enrichiront le débat public sur une éventuelle réglementation de l’accès au 
cannabis. 
 
A cet égard, le Conseil d’Etat regrette que les personnes atteintes dans leur santé 
mentale ne puissent pas participer aux essais pilotes (art. 12 OEPStup) alors que 
certaines d’entre elles, en dépit des troubles constatés, consomment des quantités 
importantes de cannabis. Afin d’étendre la portée des résultats des expérimentations 
prévues, le Conseil d’Etat propose de permettre à ces personnes de participer aux 
essais pilotes à la condition qu’une évaluation médicale préalable y soit favorable.  
 







 


CONSEIL D'ETAT  
 


 
 
 


  
CONSEIL D'ETAT 
www.vd.ch – T 41 21 316 41 59 – F 41 21 316 40 33 


 


 


Vous trouverez dans le formulaire, ci-annexé, une proposition de modification de l’article 
12 OEPStup. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente détermination, nous 
vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’expression de notre considération 
distinguée.  
 
 


AU NOM DU CONSEIL D’ETAT 


LA PRESIDENTE 


 


LE CHANCELIER 


 


Nuria Gorrite Vincent Grandjean 
 
 
 
 
 
Annexe 


• Formulaire de l’OFSP 
 
 
 
 
Copies 


• OAE 
• OFSP par courriel 


 
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur Kanton Wallis 


 
Abkürzung der Firma / Organisation: DGSK 
 


 
Adresse : Dienstelle für Gesundheitswesen, Av. De la Gare 23, 1950 Sion 
 
 
Kontaktperson : Furrer Mariette  
 
 
Telefon : 027 606 49 45 
 
 
E-Mail : mariette.furrer-ruppen@admin.vs.ch 


 
 
Datum : 24.9.2018 
 
 
 


Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch
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Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der 


ersten Seite 


angegebene 


Abkürzung 


verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 


DGSK 


 


 


Das Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK) begrüsst, dass mit der Änderung des Betäubungsmittelgesetzes die rechtlichen 
Grundlagen geschaffen werden, um wissenschaftliche Forschungsprojekte über den Cannabiskonsum in der Freizeit zu bewilligen.  
 
In Bezug auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist festzuhalten, dass die Kantonspolizei auch während der vorgesehenen Pilotversuche die 
Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG), insbesondere im Zusammenhang mit Cannabis, anzuwenden haben wird. Deshalb ist 
darauf zu achten, dass sich die Teilnahme an diesen Pilotprojekten objektiv und für Aussenstehende wie die Polizei klar erkennbar von den strafbaren 
Handlungen mit Cannabis gemäss Art. 19 ff. BetmG unterscheidet. Die neuen Regelungen dürfen nicht zu Unsicherheiten in der Arbeit der 
Strafverfolgungsbehörden (von der Polizeikontrolle bis zum Strafurteil) führen. 
 


    
 
 
 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der 


ersten Seite 


angegebene 


Abkürzung 


verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 


DGSK 


 


 


 
Das DGSK begrüsst die Vorlage. Mit der Verordnung wird ein relativ enger und klar definierter Rahmen für Studien und Pilotprojekte vorgelegt um 
Modelle und deren Auswirkungen testen zu können.  
 
 
 


    


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen 
Antrag für Änderungsvorschlag 


(Textvorschlag) 


 


DGSK 


 


Aufgrund der Erläuterungen ist nicht klar, ob vorgesehen ist, dass auch 


 


„b. streichen“ 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


 


 


DGSK 


 


Art. 3 Abs. 1 
Bst. b 


 


Ärztinnen und Ärzte Cannabis abgeben können. Da klar und bewusst 
zwischen medizinischem Gebrauch und nicht-medizinischem Gebrauch im 
Rahmen der wissenschaftlichen Studien unterschieden wird, ist darauf zu 
verzichten, dass Arztpraxen Cannabis zu nicht-medizinischen Zwecken 
abgegeben können. Art. 3 Abs. 1 Bst. b ist zu streichen und der erläuternde 
Bericht entsprechend anzupassen. 


 


 


DGSK 


 


 


 


Art. 7 Abs. 1 
Bst. a und b 


 


Bei Betäubungsmitteln des Wirkungstyps Cannabis, die im Rahmen von 


Pilotversuchen zugänglich gemacht werden, sind im Hinblick auf eine 


möglichst hohe, standardisierbare Qualität und die Sicherheit der 


Teilnehmenden die international akzeptierten Standards für pflanzliche 


Arzneimittel anzuwenden. 


Für Anbau, Sammlung und Ernte von pflanzlichen Arzneimitteln gelten die 
sogenannten GACP (Good Agricultural and Collection Practice) bzw. die 
entsprechenden Guidelines. Die verwendeten Produkte haben den 
Qualitätsanforderungen eines Arzneibuches zu entsprechen (sofern solche 
vorhanden sind, beispielsweise gibt es für Cannabisblüten bereits 
Anforderungen im Deutschen Arzneibuch).  


Wird Art. 7 Abs. 1 Bst. b entsprechend geändert, ist Absatz 2 zu streichen.  


 


„1 b. Sie müssen im Hinblick auf Anbau, Sammlung, 
Ernte und Qualität den Anforderungen für 
pflanzliche Arzneimittel entsprechen. 


2 streichen“      


 


DGSK 


 


 


 
Art. 8 


 


Auf der Verpackung hat eine Mengenangabe in Gramm ersichtlich zu sein. 


Zudem ist ausdrücklich vorzusehen, dass die Verpackung verschweisst wird, 


so dass bei Polizeikontrollen im öffentlichen Raum keine geöffneten 


Verpackungen zum Vorschein kommen. Nur so kann sichergestellt werden, 


dass der Inhalt der Verpackung zwischenzeitlich nicht mit "strafbarem" 


Cannabis vermischt wurde. Es ist für die Polizei nicht möglich, den Inhalt des 


geöffneten Behältnisses nach abgegebenem (legalen) Cannabis und nach 


verbotenem Cannabis zu unterscheiden. Diese Unsicherheit hätte zur Folge, 


dass die Polizei den Cannabis sicherstellen müsste, was nicht im Sinne des 


Pilotversuchs sein kann. 
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Art. 10 


Die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, welche eine Bewilligung erhalten, 


sind der Kantonspolizei zu melden. Damit soll verhindert werden, dass die 


Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller frühzeitig ins Visier der 


Strafverfolgungsbehörden geraten und entsprechende 


Ermittlungshandlungen über sich ergehen lassen müssen. 
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Art. 11 


 


Art. 11 Bst. b ist entsprechend der Betäubungsmittelgesetzgebung zu 


formulieren (vgl. Art. 54 Abs. 1 BetmKV). 


Die autorisierten Verkaufsstellen sollten der Polizei bekannt sein. So wird 
ermöglicht, dass die Kantonspolizei anlässlich von Polizeikontrollen 
Abklärungen bei den entsprechenden Verkaufsstellen tätigen und die 
Angaben der kontrollierten Person überprüfen kann. 


 


„b. über eine adäquate Infrastruktur verfügen und 


die Produkte vor Diebstahl gesichert aufbewahren 


können.“ 
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Art. 12 In Art. 12 sind die Voraussetzungen für die Teilnahme aufgeführt. Es muss 


unter anderem der Nachweis erbracht werden, dass die Teilnehmenden 


bereits Cannabis konsumiert haben und an keinen ärztlich diagnostizierten 


psychischen Krankheiten leiden oder Psychopharmaka einnehmen. Es ist 


unklar, ob primär regelmässige starke Cannabiskonsumenten oder auch 


Gelegenheitskonsumenten am Pilotprojekt teilnehmen können oder sollen. 


Es fragt sich, ob sich das Pilotprojekt primär an Personen richtet, welche eine 


Sucht entwickelt haben, oder sollen auch Gelegenheitskonsumenten 


aufgenommen werden. Die Beantwortung dieser Frage ist wichtig, weil die 


Teilnehmenden Präventionsmassnahmen absolvieren sollen. Dies macht 


jedoch lediglich Sinn, wenn eine Suchtgefährdung vorliegt. 


Zudem stellt sich die Frage, ob ausschliesslich Personen zugelassen werden 


sollten, welche "in geordneten Verhältnissen" leben. Sonst macht die Studie 


gerade mit Blick auf die sozio-ökonomischen Auswirkungen wohl wenig Sinn. 


Die Teilnehmenden müssen sich gemäss Bericht verpflichten, nur das offiziell 
abgegebene Hanfprodukt zu konsumieren. Dies kann kaum überprüft werden 
und ist illusorisch. Insofern besteht hierzu Präzisierungsbedarf in der 
Verordnung. 
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Art. 14 Die Abgabemenge ist zu hoch angesetzt.  


Das Maximalgewicht einer Abgabe bzw. einer Verpackung sollte 10 Gramm 


eines Betäubungsmittels des Wirkungstyps Cannabis sein, anlog der 


Bestimmung einer geringen Menge nach Art. 19b Abs. 2 BetmG. Die Menge 


von 10 Gramm Cannabis gemäss dieser Bestimmung genügt auch für starke 


Konsumenten.  


Je nach Konsumbedarf kann die Abgabestelle die Dauer zwischen den 
Abgaben kürzer halten oder verlängern. So kann problemlos verhindert 
werden, dass die Teilnehmenden zusätzlich auf den Schwarzmarkt 
ausweichen. Mit der Einhaltung der 10 Gramm eines Betäubungsmittels des 
Wirkungstyps Cannabis wird in der Praxis zudem ein Konflikt mit der 
Regelung des straflosen Besitzes von Cannabis nach Art. 19b Abs. 2 BetmG 
vermieden. 
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Art. 14 Abs. 3 
und Art. 22 Abs. 
2 bzw. neuer 
Artikel 


 


Gemäss Art. 22 Abs. 2 haben die Inhaberinnen und Inhaber von 


Bewilligungen für Pilotversuche dem BAG Auskünfte zu erteilen, die es zur 


Ausübung seiner Kontrolltätigkeit benötigt. Zudem ist gestützt auf Art. 14 Abs. 


3 die abgegebene Menge zu registrieren. 


In der BetmPV ist klar zu regeln, dass jede Abgabe von Betäubungsmitteln 


dokumentiert werden muss. Ausserdem ist zu regeln, welche Daten oder 


Belege die Inhaberinnen und Inhaber von Bewilligungen dem BAG vorweisen 


müssen.  


Daher ist in einem neuen Artikel die Kontrolle bzw. die Dokumentationspflicht 
der bezogenen und abgegebenen Betäubungsmittel zu regeln (analog Art. 17 


BetmG bzw. Art. 62 und 63 der BetmKV1). Dies auch in Hinblick darauf, dass 


ein Verkauf in Apotheken vorgesehen ist. In diesen Betrieben ist die 
Betäubungsmittelkontrolle klar geregelt.  


„1 Die Bewilligungsinhaberinnen sind verpflichtet 
über ihren gesamten Verkehr mit 
Betäubungsmitteln Buch zu führen und dem BAG 
und den Kantonen jeweils auf Jahresende über 
ihren Verkehr mit Betäubungsmitteln und über die 
Vorräte in den einzelne Verkaufsstellen zu 
berichten. 


2 Die Belegpflichten gemäss den Artikeln 62 und 63 
BetmKV gelten sinngemäss.“ 
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Art.15 Der Raum für den Konsum ist möglichst auf das eigene Domizil der 


Teilnehmenden einzuschränken. Das Mitsichführen des verschlossenen 


(oder verschweissten) Produkts soll demnach nur für den Transport von der 


 


                                                
1 Verordnung vom 25. Mai 2011 über die Betäubungsmittelkontrolle (Betäubungsmittelkontrollverordnung, BetmKV; SR 812.121.1) 
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 Abgabestelle nach Hause erlaubt sein. Nach der Öffnung der Verpackung 


verbleibt das Produkt im Domizil der Teilnehmenden. Dies würde dazu 


führen, dass die Teilnehmenden geöffnete Verpackungen im öffentlichen 


Raum nicht mit sich tragen dürfen. Nur so ist es für die Polizei bei Kontrollen 


überhaupt möglich, die Teilnahme an Pilotprojekten festzustellen und 


schwierige Abgrenzungsfragen können so vermieden werden. Die Polizei 


wird vor Ort nicht feststellen können, ob das Cannabis in einem geöffneten 


Behältnis zum Pilotversuch gehört oder mit illegalem verbotenem Cannabis 


vermischt worden ist. Zudem wird verhindert, dass die Teilnahmenden einen 


Freipass erhalten, jederzeit und überall Cannabis mit sich zu führen. Ein 


solches "Dauerbesitzrecht" im öffentlichen Raum wäre rechtsstaatlich 


äusserst problematisch, würde die Kontrollen der Polizei erschweren und 


viele Anwendungsfragen zum Betäubungsmittelgesetz aufwerfen. 


In Absatz 2 ist unklar, an wen die Polizei solche Feststellungen mitzuteilen 
hat. Die zuständige Stelle ist deshalb festzulegen. 
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Art. 17 Auch hier ist der Artikel entsprechend der Betäubungsmittelgesetzgebung zu 


formulieren und es ist der Begriff „Entsorgung“ zu verwenden (vgl. Art. 70 


BetmKV). Eine Wiederverwertung der Betäubungsmittel wird abgelehnt.  


 


„Nicht verwendete Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 


sind nach Abschluss des Pilotversuchs der 


zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zur 


Entsorgung zu übergeben.“  


 


 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


X Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 







Regierungsrat


Kanton Zug


Regierunasrat. Postfach, 6301 Zug


Nur per E-Mail


Bundesamt für Gesundheit BAG


Direktionsbereich Öffentliche


Gesundheit


Schwarzenburgstrasse 157


3097 Liebefeld


Zug, 2. Oktober 2018 ek


Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem


Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis): Vernehmlassungsantwort


Sehr geehrter Herr Bundespräsident


Sehr geehrte Damen und Herren


Mit Schreiben vom 4. Juli 2018 hat das Eidgenössische Departement des Innern den Kanton


Zug eingeladen, bis zum 25. Oktober 2018 zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und


zur Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Can-


nabis) Stellung zu nehmen.


Sie können die Rückmeldungen des Kantons Zug dem beiliegenden Antwortformular entneh-


men.


Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme.


Freundliche Grüsse


Regierungsrat des Kantons Zug
-^ ~ . ". ^


H [^ ,ILLU -rc^e/ /C6C<^vi^i/
Manuela Weichelt-Picarct Renee Spillmann Siegwart


Frau Landammann stv. Landschreiberin


Beilage:
Vernehm!assungsformu!ar


Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug
T+41 41 72833 11
www.zg.ch
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Kopie (je mit Beilage) per E-Mail an:


pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie gever@bag.admin.ch


Eidgenössische Parlamentarier des Kantons Zug


Direktion des Innern (info.di@zg.ch)


Sicherheitsdirektion (info.sd@zg.ch)


Gesundheitsdirektion (info.gd@zg.ch)


Obergericht (info.og@zg.ch)


Amt für Gesundheit (gesund@zg.ch)
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Stellungnahme von


Name / Firma / Organisation : Kanton Zug


Abkürzung der Firma / Organisation : ZG


Adresse


Kontaktperson


Telefon


E-Mail


Datum


: Seestrasse 2, Regierungsgebäude am Postplatz


: Martin Pfister, Gesundheitsdirektor


: 041 728 35 01


: martin.pfister.rr@zg.ch


: 2. Oktober 2018


Wichtige Hinweise:


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis(a)bag.admin.ch sowie


qever0)bac].admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG)


Name / Firma
(bitte auf der ersten
Seite angegebene
Abkürzung
verwenden)


Allgemeine Bemerkungen


ZG
Der Regierungsrat des Kantons Zug begrüsst die Anpassungen des BetmG grundsätzlich, welche einen klaren rechtlichen Rahmen für die
Durchführung von Pilotversuchen mit Cannabis schaffen. Die Pilotversuche sollen dazu beitragen, eine objektive Diskussionsgrundlage für die Frage
nach dem künftigen Umgang mit Cannabis zu liefern.
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Name / Firma
(bitte auf der ersten
Seite angegebene
Abkürzung
verwenden)


ZG


Name / Firma


ZG


ZG


Allgemeine Bemerkungen


Der Regierungsrat des Kantons Zug begrüsst die Vorlage grundsätzlich. Da er nicht davon ausgeht, dass Pilotversuche auf dem Zuger Kantonsgebiet
durchgeführt werden, hält er sich bei der weiteren Beurteilung der Vorlage zurück, macht jedoch auf einige zu beachtende Punkte aufmerksam.


Von zentraler Wichtigkeit sind bei der Durchführung von Pilotversuchen mit Cannabis für den Zuger Regierungsrat einerseits die Ergebnisoffenheit der
Versuche und andererseits die Gewährleistung des Jugend- und Gesundheitsschutzes.


Artikel


Art. 8a. Abs. 1


lit. c:


Art. 12. Abs. 1
Bst.a


Kommentar/ Bemerkungen


Bemerkung:
Wir begrüssen, dass derJugendschutz ausdrücklich erwähnt ist.


Antrag:
Es sei derWiderspruch zwischen den Teilnahmevoraussetzungen und dem


strafrechtlichen Verfolgungszwang in Bezug auf den Cannabiskonsum im
Vorfeld der Versuchsteilnahme aufzulösen.


Begründung:
Gemäss Art. 12 Abs. 1 Bst. a BetmPV müssen Personen, die an
Pilotversuchen teilnehmen möchten, nachweislich bereits Betäubungsmittel
des Wirkungstyps Cannabis konsumieren. Der Konsum von Cannabis
ausserhalb der Pilotversuche ist gemäss geltendem Recht strafbar (Art. 19a
Ziff. 1 BetmG). Die Frist für die Verfolgungsverjährung von Übertretungen
beträgt drei Jahre. Dies bedeutet, dass sich Teilnehmende an Pilotversuchen
mit Cannabis durch ihren Konsum vor der Aufnahme in den Pilotversuch
einer Übertretung strafbar gemacht hatten.


Da die Strafbehörden dem Verfolgungszwang unterliegen, wären sie also
grundsätzlich verpflichtet, gegen die Teilnehmenden des Pilotversuchs
Strafverfahren einzuleiten, wenn sie Kenntnis von deren Teilnahme am
Versuch erhalten.


Antrag für Anderungsvorschlag (Textvorschlag)
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ZG


ZG


Art. 13 Abs. 1
Bst. a


Art. 22, Abs. 1


Dies führt dazu, dass jede Aufnahme in einen Pilotversuch die jeweilige
Teilnehmerin oder den jeweiligen Teilnehmer der Gefahr aussetzt, als
Straftäterin oder Straftäter überführt zu werden. Dies scheint nicht im Sinne
der Vorlage, da dadurch die Motivation, ein einem Pilotversuch teilzunehmen,
merklich abnehmen dürfte, was dem Ziel der Vorlage zuwider läuft.


Zu dieser Problematik wurden in den vorgeschlagenen Rechtserlassen und
den Erläuterungen jedoch keinerlei Überlegungen angestellt, was
nachzuholen ist.


Antrag:
Es sei eine Informationspflicht in Bezug auf das geltende Strassenverkehrs-
recht (Nulltoleranz) in die Verordnung aufzunehmen.


Begründung:
Gemäss dem erläuterndem Bericht soll das Strassenverkehrsrecht auch
während der Versuche unverändert zur Anwendung kommen. Somit wird die
Nulltoleranz für das Fahren unter Cannabiseinfluss auch für die
Teilnehmenden an Pilotversuchen gelten. Auf diese Umstände sind die
interessierten Personen unbedingt hinzuweisen, bevor sie sich für die
Teilnahme an einem Pilotversuch entscheiden. Es schiene uns im Sinne der
Verkehrs- und Rechtssicherheit sinnvoll, eine entsprechende
Informationspflicht in der Verordnung festzuhalten.


Antrag:
Die Verordnung habe zu definieren, welche Behörde für die Kontrolle der
Vollzugsbehörden zuständig ist.


Begründung:
Die Verordnung lässt offen, ob das BAG oder kantonale Vollzugsbehörden
für die Kontrolle derAusnahmebewilligung zuständig sind. Im Sinne einer
eindeutigen Vorlage ist es wünschenswert, wenn die Verordnung diese
Zuständigkeit klar definiert. Da das BAG für die Genehmigung der Gesuche
zuständig ist, ist diese Behörde auch für die Kontrolle der Einhaltung der
Bestimmungen prädestiniert.


Das BAG kontrolliert, ob die Inhaberinnen und
Inhaber von Bewilligungen die Bestimmungen
dieser Verordnung einhalten. [Rest streichen]
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen)


D


D


Zustimmung


Zustimmung mit Vorbehalten /Anderungswünschen


Grundsätzliche Überarbeitung


Ablehnung
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Gesundheitsdirektion Kanton ZH 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : GD ZH 
 
 
Adresse : Stampfenbachstrasse 30 
 
 
Kontaktperson : Dr. Bettina Bally 
 
 
Telefon : 043 259 21 94 
 
 
E-Mail : bettina.bally@gd.zh.ch 
 
 
Datum : 25. September 2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
GD ZH 
 


 
Grundsätzlich begrüsst der Kanton Zürich die geplante Änderung des Betäubungsmittelgesetzes sowie die zugehörige Ausführungsverordnung für 
Pilotversuche mit Cannabis. Im neuen Artikel 8a der vorgeschlagenen Revision des BetmG wird die gesetzliche Grundlage für wissenschaftliche 
Pilotversuche zur Abgabe von Cannabisprodukten zu nicht medizinischen Zwecken geschaffen. Es sind die relevanten Rahmenbedingungen klar 
benannt und im Gesetz mit dem neuen Artikel 8a am richtigen Ort. 
 


    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


 
GD ZH 
 


 
Art. 8a 


Wir begrüssen, dass im vorgeschlagenen neuen Artikel eine Anhörungspflicht 
der Kantone postuliert wird. Die Aufsicht über die vorgesehenen 
Cannabisabgabestellen liegt gemäss verschiedener Bundesgesetze (HMG, 
BetmG, LMG) meist vollumfänglich bei kantonalen Aufsichtsbehörden. Dies 
vor allem auch, weil gemäss der neuen Ausführungsverordnung bestimmte 
Kontrollaufgaben den zuständigen kantonalen Aufsichtsbehörden delegiert 
werden können. Dies wird im Fall des Kantons Zürich auch so gewünscht. 


 
      
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
GD ZH 
 


 
Der Regelungsumfang der BetmPV ist dem «projektartigen» Charakter geschuldet sehr knapp gehalten. Grundsätzlich begrüssen wir das. Inwiefern 
die Regelungen ausreichen, um die gesetzten Ziele zu erfüllen, kann erst in einem Praxislauf eruiert werden.  
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


Bestimmte Punkte sind zu wenig präzis gefasst, zum Teil fehlen wichtige Bestimmungen. 
 
So fehlt grundsätzlich eine Bestimmung, wem die Bewilligung für einen Pilotversuch mit Betäubungsmitteln des Wirkungstyps Cannabis erteilt werden 
kann. Wir gehen davon aus, dass es sich dabei, anders als bei Art. 5 Abs. 1 Bst. a BetmG, nicht um eine natürliche Person handeln kann, sondern 
dass damit wissenschaftliche Institutionen, kommunale Behörden, öffentlich-rechtliche Körperschaften, gemeinnützige Institutionen oder Vereine 
gemeint sind. Wir schlagen eine entsprechende Ergänzung vor, beispielsweise im 2. Abschnitt der BetmPV. 
  
Des Weiteren fehlt eine klare Zuweisung der Verantwortung für die Produktqualität. Wir gehen davon aus, dass es sich dabei letztendlich um den 
Bewilligungsinhaber des Pilotversuces handelt. Dieser trägt letztlich, analog zu «klinischen Studien», alle Risiken, die sich aus dem Verkauf der 
Cannabisprodukte ergeben. Die Produktverantwortung ist klar zuzuweisen. Es wäre auch zu prüfen, ob ein Nachweis über eine entsprechende 
Haftpflichtversicherung eingefordert werden müsste. 
 
 


    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


 
GD ZH 
 


 
Art. 7 Abs. 1 
Bst. b und 
Abs. 2 


 
Damit die Produkte minimalen Qualitätsstandards genügen, müssten auch 
gewisse Fremdstoffe wie in den Erläuterungen aufgeführt (z.B. 
Pestizidrückstände, Endotoxine, Mycotoxine) ausgeschlossen werden. 
Insbesondere sogenannte Edibles müssten den Anforderungen genügen, die 
an Lebensmittel gestellt werden. Aus unserer Sicht ist die Einhaltung der 
Anforderungen der «Guten landwirtschaftlichen Praxis» nicht ausreichend. 
Bei diesen Regeln sind Verarbeitungsschritte wie z.B. Extraktionen nicht 
eingeschlossen. 


 
Absatz 2 (Ergänzung): 
Die Inhaltsstoffe (insbesondere Gesamt-THC- und -
CBD-Gehalt) dieser Produkte sind pro 
Produktionscharge gemäss anerkannten 
Laborstandards zu ermitteln. Periodisch sind 
einzelne Produktionschargen auf Verunreinigungen 
gemäss Bundesgesetz über Lebensmittel und 
Gebrauchsgegenstände zu untersuchen. 
 


 
GD ZH 
 
 
 


 
Art. 7 Abs. 3 


 
Es ist nachvollziehbar, dass man den Verkauf der Produkte unter realen 
Bedingungen testen möchte und daher die Produkte der Tabaksteuer 
unterliegen sollen. Die vorgesehene Besteuerung des Studiencannabis kann 
jedoch dazu führen, dass – je nach Höhe des Einkaufspreises des 
Studiencannabis und je nach Situation auf dem Schwarzmarkt – der 
Verkaufspreis über dem Schwarzmarktpreis liegt. Dies würde die 
Rekrutierung der Probandinnen und Probanden gefährden und die 
Pilotversuche unter Umständen vereiteln. Die finanziellen Auswirkungen 
einer Steuerbelastung wie auch einer Steuerbefreiung sollten nochmals 
vertieft beurteilt werden. 
 


 
 


 
GD ZH 
 
 


 
Art. 8 
 
 
 


 
Im Zusammenhang mit der Verpackung stellt sich die Frage, wie 
sichergestellt wird, dass das Cannabis, das sich in der Verpackung befindet, 
tatsächlich das abgegebene Cannabis ist. Auf dem Schwarzmarkt 
erworbenes Cannabis kann in diese Verpackungen abgefüllt und somit 


 
 
 
 
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 
 
 
Art. 8 Bst. d 


«legalisiert» werden. Das abgegebene Cannabis müsste gekennzeichnet 
werden (Farbe, Inhaltsstoffe oder Ähnliches).  
 
Es ist zu prüfen, ob auf der Verpackung mit zusätzlichen Warnhinweisen 
nicht auch Klarheit über die uneingeschränkte Weitergeltung des 
Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958 sowie die im Rahmen 
der Pilotversuche nicht aufgehobenen Bestimmungen des Bundesgesetzes 
über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe – z.B. zum Handel 
und Konsum anderer illegaler Betäubungsmittel – verschafft werden sollten. 
 


 
 
 
 
 


 
GD ZH 
 
 


 
Art. 10 


 
Wie in den Erläuterungen ausgeführt und speziell herausgehoben ist eine 
lückenlose Nachvollziehbarkeit über alle Stufen sehr wichtig. Diese 
Nachvollziehbarkeit sollte grundsätzlich als Bewilligungsvoraussetzung 
aufgenommen werden. Eine solche Voraussetzung ist auch die Grundlage für 
eine effektive nachträgliche Kontrolle gemäss Artikel 22. 
 


 
Artikel 10 (Ergänzung): 
Das BAG kann in Zusammenhang mit 
Pilotversuchen Ausnahmebewilligungen nach 
Artikel 8 Absatz 5 BetmG erteilen. Voraussetzung 
hierfür ist der Nachweis der lückenlosen 
Nachvollziehbarkeit.  
 


 
GD ZH  
 


 
Art. 11 Bst. a 


 
Das fachkundige Personal wird nicht weiter ausgeführt. Bereits in der 
Verordnung sollten hier gewisse minimale Anforderungen aufgeführt werden. 


 
Artikel mit folgendem Absatz 2 ergänzen: 
 
Absatz 2: 
Als fachkundig gelten universitäre 
Medizinalpersonen, insbesondere Ärztinnen und 
Ärzte sowie Apothekerinnen und Apotheker. Kann 
sich eine Person über genügende Kenntnisse und 
Erfahrungen ausweisen, so kann das BAG auch 
andere berufliche Ausbildungen anerkennen. 
 


 
GD ZH 
 
 


 
Art. 12 Abs. 1 
Bst. b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Der Sinn dieser Vorschrift erschliesst sich uns nicht und wird in den 
Erläuterungen auch nicht näher begründet. Es ist nicht nachvollziehbar, 
warum die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren Wohnsitz in der Gemeinde 
haben müssen, in welcher der Pilotversuch durchgeführt wird. Es ist davon 
auszugehen, dass die Versuche in den grösseren Städten stattfinden und 
somit das Konsumverhalten in den kleineren Gemeinden im Projekt nicht 
studiert werden kann, was wir bedauern würden. Sollte daran festgehalten 
werden, sollte man sich darauf beschränken, dass die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ihren Wohnsitz im Kanton haben müssen.  
 
 


 
Art. 12 Abs. 1 Bst. b: 
An Pilotversuchen können Personen teilnehmen, 
die: 
 
b. ihren Wohnsitz im Kanton haben, in dem der 
Pilotversuch durchgeführt wird.  
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Art. 12 Abs. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 12 Abs. 2 
Bst. c 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Auch Personen, die wegen eines Gewaltdeliktes vorbestaft sind oder in 
einem hängigen Verfahren stehen, sowie Personen, die wegen Fahrens in 
fahrunfähigem Zustand verurteilt wurden, sollten nicht an der Studie 
teilnehmen dürfen. Zur Überprüfung sollte von der Studienleitung ein Auszug 
aus dem Schweizerischen Strafregister eingeholt werden. Zudem sollte 
geprüft werden, ob Personen, die sich im Vollzug einer Strafe oder 
Massnahme in strafprozessualer oder in ausländerrechtlichen Hinsicht 
befinden, nicht von Anfang an von einer Teilnahme an Pilotversuchen 
ausgeschlossen werden sollten.  
 
 
 
 
Eine ärztlich diagnostizierte psychische Krankheit oder die Einnahme 
verschreibungspflichtiger Medikamente sollte nicht pauschal ein 
Ausschlussgrund sein. So gelten beispielsweise eine Cannabis- oder 
Tabakabhängigkeit als psychische Störungen. Würden all diese Personen 
ausgeschlossen, wären die Pilotversuche gefährdet oder sogar 
undurchführbar. Leichte Formen psychischer Erkrankungen sowie die 
Einnahme bestimmter Psychopharmaka sollten der Teilnahme nicht im Weg 
stehen. Es wäre zu prüfen, ob es sinnvoll ist, dass das BAG in 
Zusammenarbeit mit Suchtspezialistinnen und Suchtspezialisten eine Liste 
von psychischen Erkankungen einschliesslich Psychopharmaka erstellt, die 
eine Kontraindikation für die Aufnahme in eine Pilotstudie darstellen. 
 
 


 
(Ergänzung): 
Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen, 
die: 
 


 wegen eines Gewaltdeliktes vorbestraft sind 
oder in einem hängigen Verfahren stehen; 


 die wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand 
verurteilt wurden; 


 die sich im Vollzug einer Strafe oder 
Massnahme oder in strafprozessualer bzw. 
ausländerrechtlichen Haft befinden. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
GD ZH 


  
Art. 13 Abs. 1 
Bst. a 
 
 


 
Es gilt festzuhalten, dass die Information schriftlich zu erfolgen hat.  
 
Hinweis auf die Anwendbarkeit der Strafbestimmungen des BetmG bei jeder 
Verfehlung und Abgabe eines Merkblattes an die Teilnehmenden, in dem sie 
über die weiterhin geltenden Strafbestimmungen aufgeklärt und ausdrücklich 
darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Strafbestimmungen des 
Strassenverkehrsgesetzes und die übrigen Bestimmungen des 
Betäubungsmittelgesetzes weiterhin vollumfänglich gelten. 
  


 
Art. 13. Abs. 1 Bst. a: 
Wer Pilotversuche durchführt, muss: 
 


a. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
schriftlich über den Inhalt und Umfang des 
Pilotversuchs sowie die 
Teilnahmebedingungen informieren und 
über mögliche Risiken aufklären. 


 
GD ZH 


 
Art 14. Abs 2 


 
Die jeweilige Studienleitung sollte sich bei der Festlegung des Preises an 
dem Schwarzmarktpreis orientieren, der von der zuständigen Kantonspolizei 
erhoben wird.  


 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


 
GD ZH 
 


 
Art. 18 Abs. 2 
Bst. c 


 
Aus den in Absatz 2 verlangten Informationen geht nicht klar hervor, wer für 
die Produktqualität letztendlich die Verantwortung trägt (Hersteller der 
verwendungsfertigen Packung, Abgabestelle, Bewilligungsinhaber des 
Pilotversuchs). Die für die Freigabe der Produkte für den Verkauf 
verantwortliche Stelle sollte benannt werden. Diese wäre insbesondere dafür 
verantwortlich, dass die in Artikel 7 Absatz 1 genannten Erforderungen erfüllt 
sind, die Inhaltsstoffe der Produkte nach anerkannten Laborstandards 
ermittelt wurden (Art. 7 Abs. 2) und die Verpackung (Art. 8) den 
Anforderungen entspricht. 
 


 
Art. 18 Abs. 2 Bst. h (Ergänzung): 
Angaben, welche Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 
zugänglich gemacht werden sollen und wer für die 
Produktqualität inklusive korrekter Verpackung die 
Verantwortung trägt; 
 


 
GD ZH 
 


 
Art. 18 Abs. 2 
Bst. e 


 
Die für die Kontrollen zuständigen kantonalen Aufsichtsbehörden sollten 
ebenfalls bereits vorgängig betreffs der vorgesehenen Verkausstellen 
angehört werden. 


 
Bst. e. (Ergänzung/Umformulierung): 
Einverständnis der für die Kontrolle der 
Verkaufsstellen zuständigen Aufsichtsbehörde und 
der betroffenen Standortgemeinde. 
 


 
GD ZH 


 
4. Abschnitt 


 
Es fehlen Regelungen zum Informationsaustausch zwischen den 
Strafbehörden und den Inhaberinnen und Inhabern von Bewilligungen für 
Pilotversuche. Dies hat zur Folge, dass nicht ohne Weiteres Personen, die 
keinen Zugang zum Versuch erhalten dürften, gemeldet werden könnten. Es 
gilt daher, im 4. Abschnitt der BetmPV Regelungen zum Datenschutz 
festzulegen.  
 


 


 
GD ZH 
 


 
Art. 22 Abs. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 22 Abs. 2 


 
Es ist von der Sache und der Vollzugseffizienz her nachvollziehbar, 
Kontrollaufgaben an die auch sonst für die Betäubungsmittelgesetzgebung 
zuständigen kantonalen Behörden zu delegieren. Inwiefern es sinnvoll ist, die 
gesamte Kontrolle zu delegieren, muss offen bleiben. Damit auch nur 
Teilaspekte dieser Kontrollen übernommen werden können, sollte Absatz 1 
ergänzt werden.  
 
 
 
Die Auskunftspflicht muss auch gegenüber den kantonalen Kontrollbehörden 
gelten. Zudem sollte explizit erwähnt warden, dass die Räumlichkeiten 
betreten werden dürfen. 
 
 


 
Absatz 1 (Ergänzung): 
Das BAG kontrolliert, ob die Inhaberinnen und 
Inhaber von Bewilligungen für Pilotversuche die 
Bestimmungen dieser Verordnung einhalten. Es 
kann diese Aufgabe ganz oder teilweise an die 
zuständigen kantonalen Vollzugsbehörden 
delegieren. 
 
Absatz 2: 
Die Inhaberinnen und Inhaber von Bewilligungen für 
Pilotversuche erteilen dem BAG und der 
zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde die 
Auskünfte, die (…), und gewähren Zugang zu den 
Räumlichkeiten. 
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GD ZH 
 


 
Art. 23 Abs. 1 


 
Es fallen im Rahmen der Pilotversuche in verschiedenen Phasen Kosten an. 
Die einzigen Erlöse resultieren aus dem Verkauf der Produkte. Es ist wichtig, 
auch im Hinblick auf eine offene Information, transparent über die Geldflüsse 
zu informieren. 


 
Absatz 1 (Ergänzung): 
Die Inhaberinnen und Inhaber von Bewilligungen für 
Pilotversuche haben das BAG jährlich über den 
Verlauf des Pilotversuchs, über die bezogenen, 
abgegebenen und gelagerten Mengen der Produkte 
nach Artikel 7 Absatz 1 sowie über die Kosten und 
Erlöse aus dem Verkauf der Produkte zu 
informieren. 
 


 
GD ZH 
 


 
Art. 26 


 
Die Bestimmungen über die Gebühren sind zu präzisieren. Dass für 
Kontrollen der Bewilligungsinhaber Gebühren verlangt werden dürfen, ist 
explizit zu erwähnen. 


 
Titel Gebührenfreiheit 
 
Absatz 1 (neu): 
Für Kontrollen der Bewilligungsinhaber kann die 
kantonale Vollzugsbehörde Gebühren erheben.  
 
Absatz 2: 
Keine Gebühren werden erhoben für: 


a. Entscheide über Bewilligungen zur 
Durchführung eines Pilotversuchs; 


b. Entscheide über Ausnahmebewilligungen 
nach Artikel 8 Absatz 5 BetmG im 
Zusammenhang mit Pilotversuchen. 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 
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 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 
 
 







Kanton Zürich
Regierungsrat


3. Oktober 2018 (RRB Nr. 952/2018)
Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche 
nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis)  
(Vernehmlassung)


Sehr geehrter Herr Bundespräsident


Mit Schreiben vom 4. Juli 2018 haben Sie uns eingeladen, im Rahmen des Vernehmlassungs-
verfahrens zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG) sowie zur Verordnung 
über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (BetmPV) Stellung zu nehmen. Wir 
danken für diese Gelegenheit und äussern uns wie folgt:


A. Allgemeines


Wir begrüssen die geplante Änderung des BetmG und die zugehörige Ausführungsverord-
nung für Pilotversuche mit Cannabis. Im neuen Art. 8a BetmG wird die gesetzliche Grund-
lage für wissenschaftliche Pilotversuche zur Abgabe von Cannabisprodukten zu nicht 
medizinischen Zwecken geschaffen. Diese Versuche können dazu beitragen, Lösungsan-
sätze für den Umgang mit dem Problem des Cannabiskonsums zu Genusszwecken zu 
erforschen, um so eine evidenzbasierte Entscheidungsgrundlage für die Diskussion allfälli-
ger späterer Gesetzesänderungen zu erhalten. Ebenfalls wird begrüsst, dass die Vorlage 
dem Jugend- und Gesundheitsschutz sowie der Prävention in verschiedener Hinsicht 
Rechnung trägt und dass im vorgeschlagenen neuen Art. 8a BetmG eine Anhörungspflicht 
der Kantone vorgesehen ist. So obliegt die Aufsicht über mögliche Cannabisabgabe-
stellen wie Apotheken gemäss Lebensmittel- und Heilmittelgesetzgebung meist den kan-
tonalen Aufsichtsbehörden. 
Inwiefern die Ausführungsbestimmungen in der BetmPV ausreichen, um die gesetzten Ziele 
zu erfüllen, kann erst in der Praxis eruiert werden. Es ist nachvollziehbar, dass man den 
Verkauf der Produkte unter realen Bedingungen testen möchte und daher die Produkte der 
Tabaksteuer unterliegen sollen (Art. 7 Abs. 3 BetmPV). Die vorgesehene Besteuerung des 
Studiencannabis kann jedoch dazu führen, dass – je nach Höhe des Einkaufspreises des 
Studiencannabis und je nach Situation auf dem Schwarzmarkt – der offizielle Verkaufspreis 
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über dem Schwarzmarktpreis zu liegen kommt. Dies würde die Rekrutierung der Proban-
dinnen und Probanden gefährden und die Pilotversuche unter Umstanden verunmöglichen. 
Die finanziellen Auswirkungen einer Steuerbelastung wie auch einer Steuerbefreiung soll-
ten deshalb detailliert dargelegt und nochmals beurteilt werden. 
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) soll als Bewilligungsbehörde über die eingehenden 
Gesuche zur Durchführung von Pilotversuchen entscheiden. Hingegen soll die Finanzie-
rung der Pilotversuche – im Sinne des Vollzugsföderalismus – durch die Kantone, Gemein-
den oder Universitäten erfolgen. Dies widerspricht dem NFA-Grundsatz der fiskalischen 
Äquivalenz. Die finanziellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden werden im 
erläuternden Bericht zwar als «gering» bezeichnet, jedoch nicht genauer dargelegt. Hier 
gilt es, zu bedenken, dass, auch wenn es sich um nur wenige Bewilligungsinhaberinnen 
oder Bewilligungsinhaber handelt, eine neue Vollzugspraxis erarbeitet werden muss. Alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kantonalen und kommunalen Polizeikorps sowie wei-
tere Strafbehörden müssen über den Inhalt der BetmPV informiert und dabei vor allem 
über die Versuchsanordnungen und das Vorgehen bei Widerhandlungen instruiert werden. 
Es gilt, die finanziellen Auswirkungen für die Kantone infolge dieser Aufgabenerweiterung 
aufzuzeigen. Der Kanton Zürich beantragt eine Umsetzung ohne finanzielle Zusatzbe-
lastung für die Kantone bzw. mit Kompensationsmöglichkeiten, und zwar in erster Linie so, 
dass die Pilotversuche ausschliesslich durch den Bund finanziert werden. Die Finanzie-
rung könnte etwa durch die erwarteten Mehreinnahmen bei der Tabaksteuer bewerkstelligt 
werden, sollte diese nach erneuter Beurteilung beibehalten werden und der Preis des Stu-
diencannabis damit nicht höher als der Schwarzmarktpreis liegen. Alternativ sollte geprüft 
werden, ob Tabakpräventionsmittel analog zum Alkoholzehntel künftig an die Kantone 
fliessen könnten. 
Art. 12 Abs. 1 Bst. a BetmPV legt fest, dass an Pilotversuchen nur Personen teilnehmen 
können, die nachweislich bereits Betäubungsmittel des Wirkungstyps Cannabis konsumie-
ren. Ausdrücklich festgehalten werden sollte, dass Erkenntnisse, die im Zusammenhang 
mit der Erbringung des Nachweises für den vorausgegangenen Cannabiskonsum ge-
wonnen werden, wie die Auswertung von Haaranalysen, keine Strafverfolgung nach sich 
ziehen. Zudem sollte klargestellt werden, dass Cannabis nicht konfisziert werden darf, das 
in der entsprechenden Verpackung bei einer Person gefunden wird, die sich mit dem Stu-
dienausweis als Teilnehmerin oder Teilnehmer identifizieren kann.


In Art. 12 Abs. 2 BetmPV wird geregelt, welche Personen von der Teilnahme von Pilotprojek-
ten ausgeschlossen sind. Wir begrüssen, dass Minderjährige sowie Schwangere und 
stillende Mütter nicht miteingeschlossen werden dürfen. Folgende Personen sollten aber 
ebenfalls ausgeschlossen werden:
– Personen, die wegen eines Gewaltdeliktes vorbestraft sind oder in einem hängigen Ver-


fahren stehen, insbesondere, wenn ein Gewaltdelikt unter Einfluss von Betäubungs-
mitteln stattgefunden hat und dies der Behörde bekannt ist. Es besteht Wiederholungs-
gefahr unter Einfluss des abgegebenen Cannabis. Zur Überprüfung sollte von der Stu-
dienleitung ein Auszug aus dem Schweizerischen Strafregister eingeholt werden. 


– Personen, die wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand verurteilt wurden (Art. 91 Abs. 2 
Bst. b Strassenverkehrsgesetz, SR 741.01). Bei diesen Personen besteht die erhöhte Ge-
fahr, dass sie unter Einfluss von Cannabis ein Fahrzeug lenken könnten. 
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Zudem regen wir an, zu prüfen, ob durch eine entsprechende Ergänzung von Art. 12 BetmPV 
Personen, die sich im Vollzug einer Strafe oder Massnahme in strafrechtlicher oder aus-
länderrechtlicher Hinsicht befinden, ebenfalls von Anfang an von einer Teilnahme an Pilot-
versuchen ausgeschlossen werden sollten. 
Umgekehrt sollten Personen, die an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit 
leiden oder verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen, nicht pauschal von  
der Teilnahme an Pilotversuchen ausgeschlossen werden, wie das der Verordnungsent-
wurf in Art. 12 Abs. 2 Bst. c vorsieht. Denn die Abhängigkeit von Suchtmitteln wie bei-
spielsweise eine Tabakabhängigkeit gilt ebenfalls als psychische Störung. Schlösse man 
all diese Personen als Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus, wären die Pilotversuche gefähr-
det. Zumindest leichte Formen von psychischen Erkrankungen sowie die Einnahme be-
stimmter Psychopharmaka sollten der Teilnahme am Pilotversuch nicht im Weg stehen. 
Wir regen an, zu prüfen, ob das Erstellen einer Liste von psychischen Erkrankungen und 
Psychopharmaka durch das BAG sinnvoll wäre, die eine Kontraindikation für die Aufnahme 
in eine Pilotstudie darstellen.
Es fehlen in der BetmPV zudem Regelungen, die den Informationsaustausch zwischen 
den Strafbehörden und der Studienleitung festlegen. Ist ein gewisses Vertrauensverhältnis 
zwischen Studienleitung und Probandinnen oder Probanden wichtig, können ohne eine 
Regelung beispielsweise risikobehaftete Personen, die keinen Zugang zum Versuch erhal-
ten dürften, nicht gemeldet werden. Daher sind in Abschnitt 4 der BetmPV Regelungen 
betreffend den Datenschutz aufzunehmen. 


B. Zu den einzelnen Bestimmungen


Unsere Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen sind dem vom Bund zur Verfügung 
gestellten Formular zu entnehmen. Wir stellen Ihnen das Formular elektronisch zu.


Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundespräsident, 
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.


Im Namen des Regierungsrates 
 
Der Präsident: Die Staatsschreiberin:


Dr. Thomas Heiniger Dr. Kathrin Arioli
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Regierungsrat des Kantons Aargau 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : RR AG 
 
 
Adresse : 5001 Aarau 
 
 
Kontaktperson : Renato Widmer, Kantonsapotheker 
 
 
Telefon : 062 835 29 11 
 
 
E-Mail : renato.widmer@ag.ch 
 
 
Datum : 17. Oktober 2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
RR AG 
 


Der Regierungsrat des Kantons Aargau bedankt sich für die Möglichkeit zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über 


Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis) Stellung nehmen zu können.  


Wir stimmen Ihrer Vorlage zu und danken für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung. Allerdings erachten wir es als wichtig, dass die 


Strafverfolgungsbehörden (Polizei und Staatsanwaltschaften) in die Pilotversuche von Anfang an miteinbezogen werden. 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
      
 


 
      


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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17. Oktober 2018 


Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Be-


täubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis); Vernehmlassung 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Der Regierungsrat des Kantons Aargau bedankt sich für die Möglichkeit zur Änderung des Betäu-


bungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilot-


versuche mit Cannabis) Stellung nehmen zu können.  


Wir stimmen Ihrer Vorlage zu und danken für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung. Aller-


dings erachten wir es als wichtig, dass die Strafverfolgungsbehörden (Polizei und Staatsanwaltschaf-


ten) in die Pilotversuche von Anfang an miteinbezogen werden. 


Freundliche Grüsse 


Im Namen des Regierungsrats 


Alex Hürzeler 


Landammann 


Vincenza Trivigno 


Staatsschreiberin 


Beilage 


• Auswertungsformular 


Kopie 


• pilotversuchecannabis@bag.admin.ch 


• gever@bag.admin.ch 







KANTON 
APPENZELL INNERRHODEN 


Landammann und Standeskommission 


Sekretariat Ratskanzlei 
Marktgasse 2 
9050 Appenzell 


Telefon +41 71 788 93 11 


infoOrk.ai.ch  
www.ai.ch  


Ratskanzlei, Marktgasse 2, 9050 Appenzell 


Bundesamt für Gesundheit 
3003 Bern 


Appenzell, 25. Oktober 2018 


Änderung Betäubungsmittelgesetz und Verordnung über Pilotversuche nach dem 
Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis) 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Mit Schreiben vom 4. Juli 2018 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Ände-
rung des Betäubungsmittelgesetzes und der Verordnung über Pilotversuche nach dem Be-
täubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis) zukommen lassen. 


Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft. Sie begrüsst die Vorlage unter Vorbehalt 
des Änderungsantrags gemäss diesem Schreiben und den Anmerkungen im Auswertungs-
formular. 


Die Thematik der Cannabisregulierung gewinnt angesichts der gesellschaftlichen Entwick-
lungen sowie der Legalisierungsbestrebungen in anderen Ländern auch in der Schweiz an 
Brisanz. Die Erarbeitung wissenschaftlicher Erkenntnisse über die Folgen neuer Cannabis-
regulierungen sind daher wichtig. Zu unterstützen ist insbesondere die Zielsetzung der Pilot-
versuche. Zudem ist es richtig und wichtig, dass für die Durchführung eines Pilotversuchs ein 
Präventions-, Jugendschutz- und Gesundheitskonzept verlangt wird. 


Gemäss den Berechnungen der SODK betragen die Steuereinnahmen des Bundes für die-
sen Pilotversuch rund Fr. 6 Mio. pro Jahr. Es ist aus unserer Sicht nicht korrekt, wenn sich 
der Bund mit wissenschaftlichen Pilotversuchen zusätzliche Steuereinnahmen in Millionen-
höhe verschafft, die ohne Zweckbindung in die Bundeskasse fliessen. Dies insbesondere, da 
die Kantone mit Kontrollaufgaben belastet werden, die der Bund an sie delegiert, während er 
selbst die genannten Steuereinnahmen erhält. Inwiefern dieser zusätzliche Vollzugsaufwand 
für die Kantone durch den Rückgang von Strafverfolgungen von Cannabisdelikten abgemin-
dert wird, wird im erläuternden Bericht nicht ausgeführt. 


Wir schliessen uns daher der Forderung der SODK an den Bundesrat an, eine detaillierte 
Regulierungsfolgenabschätzung vorzunehmen, um sowohl die Auswirkungen einer Steuer-
belastung wie auch einer Steuerbefreiung des Studiencannabis beurteilen zu können. 


Unsere Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln der Vorlage entnehmen Sie bitte dem bei-
liegenden Auswertungsformular. 
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 


Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 


Markus Dörig  


Beilage: 
- Auswertungsformular 


Zur Kenntnis an: 
- pilotversuchecannabisabag.admin.ch  
- geverObag.admin.ch  
- Gesundheits- und Sozialdepartement Appenzell I.Rh., Hoferbad 2, 9050 Appenzell 
- Ständerat Ivo Bischof berger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg 
- Nationalrat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
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ii  am Appenzell Ausserrhoden 	 Regierungsrat 	 Regierungsgebäude 
V R 	 9102 Herisau  


Tel.  +41 71 353 61 11 
Fax +41 71 353 68 64 
karitonskanzlei@ar.ch  
www.ar.ch  


Regierungsrat,  9102 Herisau 	
Dr. lur. Roger Nobs 


Eidg.  Departement  des  Innern 	
Ratschreiber
Tel. +41 71 353 63 51 


3003 Bern 	 roger.nobsar.ch  


Herisau, 28. September 2018 


Eidg. Vernehmlassung; Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pi-
lotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis); Stellungnahme 
des Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Mit Schreiben vom 4. Juli 2018 hat das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) im Auftrag des Bundes-


rates die Vernehmlassung zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und zu einer Verordnung über Pilot-
versuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis) eröffnet. 


Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 


Der Regierungsrat begrüsst es ausdrücklich, dass eine gesetzliche Grundlage für Pilotversuche geschaffen 


wird. Die Ausgestaltung Ist angemessen und verspricht Erkenntnisgewinne für die derzeit nicht befriedigende 
Situation im Umgang mit Cannabis. 


Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 


Freundliche Grüsse 


Im Auftrag des Regierungsrates  


Roger Nobs, Ratschreiber  
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Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


 
 


 


Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Regierungsrat des Kantons Bern 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : BE 
 
 
Adresse : Staatskanzlei, Postgasse 68, 3000 Bern 8 
 
 
Kontaktperson : Dr. Samuel Steiner, Kantonsapotheker 
 
 
Telefon : 031 633 79 26 
 
 
E-Mail : info@gef.be.ch 
 
 
Datum : 24. Oktober 2018 
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 


verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
BE 
 


 
Der Regierungsrat des Kantons Bern lehnt die Vorlage ab.  
 
Sollte der Bund trotz der Ablehnung der Vorlage auf eine Regelung über Pilotversuche mit Cannabis nicht verzichten, weist der Regierungsrat auf 
folgende Aspekte hin: 
 
Als äusserst wichtig erachtet der Regierungsrat die in Art. 8a Abs. 1 des Betäubungsmittelgesetzes sowie die in Art. 19 Absatz 1 der Verordnung über 
Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz festgehaltene Anhörung der betroffenen Kantone, in denen allfällige Pilotversuche mit 
Betäubungsmitteln des Wirkungstyps Cannabis bewilligt werden. Darüber hinaus erscheint die periodische Information der Öffentlichkeit durch das 
BAG gemäss Art. 24 BetmPV als zwingend erforderlich, damit die Öffentlichkeit und damit auch die Kantone über den Ablauf sowie über die 
Erfahrungen mit den Pilotprojekten in Kenntnis gesetzt werden.  
 
In Bezug auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist festzuhalten, dass die Kantonspolizei auch während der vorgesehenen Pilotversuche die 
Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG), insbesondere im Zusammenhang mit Cannabis, anzuwenden haben wird. Deshalb ist 
darauf zu achten, dass sich die Teilnahme an diesen Pilotprojekten objektiv und für Aussenstehende wie die Polizei klar erkennbar von den strafbaren 
Handlungen mit Cannabis gemäss Art. 19 ff. BetmG unterscheidet. Die neuen Regelungen dürfen nicht zu Unsicherheiten in der Arbeit der 
Strafverfolgungsbehörden (von der Polizeikontrolle bis zum Strafurteil) führen. 
 


    
 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 


Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


BE 
 


 
Der Regierungsrat des Kantons Bern lehnt die Vorlage ab.  
 
Sollte der Bund trotz der Ablehnung der Vorlage auf eine Regelung über Pilotversuche mit Cannabis nicht verzichten, weist der Regierungsrat auf 
folgende Aspekte hin: 
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Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


BE 


 


Art. 4 Im Verordnungstext wird erwähnt, dass das BAG Einschränkungen vorsehen 
kann. Allerdings geht aus den Unterlagen nicht hervor, um welche Art von 
Einschränkungen es sich dabei handelt. Zumindest im erläuternden Bericht 
sind daher allfällige Einschränkungen näher zu bezeichnen.  


- 


BE 


 


Art. 7 Abs. 1 
Bst. a und b  


Bei Betäubungsmitteln des Wirkungstyps Cannabis, die im Rahmen von 


Pilotversuchen zugänglich gemacht werden, sind im Hinblick auf eine 


möglichst hohe, standardisierbare Qualität und die Sicherheit der 


Teilnehmenden die international akzeptierten Standards für pflanzliche 


Arzneimittel anzuwenden. 


Für Anbau, Sammlung und Ernte von pflanzlichen Arzneimitteln gelten die 
sogenannten GACP (Good Agricultural and Collection Practice) bzw. die 
entsprechenden Guidelines. Die verwendeten Produkte haben den 
Qualitätsanforderungen eines Arzneibuches zu entsprechen (sofern solche 
vorhanden sind, beispielsweise gibt es für Cannabisblüten bereits 
Anforderungen im Deutschen Arzneibuch).  


Wird Art. 7 Abs. 1 Bst. b entsprechend geändert, ist Absatz 2 zu streichen.  


„
1
 b. Sie müssen im Hinblick auf Anbau, Sammlung, 


Ernte und Qualität den Anforderungen für 
pflanzliche Arzneimittel entsprechen. 


2 
streichen“ 


BE Art. 8 Auf der Verpackung hat eine Mengenangabe in Gramm ersichtlich zu sein. 


Zudem ist ausdrücklich vorzusehen, dass die Verpackung verschweisst wird, 


so dass bei Polizeikontrollen im öffentlichen Raum keine geöffneten 


Verpackungen zum Vorschein kommen. Nur so kann sichergestellt werden, 


dass der Inhalt der Verpackung zwischenzeitlich nicht mit "strafbarem" 


Cannabis vermischt wurde. Es ist für die Polizei nicht möglich, den Inhalt des 


geöffneten Behältnisses nach abgegebenem (legalen) Cannabis und nach 


verbotenem Cannabis zu unterscheiden. Diese Unsicherheit hätte zur Folge, 


dass die Polizei den Cannabis sicherstellen müsste, was nicht im Sinne des 


Pilotversuchs sein kann. 


 


BE Art. 10 Es ist eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, damit Gesuchstellerinnen und 


Gesuchsteller, welche eine Bewilligung erhalten, an bestimmte Behörden 


gemeldet werden können. So kann beispielsweise mit einer Meldung an die 


Kantonspolizei verhindert werden, dass die Gesuchstellerinnen und 
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Gesuchsteller frühzeitig ins Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten und 


entsprechende Ermittlungshandlungen über sich ergehen lassen müssen. 


BE  Art. 11 Art. 11 Bst. b ist entsprechend der Betäubungsmittelgesetzgebung zu 


formulieren (vgl. Art. 54 Abs. 1 BetmKV). 


Die autorisierten Verkaufsstellen sollten der Polizei bekannt sein. So wird 


ermöglicht, dass die Kantonspolizei anlässlich von Polizeikontrollen 


Abklärungen bei den entsprechenden Verkaufsstellen tätigen und die 


Angaben der kontrollierten Person überprüfen kann. 


„b. über eine adäquate Infrastruktur, insbesondere 


für die sichere Lagerung der Produkte, verfügen 


und die Produkte vor Diebstahl gesichert 


aufbewahren können.“ 


BE Art. 12 Die Teilnehmenden müssen sich gemäss Bericht verpflichten, nur das offiziell 


abgegebene Hanfprodukt zu konsumieren. Dies kann kaum überprüft werden 


und ist illusorisch. Insofern besteht hierzu Präzisierungsbedarf in der 


Verordnung. 


 


BE Art. 14 Die Abgabemenge ist zu hoch angesetzt.  


Das Maximalgewicht einer Abgabe bzw. einer Verpackung sollte 10 Gramm 


eines Betäubungsmittels des Wirkungstyps Cannabis sein, anlog der 


Bestimmung einer geringen Menge nach Art. 19b Abs. 2 BetmG. Die Menge 


von 10 Gramm Cannabis gemäss dieser Bestimmung genügt auch für starke 


Konsumenten.  


Je nach Konsumbedarf kann die Abgabestelle die Dauer zwischen den 


Abgaben kürzer halten oder verlängern. So kann problemlos verhindert 


werden, dass die Teilnehmenden zusätzlich auf den Schwarzmarkt 


ausweichen. Mit der Einhaltung der 10 Gramm eines Betäubungsmittels des 


Wirkungstyps Cannabis wird in der Praxis zudem ein Konflikt mit der 


Regelung des straflosen Besitzes von Cannabis nach Art. 19b Abs. 2 BetmG 


vermieden. 


 


BE Art. 14 Abs. 3 
und Art. 22 Abs. 
2 bzw. neuer 


Gemäss Art. 22 Abs. 2 haben die Inhaberinnen und Inhaber von 


Bewilligungen für Pilotversuche dem BAG Auskünfte zu erteilen, die es zur 


Ausübung seiner Kontrolltätigkeit benötigt. Zudem ist gestützt auf Art. 14 Abs. 


„
1 
Die Bewilligungsinhaberinnen sind verpflichtet 


über ihren gesamten Verkehr mit 
Betäubungsmitteln Buch zu führen und dem BAG 
und den Kantonen jeweils auf Jahresende über 
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 Artikel 3 die abgegebene Menge zu registrieren. 


In der BetmPV ist klar zu regeln, dass jede Abgabe von Betäubungsmitteln 


dokumentiert werden muss. Ausserdem ist zu regeln, welche Daten oder 


Belege die Inhaberinnen und Inhaber von Bewilligungen dem BAG vorweisen 


müssen.  


Daher ist in einem neuen Artikel die Kontrolle bzw. die Dokumentationspflicht 
der bezogenen und abgegebenen Betäubungsmittel zu regeln (analog Art. 17 
BetmG bzw. Art. 62 und 63 der BetmKV


1
). Dies auch in Hinblick darauf, dass 


ein Verkauf in Apotheken vorgesehen ist. In diesen Betrieben ist die 
Betäubungsmittelkontrolle klar geregelt. In diesem Zusammenhang ist darauf 
hinzuweisen, dass der Regierungsrat den Verkauf in Apotheken ablehnt. 


ihren Verkehr mit Betäubungsmitteln und über die 
Vorräte in den einzelne Verkaufsstellen zu 
berichten. 


2 
Die Belegpflichten gemäss den Artikeln 62 und 63 


BetmKV gelten sinngemäss.“ 


 


BE  Art. 15  Wird der Raum für den Konsum lediglich auf den nicht öffentlich 
zugänglichen Raum beschränkt, ergeben sich schwierige 
Abgrenzungsprobleme. Beispielsweise dann, wenn Teilnehmende das 
geöffnete Produkt im öffentlichen Raum mit sich führen und in eine 
Polizeikontrolle geraten. Es ist daher eine Beschränkung des Konsums auf 
das eigene Domizil zu prüfen. 


In Absatz 2 ist unklar, wie die Inhaberinnen und Inhaber von Bewilligungen 
für Pilotversuche überhaupt die Information erhalten, wenn Teilnehmende 
Produkte weitergeben oder im öffentlich zugänglichen Raum konsumieren. 


 


BE Art. 17 Auch hier ist der Artikel entsprechend der Betäubungsmittelgesetzgebung zu 
formulieren und es ist der Begriff „Entsorgung“ zu verwenden (vgl. Art. 70 
BetmKV). Eine Wiederverwertung der Betäubungsmittel wird abgelehnt.  


„Nicht verwendete Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 


sind nach Abschluss des Pilotversuchs der 


zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zur 


Entsorgung zu übergeben.“  


BE Erläuternder 
Bericht 


In den Erläuterungen sind die Verweise auf Gesetzesbestimmungen zu 
überprüfen (beispielsweise wird in den Kapiteln 3.1. und 3.2 auf Art. 19 statt 
auf Art. 22 BetmPV verwiesen oder in Kapitel 2.2 unter Art. 14 wird auf einen 
Art. 7 Abs. 1 Bst. c verwiesen, den es nicht gibt).  


 


                                                
1
 Verordnung vom 25. Mai 2011 über die Betäubungsmittelkontrolle (Betäubungsmittelkontrollverordnung, BetmKV; SR 812.121.1) 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 
 
 







Der  Regierungsrat  


des  Kantons Bern  


Le Conseil-exécutif 


du canton de Berne  


Postgasse  68 


3000  Bern  8  


www.rr.be.ch  


info.regierungsrat@sta.be.ch  


Bundesamt für Gesundheit  


Per  E-Mail  an:  


- pilotversuchecannabis@bag.admin.ch  


- gever@bag.admin.ch  


24.  Oktober  2018 


 


RRB-Nr.: 


Direktion 


Unser Zeichen 


Ihr Zeichen 


Klassifizierung 


1082/2018  


Gesundheits- und Fürsorgedirektion 


2018.GEF.927 


 


Nicht klassifiziert 


   


Vernehmlassung  des  Bundes: Änderung  des  Betäubungsmittelgesetzes und Verord-


nung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit  Canna-


bis).  Stellungnahme  des  Kantons Bern 


Sehr geehrter Herr Bundespräsident 


Sehr geehrte Damen und Herren  


Der  Regierungsrat dankt für  die  Möglichkeit zur Stellungnahme. 


Mit  der  Vorlage wird eine neue gesetzliche Grundlage für  die  Durchführung  von  wissenschaft-


lichen Pilotversuchen geschaffen, um Erkenntnisse über  die  Auswirkungen neuer Regelungen 


im Umgang mit Betäubungsmitteln  des  Wirkungstyps  Cannabis  zu nicht-medizinischen Zwe-


cken zu gewinnen. Zur Begründung  der  Änderung wird angeführt, dass  die  vorgesehenen 


Pilotprojekte dazu beitragen könnten, evidenzbasierte Entscheidgrundlagen für mögliche spä-


tere Gesetzesänderungen zu beschaffen.  


Der  Regierungsrat ist  der  Überzeugung, dass bereits genügend Studien und Daten bzw. Ent-


scheidungsgrundlagen vorhanden sind, um entscheiden zu können, ob  in der  Schweiz nicht-


medizinischer Konsum  von Cannabis  legalisiert werden soll oder nicht.  Die  negativen Auswir-


kungen  des  Cannabiskonsums sind seit vielen Jahren hinlänglich bekannt. 


Zudem hat  der  Regierungsrat bereits im Dezember  2014  dem Bundesamt für Gesundheit  


(BAG) in  einem Schreiben' mitgeteilt, dass  der Grosse Rat  eine Politik ablehnt,  die  Pilotpro-


jekte im Bereich  der Cannabis-Regulierung  in  Betracht zieht. Sodann fand im April  2017  zur 
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Letzte Bearbeitung:  21.08.2018  /  Version: 2  / Geschäftsnummer: 2018.GEF.927 	 Seite  1 von 2  


Nicht klassifiziert 







Der  Regierungsrat  des  Kantons Bern 


Beantwortung  der  Interpellation  Geissbühler-Strupler2  eine Besprechung zwischen dem Ge-


sundheits-  und  Fürsorgedirektor  und  dem Direktor  des BAG  statt.  An  dieser Besprechung 


wurde  die Position des  Kantons Bern nochmals bekräftigt.  


Der  Regierungsrat hat grosse Bedenken gegen  die  vorgesehene Regelung und lehnt  die  Vor-


lage daher ab. 


Sollte  der  Bund trotz dieser Bedenken  die  Änderung  der  Betäubungsmittelgesetzgebung wei-


terverfolgen, wird um  die  Berücksichtigung  der  im angehängten Formular aufgeführten Be-


merkungen zur Vorlage gebeten.  


Der  Regierungsrat dankt für  die  Berücksichtigung seiner Anliegen. 


Freundliche Grüsse 


Im Namen  des  Regierungsrates  


Der  Präsident 	 Der  Staatsschreiber 


Christoph Neuhaus 	 Christoph  Auer  


Beilage: Formular  
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft  
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : BL 
 
 
Adresse : Regierungsgebäude, Rathausstrasse, 4410 Liestal 
 
 
Kontaktperson : Joos Tarnutzer, Kantonaler Suchtbeauftragter 
 
 
Telefon : 061 552 56 06 
 
 
E-Mail : joos.tarnutzer@bl.ch 
 
 
Datum : 23. Oktober 2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
BL 
 


 
Der Kanton Basel-Landschaft unterstützt grundsätzlich die vorgeschlagene Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und somit die Schaffung von 
rechtlichen Grundlagen für wissenschaftliche Forschungsprojekte im Bereich von Cannabis. Insbesondere stützen wir auch die Beschränkung der 
Geltungsdauer von Artikel 8a BetmG auf 10 Jahre.  


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
BL 
 


 
8 a Abs 1 lit c 


 
Das Gesetz sieht vor, dass bei Pilotversuchen der Gesundheits- und der 
Jugendschutz sowie der Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 
gewährleistet sein müssen. Diese Formulierung ist zu absolut, 
insbesondere in Bezug auf die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Dies stellt 
zwar auch unabhängig von Pilotversuchen zu Cannabis eine staatliche 
Grundaufgabe dar, aufgrund der vielen verschiedenen Faktoren und Einflüsse 
die im öffentlichen Raum wirken, ist eine Gewährleistung in jeder Situation 
nicht möglich. Darum sollte eine abgeschwächte Formulierung verwendet 
werden. 


 
c. so durchgeführt werden, dass dem Gesundheits- 
und Jugendschutz sowie dem Schutz der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit Rechnung 
getragen wird. 


 
 
 
 
 
 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
BL 
 


 
Der Kanton Basel-Landschaft unterstützt grundsätzlich den vorliegenden Entwurf, insbesondere in seinen grundlegenden Zielrichtungen. Es ist wichtig 
durch entsprechende Bestimmungen klarzulegen, dass es um zeitlich und inhaltlich beschränkte Pilotversuche geht und nicht um eine Legalisierung 
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oder Liberalisierung von Cannabis durch die Hintertüre. Es soll also noch nicht um die Frage gehen, wie unser Land in Zukunft mit Cannabis politisch 
umgehen will, aber allenfalls ein Beitrag für diese spätere Auseinandersetzung geliefert werden. Vor diesem Hintergrund ist eine Ausgeglichenheit 
wichtig, zwischen den Freiräumen, welche die Pilotversuche für eine erfolgreiche Durchführung benötigen und den Einschränkungen, welche aus 
übergeordneter Sicht zur Aufrechterhaltung des geltenden Betäubungsmittelgesetzes und des aktuellen Legalstatus von Cannabis mit mehr als 1 % 
Wirkgehalt THC notwendig sind. Insgesamt wird der Entwurf dieser Herausforderung in grossem Masse gerecht, dies soll in Anbetracht der kurzen 
Erstellungszeit ausdrücklich gewürdigt werden. In einigen Punkten jedoch erscheint uns die Regulierungsdichte zu hoch und droht, die Durchführung 
von Pilotprojekten zu erschweren oder gar zu verhindern. In anderen Punkten hingegen besteht noch zusätzlicher Regulierungsbedarf, vor allem aus 
Sicht der Strafverfolgungsbehörden, insbesondere zu Koordination, Zusammenarbeit und Datenaustausch. Allenfalls müsste die mögliche praktische 
Umsetzung dieser Aspekte vom BAG noch eingehender mit Vertretern der Strafverfolgungsbehörden erörtert werden. 
Neben konkreten Änderungsvorschlägen enthält unsere Vernehmlassungsantwort auch allgemeine Anmerkungen, welche nicht direkt in die BetmPV 
einzuarbeiten sind, aber in der Umsetzung zu berücksichtigen wären. 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
BL 


 
Art 7 Abs 1 lit b 


 
Die Verordnung verwendet mit “Gute landwirtschaftliche Praxis” einen 
unbestimmten Rechtsbegriff, im Gegensatz zu der sonst in der Schweiz 
geltenden “Good Manufacturing Practices” der Europäischen Kommission 
(EU-GMP, bzw. innerhalb dieser die „Good Agricultural and Collecion 
Practice“ (GACP). Es würden damit Standards fehlen, dies auch in Bezug zu 
Pestizidwerten und anderen Verunreinigungen. 


 
lit b: Sie müssen den Anforderungen nach der 
„Guten landwirtschaftlichen Praxis GACP“ gemäss 
den EU-GMP entsprechen … 


 
BL 
 


 
Art 7 Abs 3 


 
Dass Cannabis-Produkte, die im Rahmen von Pilotversuchen zum Rauchen 
oder Vaporisieren bestimmt sind, der Tabaksteuer unterstellt werden sollen, 
erschwert die Durchführung von Pilotversuchen beziehungsweise deren 
Finanzierung nachhaltig. Einerseits müssen die Produkte analog der Preise 
des Schwarzmarktes verkauft werden, im Gegensatz zu diesem besteht aber 
für die Durchführer der Pilotversuche ein erheblicher wirtschaftlicher 
Mehraufwand infolge der Bedingungen der vorliegenden Verordnung. 
Gemäss Rückmeldung von Verantwortlichen für die bereits in Planung 
befindlichen Pilotversuche würde ein Unterstellung der Produkte unter die 
Tabaksteuer die Finanzierung der Pilotversuche massgeblich erschweren 
oder gar verunmöglichen. Allenfalls wären sogar zusätzlich Mittel der 
öffentlichen Hand notwendig, um die Pilotversuche unter gleichzeitiger 
Entrichtung der Tabaksteuer überhaupt zu ermöglichen. Es ist stossend, 
wenn im Rahmen von Pilotversuchen, welche letztendlich dazu dienen, zu 
Handen des Bundes neue Erkenntnisse zu generieren, bei den Kantonen und 
Gemeinden ein Mehraufwand der öffentlichen Hand resultiert und 
gleichzeitig dem Bund Steuermehreinnahmen beschert werden. Daher 
fordern wir, dass für die Dauer von Pilotversuchen, die genannten Produkte 
von der Tabaksteuer zu befreien sind.  


 
3 Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, sind im Zusammenhang mit 
Pilotversuchen von der Tabaksteuer nach Artikel 3 
Absatz 1 Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 
2009 befreit. 
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Alternativ wäre sonst durch das BAG zwingend eine 
Regulierungsfolgenabschätzung unter Einbezug der Kantone und Gemeinden 
zu erstellen. 
 
Unbestritten ist, dass bei einer allfälligen ordentlichen Regulierung die 
genannten Produkte zwingend der Tabaksteuer zu unterliegen hätten. 
 
 


 
BL 
 


 
Art 10 


 
Insbesondere im Bereich Anbau und Herstellung fordert die Polizei Basel-
Landschaft klare Regelungen zur Bekämpfung von Missbrauch. Aus 
praktischer Erfahrung könne man feststellen, dass heute Produktionsstätten 
für legales CBD-Hanf – insbesondere auch durch Betrieb durch ehemalige 
Drogenhanfproduzenten – zur Herstellung von klassischem Drogenhanf 
missbraucht würden. Es wird erwartet, dass bei Erteilung von 
Ausnahmebewilligungen durch das BAG ein guter Leumund Voraussetzung 
ist und dass griffige Massnahmen bestehen, um Missbrauchsfällen – 
allenfalls auch präventiv – zu begegnen.  


 
      


 
BL 
 


 
Art 11 


 
Die Anforderungen an Verkaufsstellen, die nicht in Artikel 11 oder 13 BetmG 
bezeichnet werden, sind hoch zu halten. Es gelten hier von Seiten der Polizei 
ähnliche Vorbehalte wie zu Art 10. Ein einwandfreier Leumund sollte auch 
hier Voraussetzung sein. 


 
      


 
BL 
 


 
Art 12 Abs 2 lit a 


 
Den Ausschluss von Minderjährigen von Pilotversuchen unterstützen wir 
sehr. 


 
      


 
BL 
 


Art 12 Abs 3 lit c  
Der Verordnungsentwurf sieht vor, dass Personen mit ärztlich 
diagnostizierten psychischen Krankheiten oder verordnungspflichtigen 
Psychopharmaka von den Pilotversuchen generell ausgeschlossen werden. 
Es handelt sich dabei um eine Personengruppe, die überproportional THC 
konsumiert (Selbstmedikation). Studien sollten darum auch zwingend mit 
diesen Probanden möglich sein, um entsprechende Erkenntnisse gewinnen 
zu können. Massgeblich sollte also nicht die Frage sein, ob eine Person eine 
psychische Erkrankung hat, sondern welcher Art diese ist und ob eine 
Diagnose bzw. ein Akut-Zustand vorliegen, die eine Teilnahme verhindern. Es 
wäre auch dem Umstand Rechnung zu tragen, dass sich der Zustand einer 
solchen Person laufend verändern kann. Es wäre zu klären, ob z.B. ärztliche 
Empfehlungen vorliegen müssen oder ob die jeweilige Ethik-Kommission 


 
Wir können keinen konkreten Textentwurf 
anbringen. Wir regen an, dass das BAG in 
Zusammenarbeit mit Fachpersonen prüft, wie eine 
Teilnahme von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen an Pilotversuchen geregelt werden 
kann. Wir erachten die Überarbeitung dieses 
Punktes als wesentliche Voraussetzung dafür, dass 
der Experimentierartikel überhaupt sinnvoll 
eingesetzt werden kann. 
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über den Teilnehmerkreis entscheidet. 
 
BL 
 


 
13 


 
Pilotversuche stellen die Strafverfolgungsbehörden vor grössere 
Schwierigkeiten in der Umsetzung ihres Auftrages. In der Praxis ist ein 
Ausweis nach lit c erforderlichenfalls nicht rasch überprüfbar, auch stellt sich 
ein Problem, wenn eine angehaltene Person angibt, diesen vergessen oder 
verloren zu haben. Als Lösung wird eine Datenbank vorgeschlagen, in der 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer national erfasst werden. 
Sinnvollerweise würde darin auch erfasst, wenn einer Person der Zugang zu 
einem Pilotversuch verweigert oder wenn sie von einem Pilotversuch 
ausgeschlossen wurde.  


 
Prüfung der Einführung einer nationalen Datenbank 
mit entsprechenden rechtlichen Grundlagen an 
geeigneter Stelle in der BetmPV. 


 
BL 
 


 
Art 15 


 
Die Bestimmung, wonach Studiencannabis nicht in der Öffentlichkeit 
konsumiert werden darf, dürfte schwer durchsetzbar sein. Bereits heute 
kann der Konsum von illegalem Cannabis im öffentlichen Raum nicht 
unterbunden werden. Insbesondere die legalen CBD-Produkte haben die 
Konsumgewohnheiten im öffentlichen Raum nochmals erweitert. 
Ordnungspolitisch ist diese Forderung aber zu stellen. Ebenso sind die 
Bestimmungen zum Ausschluss von einem Pilotversuch zu stark formuliert. 
Während die Weitergabe zu eine Ausschluss führen muss, sollte im Falle des 
Konsums in der Öffentlichkeit ein Ausschluss einer Abwägung durch die 
Verantwortlichen unterliegen und kann auch mehr Kriterien berücksichtigen 
als genannt. Darum sollte statt einer “muss” eine “kann” Formulierung 
gewählt werden. 
Damit ist immer noch gewährleistet, dass bei Missbrauch ein Ausschluss 
möglich ist. Allenfalls sollte die Verordnung auch den Hinweis enthalten, 
dass Probanden aus anderen Gründen von der Teilnahme ausgeschlossen 
werden können, z.B. bei Nichtkooperation etc. 
Damit ein Vorgehen bei Missbrauch überhaupt möglich ist, müsste ein 
Meldepflicht der Polizei gegenüber dem BAG oder den 
Pilotversuchbetreibern definiert werden. 


 
2 Wer solche Produkte weitergibt wird vom 
Pilotprojekt ausgeschlossen, wer im öffentlich 
zugänglichen Raum konsumiert, kann vom 
Pilotprojekt ausgeschlossen werden. 
 
Eventuell: 
 
3 Teilnehmerinnen und Teilnehmer können auch in 
anderen begründeten Fällen vom Pilotprojekt 
ausgeschlossen werden, insbesondere wenn sie 
ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommen. 
 
 
Meldepflicht der Strafverfolgungsbehörden 
gegenüber dem BAG oder den 
Pilotversuchbetreibern an geeigneter Stelle 


 
BL 
 


 
Art 18 


 
Wie bereits bei Art 8 des BetmG angeführt, ist nach unserem Erachten lit h 
zu eng formuliert. 
Es stellte sich die Frage, warum in lit j ein Jugendschutzkonzept gefordert 
ist, wo doch nach Art 12 Minderjährige von der Teilnahme ausgeschlossen 
sind? Wir nehmen an, damit ist gemeint, dass Kinder und Jugendliche von 
den Auswirkungen von Pilotversuchen in ihrem Umfeld geschützt werden 
sollen. Wir bitten hierbei zu beachten, dass wenn erwachsene Teilnehmer in 


 
Abs 2 lit h: Beschreibung der Vorkehrungen zum 
Schutz der Sicherheit der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sowie der Öffentlichkeit   
 
 
Abs 2 lit l (neu): Die allfällige kantonale 
Vollzugsbehörde nach Art 22 dieser Verordnung. 
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Pilotprojekten in einem Haushalt mit Kindern (0-12 Jahre) leben, die Gefahr 
besteht, dass deren Akzeptanz von Drogenkonsum ungewollt gefördert wird. 
Im Pilotprojekt sollte dieses Risiko mit Teilnehmern thematisiert werden. 
Ebenfalls ist das Verbot, im öffentlich-zugänglichen Raum zu konsumieren, 
eine potentielle Gefahr für die eigenen Kinder der Teilnehmer bezüglich 
Schutz vor Passivrauch.  Auch diesbezüglich sollten Teilnehmer sensibilisiert 
werden.  
Ebenso sollte beachtet werden, dass die mediale Berichterstattung über die 
Pilotversuche auf Jugendliche eine starke Wirkung haben könnte im Sinne 
einer weiteren „Normalisierung“ von Cannabiskonsum.  
 


      
Wir sind der Meinung, dass bei der Eingabe des Gesuches bereits die allfällig 
zuständige kantonale Vollzugsbehörde geklärt sein sollte und somit auch im 
Gesuch selber genannt werden soll. Dies dient auch der Klärung der 
Finanzierung einer allfälligen Kontrolltätigkeit durch die bestimmte Behörde. 


 
BL 
 


 
Art 20 


 
Die BetmPV nennt an verschiedenen Stellen neben der öffentlichen Ordnung 
und Sicherheit und der Gesundheit auch den Jugendschutz. In der 
Aufzählung von Artikel 20 fehlt letzterer aber und sollte ergänzt werden. 


 
a. Die öffentliche Ordnung und Sicherheit und 


der Jugendschutz gefährdet ist. 


 
 
 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


X Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Bundesamt für Gesundheit
Abteilung Leistungen
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Liestal, 23. Oktober 2018
VGD/AfG


Stel lu ng nahme des Kantons Basel-Landschaft zur Anderu ng des Betäu bu ngsmittel geset-
zes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche
mit Cannabis)


Sehr geehrter Herr Bundespräsident


Wir danken lhnen für die Möglichkeit, zur Anderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verord-
nung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis) Stellung
nehmen zu können.


Wir bitten Sie, die formulierten Anliegen zu berücksichtigen


Hochachtungsvoll


fr t //&r &;euc'<
Elisabeth Heer Dietrich
Landschreiberin
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Basel-Stadt 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : BS 
 
 
Adresse : Rathaus, Marktplatz 9, 4001 Basel 
 
 
Kontaktperson : Eveline Bohnenblust, Abteilungsleiterin Abteilung Sucht 
 
 
Telefon : 061 267 89 00 
 
 
E-Mail : eveline.bohnenblust@bs.ch 
 
 
Datum :       
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


GD 


 
Die Änderung des Betäubungsmittelgesetzes wird grundsätzlich sehr begrüsst. Es ermöglicht die Untersuchung vieler wissenschaftlicher 
Fragestellungen zum Umgang mit Cannabis. Um wissenschaftlich valide Daten für eine gesundheitspolitische Diskussion erhalten zu können, sind vor 
allem realitätsnahe Umsetzungen zentral, ohne dabei den Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu gefährden. Um diesem Ziel näher zu 
kommen, wird im Folgenden ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, auf die Tabaksteuer, auf das 
Ausschlusskriterium der psychischen Störung gelegt. 
 
Eine generelle Anmerkung möchten wir gerne an dieser Stelle anbringen: 
 
Die Bezeichnung «vom Wirktyp Cannabis» ist unpräzise und würde auch Wirkstoffe der neuen synthetischen Cannabinoide miteinschliessen, da sie an 
den gleichen Rezeptoren angreifen wie THC. Eindeutig wäre der Begriff «Cannabisprodukte» oder «Wirktyp pflanzlicher Cannabinoide». 
 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
GD 


 
Art. 8a  
Abs. 1  
Bst. c 
 


 
Dieser Artikel besagt, dass Pilotversuche so durchgeführt werden sollen, 
dass der Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit gewährleistet ist. 
Dieser Schutz ist ein grundlegender Aspekt, welchem ausreichend Rechnung 
getragen werden muss. Ein vollumfänglicher Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit ist jedoch bereits heutzutage nicht gegeben, 
weshalb diese Anforderung die realitätsnahe Durchführung der Pilotversuche 
unverhältnismässig stark einschränken oder sogar verunmöglichen würde. 
Aus diesem Grund würde der Kanton Basel-Stadt die nebenstehende 
Formulierung begrüssen. 


 
“so durchgeführt werden, dass der Gesundheits- 
und Jugendschutz sowie der Schutz der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit gewährleistet 
sind ist sowie der Schutz der öffentlichen Ordnung 
und Sicherheit nicht gefährdet wird.“ 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
GD 
 


 
Auch die Verordnung wird grundsätzlich sehr positiv eingeschätzt. Die Artikel beinhalten bereits sehr detaillierte Ausführungen bzw. Bestimmungen. 
Gerne möchte der Kanton Basel-Stadt auf folgende Aspekte hinweisen. 


 
    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
GD 


 
Art. 2 
Abs. 2 
Best. d. 


 
Der Kanton Basel-Stadt begrüsst die in Art. 2 Abs. 2 genannten 
Erkenntnisbereiche der Pilotversuche. Jedoch hat der Kanton Basel-Stadt 
seine Zweifel, ob Pilotversuche die Auswirkungen auf den Drogenmarkt 
beleuchten können. Während der Studienteilnahme wird vorausgesetzt, dass 
die Studienteilnehmenden Cannabis nicht über den Schwarzmarkt beziehen, 
weshalb eine Befragung der Teilnehmenden über die Entwicklung auf dem 
Schwarzmarkt nicht zielführend wäre. Ebenfalls wird die Anzahl der 
Studienteilnehmenden sowie die abgegebenen Mengen des 
Studiencannabis nicht in jedem Pilotversuch eine Auswirkung auf den 
Schwarzmarkt haben.  
 


 


GD Art. 5 Eine Verlängerung um 3 Jahre sollte möglich sein, da sich sozioökonomische 
Auswirkungen von Massnahmen erst verzögert zeigen können, 
insbesondere, wenn engere Familienstrukturen sowie die Entwicklung von 
Kindern betroffen sein können. 


 


 
GD 
 


 
Art. 7  
Abs. 1  
Bst. a. 


 
Art. 7 Abs. 1 Bst. a. besagt, dass der Gesamt-THC-Gehalt in Cannabis, 
welches im Rahmen von Pilotversuchen zugänglich gemacht wird, maximal 
20 Prozent betragen darf. Dieser Maximalwert wird als angemessen 
erachtet, da er einen Spielraum für die Untersuchung des Einflusses 
verschiedener THC-Gehalte im Rahmen der Pilotversuche zulässt.  
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GD Art. 7 
Abs. 2 


Ggf. sollte ergänzt werden, nach welcher Richtlinie sich Grenzwerte für 
Verunreinigungen/Pestizide richten, um eine klare Orientierung zu geben. 
Bezogen auf den THC-Gehalt sollte festgehalten werden, welche maximale 
Schwankungsbreite zulässig ist und welche Gehalte für weitere 
Cannabisinhaltsstoffe gelten (z. B. CBD).  
Gemäss der SGRM liegt die Messunsicherheit in Abhängigkeit des Gesamt-
THC-Gehaltes zwischen ±0.15 % und ±3.5 %, bei 20 % wären es ±3.0 %. 
Die zulässige Streuung der Wirkstoffgehalte sollte nicht unter diesen 
Messunsicherheiten liegen, da diese die laborübergreifende Genauigkeit der 
Wirkstoffbestimmung aus Laborvergleichsuntersuchungen / Ringversuchen 
innerhalb der Schweiz beschreiben, die von hierfür akkreditierten Labore 
erreicht wird.  
 
Die anerkannten Laborstandards sollten genauer benannt werden. Z. B. 
Labor muss nach ISO/IEC 17025 für entsprechende Untersuchungen 
akkreditiert sein.  Analysemethoden müssen vollvalidiert sein. 


 


 
GD 
 


 
Art. 7  
Abs. 3 


 
Der Ansatz, die Studien möglichst realen Bedingungen zu unterziehen, wird 
als sehr positiv erachtet. Cannabis im Rahmen der Studien zu einem Preis zu 
verkaufen, welcher die Tabaksteuer enthält, jedoch nicht höher als der 
Schwarzmarktpreis sein sollte, könnte sich gegebenenfalls als schwierig 
herausstellen.  
Die Qualitätsanforderungen an Cannabis, welche sehr begrüsst werden, 
können den Preis bereits erhöhen. Würde zudem die Tabaksteuer erhoben 
werden, wäre die Preisgestaltung markant weniger flexibel und könnte dazu 
führen, dass der Verkaufspreis den Schwarzmarktpreis überschreitet. In 
diesem Falle könnte die Rekrutierung der Studienteilnehmenden massiv 
eingeschränkt werden. Ebenfalls sollte berücksichtigt werden, dass ein 
Grossteil der Studienteilnehmenden Cannabis mit Tabak vermengt 
konsumieren wird. Insofern entrichten sie beim Kauf des Tabaks bereits eine 
Tabaksteuer. Bei anderen Konsumformen wie etwa dem Auflösen von 
Cannabisprodukten in Tee stellt sich die Frage, ob eine Tabaksteuer 
gerechtfertigt wäre. 
Aus den genannten Gründen würde der Kanton Basel-Stadt es begrüssen, 
wenn die Pilotversuche von der Tabaksteuer ausgenommen sind. Sollte es 
nach den Pilotversuchen zu einer generellen Regelung von 
Cannabisprodukten kommen, könnte eine Besteuerung eingeführt werden. 
Im Rahmen der Pilotversuche würden wir aber von dieser abraten. 
 


 


3 Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen im Rahmen der Pilotversuche 
nicht der Tabaksteuer nach Artikel 3 Absatz 1 
Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 20092. 
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Darüber hinaus wird die Tatsache, dass der Bund Steuereinnahmen durch die 
Pilotversuche erwirtschaftet, jedoch den Kantonen durch die 
Kontrollaufgaben einen Mehraufwand auferlegt wird, als kritisch betrachtet. 
Im Falle der Erhebung einer Tabaksteuer würden wir es befürworten, wenn 
ein substantieller Anteil der Einnahmen den Kantonen zur Suchtprävention, 
Behandlung und Forschung zugutekommt. An dieser Stelle möchten wir auf 
die Verordnung des Bundesamtes für Sozialversicherungen über 
Pilotversuche nach dem Bundesgesetz über die Invalidenversicherung 
verweisen. Art. 5 regelt die Finanzhilfen für Pilotversuche. Analog dazu 
könnten Finanzhilfen auch für die Cannabis-Pilotprojekte in Erwägung 
gezogen werden. 
 


GD Art. 11 
Abs. 1 
Bst. a. und b. 


a) Was «fachkundig» bedeutet und wie dies nachgewiesen wird, sollte 
konkretisiert werden (Angabe von Mindestanforderungen). 
b) Was in Bezug auf die Infrastruktur «adäquat» ist, sollte konkretisiert 
werden (Angabe von Mindestanforderungen).  
Die Konkretisierung sollte/kann in den Erläuterungen zum Gesetz 
vorgenommen werden. 
 


 


 
GD 
 


Art. 12  
Abs. 2 
Bst. c. 


Art. 12 Abs. 2 Bst. c. schliesst grundsätzlich Personen aus den Studien aus, 
welche an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Dazu möchten wir 
gerne folgende Überlegungen teilen:  


 Psychische Störungen sind weit verbreitet und deren Ausprägung 
sehr unterschiedlich. Dieses Ausschlusskriterium vorbehaltlos 
anzuwenden würde dazu führen, dass ein substantieller Teil von 
potentiellen Teilnehmenden ausgeschlossen würde. Zumal der 
Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen in 
den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-V als 
psychische Störungen gelten, würde diese Bestimmung gar die 
eigentliche Zielgruppe der Cannabiskonsumierenden ausschliessen. 


 Die Repräsentativität der Stichprobe bzw. Generalisierbarkeit der 
Ergebnisse wäre mit diesem absoluten Ausschlusskriterium stark 
eingeschränkt. Personen mit psychischen Belastungen oder 
psychischen Störungen konsumieren häufig Cannabis im Sinne einer 
Selbstmedikation, um das psychische Wohlbefinden zu verbessern. 
Der Ausschluss dieser Personengruppe würde die Untersuchung der 
Fragestellung zur Selbstmedikation verunmöglichen. 


 Sofern Art. 12 Abs. 2 Bst. c. beibehalten werden sollte, wäre es 


2Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen, 
die: 
(…) 
c. an einer ärztlich diagnostizierten psychischen 
Krankheit leiden oder verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen.  
 
Abs. 3 (neu) 
Personen mit einer psychischen Krankheit oder 
Personen, die verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen, können an der Studie 
teilnehmen, wenn sie die Anforderungen des durch 
die zuständige  Ethikkommission bewilligten 
Studienprotokolls erfüllen. 
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wichtig zu klären, wie das Vorhandensein bzw. Nicht-Vorhandensein 
von psychischen Krankheiten  überprüft werden soll. Nicht alle 
Personen mit einer psychischen Störung haben eine ärztliche 
Diagnose oder sind in Behandlung. In diesem Fall wäre etwa an ein 
Screening zu denken. Falls ein Screening vorausgesetzt würde, 
stellte sich die Frage, ob ein Screening durch einen Arzt nicht den 
Rahmen dieser Studien sprengen würde und den Charakter einer 
medizinischen Untersuchung annehmen würde. 


 In diesem Zusammenhang ist auch auf die ohnehin stattfindende 
Begleitung der Studienteilnehmenden und die Beobachtung ihres 
gesundheitlichen Wohlbefindens hinzuweisen, die es erlauben 
würden, bei unerwünschten Veränderungen rechtzeitig einzugreifen. 
 


Aus diesen Überlegungen empfehlen wir diese Bestimmung (Bst. c) zu 
streichen und nebenstehenden neuen Absatz 3 aufzunehmen. Ob das 
Studienprotokoll und die definierte Zielgruppe mit den entsprechenden Ein- 
und Ausschlusskriterien aus ethischer Sicht anwendbar wären, müsste durch 
die zuständige Ethikkommission geprüft werden. 
 


GD Art. 13 
Abs. 1 


Ein Ethikgesuch muss eingeholt und positiv bewertet worden sein. Dies ist 
nur in den Erläuterungen erwähnt, nicht jedoch in der Verordnung 
 


 


 
GD 


 
Art. 15  
Abs. 2 


 
In der Verordnung wird genannt, dass die Weitergabe an Dritte und der 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen zum Studienausschluss führen. 
Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass diese Aufgaben nicht der Studienleitung 
übertragen werden, sondern weiterhin den Strafverfolgungsbehörden 
obliegen. Die Studienleitung kommt ihrer Verantwortung in ausreichender 
Weise nach, wenn sie die Studienteilnehmenden auf die Strafbarkeit der 
Weitergabe an Dritte und Konsum an nicht erlaubten Orten hinweist.  
Der erläuternde Bericht könnte folgendermassen ergänzt werden: “Die 
Studienleitung ist dazu verpflichtet, die Studienteilnehmenden über die 
Vorschriften zu informieren. Die Weitergabe an Dritte und der unbefugte 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen, obliegen im Rahmen der 
Pilotversuche weiterhin den Strafverfolgungsbehörden.” 
 
Hinsichtlich des Ausschlusses aus dem Pilotversuch bei Konsum im 
öffentlich zugänglichen Raum ist zu berücksichtigen, dass es sich um eine 
Zielgruppe von Freizeitkonsumierenden handelt, die sehr wahrscheinlich 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


immer wieder im öffentlich zugänglichen Raum konsumiert und dies 
voraussichtlich auch während der Studienteilnahme tun könnte. Aus diesem 
Grund möchten wir anregen zu prüfen, ob die heute bereits zur Verfügung 
stehenden Strafen bei Cannabiskonsum nicht ausreichen, um 
Studienteilnehmende zu bestrafen, welche sich nicht an die auch für sie 
geltende Ordnung halten. Ein zusätzlicher Studienausschluss halten wir für 
kontraproduktiv.  


 
 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im 
öffentlich zugänglichen Raum konsumiert, 
wird vom Pilotversuch ausgeschlossen. 
 
 


 
GD 


 
Art. 16 
Abs. 1 


 
Die gesundheitlichen Auswirkungen zu überwachen wird als schwierig 
betrachtet, da diese oftmals erst im Nachhinein auftreten. Der 
Gesundheitszustand hingegen kann überwacht werden.   


 
Die Inhaberinnnen und Inhaber von Bewilligungen 
für Pilotversuche überwachen die gesundheitlichen 
Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellen deren 
Behandlung im Falle von studienbedingten 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen sicher. 


 
GD 


 
Art. 17 


 
Art. 17 besagt, dass nicht verwendete Produkte der zuständigen kantonalen 
Vollzugsbehörde zur Verwertung oder Vernichtung zu übergeben sei. Dabei 
ist anzumerken, dass auch die Rückgabe an den Produzenten eine weitere 
Möglichkeit darstellen könnte. Insbesondere könnten durch den 
Rückkaufpreis die Ausgaben in Bezug auf Cannabis reduziert werden. 


 
Nach Abschluss des Pilotversuchs nicht 
verwendete Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 sind 
der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zur 
Verwertung oder Vernichtung zu übergeben oder 
dem Produzenten zurückzugeben. 


 
GD 


 
Art. 18  
Abs. 2  
Bst. h. 


 
Die Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Öffentlichkeit ist Bestandteil der Gesuche. Wie bereits im Zusammenhang 
mit Art. 8a Abs. 1 Bst. c. des Betäubungsmittelgesetzes erwähnt, ist dies ein 
zentraler Aspekt, welcher jedoch nicht vollumfänglich gewährleistet werden 
kann. Deshalb empfehlen wir nebenstehende Anpassung. 
 


 
Beschreibung der Vorkehrungen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie  zur angemessenen 
Berücksichtigung der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit. 


 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 
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 Ablehnung 
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Prise de position de 
 
 
 
Nom / entreprise / organisation : Conseil d’Etat du canton de Fribourg 
 
 
Abréviation de l’entr. / org. : Etat de Fribourg  
 
 
Adresse : Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg  
 
 
Personne de référence : Monsieur Alexandre Grandjean 
 
 
Téléphone : 026 305 29 04 
 
 
Courriel : alexandre.grandjean@fr.ch 
 
 
Date : 8 octobre 2018 
 
 
 
Informations importantes : 
 
1. Veuillez n'effectuer aucun changement dans le format du formulaire. 
 
2. Si vous souhaitez supprimer certains tableaux dans le formulaire, vous avez la possibilité d'ôter la protection du texte sous « Outils/Ôter la protection ». 
 
4. Veuillez envoyer votre prise de position par voie électronique avant le 25 octobre 2018 à l'adresse suivante : pilotversuchecannabis@bag.admin.ch 
sowie gever@bag.admin.ch  
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Modification de la loi sur les stupéfiants (LStup) 


Nom / 
entreprise 
(prière d’utiliser 
l’abréviation 
indiquée à la 
première page) 


Remarques générales 


Etat de Fribourg 


 
 


Après analyse du projet mis en consultation, le Conseil d’Etat du canton 
de Fribourg se déclare plutôt défavorable à l’autorisation de conduire 
des essais pilote d’utilisation de cannabis à des fins non médicales. 
Nous craignons que de tels essais s’inscrivent à terme, dans une 
volonté de dépénaliser totalement la consommation de cannabis, ce à 
quoi nous sommes opposés.  
Le but de ces essais pilotes doit être d’acquérir des connaissances 
scientifiques permettant notamment de mieux comprendre le trafic de 
stupéfiants et les mécanismes de l’addiction afin de mieux lutter contre 
ces phénomènes et d’apporter une aide plus adaptée aux 
consommateurs de drogue.  


 


    Nom / 
entreprise article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


 
Etat de Fribourg 
 


8a   
Nous demandons au Conseil fédéral de préciser le 
but des essais pilotes dans le sens qu’ils doivent 
servir à acquérir des connaissances permettant de 
mieux lutter contre le trafic de drogue et l’addiction.  


 
Etat de Fribourg 
 


 
8a  


 
Nous estimons judicieux que, pour effectuer un essai pilote, les titulaires 
d’autorisation doivent être au bénéfice d’un concept en matière de 
prévention, de protection de la jeunesse ainsi que de protection de la santé. 


 
Il nous paraît essentiel de prévoir une association 
avec la Police cantonale dès le début du projet 
pilote. 


 
Etat de Fribourg 
 


 
8 a 


 
Nous convenons que le prix du cannabis remis pour les essais pilotes doive 
être défini selon celui du marché noir afin d’empêcher la revente. Dans le 
même temps cependant, les titulaires d’autorisation ne devraient faire ni 
profit en raison d’une marge trop faible ou trop élevée entre le prix d’achat et 
le prix de vente du cannabis remis pour un essai. La taxation prévue du 
cannabis remis pour un essai par le biais de la taxe sur le tabac (à titre de 
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produit de substitution, soit 25%) et de taxe sur la valeur ajoutée (8%) 
augmente le prix et réduit ainsi considérablement la marge des titulaires 
d’autorisation. Selon le montant du prix d’achat (le cannabis doit être de 
haute qualité) et selon la situation sur le marché noir, la taxation peut se 
traduire par un prix de vente plus élevé que le prix sur le marché noir. Cela 
rendrait excessivement difficile le recrutement de sujets et pourrait même 
empêcher la réalisation d’un essai pilote. 


 
Etat de Fribourg 
 


 
8a 


 
Le rapport explicatif ne contient pas d’estimation des recettes fiscales pour 
la Confédération. Avec un prix de vente estimé à 10 CHF le gramme, une 
dose mensuelle estimée à 30 grammes de cannabis (1 gramme de cannabis 
par jour, indépendamment du taux de THC) par sujet et une charge fiscale de 
33% sur le prix de vente, la Confédération recevra 1200 CHF par sujet et par 
an. Le Conseil fédéral a prévu qu’un essai pilote pourrait impliquer jusqu’à 
5000 sujets. Dans un tel cas, les recettes fiscales de l’essai pilote 
s’élèveraient à environ 6 millions de francs par an. 
Nous ne jugeons pas opportun que la Confédération perçoive des millions de 
francs en recettes fiscales supplémentaires par le biais d’essais pilotes 
scientifiques, qui sont versés dans les caisses fédérales sans affectation 
particulière. 
Le canton de Fribourg demande donc au Conseil fédéral de procéder à une 
analyse d’impact de la réglementation détaillée afin de pouvoir évaluer les 
effets d’une imposition ainsi que ceux d’une exonération fiscale du cannabis 
remis pour un essai. Si une taxe sur le tabac est prélevée, nous plaidons pour 
qu’en tous cas la moitié des recettes fiscales soient mises à la disposition 
des cantons et affectés à la prévention des dépendances et à la recherche 
dans ce domaine. Dans le cas contraire, il convient de ne pas percevoir de 
taxe sur le tabac et de prévoir cette exonération à l’article 5 de la loi fédérale 
sur l’imposition du tabac.  
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Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants 


Nom / 
entreprise 
(prière d’utiliser 
l’abréviation 
indiquée à la 
première page) 


Remarques générales 


    Nom / 
entreprise article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


 
Etat de Fribourg 
 


 
2  


 
Nous accueillons favorablement le catalogue des résultats qui se dégagent 
potentiellement d’un essai pilote. Nous sommes cependant sceptiques 
quant à l’impact d’un essai pilote sur le marché de la drogue d’un territoire 
spécifique : il n’a pas été éclairci dans quelle mesure les chercheurs seront 
en mesure d’obtenir ces résultats auprès des sujets, qui ne sont pas non 
plus censés se procurer des produits sur le marché noir. D’autre part, il ne 
saurait incomber aux autorités policières cantonales d’enrichir un essai pilote 
par des résultats relatifs aux effets sur le trafic de drogue.  


 
 


 
Etat de Fribourg 
 


 
12 


 
Le projet de règlement prévoit que les personnes atteintes de maladies 
mentales diagnostiquées par un médecin ou sous traitement psychotrope 
nécessitant une ordonnance soient excluent des essais pilotes. Il s’agit d’une 
catégorie de personnes qui consomment une quantité élevée de THC afin de 
se stabiliser mentalement. 
 


 
De notre avis, des études devraient également être 
possibles sur ces sujets si l’on veut examiner 
comment la consommation de THC affecte le 
psychisme et si des mesures d’accompagnement, 
par exemple, pourraient prévenir les effets négatifs 
sur la santé. 


 
Etat de Fribourg 
 


 
14 


 
Nous partageons l’opinion selon laquelle une limite d’acquisition par mois 
doit être fixée pour les sujets, faute de quoi cela inciterait ces derniers à faire 
du profit en revendant sur le marché noir le cannabis remis pour un essai. A 
nos yeux, la limite d’acquisition prévue de 10 grammes de THC au total par 
mois semble crédible.  


 
 


 
Etat de Fribourg 
 


 
15 


 
Nous estimons que la disposition selon laquelle le cannabis ne doit pas être 
consommé en public est inapplicable. Avec la légalisation des produits de 
chanvre CBD, la consommation de cannabis en public est devenue une 
réalité. A l’odeur, le chanvre CBD et le chanvre THC sont difficiles à 
distinguer. Nous sommes également sceptiques quant à l’exclusion de 


 
L’ordonnance pourrait prévoir des formes de 
sanctions plus légères, avec la possibilité de les 
durcir progressivement. 
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personnes en cas de comportement répréhensible.  
 
Etat de Fribourg 
 


 
18 


 
Nous restons sceptiques quant à la nécessité de soumettre les essais pilotes 
sur le cannabis à un examen préalable par un comité d’éthique cantonal. 
Lorsqu’une autorisation est accordée par l’OFSP, tous les aspects de la 
demande d’autorisation peuvent être examinés de manière suffisamment 
approfondie (article 18 et 19 OESTup). Il n’est pas souhaitable de développer 
26 pratiques plus ou moins divergentes en Suisse. 
Reste à déterminer ce qu’un examen par un comité d’éthique cantonal 
pourrait amener de plus. 


 
 


 
Etat de Fribourg 
 


 
18 al. 2 let. k 


 
Le législateur n’a apparemment pas encore déterminé si les essais pilotes 
avec cannabis sont soumis ou non à la loi relative à la recherche sur l’être 
humain. Afin de garantir la sécurité du droit, il pourrait s’avérer judicieux de 
ne pas assujettir les essais pilotes avec cannabis à la loi relative à la 
recherche sur l’être humain.  


 
Nous demandons au Conseil fédéral d’examiner la 
possibilité de prévoir une clause dérogatoire 
correspondant à l’article 2 al. 2 de la loi relative à la 
recherche sur l’être humain.  


 
 
 
 
 
 


 


Notre conclusion (cochez svp. une seule case) 


 Acceptation 


 Acceptation avec réserves / propositions de modifications  


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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Prise de position de 
 
 
 
Nom / entreprise / organisation : Conseil d'Etat du canton de Genève 
 
 
Abréviation de l’entr. / org. : CE GE 
 
 
Adresse : Rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève 
 
 
Personne de référence : Prof J-A. Romand 
 
 
Téléphone : +4122 546 51 03 
 
 
Courriel : jacques-andre.romand@etat.ge.ch 
 
 
Date : 31.08.2018 
 
 
 
Informations importantes : 
 
1. Veuillez n'effectuer aucun changement dans le format du formulaire. 
 
2. Si vous souhaitez supprimer certains tableaux dans le formulaire, vous avez la possibilité d'ôter la protection du texte sous « Outils/Ôter la protection ». 
 
4. Veuillez envoyer votre prise de position par voie électronique avant le 25 octobre 2018 à l'adresse suivante : pilotversuchecannabis@bag.admin.ch 
sowie gever@bag.admin.ch  
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Modification de la loi sur les stupéfiants (LStup) 


Nom / 
entreprise 
(prière d’utiliser 
l’abréviation 
indiquée à la 
première page) 


Remarques générales  


 
CE GE 
 


 
 Le Canton de Genève approuve le projet de modification de la loi sur les 


stupéfiants  
 


    Nom / 
entreprise 


article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


 
CE GE 
 


 
Art 8a, al 1 


 
(…) des stupéfiants ayant des effets de type cannabiques 
Cette restriction ne permet pas d’explorer par des projets pilotes d’autres 
substances psychoactives qui sont pourtant régulièrement consommées et 
pour lesquelles la répression n’a pas permis d’en diminuer la consommation 


 
Supprimer « ayant des effets de type 
cannabiques » 


  
Article 8a al 1 let 
b  


 
L'art 8a al 1 let. b est trop limité, en ce qu'il limite le but des essais pilotes à 
l'acquisition de connaissances concernant l'effet de nouvelles 
réglementations sur l'utilisation des stupéfiants. L'art. 2 al. 2 let. f évoque la 
fourniture de renseignements concernant les effets sur la sécurité et l'ordre 
public, mais même cette formulation est insuffisante. 


 
Nous proposons d’élargir cet article de sorte que 
les essais pilotes devraient également avoir pour 
but d'acquérir des connaissances dans d'autres 
domaines, notamment en ce qui concerne l'activité 
des autorités de poursuite pénale (police, autorités 
compétentes en matière de contraventions, 
ministères publics, respectivement tribunaux). 


 
CE GE 
 
 


 
Art 8a, al 1,let c 


 
constatant que les plus grands risques de développement et d’intégration 
sociale sont encourus par des mineurs qui s’engagent dans une 
consommation problématique et sont réfractaires à des mesures conduisant 
à l’abstinence, il serait utile de pouvoir les inclure dans un projet pilote 
spécifique. En effet, La protection de la jeunesse est une motivation forte à 
l’origine de la demande de projets pilotes: elle implique qu’aucun jeune en 
péril ne soit abandonné à lui-même 


 
Nouveau Lettre d 
Pour améliorer la prise en charge de la 
consommation problématique des mineurs, des 
projets pilote spécifiques peuvent être 
exceptionnellement autorisés par l’OFSP 


 
CE GE 
 


 
Art 8a, al 1, let c 


 
La phrase n’est pas correcte en français 


 
……. sont menés de manière à garantir la 
protection de la santé, de la jeunesse ainsi que la 
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sécurité et l’ordre publics. 
 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
 
 
 
 


Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants 


Nom / 
entreprise 
(prière d’utiliser 
l’abréviation 
indiquée à la 
première page) 


Remarques générales 


 
CE GE 
 


 
 Le canton de Genève approuve le projet d'ordonnance moyennant les 


modifications des articles 4, 12 al. 1 let. b et al. 2 let. c, et 26.  


    Nom / 
entreprise 


article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


 
CE GE 
 


 
article 4 


 
La limitation géographique à une ou plusieurs communes sans possibilité 
d'extension à un canton. 


 
Cette limitation ne nous semble pas nécessaire 
surtout si le projet devait avoir plusieurs sites de 
remise. 


 
CE GE 
 


 
articles 12 al 1 
let b 


 
La nécessité de prouver par une analyse chimique la consommation 
préalable à l'inclusion dans une étude scientifique. 


 
Nous proposons de remplacer cette analyse par 
une auto-déclaration signée de la part du 
participant. 


 
CE GE 
 
 


 
articles 12 al 2 
let c 


 
Si l'exclusion des personnes atteinte d'une maladie psychique est cohérente, 
nous nous demandons comment les organisateurs seront à même de le 
déterminer. 


 
Nous proposons qu'une auto-déclaration soit 
signée avant l'inclusion. 


    







Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes 
avec cannabis)  


Procédure de consultation du 4 juillet au 25 octobre 2018 
 


  


 


CE GE 
 


article 26 let a. 
et b. 


Il faut préciser qu’il s’agit des décisions de l’OFSP a. les décisions rendues par l'OFSP sur les 
autorisations de réaliser…. 


b. es décisions rendues par l'OFSP sur les 
autorisations exceptionnelles au sens 


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
 
 
 
 
 


 


Notre conclusion (cochez svp. une seule case) 


 Acceptation 


 Acceptation avec réserves / propositions de modifications 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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Eidgenössisches Department des Innern EDI 
 


Geht per Mail an: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch  


gever@bag.admin.ch   


 


 


 


19.10.2018 


 


Vernehmlassung: Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche 


nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis)  


Sehr geehrter Herr Bundesrat 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Die Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme in 


obgenannter Vernehmlassung.  


Die BDP begrüsst klar die vorliegende Teilrevision des Gesetzes und der Verordnung zur 


Implementierung von Pilotversuchen mit Cannabis. Die Pilotversuche ermöglichen es, 


evidenzbasierte Entscheidgrundlagen für mögliche spätere Gesetzesänderungen zu schaffen. 


Allerdings muss darauf geachtet werden, dass die im Entwurf formulierten gesundheitspolitischen 


Rahmenbedingungen und die Bestimmungen in der Ausführungsverordnung strengstens 


eingehalten werden. 


Der Cannabiskonsum und -handel ist ein Thema, welches die Bevölkerung – nicht nur in der Schweiz – 


bewegt. Die Städte Zürich, Bern, Genf und Basel wollen das Thema offensiv angehen und mittels 


Pilotstudien neue Lösungsansätze für den Umgang mit dem spürbaren Problem des Cannabiskonsums 


zu Genusszwecken erforschen.  


Solche Pilotversuche liefern eine wissenschaftlich fundierte Grundlage, auf deren Basis spätere 


Gesetzesänderungen fussen können. Seriös erforschte Themengebiete tragen zudem zu einer 


dringend nötigen Versachlichung der Diskussion bei. 


Trotz – oder gerade wegen - der Begrüssung von Pilotversuchen, ist es unabdingbar, dass die 


gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen und die Bestimmungen der Ausführungsverordnung 


eingehalten und kontrolliert werden. Insbesondere folgende Vorgaben sind strengstens einzuhalten: 


- Die Versuche sollen befristet und örtlich begrenzt sein. 


- Die Versuche müssen zweckmässig sein, das heisst, sie müssen allen Kriterien 


wissenschaftlichen Arbeitens genauestens entsprechen.  


- Der Jugendschutz und der Schutz der Probanden stehen an erster Stelle. 


- Die öffentliche Ordnung muss zu jeder Zeit gewährleistet sein.  
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Wir danken für die Prüfung und Berücksichtigung unserer Anliegen. 


 


Mit freundlichen Grüssen 


      


Martin Landolt       Rosmarie Quadranti 


Parteipräsident BDP Schweiz     Fraktionspräsidentin BDP Schweiz 
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Christlichdemokratische Volkspartei 
Hirschengraben 9, Postfach, 3001 Bern 
T: 031 357 33 33, F: 031 352 24 30 
info@cvp.ch, www.cvp.ch, PC 30-3666-4 


CVP Schweiz, Postfach, 3001 Bern 


 


 


 


 


Per E-Mail an 


pilotversuchecannabis@bag.admin.ch  
gever@bag.admin.ch 


 


Bern, 25. Oktober 2018 


 


 


Vernehmlassung: Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche 


nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis): 


 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie haben uns eingeladen, zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über 
Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis) Stellung zu nehmen. Für 
diese Gelegenheit zur Meinungsäusserung danken wir Ihnen bestens. 
 
Allgemeine Bemerkungen 
 
Gemäss Artikel 8 Absatz 5 des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG)  ist die Verschreibung von 
Arzneimitteln auf Cannabisbasis zu medizinischen Zwecken mit einer Ausnahmebewilligung des 
Bundesamtes für Gesundheit (BAG) möglich. Im Rahmen der Motion Kessler 14.4164 „Cannabis für 
Schwerkranke“ und Motion der nationalrätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 
18.3389 „Ärztliche Abgabe als Medikament an Chronischkranke. Tiefere Gesundheitskosten und 
weniger Bürokratie“ hat die CVP einer Zulassung von Cannabismedikamenten zu ausschliesslich 
medizinischen Zwecken zugestimmt.  
 
Pilotversuche mit Cannabis 
 
Der Bundesrat will mit der vorliegenden Teilrevision des BetmG die individuellen und gesellschaftlichen 
Folgen des legalen und kontrollierten Zugangs zu Cannabis untersuchen. Mit Art. 8a soll eine neue 
gesetzliche Grundlage für die Durchführung von begrenzten wissenschaftlichen Pilotversuchen 
geschaffen werden, um Erkenntnisse über die Auswirkungen neuer Regelungen im Umgang mit 
Betäubungsmitteln des Wirkungstyps Cannabis zu nicht medizinischen Zwecken zu gewinnen. 
Während die CVP der medizinischen Anwendung von Cannabis zustimmt, lehnt die CVP einen 
Experimentierartikel, der Forschungsprojekte bezüglich des Cannabis-Konsums zu Genusszwecken 
ermöglichen will, ab.  
 
Die CVP ist der Meinung, dass eine solche Gesetzesänderung einen präjudizierenden Charakter in 
Bezug auf die Legalisierung des Cannabiskonsums haben könnte. Volk und Stände haben die 
Legalisierung des Cannabiskonsums hierzulande klar verworfen. Es stellt sich zudem grundsätzlich die 
Frage, ob solche Versuche in der Schweiz derzeit notwendig sind, nachdem Erfahrungen aus 
verschiedenen Ländern vorhanden und weitere Versuche beispielsweise in Kanada geplant sind.  
 
Für die CVP müssen allfällige Versuche unvoreingenommen und ergebnisoffen sein und einzig der 
Gewinnung von Erkenntnissen zu Auswirkungen auf Gesundheit, Konsumverhalten, Drogenmarkt, 
Jugendschutz und die öffentliche Sicherheit dienen. Sie dürfen in keiner Art und Weise auf eine 
Legalisierung von Cannabis abzielen, zumal der keineswegs unbedenkliche Cannabiskonsum 
verharmlost und die Präventionsarbeit dadurch torpediert werden könnte.  
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Mehrere Städte haben Interesse an Pilotprojekten zur regulierten Abgabe von Cannabis geäussert. Für 
den Fall, dass diese Pilotprojekte genehmigt werden sollten, dürfen weder Bund noch Kantone dadurch 
finanziell belastet werden. Die Finanzierung allfälliger Projekte soll ausschliesslich in der Zuständigkeit 
von Städten liegen. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen Grüssen. 
 


 


CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI DER SCHWEIZ 


 
 
Sig. Gerhard Pfister Sig. Gianna Luzio 
Präsident der CVP Schweiz Generalsekretärin CVP Schweiz 
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Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Eidgenössisch-Demokratische Union Schweiz 
 


 


Abkürzung der Firma / Organisation : EDU Schweiz 
 
 
Adresse : Postfach 43 
 
 
Kontaktperson : Hans Moser, Präsident 
 
 
Telefon : 079 610 42 37 
 
 
E-Mail : hans.moser@edu-schweiz.ch 
 
 
Datum : September 2018 
 
 
 


Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  
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Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der 


ersten Seite 


angegebene 


Abkürzung 


verwenden) 


Die EDU Schweiz lehnt die Änderung des Betäubungsmittelgesetzes zu Pilotversuchen von legaler Abgabe von 


Cannabis zu Genusszwecken ab. Nachdem der Nationalrat solche Pilotversuche am 11. Juni 2018 bereits abgelehnt 


hat, erachtet es die EDU als einen Affront des Bundesrates an das Parlament, am 4. Juli 2018, also weniger als 


einen Monat später, eine Vernehmlassung zu genau diesem Thema zu eröffnen. 


 


Bereits wissenschaftlich belegte Zusammenhänge zwischen Cannabis-Konsum und Gewalt zeigen bereits ausreichend, 


dass jegliche Liberalisierung von Cannabis auch gesellschaftlich fatale Konsequenzen hätte. Aus einer Befragung 


unter Aargauer Schülern der Sekundarschulstufe und deren tabellarischer Darstellung durch den 


Strafrechtsprofessor Martin Killias „geht deutlich hervor, dass der Konsum von Cannabis stark und höchst 


signifikant mit der Verübung aller erhobenen Straftaten (ausser Tierquälerei) zusammenhängt. Der Zusammenhang 


ist sogar noch stärker als beim Rauschtrinken …“1 Denselben Zusammenhang fand auch eine universitäre Studie aus 


Kanada.2  


Einen Zusammenhang von regelmässigem Cannabis-Konsum und sozialen Schwierigkeiten zeigte eine internationale 


universitäre Studie unter der Führung von Magdalena Cerdá aus dem Jahr 2016 auf, wobei eindeutig Cannabis-


Konsum als Auslöser der Schwierigkeiten festgestellt werden konnte.3 


 


feel-ok.ch, eine Facheinheit der Schweizerischen Gesundheitsstiftung RADIX, nennt den Cannabiskonsum zu 


Genusszwecken zurecht einen Missbrauch und warnt zurecht vor den psychischen Konsequenzen des Cannabis-Konsums: 


„Von Missbrauch ist die Rede, wenn jemand aus Langeweile kifft, weil er oder sie sich von Schwierigkeiten 


ablenken möchte oder wenn die Konsumsituation zusätzliche Risiken birgt: Z.B. wer kifft und ein Verkehrsmittel 


lenkt oder wer bekifft zur Schule geht, missbraucht Cannabis. […] Das Risiko, von Cannabis körperlich abhängig 


zu werden, ist im Vergleich mit anderen Drogen etwas geringer. Die Möglichkeit einer psychischen Abhängigkeit 


ist bei Cannabis jedoch stärker. […] Auch bei Cannabis kann es im Körper zu einer so genannten Toleranzbildung 


kommen. Das bedeutet, dass eine immer grössere Menge konsumiert werden muss, um dieselbe Wirkung zu 


verspüren.“4 


                                                
1 „Delinquenz und Problemverhalten unter Aargauer Schülerinnen und Schüler der Sekundarschulstufe - Bericht über die Aargauer Teilstudie der schweizerischen 
Untersuchung zur Jugenddelinquenz (International Self-reported Delinquency Survey, ISRD-3)“, von Martin Killias, Anastasiia Monnet Lukash und Raquel Rosés 
Brüngger, Killias Research & Consulting AG, 2015, konsultiert am 17.9.2018 auf https://www.aargauerzeitung.ch/asset_document/i/129686220/download (Seite 65f.). 


2 „Persistency of Cannabis Use Predicts Violence following Acute Psychiatric Discharge“, Jules R. Dugré, Laura Dellazizzo, Charles-Édouard Giguère, Stéphane Potvin 
and Alexandre Dumais. Veröffentlicht in Frontiers in Psychiatry - Forensic Psychiatry 21. Sept. 2017. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2017.00176/full, 
konsultiert am 17.9.2018. 


3 Siehe https://www.ucdmc.ucdavis.edu/publish/news/newsroom/10874. 


4 https://www.feel-ok.ch/de_CH/jugendliche/themen/cannabis/start/sei_schlau/risiken/missbrauch_abhaengigkeit.cfm konsultiert am 17.9.2018. 
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Bereits 2011 wies das deutsche Ärzteblatt auf breit abgestützte internationale Studien hin, die das massiv 


erhöhte Risiko von psychotischen Störungen bei Cannabis-Konsum belegten.5 


 


Die Meta-Studie „Cannabis: Potential und Risiken. Eine wissenschaftliche Analyse (CaPRis)“, durchgeführt 


zwischen 2015 und 2017 im Auftrag des deutschen Bundesministeriums für Gesundheit durch Klinik für Psychiatrie 


und Psychotherapie, LMU München, bilanziert: 


„Zusammenfassend belegen die evidenzbasierten Fakten ein erhöhtes Risiko für negative psychische, organische 


und soziale Konsequenzen im Zusammenhang mit dem Freizeitgebrauch von Cannabis. Hieraus ergibt sich die 


Notwendigkeit geeigneter Maßnahmen zur Aufklärung, Prävention und Risikominimierung und insbesondere zum Schutz 


von Jugendlichen.“6 


 


Die EDU geht mit dem Verein Leitende Spitalärzte der Schweiz einig, der schreibt:  


„Aus rein ärztlicher und medizinischer Sicht muss sich die FMH unseres Erachtens weiterhin klar gegen die 


Legalisierung des Konsums von Cannabis aussprechen. Weil von einer schädlichen Auswirkung auf die Hirnfunktion 


auszugehen oder eine solche zumindest ernsthaft in Betracht zu ziehen ist, ist der Konsum nach wie vor als 


gesundheitsschädlich einzustufen. Dazu gehört z.B. auch der Passivkonsum, sofern Cannabis geraucht wird.  


Folglich reicht es nicht aus, Cannabis zu legalisieren, damit scheinbar unerwünschte Auswirkungen des illegalen 


Handels beseitigt werden können. Die von der Universität Bern beantragte Studie und die im Rahmen der 


vorgeschlagenen Gesetzesänderung vorgesehene Verankerung der Möglichkeit, Pilotstudien oder Pilotversuche 


durchzuführen, mag‚ prima vista‘ als vernünftig erscheinen. Zumindest sind solche Pilotversuche, welche von der 


Eidgenössischen Kommission für Suchtfragen begleitet werden, scheinbar das geringere Übel als eine sofortige 


Legalisierung.  


Der Vorstand des VLSS sieht darin aber eher eine Vorstufe zur Legalisierung. Es besteht also die Gefahr, dass 


hier unter dem Deckmantel einer Pseudowissenschaftlichkeit ein politisches Anliegen elegant umgesetzt werden 


soll oder könnte, welches bisher in den Volksabstimmungen keine Chance hatte. 


Dementsprechend lehnt der VLSS die Vorlage und die Einführung eines Experimentierartikels vollumfänglich ab.“7 


 


Auch die viel gepriesene Entkriminalisierung des Drogenkonsums und Drogenhandels hat bezüglich der Gewaltrate 


keine positiven Folgen, wie die Entwicklung zum Beispiel in Urugay zeigt. Dort kann das Fazit einige Jahre nach 


der Legalisierung des Cannabis folgendermassen zusammengefasst werden: „Der schrumpfende illegale Markt 


provoziert Rivalenkämpfe zwischen kriminellen Gruppierungen.“8 


                                                
5 https://www.aerzteblatt.de/archiv/89544/Cannabis-und-Psychose-Kausaler-Zusammenhang-wird-immer-sicherer mit Hinweis auf 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21363868?dopt=Abstract  


6 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Drogen_und_Sucht/Berichte/Kurzbericht/171127_Kurzbericht_CAPRis.pdf (Seite 7), 
konsultiert am 17.9.2018. 
7 Stellungnahme des VLSS vom 5. September 2018, konsultiert auf 
http://www.vlss.ch/fileadmin/user_upload/180905_Vernehmlassung_Cannabis_Stellungnahme_VLSS.pdf am 17. September 2018. 


8 „Uruguay beklagt höhere Mordrate seit Cannabis-Legalisierung“, 20.8.2018,  https://bazonline.ch/ausland/amerika/uruguay-legales-kiffen-steigert-die-
mordrate/story/29916989, konsultiert am 17.9.2018. 
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Eine amerikanische Studie zu den finanziellen Zusammenhängen der Cannabis-Legalisierung ist ebenfalls 


bedeutsam.9 


 


Wir bitten Sie deshalb dringlichst, sowohl das nationalrätliche Votum vom Juni 2018 als auch diese zahlreichen 


fachlichen Belege ernst zu nehmen und auf die Öffnung der Gesetzgebung für Pilotprojekte zum Cannabis-Konsum zu 


Genusszwecken zu verzichten. 


 


EDU 


 


 


Falls doch ein Artikel 8a im BetmG eingeführt werden sollte, bitten wir Sie um Berücksichtigung folgender 


Gedanken 


    


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen 
Antrag für Änderungsvorschlag 


(Textvorschlag) 


EDU 


 


Art. 8a, 


Abs. 1 


Die im erläuternden Bericht vorausgesetzte 


Wissenschaftlichkeit (Pkt. 1.2.1) fehlt im Gesetz 


gänzlich. Diese klare Leitplanke darf aber nicht nur auf 


Verordnungsstufe stehen. Die Versuche müssen deshalb für 


eine Genehmigung als “exakt-wissenschaftlich” belegbar 


sein. 


Art. 8a, Abs. 1: „… für Suchtfragen 


exakt-wissenschaftliche Pilotversuche 


…“ 


EDU 


 


Art. 8a, 


Abs. 1b 


Auch die Zielsetzung muss wissenschaftlich angelegt sein 


im Gesetz. 


Art. 8a, Abs. 1b: „… erlauben, 


wissenschaftliche Erkenntnisse …“ 


EDU 


 


Art. 8a, 


Abs. 1c 


Zur Gewährung der öffentlichen Sicherheit ist im Gesetz 


zu definieren, dass Personen, die im Rahmen eines 


Pilotversuches Cannabis empfangen, vorgängig für die 


Dauer des Pilotversuches ihren Führerausweis abgeben 


müssen. 


Art. 8a, Abs. 1c: „… gewährleistet 


sind. Personen, die im Rahmen eines 


Pilotversuches Cannabis empfangen, 


haben als Bedingung für den Einstieg 


den Führerausweis bis zum Versuchsende 


abzugeben.“ 


 


      


 


 


      


 


      


 


      


 


      


 


 


      


 


      


 


      


 


      


 


 


      


 


      


 


      


 
 
 


                                                
9 “Tracking the Money That’s Legalizing Marijuana And Why It Matters”, National Families in Action, 2017, 
https://d3r5by4xdsowev.cloudfront.net/Tracking_the_Money_Thats_Legalizing_Marijuana_and_Why_It_Matters_FINAL-R_3.15.2017-R.pdf (konsultiert am 17.9.2018). 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der 


ersten Seite 


angegebene 


Abkürzung 


verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 


EDU 


 


 


      


    


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen 
Antrag für Änderungsvorschlag 


(Textvorschlag) 


EDU 


 


Art. 2, Abs. 


2e 


 


Das “oder” von diesem Art. 2, Abs. 2e muss dringend durch 


ein “und” ersetzt werden. Wenn Pilotversuche bewilligt 


werden, dann müssen sie so angelegt sein, dass sie 


wissenschaftliche Erkenntnisse zu allen Auswirkungen 


gleichzeitig liefern. Es ist dringend zu vermeiden, dass 


die Pilotversuche multipliziert werden, damit jede 


Auswirkung isoliert und einzeln betrachet werden könne. 


Es muss jeweils innerhalb eines Pilotversuchs ein 


Gesamtbild erhoben werden können. Ausserdem müssen die 


Versuche untereinander vergleichbar sein, so dass 


Pilotversuch-übergreifend ebenfalls eine 


wissenschaftliche Auswertung des Gesamtbildes werden 


kann. 


Art. 2, Abs. 2e: e. den Jugendschutz, 


und 


 


EDU 


 


Art. 6 Die Gesamtzahl aller an Pilotversuchen Teilnehmenden 


zusammen darf bei allfälliger Einführung der 


Pilotversuche nach Meinung der EDU 5000 Personen nicht 


überschreiten. Wenn an einem einzelnen Pilotversuch bis 


zu 5000 Personen teilnehmen sollen, so ist die Gefahr der 


Sogwirkung zu gross. 


Art. 6: “… Sie darf für alle 


Pilotversuche ingesamt 5000 Personen 


nicht überschreiten.” 


EDU 


 


Art. 17 Die Verwertung ist nach Ansicht der EDU besser zu 


definieren. 


Art. 17: “… Vollzugsbehörde zur rein 


medizinischen Verwertung, zur 


Verwendung eines Pilotversuchs einer 


anderen Region oder Vernichtung …” 
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EDU 


 


Art. 16, 


Abs. 1 


Es fehlt die Einforderung der Angaben über die berufliche 


Qualifikation dieser Überwachung. 


Art. 16, Abs. 1: “Zur Erlangung einer 


Bewilligung für einen Pilotversuch 


muss die fachliche Qualifikation für 


die Überwachung gesundheitlicher 


Auswirkungen belegt werden. Die 


Inhaberinnen …“ 


 


      


 


 


      


 


      


 


      


 


      


 


 


      


 


      


 


      


 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


x Ablehnung 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Evangelische Volkspartei der Schweiz 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : EVP 
 
 
Adresse : Nägeligasse 9, 3001 Bern 
 
 
Kontaktperson : Roman Rutz, Generalsekretär 
 
 
Telefon : +41 78 683 56 05 
 
 
E-Mail : roman.rutz@evppev.ch 
 
 
Datum : 25.10.2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
EVP 
 


 
Die EVP lehnt den Experimentierartikel nach wie vor ab. Insbesondere wird eine schleichende Legalisierung und damit auch eine Verharmlosung der 
Probleme infolge Cannabis-Konsum befürchtet. Der Experimentierartikel und allfällig bewilligte Versuche dürfen auf keinen Fall zu einer schrittweisen 
Legalisierung von Cannabis führen. Sehr wichtig ist der EVP der Hinweis auf den Zusammenhang der ganzen Cannabisdiskussion mit der 
Tabakprävention: Cannabis wird in den meisten Fällen zusammen mit Tabak konsumiert bzw. der Einstieg führt üblicherweise über das Rauchen. 
Daher sind in der Tabak-Prävention zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen und die Schweiz soll endlich und unverzüglich die WHO-
Rahmenkonvention zur Eindämmung des Tabakkonsums ratifizieren. Wenn die Schweiz ernsthafte Anstrengungen unternimmt, um Kinder und 
Jugendliche vor dem Einstieg in die krankmachende und oft tödliche Nikotinsucht zu bewahren, wird sich die Cannabisdiskussion spürbar entschärfen.  
Sollte dennoch am Experimentierartikel festgehalten werden, ist es aus Sicht der EVP zwingend, dass klare und messbare Wirkungsziele sowie -
indikatoren definiert werden. Insbesondere im Bereich Jugendschutz und Schwarzmarkt muss die Ausgangslage geklärt sein und definiert werden, 
was man erreichen möchte, damit das «Experiment» anschliessend zielführend ausgewertet werden kann.  
 
Weiter ist im Bericht folgendes zu lesen: «Beim Fahren eines Fahrzeugs unter Einfluss von Cannabis soll das Strassenverkehrsgesetz wie heute 
unbeschränkt zur Anwendung kommen.» Das hiesse konsequenterweise (Nulltoleranz bez. THC im Strassenverkehrsgesetz), dass die Teilnehmenden 
des Pilotversuchs ihren Fahrausweis abgeben müssen. Dieser Punkt muss sowohl bei den Zielen als auch bei den Teilnahmevereinbarungen noch 
berücksichtigt werden. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
EVP 
 


 
Art. 8 BetmG 


 
Abs 1, a: Die zeitliche, örtliche und sachliche Begrenzung sind für die EVP 
zwingend und sollen lediglich für die Pilotversuche gelten. Der 
Experimentierartikel und allfällig bewilligte Versuche dürfen auf keinen Fall zu 
einer schleichenden Legalisierung von Cannabis führen.  
 
Abs 1, c: Für die Bewilligung von Projekten ist es aus Sicht der EVP 
zwingend nötig, dass ganz klare und messbare Ziele und 
Wirkungsindikatoren definiert werden, an denen die Wirkung und der 
allfällige Erfolg betreffend Jugendschutz und Schwarzmarkt gemessen 
werden können! 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
EVP 
 


 
      


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
EVP 
 


 
BetmPV Art. 2 


 
Für Pilotversuche müssen vorgängig klare Wirkungsziele und 
Wirkungsindikatoren definiert werden. Es genügt nicht, wenn in der 
Verordnung nur von wissenschaftlichen Erkenntnissen gesprochen wird, da 
vorgängig Ziele und Indikatoren erarbeitet werden müssen, anhand derer die 
Versuchswirkung überprüft werden kann. Insbesondere da derzeit kaum 
Daten über den Schwarzmarkt in der Schweiz vorhanden sind, ist fraglich, 
wie mit dem Experimentierartikel wichtige Erkenntnisse über die 
Auswirkungen auf den Schwarzmarkt aufgezeigt werden können.  


 
      


 
EVP 
 


 
BetmPV Art. 7 


 
Eine obere Begrenzung des THC-Gehalts auf 20% erachtet die EVP als zu 
hoch. So lange nicht jegliche Zweifel ausgeräumt sind, dass der THC-Gehalt 
einen Einfluss auf das Auslösen von psychischen Störungen haben könnte, 
ist die Verwendung von so potentem Cannabis in staatlich erlaubten 
Versuchen nicht zu verantworten.  


 
      


 
EVP 
 


 
BetmPV Art. 15 
Abs. 2 


 
Bei Zuwiderhandlung gegen die Teilnahmebedingungen reicht ein blosser 
Ausschluss aus dem Pilotversuch nicht. Die EVP fordert einen ergänzenden 
Hinweis auf Art. 19 Abs. 1 Bst. c BetmG damit klar ist, dass es 
Strafbestimmungen gibt, die über den Ausschluss aus dem Versuch 
hinausgehen. 


 
      


 
EVP 
 


 
BetmPV Art. 18 


 
Die EVP verlangt den expliziten Ausschluss von «Cannabis Social Clubs» als 
Verkaufsstellen bei Versuchen. Solche z.B. in Spanien existierende Clubs gibt 
es bisher in der CH aufgrund der Illegalität von berauschendem Cannabis 
nicht und es wäre nicht nachvollziehbar, wenn diese für die Versuche 
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entstehen sollten, da dies ein falsches Zeichen in Richtung Legalisierung 
darstellen würde. 
 


 
EVP 
 


 
BetmPV Art. 25 
Abs. 2 lit. a 


 
Zwingend untersucht werden müssen auch die Auswirkungen auf den 
Jugendschutz. Die EVP beantragt daher die Ergänzung um lit. c.  


 
c. die Auswirkungen auf die individuelle und 
öffentliche Gesundheit, das Konsumverhalten, den 
Jugendschutz sowie die öffentliche Ordnung und 
Sicherheit. 


 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Grünliberale Partei Schweiz 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : glp 
 
 
Adresse : Monbijoustrasse 30, 3011 Bern 
 
 
Kontaktperson : Ahmet Kut, Geschäftsführer der Bundeshausfraktion 
 
 
Telefon : 079 560 56 63 
 
 
E-Mail : ahmet.kut@parl.ch 
 
 
Datum : 19. Oktober 2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
glp 
 


In der Drogenpolitik unterstützen die Grünliberalen die bewährte Vier-Säulen-Politik bestehend aus Prävention, Therapie, Schadensminderung und 
Repression. Ziel muss sein, Personen vom Einstieg in die Sucht abzuhalten, Süchtigen eine gute Betreuung und einen geregelten Tagesablauf 
anzubieten und sie, wenn immer möglich, zum Ausstieg zu bewegen. Gleichzeitig braucht es eine strikte Verfolgung des illegalen Drogenhandels. 
Repression gegenüber Süchtigen ist aber nicht zielführend. Weiche Drogen wie Cannabis sollen unter Berücksichtigung des Jugendschutzes 
legalisiert und analog zu Tabak und Alkohol besteuert werden. 
 
Die Grünliberalen begrüssen daher, dass die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden sollen, damit im Rahmen von wissenschaftlichen 
Pilotversuchen untersucht werden kann, wie sich neue Regelungen auf den Umgang mit Cannabis zu nicht medizinischen Zwecken auswirken. Die 
Pilotversuche sollen dazu beitragen, eine objektive Diskussionsgrundlage für die Frage nach dem künftigen Umgang mit Cannabis zu liefern. 
 
Die Grünliberalen sind erfreut, dass der Bundesrat die Arbeiten zu diesem Experimentierartikel zügig an die Hand genommen hat, was einer Forderung 
der Grünliberalen entspricht (siehe 17.4114 Motion Bertschy Kathrin. Experimentierartikel als Grundlage für Studien zur regulierten Cannabis-Abgabe).  


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
glp 
 


 
Art. 8a Abs. 1 
Bst. c 


 
Die Grünliberalen begrüssen, dass im Gesetz klargestellt wird, dass 
Pilotversuche den Gesundheits- und Jugendschutz sowie den Schutz der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit beachten müssen. Dies entspricht auch 
der Formulierung im Erläuternden Bericht (S. 12), die stimmiger ist als der im 
Vorentwurf verwendete Ausdruck „gewährleisten“. 


 
c. so durchgeführt werden, dass der den 
Gesundheits- und der den Ju-gendschutz sowie der 
den Schutz der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit beachten gewährleistet sind. 


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma Allgemeine Bemerkungen 
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(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 
 
      
 


 
      


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
glp 
 


 
Art. 6 


 
Gemäss Vorentwurf soll die Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer 5‘000 
Personen nicht überschreiten. Diese fixe Deckelung ist weder erforderlich 
noch wissenschaftlich begründet (vgl. die Kommentierung im Erläuternden 
Bericht, S. 15). Die Vorgabe, dass die Anzahl auf das für die 
wissenschaftliche Aussagekraft erforderlich Mass zu begrenzen ist, genügt. 


 
Die Anzahl der Personen, die an einem Pilotversuch 
teilnehmen, ist auf das für die wissenschaftliche 
Aussagekraft erforderliche Mass zu begrenzen. Sie 
darf 5000 Personen nicht überschreiten. 


 
glp 
 


 
Art. 7 Abs. 3 


 
Der Vorentwurf sieht vor, dass Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden können, der Tabaksteuer 
unterstehen. Das ist ein zusätzlicher Kostenfaktor, der die Durchführung von 
Pilotversuchen erschwert. Auf die Erhebung der Tabaksteuer ist daher zu 
verzichten. Soweit erforderlich sind die gesetzlichen Bestimmungen über die 
Tabaksteuer entsprechend anzupassen. 


 
streichen 
 
 


 
glp 
 


 
Art. 12 Abs. 1 
Bst. a 


 
An Pilotversuchen können gemäss Vorentwurf nur Personen teilnehmen, die 
nachweislich bereits Cannabis konsumieren. Dabei kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass einzelne Teilnehmende den straflosen Bereich 
des Cannabiskonsums in der Vergangenheit überschritten haben (Besitz von 
mehr als 10 Gramm Cannabis für den eigenen Konsum). Es muss aber 
gewährleistet sein, dass aufgrund der Aussagen zu vorausgegangenem 
Cannabiskonsum (inkl. Auswertung von Haaranalysen usw.) keine 
strafrechtliche Verfolgung droht. Wenn in diesem Punkt keine 
Rechtssicherheit besteht, besteht sonst das Risiko, dass sich 
Interessentinnen und Interessenten nicht melden, weil sie befürchten, 
strafrechtlich verfolgt zu werden. 


 
Gesetz oder Verordnung sind an geeigneter Stelle 
wie folgt zu ergänzen: 
„Erkenntnisse, die im Zusammenhang mit 


der Erbringung des Nachweises für den 


vorausgegangenen Cannabiskonsum 


gewonnen werden, ziehen keine 


Strafverfolgung nach sich. Ausgenommen 


sind noch nicht rechtskräftig 


erledigte Verfahren im Zusammenhang 


mit dem Konsum von Cannabis vor und 


während der Rekrutierungsphase.“ 


 
 
glp 
 


 
Art. 12 Abs. 2 
Bst. c 


 
Gemäss Vorentwurf sind von der Teilnahme Personen ausgeschlossen, die 
an einer ärztlich diagnostizierten Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Die Grünliberalen 
teilen das Ziel dieser Bestimmung, Personen mit einem besonderen 
gesundheitlichen Schutzbedürfnis nicht durch die Forschungsprojekte zu 


 
c. die an einer ärztlich diagnosti-zierten psychischen 
Krankheit leiden oder verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen und bei denen 
Cannabiskonsum nach Einschätzung des 
Studienarztes oder der Studienärztin kontraindiziert 
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gefährden. Es ist jedoch weder nötig noch sinnvoll, diese Personengruppen 
generell von den Pilotversuchen auszuschliessen. Massgebend muss sein, 
ob eine psychische Krankheit (und deren Behandlung) aus Sicht des 
Studienarztes oder der Studienärztin gegen eine Teilnahme am Pilotversuch 
spricht. Dadurch wird dem besonderen Schutzbedürfnis ausreichend 
Rechnung getragen. 


ist. 


 
glp 
 


 
Art. 13 Abs. 1 
Bst. a 


 
Der Vorentwurf sieht vor, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über 
den Inhalt und Umfang des Pilotversuchs sowie die Teilnahmebedingungen 
informiert und über mögliche Risiken aufgeklärt werden müssen. In der 
Verordnung ist zu präzisieren, dass diese Informationspflicht auch den 
Hinweis auf die unbeschränkte Einhaltung des Strassenverkehrsrechts 
umfasst. In der Vorlage findet sich dieser Hinweis nur im Erläuternden 
Bericht (S. 14), was aus Sicht der Grünliberalen nicht genügt. 
 


 
      


 
glp 
 


 
Art. 15 Abs. 2 


 
Die Grünliberalen sind einverstanden, dass Studienteil-nehmerinnen und –
teilnehmer bei Fehlverhalten mit geeig-neten Massnahmen sanktioniert 
werden. Der Ausschluss aus dem Pilotversuch ist jedoch nicht bei allen 
Teilnehmenden wissenschaftlich sinnvoll und fachlich richtig. Aus Gründen 
der Verhältnismässigkeit müssen daher neben dem Ausschluss auch andere, 
mildere Sanktionsformen zulässig sein, z.B. ein temporärer Ausschluss oder 
die Verpflichtung zu einer Beratung. 


 
Wer solche Produkte weitergibt oder im 


öffentlich zugänglichen Raum konsu-


miert, wird durch die Inhaberin oder 


den Inhaber der Bewilligung mit 


geeigneten Massnahmen bis hin zum 


Ausschluss aus dem Pilotversuch 


sanktioniert. vom Pilotversuch 


ausgeschlossen.  


 
 
 
 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 
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 Ablehnung 


 
 
 







  


  
 
 
Grünliberale Partei Schweiz 
UMonbijoustrasse 30, 3011 Bern 
 
 
 
Eidgenössisches Departement des Innern 
Bundesamt für Gesundheit 
3003 Bern 
 
Per E-Mail an: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch 
 
19. Oktober 2018 
Ihr Kontakt: Ahmet Kut, Geschäftsführer der Bundeshausfraktion, Tel. +41 31 311 33 03, E-Mail: schweiz@grunliberale.ch 
 
 
Stellungnahme der Grünliberalen zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und der Verord-
nung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis) 
  
Sehr geehrter Herr Bundespräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Vorlage und den Erläuternden Bericht zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes 
und der Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis). 
 
Unsere Stellungnahme können Sie im Einzelnen dem ausgefüllten Formular auf den folgenden Seiten entneh-
men. 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Prüfung unserer Anmerkungen und Vor-
schläge. 
 
Bei Fragen dazu stehen Ihnen die Unterzeichnenden sowie unser zuständiges Kommissionsmitglied, National-
rat Thomas Weibel, gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 


                    
 
Jürg Grossen Ahmet Kut 
Parteipräsident Geschäftsführer der Bundeshausfraktion 
 



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:schweiz@grunliberale.ch
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Grüne Schweiz, Les Verts suisses 
 
Abkürzung der Firma / Organisation GRÜNE Schweiz 


 
Adresse : Waisenhausplatz 21, 3011 Bern 
 
 
Kontaktperson : Isabelle Iseli oder Gaelle Lapique, Fachsekretärin 
 
 
Telefon : 031 326 66 07 
 
 
E-Mail : isabelle.iseli@gruene.ch + gaelle.lapique@gruene.ch  
 
 
Datum : 22.10.2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  



mailto:isabelle.iseli@gruene.ch

mailto:gaelle.lapique@gruene.ch

mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
GRÜNE Schweiz 


Mit der nun vorgeschlagenen Änderung des Betäubungsmittelgesetzes sollen Pilotversuche für die Abgabe von Cannabis in Schweizer Städten 


möglich werden. Die GRÜNEN begrüssen die Einführung eines befristeten «Experimentierartikels» für Cannabis-Pilotversuche im 


Betäubungsmittelgesetz und haben sich im Parlament aktiv dafür eingsetzt (Motion Rytz, 17.4113). Sie versprechen sich daraus praktische, 


wissenschaftliche sowie regulatorische Erkenntnisse für eine rasche Legalisierung und Regulierung von Cannabis und Cannabisprodukten. 


Ein entsprechender Gesetzgebungsprozess für die Regulierung von Hanf und Hanfprodukten analog der gebrannten Wasser im 


Alkoholgesetz sollte möglichst bald und parallel zu den Ergebnissen der Pilotprojekte aufgenommen werden.  


Der demokratische Prozess zur Einführung dieses Experimentierartikels wird viele Jahre dauern. Die Zeit steht aber nicht still und viele Länder prüfen 


eine Legalisierung und Regulierung von Cannabis. Die Prohibition hat versagt, Hunderttausende von Erwachsenen werden in der Schweiz wegen 


Hanfkonsum kriminalisiert, der Jugendschutz ist nicht gewährleistet und dem Fiskus entgehen Hunderte von Millionen Franken an Steuern. Derweil 


blüht der Schwarzmarkt und die Drogenmafia fährt riesige Gewinne für ihre kriminellen Geschäfte ein. Diese ungeklärte und absolut unbefriedigende 


Situation muss geklärt werden. Der „Experimentierartikel“ im Betäubungsmittelgesetz ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die Bemühungen 


für eine sinnvolle Regulierung und Entkriminalisierung des Cannabis-Konsums müssen aber weitergehen. 


Die Grünen Schweiz schlagen folgende Anpassungen in den Gesetzesartikel und Verordnungen vor:  


 
    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
GRÜNE 
Schweiz 


 
8 


 


Gemäss Art. 8a Abs. 2 lit. c BetmG müssen die Pilotversuche so 


durchgeführt werden, dass der Gesundheits- und Jugendschutz sowie der 


Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit gewährleistet sind. Diese 


Formulierung ist zu kategorisch und kann dazu führen, dass faktisch keine 


Pilotversuche durchgeführt werden können. Die Grünen Schweiz 


schlagen folgende Formulierung vor: 


 


Das Bundesamt für Gesundheit kann […] 


Pilotversuche […] bewilligen, die:  


[…] 


c. so durchgeführt werden, dass der den 


Gesundheits- und der den Jugendschutz 


sowie der den Schutz der öffentlichen 


Ordnung und Sicherheit beachten 


gewährleistet sind. 


 



https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174113





Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
 


Allgemeine Bemerkungen 


 
      
 


 
      


    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


 
GRÜNE 
Schweiz 


 
7, Abs, 3 


 


Art. 7 Abs. 3 (Unterstellung unter die Tabaksteuer) 


In Art. 7 Abs. 3 ist festgehalten, dass die Produkte, die zum Rauchen oder 
Vaporisieren bestimmt sind oder dazu verwendet werden können, der 
Tabaksteuer unterstehen. Diese Vorgabe darf nicht dazu führen, dass der 
Verkaufspreis des Studiencannabis so stark verteuert wird, dass dieser 
über dem ortsüblichen – steuerfreien – Schwarzmarktpreis zu liegen 
käme. Damit würden die Durchführung von realitätsnahen Pilot-versuchen 
und insbesondere die Rekrutierung der Probandinnen und Probanden 
massiv erschwert.  


Sollte an der Tabaksteuer trotzdem festgehalten werden, sollte die daraus 
gewonnenen Mittel zweckgebunden für die Cannabis-Forschungsprojekte 
eingesetzt werden. 


 


 
      


 
GRÜNE 
Schweiz 


 
12, abs 2, lit. c 


 


Art. 12 Abs. 2 lit. C (Ausschluss von Personen mit psychischen 
Krankheiten) 


Der Verordnungsentwurf sieht den Ausschluss von Personen vor, die an 
einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. 


Es ist weder realistisch noch sinnvoll, Personen mit psychischen 
Krankheiten generell von den Studien auszuschliessen. Dies 
insbesondere deshalb, weil Cannabisabhängigkeit als Suchterkrankung 
zu den psychischen Krankheiten gezählt wird. 


 


Art.12 Abs.2 lit.c streichen  


oder wie folgt ergänzen: 


die an einer ärztlich diagnostizierten 


psychischen Krankheit leiden oder 


verschreibungspflichtige Psychopharmaka 


einnehmen, bei welcher Cannabiskonsum nach 


Einschätzung des Studienarztes bzw. der 


Studienärztin kontraindiziert wäre. 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 
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Ebenso ist die Einnahme oder Nichteinnahme rezeptpflichtiger 
Psychopharmaka kein taugliches Kriterium für einen generellen 
Studienausschluss. Massgebend muss sein, ob eine (psychische oder 
physische) Krankheit (und deren Behandlung) aus Sicht des 
Studienarztes resp. der Studienärztin gegen eine Teilnahme am 
Pilotversuch sprechen. Die Grünen Schweiz schlagen folgende Änderung 
vor: 


 


 
GRÜNE Schweiz 


 
 
15, abs. 2 


 


Art. 15 Abs. 2 (Studienausschluss von Probandinnen und Probanden) 


Der Verordnungsentwurf sieht vor, Probandinnen und Probanden, die 
Cannabis weitergeben oder im öffentlich zugänglichen Raum 
konsumieren, vom Pilotversuch auszuschliessen. Ein Ausschluss aus der 
Studie wäre aber nicht bei allen Probandinnen und Probanden mit 
Fehlverhalten wissenschaftlich sinnvoll und fachlich richtig. Gerade bei 
Personen mit einem hohen Konsum oder einer Abhängigkeit wäre ein 
Studienausschluss unter dem Aspekt der Schadenminderung nicht 
zielführend. Aus Gründen der Verhältnismässigkeit sollten stufenweise 
Sanktionen erfolgen, die zu formulieren im Ermessen der 
Projektverantwortlichen liegen sollte. Die Grünen Schweiz schlagen 
folgende Änderung vor: 


 
 
2  Wer solche Produkte weitergibt oder im 
öffentlich zugänglichen Raum konsumiert, wird 
durch die Bewilligungsinhaberin bzw. den 
Bewilligungsinhaber mit geeigneten Massnahmen 
bis hin zum Studienausschluss sanktioniert. 


 
 
GRÜNE Schweiz  


 
 
Art.18 Abs. 2 lit. 
e 


 


Art.18 Abs. 2 lit. e (örtliche Beschränkung) 


Aus Sicht der Grünen Schweiz spricht nichts dagegen, die örtliche 
Beschränkung auf ganze Kantone und Regionen auszuweiten. 
Schliesslich könnten auch die Auswirkungen der Pilotversuche auf die 
Systeme der heutigen Suchthilfe, die oft auch kantonal organisiert sind, 
ein relevantes Erkenntnisinteresse der Studien sein. 


Änderungsvorschlag für Art. 18 Abs. 2 lit. e:  


 


 


 «Einverständnis der betroffenen Gemeinden 


oder Kantone zu den vorgesehenen 


Verkaufsstellen;» 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 
 
 







 
 


 


 


 
T    +41 31 3266607 


E   isabelle.iseli@gruene.ch 
 


 
 


 
 


 


Eidgenössisches 


Departement des Innern EDI 


Per E-Mail verschickt 


pilotversuchecannabis@bag.


admin.ch 


gever@bag.admin.ch  


 


 
 


Bern, 24. Oktober 2018 
 


 


Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach 


dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis) 


 


Sehr geehrter Herr Bundesrat 


Sehr geehrte Damen und Herren 


 


1. Grundsätzliches 


Mit der nun vorgeschlagenen Änderung des Betäubungsmittelgesetzes sollen Pilotversuche für die 


Abgabe von Cannabis in Schweizer Städten möglich werden. Die GRÜNEN begrüssen die Einführung 


eines befristeten «Experimentierartikels» für Cannabis-Pilotversuche im Betäubungsmittelgesetz 


und haben sich im Parlament aktiv dafür eingsetzt (Motion Rytz, 17.4113). Sie versprechen sich 


daraus praktische, wissenschaftliche sowie regulatorische Erkenntnisse für eine rasche 


Legalisierung und Regulierung von Cannabis und Cannabisprodukten. Ein entsprechender 


Gesetzgebungsprozess für die Regulierung von Hanf und Hanfprodukten analog der gebrannten 


Wasser im Alkoholgesetz sollte möglichst bald und parallel zu den Ergebnissen der Pilotprojekte 


aufgenommen werden.  


Der demokratische Prozess zur Einführung dieses Experimentierartikels wird viele Jahre dauern. Die Zeit 


steht aber nicht still und viele Länder prüfen eine Legalisierung und Regulierung von Cannabis. Die 


Prohibition hat versagt, Hunderttausende von Erwachsenen werden in der Schweiz wegen Hanfkonsum 


kriminalisiert, der Jugendschutz ist nicht gewährleistet und dem Fiskus entgehen Hunderte von Millionen 


Franken an Steuern. Derweil blüht der Schwarzmarkt und die Drogenmafia fährt riesige Gewinne für ihre 


kriminellen Geschäfte ein. Diese ungeklärte und absolut unbefriedigende Situation muss geklärt werden. 


Der „Experimentierartikel“ im Betäubungsmittelgesetz ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die 


Bemühungen für eine sinnvolle Regulierung und Entkriminalisierung des Cannabis-Konsums müssen 


aber weitergehen. 


Die Grünen Schweiz schlagen folgende Anpassungen in den Gesetzesartikel und Verordnungen 


vor:  
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2. Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Gemäss Art. 8a Abs. 2 lit. c BetmG müssen die Pilotversuche so durchgeführt werden, dass der 


Gesundheits- und Jugendschutz sowie der Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 


gewährleistet sind. Diese Formulierung ist zu kategorisch und kann dazu führen, dass faktisch keine 


Pilotversuche durchgeführt werden können. Die Grünen Schweiz schlagen folgende Formulierung vor: 


 


Das Bundesamt für Gesundheit kann […] Pilotversuche […] bewilligen, die:  


[…] 


c. so durchgeführt werden, dass der den Gesundheits- und der den Jugendschutz sowie der den 


Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit beachten gewährleistet sind. 


 


3. Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (BetmPV) 


Art. 7 Abs. 3 (Unterstellung unter die Tabaksteuer) 


In Art. 7 Abs. 3 ist festgehalten, dass die Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren bestimmt sind 


oder dazu verwendet werden können, der Tabaksteuer unterstehen. Diese Vorgabe darf nicht dazu 


führen, dass der Verkaufspreis des Studiencannabis so stark verteuert  wird, dass dieser über dem 


ortsüblichen – steuerfreien – Schwarzmarktpreis zu liegen käme. Damit würden die Durchführung von 


realitätsnahen Pilot-versuchen und insbesondere die Rekrutierung der Probandinnen und Probanden 


massiv erschwert.  


Sollte an der Tabaksteuer trotzdem festgehalten werden, sollte die daraus gewonnenen Mittel 


zweckgebunden für die Cannabis-Forschungsprojekte eingesetzt werden. 


 


Art. 12 Abs. 2 lit. C (Ausschluss von Personen mit psychischen Krankheiten) 


Der Verordnungsentwurf sieht den Ausschluss von Personen vor, die an einer ärztlich diagnostizierten 


psychischen Krankheit leiden oder verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. 


Es ist weder realistisch noch sinnvoll, Personen mit psychischen Krankheiten generell von den Studien 


auszuschliessen. Dies insbesondere deshalb, weil Cannabisabhängigkeit als Suchterkrankung zu den 


psychischen Krankheiten gezählt wird. 


Ebenso ist die Einnahme oder Nichteinnahme rezeptpflichtiger Psychopharmaka kein taugliches 


Kriterium für einen generellen Studienausschluss. Massgebend muss sein, ob eine (psychische oder 


physische) Krankheit (und deren Behandlung) aus Sicht des Studienarztes resp. der Studienärztin 


gegen eine Teilnahme am Pilotversuch sprechen. Die Grünen Schweiz schlagen folgende Änderung 


vor: 


 


Art.12 Abs.2 lit.c streichen  


oder wie folgt ergänzen: 


die an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder verschreibungspflichtige 


Psychopharmaka einnehmen, bei welcher Cannabiskonsum nach Einschätzung des Studienarztes bzw. 


der Studienärztin kontraindiziert wäre. 


 


Art. 15 Abs. 2 (Studienausschluss von Probandinnen und Probanden) 


Der Verordnungsentwurf sieht vor, Probandinnen und Probanden, die Cannabis weitergeben oder im 


öffentlich zugänglichen Raum konsumieren, vom Pilotversuch auszuschliessen. Ein Ausschluss aus der 







 


Studie wäre aber nicht bei allen Probandinnen und Probanden mit Fehlverhalten wissenschaftlich 


sinnvoll und fachlich richtig. Gerade bei Personen mit einem hohen Konsum oder einer Abhängigkeit 


wäre ein Studienausschluss unter dem Aspekt der Schadenminderung nicht zielführend. Aus Gründen 


der Verhältnismässigkeit sollten stufenweise Sanktionen erfolgen, die zu formulieren im Ermessen der 


Projektverantwortlichen liegen sollte. Die Grünen Schweiz schlagen folgende Änderung vor: 


 


2. Wer solche Produkte weitergibt oder im öffentlich zugänglichen Raum konsumiert, wird durch die 


Bewilligungsinhaberin bzw. den Bewilligungsinhaber mit geeigneten Massnahmen bis hin zum 


Studienausschluss sanktioniert. vom Pilotversuch ausgeschlossen. 


 


Art.18 Abs. 2 lit. e (örtliche Beschränkung) 


 


Aus Sicht der Grünen Schweiz spricht nichts dagegen, die örtliche Beschränkung auf ganze Kantone 


und Regionen auszuweiten. Schliesslich könnten auch die Auswirkungen der Pilotversuche auf die 


Systeme der heutigen Suchthilfe, die oft auch kantonal organisiert sind, ein relevantes 


Erkenntnisinteresse der Studien sein. 


 


Änderungsvorschlag für Art. 18 Abs. 2 lit. e:  


«Einverständnis der betroffenen Gemeinden oder Kantone zu den vorgesehenen Verkaufsstellen;» 


 


 


Wir bitten Sie, die Anliegen und Vorschläge wohlwollend zu prüfen und die Vorlage entsprechend 


anzupassen. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


 


Freundliche Grüsse 


 


 


 


 


  


Regula Rytz       Maya Graf 


Präsidentin       Nationalrätin – Mitglied SGK-N 
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Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur 
les stupéfiants (essais pilotes avec cannabis) 


Prise de position du PLR.Les Libéraux-Radicaux  


 


 


Madame, Monsieur,  


 


Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer dans le cadre de la 
consultation de l’objet mentionné ci-dessus. Vous trouverez ci-dessous notre position. 
 
PLR.Les Libéraux-Radicaux accepte cette modification de la loi sur les stupéfiants et l’ordonnance sur les 
essais pilotes avec cannabis. La politique de répression en matière de cannabis n’a pas permis d’obtenir 
les résultats escomptés et doit par conséquent être revue. Malgré l’interdiction, le cannabis reste 
consommé, souvent par de très jeunes gens. Un marché noir important existe, avec toutes ses 
conséquences négatives. La Suisse a, par le passé, joué un rôle pionnier en matière de politique des 
drogues. Il est donc cohérent de vouloir explorer d’autres pistes de régulation du marché du cannabis, au 
même titre que le font actuellement plusieurs autres pays. 
 
Le PLR estime que des études scientifiques sur la remise de cannabis à des consommateurs à des fins 
récréatives peuvent permettre de mieux comprendre comment fonctionne le marché. Des démarches 
régulatrices alternatives pourraient être explorées. Obtenir des connaissances basées sur des données 
empiriques permettrait d’éventuellement adapter la législation en vigueur. Il s’agit d’analyser comment un 
accès contrôlé au cannabis se répercute sur la santé des consommateurs et, plus généralement, sur la 
scène de la drogue, ceci dans un cadre bien défini. La participation à ces projets pilotes étant réservée 
aux personnes consommant déjà du cannabis, le risque de voir augmenter la part de consommateurs 
reste très faible. Pour les participants, les risques liés à la consommation de cannabis seront moindres 
que sur le marché noir.  
 
Cela étant, ces projets pilotes ne doivent pas nécessairement cimenter la politique suisse en matière de 
cannabis pour les 10-12 prochaines années. D’autres pays mènent actuellement des expériences 
intéressantes en matière de régulation, qui vont plus loin que ce que propose le Conseil fédéral. Selon 
les résultats obtenus dans ces pays, une réorientation plus marquée de la politique suisse des drogues 
devra rester possible. Il serait par ailleurs utile que le Conseil fédéral fournisse dans son message des 
chiffres concernant ces expériences menées à l’étranger. Disposer de données concrètes sur la 
consommation de cannabis, les hospitalisations ou encore les problèmes liés au trafic routier, avant et 
après la libéralisation, permettrait de mener un débat en toute connaissance de cause au Parlement.  
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En vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos arguments, nous vous prions d’agréer, 


Madame, Monsieur, l’expression de nos plus cordiales salutations. 


 


PLR.Les Libéraux-Radicaux   


La Présidente    Le Secrétaire général 


 


 


 
Petra Gössi  Samuel Lanz 
Conseillère nationale 
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Prise de position de 
 
 
 
Nom / entreprise / organisation : Parti socialiste suisse 
 
 
Abréviation de l’entr. / org. : PS 
 
 
Adresse : Theaterplatz 4, 3011 Berne 
 
 
Personne de référence : Jacques Tissot 
 
 
Téléphone : 031 329 69 62 
 
 
Courriel : jacques.tissot@spschweiz.ch  
 
 
Date : 25.10.2018 
 
 
 
Informations importantes : 
 
1. Veuillez n'effectuer aucun changement dans le format du formulaire. 
 
2. Si vous souhaitez supprimer certains tableaux dans le formulaire, vous avez la possibilité d'ôter la protection du texte sous « Outils/Ôter la protection ». 
 
4. Veuillez envoyer votre prise de position par voie électronique avant le 25 octobre 2018 à l'adresse suivante : pilotversuchecannabis@bag.admin.ch 
sowie gever@bag.admin.ch  
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Modification de la loi sur les stupéfiants (LStup) 


Nom / 
entreprise 
(prière 
d’utiliser 
l’abréviation 
indiquée à la 
première page) 


Remarques générales 


 
PS 
 


 
Le Parti socialiste suisse (PS) plaide en faveur d’une politique progressiste en matière de drogues et de 
dépendances. Sous cette optique, nous militons pour une politique qui mette l’accent sur les mesures de 
régulation du marché et de restriction de la consommation plutôt que la simple criminalisation et exclusion des 
personnes concernées. Une politique moderne en matière de dépendances doit cibler les comportements 
problématiques des consommatrices et des consommateurs. En ce sens, il y a lieu d’adopter une approche 
préventive globale qui tienne compte des connaissances scientifiques actuelles. Celles-ci doivent jeter les 
bases pour la mise en place de mesures adéquates dans le but de permettre à la grande majorité des personnes de 
se comporter sans problème et sans risque s’agissant de la consommation de substances. 
 
Le présent projet de modification de la loi sur les stupéfiants et de l’ordonnance y afférente fait suite au 
vœu exprimé par plusieurs villes en Suisse de pouvoir mettre sur pied des projets pilotes en lien avec l’accès 
contrôlé au cannabis. Ces essais pilotes devraient fournir des bases décisionnelles fondées sur les faits en 
vue d’une éventuelle modification de la loi. Ce souhait des villes suisses a été vivement appuyé par le PS, 
notamment au travers des motions Barrile 17.4112 et Zanetti 17.4210. Partant, le PS salue la volonté du Conseil 
fédéral d’avancer sur ce dossier et de proposer une base légale permettant de mener des études scientifiques 
encadrées sur la consommation récréative de cannabis. Bien que nous fussions d’avis que le Conseil fédéral 
aurait pu autoriser ces essais pilotes sans créer une base légale à cet effet, nous réservons néanmoins à cette 
démarche largement soutenue par le Parlement un accueil favorable. 
 
Le cannabis représente en effet l’une des drogues les plus répandues en Suisse : un tiers des Suissesses et des 
Suisses disent en avoir consommé au moins une fois dans leur vie. La répression ayant mobilisé beaucoup de 
ressources en milieux urbains, et cela sans obtenir les effets escomptés sur la consommation ou le marché noir, 
il nous apparaît judicieux de tester d’autres approches et de les évaluer scientifiquement afin d’adapter la 
politique en la matière. Ces essais pilotes devront s’orienter sur le principe des quatre piliers, ce que nous 
accueillons favorablement. De l’avis du PS, il faudra accorder une attention particulière à la protection de la 
santé, à la prévention et à la protection de la jeunesse. 


    Nom / 
entreprise article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 
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Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants 


Nom / 
entreprise 
(prière 
d’utiliser 
l’abréviation 
indiquée à la 
première page) 


Remarques générales 


 
PS 
 


 
L’ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (OEPStup) régit les conditions de 
réalisation d’essais pilotes impliquant des stupéfiants ayant des effets de type cannabique. D’une manière 
générale, le PS accueille favorablement le dispositif proposé. Toutefois, il exprime des réserves concernant 
certaines dispositions, notamment sur l’exclusion de personnes souffrant de maladies psychiques. Cela réduirait 
largement l’efficacité de l’article proposé ainsi que l’intérêt de tels projets. La consommation de cannabis 
chez ces personnes relève assurément d’une grande importance pour la science, car c’est justement dans ce 
groupe que la prévalence d’usage de substances psychoactives est élevée. Le PS demande par conséquent des 
adaptations pour ne pas les exclure. 


    Nom / 
entreprise article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


 
PS 
 


 
4 et 18, al. 
2, let. e 


 
Le Conseil fédéral compte limiter géographiquement les 
essais pilotes afin de permettre notamment à l’Office 
fédéral de la santé publique de procéder aux contrôles 
plus facilement et plus efficacement. Ainsi, les projets 
pourront être menés dans une seule ou plusieurs communes 
rassemblées. Or le PS juge qu’il serait opportun de 
permettre aux cantons d’effectuer des essais pilotes afin 
de pouvoir évaluer les conséquences d’une remise 
contrôlée de cannabis sur les dispositifs d’aide en 
matière d’addictions, lesquels sont organisés au niveau 
cantonal. 


 
      







Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes 
avec cannabis)  


Procédure de consultation du 4 juillet au 25 octobre 2018 
 


  


 


 
PS 
 


 
6 


 
Le PS propose de supprimer la limitation du nombre de 
participant-e-s. Comme l’explique le Conseil fédéral, la 
taille du groupe autorisée dépend du type d’essai. 
Juridiquement, il nous semble que cela consiste en soi 
déjà une limite. 


 
      


 
PS 
 


 
12, al. 2, 
let. c 


 
Selon cette réglementation, les personnes atteintes d’une 
maladie psychique diagnostiquée ou qui prennent des 
médicaments psychotropes seront exclues de l’essai 
pilote. Cette interdiction ne nous apparaît pas 
pertinente vu que ces personnes sont surreprésentées chez 
les grands consommateurs de substances psychoactives. 
Elles sont à la recherche d’un moyen pour diminuer leurs 
souffrances et sont enclines à se procurer du cannabis à 
des fins d’automédication. Ainsi, l’on évince d’entrée de 
jeu une part importante de la population alors que l’on 
aurait besoin de connaissances scientifiques les 
concernant. En effet, il est question ici d’un groupe 
cible pour lequel la politique a besoin de solutions 
innovantes afin d’être à même de répondre à des 
comportements liés à une consommation problématique. 


 
      


 
 
 
 
 


 


Notre conclusion (cochez svp. une seule case) 


 Acceptation 


 Acceptation avec réserves / propositions de modifications 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organsation : Unabhängigkeitspartei 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : up! 
 
 
Adresse : Zugerstrasse 76b, CH-6340 Baar 
 
 
Kontaktperson : Silvan Amberg 
 
 
Telefon : +41 78 825 69 27 
 
 
E-Mail : silvan.amberg@up-schweiz.ch  
 
 
Datum : 1 September 2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  



mailto:silvan.amberg@up-schweiz.ch

mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
up! 
 


 


Die Unabhängigkeitspartei up! spricht sich grundsätzlich für die Legalisierung von Cannabis aus. Es liegt in der 


Eigenverantwortung jedes Menschen, welche Substanzen er konsumieren will und eine Bevormundung in einem Bereich, in dem 


keine Drittpersonen unverhältnismässig geschädigt werden, scheint uns eine unzulässige Einschränkung der Freiheitsrechte. Der 


Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass die Eigenverantwortung auch das Aufkommen für die selbst verursachten Kosten mit 


einschliesst, weshalb eine umfassende Freiheit der Bürgerinnen und Bürger auch eine Abschaffung der zwangsbasierten Solidarität 


wie z.B. der staatlichen Krankenkasse bedingt.  


Vor diesem Hintergrund begrüsst up! auch die geplanten Pilotversuche des Bundesamtes für Gesundheit, allerdings mit 


folgenden Anmerkungen:  


Risiko der verzögernden Wirkung 


Die Schweiz hat die Legalisierung von Cannabis (wie so manche Entwicklung) verschlafen. Irrationale, wertkonservative Kräfte 


haben bisher die zahlreichen Legalisierungsversuche verhindert. Andere Länder haben die Schweiz in dieser Sache nun eindeutig 


überholt, allen voran die US-Bundesstaaten Colorado und California, in denen aufgrund der Liberalisierung florierende 


Wirtschaftszweige entstanden sind, welche Arbeitsplätze schaffen und für zusätzlichen Wohlstand sorgen.  


Während im Ausland die Liberalisierungsreformen im Gange sind, scheint die Schweiz mit ihren Pilotversuchen völlig am Anfang 


zu stehen. Es stellt sich deshalb die Frage, ob nicht durch die Pilotversuche wertvolle Zeit verloren geht, in welcher die 


Legalisierung vorangetrieben werden könnte. Anstatt z.B. in der Stadt Bern einen Pilotversuch durchzuführen, könnten auch 


die wissenschaftlichen Grundlagen aus Kanada, Uruguay oder den USA herangezogen werden.  


Aus unserer Sicht spricht an sich nichts gegen Pilotversuche, solange diese parallel zu einem sowieso langwierigen Reformprozess 
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stehen, diesen aber nicht verzögern. 


Problematik der Faktenresistenz von Politikern 


Selbst wenn die Resultate aus den Studien aussagekräftig wären, so ist ihre Relevanz für den politischen Prozess fraglich. 


Politiker lassen sich bekanntlich wenig von Fakten beeindrucken, geschweige denn ihre Meinung ändern.  


Aus diesem Grund sind wir skeptisch, ob die Pilotversuche zu einem inhaltlich besseren Dialog in der Politik führen werden.  


 
    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
up! 
 


 


Art. 8a Abs. 


1 lit. d 


BetmG 


 


Wie erwähnt begrüssen wir Pilotversuche grundsätzlich. Da es 


sich dabei jedoch nicht um eine Kernaufgabe des Staates handelt, 


sollte sichergestellt werden, dass solche Versuche ausschliesslich 


privat finanziert werden. Dies sollte im Gesetz explizit 


festgehalten werden. 


 
Neu:  


d) die ausschliesslich durch private Mittel 


finanziert wurden 


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz  


Name / Firma 
(bitte auf der 
ersten Seite 


Allgemeine Bemerkungen 
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angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


 
      
 


 
      


    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen 


Antrag für Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 


 
up! 
 


 


Art. 26 BetmPV 


 


Die Kosten für die Pilotversuche sind durch private Gelder zu 


bestreiten. Deshalb sind auch die Kosten der 


Bewilligungsverfahren durch die Gesuchsteller zu tragen.  


 


 
Streichung. 


 
up! 
 


 


Art. 17b Ausnahmen 


 BetmPV 


 


 


Eine Problematik von räumlich und zeitlich begrenzten 


Pilotversuchen ist die mangelnde Aussagekraft der Resultate. 


Oftmals wird in der Politik die Komplexität von ökonomischen 


Systemen unterschätzt und vom Bürotisch in Bern (wie auch 


von jedem anderen Bürotisch) lassen sich die Auswirkungen 


von politischen Massnahmen nur schwer abschätzen. Anders 


liesse sich z.B. die Einführung von Sozialwerken wie der AHV 


mit ihren unvorhergesehen finanziellen Folgen kaum erklären. 


Wir gehe deshalb davon aus, dass die Resultate aus den 


Pilotversuchen nur bedingt auf die Realität schliessen lassen 


und eher symbolischer Natur sein werden, als die 


Folgenabschätzung einer Liberalisierung verbessern werden.  


Um die Aussagekraft der Pilotversuche zu erhöhen, soll das 


BAG die Kompetenz erhalten, wenn es der Aufbau eine 


Pilotversuches erfordert, von den folgenden Einschränkungen 


 
Neu:  


Sollte das Pilotprojekt es erfordern kann 


das BAG in der Bewilligung eine 


Abweichung von Art. 7 Abs. 3 Art. 8 , 


Art. 9, Art. 12, Art. 14 Abs. 1 und 2  
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aus der Verordnung abzuweichen: 


 Art. 7 Abs. 3 (Tabaksteuer): Diese Einschränkung 


mindert das Potenzial der Versuche, sozioökonomische 


Erkenntnisse zu erlangen, da eine Marktverzerrung 


durch Steuern die Ergebnisse beeinflussen kann. 


 Art. 8 (Verpackungsvorschriften). Um die 


Auswirkungen von verschiedenen Deklarationen und 


Verpackungen auf das Konsumverhalten zu testen (z.B. 


Warnhinweise) muss im dafür bestimmten Pilotversuch 


davon abgewichen werden können.  


 Art. 9 (Werbeverbot). Um den Einfluss von Werbung 


auf das Konsumverhalten zu testen, muss im dafür 


bestimmten Pilotversuch davon abgewichen werden 


können.  


 Art. 12 (Einschränkung des Teilnehmerkreises) um 


gebietsüberschreitende Effekte (wie Drogentourismus) 


zu testen, müssen auch gebietsfremde Teilnehmer an 


den Pilotversuchen teilnehmen können (Abs. 1). Auch 


sollen Teilnehmer, welche bisher kein Cannabis 


konsumiert haben, am Versuch teilnehmen können, da 


ja insb. die Frage des Neueinstiegs für die 


Liberalisierung relevant ist. Auch Schwangere und 


Minderjährige (Abs. 2) sollen an Pilotversuchen 


teilnehmen können, zum Beispiel als Testkäufer, um 


die Einhaltung von Abgabevorschriften zu testen.   


 Art. 14 (Abgabe): Die Einschränkung der Abgabemenge 
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und die Festsetzung des Preises verhindert, dass 


Erkenntnisse über den zu erwartenden Marktpreis von 


Cannabis-Produkten gewonnen werden können. Eine 


bestmögliche Annäherung an den Marktpreis kann nur 


vom Markt selbst zur Verfügung gestellt werden. Um 


dies möglich zu machen, sind eine grosse Zahl 


Teilnehmer und eine grosse Zahl konkurrierender 


Cannabis-Verkäufer nötig, welche die Abgabemenge und 


den Preis frei bestimmen können.  


 
 
up! 
 


 


Art. 16 BetmPV 


 


In der Schweiz werden jährlich 60 Tonnen Cannabis 


konsumiert, 200’000 Personen konsumieren regelmässig. Dies 


erfolgt ohne jede medizinische Überwachung. Es ist nicht 


einzusehen, warum bei der Durchführung von Pilotversuchen 


eine solche Überwachung zwingend vorgeschrieben werden soll. 


Bei medizinischen Studien macht diese durchaus Sinn und liegt 


ohnehin im Interesse des Veranstalters. Bei ökonomischen 


Studien ist eine medizinische Überwachung allerdings unnötig 


und stellt einen übermässige bürokratische Hürde für den 


Versuch dar. 


 
Streichung. 


 
up! 
 


 


Art. 18 Abs. 2 l i t. 


d und e BetmPV 


 


Die Liste der Verkaufsstellen sollte flexibel sein, zumindest 


für jene Versuche welche eine Annäherung an den Marktpreis 


als Forschungsziel haben. Bestenfalls sollte auch Rücksicht auf 


eine möglichst wenig regulierte Produktionskette genommen 


werden. 


 
Streichung 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 
 
 





		BDP_Bürgerlich-Demokratische Partei_057

		CVP_Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz_119

		EDU_Eidgenössisch-Demokratische Union Schweiz_100

		EVP_Evangelische Volkspartei der Schweiz_116

		glp_Grünliberale Partei Schweiz_058

		glp_Grünliberale Partei Schweiz_058_Brief

		GRÜNE_Grüne Schweiz, Les Verts suisses_081

		GRÜNE_Grüne Schweiz, Les Verts suisses_081_Brief

		PLR_Les Libéraux-Radicaux_052

		PS_Parti socialiste suisse_111

		Modification de la loi sur les stupéfiants (LStup)

		Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants

		Notre conclusion (cochez svp. une seule case)



		SVP_Schweizerischen Volkspartei_082

		up!_Unabhängigkeitspartei_003
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Stadt Bern, Gemeinderat 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : Stadt Bern 
 
 
Adresse : Erlacherhof, Junkergasse 47, 3000 Bern 8 
 
 
Kontaktperson : Regula Müller, Leiterin Koordinationsstelle Sucht der Stadt Bern 
 
 
Telefon : 031 321 72 97 
 
 
E-Mail : regula.mueller@bern.ch 
 
 
Datum :  
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwen-
den) 


Allgemeine Bemerkungen 


Stadt Bern 
 
 


Die Stadt Bern setzt sich seit Jahren für eine innovative Drogen- und Suchtpolitik ein. Die Regulierung von Cannabis und die Durchfüh-
rung von Pilotprojekten sind in der Stadt Bern politisch breit abgestützt. Auch für viele andere Schweizer Städte besteht im Bereich der 
Cannabispolitik grosser Handlungsbedarf. Trotz Verbot ist der Konsum verbreitet, was insbesondere Prävention und Beratung erschwert 
und den Schwarzmarkt begünstigt. Mit der Durchführung von Forschungsprojekten können wissenschaftlich fundierte Grundlagen erar-
beitet werden, um die schweizerische Drogenpolitik im Bereich Cannabis innovativ weiter zu entwickeln. Das von der Universität Bern 
ausgearbeitete und von der Kantonalen Ethikkommission bewilligte Forschungsprojekt wurde vom Bundesamt für Gesundheit als nicht 
bewilligungsfähig beurteilt, da die gesetzlichen Grundlagen dafür fehlen würden. Die Stadt Bern begrüsst, dass mit der Änderung des 
BetmG die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden, die wissenschaftliche Forschungsprojekte mit alternativen Regulierungsansät-
zen von Cannabis zu nicht medizinischen Zwecken ermöglichen. Der Gemeinderat ist erfreut darüber, dass der Bundesrat die Arbeiten 
zum Experimentierartikel zügig an die Hand genommen hat. 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
 
Stadt Bern 
 


 
Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 
 


 
Gesundheits- und Jugendschutz wie auch der Schutz der öffentlichen Ord-
nung und Sicherheit sind Kernanliegen der Stadt Bern. Sie teilt daher die Ein-
schätzung, dass diesen Themen bei der Ausgestaltung der Pilotversuche 
grosses Gewicht beizumessen ist.  
 
Die Stadt Bern regt an, die Formulierung analog dem erläuternden Bericht 
anzupassen (S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln, zwei-
ter Abschnitt). So ist der Gesetzesartikel kongruent mit den Erläuterungen 
sowie den Ausführungsbestimmungen in der Verordnung. 
 


 
Das Bundesamt für Gesundheit kann […] Pilotver-
suche […] bewilligen, die:  
[…] 
  
c. so durchgeführt werden, dass der den Ge-


sundheits- und der den Jugendschutz sowie 
der den Schutz der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit beachten gewährleistet sind. 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwen-
den) 


Allgemeine Bemerkungen 


Stadt Bern 
 
 


 
Die Stadt Bern begrüsst die in der Verordnung festgehaltenen Zielsetzungen für Pilotversuche. Sie erachtet die aufgeführten Anforderungen und Vo-
raussetzungen mehrheitlich als zielführend und dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dienend. Der Verordnungsentwurf bietet einen gewissen 
Gestaltungsspielraum und ermöglicht die Durchführung unterschiedlicher Cannabisforschungsprojekte und –regulierungsmodelle. Nach Ansicht der 
Stadt Bern sollten bei einzelnen Punkten Anpassungen vorgenommen werden, damit möglichst realitätsnahe, repräsentative und aussagekräftige Ver-
suche durchgeführt werden können.  
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


Stadt Bern 
 Art.2  


Die Stadt Bern befürwortet die in Artikel 2 festgehaltene Zielsetzung der Pi-
lotversuche sowie den in Absatz 2 festgehaltenen Katalog an möglichen Er-
kenntnissen, welche durch die Pilotversuche gewonnen werden sollen. Es 
ist jedoch davon auszugehen, dass auch mit verschiedenen Forschungspro-
jekten nicht zu allen erwähnten Punkten im gleichen Umfang Erkenntnisse 
gewonnen werden können. Insbesondere dürfte ein stichhaltiger Erkenntnis-
gewinn zu den Auswirkungen der Pilotversuche auf den Drogenhandel nur 
sehr schwierig zu erreichen sein, da sehr viele andere Einflussfaktoren be-
rücksichtigt werden müssen und die Anzahl Probandinnen und Probanden im 
Vergleich zu den übrigen Marktteilnehmerinnen und –teilnehmern eher ge-
ring ausfallen dürfte. 


 


 
Stadt Bern 
 


Art.7 Abs.3 Die Stadt Bern findet es richtig, dass die im Rahmen der Pilotversuche ver-
kauften Cannabisprodukte hohen Qualitätsanforderungen unterstehen und 
sich dadurch von den Schwarzmarktprodukten unterscheiden. Die Einhaltung 
dieser Qualitätsanforderungen, insbesondere der Nachweis von Inhaltsstof-
fen und Verunreinigungen, ist mit hohen Kosten verbunden, welche durch 
den Verkaufserlös gedeckt werden müssen. Wird das zu verkaufende Can-
nabis zusätzlich zur Mehrwertsteuer der Tabaksteuer unterstellt, kann dies 
den Verkaufspreis des Cannabis so stark verteuern, dass dieser über den 
ortsüblichen – steuerfreien - Schwarzmarktpreis zu liegen käme. Damit wür-
den die Durchführung von realitätsnahen Pilotversuchen und insbesondere 
die Rekrutierung der Probandinnen und Probanden massiv erschwert.  
 
Die Stadt Bern regt an, im Rahmen der Pilotversuche auf eine Erhebung der 


 
Art. 7 Abs. 3 ist zu streichen.  
Das Tabaksteuergesetz vom 21. März 1969 ist ent-
sprechend anzupassen (Art. 5). 
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Tabaksteuer zu verzichten und diese Steuerbefreiung im Tabaksteuergesetz 
vorzusehen (Art. 5). Alternativ regt die Stadt Bern an, die aus der Tabaksteu-
er gewonnenen Mittel zweckgebunden für die Cannabis-Forschungsprojekte 
einzusetzen. 


 
Stadt Bern 
 


Art. 12 Abs. 2 
lit. c 


Der Verordnungsentwurf sieht den Ausschluss von Personen vor, die an ei-
ner ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder verschrei-
bungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Die Stadt Bern teilt das Ziel 
und den Hintergrund dieser Bestimmung, dass Personen mit einem beson-
deren gesundheitlichen Schutzbedürfnis nicht durch die Forschungsprojekte 
gefährdet werden dürfen und dass Kontraindikationen von Cannabiskonsum 
zu beachten sind. So war im Forschungsprojekt der Universität ein Aus-
schluss von Personen vorgesehen, die sich in psychiatrischer Behandlung 
befinden oder in Behandlung begeben und/oder verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen. Im Rahmen von anders ausgestalteten For-
schungsprojekten und mit entsprechenden Begleitmassnahmen kann ein 
Einbezug dieser Personengruppe jedoch durchaus wertvolle Erkenntnisse 
liefern. 
Die Stadt Bern erachtet es weder als notwendig noch sinnvoll, Personen 
mit psychischen Krankheiten generell von den Studien auszuschliessen. 
Ebenso ist die Einnahme oder Nichteinnahme rezeptpflichtiger Psychophar-
maka nach Ansicht der Stadt Bern kein taugliches Kriterium für einen gene-
rellen Studienausschluss. Massgebend muss sein, ob eine (psychische oder 
physische) Krankheit (und deren Behandlung) aus Sicht des/der Studienarztes 
resp. Studienärztin gegen eine Teilnahme am Pilotversuch sprechen. Die 
Stadt Bern regt eine Umformulierung an, welche das besondere Schutzbe-
dürfnis dieser Personengruppe berücksichtigt, diese jedoch nicht a priori und 
generell von einer Studienteilnahme ausschliesst. 


Art.12 Abs.2 lit.c streichen oder wie folgt ergänzen:  
 
 
c. die an einer ärztlich diagnostizierten psychi-


schen Krankheit leiden oder verschreibungs-
pflichtige Psychopharmaka einnehmen, bei 
welcher Cannabiskonsum nach Einschätzung  
des Studienarztes bzw. der Studienärztin kont-
raindiziert wäre. 


 
Stadt Bern 
 


Art. 14 Abs. 1 Die Stadt Bern erachtet es als sinnvoll, die maximale Bezugsmenge auch 
entsprechend des persönlichen Bedarfs der Probandinnen und Probanden zu 
begrenzen. Damit kann insbesondere auch der Anreiz zu Weitergabe bzw. 
Weiterverkauf reduziert werden. Auch wird die vorgesehene monatliche Ma-
ximalbezugsmenge von 10 Gramm Gesamt-THC als sinnvoll erachtet. Diese 
Grenzwerte lassen es zu, auch schwerstabhängige Personen mit einem ho-
hen Cannabiskonsum in geeignete Forschungsprojekte aufzunehmen, ohne 
dass diese Probandinnen und Probanden zusätzlich auf den Schwarzmarkt 
angewiesen sind.  


 


      
Stadt Bern 
 


Art. 15 Abs. 2 Die Stadt Bern teilt die Einschätzung, dass Studienteilnehmerinnen und – 
teilnehmer bei Fehlverhalten mit geeigneten Massnahmen sanktioniert wer-
den. Dazu gehören insbesondere Probandinnen und Probanden, welche 


 
Art. 15 Konsum 
1 […] 
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Cannabisprodukte weitergeben oder im öffentlichen Raum konsumieren.  
Die Stadt Bern ist jedoch der Meinung, dass der Ausschluss aus der Studie 
nicht bei allen Probandinnen und Probanden mit Fehlverhalten wissenschaft-
lich sinnvoll und fachlich richtig ist. Gerade bei Personen mit einem hohen 
Konsum oder einer Abhängigkeit wäre ein Studienausschluss unter dem As-
pekt der Schadenminderung nicht zielführend. Die Stadt Bern regt auch aus 
Gründen der Verhältnismässigkeit an, nebst dem Ausschluss auch andere, 
mildere Sanktionsformen vorzusehen, wie z.B. den temporären Ausschluss 
vom Verkauf oder die Verpflichtung zur Beratung.  
 


2 Wer solche Produkte weitergibt oder im öffent-
lich zugänglichen Raum konsumiert, wird durch die 
Bewilligungsinhaberin bzw. den Bewilligungsinha-
ber mit geeigneten Massnahmen bis hin zum Stu-
dienausschluss sanktioniert. vom Pilotversuch aus-
geschlossen. 
 
   


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Stadt Biel, Gemeinderat 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : Stadt Biel 
 
 
Adresse : Mühlebrücke 5, 2501 Biel/Bienne 
 
 
Kontaktperson : René Merz, Generalsekretär Direktion Soziales und Sicherheit 
 
 
Telefon : 032 326 12 13   
 
 
E-Mail : rene.merz@biel-bienne.ch 
 
 
Datum : 17.10.2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch
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Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
Stadt Biel 
 


 
Die Stadt Biel begrüsst grundsätzlich die geplante Änderung des Betäubungsmittelgesetzes zur Ermöglichung von Pilotversuchen mit Cannabis. Die 
Pflicht zur «Gewährleistung» der öffentlichen Ordnung und Sicherheit wird hingegen als zu einschränkend bzw. als unrealistisch erachtet. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
Stadt Biel 
 


 
Art. 8a Abs. 1 lit. 
c  


 
Übermässiger Alkohol- und Cannabiskonsum hat unzweifelhaft negative 
Auswirkungen auf die Gesundheit. Da auch im Rahmen eines Cannabis-
Pilotversuchs letztlich nicht verhindert werden kann, dass einzelne 
Probanden zumindest kurzfristig zu hohe Dosen konsumieren, kann auch der 
Gesundheits- und Jugendschutz nicht garantiert bzw. gewährleistet werden.  
Entsprechend wird empfohlen eine Formulierung zu wählen, wonach dem 
Gesundheits- und Jugendschutz hinreichende Beachtung zukommt. Dies 
entspricht auch der Formulierung im erläuternden Bericht «Pilotversuche mit 
Cannabis» auf  Seite 12, welcher von «zu beachten» und nicht von «zu 
gewährleisten» spricht. 
 


 
Das Bundesamt für Gesundheit kann […] 
Pilotversuche […] bewilligen, die:  
[…] 
 
c. so durchgeführt werden, dass der dem 


Gesundheits- und dem Jugendschutz sowie 
der dem Schutz der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit gewährleistet sind jederzeit die 
gebührende Beachtung zukommt.  


    
 
 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
Stadt Biel 
 


 
Die Stadt Biel begrüsst grundsätzlich die Bestimmungen in der geplanten Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz. 
Personen mit einer psychischen Störung bzw. mit einer Behandlung mit Psychopharmaka dürfen hingegen nicht a priori von einer Teilnahme an der 
Studie ausgeschlossen werden. Weiter muss bei den Sanktionen das Verhältnismässigkeitsprinzip beachtet werden. Für die vorgesehenen 
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wissenschaftlichen Studien sollte keine Tabaksteuer erhoben werden. Ausserdem muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht 
strafrechtlich für einen Cannabiskonsum vor Beginn der Studie belangt werden können. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
Stadt Biel 
 


 
Art. 4 


 
Es erschliesst sich auch aus den Erläuterungen zur Verordnung nicht, 
weshalb das BAG die Möglichkeit haben sollte, Einschränkungen 
vorzusehen. Daher kann dieser Satz gestrichen werden.  
 


 
Art. 4 Pilotversuche sind örtlich auf eine oder 
mehrere Gemeinden zu begrenzen. Das 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) kann 
Einschränkungen vorsehen, sofern diese die 
Aussagekraft der Pilotversuche nicht 
beeinträchtigen. 


 
Stadt Biel 
 


 
Art. 7 Abs. 3 


 
Um die Studienresultate nicht zu verfälschen, müssen die im Rahmen von 
Pilotversuchen zur Verfügung gestellten Cannabis-Produkte zwingend auf 
dem Niveau des jeweiligen Schwarzmarktpreises verkauft werden. Auch im 
erläuternden Bericht «Pilotversuche mit Cannabis» wird auf den Seiten 16 
und 20 verlangt, dass die Produkte zu einem Preis zu verkaufen sind, der 
(inkl. Tabaksteuer) nicht höher ist als der Schwarzmarktpreis. Die sich in 
Vorbereitung befindlichen Cannabis-Pilotversuche gehen mehrheitlich davon 
aus, dass die Cannabis-Produkte über Apotheken abzugeben sind. Dieser für 
Medikamente vorgesehene Distributionsweg ist (ähnlich wie derjenige über 
die Ärzteschaft) aufwändig und teuer. Auch nur schon der staatlich 
kontrollierte Anbau von Versuchs-Cannabis ist aufgrund der 
Qualitätsanforderungen voraussichtlich deutlich teurer, als der 
(unkontrollierte) Anbau für den Schwarzmarkt. Entsprechend ist 
voraussehbar, dass der Tabaksteuer unterstehende Versuchs-Cannabis-
Produkte erheblich über dem Schwarzmarktpreis zu stehen kommen und von 
den Trägern der Pilotversuche (mit Steuergeldern) wieder auf das 
Schwarzmarktniveau subventioniert werden müssten. Dies wiederum wäre 
politisch kaum opportun. Würde an der Unterstellung unter die Tabaksteuer 
festgehalten, müssten somit konsequenterweise auch kostengünstige 
Distributionswege analog wie beim Tabak zugelassen werden; also 
Grossverteiler, Kioske oder Automaten. Auch dies erscheint hingegen 
(zumindest im Rahmen von Pilotversuchen) politisch kaum opportun.  
Da auch nicht einzusehen ist, warum der Bund durch die geplanten 
Pilotversuche für die allgemeine Bundeskasse Zusatzerträge in 
Millionenhöhe generieren soll, wären dies Erträge deshalb eventualiter auch 
zweckgebunden zur Finanzierung der Cannabis-Pilotprojekte einzusetzen.  
Entsprechend ist die Bestimmung von Abs. 3 zu streichen oder 


 
Abs. 3 streichen oder alternativ wie folgt 
formulieren: 
 
3 Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen sind im Rahmen von 
Pilotversuchen von der Tabaksteuer nach Artikel 3 
Absatz 1 Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 
2009 befreit. 
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umzuformulieren.  
 


 
Stadt Biel 
 


 
Art. 12 Abs 2 lit. 
c 
 


 
Beim problematischen Missbrauch von Cannabis handelt es sich gemäss den 
international etablierten Klassifikationssystemen der 
Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen (ICD-10) und der 
American Psychiatric Association (DSM-V) um eine psychische Störung. 
Entsprechend wären alle problematisch Cannabis konsumierenden 
Probanden mit ärztlicher Diagnose von den Cannabis-Pilotversuchen 
auszuschliessen.  
Weiter gibt ein erheblicher Teil der Cannabis-Konsumenten an, Cannabis zur 
Selbstmedikamentation gegen psychische Probleme 
(Persönlichkeitsstörungen, Angststörungen, Aggressionsstörungen, 
Depressionen etc.) zu verwenden.  
Vor dem Eintritt in einen wissenschaftlichen Pilotversuch ist eine ärztliche 
Abklärung obligatorisch. Führt diese zur Diagnose einer psychischen Störung 
oder zur Feststellung eines problematischen Cannabis-Konsums, wären die 
betreffenden Probanden gemäss der vorgeschlagenen 
Verordnungsbestimmung automatisch von jeglichen Pilotversuchen 
auszuschliessen. Dies wäre hingegen hochgradig unerwünscht. Einerseits 
machen Cannabis-Studien an welchen nur gelegentliche Genuss-
Konsumenten teilnehmen keinerlei Sinn. Andererseits   besteht im Rahmen 
der schon geplanten Cannabis-Pilotversuche gerade an den beiden 
genannten Probandengruppen ein erhebliches wissenschaftliches Interesse.  
Diese Probandengruppen von vorneherein einzuschränken oder gar komplett 
auszuschliessen wäre deshalb falsch und im Hinblick auf die gewünschte 
Qualität und Praxisrelevanz der Studienresultate vollkommen 
kontraproduktiv.  
Entsprechend ist die Bestimmung von Abs. 2 lit c. zu streichen bzw. durch 
eine weniger einschränkende Zusatzbestimmung zu ersetzen. 
 


 
Abs. 2 lit. c   streichen oder wie folgt formulieren: 
 
c. die an einer ärztlichen diagnostizierten 


psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka 
einnehmen, bei welcher Cannabiskonsum 
nach Einschätzung der Studienärztin oder des 
Studienarztes kontraindiziert wäre. 


 
Stadt Biel 
 


 
Art. 15 Abs. 2  


 
Vor dem Hintergrund gängiger Zuwiderhandlungen im öffentlichen Raum - 
welche auch weiterhin untersagt bleiben sollen - und der uneinheitlichen 
Praxis der kantonalen Polizeiorgane ist der zwingende Ausschluss aus einem 
Pilotversuch ohne vorgängige Ermahnung unverhältnismässig. Dazu stellt 
sich die Frage wie vorzugehen ist, wenn ein Proband im öffentlichen Raum 
Cannabis konsumiert, welches vom Schwarzmarkt stammt. Führt dies auch 
zum Ausschluss? Zumindest die Verordnung enthält für diesen Fall keine 


 
Abs. 2 wie folgt formulieren: 
 
2   Wer solche Produkte weitergibt oder im 
öffentlichen Raum konsumiert wird kann nach 
vorgängiger Ermahnung von der 
Bewilligungsinhaberin bzw. dem 
Bewilligungsinhaber mit geeigneten Massnahmen 
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Bestimmung. Weiter stellt sich die Frage, was unter der Weitergabe zu 
verstehen ist. Ist damit nur die Weitergabe von nicht gebrauchsfertigem 
Cannabis zu verstehen oder etwa auch die Weitergabe eines Joints, der in 
einer Gruppe konsumiert wird? Letzteres wäre vollkommen praxisfremd. 
Vor diesem Hintergrund ist die Sanktionsbestimmung von Abs. 2 derart zu 
formulieren, dass sie dem Verhältnismässigkeitsprinzip genügt und 
letztendlich in der Praxis auch angewendet werden kann, ohne das Risiko 
durch den Ausschluss zahlreicher Probanden eine ganze Studie abbrechen zu 
müssen. 
 


bis hin zum Studienausschluss sanktioniert werden. 
vom Pilotversuch ausgeschlossen.  


 
 
 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 
 
 







  


 
  
  
  
  
  
 


Gemeinderat 
  


Gemeinderat, Mühlebrücke 5, 2501 Biel 


Mühlebrücke 5 2501 Biel 
T: 032 326 11 01 F: 032 326 11 91 
info.pra@biel-bienne.ch 
www.biel-bienne.ch 


Eidgenössisches Departement des Innern 
Inselgasse 1 
3003 Bern 


Biel, 17. Oktober 2018 
 


Vernehmlassung zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und zur Verordnung über Pilot-
versuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis) / Stellungnahme der 
Stadt Biel 


Sehr geehrter Herr Bundespräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 


 
Mit Schreiben vom 4. Juli 2018 haben Sie in titelerwähnter Angelegenheit um Mitteilung der 
Haltung der Stadt Biel ersucht. Gerne nimmt der Gemeinderat der Stadt Biel wie folgt Stel-
lung: 
 
Der Gemeinderat begrüsst grundsätzlich die geplante Änderung des Betäubungsmittelgeset-
zes zur Ermöglichung von Pilotversuchen mit Cannabis und die Bestimmungen in der geplan-
ten Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz. 
Im Detail hält er aber einige Bestimmungen für noch nicht hinreichend durchdacht und erlaubt 
sich deshalb, entsprechende Änderungsvorschläge zu unterbreiten. Diese finden Sie wie ge-
wünscht im zur Verfügung gestellten Formular anbei. 
 
Der Gemeinderat dankt Ihnen bestens für Ihre Kenntnisnahme und die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Namens des Gemeinderates 
 
 
 
Erich Fehr Barbara Labbé 
Stadtpräsident Stadtschreiberin 
 
 
 
Beilage(n): 


 Vernehmlassungsantwort in Tabellenform 
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Prise de position de 
 
 
 
Nom / entreprise / organisation : Ville de Lausanne, Municipalité 
 
 
Abréviation de l’entr. / org. : Ville de Lausanne 
 
 
Adresse : Place Chauderon 9, 1002 Lausanne 
 
 


Personne de référence : Aline Bernhardt-Keller 
 
 
Téléphone : 021 315 71 40 
 
 
Courriel : aline.bernhardtkeller@lausanne.ch 
 
 


Date : 04.10.2018 
 
 
 


Informations importantes : 
 
1. Veuillez n'effectuer aucun changement dans le format du formulaire. 
 
2. Si vous souhaitez supprimer certains tableaux dans le formulaire, vous avez la possibilité d'ôter la protection du texte sous « Outils/Ôter la protection ». 
 
4. Veuillez envoyer votre prise de position par voie électronique avant le 25 octobre 2018 à l'adresse suivante : pilotversuchecannabis@bag.admin.ch 
sowie gever@bag.admin.ch  
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Modification de la loi sur les stupéfiants (LStup) 


Nom / 


entreprise 
(prière 


d’utiliser 


l’abréviation 


indiquée à la 


première page) 


Remarques générales 


Ville de 


Lausanne 


La Ville de Lausanne développe une politique en matière de drogue depuis maintenant de nombreuses années et est 


heureuse de pouvoir compléter son dispositif de réduction des risques avec l’ouverture début octobre 2018 d’un 


espace de consommation sécurisé. En 2015, le Conseil communal, sur préavis de la Municipalité, a accepté que 


Lausanne rejoigne le groupe de réflexion sur la thématique du cannabis. Nous avons regretté que le projet déposé 


par l’Université de Berne ait été rejeté par l’Office fédéral de la santé publique et nous ne pouvons que saluer 


la volonté du Conseil fédéral d’ajouter un article à la LStup qui permette de mener des essais pilotes de 


réglementation du cannabis à des fins non médicales. Les villes de Suisse ont besoin de pouvoir s’appuyer sur 


des données scientifiques solides pour développer leurs politiques dans le domaine de la consommation du 


cannabis, cela afin de répondre aux défis actuels en termes social, de santé et de sécurité. Nous saluons et 


acceptons sans réserve le projet de loi. 


 


    
Nom / 


entreprise 
article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 
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Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants 


Nom / 


entreprise 
(prière 


d’utiliser 


l’abréviation 


indiquée à la 


première page) 


Remarques générales 


Ville de 


Lausanne 


La Ville de Lausanne se félicite des objectifs fixés par l'ordonnance sur les projets pilotes. Les différentes 


sections de l’ordonnance donnent un cadre qui est garant de projet pilotes ayant une forte exigence 


scientifique, ce que nous saluons. Nous nous réjouissons également de la souplesse donnée par l’ordonnance afin 


que des projets pilotes différents puissent être mis sur pied en Suisse, élément essentiel pour acquérir des 


connaissances pertinentes dans le domaine de la consommation du cannabis. Nous proposons tout de même ci-


dessous quelques modifications qui nous semblent essentielles. 


 


    
Nom / 


entreprise 
article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


 


Ville de 


Lausanne 


 


 


Art. 12, al. 


2, lit.c 


 


Mettre de côté cette dimension de la santé mentale est en 


contradiction avec le travail des domaines de la 


réduction des risques et de la thérapie. La proportion de 


personnes qui souffrent de troubles psychiatriques parmi 


les personnes dépendantes est telle qu’une exclusion 


seraient dommageable pour une recherche scientifique. Un 


cadre de recherche adéquat ainsi que des mesures 


d’accompagnement appropriées permettraient de récolter de 


précieuses informations sur ce groupe de personnes. Il 


faut d’ailleurs noter que la participation à un essai 


pilote peut également être contre-indiqué pour les 


personnes souffrant de certaines maladies physiques. 


D’autre part, nous sommes d’avis que prendre des 


médicaments psychotropes ne peut pas être un critère 


suffisant pour être exclu d’une étude.  


 


Nous proposons de modifier la phrase 


comme suit : 


c. « ont une maladie diagnostiquée 


pour laquelle une consommation de 


cannabis est contre-indiquée selon 


l’évaluation d’un médecin participant 


à l’étude. » 


 


Ville de 


Lausanne 


 


 


Art. 7, al. 


3 


 


Il est important que le produit rendu accessible dans le 


cadre des essais pilotes soit d’une qualité élevée. Les 


coûts liés à de telles exigences de qualité devront être 


Nous demandons la suppression de cet 


alinéa 3 en se basant sur la Loi 


fédérale sur l'imposition du tabac du 
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couverts par la vente du produit. Si celui-ci est 


également soumis à l’impôt sur le tabac, le prix risque 


alors d’être bien plus élevé que sur le marché noir et 


d’être un frein à la participation aux essais pilotes. 


Nous suggérons dès lors de supprimer cet alinéa ou alors 


de redistribuer les taxes perçues aux acteurs qui ont mis 


sur pied ces expériences pilotes, afin de parvenir à une 


équivalence fiscale. 


21 mars 1969 (art. 5). 


 


Ville de 


Lausanne 


 


Art. 15, al. 


2 


Même si nous sommes d’avis que des sanctions doivent être 


prononcées lors de comportements inadéquats, nous pensons 


que l’exclusion systématique ne fait pas sens d’un point 


de vue scientifique et professionnel. Il nous semblerait 


plus judicieux d’introduire un système de sanctions plus 


étendu, qui irai par exemple d’une exclusion temporaire 


et/ou d’une obligation de se rendre à une consultation 


spécialisée jusqu’à une exclusion. 


Nous proposons de modifier la phrase 


comme suit : 


2 Quiconque transmet ces produits ou 


les consomme dans les espaces publics 


sera sanctionné par des mesures allant 


jusqu’à l’exclusion. 


 


 


 


 


 


 


 


Notre conclusion (cochez svp. une seule case) 


 Acceptation 


x Acceptation avec réserves / propositions de modifications 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Stadt Luzern 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation :       
 
 
Adresse : Hirschengraben 17, 6002 Luzern 
 
 
Kontaktperson : Paolo Hendry, Leiter Abteilung Alter und Gesundheit  
 
 
Telefon : 041 208 81 34 
 
 
E-Mail : paolo.hendry@stadtluzern.ch 
 
 
Datum : 26. September 2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwen-
den) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
Stadt Luzern 
 


 
Die Stadt Luzern begrüsst im Grundsatz den vorliegenden Gesetzesentwurf und die Verordnung. Aus Sicht der Stadt Luzern besteht im Bereich Can-
nabis deutlicher Handlungsbedarf. Mit der Durchführung von Forschungsprojekten können wissenschaftlich fundierte Grundlagen erarbeitet werden, 
um die schweizerische Drogenpolitik im Bereich Cannabis innovativ und faktenbasiert weiterzuentwickeln. Für die Stadt Luzern steht im Hinblick auf 
die Ausgestaltung von Gesetzesartikel und Verordnung im Vordergrund, dass die Pilotversuche unter möglichst realen Bedingungen durchgeführt 
werden können, damit evidenzbasierte und realitätsnahe Entscheidungsgrundlagen für eine zukünftige Cannabispolitik gewonnen werden können.   
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
Stadt Luzern 
 


 
Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 
 


 
Gesundheits- und Jugendschutz wie auch der Schutz der  
öffentlichen Ordnung und Sicherheit sind für die Stadt Luzern wichtig. Sie 
teilt daher die Einschätzung, dass diesen Themen bei der Ausgestaltung der 
Pilotversuche grosses Gewicht beizumessen ist. Schutz der öffentlichen Ord-
nung und Sicherheit ist allerdings eine zu hohe Anforderung an einen Pilot-
versuch. Diese Formulierung birgt das erhebliche Risiko, dass die Versuche 
nicht durchgeführt werden können. Zudem dürfte die Auswirkung eines Pilot-
projekts mit einer beschränkten Anzahl von Teilnehmenden keinen allzu gros-
sen Einfluss auf Sicherheit und Ordnung haben.  
 
Die Stadt Luzern regt an, die Formulierung analog dem erläuternden Bericht 
anzupassen (S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln, zwei-
ter Abschnitt). So ist der Gesetzesartikel kongruent mit den Erläuterungen 
und zu den Ausführungsbestimmungen in der Verordnung. 
 


 
Das Bundesamt für Gesundheit kann […] Pilotver-
suche […] bewilligen, die:  
[…] 
  
c. so durchgeführt werden, dass der den Ge-


sundheits- und der den Jugendschutz sowie 
der den Schutz der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit beachten gewährleistet sind. 


 
 
 


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 


Allgemeine Bemerkungen 
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Abkürzung verwen-
den) 


Stadt Luzern 
 
 


 
Die Stadt Luzern begrüsst im Grundsatz die erarbeiteten Anforderungen und Voraussetzungen in der Verordnung für Pilotversuche und erachtet diese 
mehrheitlich als zielführend. Nach Ansicht der Stadt Luzern sollten bei den folgenden Punkten Anpassungen vorgenommen werden, damit die Pilot-
versuche möglichst realitätsnah und aussagekräftig durchgeführt werden können.   
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
Stadt Luzern Art.2  Die Stadt Luzern befürwortet die in Artikel 2 festgehaltene Zielsetzung der 


Pilotversuche sowie den in Absatz 2 festgehaltenen Katalog an möglichen Er-
kenntnissen, welche durch die Pilotversuche gewonnen werden sollen. Es 
ist jedoch davon auszugehen, dass auch mit verschiedenen Forschungspro-
jekten nicht zu allen erwähnten Punkten im gleichen Umfang Erkenntnisse 
gewonnen werden können. Insbesondere dürfte ein stichhaltiger Erkenntnis-
gewinn zu den Auswirkungen der Pilotversuche auf den Drogenhandel nur 
sehr schwierig zu erreichen sein, da sehr viele andere Einflussfaktoren be-
rücksichtigt werden müssen und die Anzahl Probandinnen und Probanden im 
Vergleich zu den übrigen Marktteilnehmerinnen und –teilnehmern eher ge-
ring ausfallen dürfte (vgl. auch Bemerkung zur Änderung des BetmG in Be-
zug auf den öffentlichen Raum und die Sicherheit). 


Davon ausgehend, dass sich die Erkenntnisse nicht 
kumulativ auf alle aufgeführten Bereiche beziehen 
müssen, ist keine Anpassung notwendig. 


Stadt Luzern 
 


Art.7 Abs.3 Die Stadt Luzern findet es richtig, dass die im Rahmen der Pilotversuche ver-
kauften Cannabisprodukte hohen Qualitätsanforderungen unterstehen und 
sich dadurch von den Schwarzmarktprodukten unterscheiden. Die Einhaltung  
dieser Qualitätsanforderungen, insbesondere der Nachweis von Inhaltsstof-
fen und Verunreinigungen, ist mit hohen Kosten verbunden, welche durch 
den Verkaufserlös gedeckt werden müssen. Die vorgesehene Tabaksteuer 
würde darüber hinaus zu einer erheblichen Verteuerung des Studiencannabis 
führen. Damit dürfte die Bereitschaft von Konsumentinnen und Konsumen-
ten, an der Studie teilzunehmen, verringert werden. 
 
Die Stadt Luzern regt an, im Rahmen der Pilotversuche auf eine Erhebung 
der Tabaksteuer zu verzichten. Alternativ regt die Stadt Luzern an, die aus 
der Tabaksteuer gewonnenen Mittel zweckgebunden für die Cannabis-For-
schungsprojekte einzusetzen. 
 


Art. 7 Abs. 3 ist zu streichen.  
Das Tabaksteuergesetz vom 21. März 1969 ist ent-
sprechend anzupassen (Art. 5). 
 


Stadt Luzern Art. 12 Abs. 2 
lit. a 


Art. 12 Abs. 2 lit. a schliesst Minderjährige aus den Pilotversuchen grundsätz-
lich und ausnahmslos aus. Dieser Ausschluss ist nachvollziehbar, jedoch ist 
er aus fachlicher Sicht wenig sinnvoll. Es ist bekannt, dass insbesondere 


Art. 12 Abs. 2 lit. a streichen oder alternativ auf 16 
Jahre beschränken (analog Alkoholgesetz). 
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auch Minderjährige Cannabis konsumieren. Aufgrund ihres Entwicklungssta-
diums weisen sie ein besonders hohes Gefährdungspotenzial für eine Reihe 
an körperlichen und psychischen Problemen auf. Es wäre deshalb wichtig, 
dass wissenschaftliche Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, 
wie der Konsum von Minderjährigen reduziert werden kann. Dies sollte in 
Ausnahmefällen im Rahmen von speziell auf Minderjährige ausgerichteten Pi-
lotversuchen möglich sein. 
 


Stadt Luzern 
 


Art. 12 Abs. 2 
lit. c 


Der Verordnungsentwurf sieht den Ausschluss von Personen vor, die an ei-
ner ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder verschrei-
bungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Wir geben zu bedenken, dass 
Cannabisabhängigkeit als Suchterkrankung zu den psychischen Krankheiten 
gezählt wird. Zudem gibt es Personen mit psychischen Krankheitsbildern, die 
Cannabis als Selbstmedikation konsumieren. Ein Ausschluss dieser Perso-
nengruppe stünde damit im Widerspruch zur eigentlichen Zielsetzung der Pi-
lotversuche und würde wichtige Erkenntnisse für  
einen Teil der Zielgruppe verhindern.  
Auch die Einschränkung auf psychische Krankheiten erscheint ihr nicht sach-
gerecht, denn auch eine somatische Krankheit kann gegen eine Teilnahme 
an der Cannabisstudie sprechen. Massgebend muss sein, ob eine - psychi-
sche oder somatische - Krankheit und/oder deren Behandlung aus Sicht des 
Studienarztes / der Studienärztin gegen eine Teilnahme am Pilotversuch 
sprechen.  
 


Art. 12 Abs. 2 lit. c streichen oder wie folgt ergän-
zen:  
 
c. die an einer ärztlich diagnostizierten psychi-


schen Krankheit leiden oder verschreibungs-
pflichtige Psychopharmaka einnehmen, bei wel-
cher Cannabiskonsum nach Einschätzung des 
Studienarztes bzw. der Studienärztin kontraindi-
ziert wäre. 


Stadt Luzern Art. 13 Abs. 1 
lit. c 


Es muss sichergestellt sein, dass die Teilnehmenden durch diesen Ausweis 
auch davor geschützt sind, nicht für einen Cannabiskonsum vor der Stu-
dienteilnahme belangt zu werden, insbesondere da früherer Cannabiskon-
sum eine Bedingung für die Studienteilnahme ist (Art. 12 Abs. 1 lit. a). 


 
      


Stadt Luzern 
 


Art. 14 Abs. 1 Die Stadt Luzern erachtet die vorgesehene Maximalbezugsmenge von 5 
Gramm Gesamt-THC pro Abgabe bzw. 10 Gramm pro Monat als sinnvoll. 
Diese Grenzwerte lassen es zu, auch schwerstabhängige Personen mit ei-
nem hohen Cannabiskonsum in geeignete Forschungsprojekte aufzuneh-
men, ohne dass diese Probandinnen und Probanden zusätzlich auf den 
Schwarzmarkt angewiesen sind.  


 
      


Stadt Luzern 
 


Art. 15 Abs. 2 Die Stadt Luzern teilt die Einschätzung, dass Studienteilnehmerinnen und –
teilnehmer bei Fehlverhalten mit geeigneten Massnahmen sanktioniert wer-
den. Die Stadt  
Luzern ist jedoch der Meinung, dass der sofortige Ausschluss aus der Studie 
nicht in jedem Fall bei allen Probandinnen und Probanden mit Fehlverhalten 


Art. 15 Konsum 
1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im öffent-
lich zugänglichen Raum konsumiert, wird durch die 
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wissenschaftlich sinnvoll und fachlich richtig ist. Die Stadt Luzern regt an, zu-
sätzliche Eskalationsstufen, wie z.B. den temporären Ausschluss vom Ver-
kauf oder die Verpflichtung zur Beratung, zu ermöglichen. 


Bewilligungsinhaberin bzw. den Bewilligungsinha-
ber mit geeigneten Massnahmen bis hin zum Studi-
enausschluss sanktioniert. vom Pilotversuch ausge-
schlossen. 
 


 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 







Stadt 
Luzern 
Stadtrat 


  


Kopie an: 
Kanton Luzern, Gesundheits- und Sozialdepartement, 
Herrn Regierungsrat Guido Graf, Bahnhofstrasse 15, 
6002 Luzern 
Beilage: 
Vernehmlassungsformular 


Stadt Luzern 
Stadtrat 
Hirschengraben 17 
6002 Luzern 
Telefon: 041 208 82 88 
Fax: 041 208 88 77 
E-Mail: sk@stadtluzern.ch 
www.stadtluzern.ch 
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Eidgenössisches Departement des 
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Herrn Bundespräsident Alain Berset 
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Inselgasse 1 
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Vernehmlassung zur Änderung des 
Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung 
(Pilotversuche mit Cannabis) 
Stellungnahme 


 


 


Sitzung vom 26. September 2018 


 


 


Sehr geehrter Herr Bundespräsident 


Sehr geehrte Damen und Herren 


 


Mit Schreiben vom 4. Juli 2018 wurde die Stadt Luzern zur Stellungnahme zur Änderung des Be-


täubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche mit Cannabis eingeladen. Für die 


Möglichkeit zur Stellungnahme danken wir bestens.  


 


Aus Sicht der Stadt Luzern besteht im Bereich Cannabis deutlicher Handlungsbedarf, und sie hat 


sich deshalb dafür eingesetzt, bei den geplanten wissenschaftlichen Studien als Studienstandort im 


von der Universität Bern eingereichten Pilotprojekt mitzuwirken. Das städtische Parlament hat eine 


entsprechende Vorlage mit deutlichem Mehr gutgeheissen. 


 


Mit der Durchführung von Forschungsprojekten können wissenschaftlich fundierte Grundlagen er-


arbeitet werden, um die schweizerische Drogenpolitik im Bereich Cannabis innovativ und faktenba-


siert weiterzuentwickeln. Die Stadt Luzern begrüsst im Grundsatz den vorliegenden Gesetzesent-


wurf und die Verordnung. Für die Stadt Luzern steht im Hinblick auf die Ausgestaltung von Ge-


setzesartikel und Verordnung im Vordergrund, dass die Pilotversuche unter möglichst realen Be-


dingungen durchgeführt werden können, damit evidenzbasierte und realitätsnahe Entscheidungs- 
  







 


Seite 2 
 
 


grundlagen für eine zukünftige Cannabispolitik gewonnen werden können. Die Stadt Luzern regt im 


Gesetzesartikel und in der Verordnung einzelne Anpassungen an, welche im beiliegenden ausge-


füllten Vernehmlassungsformular aufgeführt sind. 


 


 


Freundliche Grüsse 


 


 


  


Beat Züsli 
Stadtpräsident 


Dr. Urs Achermann 
Stadtschreiber 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Gemeinde Ostermundigen, Gemeinderat 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : Gemeinde Ostermundigen 
 
 
Adresse : Schiessplatzweg 1, 3072 Ostermundigen 
 
 
Kontaktperson : Daniel Bock, Abteilungsleiter Soziales 
 
 
Telefon : 031 930 12 55 
 
 
E-Mail : daniel.bock@ostermundigen.ch 
 
 
Datum : 01.10.2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch





Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
Gemeinde 
Ostermundigen 
 


 
Die Gemeinde Ostermundigen steht Forschungsprojekten zu Cannabis offen gegenüber und hat dies bereits zu einem früheren Zeitpunkt signalisiert. 
Damit können möglicherweise wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, welche der weiteren politischen Diskussion dienlich sind. Der Entscheid 
über weitere Schritte wird letztlich dem Gesetzgeber obliegen.  
Wichtig ist dem Gemeinderat, dass das Forschungsprojekt nicht nur auf den Aspekt der Eliminierung des Schwarzmarktes fokussiert, sondern den 
Aspekten Sicherheit, öffentliche Finanzen sowie physische wie psychische Gesundheit und Abhängigkeiten der Konsumierenden gleichermassen 
Rechnung trägt. Dies erscheint uns mit der Grundlage auf Gesetzesstufe gewährleistet. Anmerkungen aus praktischer Sicht haben wir zu den 
Bestimmungen auf Verordnungsstufe. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
Gemeinde 
Ostermundigen 
 


 
Art. 8° 
Abs 1  
 


 
Die Gemeinde begrüsst die Möglichkeit, vor Erteilen einer entsprechenden 
Bewilligung angehört zu werden. Wichtig ist die weitere Informationspolitik. 
Gesundheits- und Jugendschutz sowie der Schutz der öffentlichen Ordnung 
sind Aufgaben der Gemeinde Ostermundigen. Die Gemeinde ist daher der 
Auffassung, dass diese Aspekte bei der Ausgestaltung der Pilotversuche ins 
Zentrum gestellt werden müssen. 
 


 
Lit. c sollte zu lit. b werden, d.h. zuerst sind die 
Rahmenbedingungen zu formulieren und dann als 
Letztes die Zielsetzung. 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
Gemeinde 
Ostermundigen 
 


 
Die Gemeinde Ostermundigen begrüsst die in der Verordnung festgehaltenen Zielsetzungen für Pilotversuche. Sie erachtet die aufgeführten 
Anforderungen und Voraussetzungen als zielführend und für die Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns zweckmässig. 
Wichtig ist dem Gemeinderat, dass die Gemeinde bzw. die entsprechenden Fachstellen in geeigneter Weise über die einzelnen Schritte allfälliger 
Pilotversuche informiert werden. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
Gemeinde 
Ostermundigen 


Art. 2 Abs. 2 lit 
a 


Der Aspekt der Gesundheit sollte spezifiziert werden, da gerade in der 
Cannabis-Diskussion oft nur einzelne Aspekte diskutiert werden. 


Lit. a die physische und psychische Gesundheit 


 
Gemeinde 
Ostermundigen 
 


 
Art. 7 
Abs. 2 
 


 
Die Gemeinde erachtet es als wichtig, dass die verkauften 
Cannabisprodukte eine hohe Qualität aufweisen. Ob die gesetzliche 
Formulierung genügt, um diese Erwartung zu erfüllen, ist fraglich. Ebenso 
stellt sich die Frage, ob die Maximalgrenze von 20 Gramm nicht zu hoch 
angesetzt ist für einen Versuch und man nicht eher einen mittleren Wert als 
Obergrenze festlegen müsste. Im Übrigen ist der Begriff der guten 
landwirtschaftlichen Praxis in der Schweiz weniger gebräuchlich und es 
stellt sich die Frage, ob nicht eher auf den Begriff ÖLN abgestellt werden 
sollte. 
 


 
Lit a. Der Gesamt-THC-Gehalt darf höchstens 15 
Prozent betragen; 
b. Sie müssen nach den Regeln des ÖLN 
produziert und von höchster Qualität sein, 
namentlich in Bezug auf Verunreinigungen und 
Pestizide. 


 
Gemeinde 
Ostermundigen 
 
 


 
Art. 14 
Abs. 1 
 


 
Die Gemeinde begrüsst es, die maximale Bezugsmenge entsprechend dem 
persönlichen Bedarf der Probanden zu begrenzen, um den Anreiz zur 
Weitergabe zu verringern. Insbesondere begrüsst sie es, dass die Produkte 
nicht unentgeltlich abgegeben werden. 
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Gemeinde 
Ostermundigen 
 
 


 
Art 15 
Abs. 2 
 


 
Die Gemeinde erachtet den Ausschluss von Probanden, die sich nicht an die 
Vorgaben halten als sinnvoll.  


 
      


Gemeinde 
Ostermundigen  


Art. 19 Die Gemeinde begrüsst die Möglichkeit, vor Erteilen einer entsprechenden 
Bewilligung angehört zu werden. Wichtig ist aber auch die weitere 
Informationspolitik. 


Neuer Abs. 3 (oder andernorts in geeigneter Form): 
Die betroffenen Gemeinden sind über die 
einzelnen Schritte des Pilotversuchs laufend zu 
informieren. 


 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


x Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Soziale Dienste Werdenberg 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : SDW 
 
 
Adresse : Fichtenweg 10 
 
 
Kontaktperson : Alexander Jörg 
 
 
Telefon : 058 228 65 86 
 
 
E-Mail : a.joerg@sdw-berg.ch 
 
 
Datum : 17.10.2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
Alexander Jörg / SDW 


Allgemeine Bemerkungen 


 
 


Die Sozialen Dienste Werdenberg dankt für die Möglichkeit, Stellung nehmen zu können.  
Cannabis ist in der Schweiz die mit Abstand am meisten konsumierte illegale Droge: Rund ein Drittel der Schweizerinnen und Schweizer haben 
schon einmal Cannabis konsumiert. 2016 waren es rund 500'000 – eine halbe Million Menschen, die trotz Verbot konsumieren. Das heutige 
Betäubungsmittelgesetz, das Konsum, Anbau, Herstellung und Handel von Cannabis untersagt, hat diverse Effekte, die aus Sicht der öffentlichen 
Gesundheit, der öffentlichen Ordnung und der Volkswirtschaft unerwünscht sind: Trotz Verbot bleiben die Konsumzahlen seit Jahren auf dem 
gleichen, im europäischen Vergleich vergleichsweise hohen Niveau stabil. Der Strassendeal konnte nicht eingedämmt werden, und seine Einnahmen 
fliessen in die Taschen des organisierten Verbrechens, statt in die Staatskasse. Der unbekannte Wirkstoffgehalt und die mangelnde Qualität des 
Cannabis gefährden die Gesundheit der Konsumierenden. Gleichzeitig macht es die Illegalität von Cannabis sehr schwierig, problematisch 
Konsumierende mit Hilfsangeboten zu erreichen und wirksam Prävention zu betreiben. Befristete, wissenschaftlich begleitete Pilotversuche bieten 
vor diesem Hintergrund eine Möglichkeit, in einem streng kontrollierten Rahmen Ansätze zur Lösung dieser Probleme zu erarbeiten.  
Die Sozialen Dienste Werdenberg begrüsst die vorlegte Änderung des Betäubungsmittelgesetzes im Grundsatz sehr.  
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
 


 
Art. 8a Abs. 1 
Buchstabe c 
 


 
In Analogie zum erläuternden Bericht (S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu den 
einzelnen Artikeln, zweiter Abschnitt) und zur Vermeidung von 
Interpretationsschwierigkeiten, wie weit eine «Gewährleistung» reicht, 
sollte auf diese Formulierung verzichtet werden und von «Beachten» 
gesprochen werden.  


Das Bundesamt für Gesundheit kann […] 
Pilotversuche […] bewilligen, die:  
[…] 
  
c. so durchgeführt werden, dass der den 


Gesundheits- und der den Jugendschutz 
sowie der den Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit beachten 
gewährleistet sind. 


 
 
 
 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
Alexander Jörg / SDW 


Allgemeine Bemerkungen 


 Aus den oben erläuterten Gründen begrüsst die Sozialen Dienste Werdenberg den vorlegten Entwurf der BetmPV im Grundsatz sehr. Die 
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dargelegten Bestimmungen für die Pilotversuche erachtet er grösstenteils als zweckdienlich und zielführend. Bei einzelnen Artikeln ortet er jedoch 
Anpassungsbedarf, damit die Pilotversuche tatsächlich zu wirksamen und relevanten Ergebnissen führen. Besonders betonen möchte die Sozialen 
Dienste Werdenberg seinen dringenden Vorbehalt, dass Artikel Art. 12 Teilnahme Ziffer 2 1 Buchstabe c unbedingt zu streichen oder zu ändern ist. 
Der generelle Ausschluss von Personen mit psychischen Krankheiten würde die gesamte Sinnhaftigkeit des «Experimentierartikels» in Frage 
stellen. Der Konsum von Cannabis dieser Personen – Motive, Konsummuster, Einsatz zur Selbstmedikation, etc. - bildet ein wichtiges 
Erkenntnisinteresse. Zudem gibt es eine Reihe psychischer Leiden ohne Kontraindikationen für Cannabiskonsum.  


    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen 


Antrag für Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 


 
 


 
Art. 12 Teilnahme 
Ziffer 2 1 Buchstabe c 


 
Cannabis wird bei einer Reihe von psychischen Krankheiten von den 
Betroffenen bewusst oder unbewusst als Selbstmedikation 
verwendet, so z.B. von ADHS-PatientInnen. Selbstmedikation birgt ein 
grösseres Risiko, eine Abhängigkeit oder einen problematischen 
Konsum zu entwickeln. Schliesst man nun alle Teilnehmenden mit 
einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit von den 
Pilotversuchen aus, so ist ein wichtiger Teil des Erkenntnisgewinns für 
die öffentliche Gesundheit von Vornherein ausgeschlossen: Wie gross 
ist die Anzahl von Personen, die sich mit Cannabis selbst behandeln, 
für welche Krankheiten und was ändert sich für diese Personen, wenn 
sie Cannabis legal beziehen können? 
Zudem gibt es nicht bei allen psychischen Krankheiten drohende 
Wechselwirkungen mit Cannabiskonsum.  


 
Umformulieren: 
Ausgeschlossen ist die Teilnahme von 
Personen, die: 
c. an einer akuten psychischen Erkrankung 
leiden. 
 
  


 
 


 
Art. 4 Örtliche 
Begrenzung 
 


 
Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche “örtlich auf eine oder mehrere 
Gemeinden zu beschränken sind”. Es ist kein Grund erkennbar, wieso 
nicht auch Kantone Pilotversuche durchführen können sollen. Möchte 
man mit den Versuchen auch die Auswirkungen auf das 
Suchthilfesystem untersuchen, ist ein kantonaler Aufbau sinnvoller, da 
dieses kantonal organisiert ist.  
 


 
Pilotversuche sind örtlich auf eine oder mehrere 
Gemeinden oder einen Kanton zu begrenzen. 
(…) 


 
 


 
Art. 6 Anzahl 
Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer 
 


 
Die Anzahl der Teilnehmenden sollte im Ermessen der Durchführenden 
der Pilotversuche liegen. Die Formulierung “wissenschaftliche 
Aussagekraft erforderliche Mass zu begrenzen” ist ausreichend. Eine 
konkrete Zahl birgt zudem das Risiko, aus politischen Überlegungen 
angepasst zu werden.  


 
Die Anzahl der Personen, die an einem 
Pilotversuch teilnehmen, ist auf das für die 
wissenschaftliche Aussagekraft erforderliche 
Mass zu begrenzen.  
 
Streichen: 
Sie darf 5000 
Personen nicht überschreiten. 
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Art. 7 Ziffer 3 Produkte 


 
Das Entrichten der Tabaksteuer auf Produkte, die zum Rauchen oder 
Vaporisieren bestimmt sind oder dazu verwendet werden können, 
stellt für die Gemeinden und Forschungseinrichtungen einen 
signifikanten Kostenfaktor und damit ein Hindernis für die 
Durchführung eines Pilotversuchs dar.  
Auf eine Erhebung der Tabaksteuer sollte daher verzichtet und diese 
Steuerbefreiung im Tabaksteuergesetz vorgesehen werden (Art. 5). 
Als Alternative können die aus der Tabaksteuer gewonnenen Mittel 
dem jeweiligen Projekt als zweckgebundene Förderung wieder 
zugeführt werden.  
 
 


 
Streichen: 
Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen der Tabaksteuer nach 
Artikel 3 Absatz 1 Tabaksteuerverordnung vom 
14. Oktober 20092. 
 
Alternative: 
Ergänzen:  
Die im jeweiligen Forschungsprojekt entrichtete 
Tabaksteuer kommt dem Forschungsprojekt als 
Förderung zu Gute.   
 


 
 


 
Art. 12 Teilnahme 
Ziffer 1 Buchstabe a 


 
Im jetzigen Entwurf wird nicht präzisiert, welche Form der verlangte 
Nachweis haben muss und wer in der Pflicht steht, diesen zu 
erbringen und zu finanzieren. «Nachweislich» müsste entweder 
präzisiert werden, oder durch eine Selbstdeklaration ersetzt werden. 
Da Nachweise von Cannabiskonsum mittels Haar-, Blut- oder 
Urinproben erstens je nach persönlicher Konstitution unterschiedliche 
Ergebnisse bringen können und zweitens aufgrund ihrer Invasivität als 
unverhältnismässig empfunden werden können, plädieren wir für die 
Selbstdeklaration.   
 


 
An Pilotversuchen können Personen teilnehmen, 
die: 
a. nachweislich gemäss eigener Auskunft 
bereits Betäubungsmittel des Wirkungstyps 
Cannabis konsumieren; 
 


 Art. 13 
Informationspflicht 
Buchstabe c 


 
Gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a BetMV können nur Personen teilnehmen, 
die nachweislich bereits Cannabis konsumieren. Es muss 
gewährleistet sein, dass aufgrund ihrer Aussagen zu 
vorausgegangenem Cannabiskonsum inkl. Auswertung von 
Haaranalysen usw. keine strafrechtliche Verfolgung droht. Dies 
unabhängig davon, ob eine Teilnahme in der Folge bewilligt wird oder 
nicht. Wenn in diesem Punkt keine Rechtssicherheit besteht, könnten 
sich Interessentinnen und Interessenten nicht melden, weil sie bei 
einer Nichtbewilligung der Teilnahme befürchten, strafrechtlich verfolgt 
zu werden, oder im Gesuchsverfahren nicht korrekte Angaben 
machen, da sie befürchten, strafrechtlich verfolgt zu werden. 


 
Ergänzen Art. 13 Abs. 3 (neu): 
 
Erkenntnisse, die im Zusammenhang mit der 
Erbringung des Nachweises für den 
vorausgegangenen Cannabis-Konsum 
gewonnen werden (z.B. Auswertung von 
Haaranalysen, Aussagen der 
Versuchsinteressenten etc.), ziehen keine 
Strafverfolgung nach sich. Diese 
Ausnahmeregelung gilt jedoch nicht für früher 
ausgestellte Ordnungsbussen und Strafbefehle 
oder für noch nicht rechtskräftig erledigte 
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Verfahren im Zusammenhang mit dem Konsum 
von Cannabis vor und während der 
Rekrutierungsphase. 
 


 
 
 


 
Art. 18 Gesuche Ziffer 
2 Buchstabe e 


 
Siehe auch Anmerkung zu Artikel 4 
Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche “örtlich auf eine oder mehrere 
Gemeinden zu beschränken sind”. Es ist kein Grund erkennbar, wieso 
nicht auch Kantone Pilotversuche durchführen können sollen. Möchte 
man mit den Versuchen auch die Auswirkungen auf das 
Suchthilfesystem untersuchen, ist ein kantonaler Aufbau sinnvoller, da 
dieses kantonal organisiert ist. 
 


 
Einverständnis der betroffenen Gemeinden oder 
Kantone zu den vorgesehenen Verkaufsstellen; 


 
 
 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


X Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Stadt St.Gallen 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : Stadt SG 
 
 
Adresse :Dienststelle Gesellschaftsfragen, Neugasse 3, 9004 St.Gallen 
 
 
Kontaktperson : Heidi Gstöhl 
 
 
Telefon : 071 224 51 38 
 
E-Mail : heidi.gstoehl@stadt.sg.ch 
 
 
Datum : 10. Oktober 2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch





Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwen-
den) 


Allgemeine Bemerkungen 


Stadt SG 
 
 


Die Stadt begrüsst im Grundsatz den vorliegenden Gesetzesentwurf und die Verordnung. Aus Sicht der Stadt besteht im Bereich Cannabis Hand-
lungsbedarf. Mit der Durchführung von Forschungsprojekten können wissenschaftlich fundierte Grundlagen erarbeitet werden, um die schweizerische 
Drogenpolitik im Bereich Cannabis innovativ und faktenbasiert weiterzuentwickeln. Für die Stadt steht im Hinblick auf die Ausgestaltung von Geset-
zesartikel und Verordnung im Vordergrund, dass die Pilotversuche unter möglichst realen Bedingungen durchgeführt werden können, damit evidenz-
basierte und realitätsnahe Entscheidungsgrundlagen für eine zukünftige Cannabispolitik gewonnen werden können.   


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwen-
den) 


Allgemeine Bemerkungen 


Stadt SG 
 
 


Die Stadt begrüsst im Grundsatz die erarbeiteten Anforderungen und Voraussetzungen in der Verordnung für Pilotversuche und erachtet diese mehr-
heitlich als zielführend. Nach Ansicht der Stadt sollten bei den folgenden Punkten Anpassungen vorgenommen werden, damit die Pilotversuche unter 
möglichst realitätsnah und aussagekräftig durchgeführt werden können: 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
Stadt SG 
 


Art. 2  Die Stadt befürwortet die in Artikel 2 festgehaltene Zielsetzung der Pilotver-
suche sowie den in Abs. 2 festgehaltenen Katalog an möglichen Erkenntnis-
sen, die durch die Pilotversuche gewonnen werden sollen. Es ist jedoch da-
von auszugehen, dass auch mit verschiedenen Forschungsprojekten nicht zu 
allen erwähnten Punkten im gleichen Umfang Erkenntnisse gewonnen wer-
den können. Insbesondere dürfte ein stichhaltiger Erkenntnisgewinn zu den 
Auswirkungen der Pilotversuche auf den Drogenmarkt eines bestimmten 
Gebiets (lit. d) nur sehr schwierig zu erreichen sein, da sehr viele andere Ein-
flussfaktoren berücksichtigt werden müssen und die Anzahl Probandinnen 
und Probanden im Vergleich zu den übrigen Marktteilnehmerinnen und –
teilnehmern eher gering ausfallen dürfte. 
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Stadt SG 
 


Art. 7 Abs. 3 Die Stadt teilt die Auffassung, dass die im Rahmen der Pilotversuche ver-
kauften Cannabisprodukte hohen Qualitätsanforderungen unterstehen und 
sich dadurch von den Schwarzmarktprodukten unterscheiden. Die Einhaltung 
dieser Qualitätsanforderungen, insbesondere der Nachweis von Inhaltsstof-
fen und Verunreinigungen, ist mit hohen Kosten verbunden, welche durch 
den Verkaufserlös gedeckt werden müssen. Die vorgesehene Tabaksteuer 
führt zusätzlich zu einer erheblichen Verteuerung des Studiencannabis. 
Dadurch dürfte sich die Bereitschaft von Konsumentinnen und Konsumen-
ten, an der Studie teilzunehmen, verringern. 
 
Die Stadt regt daher an, im Rahmen der Pilotversuche auf eine Erhebung der 
Tabaksteuer zu verzich-ten. Alternativ regt die Stadt an, die aus der Tabaks-
teuer gewonnenen Mittel zweckgebunden für die Cannabis-
Forschungsprojekte einzusetzen. Entsprechend wäre etwa auch eine Anpas-
sung in Art. 5 des Bundesgesetzes über die Tabakbesteuerung vom 21. März 
1969 (SR 641.331; abgekürzt Tabak-steuergesetz, TStG) in Erwägung zu zie-
hen. 


Art. 7 Abs. 3 ist zu streichen.  
 
Art. 5 des Bundesgesetzes über die Tabakbesteue-
rung vom 21. März 1969 (SR 641.331; abgekürzt 
Tabaksteuergesetz, TStG) ist entsprechend anzu-
passen. 
 


Stadt SG Art. 12 Abs. 1 
lit. b in Verbin-
dung mit Art. 4 


Teilnehmende Personen müssen gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. b ihren Wohnsitz 
in einer Gemeinde haben, in der ein Pilotversuch durchgeführt wird. Diese 
Einschränkung ist zu absolut formuliert und schliesst Teilnehmende aus länd-
lichen Regionen resp. Agglomerationen aus, da zu vermuten ist, dass Versu-
che eher in städtischen Gebieten durchgeführt werden. Umliegende Ge-
meinden sollten jedoch die Möglichkeit haben, sich am Pilotprojekt einer 
Gemeinde zu beteiligen, indem sie etwa mittels finanzieller Abgeltung eine 
gewisse Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen können. 


An Pilotversuchen können Personen teilnehmen, 
die: 
[…] 
b ihren Wohnsitz in einer Gemeinde haben, in 


der die an einem Pilotversuch durchgeführt 
wird teilnimmt. 


Stadt SG 
 


Art. 12 Abs. 2 
lit. c 


Der Verordnungsentwurf sieht den Ausschluss von Personen vor, die an ei-
ner ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder verschrei-
bungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Die Stadt gibt zu bedenken, 
dass Cannabisabhängigkeit als Suchterkrankung zu den psychischen Krank-
heiten gezählt wird. Ein Ausschluss dieser Personengruppe stünde damit im 
Widerspruch zur eigentlichen Zielsetzung der Pilotversuche. Auch die Ein-
schränkung auf psychische Krankheiten erscheint nicht sachgerecht, denn 
auch eine somatische Krankheit kann gegen eine Teilnahme an der Can-
nabisstudie sprechen. Massgebend muss sein, ob eine – psychische oder 
somatische – Krankheit und/oder deren Behandlung aus Sicht der Studienärz-
tin bzw. des Studienarztes gegen eine Teilnahme am Pilotversuch sprechen. 
Die Stadt regt daher eine Streichung oder eine Umformulierung an. 


Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen, 
die: 
[…] 
 
c. an einer ärztlich diagnostizierten psychischen 


Krankheit leiden oder verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen, bei welcher Can-
nabiskonsum nach Einschätzung des Studien-
arztes bzw. der Studienärztin kontraindiziert wä-
re. 


Stadt SG Art. 13 Abs.1 lit. 
c 


Hier muss sichergestellt sein, dass die Teilnehmenden durch diesen Aus-
weis auch davor geschützt sind, nicht für einen Cannabiskonsum vor der 
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Studienteilnahme strafrechtlich belangt zu werden, insbesondere da früherer 
Cannabiskonsum eine Bedingung für die Studienteilnahme ist (Art. 12 Abs.1 
lit.a). 


Stadt SG 
 


Art. 14 Abs. 1 Die Stadt erachtet die vorgesehene Maximalbezugsmenge von 5 Gramm 
Gesamt-THC pro Abgabe bzw. 10 Gramm pro Monat als sinnvoll. Diese 
Grenzwerte lassen es zu, auch schwerstabhängige Personen mit einem ho-
hen Cannabiskonsum in geeignete Forschungsprojekte aufzunehmen, ohne 
dass diese Probandinnen und Probanden zusätzlich auf den Schwarzmarkt 
angewiesen sind.  


 


Stadt SG 
 


Art. 15 Abs. 2 Die Stadt teilt die Auffassung, dass Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer 
bei Fehlverhalten mit geeigneten Massnahmen sanktioniert werden. Die 
Stadt ist jedoch der Meinung, dass der Ausschluss aus der Studie nicht bei 
allen Probandinnen und Probanden mit Fehlverhalten wissenschaftlich sinn-
voll bzw. fachlich richtig ist. Die Stadt regt an, zusätzliche Eskalationsstufen, 
wie z.B. den temporären Ausschluss vom Verkauf oder die Auflage zur Bera-
tung, zu ermöglichen. 


1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im öffent-
lich zugänglichen Raum konsumiert, wird durch die 
Bewilligungsinhaberin bzw. den Bewilligungsinha-
ber mit geeigneten Massnahmen bis hin zum Stu-
dienausschluss sanktioniert. vom Pilotversuch aus-
geschlossen. 


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Mbgallen 
Stadtrat 


Stadt St.Gallen 


Stadtrat 


Rathaus 


CH-9001  St.Gallen 


Telefon  +41 71 224 53 22 


P.P.  9001  St.Gallen, Stadtrat Post CH AG 


Eidgenössisches Departement  des  Innern  (EDI) 


Herr Bundespräsident  Alain  Berset 


3003  Bern 


per  E-Mail  an: 


pilotversuchecannabis@bag.admin.ch 


gever@bag.admin.ch 


St.Gallen,  23.  Oktober  2018 


Änderung  des  Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach 


dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit  Cannabis):  Vernehmlassung 


Sehr geehrter Herr Bundespräsident 


Mit Schreiben vom  4.  Juli  2018  wurde  die  Stadt darüber informiert, dass  der  Bundesrat das Eidgenös-


sische Departement  des  Innern  (EDI)  beauftragt hat, bei  den  Kantonen,  den  politischen Parteien,  den 


gesamtschweizerischen Dachverbänden  der  Wirtschaft sowie  den  interessierten Kreisen zur Ände-


rung  des  Betäubungsmittelgesetzes (BetmG) sowie zur Verordnung über Pilotversuche nach dem 


Betäubungsmittelgesetz (BetmPV) ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen.  Die  Stadt dankt für 


die  Möglichkeit zur Stellungnahme. 


I.  Änderung  des  Bundesgesetzes über  die  Betäubungsmittel und  die  psychotropen Stoffe 


vom  3.  Oktober  1951 (SR 812.121;  abgekürzt Betäubungsmittelgesetz, BetmG) 


Mit  der  Durchführung  von  Forschungsprojekten können wissenschaftlich fundierte Grundlagen erar-


beitet werden, um  die  schweizerische Drogenpolitik im Bereich  Cannabis  innovativ und faktenbasiert 


weiter zu entwickeln.  Die  Stadt begrüsst daher im Grundsatz  die  beabsichtigte Änderung im Betäu-


bungsmittelgesetz (BetmG) und  die  neue Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmit-


telgesetz (BetmPV). Für  die  Stadt steht im Vordergrund, dass  die  Pilotversuche unter möglichst realen 


Bedingungen durchgeführt werden können, damit evidenzbasierte und realitätsnahe Entscheidungs-


grundlagen für eine zukünftige Cannabispolitik gewonnen werden können. 


Il. Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (BetmPV) 


Art. 2 


Die  Stadt befürwortet  die in Art. 2  festgehaltene Zielsetzung  der  Pilotversuche sowie  den in Art. 2 


Abs.  2  festgehaltenen Katalog  an  möglichen Erkenntnissen,  die  durch  die  Pilotversuche gewonnen 


werden sollen.  Es  ist jedoch davon auszugehen, dass auch mit verschiedenen Forschungsprojekten 


nicht zu allen erwähnten Punkten im gleichen Umfang Erkenntnisse gewonnen werden können. Ins-


besondere dürfte ein stichhaltiger Erkenntnisgewinn zu  den  Auswirkungen  der  Pilotversuche auf  den 


Drogenmarkt eines bestimmten Gebiets  (lit.  d)  nur sehr schwierig zu erreichen sein, da sehr viele  an-


 







dere Einflussfaktoren berücksichtigt werden müssen und  die  Anzahl Probandinnen und Probanden im 


Vergleich zu  den  übrigen Marktteilnehmerinnen und -teilnehmern eher gering ausfallen dürfte. 


Art. 7  Abs.  3 


Die  Stadt teilt  die  Auffassung, dass  die  im Rahmen  der  Pilotversuche verkauften Cannabisprodukte 


hohen Qualitätsanforderungen unterstehen und sich dadurch  von den  Schwarzmarktprodukten unter-


scheiden.  Die  Einhaltung dieser Qualitätsanforderungen, insbesondere  der  Nachweis  von  Inhaltsstof-


fen und Verunreinigungen, ist mit hohen Kosten verbunden, welche durch  den  Verkaufserlös gedeckt 


werden müssen.  Die  vorgesehene Tabaksteuer führt zusätzlich zu einer erheblichen Verteuerung  des 


Studiencannabis. Dadurch dürfte sich  die  Bereitschaft  von  Konsumentinnen und Konsumenten,  an der 


Studie teilzunehmen, verringern. 


Die  Stadt regt daher  an,  im Rahmen  der  Pilotversuche auf eine Erhebung  der  Tabaksteuer zu verzich-


ten und  den  betreffenden Absatz zu streichen. Alternativ regt  die  Stadt  an, die  aus  der  Tabaksteuer 


gewonnenen Mittel zweckgebunden für  die Cannabis-Forschungsprojekte einzusetzen. Entsprechend 


wäre etwa auch eine Anpassung  in Art. 5 des  Bundesgesetzes über  die  Tabakbesteuerung vom 


21.  März  1969 (SR 641.331;  abgekürzt Tabaksteuergesetz, TStG)  in  Erwägung zuziehen. 


Art. 12  Abs.  1 lit. b in  Verbindung mit  Art. 4 


Teilnehmende Personen müssen gemäss  Art. 12  Abs.  1 lit, b  ihren Wohnsitz  in  einer Gemeinde ha-


ben,  in der  ein Pilotversuch durchgeführt wird. Diese Einschränkung ist zu absolut formuliert und 


schliesst Teilnehmende aus ländlichen Regionen resp. Agglomerationen aus, da zu vermuten ist, dass 


Versuche eher  in  städtischen Gebieten durchgeführt werden. Umliegende Gemeinden sollten jedoch 


die  Möglichkeit haben, sich  am  Pilotprojekt einer Gemeinde zu beteiligen, indem sie etwa mittels fi-


nanzieller Abgeltung eine gewisse Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen können. 


Art. 12  Abs.  1 lit. b  sollte vor diesem Hintergrund wie folgt angepasst werden: 


An  Pilotversuchen können Personen teilnehmen,  die: 


[••  .1 


b ihren Wohnsitz  in  einer Gemeinde haben,  in-der die an  einem Pilotversuch dbfrellgefühft-wird 


teilnimmt. 


Art. 12  Abs.  2 lit. c 


Der  Verordnungsentwurf sieht  den  Ausschluss  von  Personen vor,  die an  einer ärztlich diagnostizierten 


psychischen Krankheit leiden oder verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen.  Die  Stadt 


gibt zu bedenken, dass Cannabisabhängigkeit als Suchterkrankung zu  den  psychischen Krankheiten 


gezählt wird. Ein Ausschluss dieser Personengruppe stünde damit im Widerspruch zur eigentlichen 


Zielsetzung  der  Pilotversuche. Auch  die  Einschränkung auf psychische Krankheiten erscheint nicht 


sachgerecht, denn auch eine somatische Krankheit kann gegen eine Teilnahme  an der  Cannabisstu-


die sprechen. Massgebend muss sein, ob eine — psychische oder somatische — Krankheit und/oder 


deren Behandlung aus Sicht  der  Studienärztin bzw.  des  Studienarztes gegen eine Teilnahme  am  Pi-


lotversuch sprechen. 
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Die  Stadt regt  die  Streichung oder folgende Umformulierung  von Art. 12  Abs.  2 lit. c an: 


Ausgeschlossen ist  die  Teilnahme  von  Personen,  die an  einer ärztlich diagnostizierten psychischen 


Krankheit leiden oder verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen, bei welcher Can-


nabiskonsum nach Einschätzung  des  Studienarztes bzw.  der  Studienärztin kontraindiziert wä-


re. 


Art. 13  Abs.  1 lit. c 


Hier  muss sichergestellt sein, dass  die  Teilnehmenden durch diesen Ausweis auch davor geschützt 


sind, nicht für einen Cannabiskonsum,  der  vor  der  Studienteilnahme stattgefunden hat, strafrechtlich 


belangt zu werden.  Dies  auch deshalb, da früherer Cannabiskonsum eine Bedingung für  die  Stu-


dienteilnahme darstellt. 


Art. 14  Abs.  1 


Die  Stadt erachtet  die  vorgesehene Maximalbezugsmenge  von 5  Gramm Gesamt-THC  pro  Abgabe 


bzw.  10  Gramm  pro  Monat als sinnvoll. Diese Grenzwerte lassen  es  zu, auch schwerstabhängige 


Personen mit einem hohen Cannabiskonsum  in  geeignete Forschungsprojekte aufzunehmen, ohne 


dass diese Probandinnen und Probanden zusätzlich auf  den  Schwarzmarkt angewiesen sind. 


Art. 15  Abs.  2 


Die  Stadt teilt  die  Auffassung, dass Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer bei Fehlverhalten mit 


geeigneten Massnahmen sanktioniert werden.  Die  Stadt ist jedoch  der  Meinung, dass  der  Ausschluss 


aus  der  Studie nicht bei allen Probandinnen und Probanden mit Fehlverhalten wissenschaftlich sinn-


voll bzw. fachlich richtig ist.  Die  Stadt regt  an,  zusätzliche Eskalationsstufen, wie z.B.  den  temporären 


Ausschluss vom Verkauf oder  die  Auflage zur Beratung, zu ermöglichen. 


Art. 15  Abs.  2  könnte daher vorschlagsweise wie folgt angepasst werden: 


2
 Wer solche Produkte weitergibt oder im öffentlich zugänglichen Raum konsumiert, wird durch  die 


Bewilligungsinhaberin bzw.  den  Bewilligungsinhaber mit geeigneten Massnahmen bis hin zum 


Studienausschluss sanktioniert. VOM-PiletveFsuell-ausgesehlessen. 
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Der  Stadtpräsident: 


Thomas  Scheitlin 


Die  Stadt dankt für  die  Möglichkeit  der  Stellungnahme und hofft, dass ihre Überlegungen  in die  weite-


re Bearbeitung dieses wichtigen gesetzgeberischen Vorhabens einfliessen. 


Freundliche Grüsse 


Der  Stadtschreiber-Stellvertreter: 


Dr. Niklau's Eichbaum 


Beilage: 


Word-Formular betreffend Änderung  des  Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversu-


 


che nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit  Cannabis) 
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Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Stadt Thun, Gemeinderat 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : Stadt Thun 
 
 
Adresse : Postfach 145, 3602 Thun 
 
 
Kontaktperson : Bruno Huwyler Müller, Stadtschreiber 
 
 
Telefon : 033 225 82 11 
 
 
E-Mail : stadtschreiber@thun.ch 
 
 
Datum : 24. Oktober 2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch





Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
 


 
Allgemeine Bemerkungen 
 
 


 
Stadt Thun 
 


 
Die Änderung des Betäubungsmittelgesetzes wird begrüsst. Insbesondere in den Städten besteht ein Bedürfnis nach wissenschaftlich abgestützten 
Entscheidungsgrundlagen für die Weiterentwicklung der Cannabisregulierung. Der vom Bundesrat vorgeschlagene Pilotversuchsartikel ermöglicht es, dass 
wissenschaftliche Studien zur Erprobung innovativer Regulierungsansätze durchgeführt werden und dass deren individuellen Auswirkungen wie auch die 
gesellschaftlichen Aspekte evaluiert werden. Die zeitliche beschränkte Gültigkeitsdauer des Pilotversuchsartikels von höchstens 10 Jahren wird als sinnvoll erachtet. 
 


    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


 
Stadt Thun 
 


 
8a Abs. 1 lit. c 


 
Insbesondere der Gesundheits- und des Jugendschutz, aber auch der Schutz der 
öffentlichen Ordnung und der Sicherheit sind zu Recht zentrale Anliegen der 
Pilotversuche. Damit die Formulierung im Gesetzesartikel mit den Erläuterungen 
und den Ausführungsbestimmungen übereinstimmt, sollte sie dem erläuternden 
Bericht angepasst werden (S.12, Kapitel 2, Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln, 
zweiter Abschnitt): 


 
Das Bundesamt für Gesundheit kann […] Pilotversuche 
[…] bewilligen, die:  
[…] 
c. so durchgeführt werden, dass der 
Gesundheits- und Jugendschutz und der Schutz der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit beachtet werden. 
      


 
 
 
 
 
 
 
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
 
 


 
Allgemeine Bemerkungen 
 
 


 
Stadt Thun 
 


 
Auch der Verordnungsentwurf wird grundsätzlich positiv gewertet. Gerne möchten wir auf folgende Punkte hinweisen: 
 


    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


 
Stadt Thun 
 


 
2 


 
Ein breiter aber doch auch abschliessender Katalog an möglichen Erkenntnissen, 
welche durch die verschiedenen Pilotversuche gewonnen werden sollen, ist aus 
unserer Sicht sinnvoll. Es ist davon auszugehen, dass mit verschiedenen 
Forschungsprojekten nicht zu allen erwähnten Punkten im gleichen Umfang 
Erkenntnisse gewonnen werden können.  


 
 


 
Stadt Thun 
 


 
7 


 
Wir finden es richtig, dass die im Rahmen der Pilotversuche verkauften 
Cannabisprodukte hohen Qualitätsanforderungen unterstehen.  
Zwar sollen die Produkte gemäss erläuterndem Bericht (siehe Bemerkungen zu Art. 
7 Abs. 3 BetmPV) zu einem Preis verkauft werden, der inkl. Tabaksteuer nicht höher 
ist als der Schwarzmarktpreis. Insbesondere für die Überprüfung der Einhaltung der 
Qualitätsanforderungen ist mit hohen Kosten zu rechnen. Werden die verkauften 
Produkte zudem der Tabaksteuer unterstellt, kann dies den Verkaufspreis des 
Cannabis so stark verteuern, dass dieser über dem ortsüblichen Schwarzmarktpreis 
liegen könnte. Hierdurch dürfte die Bereitschaft von Konsumierenden, an den 
Studien teilzunehmen, stark verringert werden.  
Wir regen an, dass im Rahmen der Pilotversuche auf eine Erhebung der Tabaksteuer 
verzichtet wird.  


 
Art. 7 Abs. 3 sei durch  folgende Formulierung zu 
ersetzen: 
Produkte, die im Rahmen von Pilotversuchen abgegeben 
werden, sind von der Tabaksteuer ausgenommen.  


 
Stadt Thun 
 


 
11 


 
In den Pilotversuchen sollte der Verkauf des Studiencannabis kontrolliert erfolgen. 
Geeignet sind dazu Apotheken oder andere Betriebe mit vergleichbarer fachlicher 
Leitung.  


 
 


 
Stadt Thun 
 


 
12 


 
Wir teilen die Haltung, wonach gesundheitlich besonders gefährdete Personen zu 
schützen und unter Umständen von den Pilotversuchen auszuschliessen sind. Dabei 
ist allerdings zu beachten, dass gerade Menschen mit psychischen Leiden 


 
Wir schlagen vor, Art.12 Abs.2 lit. c wie folgt zu 
ergänzen:  
c.     an einer ärztlich diagnostizierten psychischen 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


überproportional häufig Cannabis konsumieren, um sich psychisch zu stabilisieren. 
Aus unserer Sicht sollte kein genereller Ausschluss formuliert werden für Menschen, 
die an einer psychischen Krankheit leiden oder verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen. Stattdessen sollten die an der Studie beteiligten 
Ärztinnen und Ärzte über eine allfällige Kontraindikation entscheiden.  


Krankheit leiden oder verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka Medikamente einnehmen, und bei 
welchen bei welcher Cannabiskonsum nach 
Einschätzung des Studienarztes bzw. der Studienärztin 
kontraindiziert ist. 


 
Stadt Thun 
 


 
15 


 
Wir teilen die Einschätzung, dass Studienteilnehmende bei Weitergabe von 
Cannabisprodukten oder dem Konsum im öffentlichen Raum von der Studie 
auszuschliessend sind.  


 
  


 
 
 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 
 
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 
Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Stadt Winterthur 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation :       
 
 
Adresse : Pionierstrasse 7, 8403 Winterthur 
 
 
Kontaktperson : Françoise Vogel, Leiterin Hauptabteilung Prävention und Suchthilfe,  
    Departement Soziales 
 
 
Telefon : 052 267 59 06 
 
 
E-Mail : francoise.vogel@win.ch 
 
 
Datum : 4.9.2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch





Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


Stadt 
Winterthur 
 


 
Die Stadt Winterthur begrüsst die vorgelegte Ergänzung des Betäubungsmittelgesetzes um die Pilotversuche sehr und dankt für die Möglichkeit, 
Stellung zur Verordnung über Pilotversuche beziehen zu können. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
Stadt 
Winterthur 
 


 
Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 
 


 
Gesundheits- und Jugendschutz wie auch der Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit sind Kernanliegen der Städteinitiative. Sie teilt daher 
die Einschätzung, dass diesen Themen bei der Ausgestaltung der 
Pilotversuche grosses Gewicht beizumessen ist.  
 
Die Städteinitiative Sozialpolitik regt an, die Formulierung analog dem 
erläuternden Bericht anzupassen (S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu den 
einzelnen Artikeln, zweiter Abschnitt). So ist der Gesetzesartikel kongruent 
mit den Erläuterungen sowie den Ausführungsbestimmungen in der 
Verordnung. 
 


 
Das Bundesamt für Gesundheit kann […] 
Pilotversuche […] bewilligen, die:  
[…] 
  
c. so durchgeführt werden, dass der den 


Gesundheits- und der den Jugendschutz 
sowie der den Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit beachten 
gewährleistet sind. 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
Stadt 
Winterthur 
 


 
Cannabis ist die am meisten konsumierte illegale Substanz in der Schweiz. Gemäss aktuellen Zahlen hat ein Drittel der Bevölkerung in der Schweiz 
bereits einmal Cannabis konsumiert. Trotz geltendem Verbot bleibt dieses im europäischen Vergleich hohe Konsumniveau stabil.  
Die Illegalität der Substanz bringt verschiedene Probleme mit sich: Der unbekannte Wirkstoffgehalt und die nicht gewährleistete Qualität der Droge 
können Konsumierende gefährden. Darüber hinaus können problematisch Konsumierende mit Unterstützungsangeboten nur schwer erreicht werden. 
Vor diesem Hintergrund sieht die Stadt Winterthur Handlungsbedarf.  
Auf der Grundlage der nun vorgeschlagenen Pilotversuche könnten befristete, wissenschaftliche Versuche durchgeführt werden, um neue Ansätze im 
Umgang mit der aktuell problematischen Situation zu prüfen. 
 


    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag 


(Textvorschlag) 
 
Stadt 
Winterthur 
 


Art. 4 (Örtliche 
Begrenzung) 
 


Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche auf eine oder mehrere 
Gemeinden zu begrenzen sind. Aus wissenschaftlicher Perspektive ist 
nicht nachvollziehbar, weshalb nicht auch kantonsweite Pilotversuche 
durchgeführt werden können sollen. Je nach örtlichen Gegebenheiten und 
Zielsetzung des Pilotversuches würde eine kantonsweite 
Versuchsanordnung Sinn machen.  


Pilotversuche sind örtlich auf eine oder mehrere 
Gemeinden oder einen Kanton zu begrenzen. 


 
Stadt 
Winterthur 
 


Art. 7 Abs. 3 
(Produkte) 


Das Entrichten der Tabaksteuer auf Cannabisprodukte stellt für die 
verantwortliche Organisation einen signifikanten Kostenfaktor und damit 
ein mögliches Hindernis für die Durchführung eines Pilotversuches dar.  
 
Wenn an der Besteuerung festgehalten wird, sollten die dadurch 
erwirtschafteten Gelder zweckgebunden werden und den 
Forschungsversuchen zu Gute kommen. 


Art. 7 Abs. 3 ist zu streichen und das 
Tabaksteuergesetz vom 21. März 1969 
entsprechend anzupassen. 
 
 
 
Ergänzung bei Festhalten an der Besteuerung: 
Die in den Forschungsprojekten entrichtete 
Tabaksteuer wird zweckgebunden und kommt den 
Forschungsprojekten als Förderung zu Gute. 
 


 
Stadt 
Winterthur 


Art. 12 Abs. 2 lit. c 
(Teilnahme) 


Eine ärztlich diagnostizierte psychische Krankheit oder die Einnahme 
verschreibungspflichtiger Psychopharmaka dürfen nicht ein 
Ausschlussgrund für die Teilnahme an Pilotversuchen sein. Menschen, die 


Art. 12 Abs. 2 lit. c ist zu streichen oder wie folgt 
zu formulieren:  
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 an einer psychischen Störung leiden, konsumieren überproportional häufig 
auch Cannabis (wie auch andere Substanzen). Würde man nun all jene als 
Teilnehmer/innen ausschliessen, die an einer psychischen Krankheit leiden 
(oder Psychopharmaka einnehmen), so wäre eine wichtige Zielgruppe von 
den Versuchen ausgeschlossen und wichtige Forschungsfragen könnten 
nicht untersucht werden. Bei Teilnehmenden mit psychischen Störungen 
muss ihre gesundheitliche Situation, d.h. mögliche negative Auswirkungen 
des Cannabiskonsums gut monitorisiert werden. 


c. die an einer ärztlich diagnostizierten 
psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka 
einnehmen, bei welcher Cannabiskonsum nach 
Einschätzung des Studienarztes bzw. der 
Studienärztin kontraindiziert wäre. 


 
Stadt 
Winterthur 
 


Art. 14 Abs. 1 
(Abgabe) 


Wir erachten es als sinnvoll, die maximale Bezugsmenge auch 
entsprechend dem persönlichen Bedarf der Probandinnen und Probanden 
zu begrenzen. Damit kann insbesondere auch der Anreiz zu Weitergabe 
bzw. Weiterverkauf reduziert werden. Auch wird die vorgesehene 
monatliche Maximalbezugsmenge von 10 Gramm Gesamt-THC als sinnvoll 
erachtet. Diese Grenzwerte lassen es zu, auch schwerstabhängige 
Personen mit einem hohen Cannabiskonsum in geeignete 
Forschungsprojekte aufzunehmen, ohne dass diese Probandinnen und 
Probanden zusätzlich auf den Schwarzmarkt angewiesen sind. 


 


 
Stadt 
Winterthur 
 


Art. 15 Abs. 2 
(Konsum) 


Wir teilen die Einschätzung, dass Studienteilnehmerinnen und –teilnehmer 
bei Fehlverhalten mit geeigneten Massnahmen sanktioniert werden sollen. 
Dazu gehören insbesondere Probandinnen und Probanden, welche 
Cannabisprodukte weitergegeben oder im öffentlichen Raum 
konsumieren.  
Wir sind jedoch der Meinung, dass der Ausschluss aus der Studie nicht bei 
allen Probandinnen und Probanden mit Fehlverhalten wissenschaftlich 
sinnvoll und fachlich richtig ist. Gerade bei Personen mit einem hohen 
Konsum oder einer Abhängigkeit wäre ein Studienausschluss auch unter 
dem Aspekt der Schadenminderung nicht wünschenswert. Wir regen 
deshalb auch aus Gründen der Verhältnismässigkeit an, nebst dem 
Ausschluss auch andere, mildere Sanktionsformen vorzusehen, wie z.B. 
den temporären Ausschluss vom Verkauf oder die Verpflichtung zur 
Beratung.  
 


Art. 15 Konsum 
1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im 
öffentlich zugänglichen Raum konsumiert, wird 
durch die Bewilligungsinhaberin bzw. den 
Bewilligungsinhaber mit geeigneten Massnahmen 
bis hin zum Studienausschluss sanktioniert. 


 
 
 
 
 
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 
 
 







Der Stadtrat 
 
Pionierstrasse 7 
8403 Winterthur 


 
 


Per Mail an: 
pilotvesuchecannabis@bag.admin.ch 
gever@bag.admin.ch  
EDI 


 
 
 
 
 3. Oktober 2018  SR.18.564-3 


 
 
 
Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und der Verordnung über Pilotversuche nach 


dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis)  


 


Sehr geehrte Damen und Herren  


 


Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zur oben erwähnten Vernehmlassung.  


Die Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen für die Ausgestaltung alternativer Cannabisre-


gulierungen ist für die Städte wichtig und dringend. Wir begrüssen die Schaffung von entspre-


chenden gesetzlichen Rahmenbedingungen deshalb ausdrücklich.  


Wichtig ist aus unserer Sicht, dass der Gesetzesartikel und die Verordnung realitätsnahe, re-


präsentative und aussagekräftige Forschungsprojekte ermöglichen, um damit evidenzbasierte 


Erkenntnisse für eine zukünftige Cannabispolitik zu gewinnen. Vor diesem Hintergrund regen 


wir bei den gesetzlichen Bestimmungen einzelne Anpassungen an, welche im beiliegenden 


Vernehmlassungsformular aufgeführt sind. 


 


 Mit freundlichen Grüssen 


 Im Namen des Stadtrates 


 


 Der Stadtpräsident: Der Stadtschreiber: 


 


 


 M. Künzle  A. Simon 


 


Beilage erwähnt 



mailto:pilotvesuchecannabis@bag.admin.ch
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Stellungnahme von


Name / Firma / Organisation : Stadt Zürich


Abkürzung der Firma / Organisation :


Adresse : Gesundheits- und Umweltdepartement, Walchestrasse 31, 8006 Zürich


Kontaktperson : Dr. Morten Keller, Direktor Städtische Gesundheitsdienste


Telefon : 044 412 20 75


E-Mail : Morten.Keller@zuerich.ch


Datum : 11. Oktober 2018


Wichtige Hinweise:


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit
Cannabis)


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018


Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG)


Stadt Zürich
Die Stadt Zürich begrüsst den Vorschlag des Bundesrates zur Schaffung von gesetzlichen Grundlagen im Betäubungsmittelgesetz, die
wissenschaftliche Forschungsprojekte mit alternativen Regulierungsansätzen von Cannabis zu nicht medizinischen Zwecken ermöglichen.


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen
Antrag für Änderungsvorschlag
(Textvorschlag)







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit
Cannabis)


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz


Stadt Zürich


Die Stadt Zürich begrüsst im Grundsatz die in der Verordnung vorgesehenen Bestimmungen. Der Verordnungsentwurf bietet einen gewissen
Gestaltungsspielraum und ermöglicht die Durchführung unterschiedlicher Cannabisforschungsprojekte. Nach Ansicht der Stadt Zürich sollten bei
einzelnen Punkten Anpassungen vorgenommen werden, damit möglichst realitätsnahe, repräsentative und aussagekräftige Versuche durchgeführt
werden können.


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen
Antrag für Änderungsvorschlag
(Textvorschlag)


Stadt Zürich


Art. 2 Abs. 2


Ziel der
Pilotversuche


Bei den erwähnten Zielsetzungen der Pilotversuche im Verordnungstext
handelt es sich um eine alternative („oder“) und nicht um eine
kumulative Aufzählung. Dies ist aus unserer Sicht so richtig.


Stichhaltige Erkenntnisse zu den Auswirkungen auf den Drogenmarkt
eines bestimmten Gebiets (lit. d) wie auch auf die öffentliche Ordnung
und Sicherheit (lit. f) dürften nach unserer Einschätzung kaum
gewonnen werden können. Dafür sind die angedachten Studiengruppen
zu klein. Allenfalls kann auf die Erwähnung dieser Punkte verzichtet
werden.


Stadt Zürich Art. 4


Örtliche Begrenzung


Die Studien werden durch die Gemeinden durchgeführt. Es erschliesst
sich auch aus den Erläuterungen zur Verordnung nicht, weshalb das
BAG die Möglichkeit haben sollte, Einschränkungen vorzusehen.


Pilotversuche sind örtlich auf eine oder mehrere
Gemeinden zu begrenzen.


Stadt Zürich Art. 7 Abs. 3


Produkte


Die Stadt Zürich findet es richtig, dass die im Rahmen der Pilotversuche
verkauften Cannabisprodukte hohen Qualitätsanforderungen
unterstehen.
Die Einhaltung dieser Qualitätsanforderungen, insbesondere der
Nachweis von Inhaltsstoffen und Verunreinigungen, ist mit hohen
Kosten verbunden. Gleichzeitig sind die Produkte gemäss Vorlage zu
einem Preis zu verkaufen, der inkl. Tabaksteuer nicht höher ist als der
Schwarzmarktpreis. Für die Subventionierung des Studiencannabis
müssen daher alternative Finanzierungsquellen erschlossen werden,
bspw. indem die aus der Tabaksteuer gewonnenen Mittel
zweckgebunden für die Cannabis-Forschungsprojekte eingesetzt
werden.


Stadt Zürich Art 8


Verpackung


Die Verpackung sollte zusätzlich speziell markiert (leichte
Erkennbarkeit) und versiegelt werden und dadurch nur für den
einmaligen Gebrauch nutzbar sein (nach Öffnung nicht wieder komplett
schliessbar). Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Verpackungen für
sonstige Zwecke (Handel, Verkauf) benutzt werden.


(Neu:)
f. einer speziellen Markierung und Versiegelung,
die sie nur für den einmaligen Grabrauch nutzbar
macht.
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Stadt Zürich Art. 11


Verkaufsstellen


Mit der vorgeschlagenen Formulierung ist ein Verkauf praktisch in jedem
Handelswarengeschäft möglich; insbesondere Hanfläden werden für
sich Fachkunde und eine geeignete Infrastruktur reklamieren. Ein
Verkauf des Studiencannabis sollte für die Pilotphase aber kontrolliert
erfolgen. Geeignet dazu sind Apotheken oder andere Betriebe mit
vergleichbarer fachlicher Leitung. Die Ausführungen in den
Erläuterungen sind zwar insofern nachvollziehbar, dass es je nach
Anordnung des Pilots verschiedene Möglichkeiten geben sollte, wo das
Cannabis verkauft wird. Die Fachkunde des Verkaufspersonals ist aber
zwingend zu präzisieren.


Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 dürfen nur durch
Verkaufsstellen zugänglichgemacht werden, die:
a. über Personal mit abgeschlossener
Berufsausbildung und qualifizierter Weiterbildung
in Sachen Cannabis verfügen;
b. über eine adäquate Infrastruktur, insbesondere
für die sichere Lagerung der Produkte, verfügen.


Stadt Zürich Art. 12 Abs. 2


Teilnahme


lit. a


Aus fachlicher Sicht wäre es sehr zu begrüssen, wenn auch Personen
an den Studien teilnehmen können, die nicht volljährig sind. Dies
insbesondere deshalb, weil es von grossem Nutzen ist, für diese
Altersgruppe wissenschaftliche Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie
der Konsum (Häufigkeit, Art, etc.) beeinflusst werden kann. Es ist eine
Tatsache, dass Minderjährige Cannabis konsumieren. Ebenfalls eine
Tatsache ist es, dass gerade diese Altersgruppe ein hohes
Gefährdungspotenzial für die Entwicklung von diversen Problemen hat.
Die Stadt Zürich würde es daher begrüssen, wenn Fachleute in
geeigneten Strukturen und Projektanlagen diese wichtige Altersgruppe
untersuchen könnten und regt an, eine eng gefasste Ausnahmeregelung
für spezielle und ausschliesslich auf Minderjährige ausgerichtete
Pilotprojekte zu prüfen, die den besonderen Risiken bei dieser
Altersgruppe Rechnung tragen müssten.


Stadt Zürich Art. 12 Abs. 2


Teilnahme


lit. c


Die Stadt Zürich teilt das Ziel und den Hintergrund dieser Bestimmung,
wonach Personen mit einem besonderen gesundheitlichen
Schutzbedürfnis nicht durch die Forschungsprojekte gefährdet werden
dürfen und dass Kontraindikationen von Cannabiskonsum zu beachten
sind. Psychisch kranke Personen und Personen, die Psychopharmaka
einnehmen, generell auszuschliessen greift jedoch zu weit und ist weder
notwendig noch sinnvoll. Ein Teil der avisierten Studienteilnehmenden
dürfte eine Abhängigkeitserkrankung haben und somit
definitionsgemäss an einer psychischen Krankheit leiden; demzufolge
dürfte er nicht an der Studie teilnehmen. Auch die blosse Einnahme von
Psychopharmaka als Ausschlusskriterium zu fordern, engt den Kreis
möglicher Studienteilnehmenden zu sehr ein. Massgebend muss sein,
ob eine (psychische oder physische) Krankheit (und deren Behandlung)
gegen eine Teilnahme am Pilotversuch sprechen. Die Stadt Zürich regt
eine Umformulierung an, welche das besondere Schutzbedürfnis dieser
Personengruppe berücksichtigt.


lit.c streichen oder wie folgt ergänzen:


c. die an einer ärztlich diagnostizierten
psychischen Krankheit leiden oder
verschreibungspflichtige Psychopharmaka
einnehmen, bei welcher Cannabiskonsum
kontraindiziert wäre.
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Stadt Zürich Art. 13 lit. c Im Zusammenhang mit der Ausstellung eines Ausweises für
Studienteilnehmende und dem straffreien Konsum besteht noch
Klärungsbedarf. Gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a BetMV können nur
Personen teilnehmen, die nachweislich bereits Cannabis konsumieren.
Es muss gewährleistet sein, dass aufgrund ihrer Aussagen zu
vorausgegangenem Cannabiskonsum inkl. Auswertung von
Haaranalysen usw. keine strafrechtliche Verfolgung droht, und zwar
unabhängig davon, ob eine Teilnahme in der Folge bewilligt wird oder
nicht. Wenn in diesem Punkt keine Rechtssicherheit besteht, können
Pilotversuche nicht im Sinne des Vernehmlassungsentwurfs initiiert und
durchgeführt werden, da sich Interessentinnen und Interessenten dann
unter Umständen nicht zur Teilnahme melden, weil sie bei einer
möglichen späteren Nichtbewilligung der Teilnahme befürchten,
strafrechtlich verfolgt zu werden. Ebenfalls ist im Gesuchsverfahren
dann nicht gewährleistet, dass Interessentinnen und Interessenten
korrekte Angaben machen, da sie befürchten, strafrechtlich verfolgt zu
werden.


Erkenntnisse, die im Zusammenhang mit der Erbringung des
Nachweises für den vorausgegangenen Cannabis-Konsum gewonnen
werden (z.B. Auswertung von Haaranalysen, Aussagen des
Versuchsinteressenten etc.), dürfen keine Strafverfolgung nach sich
ziehen. Die Ausnahmeregelung soll jedoch nicht gelten für früher
ausgestellte Ordnungsbussen und Strafbefehle oder für noch nicht
rechtskräftig erledigte Verfahren im Zusammenhang mit dem Konsum
von Cannabis vor und während der Rekrutierungsphase.


Es braucht bezüglich des ganzen Pilotversuchsverfahrens ab
Gesuchseinreichung bis zum Abschluss einen besonderen und klaren
gesetzlichen Schutz für die im Verfahren getätigten Angaben der
Interessentinnen und Interessenten wie auch der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Festzuhalten ist diesbezüglich ein striktes
Beweismittelverwertungsverbot für Strafverfahren, um das öffentliche
Interesse am Forschungszweck vollumfänglich gewährleisten zu
können. Zudem ist der Datenschutz zu gewährleisten.


Art. 13 d (neu): Wer Pilotversuche durchführt muss den
Datenschutz bei der Vorbereitung, Durchführung und
Auswertung der Studien gewährleisten.


Stadt Zürich Art. 15, Abs 2


Konsum


Die Stadt Zürich teilt die Einschätzung, dass Studienteilnehmerinnen
und -teilnehmer bei Fehlverhalten mit geeigneten Massnahmen
sanktioniert werden. Dazu gehören insbesondere Probandinnen und
Probanden, welche Cannabisprodukte weitergeben oder im öffentlichen
Raum konsumieren.
Die Stadt Zürich ist jedoch der Meinung, dass der Ausschluss aus der


Art. 15 Konsum
1 […]
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im
öffentlich zugänglichen Raum konsumiert, wird
durch die Bewilligungsinhaberin bzw. den
Bewilligungsinhaber mit geeigneten Massnahmen
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Studie nicht bei allen Probandinnen und Probanden mit Fehlverhalten
wissenschaftlich sinnvoll und fachlich richtig ist. Gerade bei Personen
mit einem hohen Konsum oder einer Abhängigkeit wäre ein
Studienausschluss bei einem ersten Verstoss unter dem Aspekt der
Schadenminderung nicht zielführend. Die Stadt Zürich regt auch aus
Gründen der Verhältnismässigkeit an, vor dem Ausschluss auch andere,
mildere Sanktionsformen zuzulassen.  Der Ausschluss als
Sanktionsmöglichkeit insbesondere für wiederholte Verstösse muss
jedoch möglich sein.
Der Konsum im öffentlichen Raum ist nicht studienkonform und bleibt
damit strafbar - unabhängig von den im Rahmen der Versuche
möglichen Sanktionen (vgl. Erläuternder Bericht zu Art. 3, Geltung des
Betäubungsmittelgesetzes, S. 14). Dies begünstigt eine einheitliche und
klare polizeiliche Praxis namentlich bei der Ausstellung von
Ordnungsbussen und könnte allenfalls noch klarer dargelegt werden.


bis hin zum Studienausschluss sanktioniert. vom
Pilotversuch ausgeschlossen.


Stadt Zürich Art. 16 Abs. 1


Überwachung der
gesundheitlichen
Auswirkungen


Die Bewilligungsinhaberinnen und -inhaber können lediglich einen
Gesundheitszustand überwachen. Allenfalls werden sich
Veränderungen im Gesundheitszustand zeigen, die auf den
Cannabiskonsum zurückgeführt werden können oder eine andere
Ursache haben. Dies ist aber erst im Nachhinein möglich.


Die Inhaberinnen und Inhaber von Bewilligungen
für Pilotversuche überwachen den
Gesundheitszustand die gesundheitlichen
Auswirkungen auf die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer und stellen deren Behandlung im Falle
von studienbedingten gesundheitlichen
Beeinträchtigungen sicher.


Stadt Zürich Art. 22


Kontrolle


Das BAG sollte die Einhaltung der Bestimmungen selber kontrollieren.
Es wird eine überschaubare Anzahl von Projekten geben. Es macht
wenig Sinn, Kontrollaufgaben zu delegieren. Zudem besteht die Gefahr
der Ungleichbehandlung unter den Kantonen bzw. Gemeinden, was
unbedingt zu vermeiden ist.


Das BAG kontrolliert, ob die Inhaberinnen und
Inhaber von Bewilligungen für Pilotversuche die
Bestimmungen dieser Verordnung einhalten. Es
kann diese Aufgabe an die zuständigen
kantonalen Vollzugsbehörden delegieren.


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen)


Zustimmung


X Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen
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Grundsätzliche Überarbeitung


Ablehnung
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Schweizerische Vereinigung Eltern gegen Drogen 


Abkürzung der Firma / Organisation : EgD 


Adresse : Halen 18, 3037 Herrenschwanden 


Kontaktperson : Sabina Geissbühler-Strupler, Präsidentin 


Telefon : 031 302 32 92 


E-Mail : s.g.s@bluewin.ch 


Datum : 22. August 2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch  



mailto:s.g.s@bluewin.ch

mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
EgD 
 


Die Ausführungsverordnung ist inakzeptabel, denn die Bedingungen, um am 5 -710 Jahre dauernden Versuch teilnehmen zu können sind 
dürftig. Teilnehmende müssen lediglich 18jährig sein und nachweislich bereits Betäubungsmittel des Wirkungstyps Cannabis konsumieren. 
Mit 18 Jahren ist die Ausbildung meistens noch nicht abgeschlossen. Auch ist es erwiesen, dass die Hirnentwicklung erst mit ca. 25 Jahren 
abgeschlossen ist, also nimmt man in Kauf, dass jugendliche Studienteilnehmende ihre psychische und physische Gesundheit für immer 
ruinieren und ihr soziales Wohlbefinden aufs Spiel setzen. 
 
Die Studienteilnehmenden müssen in keinem geregelten Arbeitsverhältnis stehen, womit nicht gewährleistet ist, dass sie ihre 
Betäubungsmittel selber finanzieren können. Auch steht nirgends, dass sie Schweizer Bürgerinnen sein müssen und keine Sozialhilfegelder 
oder Invalidenrenten beziehen dürfen. 
 
Indem die Probanden die Höhe ihres Cannabiskonsum selber bestimmen können, ist es wahrscheinlich, dass sie auch den Schwarzma rkt 
beliefern werden. 
Es scheint den Studienverantwortlichen nicht bewusst zu sein, dass die vorgesehene Höchstmenge von 10 Gramm Cannabis monatlich den 
Stoff liefert für 500 kräftige, herkömmliche Joints, 1000 E-Joints oder 100 Joints mit einem sehr hohen THC-Gehalt von 20%. 
 
Leider fehlen in der Versuchsbeschreibung die Kostenfolgen. Diese werden in Millionen CHF anfallen für die Verpackung , für d ie hohen 
sicherheitstechnischen und gesundheitspolizeilichen Auflagen an den Anbau, die Herstellung und das Inverkehrbringen der Produkte. Ins 
Geld gehen werden aber vor allem die Überwachung der gesundheitlichen Auswirkungen und die therapeutische Behandlung der 
Versuchsteilnehmenden durch die Inhaberinnen von Bewilligungen für solche Cannabisstudien.  
 
Cannabisstudienteilnehmende gefährden als Verkehrsteilnehmende die Sicherheit der Bevölkerung, da sie mit bis zu 20%-igem Drogenhanf 
bedient werden ohne dass ihnen der Führerschein während der Studie vorsorglich entzogen wird.  
 
(Die Lektüre des Buches von Allan Guggenbühl: “Die vergessene Klugheit” wird den Verfassern der Verordnung DRINGEND empfohlen!)  
 


    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
     EgD 
 


 
     Art. 8a, b 


Aus folgenden Gründen lehnt EgD Pilotversuche zu nicht medizinischen 
Zwecken ab: 
Hunderte von aufschlussreichen Studien stehen zur Verfügung, welche die 
verheerenden Folgen des Kiffens aufzeigen. Forscher der Studie des Swiss 
Early Psychosis Project, welche bei 45'570 jungen Schweden durchgeführt 


 
     EgD lehnt Pilotversuche aus den dargelegten 
Gründen ab! 


Formatier t: U nterstrichen


Formatier t: S chriftart: (S tandard) U niv ers 45 Light, 10 P t.,
S chriftfarbe: A utomatisch, Englisch (V ereinigtes Königreich)
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wurde, ziehen folgende Konsequenzen: «Die toxische Wirkung des Cannab is 
auf das Gehirn führt zu ungünstigen kognitiven Einbussen. Aus dem 
gesundheitspolitischen wird aber auch ein wirtschaftspolitisches Problem, 
wenn nämlich die bereits früh an einer Psychose Erkrankten keine 
Arbeitsfähigkeit erlangen können und von Sozialleistungen abhängig werden, 
wobei immer auch die Bürde der betroffenen Familien berücksichtigt werden  
muss. Schizophrene Psychosen gehören zu den kostenträchtigsten 
Krankheiten überhaupt. Es ist daher die gemeinsame Aufgabe von Ärzten 
und der Politik, auf die Gefahren, die Cannabis darstellt, hinzuweisen und  fü r 
eine differenzierte Aufklärung der Öffentlichkeit – in Schulen und Medien – 
zu sorgen.  
Auch die Aussagen des bekannten Kämpfers für einen freien Zugang zu 
Cannabis, Jerry Rubins, lassen aufhorchen, vor allem auch, weil zu seiner 
Zeit Joints mit lediglich 1-3%igem Rauschgiftgehalt (THC) geraucht wurden: 
«Wenn du high bist, dann geniesst du nur den Augenblick. Alle 
Verabredungen und Pläne, alle Zeiten und Termine lösen sich in nichts auf. 
Man kann tun, was man will und wann immer man will.» «Marihuana ist die 
Zerstörung der Schulen.» «Erziehung richtet unser Gehirn auf Gegenstände, 
Kategorien, Einteilungen und Begriffe aus. Pot rührt unser Gehirn 
durcheinander und lässt alles als ein perfektes Chaos erscheinen.» «Gras 
lehrt uns Gesetz und Gerichte zu missachten. » «Legalisiert Pot, und die 
Gesellschaft wird auseinanderbrechen.»      


 
     EgD 
 


 
Art. 8a, c      


Dieser Artikel widerspricht aufs Gröbste dem Art.  
     11.1 in der Bundesverfassung: “Kinder und Jugendliche haben 
Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung 
ihrer Entwicklung”. 
 
Gemäss Art. 5.2 in der Bundesverfassung muss staatliches Handeln im 
öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. Es kann nicht im 
öffentlichen Interesse liegen, die Gesundheit der Studienteilnehmenden 
durch diese Versuche zusätzlich zu belasten und die Sicherheit der 
Bevölkerung zu gefährden. 


 
EgD lehnt Pilotversuche aus den dargelegten 
Gründen ab!      


 
     EgD 
 


 
     Art. 8a, 2 


 
     Es kann nicht akzeptiert werden, dass der Bundesrat die 
Abstimmungsergebnisse der Schweizer Bevölkerung zur Droleg-Initiative 
(74% Nein-Stimmen) und zur Cannabis-Initiative (63% Nein-Stimmen) zu 
einem Verbot der Anbaus, Handelns und Konsums (Kiffen) übergeht. 


 
EgD lehnt Pilotversuche aus den dargelegten 
Gründen ab!      
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
EgD 
 


Die Ausführungsverordnung ist inakzeptabel, denn die Bedingungen, um am 5 -10 Jahre dauernden Versuch teilnehmen zu können sind 
dürftig. Teilnehmende müssen lediglich 18jährig sein und nachweislich bereits Betäubungsmittel des Wirkungstyps Cannabis konsumieren. 
Mit 18 Jahren ist die Ausbildung meistens noch nicht abgeschlossen. Auch ist es erwiesen, dass die Hirnentwicklung erst mit ca. 25 Jahren 
abgeschlossen ist, also nimmt man in Kauf, dass jugendliche Studienteilnehmende ihre psychische und physische Gesundheit für immer 
ruinieren und ihr soziales Wohlbefinden aufs Spiel setzen. 
 
Die Studienteilnehmenden müssen in keinem geregelten Arbeitsverhältnis stehen, womit nicht gewährleistet ist, dass sie ihre 
Betäubungsmittel selber finanzieren können. Auch steht nirgends, dass sie Schweizer Bürgerinnen sein müssen und keine Sozialhilfegelder 
oder Invalidenrenten beziehen dürfen. 
 
Indem die Probanden die Höhe ihres Cannabiskonsum selber bestimmen können, ist es wahrscheinlich, dass sie auch den Schwarzmarkt 
beliefern werden. 
Es scheint den Studienverantwortlichen nicht bewusst zu sein, dass die vorgesehene Höchstmenge von 10 Gramm Cannabis monatlich den 
Stoff liefert für 500 kräftige, herkömmliche Joints, 1000 E-Joints oder 100 Joints mit einem sehr hohen THC-Gehalt von 20%. 
 
Leider fehlen in der Versuchsbeschreibung die Kostenfolgen. Diese werden in Millionen CHF anfallen für die Verpackung , für d ie hohen 
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sicherheitstechnischen und gesundheitspolizeilichen Auflagen an den Anbau, die Herstellung und das Inverkehrbringen der Produkte. Ins 
Geld gehen werden aber vor allem die Überwachung der gesundheitlichen Auswirkungen und die therapeutische Behandlung der 
Versuchsteilnehmenden durch die Inhaberinnen von Bewilligungen für solche Cannabisstudien.  
 
Cannabisstudienteilnehmende gefährden als Verkehrsteilnehmende die Sicherheit der Bevölkerung, da sie mit bis zu 20%-igem Drogenhanf 
bedient werden ohne dass ihnen der Führerschein während der Studie vorsorglich entzogen wird. 
 
(Die Lektüre des Buches von Allan Guggenbühl: “Die vergessene Klugheit” wird den Verfassern der Verordnung DRINGEND empfohlen !) 
 


    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
     EgD 
 


 
     Art. 2 


Aus folgenden Gründen lehnt EgD Pilotversuche zu nicht medizinischen 
Zwecken ab: 
Hunderte von aufschlussreichen Studien stehen zur Verfügung, welche die 
verheerenden Folgen des Kiffens aufzeigen. Forscher der Studie des Swiss 
Early Psychosis Project, welche bei 45'570 jungen Schweden durchgeführt 
wurde, ziehen folgende Konsequenzen: «Die toxische Wirkung des Cannab is 
auf das Gehirn führt zu ungünstigen kognitiven Einbussen. Aus dem 
gesundheitspolitischen wird aber auch ein wirtschaftspolitisches Problem, 
wenn nämlich die bereits früh an einer Psychose Erkrankten keine 
Arbeitsfähigkeit erlangen können und von Sozialleistungen abhängig werden, 
wobei immer auch die Bürde der betroffenen Familien berücksichtigt werden  
muss. Schizophrene Psychosen gehören zu den kostenträchtigsten 
Krankheiten überhaupt. Es ist daher die gemeinsame Aufgabe von Ärzten 
und der Politik, auf die Gefahren, die Cannabis darstellt, hinzuweisen und  fü r 
eine differenzierte Aufklärung der Öffentlichkeit – in Schulen und Medien – 
zu sorgen. Auch die Aussagen des bekannten Kämpfers für einen freien 
Zugang zu Cannabis, Jerry Rubins, lassen aufhorchen, vor allem auch, weil zu 
seiner Zeit Joints mit lediglich 1-3%igem Rauschgiftgehalt (THC) geraucht 
wurden: «Wenn du high bist, dann geniesst du nur den Augenblick. Alle 
Verabredungen und Pläne, alle Zeiten und Termine lösen sich in nichts auf. 
Man kann tun, was man will und wann immer man will.» «Marihuana ist die 
Zerstörung der Schulen.» «Erziehung richtet unser Gehirn auf Gegenstände ,  
Kategorien, Einteilungen und Begriffe aus. Pot rührt unser Gehirn 
durcheinander und lässt alles als ein perfektes Chaos erscheinen.» «Gras 
lehrt uns Gesetz und Gerichte zu missachten. » «Legalisiert Pot, und die 
Gesellschaft wird auseinanderbrechen.» 
      


 
EgD lehnt Pilotversuche aus den dargelegten 
Gründen ab!      


 
     EgD 


 
     Art. 3.1 


 
     Indem das Betäubungsmittelgesetz hier keine Anwendung findet, wird 


 
EgD lehnt Pilotversuche aus den dargelegten 
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 dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Das Betäubungsmittelgesetz wird so 
ausgehebelt, umgangen und unterwandert. Kriminellen Elementen werden 
hier neue Formen von Wirtschaftskriminalität ermöglicht. 


Gründen ab! 
      


 
     EgD 
 


 
     Art. 3.2 


 
     Die Sozialindustrie kann mit diesen neu zu schaffenden Stellen weiter 
boomen und die Staatsquote in die Höhe treiben.  
 


 
EgD lehnt Pilotversuche aus den dargelegten 
Gründen ab!      


 
     EgD 
 


 
     Art. 5 


 
     EgD ist der Meinung, dass die Pilotversuche wissenschaftlich nicht 
begründet werden können und somit auch die Dauer nicht begründet 
werden kann. 
 


 
EgD lehnt Pilotversuche aus den dargelegten 
Gründen ab!      


 
     EgD 
 


 
     Art. 7.1a. 


 
     20 % THC-Gehalt entspricht hochprozentigem Schnaps  (Quelle: Sucht 
Schweiz). 


 
EgD lehnt Pilotversuche aus den dargelegten 
Gründen ab!      


 
     EgD 
 


 
 
     Art. 7.2 


 
     Die geforderten anerkannten Laborstandards werden die Kosten ins 
Uferlose steigen lassen.  


 
EgD lehnt Pilotversuche aus den dargelegten 
Gründen ab!      


 
EgD 


 
Art. 8d 


 
Es ist UNGLAUBLICH, dass der Bund Pilotversuche mit Substanzen macht, 
die einen Warnhinweis tragen müssen. 
 


 
EgD lehnt Pilotversuche aus den dargelegten 
Gründen ab! 


 
EgD 


 
Art. 10 


 
Damit setzt man die wichtigsten Bestimmungen des 
Betäubungsmittelgesetzes ausser Kraft. 
 


 
EgD lehnt Pilotversuche aus den dargelegten 
Gründen ab! 


 
EgD 


 
Art. 11a und b 


 
Damit wird der Markt für Cannabis weiter angeheizt und die Kosten massiv 
erhöht. 


 
EgD lehnt Pilotversuche aus den dargelegten 
Gründen ab! 
 


 
EgD 


 
Art. 15 


 
Wer überwacht die 5’000 Teilnehmenden, ob sie das Cannabis nur für den 
Eigengebrauch verwenden. Wie kann ausgeschlossen werden, dass die 
Teilnehmenden nicht einen Teil ihrer bezogenen Menge an einen 12jährigen 
Bruder, an eine 14jährigen Freundin usw. weitergeben werden.  


 
EgD lehnt Pilotversuche aus den dargelegten 
Gründen ab! 


 
EgD 


 
Art. 16 


 
Diese Bestimmung wird ausser Kosten nichts bringen. Wie soll beurteilt 
werden können, woher eine gesundheitliche Beeinträchtigung herrührt? Das 
Ganze ist absolut unwissenschaftlich! 


 
EgD lehnt Pilotversuche aus den dargelegten 
Gründen ab! 


Formatier te  T abelle







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 
 
EgD 


 
Art. 18 


 
Hier eröffnet sich ein neues Tätigkeitsfeld für die Sozialindustrie anstelle der 
aussterbenden Heroinversuche. 
 


 
EgD lehnt Pilotversuche aus den dargelegten 
Gründen ab! 


 
EgD 


 
Art. 18h 


 
Die Sicherheit der Öffentlichkeit kann nicht garantiert werden: psychotisches 
Verhalten, Gewalt, Wahrnehmungsstörungen im Verkehr usw. 
 


 
EgD lehnt Pilotversuche aus den dargelegten 
Gründen ab! 


 
EgD 


 
Art. 19.1 


 
Dei EKSF ist eine einseitig zusammengestellte Kommission: Im Berater/-
innengremium des Bundesrates wurde den drei kritischen Stimmen, wie 
diejenige vom Forensischen Toxikologen Werner Bernhard, dem 
Kriminologen Martin Killias und dem Psychiater Jacques Besson mit 
fadenscheinigen Begründungen den Laufpass gegeben, denn ihre 
Argumente waren nicht auf der Legalisierungslinie.  
 


 
EgD lehnt Pilotversuche aus den dargelegten 
Gründen ab! 


 
EgD 


 
Art. 20 


 
Unser Ansicht nach kann bereits jetzt davon ausgegangen werden, dass die 
aufgeführten Gründe für einen Widerruf eintreffen werden. Einen 
Pilotversuch zu starten, der solche Gefahren mit sich bringt ist 
unverantwortlich und eines Rechtsstaates unwürdig. 


 
EgD lehnt Pilotversuche aus den dargelegten 
Gründen ab! 


 
EgD 


 
Art. 22 


 
Damit ist eine neutrale Kontrolle ausgeschlossen. Auch dies lässt die Kosten 
ins Unermessliche steigen. Die ausufernde Bürokratie lässt grüssen. 


 
EgD lehnt Pilotversuche aus den dargelegten 
Gründen ab! 
 


 
EgD 


 
Art. 23 


 
Es fehlt eine Kontrollgruppe. Es ist fragwürdig, ob diese Pilotversuche 
anerkannten wissenschaftlichen Standards standhalten könnten. 
 


 
EgD lehnt Pilotversuche aus den dargelegten 
Gründen ab! 


 
EgD 


 
Art. 25 


 
Das  Ziel des Pilotversuchs ist nach Artikel 25 klar: Das 
Betäubungsmittelgesetz soll geändert werden hin zu einer Legalisierung von  
Cannabis. Der Pilotversuch ist nur eine Alibiübung. 


 
EgD lehnt Pilotversuche aus den dargelegten 
Gründen ab! 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


X Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Eidgenössische Kommission für Suchtfragen EKSF 


Abkürzung der Firma / Organisation : EKSF 


Adresse : ipw Postfach 144 8408 Winterthur 


Kontaktperson : Dr. Med. Toni Berthel 


Telefon : 079 232 47 57 


E-Mail : toni.berthel@ipw.zh.ch 


Datum : 20.9.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
EKSF  
 


 
Die EKSF unterstützt die Ergänzung des BetmG durch einen Experimentierartikel im vorgeschlagenen Sinne. 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
    
    
    
    
    
 
Art 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
EKSF 
 


 
Die EKSF ist mit dem Verordnungsvorschlag weitgehend einverstanden. Aenderungsvorschläge haben wir in den Artikel 7/12/14 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


 
EKSF 
 


 
Art 7 


Abs.3 Die Unterstellung der Substanz unter die Tabaksteuer ist 
kontraindiziert und würde die Pilotversuche gefährden. Es ist nicht 
üblich die Bundeskasse mit Einkünften aus wissenschaftlichen 
Versuchen zu äufnen. 


 
Abs. 3 streichen 


 
EKSF 
 


Art. 12 
Abs. 2/b Es sollte möglich sein, dass nach sorgfältiger Abwägung auch 
Minderjährige in spezielle Versuche, die jugendspezifische 
Fragestellungen beforschen, einbezogen werden können.  


 
Abs 2/b minderjährige können in Versuchen zu 
jugendspezifischen Fragestellungen einbezogen 
werden. 


 
EKSF 
 


 
Art. 12 


Abs. 2/c: eine “ärztlich diagnostizierte psychische Krankheit oder die 
Einnahme verschreibungspflichtiger Psychopharmaka” dürfen nicht ein 
Ausschlussgrund für die Teilnahme an Pilotversuchen sein. Viele 
Suchterkrankungen  gehen mit einer zusätzlichen psychischen Störung 
einher (Comorbidität). Viele wichtige Forschungsfragestellungen 
könnten so nicht bearbeitet werden.  


 
Abs 2/c streichen 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


x  Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Schweizerische Gesundheitsstiftung RADIX 


Abkürzung der Firma / Organisation : RADIX 


Adresse : Pfingstweidstrasse 10 


Kontaktperson : Rainer Frei 


Telefon : 044 360 41 00 


E-Mail : frei@radix.ch 


Datum : 25.9.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der 


ersten Seite 


angegebene 


Abkürzung 


verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 


RADIX 


 


 


Das Betäubungsmittelgesetz regelt den Umgang mit illegalen Substanzen in der Schweiz. Der Konsum, Anbau, 


Herstellung und Handel mit illegalen Substanzen sind verboten. Trotz dieses Verbots ist der Cannabiskonsum in 


der Schweiz seit Jahrzehnten unverändert hoch; Cannabis ist die am meisten konsumierte illegale Substanz.   


Eine kohärente Suchtpolitik orientiert sich am Schadenspotential und von Suchtmitteln und Verhaltensweisen für 


das Individuum und die Gesellschaft und schlägt evidenzbasierte Regulierungsmodelle vor.  


Um Abschätzen zu können, ob im Bezug auf Cannabis andere Regulierungsmodelle besser geeignet sind, um die mit 


dem Konsum verbundenen Risiken für das Individuum und die Gesellschaft zu mindern, braucht es wissenschaftliche 


Grundlagen und Erfahrungswerte. Pilotversuche, welche wissenschaftlich begleitet und ausgewertet werden, sind 


daher geeignet diese Erkenntnisse zu liefern. Mit einem sogenannten Experimentierartikel im BetmG wird die 


gesetzliche Grundlage für zeitlich und örtlich beschränkte Pilotversuche ermöglicht.  


RADIX unterstützt daher die vorliegende Änderung des Betäubungsmittelgesetzes vollumfänglich. 


 


    


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen 
Antrag für Änderungsvorschlag 


(Textvorschlag) 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der 


ersten Seite 


angegebene 


Abkürzung 


verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 


RADIX 


 


 


Das Betäubungsmittelgesetz regelt den Umgang mit illegalen Substanzen in der Schweiz. Der Konsum, Anbau, 


Herstellung und Handel mit illegalen Substanzen sind verboten. Trotz dieses Verbots ist der Cannabiskonsum in 


der Schweiz seit Jahrzehnten unverändert hoch; Cannabis ist die am meisten konsumierte illegale Substanz.   


Eine kohärente Suchtpolitik orientiert sich am Schadenspotential und von Suchtmitteln und Verhaltensweisen für 


das Individuum und die Gesellschaft und schlägt evidenzbasierte Regulierungsmodelle vor.  


 


Um Abschätzen zu können, ob im Bezug auf Cannabis andere Regulierungsmodelle besser geeignet sind, um die mit 


dem Konsum verbundenen Risiken für das Individuum und die Gesellschaft zu mindern, braucht es wissenschaftliche 


Grundlagen und Erfahrungswerte. Pilotversuche, welche wissenschaftlich begleitet und ausgewertet werden, sind 


daher geeignet diese Erkenntnisse zu liefern. Mit einem sogenannten Experimentierartikel im BetmG wird die 


gesetzliche Grundlage für zeitlich und örtlich beschränkte Pilotversuche ermöglicht.  


 


RADIX unterstützt daher die vorliegende Änderung des Betäubungsmittelgesetzes vollumfänglich 


    


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen 
Antrag für Änderungsvorschlag 


(Textvorschlag) 


 


RADIX 


 


 


Art.4 


 


Die örtliche Begrenzung der Versuche erachten wir als 


zweckmässig. Die Formulierung umfasst zwar Gemeinden, 


jedoch die Begrenzung auf Kantone nicht explizit. Doch 


wäre zu prüfen, ob die Teilnahme von Kantonen, welche die 


vorgegeben Kriterien erfüllen, ebenfalls möglich wäre. 
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RADIX 


 


 


Art.7 Abs.3 


 


Die Besteuerung des Studiencannabis wird dem Bund 


Einnahmen in geschätzten mehreren Millionen Franken 


verschaffen. Auf die Projekte werden für die 


Durchführung, Forschung und Begleitung entsprechende 


Kosten zukommen. Die Steuereinnahmen aus dem 


Studiencannabis sollten daher mindestens zur Hälfte 


zweckgebunden für die Suchtprävention und Suchtforschung 


eingesetzt werden. Falls dies nicht möglich ist, sollten 


die Versuche von der Tabaksteuer befreit werden. 


 


      


 


RADIX 


 


 


Art.12  


Abs.2 lit.c 


 


Gerade Personen mit psychischen Problemen sind häufige 


Cannabis-Konsumenten. Cannabis wird im Sinne der 


Selbstmedikation genutzt, um sich zu stabilisieren. Diese 


Personengruppe sollte daher nicht apriori von den 


Versuchen ausgeschlossen werden. Die Teilnahme sollte 


nach Rücksprache mit dem behandlenden Arzt für diese 


Personen ebenfalls möglich sein. 


 


 


      


 


RADIX 


 


 


Art. 18, 


Abs. 2, e  


 


Vgl. Kommentar zu Artikel 4: Die örtliche Begrenzung der 


Versuche erachten wir als zweckmässig. Die Formulierung 


umfasst zwar Gemeinden, jedoch die Begrenzung auf Kantone 


nicht explizit. Doch wäre zu prüfen, ob die Teilnahme von 


Kantonen, welche die vorgegeben Kriterien erfüllen, 


ebenfalls möglich wäre 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


x Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Schweizerische Gesellschaft für Suchtmedizin 


Abkürzung der Firma / Organisation : SSAM 


Adresse : Altenbergstrasse 29, Postfach 686, 3000 Bern 8 


Kontaktperson : Frau F. Stricker 


Telefon : 031 313 88 38 


E-Mail : admin@ssam.ch 


Datum : 21.09.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
SSAM 
 


 
Den im Art. 8 des Bundesgesetzes über Betäubungsmittel unter «verbotenen Betäubungsmittel» aufgeführten Betäubungsmittel und psychotropen 
Stoffen (d.h. es fallen nicht nur Betäubungsmittel unter diese Kategorie) sprach man grundsätzlich einen therapeutischen Nutzen ab. Ausser für das 
Rauchopium ist heute die wissenschaftliche Evidenz erdrückend, dass man diese Sichtweise als falsch bezeichnen muss. Die einfachste Lösung wäre, 
den Artikel 8 aufzuheben. Alle gelisteten Betäubungsmittel und psychotropen Stoffe sind durch das Gesetz genügend geregelt. Damit wären nicht nur 
die Probleme der anstehenden städtischen Forschungsvorhaben gelöst, sondern auch die Probleme mit der medizinischen Anwendung von Cannabis. 
In Anbetracht der politisch verfahrenen Situation steht die SSAM hinter dem vorgeschlagenen Gesetzesartikel als Übergangslösung. 


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
SSAM 
 


 
Gemäss der Haltung der SSAM sind 2 Punkte dringlich abzuändern: 


1. Verzicht auf die Tabaksteuer 
2. Die Ausschlusskriterien (Begründung s. unten) 


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
SSAM 
 


 
Art.7, Absatz 3 


 
Die vorgesehene Tabaksteuer würde die Finanzierung der Pilotversuche in 
hohem Masse gefährden. Pilotversuche sollten von der Tabaksteuer befreit 
sein! 


 
Streichen. 


 
SSAM 
 


 
Art.12, Absatz 2 
a 


 
Die Altershürde 18 Jahre ist zu hoch 


 
a. unter 16-jährig sind 


 
SSAM 
 


 
Art.12, Absatz 
2c 


 
Eine „ärztlich diagnostizierte psychische Krankheit“ oder die Einnahme 
„verschreibungspflichtiger Psychopharmaka“ dürfen nicht pauschal ein 
Ausschlussgrund für die Teilnahme am Pilotversuch sein. Beispiel: Sowohl 
eine Cannabisabhängigkeit als auch eine Tabakabhängigkeit gelten als 
psychische Störungen im Sinne von ICD-10. Wollten man alle Teilnehmer, 
die an einer Cannabis- oder Tabakabhängigkeit leiden, ausschliessen, würden 
die Pilotversuche undurchführbar. Ausserdem gibt es leichte Formen 
psychischer Erkrankungen, die einer Teilnahme nicht im Wege stehen. Das 
gleiche gilt für die Einnahme bestimmter Psychopharmaka. 


 
c. an einer akuten schweren psychischen 
Erkrankung leiden 


 
SSAM 
 


 
Art. 14, Absatz 2 


 
Die Ausrichtung des Preises am ortsüblichen Schwarzmarktpreis ist in einem 
Rechtsstaat stossend. 


 
Bei der Festlegung des Preises ist der 
Wirkstoffgehalt zu berücksichtigen.  


 
SSAM 
 


 
Art. 25, Absatz 5 


 
Wenn es darum geht, Fortschritt im Bereich Drogenpolitik zu verhindern, 
werden immer gerne als Argument die internationalen Abkommen angeführt. 


 
Der Bundesrat notifiziert die Ergebnisse auch beim 
Generalsekretär des Internationalen 
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Diese verlangen nicht nur Strafverfolgung, sondern sehen auch andere Dinge 
vor wie Meldung von Falschklassifizierungen von Substanzen. Dies wird von 
den Staaten gerne übersehen, deshalb muss in diesem Zusammenhang die 
Pflicht des Bundes erwähnt werden.. 


Betäubungsmittel-Kontrollorgan gemäss Art. 3 des 
Einheits-Übereinkommen von 1961 über die 
Betäubungsmittel (SR 0.812.121.0) 


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
 
 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 
 
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 


Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Infodrog – Schweizerische Koordinations- und Fachstelle Sucht 


Abkürzung der Firma / Organisation : Infodrog 


Adresse : Eigerplatz 5, Postfach 460, 3000 Bern 14 


Kontaktperson : Franziska Eckmann 


Telefon : 031 376 04 01 


E-Mail : f.eckmann@infodrog.ch 


Datum : 12.10.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
Infodrog 
 


 
Das Betäubungsmittelgesetz regelt den Umgang mit illegalen Substanzen in der Schweiz. Der Konsum, der Anbau, die Herstellung und der Handel mit 
illegalen Substanzen sind verboten. Trotz dieses Verbots ist der Cannabiskonsum in der Schweiz seit Jahrzehnten unverändert hoch; Cannabis ist die 
am meisten konsumierte illegale Substanz.   
 
Eine kohärente Suchtpolitik orientiert sich am Schadenspotential von Suchtmitteln und Verhaltensweisen für das Individuum und die Gesellschaft und 
schlägt evidenzbasierte Regulierungsmodelle vor.  
 
Um abschätzen zu können, ob im Bezug auf Cannabis andere Regulierungsmodelle besser geeignet sind, um die mit dem Konsum verbundenen 
Risiken für das Individuum und die Gesellschaft zu mindern, braucht es wissenschaftliche Grundlagen und Erfahrungswerte. Pilotversuche, welche 
wissenschaftlich begleitet und ausgewertet werden, sind daher geeignet diese Erkenntnisse zu liefern. Mit einem sogenannten Experimentierartikel 
im BetmG wird die gesetzliche Grundlage für zeitlich und örtlich beschränkte Pilotversuche ermöglicht.  
 
Infodrog unterstützt daher die vorliegende Änderung des Betäubungsmittelgesetzes vollumfänglich. 
 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
Infodrog 
 


 
Das Betäubungsmittelgesetz regelt den Umgang mit illegalen Substanzen in der Schweiz. Der Konsum, der Anbau, die Herstellung und der Handel mit 
illegalen Substanzen sind verboten. Trotz dieses Verbots ist der Cannabiskonsum in der Schweiz seit Jahrzehnten unverändert hoch; Cannabis ist die 
am meisten konsumierte illegale Substanz.    
 
Eine kohärente Suchtpolitik orientiert sich am Schadenspotential von Suchtmitteln und Verhaltensweisen für das Individuum und die Gesellschaft und 
schlägt evidenzbasierte Regulierungsmodelle vor.  
 
Um abschätzen zu können, ob im Bezug auf Cannabis andere Regulierungsmodelle besser geeignet sind, um die mit dem Konsum verbundenen 
Risiken für das Individuum und die Gesellschaft zu mindern, braucht es wissenschaftliche Grundlagen und Erfahrungswerte. Pilotversuche, welche 
wissenschaftlich begleitet und ausgewertet werden, sind daher geeignet diese Erkenntnisse zu liefern. Mit einem sogenannten Experimentierartikel 
im BetmG wird die gesetzliche Grundlage für zeitlich und örtlich beschränkte Pilotversuche ermöglicht.  
 
Infodrog unterstützt daher die vorliegende Änderung der Verordnung über die Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz vollumfänglich, mit 
einigen Bemerkungen zu Aspekten der konkreten Umsetzung. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
Infodrog 
 


 
Art.4 


 
Die örtliche Begrenzung der Versuche erachten wir als zweckmässig. Die 
Formulierung umfasst zwar Gemeinden und die Begrenzung auf Kantone 
wird nicht explizit erwähnt. Es ist zu prüfen, ob die Teilnahme von Kantonen, 
welche die vorgegeben Kriterien erfüllen, ebenfalls möglich wäre. 
 


 
      


 
Infodrog 
 


 
Art.7 Abs.3 


 
Die Besteuerung des Studiencannabis wird dem Bund Einnahmen in 
geschätzten mehreren Millionen Franken verschaffen. Auf die Pilotprojekte 
werden für die Durchführung, Forschung und Begleitung entsprechende 
Kosten zukommen. Die Steuereinnahmen aus dem Studiencannabis sollten 
daher mindestens zur Hälfte zweckgebunden für die Suchtprävention und 
Suchtforschung eingesetzt werden. Falls dies nicht möglich ist, sollten die 
Versuche von der Tabaksteuer befreit werden. 
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Infodrog 
 


 
Art. 12 Abs.2 
lit.c 


 
Gerade Personen mit psychischen Problemen sind häufige Cannabis-
Konsumenten. Cannabis wird im Sinne der Selbstmedikation genutzt, um 
sich zu stabilisieren. Diese Personengruppe sollte daher nicht apriori von den 
Versuchen ausgeschlossen werden. Die Teilnahme sollte nach Rücksprache 
mit dem behandelnden Arzt für diese Personen ebenfalls möglich sein. 
 


 
      


 
Infodrog 
 


 
Art. 15 Abs.1,2 


 
Dass die Produkte des Studiencannbis idealerweise nicht im öffentlichen 
Raum konsumiert werden ist wünschbar. Eine enge Zusammenarbeit der 
Pilotprojekte mit den Behörden und Ordnungskräften vor Ort erachten wir als 
sinnvoll.  
Ob sich das Konsumverbot jedoch in jedem Fall so durchsetzen lässt, ist 
fraglich.  
Zu prüfen ist auch, ob die Konsequenzen bei Zuwiderhandlung und 
Fehlverhalten abgemildert und in einem stufenweisen Vorgehen umgesetzt 
werden können (1., 2. Verwarnung etc.) 
 


 
      


 
Infodrog 
 


 
Art. 18, Abs. 2, 
e 


 
Vgl. Kommentar zu Artikel 4: Die örtliche Begrenzung der Versuche erachten 
wir als zweckmässig. Die Formulierung umfasst zwar Gemeinden, jedoch 
nicht die Begrenzung auf Kantone. Es ist zu prüfen, ob die Teilnahme von 
Kantonen, welche die vorgegeben Kriterien erfüllen, ebenfalls möglich wäre. 
 


 
      


 
 


 
      


 
      


 
      


 
 
 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


x Zustimmung 
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 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 


Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Fachverband Sucht 


Abkürzung der Firma / Organisation : 


Adresse : Weberstrasse 10 


Kontaktperson : Stefanie Knocks, Generalsekretärin 


Telefon : 044 266 60 66 


E-Mail : knocks@fachverbandsucht.ch 


Datum : 30. September 2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der 


ersten Seite 


angegebene 


Abkürzung 


verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 


Fachverband 


Sucht 
 


Der Fachverband Sucht dankt für die Möglichkeit, Stellung nehmen zu können. Er vertritt die Interessen der 


Fachorganisationen und Fachpersonen der Suchtprävention, Suchtberatung, Suchttherapie und Schadenminderung in 


der Deutschschweiz. Cannabis ist in der Schweiz die mit Abstand am meisten konsumierte illegale Droge: Rund 


ein Drittel der Schweizerinnen und Schweizer haben schon einmal Cannabis konsumiert. 2016 waren es rund 


500'000 – eine halbe Million Menschen, die trotz Verbot konsumieren. Das heutige Betäubungsmittelgesetz, das 


Konsum, Anbau, Herstellung und Handel von Cannabis untersagt, hat diverse Effekte, die aus Sicht der 


öffentlichen Gesundheit, der öffentlichen Ordnung und der Volkswirtschaft unerwünscht sind: Trotz Verbot 


bleiben die Konsumzahlen seit Jahren auf dem gleichen, im europäischen Vergleich vergleichsweise hohen Niveau 


stabil. Der Strassendeal konnte nicht eingedämmt werden, und seine Einnahmen fliessen in die Taschen des 


organisierten Verbrechens, statt in die Staatskasse. Der unbekannte Wirkstoffgehalt und die mangelnde Qualität 


des Cannabis gefährden die Gesundheit der Konsumierenden. Gleichzeitig macht es die Illegalität von Cannabis 


sehr schwierig, problematisch Konsumierende mit Hilfsangeboten zu erreichen und wirksam Prävention zu 


betreiben. Befristete, wissenschaftlich begleitete Pilotversuche bieten vor diesem Hintergrund eine 


Möglichkeit, in einem streng kontrollierten Rahmen Ansätze zur Lösung dieser Probleme zu erarbeiten.  


Der Fachverband Sucht begrüsst die vorlegte Änderung des Betäubungsmittelgesetzes im Grundsatz sehr.  


 


    


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen 
Antrag für Änderungsvorschlag 


(Textvorschlag) 


 


Fachverband 


Sucht 


 


 


Art. 8a Abs. 


1 Buchstabe 


c 


 


 


In Analogie zum erläuternden Bericht (S. 12. Kapitel 2, 


Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln, zweiter 


Abschnitt) und zur Vermeidung von 


Interpretationsschwierigkeiten, wie weit eine 


«Gewährleistung» reicht, sollte auf diese Formulierung 


verzichtet werden und von «Beachten» gesprochen werden.  


Das Bundesamt für Gesundheit kann […] 


Pilotversuche […] bewilligen, die:  


[…] 


  


c. so durchgeführt werden, dass der 


den Gesundheits- und der den 


Jugendschutz sowie der den Schutz 


der öffentlichen Ordnung und 


Sicherheit beachten gewährleistet 


sind. 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der 


ersten Seite 


angegebene 


Abkürzung 


verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 


Fachverband 


Sucht 


 


Aus den oben erläuterten Gründen begrüsst der Fachverband Sucht den vorlegten Entwurf der BetmPV im Grundsatz 


sehr. Die dargelegten Bestimmungen für die Pilotversuche erachtet er grösstenteils als zweckdienlich und 


zielführend. Bei einzelnen Artikeln ortet er jedoch Anpassungsbedarf, damit die Pilotversuche tatsächlich zu 


wirksamen und relevanten Ergebnissen führen. Besonders betonen möchte der Fachverband Sucht seinen dringenden 


Vorbehalt, dass Artikel Art. 12 Teilnahme Ziffer 2 1 Buchstabe c unbedingt zu streichen oder zu ändern ist. 


Der generelle Ausschluss von Personen mit psychischen Krankheiten würde die gesamte Sinnhaftigkeit des 


«Experimentierartikels» in Frage stellen. Der Konsum von Cannabis dieser Personen – Motive, Konsummuster, 


Einsatz zur Selbstmedikation, etc. - bildet ein wichtiges Erkenntnisinteresse. Zudem gibt es eine Reihe 


psychischer Leiden ohne Kontraindikationen für Cannabiskonsum.  


    


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen 
Antrag für Änderungsvorschlag 


(Textvorschlag) 


 


Fachverband 


Sucht 


 


 


Art. 12 Teilnahme 


Ziffer 2 1 


Buchstabe c 


 


Cannabis wird bei einer Reihe von psychischen 


Krankheiten von den Betroffenen bewusst oder 


unbewusst als Selbstmedikation verwendet, so z.B. 


von ADHS-PatientInnen. Selbstmedikation birgt ein 


grösseres Risiko, eine Abhängigkeit oder einen 


problematischen Konsum zu entwickeln. Schliesst man 


nun alle Teilnehmenden mit einer ärztlich 


diagnostizierten psychischen Krankheit von den 


Pilotversuchen aus, so ist ein wichtiger Teil des 


Erkenntnisgewinns für die öffentliche Gesundheit 


von Vornherein ausgeschlossen: Wie gross ist die 


Anzahl von Personen, die sich mit Cannabis selbst 


behandeln, für welche Krankheiten und was ändert 


sich für diese Personen, wenn sie Cannabis legal 


beziehen können? 


Zudem gibt es nicht bei allen psychischen 


Krankheiten drohende Wechselwirkungen mit 


Cannabiskonsum.  


 


Umformulieren: 


Ausgeschlossen ist die Teilnahme 


von Personen, die: 


c. an einer akuten psychischen 


Erkrankung leiden. 
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Fachverband 


Sucht 


 


 


Art. 4 Örtliche 


Begrenzung 


 


 


Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche “örtlich 


auf eine oder mehrere Gemeinden zu beschränken 


sind”. Es ist kein Grund erkennbar, wieso nicht 


auch Kantone Pilotversuche durchführen können 


sollen. Möchte man mit den Versuchen auch die 


Auswirkungen auf das Suchthilfesystem untersuchen, 


ist ein kantonaler Aufbau sinnvoller, da dieses 


kantonal organisiert ist.  


 


 


Pilotversuche sind örtlich auf eine 


oder mehrere Gemeinden oder einen 


Kanton zu begrenzen. 


(…) 


 


Fachverband 


Sucht 


 


 


Art. 6 Anzahl 


Teilnehmerinnen und 


Teilnehmer 


 


 


Die Anzahl der Teilnehmenden sollte im Ermessen der 


Durchführenden der Pilotversuche liegen. Die 


Formulierung “wissenschaftliche Aussagekraft 


erforderliche Mass zu begrenzen” ist ausreichend. 


Eine konkrete Zahl birgt zudem das Risiko, aus 


politischen Überlegungen angepasst zu werden.  


 


Die Anzahl der Personen, die an 


einem Pilotversuch teilnehmen, ist 


auf das für die 


wissenschaftliche Aussagekraft 


erforderliche Mass zu begrenzen.  


 


Streichen: 


Sie darf 5000 


Personen nicht überschreiten. 


 


 


Fachverband 


Sucht 


 


 


Art. 7 Ziffer 3 


Produkte 


 


Das Entrichten der Tabaksteuer auf Produkte, die 


zum Rauchen oder Vaporisieren bestimmt sind oder 


dazu verwendet werden können, stellt für die 


Gemeinden und Forschungseinrichtungen einen 


signifikanten Kostenfaktor und damit ein Hindernis 


für die Durchführung eines Pilotversuchs dar.  


Auf eine Erhebung der Tabaksteuer sollte daher 


verzichtet und diese Steuerbefreiung im 


Tabaksteuergesetz vorgesehen werden (Art. 5). 


Als Alternative können die aus der Tabaksteuer 


gewonnenen Mittel dem jeweiligen Projekt als 


zweckgebundene Förderung wieder zugeführt werden.  


 


 


 


Streichen: 


Produkte, die zum Rauchen oder 


Vaporisieren bestimmt sind oder 


dazu verwendet werden können, 


unterstehen der Tabaksteuer nach 


Artikel 3 Absatz 1 


Tabaksteuerverordnung vom 14. 


Oktober 20092. 


 


Alternative: 


Ergänzen:  


Die im jeweiligen Forschungsprojekt 


entrichtete Tabaksteuer kommt dem 


Forschungsprojekt als Förderung zu 


Gute.   


 


 


Fachverband 


Sucht 


 


Art. 12 Teilnahme 


Ziffer 1 Buchstabe 


a 


 


Im jetzigen Entwurf wird nicht präzisiert, welche 


Form der verlangte Nachweis haben muss und wer in 


der Pflicht steht, diesen zu erbringen und zu 


 


An Pilotversuchen können Personen 


teilnehmen, die: 


a. nachweislich gemäss eigener 
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finanzieren. «Nachweislich» müsste entweder 


präzisiert werden, oder durch eine 


Selbstdeklaration ersetzt werden. Da Nachweise von 


Cannabiskonsum mittels Haar-, Blut- oder Urinproben 


erstens je nach persönlicher Konstitution 


unterschiedliche Ergebnisse bringen können und 


zweitens aufgrund ihrer Invasivität als 


unverhältnismässig empfunden werden können, 


plädieren wir für die Selbstdeklaration.   


 


Auskunft bereits Betäubungsmittel 


des Wirkungstyps Cannabis 


konsumieren; 


 


Fachverband 


Sucht 


Art. 13 


Informationspflicht 


Buchstabe c 


 


Gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a BetMV können nur 


Personen teilnehmen, die nachweislich bereits 


Cannabis konsumieren. Es muss gewährleistet sein, 


dass aufgrund ihrer Aussagen zu vorausgegangenem 


Cannabiskonsum inkl. Auswertung von Haaranalysen 


usw. keine strafrechtliche Verfolgung droht. Dies 


unabhängig davon, ob eine Teilnahme in der Folge 


bewilligt wird oder nicht. Wenn in diesem Punkt 


keine Rechtssicherheit besteht, könnten sich 


Interessentinnen und Interessenten nicht melden, 


weil sie bei einer Nichtbewilligung der Teilnahme 


befürchten, strafrechtlich verfolgt zu werden, oder 


im Gesuchsverfahren nicht korrekte Angaben machen, 


da sie befürchten, strafrechtlich verfolgt zu 


werden. 


 


Ergänzen Art. 13 Abs. 3 (neu): 


 


Erkenntnisse, die im Zusammenhang 


mit der Erbringung des Nachweises 


für den vorausgegangenen Cannabis-


Konsum gewonnen werden (z.B. 


Auswertung von Haaranalysen, 


Aussagen der Versuchsinteressenten 


etc.), ziehen keine Strafverfolgung 


nach sich. Diese Ausnahmeregelung 


gilt jedoch nicht für früher 


ausgestellte Ordnungsbussen und 


Strafbefehle oder für noch nicht 


rechtskräftig erledigte Verfahren 


im Zusammenhang mit dem Konsum von 


Cannabis vor und während der 


Rekrutierungsphase. 


 


 


Fachverband 


Sucht 


 


 


 


Art. 18 Gesuche 


Ziffer 2 Buchstabe 


e 


 


Siehe auch Anmerkung zu Artikel 4 


Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche “örtlich 


auf eine oder mehrere Gemeinden zu beschränken 


sind”. Es ist kein Grund erkennbar, wieso nicht 


auch Kantone Pilotversuche durchführen können 


sollen. Möchte man mit den Versuchen auch die 


Auswirkungen auf das Suchthilfesystem untersuchen, 


ist ein kantonaler Aufbau sinnvoller, da dieses 


kantonal organisiert ist. 


 


 


Einverständnis der betroffenen 


Gemeinden oder Kantone zu den 


vorgesehenen Verkaufsstellen; 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


X Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 
 
 







Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes 
avec cannabis)  


Procédure de consultation du 4 juillet au 25 octobre 2018 


Prise de position de 


Nom / entreprise / organisation : Collège romand de médecine de l’addiction 


Abréviation de l’entr. / org. : CoRoMA 


Adresse : Section d’addictologie, Rue du Bugnon 23, CH-1011 Lausanne 


Personne de référence : Dr Olivier SIMON 


Téléphone : 021 314 92 07 


Courriel : olivier.simon@chuv.ch 


Date : 12.10.2018 


Informations importantes : 


1. Veuillez n'effectuer aucun changement dans le format du formulaire.


2. Si vous souhaitez supprimer certains tableaux dans le formulaire, vous avez la possibilité d'ôter la protection du texte sous « Outils/Ôter la protection ».


4. Veuillez envoyer votre prise de position par voie électronique avant le 25 octobre 2018 à l'adresse suivante : pilotversuchecannabis@bag.admin.ch
sowie gever@bag.admin.ch



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch
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Modification de la loi sur les stupéfiants (LStup) 


CoRoMA 
(prière d’utiliser 
l’abréviation 
indiquée à la 
première page) 


Le CoRoMA soutient le projet avec une réserve importante : la limitation de l’article 


expérimental à la consommation par des personnes souffrant d’une maladie psychique, ce qui 


revient à exclure notamment les personnes présentant un syndrome de dépendance. 


 


Cette limitation est contreproductive sur le plan de la recherche médicale et/ou en santé 


publique, puisqu’elle exclut de facto de la recherche une population clé par rapport aux 


questions qui pourraient être investiguées dans le cadre d’essais pilotes. 


 
      
 


 
        


    Nom / 
entreprise article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


 
CoRoMA 
 


 
art. 12, al.2, let. 
c, OEPStup 


 
Le CoRoMA soutient l’argumentaire du GREA 
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Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants 


Nom / 
entreprise 
(prière d’utiliser 
l’abréviation 
indiquée à la 
première page) 


Remarques générales 


 
      
 


 
        


    Nom / 
entreprise article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
 







Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes 
avec cannabis)  


Procédure de consultation du 4 juillet au 25 octobre 2018 
 


  


 


 
 
 
 


 


Notre conclusion (cochez svp. une seule case) 


 Acceptation 


 Acceptation avec réserves / propositions de modifications 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 


 
 
 







Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes 
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Prise de position de 


Nom / entreprise / organisation : Addiction Suisse 


Abréviation de l’entr. / org. : AS 


Adresse : Avenue Louis-Ruchonnet 14, 1001 Lausanne 


Personne de référence : Frank Zobel 


Téléphone : 021 321 29 60 


Courriel : fzobel@addictionsuisse.ch 


Date : 10 octobre 2018 


Informations importantes : 


1. Veuillez n'effectuer aucun changement dans le format du formulaire.


2. Si vous souhaitez supprimer certains tableaux dans le formulaire, vous avez la possibilité d'ôter la protection du texte sous « Outils/Ôter la protection ».


4. Veuillez envoyer votre prise de position par voie électronique avant le 25 octobre 2018 à l'adresse suivante : pilotversuchecannabis@bag.admin.ch
sowie gever@bag.admin.ch
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Modification de la loi sur les stupéfiants (LStup) 


AS 


Addiction Suisse salue la volonté du parlement et du Conseil Fédéral d’adopter un article de loi portant sur des projets-pilotes de vente de cannabis. 
Cet article permettra aux cantons et aux communes qui le souhaitent de développer des projets qui, ensemble, permettront de mieux répondre aux 
questions « faut-il changer le statut légal du cannabis ? » et, si la réponse est oui, « comment faut-il le faire ? ». Ces questions occupent l’espace du 
débat public depuis bientôt un demi-siècle et, de manière constante, les professionnels de la santé publique actifs dans le domaine des addictions se 
sont prononcés en faveur de l’expérimentation de nouvelles solutions. 
Les propositions des villes et la mise en place d’un article spécifique pour les permettre sont à la fois innovantes mais aussi un peu anachroniques en 
raison des développements internationaux en cours. Ainsi, le 17 octobre 2018, le Canada, un pays comptant environ 35 millions d’habitants, va 
légaliser le cannabis et les provinces canadiennes vont mettre en place des modèles de production et de vente différenciés, créant ainsi un une 
expérimentation naturelle à large échelle permettant d’observer les effets d’une légalisation et de l’application de différents modèles de régulation. 
Ces développements, ajoutés à ceux qui ont cours aux Etats-Unis font également naître une industrie du cannabis en rapide croissance qui, comme 
ses équivalents dans les domaines de l’alcool et du tabac, va certainement s’affairer à limiter la régulation étatique qui concerne ses produits. Dans ce 
contexte, il n’est pas clair si la mise en place d’essais-pilotes relativement petits en Suisse sur une durée de cinq ans ou plus, constituera un facteur 
protecteur ou plutôt un risque, en raison de de la taille qu’auront ces industries et leurs lobbies à ce moment-là. 
Au-delà de cette observation, le contenu de l’article proposé répond à à nos attentes et nous remercions l’OFSP pour le travail effectué.  


 
 
 


 
  


    Nom / 
entreprise article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


    
    
 
 
 
 
 
 
 
 


Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants 


AS 
 
L’ordonnance va clairement dans la direction que nous approuvons. Il existe toutefois une série de critères qui nous semblent contre-productifs ou 
inutiles. Ceux-ci concernent notamment les critères d’exclusion, la taille des essais et la taxation du cannabis. 
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AS 
 


 
  


    Nom / 
entreprise article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


 
AS 
 


 
Art 2 OEPStup 


 
Une question intéressante dans un marché régulé est celle de l’évolution des 
produits vendus et des modes de consommation. On connaît en effet très 
mal la demande pour le cannabis et la disponibilité des usagers à modifier 
leurs modes de consommation lorsque d’autres modes de la fumée leurs 
sont proposés. Il serait intéressant d’ajouter cet élément aux sujets sur 
lesquels les essais-pilotes peuvent fournir des renseignements. 


 
2 Ils doivent notamment fournir des 
renseignements concernant les effets sur:  
a. la santé des consommateurs,  
b. le comportement lié à la consommation,  
c. les aspects socio-économiques,  
d. le marché de la drogue sur un territoire 
spécifique,  
e. la protection de la jeunesse, ou  
f. la sécurité et l’ordre publics 
g. Les produits consommés et les modes de 
consommation. 


 
AS 
 


 
Art.4 OEPStup 


 
Si un ou plusieurs canton(s) souhaitent mettre en œuvre des essais pilotes, 
cela permettra de mieux comprendre l’effet réel d’un changement de statut 
légal du cannabis. Nous suggérons donc de renoncer à la mention « une ou 
plusieurs communes » et qu’il se contente de préciser que les essais sont 
limités géographiquement. 


 
Les essais pilotes doivent être limités 
géographiquement. L’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) peut prévoir des restrictions, à 
condition que celles-ci n’altèrent pas la portée des 
essais pilotes. 


 
AS 
 


 
Art.6 OEPStup 


 
Le nombre de 5'000 est arbitraire. Il devrait être décidé en fonction des 
objectifs du projet pilote. De plus il n’est pas mentionné si les participants à 
un groupe-contrôle, qui n’a pas accès au cannabis, dans ce nombre. Nous 
suggérons donc d’enlever le nombre 5'000.  


 
Le nombre de participants à un essai pilote doit 
être limité au nombre nécessaire pour en garantir la 
portée scientifique. 


 
AS 
 


 
Art.7 OEPStup 
Al.3 


 
Les produits vendus dans le cadre des essais-pilotes doivent effectivement 
être assujettis à une taxe proche de celle qui devrait leur être appliquée dans 
le monde réel. Mais, les essais-pilotes n’ont pas vocation à remplir les 
caisses de l’Etat fédéral tout en étant financées par les communautés 
locales. Il faudrait au contraire que l’argent de cette taxe soit redistribuée à 
ces collectivités pour permettre de co-financer les études qui seront assez 
coûteuses. 


 
3 Les produits destinés à être fumés ou vaporisés 
ou qui peuvent être utilisés à cet égard sont soumis 
à un impôt équivalent à l’impôt sur le tabac au 
sens de l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 14 
octobre 2009 sur l’imposition du tabac2 mais qui 
sera prélevé par les autorités des localités où se 
déroulent les essais et qui permettra de financer 
les recherches scientifiques ou d’autres 
mesures liées aux projets-pilote. 
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AS 
 


 
Art.12 OEPStup 
Al.2 let.C 


 
Comme le montrent différents travaux récents, y inclus une étude sur les 
usagers de CBD qu’Addiction Suisse réalise pour le compte de l’OFSP, les 
maladies psychiques sont surreprésentées chez les usagers de cannabis. 
Exclure ces personnes des projets-pilote revient à ignorer l’une des 
principales populations-cible chez qui l’évolution de la consommation et de 
l’état de santé est particulièrement importante dans un contexte de 
changement de loi. Nous proposons de renoncer à cette partie et de la 
remplacer par un critère plus générique qui couvre les maladies psychiques 
et autres. 


 
sont atteintes d’une maladie diagnostiquée par un 
médecin et pour laquelle l’usage de cannabis 
constitue un facteur aggravant avéré. 


AS Art.15 OEPStup 
Al.2 


L’ordonnance prévoit l’exclusion des personnes qui auront consommé dans 
des lieux publics. Cette mesure nous semble trop dure et contre-productive, 
puisqu’elle exclut des personnes qui composent la population sous 
observation. Nous proposons que cette question soit traitée localement, 
notamment par un système d’amende ou, si il le faut, une exclusion 
temporaire. 


 
2 Quiconque transmet ces produits sera  
exclu de l’essai pilote. 


 
 
 
 
 
 


 


Notre conclusion (cochez svp. une seule case) 


 Acceptation 


 Acceptation avec réserves / propositions de modifications 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 


 
 
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 


Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Dachverband Drogenabstinenz Schweiz 


Abkürzung der Firma / Organisation : DAD 


Adresse : Postfach 8302, 3001 Bern 


Kontaktperson : Andrea Geissbühler, Präsidentin 


Telefon : 076 313 32 75 


E-Mail : andrea.geissbuehler@bluewin.ch 


Datum : 3.10.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 



mailto:andrea.geissbuehler@bluewin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
DAD 


Aus den folgenden Gründen muss die Versuchsanordnung als in der Realität undurchführbar und als nicht wissenschaftlich angelehnt 
werden: 


1. Es ist bekannt (es gibt mehrere hundert Studien), dass die Versuchsteilnehmenden bei dem bis 7 Jahre dauernden Cannabiskonsum 
ihre Gesundheit, sowohl in physischer wie in psychischer Hinsicht gefährden.  


2. Die Pilotversuche mit dem Betäubungsmittel Cannabis führen zu einer Verharmlosung, erschweren den Jugendschutz und stellen 
das BtmG generell in Frage.  


3. Da zwar die Versuchsteilnehmenden ihren «Stoff» selber bezahlen müssen, doch nirgends in der Verordnung die 
Aufnahmebedingung an eine Arbeitsfähigkeit gekoppelt wird, muss angenommen werden, dass der Staat zur Kasse gebeten wird. 


4. Es ist zu erwarten, dass der Schwarzmarkt beliefert wird, da die Teilnehmenden die Menge des Cannabiskonsum selber bestimmen. 
Eine Überwachung des «Lebenswandels» der Versuchsteilnehmenden ist schlicht nicht möglich, so dass auch der Konsum von 
anderen Drogen und Alkohol nicht festgestellt werden kann. Somit kann nicht festgestellt werden, wie sich der Konsum der 
Teilnehmenden entwickelt, der Schlussbericht kann also manipuliert werden. 


5. Es müsste unbedingt zuerst der Kosten-/Nutzenaspekt der Versuche beleuchtet werden. Die vom Staat zu erwartenden Ausgaben 
für Anbau, Herstellung, Verpackung und das Inverkehrbringen der Produkte, aber auch die Überwachung der gesundheitlichen 
Auswirkungen und die therapeutische Behandlung der Versuchsteilnehmenden müssten transparent aufgezeigt werden.  


6. Die Pilotversuch-Teilnehmenden gefährden als Verkehrsteilnehmende, aber auch als Arbeitnehmende die Sicherheit der 
Bevölkerung. Deshalb müsste ihnen der Führerschein während der Studie vorsorglich entzogen werden.  


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
DAD 
 


Art. 8a, b Der DAD lehnt die Pilotversuche mit Cannabis aus den folgenden Gründen 
ab: 
Es stehen Hunderte von Studien zur Verfügung, welche die Folgen des 
Cannabiskonsums aufzeigen. Aus dem gesundheitspolitischen wird aber 
auch ein wirtschaftspolitisches Problem, wenn nämlich die bereits früh an 
einer Psychose Erkrankten keine Arbeitsfähigkeit erlangen können und von 
Sozialleistungen abhängig werden.  Auch ihr Umfeld ist somit betroffen, 
besonders Kinder. Wer einmal einem Menschen mit einer Cannabispsychose 
begegnet ist, (musste diesen Horrorzustand als Polizistin mehrmals 
miterleben!), kommt zum Schluss, dass alles darangesetzt werden muss, 
dass die Verharmlosung des Rauschmittels Cannabis verhindert wird. 
Deshalb ist er unverständlich, dass das BAG sich gegen das Rauchen 
einsetzt, hingegen das Kiffen mit diesem Pilotversuch unterstützen will.  


DAD lehnt Pilotversuche mit Cannabis aus den 
angegebenen Gründen ab. 
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DAD Art. 8a, c Versuche mit Cannabis sind unethisch, sowohl für noch gesunde wie auch 
für bereits an Folgeschäden erkrankte Studienteilnehmende. Auch kann nicht 
eruiert werden, ob die Gesundheitsschädigungen durch das THC ausgelöst 
oder verstärkt wurde. Gemäss Art. 5.2 in der Bundesverfassung muss 
staatliches Handeln im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig 
sein, was bei diesen Versuchen nicht zutrifft.  


DAD lehnt Pilotversuche mit Cannabis aus den 
angegebenen Gründen ab. 


 
DAD 
 


 
Art. 8a, 2  


Die Ergebnisse der Abstimmung von der Schweizer Bevölkerung (DROLGE-
Initiative 74% Nein, Cannabis-Initiative 63% Nein) sind eindeutig und dürfen 
nicht übergangen werden. 


DAD lehnt Pilotversuche mit Cannabis aus den 
angegebenen Gründen ab. 


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
DAD 
 


 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
DAD Art. 2 Der DAD lehnt die Pilotversuche mit Cannabis aus den folgenden Gründen 


ab: 
Es stehen Hunderte von Studien zur Verfügung, welche die Folgen des 
Cannabiskonsums aufzeigen. Aus dem gesundheitspolitischen wird aber 
auch ein wirtschaftspolitisches Problem, wenn nämlich die bereits früh an 
einer Psychose Erkrankten keine Arbeitsfähigkeit erlangen können und von 
Sozialleistungen abhängig werden.  Auch ihr Umfeld ist somit betroffen, 
besonders Kinder. Wer einmal einem Menschen mit einer Cannabispsychose 


DAD lehnt Pilotversuche mit Cannabis aus den 
angegebenen Gründen ab. 
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begegnet ist, (musste diesen Horrorzustand als Polizistin mehrmals 
miterleben!), kommt zum Schluss, dass alles darangesetzt werden muss, 
dass die Verharmlosung des Rauschmittels Cannabis verhindert wird. 
Deshalb ist er unverständlich, dass das BAG sich gegen das Rauchen 
einsetzt, hingegen das Kiffen mit diesem Pilotversuch unterstützen will.  


DAD 
 


Art. 3.1 Indem das Betäubungsmittelgesetz hier keine Anwendung findet, wird dem 
Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Das Betäubungsmittelgesetz wird so 
umgangen und unterwandert. 


DAD lehnt Pilotversuche mit Cannabis aus den 
angegebenen Gründen ab. 


DAD 
 


Art. 3.2 Mit diesen neu zu schaffenden Stellen wird weiter die Staatsquote in die 
Höhe getrieben. 


DAD lehnt Pilotversuche mit Cannabis aus den 
angegebenen Gründen ab. 


DAD Art. 5  Die Pilotversuche können wissenschaftlich nicht begründet werden - somit 
kann auch die Dauer nicht begründet werden. 


DAD lehnt Pilotversuche mit Cannabis aus den 
angegebenen Gründen ab. 


DAD Art. 7.1a 
 


Der THC-Gehalt von 20% entspricht hochprozentigem Schnaps (Quelle: 
Sucht Schweiz). 


DAD lehnt Pilotversuche mit Cannabis aus den 
angegebenen Gründen ab. 


DAD Art. 7.2  Die geforderten anerkannten Laborstandards werden die Kosten in die Höhe 
treiben. 


DAD lehnt Pilotversuche mit Cannabis aus den 
angegebenen Gründen ab. 


DAD Art. 8d Es kann nicht sein, dass Pilotversuche mit Substanzen die einen 
Warnhinweis tragen müssen, gemacht werden. 


DAD lehnt Pilotversuche mit Cannabis aus den 
angegebenen Gründen ab. 


DAD Art. 10 Damit setzt man die wichtigsten Bestimmungen des 
Betäubungsmittelgesetzes ausser Kraft. 


DAD lehnt Pilotversuche mit Cannabis aus den 
angegebenen Gründen ab. 


DAD Art. 11a und b Wer zählt zum «fachkundigen Personal»? Damit wird der Markt für Cannabis 
weiter vorangetrieben und die Kosten erhöht. 


DAD lehnt Pilotversuche mit Cannabis aus den 
angegebenen Gründen ab. 


DAD Art. 15 Wie kann ausgeschlossen werden, dass die Teilnehmenden nicht einen Teil 
ihrer bezogenen Menge an Nicht-Teilnehmende (Jüngere!) weitergeben. Wer 
überwacht die Teilnehmenden, damit sie das Cannabis nur für den 
Eigengebrauch verwenden?  


DAD lehnt Pilotversuche mit Cannabis aus den 
angegebenen Gründen ab. 


DAD Art. 16 Wie soll beurteilt werden können, woher eine gesundheitliche 
Beeinträchtigung herrührt? Welche Untersuchungsmethoden kommen zur 
Anwendung? Auch hier ist die Wissenschaftlichkeit nicht gegeben. 


DAD lehnt Pilotversuche mit Cannabis aus den 
angegebenen Gründen ab. 


DAD Art. 18 Damit wird die «Sozialindustrie» ausgebaut. DAD lehnt Pilotversuche mit Cannabis aus den 
angegebenen Gründen ab. 


DAD Art. 18h Durch die zu erwartenden negativen Auswirkungen des Cannabiskonsums 
wie Wahrnehmungs-, Konzentrations-, Reaktions- und Gedächtnisstörungen, 
Aggressionen, Gewalt kann die Sicherheit der Öffentlichkeit nicht garantiert 
werden. 


DAD lehnt Pilotversuche mit Cannabis aus den 
angegebenen Gründen ab. 


DAD Art. 19.1 Leider wurden die drei legalisierungskritischen Stimmen in der EKSF 
(Eidgenössische Kommission für Suchtfragen) mit zustimmenden ersetzt. 
Auch im BAG ist seit Jahren die Legalisierungstendenz sichtbar. Damit ist 


DAD lehnt Pilotversuche mit Cannabis aus den 
angegebenen Gründen ab. 
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eine neutrale Beurteilung der Versuchsanlage und -auswertung nicht 
möglich, und der Bundesrat erhält einseitige Informationen.  


DAD Art. 20 Wir sind der Meinung, dass die Gründe für einen Widerruf unbedingt in den 
einzelnen Fachbereichen der Medizin aufgelistet werden müssen. Damit 
würde ersichtlich wie verantwortungslos und gefährlich dieser Pilotversuch 
ist. 


DAD lehnt Pilotversuche mit Cannabis aus den 
angegebenen Gründen ab. 


DAD Art. 22 Damit ist keine neutrale, wissenschaftlich abgestützte Kontrolle möglich. Die 
Kosten für die administrativen Arbeiten würden aber massiv steigen. 


DAD lehnt Pilotversuche mit Cannabis aus den 
angegebenen Gründen ab. 


DAD Art. 23.2 /23.3 Die Pilotversuche können keineswegs wissenschaftlichen Standards 
standhalten. Eine Kontrollgruppe fehlt. Untersuchungsdaten sind nicht 
definiert. 
Somit werden die Resultate keine nutzbaren Erkenntnisse liefern. 


DAD lehnt Pilotversuche mit Cannabis aus den 
angegebenen Gründen ab. 


DAD Art. 25 Da keine unabhängige Instanz die Ergebnisse kontrollieren wird, und die 
Kontrollkriterien nicht definiert sind, können die Studienergebnisse auf das 
Ziel der Legalisierung hin, manipuliert werden. 


DAD lehnt Pilotversuche mit Cannabis aus den 
angegebenen Gründen ab. 


 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Cannabis) 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Suprax  Ambulante Suchtbehandlung 


Abkürzung der Firma / Organisation : Suprax 


Adresse : Kontrollstrasse 28, 2503 Biel/Bienne 


Kontaktperson : Frau Regula Hälg 


Telefon : 032 343 60 66 


E-Mail : regula.haelg@suprax.ch 


Datum : 18.10.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 



mailto:regula.haelg@suprax.ch

mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der 


ersten Seite 


angegebene 


Abkürzung 


verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


Suprax 


 


Die Suprax dankt für die Möglichkeit, Stellung nehmen zu können.  


Cannabis ist in der Schweiz die mit Abstand am meisten konsumierte illegale Droge: Rund ein Drittel der 


Schweizerinnen und Schweizer haben schon einmal Cannabis konsumiert. 2016 waren es rund 500'000 – eine halbe 


Million Menschen, die trotz Verbot konsumieren. Das heutige Betäubungsmittelgesetz, das Konsum, Anbau, 


Herstellung und Handel von Cannabis untersagt, hat diverse Effekte, die aus Sicht der öffentlichen Gesundheit, 


der öffentlichen Ordnung und der Volkswirtschaft unerwünscht sind: Trotz Verbot bleiben die Konsumzahlen seit 


Jahren auf dem gleichen, im europäischen Vergleich vergleichsweise hohen Niveau stabil. Der Strassendeal 


konnte nicht eingedämmt werden, und seine Einnahmen fliessen in die Taschen des organisierten Verbrechens, 


statt in die Staatskasse. Der unbekannte Wirkstoffgehalt und die mangelnde Qualität des Cannabis gefährden die 


Gesundheit der Konsumierenden. Gleichzeitig macht es die Illegalität von Cannabis sehr schwierig, 


problematisch Konsumierende mit Hilfsangeboten zu erreichen und wirksam Prävention zu betreiben. Befristete, 


wissenschaftlich begleitete Pilotversuche bieten vor diesem Hintergrund eine Möglichkeit, in einem streng 


kontrollierten Rahmen Ansätze zur Lösung dieser Probleme zu erarbeiten.  


Die Suprax bietet derzeit rund 200 PatientInnen Substitutionsbehandlungen an. Ein beachtlicher Teil dieser 


PatientInnen konsumiert Cannabis. Der Konsum von Cannabis bedeutet somit für unsere PatientInnen zur immer 


noch mehr oder weniger vorhandenen Stigmatisierung durch die Suchterkrankung eine zusätzliche Belastung durch 


die Illegalität des Konsums. 


Die Suprax begrüsst die vorlegte Änderung des Betäubungsmittelgesetzes im Grundsatz sehr.  


 


    


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen 
Antrag für Änderungsvorschlag 


(Textvorschlag) 


 


Suprax 


 


Art. 8a Abs. 


1 Buchstabe 


c 


 


 


In Analogie zum erläuternden Bericht (S. 12. Kapitel 2, 


Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln, zweiter 


Abschnitt) und zur Vermeidung von 


Interpretationsschwierigkeiten, wie weit eine 


«Gewährleistung» reicht, sollte auf diese Formulierung 


verzichtet werden und von «Beachten» gesprochen werden.  


Das Bundesamt für Gesundheit kann […] 


Pilotversuche […] bewilligen, die:  


[…] 


  


c. so durchgeführt werden, dass der 


den Gesundheits- und der den 


Jugendschutz sowie der den Schutz 
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der öffentlichen Ordnung und 


Sicherheit beachten gewährleistet 


sind. 


 


 
 
 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der 


ersten Seite 


angegebene 


Abkürzung 


verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


Suprax 


 


 


Aus den oben erläuterten Gründen begrüsst Suprax den vorlegten Entwurf der BetmPV im Grundsatz sehr. Die 


dargelegten Bestimmungen für die Pilotversuche erachtet er grösstenteils als zweckdienlich und zielführend. 


Bei einzelnen Artikeln ortet er jedoch Anpassungsbedarf, damit die Pilotversuche tatsächlich zu wirksamen und 


relevanten Ergebnissen führen. Besonders betonen möchte die Suprax seinen dringenden Vorbehalt, dass Artikel 


Art. 12 Teilnahme Ziffer 2 1 Buchstabe c unbedingt zu streichen oder zu ändern ist. Der generelle Ausschluss 


von Personen mit psychischen Krankheiten würde die gesamte Sinnhaftigkeit des «Experimentierartikels» in 


Frage stellen. Der Konsum von Cannabis dieser Personen – Motive, Konsummuster, Einsatz zur Selbstmedikation, 


etc. - bildet ein wichtiges Erkenntnisinteresse. Zudem gibt es eine Reihe psychischer Leiden ohne 


Kontraindikationen für Cannabiskonsum.  


    


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen 
Antrag für Änderungsvorschlag 


(Textvorschlag) 


 


Suprax 


 


Art. 12 Teilnahme 


Ziffer 2 1 


Buchstabe c 


 


Cannabis wird bei einer Reihe von psychischen 


Krankheiten von den Betroffenen bewusst oder 


unbewusst als Selbstmedikation verwendet, so z.B. 


von ADHS-PatientInnen. Selbstmedikation birgt ein 


grösseres Risiko, eine Abhängigkeit oder einen 


problematischen Konsum zu entwickeln. Schliesst man 


nun alle Teilnehmenden mit einer ärztlich 


diagnostizierten psychischen Krankheit von den 


Pilotversuchen aus, so ist ein wichtiger Teil des 


Erkenntnisgewinns für die öffentliche Gesundheit 


von Vornherein ausgeschlossen: Wie gross ist die 


Anzahl von Personen, die sich mit Cannabis selbst 


behandeln, für welche Krankheiten und was ändert 


sich für diese Personen, wenn sie Cannabis legal 


 


Umformulieren: 


Ausgeschlossen ist die Teilnahme 


von Personen, die: 


c. an einer akuten psychischen 


Erkrankung leiden. 
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beziehen können? 


Zudem gibt es nicht bei allen psychischen 


Krankheiten drohende Wechselwirkungen mit 


Cannabiskonsum.  


 


Suprax 


 


Art. 4 Örtliche 


Begrenzung 


 


 


Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche “örtlich 


auf eine oder mehrere Gemeinden zu beschränken 


sind”. Es ist kein Grund erkennbar, wieso nicht 


auch Kantone Pilotversuche durchführen können 


sollen. Möchte man mit den Versuchen auch die 


Auswirkungen auf das Suchthilfesystem untersuchen, 


ist ein kantonaler Aufbau sinnvoller, da dieses 


kantonal organisiert ist.  


 


 


Pilotversuche sind örtlich auf eine 


oder mehrere Gemeinden oder einen 


Kanton zu begrenzen. 


(…) 


 


Suprax 


 


Art. 6 Anzahl 


Teilnehmerinnen und 


Teilnehmer 


 


 


Die Anzahl der Teilnehmenden sollte im Ermessen der 


Durchführenden der Pilotversuche liegen. Die 


Formulierung “wissenschaftliche Aussagekraft 


erforderliche Mass zu begrenzen” ist ausreichend. 


Eine konkrete Zahl birgt zudem das Risiko, aus 


politischen Überlegungen angepasst zu werden.  


 


Die Anzahl der Personen, die an 


einem Pilotversuch teilnehmen, ist 


auf das für die 


wissenschaftliche Aussagekraft 


erforderliche Mass zu begrenzen.  


 


Streichen: 


Sie darf 5000 


Personen nicht überschreiten. 


 


 


Suprax 


 


Art. 7 Ziffer 3 


Produkte 


 


Das Entrichten der Tabaksteuer auf Produkte, die 


zum Rauchen oder Vaporisieren bestimmt sind oder 


dazu verwendet werden können, stellt für die 


Gemeinden und Forschungseinrichtungen einen 


signifikanten Kostenfaktor und damit ein Hindernis 


für die Durchführung eines Pilotversuchs dar.  


Auf eine Erhebung der Tabaksteuer sollte daher 


allenfalls verzichtet werden (Art. 5). 


Als Alternative können die aus der Tabaksteuer 


gewonnenen Mittel dem jeweiligen Projekt als 


zweckgebundene Förderung wieder zugeführt werden.  


Alternativ könnte die Besteuerung in einzelnen 


Städten/Regionen ebenfalls im Sinne eines Pilots 


getestet werden. 


 


 


 


Streichen: 


Produkte, die zum Rauchen oder 


Vaporisieren bestimmt sind oder 


dazu verwendet werden können, 


unterstehen der Tabaksteuer nach 


Artikel 3 Absatz 1 


Tabaksteuerverordnung vom 14. 


Oktober 20092. 


 


Alternative: 


Ergänzen:  


Die im jeweiligen Forschungsprojekt 


entrichtete Tabaksteuer kommt dem 


Forschungsprojekt als Förderung zu 


Gute.   
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Suprax Art. 13 


Informationspflicht 


Buchstabe c 


 


Gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a BetMV können nur 


Personen teilnehmen, die nachweislich bereits 


Cannabis konsumieren. Es muss gewährleistet sein, 


dass aufgrund ihrer Aussagen zu vorausgegangenem 


Cannabiskonsum inkl. Auswertung von Haaranalysen 


usw. keine strafrechtliche Verfolgung droht. Dies 


unabhängig davon, ob eine Teilnahme in der Folge 


bewilligt wird oder nicht. Wenn in diesem Punkt 


keine Rechtssicherheit besteht, könnten sich 


Interessentinnen und Interessenten nicht melden, 


weil sie bei einer Nichtbewilligung der Teilnahme 


befürchten, strafrechtlich verfolgt zu werden, oder 


im Gesuchsverfahren nicht korrekte Angaben machen, 


da sie befürchten, strafrechtlich verfolgt zu 


werden. 


 


Ergänzen Art. 13 Abs. 3 (neu): 


 


Erkenntnisse, die im Zusammenhang 


mit der Erbringung des Nachweises 


für den vorausgegangenen Cannabis-


Konsum gewonnen werden (z.B. 


Auswertung von Haaranalysen, 


Aussagen der Versuchsinteressenten 


etc.), ziehen keine Strafverfolgung 


nach sich. Diese Ausnahmeregelung 


gilt jedoch nicht für früher 


ausgestellte Ordnungsbussen und 


Strafbefehle oder für noch nicht 


rechtskräftig erledigte Verfahren 


im Zusammenhang mit dem Konsum von 


Cannabis vor und während der 


Rekrutierungsphase. 


 


 


 


Suprax 


 


Art. 18 Gesuche 


Ziffer 2 Buchstabe 


e 


 


Siehe auch Anmerkung zu Artikel 4 


Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche “örtlich 


auf eine oder mehrere Gemeinden zu beschränken 


sind”. Es ist kein Grund erkennbar, wieso nicht 


auch Kantone Pilotversuche durchführen können 


sollen. Möchte man mit den Versuchen auch die 


Auswirkungen auf das Suchthilfesystem untersuchen, 


ist ein kantonaler Aufbau sinnvoller, da dieses 


kantonal organisiert ist. 


 


 


Einverständnis der betroffenen 


Gemeinden oder Kantone zu den 


vorgesehenen Verkaufsstellen; 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


X Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Lungenliga Schweiz 


Abkürzung der Firma / Organisation : LLS 


Adresse : Chutzenstrasse 10, 3007 Bern 


Kontaktperson : Andreas Besmer 


Telefon : 031 378 20 75 


E-Mail : a.besmer@lung.ch 


Datum : 22.10.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
LLS 
 


Wir danken Ihnen für die Einladung zur Vernehmlassung betreffend Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über 
Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis). Die Lungenliga ist eine nicht-gewinnorientierte 
Gesundheitsorganisation mit über 700 Mitarbeitenden, die sich seit mehr als 110 Jahren für Menschen mit Lungen- und 
Atemwegserkrankungen einsetzt. Sie berät und betreut über 100'000 Patientinnen und Patienten an 65 Standorten in der ganzen Schweiz 
sowie zuhause, damit diese möglichst beschwerdefrei und selbständig leben können. Die Organisation mit Zewo-Gütesiegel engagiert sich 
zudem politisch sowie in den Bereichen Gesundheitsförderung und Prävention, Weiterbildung von Fachpersonen und Forschungsförderung. 
Die Lungenliga Schweiz ist die Geschäftsstelle der 19 kantonalen Lungenligen und damit Ansprechpartnerin für Medien, Politik und 
Einzelpersonen. 
 
Aufgrund der Ziele unserer Organisation, unseres Auftrags und unseres Selbstverständnisses sind wir der Ansicht, dass sämtliche 
schädlichen Auswirkungen auf Lunge und Atemwege zu vermindern sind. Dazu gehört auch das Rauchen, insbesondere von Tabak, aber 
auch von anderen Substanzen wie dem Cannabis. Wir tragen dazu mittels Resilienzförderung insbesondere bei Jugendlichen, Information 
und Aufklärung sowie konkreter Rauchstoppangebote bei. Auf Ebene der Politik setzen wir uns dafür ein, dass die Verhältnisse so gestaltet 
werden, dass der inhalative Substanzkonsum vermindert wird. So auch im vorliegenden Fall der Änderung des BetmG. 
 
Wie die Statistiken der vergangenen Jahrzehnte gezeigt haben, war die aktuell gültige Politik, die hauptsächlich auf die Repression 
gegenüber Cannabis gesetzt hat, wenig erfolgreich, unabhängig von der Härte des Vollzugs, der im Verlauf der Zeit und in den 
verschiedenen Kantonen unterschiedlich gehandhabt wurde und wird. Die Schweiz hat (gemäss dem Suchtmonitor) europäisch gesehen 
«eher hohe» Konsumationsraten, diese sind in den letzten 20 Jahren auch relativ stabil geblieben, obschon es in diesem Zeitraum einige 
Änderungen im Vollzug gegeben hatte. 
 
Aus diesen Gründen befürworten wir die vorgeschlagenen Änderungen des Betäubungsmittelgesetzes und des Pilotversuchsartikels, die 
Möglichkeiten bieten, um neue Wege auszuprobieren, wie die Cannabispolitik der Schweiz nachhaltig zu einer Verminderung des 
schädlichen Konsums von inhalativen Cannabisprodukten beitragen kann, unter der Bedingung, dass genau dies die Zielsetzung der 
Pilotversuche sein muss. Uns schwebt in diesem Zusammenhang eine differenziertere Anwendung des Vier-Säulen-Modells vor, das seit 
anfangs der 90er Jahre in der schweizerischen Drogenpolitik gilt und für alle im BetmG geregelten Substanzen, also auch für Cannabis 
vorgesehen wäre. Das Vier-Säulen-Modell orientiert sich aktuell viel stärker an den «härteren» Drogen, bei welcher ein stärkerer Fokus auf 
Repression gerechtfertigt ist. Wir würden uns wünschen, dass der Fokus bei den «weicheren» Drogen weg von der Säule Repression hin zu 
einer Entkriminalisierung des Cannabiskonsums und damit verbunden eine stärkere Gewichtung von Therapie und Schadensminderung 
sowie Prävention und Kinder- und Jugendschutz. Das Ziel der Pilotprojekte soll also sein, den Mix der möglichen Massnahmen zur 
Minderung des Konsums von inhalativen Cannabisprodukten zu bestimmen, der wirkt. Solche Projekte sind unseres Erachtens mit den 
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vorgeschlagenen Änderungen möglich. 
    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten Seite angegebene 
Abkürzung verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


LLS Siehe obenstehende Einleitung 
    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
  Analog zu den Aufdrucken auf Tabakprodukten fordern wir den Hinweis auf 1. (neu) Die Verpackung von Produkten nach Artikel 
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LLS 
 


Art. 8 eine regionale Fachstelle zur Cannabisentwöhnung. 
 
Forschungsresultate zeigen, dass die Verpackung gezielt als Werbung 
genutzt wird, die wirkt. 
 
Es liegt im Interesse aller, dass die Verbreitung psychoaktiver, schädlicher 
Produkte auf ein Minimum beschränkt bleibt. Dies gilt umso mehr für 
Produkte in einer Pilotphase, deren endgültiger legaler Status bis zur 
Auswertung der Versuchsdaten in der Schwebe ist: Sollten die negativen 
Erfahrungen überwiegen, ist ein abschlägiger Entscheid zur Legalisierung die 
Folge. Zu empfehlen ist deshalb für Cannabisprodukte eine Adaption der 
werbefreien Einheitspackung. Dies betrachten wir auch für Tabakprodukte 
und E-Zigaretten als ein Optimum.  
 
In Australien, Frankeich, Grossbritannien und Nordirland, Irland, Neuseeland, 
Norwegen und Ungarn dürfen Tabakwaren beispielsweise nur in neutralen 
Einheitspackungen verkauft werden. Beschlossen ist die Einführung von 
neutralen Verpackungen ebenfalls in Slowenien (2020). In Belgien wird die 
Regierung in Kürze dem Parlament einen entsprechenden Vorschlag 
vorlegen. Weitere Staaten prüfen die Einführung. Erste Forschungsresultate 
bestätigen, dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens 
verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. 


7 Absatz 1 ist in Form, Grösse und Gestaltung von 
Schrift und Farben einheitlich zu gestalten. Details 
dazu regelt der Bundesrat in Eigenkompetenz. 
2. … 
f. einem Hinweis auf mindestens eine regionale 
Fachstelle zur Cannabisentwöhnung. 


 
LLS 
 


 
Art. 9 


 
Werbung und Promotion 
 
Die Lungenliga begrüsst das umfassende Werbeverbot für 
Cannabisprodukte. 
 
Das Gesetz muss verhindern, dass Kinder und Jugendliche zum 
Cannabiskonsum bzw. zum Rauchen animiert werden. Aus diesem Grund 
setzt sich die Lungenliga für ein gleichzeitiges umfassendes Werbe-, 
Promotions- und Sponsoringverbot für Cannabis-, Tabakprodukte und E-
Zigaretten ein (ungeachtet deren legalen Status). Alle Lebensbereiche sollen 
frei von Tabakwerbung werden und umgekehrt soll keine Cannabiswerbung 
hinzukommen. 
 
Das bedingt zusätzlich unter anderem ein Verbot der Werbung am 
Verkaufsort. Dies ist in einer Pilotphase wichtig, damit gegebenenfalls die 
Weichen gestellt sind, damit beim Cannabis eine Entwicklung zu jenem 


 
1. Die Werbung für Produkte nach Artikel 7 Absatz 
1 ist verboten. 
2. (neu) Es ist verboten, die Produkte in der 
Verkaufsstelle für die Kundschaft sichtbar zu 
platzieren. 
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Zustand ausgeschlossen werden kann, wie wir ihn bei den Tabakprodukten 
kennen: Dort macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der 
Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie aus.  
 
Im Sinne eines effektiven Werbeverbotes dürfen die Cannabisprodukte nicht 
in der Auslage ausgestellt werden, sondern müssen an einem für den 
Kunden bzw. die Kundin nicht sichtbar Ort aufbewahrt werden. 
 


 
LLS 
 


 
Art. 11 


Damit es nicht zu einer Verzerrung der Studien kommt, fordert die 
Lungenliga eine explizit nicht-kommerzielle Ausrichtung der Abgabestellen. 
Damit soll insbesondere der im Begleitbericht genannte Gedanke der 
«Cannabis Social Clubs» gefördert und sichergestellt werden. Wir wollen 
explizit keine Vermischung der Cannabis-Sorten mit und ohne THC, womit 
CBD-Hanfshops von den Studien auszuschliessen sind. 


Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 dürfen nur durch 
folgende Verkaufsstellen zugänglich gemacht 
werden: 


a) Apotheken; 
b) nicht kommerziell orientierte 


Abgabestellen, die über eine adäquate 
Infrastruktur, insbesondere für die sichere 
Lagerung der Produkte, verfügen und 
deren Personal geschult ist; 


c) keine Örtlichkeiten, an denen CBD-Hanf 
angeboten wird. 


 
LLS 
 


 
Art. 12 


Die Lungenliga hat Bedenken hinsichtlich Zugänglichkeit für Kinder und 
Jugendliche bzw. Jugendschutz. Wir fordern, dass dies bei der Auswahl der 
Studienteilnehmenden besser verankert wird, indem einerseits der Nachweis 
des vorherigen Konsums auf eine fixe Zeitspanne von 2 Jahren festgelegt 
wird und andererseits Personen ausgeschlossen werden, die schon vor 
Erreichen des Erwachsenenalters Cannabis konsumiert haben. 18jährige, die 
nachweislich schon vor der Studie Cannabis konsumiert haben, müssen dies 
zwangsläufig bereits getan haben, bevor sie volljährig waren. Deshalb 
fordern wir, dass das Mindestalter der Teilnehmenden auf 20 Jahre 
festgelegt wird. So ist zumindest gewährleistet, dass sich die Phase des 
Nachweises des bestehenden Konsums nicht in die Zeit als Minderjährige 
erstreckt. 
Ebenfalls wünschen wir uns die Gewährleistung des Jugendschutzes, indem 
Personen ausgeschlossen werden, die mit Kindern, Jugendlichen und 
Schwangeren im gleichen Haushalt leben. Dies, um einerseits zu verhindern, 
dass Cannabis für ältere Jugendliche durch reine Präsenz zugänglich ist, 
andererseits um zu verhindern, dass Kinder, Jugendliche und Schwangere in 
den Wohnungen dem Rauch ausgesetzt sind. Diese Exposition entsteht 
zwangsläufig, da die Verordnung vorsieht, dass man ausschliesslich im 
öffentlich nicht zugänglichen Raum konsumieren darf, was in den meisten 


1 An Pilotversuchen können Personen teilnehmen, 
die: 


a. nachweislich bereits seit mindestens 2 
Jahren Betäubungsmittel des 
Wirkungstyps Cannabis konsumieren; 


2 Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen, 
die: 


a. das 20. Altersjahr noch nicht 
abgeschlossen haben; 


b. Schwanger sind oder stillen; 
c. an einer ärztlich diagnostizierten 


psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka 
einnehmen; 


d. die mit Kindern, Jugendlichen oder 
Schwangeren im gleichen Haushalt leben. 
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Fällen die eigene Wohnung sein dürfte. 
 
LLS 
 


 
Art. 14 
 


Der Artikel gibt – im Unterschied zum Begleitbericht – nicht vor, ob der Preis 
ähnlich hoch sein soll wie der Schwarzmarktpreis. Ein Studiendesign, das 
vorsieht, das Cannabis zu einem Preis zu verkaufen, welcher genau die 
Hälfte des Schwarzmarktpreises vorsieht, ist gemäss diesem Artikel 
grundsätzlich möglich. Um dies zu verhindern, bevorzugen wir die von uns 
formulierte Variante. 


2 Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 dürfen nur 
gegen Entgelt an die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer abgegeben werden. Der Preis darf 
inklusive Abgaben und Steuern höchstens minimal 
abweichend vom ortsüblichen Schwarzmarktpreis 
für Cannabis mit vergleichbarem Wirkstoffgehalt 
sein. 
4. (neu) Allfällige Gewinne aus den Pilotversuchen 
nach Art. 8a BetmG kommen der Finanzierung von 
Präventionsmassnahmen und Forschungsprojekten 
zum Cannabis-Konsum zugute. 


 
LLS 
 


 
Art. 20 


Da uns insbesondere der Jugendschutz sehr am Herzen liegt, möchten wir 
diesen in diesem Artikel noch einmal explizit aufgreifen und im Buchstaben e 
verankern. 


e) die unter Art. 12 formulierten Bedingungen zur 
Studienteilnahme nicht eingehalten werden. 


 
LLS 
 


 
Art. 25 


Die aktuelle Formulierung lässt noch zu viel Spielraum bezüglich der Ziele 
dieser Forschung. Der Lungenliga ist es wichtig, die negativen 
gesundheitlichen Auswirkungen insbesondere von Lunge und Atemwegen 
und analog zu den Zielen der NCD-Strategie zu minimieren und allfällige 
gesetzliche Erlasse auch in diese Richtung zu verfassen. 


2 b. die Eignung der untersuchten Massnahmen, 
Instrumente oder Vorgehensweisen im Hinblick auf 
den Erlass einer möglichen Gesetzesänderung, zur 
Minimierung des gesundheitlichen Schadens in der 
Gesamtbevölkerung. 


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
 
 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 
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 Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Forum Suchtmedizin Innerschweiz 


Abkürzung der Firma / Organisation : FOSUMIS 


Adresse : Aegeristrasse 56, 6300 Zug 


Kontaktperson : Judith Halter  


Telefon : 041 728 35 14  


E-Mail : judith.halter@zg.ch 


Datum : 22.10.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 



mailto:judith.halter@zg.ch

mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 FOSUMIS 


 
FOSUMIS bedankt sich, zur vorgeschlagenen Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und der Verordnung über Pilotversuche nach dem 
Betäubungsmittelgesetz Stellung nehmen zu können. 
Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung sowie der Legalisierungsbestrebungen in anderen Ländern erscheint die Cannabis-Regulierung auch in 
der Schweiz als ein längerfristig wichtiges Thema. Wissenschaftliche Erkenntnisse über die möglichen Folgen einer Cannabis-Regulierung fehlen 
weitgehend. Die Änderung im Betäubungsmittelgesetz kann für die Forschung in der Schweiz eine grosse und einmalige Chance sein, und wird darum 
sehr begrüsst.  
Die Änderung ermöglicht die Untersuchung vieler wissenschaftlicher Fragestellungen zum Umgang mit Cannabis. Um wissenschaftlich valide Daten 
für eine gesundheitspolitische Diskussion erhalten zu können, sind vor allem realitätsnahe Projekte notwendig, wobei der Schutz der Öffentlichkeit 
nicht gefährdet werden darf. 
Um diesem Ziel näher zu kommen, wird im Folgenden ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der Öffentlichkeit, auf die Tabaksteuer, auf das 
Ausschlusskriterium der psychischen Störung sowie auf die Sanktionen gelegt. Ausserdem muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende 
nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
 FOSUMIS 


 
Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 
 


 
Der Gesundheits- und Jugendschutz, als auch der Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit sind zentrale Anliegen der Forschung. FOSUMIS teilt 
daher die Einschätzung, dass diesen Themen bei der Ausgestaltung der 
Pilotversuche grosses Gewicht beizumessen ist. Gleichzeitig ist jedoch zu 
beachten, dass der Artikel realitätsnahe, repräsentative und aussagekräftige 
Versuche ermöglichen muss.  
 
FOSUMIS regt an, die Formulierung analog dem erläuternden Bericht 
anzupassen (S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln, 
zweiter Abschnitt). 
 


 
Statt «gewährleisten»: «nötige Beachtung 
schenken» 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


FOSUMIS 
  
 


 
FOSUMIS begrüsst die in der Verordnung festgehaltenen Zielsetzungen und erachtet die aufgeführten Anforderungen an die Pilotversuche 
mehrheitlich als zielführend und dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dienend. Der Verordnungsentwurf bietet trotz hoher Regelungsdichte 
Gestaltungsspielraum, damit auch unterschiedliche Cannabisregulierungsmodelle erprobt werden können. 
Gerne möchten wir im nachfolgenden Abschnitt auf einige Aspekte hinweisen: 


- Personen mit einer psychischen Störung bzw. mit einer Behandlung mit Psychopharmaka sollten nicht a priori von einer Teilnahme an der 
Studie ausgeschlossen werden.  


- Der Ausschluss aus einem Projekt darf nicht eine verpflichtende Sanktion sein.  
- Für die vorgesehenen wissenschaftlichen Studien sollte keine Tabaksteuer erhoben werden.  
- Der Umfang und die Ausgestaltung der vorgesehenen Schutzmassnahmen sind zu relativieren.  
- Es muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können, dies sollte 


innerhalb und auch für vor der Studie gelten. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 1  
Bst. a 


 
Art. 7 Abs. 1 Bst. a besagt, dass der Gesamt-THC-Gehalt in Cannabis, 
welches im Rahmen von Pilotversuchen zugänglich gemacht wird, maximal 
20 Prozent betragen darf. Dieser Maximalwert wird als angemessen 
erachtet, da er einen Spielraum für die Untersuchung des Einflusses 
verschiedener THC-Gehalte im Rahmen der Pilotversuche zulässt.  
 


 


 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 3 


 
Der Ansatz, die Studien möglichst realen Bedingungen zu unterziehen, wird 
als sehr positiv erachtet. Cannabis im Rahmen der Studien zu einem Preis zu 
verkaufen, welcher die Tabaksteuer enthält, jedoch nicht höher als der 
Schwarzmarktpreis sein sollte, könnte sich gegebenenfalls als schwierig 
herausstellen.  
Die Qualitätsanforderungen an Cannabis, welche sehr begrüsst werden, 
können den Preis bereits erhöhen. Würde zudem die Tabaksteuer erhoben 
werden, ist die Preisgestaltung markant weniger flexibel und könnte dazu 
führen, dass der Verkaufspreis den Schwarzmarktpreis überschreitet. In 
diesem Falle könnte die Rekrutierung der Studienteilnehmenden massiv 


 


3 Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen im Rahmen der Pilotversuche 
nicht der Tabaksteuer nach Artikel 3 Absatz 1 
Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 20092. 
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eingeschränkt werden. Ebenfalls sollte berücksichtigt werden, dass ein 
Grossteil der Studienteilnehmenden Cannabis mit Tabak vermengt 
konsumieren wird. Insofern entrichten sie beim Kauf des Tabaks bereits eine 
Tabaksteuer. Bei anderen Konsumformen wie etwa dem Auflösen von 
Cannabisprodukten in Tee stellt sich die Frage, ob eine Tabaksteuer 
gerechtfertigt wäre. 
Aus den genannten Gründen würde FOSUMIS es begrüssen, wenn die 
Pilotversuche von der Tabaksteuer ausgenommen sind.  
Alternativ könnten die aus der Tabaksteuer gewonnen Mittel 
zweckgebunden für die Forschungsprojekte eingesetzt werden.  
 


 
  
 


 
Art. 12  
Abs. 2 
Bst. a & c 


 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a schliesst Minderjährige aus den Pilotversuchen 
grundsätzlich aus. Dieser Ausschluss ist nachvollziehbar, jedoch ist er aus 
wissenschaftlicher Sicht wenig sinnvoll. Daten zeigen, dass Minderjährige 
Cannabis konsumieren. Aufgrund ihres Entwicklungsstadiums weisen sie ein 
besonders hohes Gefährdungspotential für eine Reihe an körperlichen und 
psychischen Problemen auf. Es ist deshalb essentiell, dass wissenschaftliche 
Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, wie der Konsum von 
Minderjährigen reduziert werden kann. Dies soll in Ausnahmefällen im 
Rahmen eines Pilotversuches möglich sein (siehe nebenstehende 
Formulierung).   
 
Art. 12 Abs. 2 Bst. c schliesst grundsätzlich Personen aus den Studien aus, 
welche an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Dazu möchten wir 
gerne folgende Überlegungen teilen:  


 Psychische Störungen sind weit verbreitet und deren Ausprägung 
sehr unterschiedlich. Dieses Ausschlusskriterium vorbehaltlos 
anzuwenden würde dazu führen, dass ein substantieller Teil von 
potentiellen Teilnehmenden ausgeschlossen würde. Zumal der 
Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen in 
den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-V als 
psychische Störungen gelten, würde diese Bestimmung gar die 
eigentliche Zielgruppe der Cannabiskonsumierenden ausschliessen. 


 Die Repräsentativität der Stichprobe bzw. Generalisierbarkeit der 
Ergebnisse wäre mit diesem absoluten Ausschlusskriterium stark 
eingeschränkt. Personen mit psychischen Belastungen oder 
psychischen Störungen konsumieren häufig Cannabis im Sinne einer 


 
2Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen, 
die: 
 


a. Minderjährig sind;  
Minderjährige Personen sind grundsätzlich 
von einer Teilnahme ausgeschlossen. Im 
Sinne einer expliziten Ausnahme kann 
durch das BAG ein speziell und 
ausschliesslich auf Minderjährige 
ausgerichtetes Pilotprojekt bewilligt 
werden. 


b. schwanger sind oder stillen; 
c. an einer ärztlich diagnostizierten 


psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka 
einnehmen.  
Personen mit einer psychischen Krankheit 
oder die verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen, können an 
der Studie teilnehmen, wenn sie die 
Anforderungen des durch eine 
Ethikkommission bewilligten 
Studienprotokolls erfüllen. 
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Selbstmedikation, um das psychische Wohlbefinden zu verbessern. 
Der Ausschluss dieser Personengruppe würde die Untersuchung der 
Fragestellung zur Selbstmedikation verunmöglichen. 


 Sofern Art. 12 Abs. 2 Best. c beibehalten werden sollte, ist es 
wichtig zu klären, wie das Vorhanden bzw. Nicht-Vorhandensein von 
psychischen Krankheiten überprüft werden soll. Nicht alle Personen 
mit einer psychischen Störung haben eine ärztliche Diagnose oder 
sind in Behandlung. In diesem Fall wäre etwa an ein Screening zu 
denken. Falls ein Screening Voraussetzung ist, stellt sich die Frage, 
ob ein Screening durch einen Arzt nicht den Rahmen dieser Studien 
sprengen würde und den Charakter einer medizinischen 
Untersuchung annehmen würde. 


 In diesem Zusammenhang ist auch die Begleitung der 
Studienteilnehmenden zu nennen und die Beobachtung des 
gesundheitlichen Wohlbefindens, die es erlaubt bei unerwünschten 
Veränderungen rechtzeitig einzugreifen. 
 


Aus diesen Überlegungen empfehlen wir diese Bestimmung zu streichen 
und nebenstehende aufzunehmen. Ob das Studienprotokoll und die 
definierte Zielgruppe mit den entsprechenden Ein- und Ausschlusskriterium 
aus ethischer Sicht anwendbar sind, soll durch die zuständige 
Ethikkommission geprüft werden. 
 


  
Art. 14 Abs. 1 


 
FOSUMIS erachtet es als sinnvoll, die maximale Bezugsmenge auch 
entsprechend des persönlichen Bedarfs der Probandinnen und Probanden zu 
begrenzen. Damit kann insbesondere auch der Anreiz zu Weitergabe bzw. 
Weiterverkauf reduziert werden. Auch wird die vorgesehene monatliche 
Maximalbezugsmenge von 10 Gramm Gesamt-THC als sinnvoll erachtet. 
Diese Grenzwerte lassen es zu, auch schwerstabhängige Personen mit 
einem hohen Cannabiskonsum in geeignete Forschungsprojekte 
aufzunehmen, ohne dass diese Probandinnen und Probanden zusätzlich auf 
den Schwarzmarkt angewiesen sind. 
  


 


 
  


 
Art. 15  
Abs. 2 


 
In der Verordnung wird genannt, dass die Weitergabe an Dritte und der 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen zum Studienausschluss führen. 
Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass diese Aufgaben nicht der Studienleitung 
übertragen werden, sondern weiterhin den Strafverfolgungsbehörden 
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obliegen. Die Studienleitung kommt ihrer Verantwortung in ausreichender 
Weise nach, wenn sie die Studienteilnehmenden auf die Strafbarkeit der 
Weitergabe an Dritte und Konsum an nicht erlaubten Orten hinweist.  
Der erläuternde Bericht könnte folgendermassen ergänzt werden: “Die 
Studienleitung ist dazu verpflichtet, die Studienteilnehmenden über die 
Vorschriften zu informieren. Die Weitergabe an Dritte und der unbefugte 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen, obliegen im Rahmen der 
Pilotversuche weiterhin den Strafverfolgungsbehörden.” 
 
Aus wissenschaftlicher Sicht muss verhindert werden Probanden aus einer 
Studie auszuschliessen. Aus diesem Grund möchten wir anregen zu prüfen, 
ob nicht das heute bereits geltende Ordnungsbussenverfahren bei 
Cannabiskonsum, anstelle eines Studienausschlusses, auch für das 
“Studiencannabis” zur Anwendung kommen könnte (BetmG Art. 19b und 
Art. 28b).  
Innerhalb eines Versuchs sollten andere Sanktionsformen möglich sein, wie 
z.B. den temporären Ausschluss vom Verkauf oder die Verpflichtung zur 
Beratung.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 Konsum 
1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im 
öffentlich zugänglichen Raum konsumiert, wird 
durch die Bewilligungsinhaberin bzw. den 
Bewilligungsinhaber mit geeigneten Massnahmen 
bis hin zum Studienausschluss sanktioniert. vom 
Pilotversuch ausgeschlossen. 
 


 
  


 
Art. 16 
Abs. 1 


 
Die gesundheitlichen Auswirkungen zu überwachen wird als schwierig 
betrachtet, da diese oftmals erst im Nachhinein auftreten. Der 
Gesundheitszustand hingegen kann überwacht werden.   


 
Die Inhaberinnnen und Inhaber von Bewilligungen 
für Pilotversuche überwachen die gesundheitlichen 
Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellen deren 
Behandlung im Falle von studienbedingten 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen sicher. 
 


 
  


 
Art. 17 


 
Art. 17 besagt, dass nicht verwendete Produkte der zuständigen kantonalen 
Vollzugsbehörde zur Verwertung oder Vernichtung zu übergeben sei. Dabei 
ist anzumerken, dass auch die Rückgabe an den Produzenten eine weitere 
Möglichkeit darstellen könnte. Insbesondere könnten durch den 
Rückkaufpreis die Ausgaben in Bezug auf Cannabis reduziert werden. 
 


 
Nach Abschluss des Pilotversuchs nicht 
verwendete Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 sind 
der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zur 
Verwertung oder Vernichtung zu übergeben oder 
dem Produzenten zurückzugeben. 
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  Art. 18  
Abs. 2  
Bst. h 


Die Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Öffentlichkeit ist Bestandteil der Gesuche. Wie bereits im Zusammenhang 
mit Art. 8a Abs. 1 Bst. h des Betäubungsmittelgesetzes erwähnt, ist dies ein 
zentraler Aspekt, welcher jedoch nicht vollumfänglich gewährleistet werden 
kann. Deshalb empfehlen wir nebenstehende Anpassung. 
 


Beschreibung der Vorkehrungen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie  zur angemessenen 
Berücksichtigung der Sicherheit der Öffentlichkeit. 


 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : CONTACT, Stiftung für Suchthilfe 


Abkürzung der Firma / Organisation : CONTACT 


Adresse : Monbijoustrasse 70 


Kontaktperson : Rahel Gall Azmat, Geschäftsleiterin 


Telefon : 031 378 22 20 


E-Mail : rahel.gall@contactmail.ch 


Datum : 17.10.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
 


CONTACT dankt für die Möglichkeit, Stellung nehmen zu können. CONTACT bietet ambulante Suchthilfe mit dem Ziel, die Risiken und  
Folgeschäden des Suchtmittelkonsums zu mindern. Die Dienstleistungen umfassen Anlaufstellen, Arbeit, Suchtbehandlung, Wohnen sowie Mobil 
(Substanzeninfo/-analyse und Begleitung vor Ort). 
Cannabis ist in der Schweiz die mit Abstand am meisten konsumierte illegale Droge: Rund ein Drittel der Schweizerinnen und Schweizer haben 
schon einmal Cannabis konsumiert. 2016 waren es rund 500'000 – eine halbe Million Menschen, die trotz Verbot konsumieren. Das heutige 
Betäubungsmittelgesetz, das Konsum, Anbau, Herstellung und Handel von Cannabis untersagt, hat diverse Effekte, die aus Sicht der öffentlichen 
Gesundheit, der öffentlichen Ordnung und der Volkswirtschaft unerwünscht sind: Trotz Verbot bleiben die Konsumzahlen seit Jahren auf dem 
gleichen, im europäischen Vergleich vergleichsweise hohen Niveau stabil. Der Strassendeal konnte nicht eingedämmt werden, und seine Einnahmen 
fliessen in die Taschen des organisierten Verbrechens, statt in die Staatskasse. Der unbekannte Wirkstoffgehalt und die mangelnde Qualität des 
Cannabis gefährden die Gesundheit der Konsumierenden. Gleichzeitig macht es die Illegalität von Cannabis sehr schwierig, problematisch 
Konsumierende mit Hilfsangeboten zu erreichen und wirksam Prävention zu betreiben. Befristete, wissenschaftlich begleitete Pilotversuche bieten 
vor diesem Hintergrund eine Möglichkeit, in einem streng kontrollierten Rahmen Ansätze zur Lösung dieser Probleme zu erarbeiten.  
CONTACT begrüsst die vorlegte Änderung des Betäubungsmittelgesetzes im Grundsatz sehr.  
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
 


 
Art. 8a Abs. 1 
Buchstabe c 
 


 
In Analogie zum erläuternden Bericht (S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu den 
einzelnen Artikeln, zweiter Abschnitt) und zur Vermeidung von 
Interpretationsschwierigkeiten, wie weit eine «Gewährleistung» reicht, 
sollte auf diese Formulierung verzichtet werden und von «Beachten» 
gesprochen werden.  


Das Bundesamt für Gesundheit kann […] 
Pilotversuche […] bewilligen, die:  
[…] 
  
c. so durchgeführt werden, dass der den 


Gesundheits- und der den Jugendschutz 
sowie der den Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit beachten 
gewährleistet sind. 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
 
 


Aus den oben erläuterten Gründen begrüsst CONTACT den vorgelegten Entwurf der BetmPV im Grundsatz sehr. Die dargelegten Bestimmungen 
für die Pilotversuche erachtet er grösstenteils als zweckdienlich und zielführend. Bei einzelnen Artikeln ortet er jedoch Anpassungsbedarf, damit die 
Pilotversuche tatsächlich zu wirksamen und relevanten Ergebnissen führen. Besonders betonen möchte CONTACT seinen dringenden Vorbehalt, 
dass Artikel Art. 12 Teilnahme Ziffer 2 1 Buchstabe c unbedingt zu streichen oder zu ändern ist. Der generelle Ausschluss von Personen mit 
psychischen Krankheiten würde die gesamte Sinnhaftigkeit des «Experimentierartikels» in Frage stellen. Der Konsum von Cannabis dieser 
Personen – Motive, Konsummuster, Einsatz zur Selbstmedikation, etc. - bildet ein wichtiges Erkenntnisinteresse. Zudem gibt es eine Reihe 
psychischer Leiden ohne Kontraindikationen für Cannabiskonsum.  


    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag 


(Textvorschlag) 
 
 


 
Art. 12 Teilnahme 
Ziffer 2 1 Buchstabe c 


 
Cannabis wird bei einer Reihe von psychischen Krankheiten von den 
Betroffenen bewusst oder unbewusst als Selbstmedikation 
verwendet, so z.B. von ADHS-PatientInnen. Selbstmedikation birgt ein 
grösseres Risiko, eine Abhängigkeit oder einen problematischen 
Konsum zu entwickeln. Schliesst man nun alle Teilnehmenden mit 
einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit von den 
Pilotversuchen aus, so ist ein wichtiger Teil des Erkenntnisgewinns für 
die öffentliche Gesundheit von Vornherein ausgeschlossen: Wie gross 
ist die Anzahl von Personen, die sich mit Cannabis selbst behandeln, 
für welche Krankheiten und was ändert sich für diese Personen, wenn 
sie Cannabis legal beziehen können? 
Zudem gibt es nicht bei allen psychischen Krankheiten drohende 
Wechselwirkungen mit Cannabiskonsum.  


 
Umformulieren: 
Ausgeschlossen ist die Teilnahme von 
Personen, die: 
c. an einer akuten psychischen Erkrankung 
leiden. 
 
  


 
 


 
Art. 4 Örtliche 
Begrenzung 
 


 
Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche “örtlich auf eine oder mehrere 
Gemeinden zu beschränken sind”. Es ist kein Grund erkennbar, wieso 
nicht auch Kantone Pilotversuche durchführen können sollen. Möchte 
man mit den Versuchen auch die Auswirkungen auf das 
Suchthilfesystem untersuchen, ist ein kantonaler Aufbau sinnvoller, da 
dieses kantonal organisiert ist.  
 


 
Pilotversuche sind örtlich auf eine oder mehrere 
Gemeinden oder einen Kanton zu begrenzen. 
(…) 


 
 


 
Art. 6 Anzahl 


 
Die Anzahl der Teilnehmenden sollte im Ermessen der Durchführenden 


 
Die Anzahl der Personen, die an einem 
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Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer 
 


der Pilotversuche liegen. Die Formulierung “wissenschaftliche 
Aussagekraft erforderliche Mass zu begrenzen” ist ausreichend. Eine 
konkrete Zahl birgt zudem das Risiko, aus politischen Überlegungen 
angepasst zu werden.  


Pilotversuch teilnehmen, ist auf das für die 
wissenschaftliche Aussagekraft erforderliche 
Mass zu begrenzen.  
 
Streichen: 
Sie darf 5000 
Personen nicht überschreiten. 
 


 
 


 
Art. 7 Ziffer 3 Produkte 


 
Das Entrichten der Tabaksteuer auf Produkte, die zum Rauchen oder 
Vaporisieren bestimmt sind oder dazu verwendet werden können, 
stellt für die Gemeinden und Forschungseinrichtungen einen 
signifikanten Kostenfaktor und damit ein Hindernis für die 
Durchführung eines Pilotversuchs dar.  
Auf eine Erhebung der Tabaksteuer sollte daher verzichtet und diese 
Steuerbefreiung im Tabaksteuergesetz vorgesehen werden (Art. 5). 
Als Alternative können die aus der Tabaksteuer gewonnenen Mittel 
dem jeweiligen Projekt als zweckgebundene Förderung wieder 
zugeführt werden.  
 
 


 
Streichen: 
Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen der Tabaksteuer nach 
Artikel 3 Absatz 1 Tabaksteuerverordnung vom 
14. Oktober 20092. 
 
Alternative: 
Ergänzen:  
Die im jeweiligen Forschungsprojekt entrichtete 
Tabaksteuer kommt dem Forschungsprojekt als 
Förderung zu Gute.   
 


 
 


 
Art. 12 Teilnahme 
Ziffer 1 Buchstabe a 


 
Im jetzigen Entwurf wird nicht präzisiert, welche Form der verlangte 
Nachweis haben muss und wer in der Pflicht steht, diesen zu 
erbringen und zu finanzieren. «Nachweislich» müsste entweder 
präzisiert werden, oder durch eine Selbstdeklaration ersetzt werden. 
Da Nachweise von Cannabiskonsum mittels Haar-, Blut- oder 
Urinproben erstens je nach persönlicher Konstitution unterschiedliche 
Ergebnisse bringen können und zweitens aufgrund ihrer Invasivität als 
unverhältnismässig empfunden werden können, plädieren wir für die 
Selbstdeklaration.   
 


 
An Pilotversuchen können Personen teilnehmen, 
die: 
a. nachweislich gemäss eigener Auskunft 
bereits Betäubungsmittel des Wirkungstyps 
Cannabis konsumieren; 
 


 Art. 13 
Informationspflicht 
Buchstabe c 


 
Gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a BetMV können nur Personen teilnehmen, 
die nachweislich bereits Cannabis konsumieren. Es muss 
gewährleistet sein, dass aufgrund ihrer Aussagen zu 
vorausgegangenem Cannabiskonsum inkl. Auswertung von 
Haaranalysen usw. keine strafrechtliche Verfolgung droht. Dies 


 
Ergänzen Art. 13 Abs. 3 (neu): 
 
Erkenntnisse, die im Zusammenhang mit der 
Erbringung des Nachweises für den 
vorausgegangenen Cannabis-Konsum 
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unabhängig davon, ob eine Teilnahme in der Folge bewilligt wird oder 
nicht. Wenn in diesem Punkt keine Rechtssicherheit besteht, könnten 
sich Interessentinnen und Interessenten nicht melden, weil sie bei 
einer Nichtbewilligung der Teilnahme befürchten, strafrechtlich verfolgt 
zu werden, oder im Gesuchsverfahren nicht korrekte Angaben 
machen, da sie befürchten, strafrechtlich verfolgt zu werden. 


gewonnen werden (z.B. Auswertung von 
Haaranalysen, Aussagen der 
Versuchsinteressenten etc.), ziehen keine 
Strafverfolgung nach sich. Diese 
Ausnahmeregelung gilt jedoch nicht für früher 
ausgestellte Ordnungsbussen und Strafbefehle 
oder für noch nicht rechtskräftig erledigte 
Verfahren im Zusammenhang mit dem Konsum 
von Cannabis vor und während der 
Rekrutierungsphase. 
 


 
 
 


 
Art. 18 Gesuche Ziffer 
2 Buchstabe e 


 
Siehe auch Anmerkung zu Artikel 4 
Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche “örtlich auf eine oder mehrere 
Gemeinden zu beschränken sind”. Es ist kein Grund erkennbar, wieso 
nicht auch Kantone Pilotversuche durchführen können sollen. Möchte 
man mit den Versuchen auch die Auswirkungen auf das 
Suchthilfesystem untersuchen, ist ein kantonaler Aufbau sinnvoller, da 
dieses kantonal organisiert ist. 
 


 
Einverständnis der betroffenen Gemeinden oder 
Kantone zu den vorgesehenen Verkaufsstellen; 


 
 
 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


X Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Kantonsapothekervereinigung Schweiz 


Abkürzung der Firma / Organisation : KAV 


Adresse : Kantonsapothekeramt Bern, Rathausgasse 1, 3011 Bern 


Kontaktperson : Dr. Samuel Steiner, Kantonsapotheker Kt. Bern, Präsident Kantonsapothekervereinigung Schweiz 


Telefon : 031 633 79 25 


E-Mail : samuel.steiner@gef.be.ch 


Datum : 22. Oktober 2018 
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
KAV 
 


 
Die Kantonsapothekervereinigung findet es grundsätzlich sinnvoll, dass mit der Änderung des Betäubungsmittelgesetzes die rechtlichen Grundlagen 
geschaffen werden, um wissenschaftliche Forschungsprojekte über den Cannabiskonsum in der Freizeit zu bewilligen können.  
 
Da es sich aber um ein politisches Problem handelt, beschränkt sich die Stellungnahme der Kantonsapothekervereinigung auf einzelne Bestimmungen 
der Verordnung.   
 
In Bezug auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist festzuhalten, dass die Kantonspolizei auch während der vorgesehenen Pilotversuche die 
Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG), insbesondere im Zusammenhang mit Cannabis, anzuwenden haben wird. Deshalb ist 
darauf zu achten, dass sich die Teilnahme an diesen Pilotprojekten objektiv und für Aussenstehende wie die Polizei klar erkennbar von den strafbaren 
Handlungen mit Cannabis gemäss Art. 19 ff. BetmG unterscheidet. Die neuen Regelungen dürfen nicht zu Unsicherheiten in der Arbeit der 
Strafverfolgungsbehörden (von der Polizeikontrolle bis zum Strafurteil) führen. 
 


    
 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


KAV 
 


 
Mit der Verordnung wird ein relativ enger und klar definierter Rahmen für Studien und Pilotprojekte vorgelegt um Modelle und deren Auswirkungen 
testen zu können.  
 
 


    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


KAV 


 


Art. 3 Abs. 1 
Bst. b 


Aufgrund der Erläuterungen ist nicht klar, ob vorgesehen ist, dass auch 
Ärztinnen und Ärzte Cannabis abgeben können. Da klar und bewusst 
zwischen medizinischem Gebrauch und nicht-medizinischem Gebrauch im 
Rahmen der wissenschaftlichen Studien unterschieden wird, ist darauf zu 


„b. streichen“ 
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verzichten, dass Arztpraxen Cannabis zu nicht-medizinischen Zwecken 
abgegeben können. Art. 3 Abs. 1 Bst. b ist zu streichen und der erläuternde 
Bericht entsprechend anzupassen. 


KAV 


 


Art. 4 Im Verordnungstext wird erwähnt, dass das BAG Einschränkungen vorsehen 
kann. Allerdings geht aus den Unterlagen nicht hervor, um welche Art von 
Einschränkungen es sich dabei handelt. Zumindest im erläuternden Bericht 
sind daher allfällige Einschränkungen näher zu bezeichnen.  


- 


KAV 


 


Art. 7 Abs. 1 
Bst. a und b  


Bei Betäubungsmitteln des Wirkungstyps Cannabis, die im Rahmen von 


Pilotversuchen zugänglich gemacht werden, sind im Hinblick auf eine 


möglichst hohe, standardisierbare Qualität und die Sicherheit der 


Teilnehmenden die international akzeptierten Standards für pflanzliche 


Arzneimittel anzuwenden. 


Für Anbau, Sammlung und Ernte von pflanzlichen Arzneimitteln gelten die 
sogenannten GACP (Good Agricultural and Collection Practice) bzw. die 
entsprechenden Guidelines. Die verwendeten Produkte haben den 
Qualitätsanforderungen eines Arzneibuches zu entsprechen (sofern solche 
vorhanden sind, beispielsweise gibt es für Cannabisblüten bereits 
Anforderungen im Deutschen Arzneibuch).  


Wird Art. 7 Abs. 1 Bst. b entsprechend geändert, ist Absatz 2 zu streichen.  


„1 b. Sie müssen im Hinblick auf Anbau, Sammlung, 
Ernte und Qualität den Anforderungen für 
pflanzliche Arzneimittel entsprechen. 


2 streichen“ 


KAV  Art. 7 Abs. 3  Im erläuternden Bericht wird auf eine Schätzung der Steuereinnahmen für 


den Bund verzichtet.  


Überschlagsmässige Berechnungen zeigen, dass die Steuereinnahmen des 


Bundes bei einem Pilotversuch von 5000 Probanden pro Jahr ca. 6 Mio. CHF 


betragen. Die KAV ist der Meinung, dass solche Beträge zweckgebunden 


verwendet werden sollten.  


 


KAV Art. 8 Auf der Verpackung hat eine Mengenangabe in Gramm ersichtlich zu sein. 


Zudem ist ausdrücklich vorzusehen, dass die Verpackung verschweisst wird, 


so dass bei Polizeikontrollen im öffentlichen Raum keine geöffneten 


Verpackungen zum Vorschein kommen. Nur so kann sichergestellt werden, 


dass der Inhalt der Verpackung zwischenzeitlich nicht mit "strafbarem" 
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Cannabis vermischt wurde. Es ist für die Polizei nicht möglich, den Inhalt des 


geöffneten Behältnisses nach abgegebenem (legalen) Cannabis und nach 


verbotenem Cannabis zu unterscheiden. Diese Unsicherheit hätte zur Folge, 


dass die Polizei den Cannabis sicherstellen müsste, was nicht im Sinne des 


Pilotversuchs sein kann. 


KAV Art. 10 Die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, welche eine Bewilligung erhalten, 


sind der Kantonspolizei zu melden. Damit soll verhindert werden, dass die 


Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller frühzeitig ins Visier der 


Strafverfolgungsbehörden geraten und entsprechende 


Ermittlungshandlungen über sich ergehen lassen müssen. 


 


KAV Art. 11 Art. 11 Bst. b ist entsprechend der Betäubungsmittelgesetzgebung zu 


formulieren (vgl. Art. 54 Abs. 1 BetmKV). 


Die autorisierten Verkaufsstellen sollten der Polizei bekannt sein. So wird 


ermöglicht, dass die Kantonspolizei anlässlich von Polizeikontrollen 


Abklärungen bei den entsprechenden Verkaufsstellen tätigen und die 


Angaben der kontrollierten Person überprüfen kann. 


„b. über eine adäquate Infrastruktur verfügen und 
die Produkte vor Diebstahl gesichert aufbewahren 
können.“ 


KAV Art. 12 In Art. 12 sind die Voraussetzungen für die Teilnahme aufgeführt. Es muss 


unter anderem der Nachweis erbracht werden, dass die Teilnehmenden 


bereits Cannabis konsumiert haben und an keinen ärztlich diagnostizierten 


psychischen Krankheiten leiden oder Psychopharmaka einnehmen. Es ist 


unklar, ob primär regelmässige starke Cannabiskonsumenten oder auch 


Gelegenheitskonsumenten am Pilotprojekt teilnehmen können oder sollen. 


Es fragt sich, ob sich das Pilotprojekt primär an Personen richtet, welche eine 


Sucht entwickelt haben, oder sollen auch Gelegenheitskonsumenten 


aufgenommen werden. Die Beantwortung dieser Frage ist wichtig, weil die 


Teilnehmenden Präventionsmassnahmen absolvieren sollen. Dies macht 


jedoch lediglich Sinn, wenn eine Suchtgefährdung vorliegt. 


Zudem stellt sich die Frage, ob ausschliesslich Personen zugelassen werden 


sollten, welche "in geordneten Verhältnissen" leben. Sonst macht die Studie 


gerade mit Blick auf die sozio-ökonomischen Auswirkungen wohl wenig Sinn. 
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Die Teilnehmenden müssen sich gemäss Bericht verpflichten, nur das offiziell 


abgegebene Hanfprodukt zu konsumieren. Dies kann kaum überprüft werden 


und ist illusorisch. Insofern besteht hierzu Präzisierungsbedarf in der 


Verordnung. 


KAV Art. 14 Die Abgabemenge ist zu hoch angesetzt.  


Das Maximalgewicht einer Abgabe bzw. einer Verpackung sollte 10 Gramm 


eines Betäubungsmittels des Wirkungstyps Cannabis sein, anlog der 


Bestimmung einer geringen Menge nach Art. 19b Abs. 2 BetmG. Die Menge 


von 10 Gramm Cannabis gemäss dieser Bestimmung genügt auch für starke 


Konsumenten.  


Je nach Konsumbedarf kann die Abgabestelle die Dauer zwischen den 


Abgaben kürzer halten oder verlängern. So kann problemlos verhindert 


werden, dass die Teilnehmenden zusätzlich auf den Schwarzmarkt 


ausweichen. Mit der Einhaltung der 10 Gramm eines Betäubungsmittels des 


Wirkungstyps Cannabis wird in der Praxis zudem ein Konflikt mit der 


Regelung des straflosen Besitzes von Cannabis nach Art. 19b Abs. 2 BetmG 


vermieden. 


 


KAV 


 


Art. 14 Abs. 3 
und Art. 22 Abs. 
2 bzw. neuer 
Artikel 


Gemäss Art. 22 Abs. 2 haben die Inhaberinnen und Inhaber von 


Bewilligungen für Pilotversuche dem BAG Auskünfte zu erteilen, die es zur 


Ausübung seiner Kontrolltätigkeit benötigt. Zudem ist gestützt auf Art. 14 Abs. 


3 die abgegebene Menge zu registrieren. 


In der BetmPV ist klar zu regeln, dass jede Abgabe von Betäubungsmitteln 


dokumentiert werden muss. Ausserdem ist zu regeln, welche Daten oder 


Belege die Inhaberinnen und Inhaber von Bewilligungen dem BAG vorweisen 


müssen.  


Daher ist in einem neuen Artikel die Kontrolle bzw. die Dokumentationspflicht 
der bezogenen und abgegebenen Betäubungsmittel zu regeln (analog Art. 17 
BetmG bzw. Art. 62 und 63 der BetmKV1). Dies auch in Hinblick darauf, dass 


„1 Die Bewilligungsinhaberinnen sind verpflichtet 
über ihren gesamten Verkehr mit 
Betäubungsmitteln Buch zu führen und dem BAG 
und den Kantonen jeweils auf Jahresende über 
ihren Verkehr mit Betäubungsmitteln und über die 
Vorräte in den einzelne Verkaufsstellen zu 
berichten. 


2 Die Belegpflichten gemäss den Artikeln 62 und 63 
BetmKV gelten sinngemäss.“ 


 


                                                
1 Verordnung vom 25. Mai 2011 über die Betäubungsmittelkontrolle (Betäubungsmittelkontrollverordnung, BetmKV; SR 812.121.1) 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


ein Verkauf in Apotheken vorgesehen ist. In diesen Betrieben ist die 
Betäubungsmittelkontrolle klar geregelt.  


KAV  Art. 15 Der Raum für den Konsum ist möglichst auf das eigene Domizil der 


Teilnehmenden einzuschränken. Das Mitsichführen des verschlossenen 


(oder verschweissten) Produkts soll demnach nur für den Transport von der 


Abgabestelle nach Hause erlaubt sein. Nach der Öffnung der Verpackung 


verbleibt das Produkt im Domizil der Teilnehmenden. Dies würde dazu 


führen, dass die Teilnehmenden geöffnete Verpackungen im öffentlichen 


Raum nicht mit sich tragen dürfen. Nur so ist es für die Polizei bei Kontrollen 


überhaupt möglich, die Teilnahme an Pilotprojekten festzustellen und 


schwierige Abgrenzungsfragen können so vermieden werden. Die Polizei 


wird vor Ort nicht feststellen können, ob das Cannabis in einem geöffneten 


Behältnis zum Pilotversuch gehört oder mit illegalem verbotenem Cannabis 


vermischt worden ist. Zudem wird verhindert, dass die Teilnahmenden einen 


Freipass erhalten, jederzeit und überall Cannabis mit sich zu führen. Ein 


solches "Dauerbesitzrecht" im öffentlichen Raum wäre rechtsstaatlich 


äusserst problematisch, würde die Kontrollen der Polizei erschweren und 


viele Anwendungsfragen zum Betäubungsmittelgesetz aufwerfen. 


In Absatz 2 ist unklar, an wen die Polizei solche Feststellungen mitzuteilen 
hat. Die zuständige Stelle ist deshalb festzulegen. 


 


KAV Art. 17 Auch hier ist der Artikel entsprechend der Betäubungsmittelgesetzgebung zu 
formulieren und es ist der Begriff „Entsorgung“ zu verwenden (vgl. Art. 70 
BetmKV). Eine Wiederverwertung der Betäubungsmittel wird abgelehnt.  


„Nicht verwendete Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 


sind nach Abschluss des Pilotversuchs der 


zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zur 


Entsorgung zu übergeben.“  


KAV Erläuternder 
Bericht 


In den Erläuterungen sind die Verweise auf Gesetzesbestimmungen zu 
überprüfen (beispielsweise wird in den Kapiteln 3.1. und 3.2 auf Art. 19 statt 
auf Art. 22 BetmPV verwiesen oder in Kapitel 2.2 unter Art. 14 wird auf einen 
Art. 7 Abs. 1 Bst. c verwiesen, den es nicht gibt).  
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


(x) Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Forum Suchtmedizin Ostschweiz 


Abkürzung der Firma / Organisation : FOSUMOS 


Adresse : Metzgergasse 22, 9000 St. Gallen 


Kontaktperson : Roger Mäder 


Telefon : 079 344 55 67 


E-Mail : roger.maeder@fosumos.ch 


Datum : 22.10.18 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
FOSUMOS 
 


 
FOSUMOS begrüsst im Grundsatz die vorlegte Änderung des Betäubungsmittelgesetzes sehr.  
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
FOSUMOS 
 


 
Auch der Entwurf der Verordnung wird grundsätzlich sehr positiv eingeschätzt.  


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
FOSUMOS 
 


 
Art. 6 


 
Keine konkrete Zahl in der Verordnung benennen. Die Formulierung 
“wissenschaftliche Aussagekraft erforderliche Mass zu begrenzen” sollte 
genügen. 


 
Die Anzahl der Personen, die an einem Pilotversuch 
teilnehmen, ist auf das für die 
wissenschaftliche Aussagekraft erforderliche Mass 
zu begrenzen.  
 
Streichen: 
Sie darf 5000 
Personen nicht überschreiten. 
 


 
FOSUMOS 
 


 
Art. 7  
Abs. 3 


 
Das Entrichten der Tabaksteuer auf Produkte, die zum Rauchen oder 
Vaporisieren bestimmt sind oder dazu verwendet werden können, stellt für 
die Gemeinden und Forschungseinrichtungen einen signifikanten 
Kostenfaktor und damit ein Hindernis für die Durchführung eines 
Pilotversuchs dar. Eine Tabaksteuer sollte allenfalls der Behandlung und 
Forschung zugute kommen.  
 


 
Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen im Rahmen der Pilotversuche 
nicht der Tabaksteuer. 
 
Evtl. Ergänzung, falls doch eine Tabaksteuer 
erhoben wird: 
Die im Rahmen des Forschungsprojektes 
entrichtete Tabaksteuer kommt dem Projekt als 
Förderung zu. 
 


 
FOSUMOS 
 


 
Art. 12 
Abs. 2 
Buchstabe c 


 
Cannabis wird bei einer Reihe von psychischen Krankheiten von den 
Betroffenen als Selbstmedikation verwendet. Selbstmedikation birgt 
ebenfalls ein Risiko, eine Abhängigkeit oder einen problematischen Konsum 
zu entwickeln. Ein Ausschluss von Betroffenen mit einer ärztlich 


 
an einer ärztlich diagnostizierten oder vermuteten 
Psychose leiden oder bei denen Psychosen in der 
Familie aufgetreten sind. 
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diagnostizierten psychischen Krankheit, verhindert die Möglichkeit Antworten 
auf Fragen wie z.B.: was hat Cannabiskonsum bei welchen Krankheiten für 
einen Gewinn? Was ändert sich bei den Personen, wenn sie den Cannabis 
legal beziehen können? 
Nicht alle psychischen Krankheiten haben negative Wechselwirkungen mit 
Cannabiskonsum.  
 


Ergänzen: 
Teilnehmende, die an einer ärztlich diagnostizierten 
psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka 
einnehmen können nach Rücksprache mit ihrem 
behandelnden Arzt an einem Pilotversuch 
teilnehmen. 


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
 
 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


X Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte 


Abkürzung der Firma / Organisation : FMH 


Adresse : Elfenstrasse 18 


Kontaktperson : Dr. iur. Michael Barnikol 


Telefon : 031 359 11 11 


E-Mail : lex@fmh.ch 


Datum : 18. Oktober 2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwen-
den) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
FMH 
 


Cannabis ist in der Schweiz die mit Abstand am meisten konsumierte illegale Droge. Die Konsumzahlen bleiben seit Jahren stabil. Die heutige Verbots-
Regelung im BetmG unterbindet den weit verbreiteten Konsum von Cannabis nicht. Befristete, wissenschaftlich begleitete Pilotversuche bieten vor 
diesem Hintergrund eine Möglichkeit, den rekreativen Cannabis-Konsum in einem streng kontrollierten Rahmen zu untersuchen. Die mit dieser Geset-
zesänderung angestrebten Pilotversuche mit Cannabis sind wichtig, um auf lokaler Ebene Wissen für mögliche Regulierungsansätze von Cannabis zu 
erhalten. 
 
Aus Sicht der FMH hat sich eine moderne und kohärente Suchtpolitik am Schadenspotenzial von Suchtmitteln und –verhalten für das Individuum und 
die Gesellschaft zu orientieren. Es ist darum ein Anliegen der FMH, dass für heute illegale Suchtmittel unter Einbezug ihres individuellen und gesell-
schaftlichen Schadenspotenzials geeignete Regulierungs-Modelle geprüft werden. Die Einschätzung zu möglichen neuen Regulierungsansätzen von 
Cannabis muss auf Evidenz basieren und daher müssen wissenschaftliche Studien und die Prüfung innovativer Modelle gefördert werden. Die Ände-
rung ermöglicht die Untersuchung vieler wissenschaftlicher Fragestellungen zum Umgang mit Cannabis. Um wissenschaftlich valide Daten für eine 
gesundheitspolitische Diskussion erhalten zu können, sind vor allem realitätsnahe Projekte notwendig, wobei der Schutz der Öffentlichkeit nicht ge-
fährdet werden darf. Ausserdem muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt wer-
den können. 
 
Aus diesen Gründen ist die Einführung eines befristeten «Experimentierartikels» für Cannabis-Pilotversuche im BetmG zu begrüssen. Die FMH be-
grüsst die vorgelegte Änderung des BetmG im Grundsatz, vorausgesetzt, dass die folgenden Präzisierungen aufgenommen werden. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
FMH 
 


Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 


Art. 8a Abs. 1 lit. c Vorentwurf BetmG hält fest, dass die Bewilligungsnehmer 
den Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Rahmen der Pilotver-
suche gewährleisten müssen. Gleichzeitig hält Art. 2 Abs. 2 lit f der Verord-
nung fest, dass die Auswirkungen des Umgangs mit Cannabis auf die öffent-
liche Ordnung und Sicherheit ein mögliches Erkenntnisinteresse der Cannabis-
Pilotversuche sein können. Zwischen diesen zwei Bestimmungen besteht aus 
Sicht der FMH ein gewisser Widerspruch. 
Die Untersuchung der Auswirkungen des Umgangs mit Cannabis auf die öf-
fentliche Ordnung und Sicherheit ist ein legitimes Forschungsinteresse eines 
Pilotversuchs. Bei der Untersuchung dieser Auswirkungen ist die Zusammen-
arbeit zwischen den Forschungsverantwortlichen und den lokalen Ordnungs-
kräften natürlich von Bedeutung; die Verantwortung für die Sicherstellung von 


Änderungsvorschlag für Art. 8a Abs. 1 lit. c (kursiv):  
 
«so durchgeführt werden, dass der Gesundheits- 
und der Jugendschutz gewährleistet sind sowie 
der Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 
beachtet wird.» 
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öffentlicher Ordnung und Sicherheit kann jedoch nicht gänzlich auf die Bewil-
ligungsnehmer übertragen werden. 
 
Die FMH ersucht den Bundesrat daher, die Formulierung von Art. 8a Abs. 1 lit. 
c Vorentwurf BetmG sowie das Verhältnis dieses Artikels zu Art. 2 abs. 2 lit. f 
BetmPV nochmals zu überprüfen. 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwen-
den) 


Allgemeine Bemerkungen 


FMH 
 


Die FMH unterstützt die im Verordnungsentwurf festgelegten Zielsetzungen. Dabei ist es zentral, dass die Pilotversuche nach anerkannten wissen-
schaftlichen Standards durchgeführt und evaluiert werden, um wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse u.a. über die Auswirkungen des Konsums auf 
die Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten, das Konsumverhalten, sozio-ökonomische Aspekte und den illegalen Markt zu liefern. 
 
Die NAS-CPA begrüsst die vorgelegten Ausführungsbestimmungen im Grundsatz, sieht jedoch namentlich bei den Anforderungen an die Pilotversu-
che gewissen Änderungsbedarf. 
 
Im nachfolgenden Abschnitt weisen wir auf einige Aspekte hin, welchen spezifisch Beachtung geschenkt werden sollen: 


- Den generellen Ausschluss von Menschen, die an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Erkrankung leiden oder verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen, lehnt die FMH ab. Dies umzusetzen würde bedeuten, eine für den Erkenntnisgewinn relevante Zielgruppe a 
priori und gänzlich von den Studien auszuschliessen. Ob eine an einer Krankheit leidende Person an einem Pilotversuch teilnehmen kann, soll 
individuell und aufgrund der Einschätzung des behandelnden Arztes/der behandelnden Ärztin und/oder des Studienarztes/der Studienärztin 
bestimmt werden.   


- Der Ausschluss aus einem Projekt darf nicht eine verpflichtende Sanktion sein. 
- Für die vorgesehenen wissenschaftlichen Studien sollte keine Tabaksteuer erhoben werden. 
- Der Umfang und die Ausgestaltung der vorgesehenen Schutzmassnahmen sind zu relativieren. 
- Es muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können, dies sollte 


innerhalb und auch für den Zeitraum vor der Studie gelten. 
 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
FMH Art. 4 Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche örtlich auf eine oder mehrere Gemein-


den zu beschränken sind. Aus Sicht der FMH spräche nichts dagegen, die ört-
liche Beschränkung auf ganze Kantone und Regionen auszuweiten. Schliess-
lich könnten auch die Auswirkungen der Pilotversuche auf die Suchthilfe-Sys-
teme, die kantonal organisiert sind, ein relevantes Erkenntnisinteresse der Stu-
dien sein. 
 


Änderungsvorschlag für Art. 4 (kursiv): 
 
«Pilotversuche sind örtlich auf eine oder mehrere 
Gemeinden, auf einen Kanton oder eine Region zu 
begrenzen […]» 


FMH 
 


Art. 12 Abs. 2 
lit. a und c 


Art. 12 Abs. 2 lit a schliesst Minderjährige aus den Pilotversuchen grundsätz-
lich aus. Dieser Ausschluss ist zwar nachvollziehbar, aber aus wissenschaftli-
cher Sicht wenig sinnvoll. Daten zeigen, dass Minderjährige Cannabis konsu-
mieren. Aufgrund ihres Entwicklungsstadiums weisen sie ein besonders ho-
hes Gefährdungspotential für eine Reihe an körperlichen und psychischen 


2Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen, 
die: 
 


a. Minderjährig sind;  
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Problemen auf. Es ist deshalb essentiell, dass wissenschaftliche Erkenntnisse 
darüber gewonnen werden können, wie der Konsum durch Minderjährige re-
duziert werden kann. Dies soll in Ausnahmefällen im Rahmen eines Pilotver-
suches möglich sein (siehe nebenstehende Formulierung). 
 
Art. 12 Abs. 2 Bst. c schliesst grundsätzlich Personen aus den Studien aus, 
welche an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Dazu möchten wir 
gerne folgende Überlegungen teilen:  
Psychische Störungen sind weit verbreitet und deren Ausprägung sehr unter-
schiedlich. Cannabis-Missbrauch ist zudem eine Störung (=psychische Erkran-
kung) nach ICD-10; Dieses Ausschlusskriterium vorbehaltlos anzuwenden 
würde dazu führen, dass ein substantieller Teil von potentiellen Teilnehmen-
den ausgeschlossen würde. 


 Zumal der Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von psychoaktiven Sub-
stanzen in den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-V als 
psychische Störungen gelten, würde diese Bestimmung gar die ei-
gentliche Zielgruppe der Cannabiskonsumierenden ausschliessen. 


 Die Repräsentativität der Stichprobe bzw. Generalisierbarkeit der Er-
gebnisse wäre mit diesem absoluten Ausschlusskriterium stark einge-
schränkt. Personen mit psychischen Belastungen oder psychischen 
Störungen konsumieren häufig Cannabis im Sinne einer Selbstmedi-
kation, um das psychische Wohlbefinden zu verbessern. Der Aus-
schluss dieser Personengruppe würde die Untersuchung der Frage-
stellung zur Selbstmedikation verunmöglichen. 


 Sofern Art. 12 Abs. 2 Best. c beibehalten werden sollte, ist es wichtig 
zu klären, wie das Vorhanden bzw. Nicht-Vorhandensein von psychi-
schen Krankheiten überprüft werden soll. Nicht alle Personen mit ei-
ner psychischen Störung haben eine ärztliche Diagnose oder sind in 
Behandlung. In diesem Fall wäre etwa an ein Screening zu denken. 
Falls ein Screening Voraussetzung ist, stellt sich die Frage, ob ein 
Screening durch einen Arzt nicht den Rahmen dieser Studien spren-
gen würde und den Charakter einer medizinischen Untersuchung an-
nehmen würde. 


In diesem Zusammenhang ist auch die Begleitung der Studienteilnehmenden 
zu nennen und die Beobachtung des gesundheitlichen Wohlbefindens, die es 
erlaubt bei unerwünschten Veränderungen rechtzeitig einzugreifen. 
 


Minderjährige Personen sind grundsätzlich von einer 
Teilnahme ausgeschlossen. Im Sinne einer explizi-
ten Ausnahme kann durch das BAG ein speziell und 
ausschliesslich auf Minderjährige ausgerichtetes Pi-
lotprojekt bewilligt werden. 


b. schwanger sind oder stillen; 
c. an einer ärztlich diagnostizierten psychi-


schen Krankheit leiden oder verschreibungs-
pflichtige Psychopharmaka einnehmen.  


 
 
 
 
Personen mit einer psychischen Krankheit oder Per-
sonen, die verschreibungspflichtige Psychophar-
maka einnehmen, können an der Studie teilnehmen, 
wenn sie die Anforderungen des durch eine Ethik-
kommission bewilligten Studienprotokolls erfüllen. 
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Aus diesen Überlegungen empfehlen wir diese Bestimmung zu streichen und 
nebenstehende aufzunehmen. Ob das Studienprotokoll und die definierte Ziel-
gruppe mit den entsprechenden Ein- und Ausschlusskriterium aus ethischer 
Sicht anwendbar sind, soll durch die zuständige Ethikkommission geprüft wer-
den. 


FMH Art. 14 Abs. 1 Die FMH erachtet es als sinnvoll, die maximale Bezugsmenge auch entspre-
chend des persönlichen Bedarfs der Probandinnen und Probanden zu begren-
zen. Damit kann insbesondere auch der Anreiz zu Weitergabe bzw. Weiterver-
kauf reduziert werden. Auch wird die vorgesehene monatliche Maximalbe-
zugsmenge von 10 Gramm Gesamt-THC als sinnvoll erachtet. Diese Grenz-
werte lassen es zu, auch schwerstabhängige Personen mit einem hohen Can-
nabiskonsum in geeignete Forschungsprojekte aufzunehmen, ohne dass 
diese Probandinnen und Probanden zusätzlich auf den Schwarzmarkt ange-
wiesen sind. 
 


 


FMH 
 


Art. 15 Abs. 1 
und Abs. 2 


In der Verordnung wird genannt, dass die Weitergabe an Dritte und der Kon-
sum in öffentlich zugänglichen Räumen zum Studienausschluss führen. Dabei 
ist wichtig zu erwähnen, dass diese Aufgaben nicht der Studienleitung über-
tragen werden, sondern weiterhin den Strafverfolgungsbehörden obliegen. 
Die Studienleitung kommt ihrer Verantwortung in ausreichender Weise nach, 
wenn sie die Studienteilnehmenden auf die Strafbarkeit der Weitergabe an 
Dritte und Konsum an nicht erlaubten Orten hinweist.  
Der erläuternde Bericht könnte folgendermassen ergänzt werden: “Die Stu-
dienleitung ist dazu verpflichtet, die Studienteilnehmenden über die Vorschrif-
ten zu informieren. Die Weitergabe an Dritte und der unbefugte Konsum in 
öffentlich zugänglichen Räumen, obliegen im Rahmen der Pilotversuche wei-
terhin den Strafverfolgungsbehörden.” 
 
Aus wissenschaftlicher Sicht muss verhindert werden Probanden aus einer 
Studie auszuschliessen. Aus diesem Grund möchten wir anregen zu prüfen, 
ob nicht das heute bereits geltende Ordnungsbussenverfahren bei Can-
nabiskonsum, anstelle eines Studienausschlusses, auch für das “Studiencan-
nabis” zur Anwendung kommen könnte (BetmG Art. 19b und Art. 28b).  
Innerhalb eines Versuchs sollten andere Sanktionsformen möglich sein, wie 
z.B. den temporären Ausschluss vom Verkauf oder die Verpflichtung zur Bera-
tung. 


Art. 15 Konsum 
1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im öffentlich 
zugänglichen Raum konsumiert, wird durch die Be-
willigungsinhaberin bzw. den Bewilligungsinhaber 
mit geeigneten Massnahmen bis hin zum Studien-
ausschluss sanktioniert. vom Pilotversuch ausge-
schlossen. 
 


FMH Art. 16 Abs. 1 Die gesundheitlichen Auswirkungen zu überwachen wird als schwierig be-
trachtet, da diese oftmals erst im Nachhinein auftreten. Der Gesundheitszu-
stand hingegen kann überwacht werden.   


Die Inhaberinnen und Inhaber von Bewilligungen 
für Pilotversuche überwachen die gesundheitlichen 
Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellen deren 
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Behandlung im Falle von studienbedingten gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen sicher. 


 
 
FMH 
 


 
Art. 18 Abs. 2 lit. 
e 


 
Vgl. Kommentar zu Art. 4 BetmPV: 
 
Aus Sicht der FMH spricht nichts dagegen, die örtliche Beschränkung auf 
ganze Kantone und Regionen auszuweiten. Schliesslich könnten auch die Aus-
wirkungen der Pilotversuche auf die Suchthilfe-Systeme, die kantonal organi-
siert sind, ein relevantes Erkenntnisinteresse der Studien sein. 
 


 
Änderungsvorschlag für Art. 18 Abs. 2 lit. e (kursiv): 
 
«Einverständnis der betroffenen Gemeinden oder 
Kantone zu den vorgesehenen Verkaufsstellen;» 


 
FMH 


 
Art. 18 Abs. 2 lit. 
h und j 


Art. 18 Abs. 2 lit h. Die Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Öffentlichkeit ist Bestandteil der Gesuche. Wie bereits im 
Zusammenhang mit Art. 8a Abs. 1 Bst. h des Betäubungsmittelgesetzes er-
wähnt, ist dies ein zentraler Aspekt, welcher jedoch nicht vollumfänglich ge-
währleistet werden kann. Deshalb empfehlen wir nebenstehende Anpas-
sung. 
 
Art. 18 Abs. 2 lit. e. Der Förderung und dem Schutz von Kindern und Jugend-
lichen ist suchtpolitisch besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Jugend-
schutz umfasst aus Sicht der FMH mehr als nur die Durchsetzung der ge-
setzlich verankerten Jugendschutzmassnahmen.1 Jugendschutz bedeutet 
auch, die Jugendlichen im Umgang mit Risiken des Konsums psychoaktiver 
Substanzen zu unterstützen bzw. ihre Gesundheits-, Risiko- und Konsum-
kompetenz zu fördern, wobei dies die Möglichkeit auf Konsumverzicht expli-
zit miteinschliesst. Jugendschutz bedeutet zudem, die Förderung von Früher-
kennung und -intervention bei gefährdeten Jugendlichen mit problemati-
schem Konsum. Diese sind mit adäquaten niederschwelligen Beratungs- und 
Hilfeangeboten zu unterstützen. 
 
Im Jugendschutzkonzept, das nach Art. 18 Abs. 2 lit. j BetmPV zu erstellen 
ist, muss diesem ganzheitlichen Verständnis von Jugendschutz Rechnung 
getragen werden. 


Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sowie zur angemessenen Berücksichtigung der Si-
cherheit der Öffentlichkeit. 


 
 


                                                           
1 Vgl. Grundposition der NAS-CPA: «Suchtprävention und Jugendschutz zeitgemäss gestalten» (2018). 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


Zustimmung 


Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


Grundsätzliche Überarbeitung 


Ablehnung 







Koordination NAS-CPA 


c/o polsan 


Effingerstrasse 2 


3011 Bern 


031 508 36 09 


mailbox@nas-cpa.ch 


 Bundesamt für Gesundheit 


 Direktionsbereich öffentliche Gesundheit 


 Abt. Prävention nicht-übertragbarer Krankheiten 


 Sektion politische Grundlagen und Vollzug 


 Schwarzenburgstrasse 157 


 3003 Bern 


 Per E-Mail an: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch 


 gever@bag.admin.ch 


Bern, 24. Oktober 2018 


Vernehmlassungsantwort der Nationalen Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik zur Änderung 


des Betäubungsmittelgesetzes und zur Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäu-


bungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis) 


Sehr geehrter Herr Bundespräsident 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur vorgeschlagenen Änderung des Betäu-


bungsmittelgesetzes (BetmG) und zur Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittel-


gesetz (BetmPV). 


Die Nationale Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik (NAS-CPA) ist eine breit abgestützte suchtpolitische 


Informations-, Vernetzungs- und Koordinationsplattform von 26 Organisationen der Fachwelt und Zi-


vilgesellschaft
1
. Es ist ein zentrales Anliegen der NAS-CPA, dass für psychoaktive Substanzen unter 


Einbezug ihres individuellen und gesellschaftlichen Schadenspotenzials geeignete Regulierungs-Mo-


delle geprüft werden. Hierfür ist die Förderung wissenschaftlicher Untersuchungen und innovativer 


Modelle von grosser Bedeutung. Befristete, wissenschaftlich begleitete Pilotversuche bieten eine 


Möglichkeit, den rekreativen Cannabis-Konsum in einem streng kontrollierten Rahmen zu untersuchen 


und auf lokaler Ebene neues Wissen für mögliche Regulierungsansätze von Cannabis zu erhalten. 


Die NAS-CPA unterstützt darum die vorgeschlagene Änderung des BetmG im Grundsatz sehr, sieht 


jedoch auch gewissen Änderungs- und Präzisierungsbedarf, insbesondere betreffend die im Verord-


nungsentwurf festgehaltenen Anforderungen an die Pilotversuche. Unter anderem spricht sich die 


1 Die Mitgliederorganisationen der NAS-CPA sind unter https://www.nas-cpa.ch/organisation/plenum.html ersichtlich.


Das Blaue Kreuz Schweiz, Vollmitglied der NAS-CPA, führt noch eine interne Vernehmlassung zum Thema Cannabis-


Regulierung durch und wird erst nach Beschlussfassung des Zentralvorstandes über den Anschluss an die vorlie-


gende Stellungnahme beschliessen.



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch
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NAS-CPA dagegen aus, psychisch belastete Personen generell und a priori von den Pilotversuchen 


auszuschliessen. 


Unsere Bemerkungen und Anpassungsvorschläge entnehmen Sie bitte dem angehängten elektroni-


schen Antwortformular. Für die Prüfung unserer Anregungen und die Berücksichtigung unserer Anlie-


gen danken wir Ihnen bestens. 


Freundliche Grüsse 


 


Angelo Barrile        Anna Frey 


Präsident NAS-CPA       Koordinatorin NAS-CPA 


 


Beilage: 


 Ausgefülltes elektronisches Antwortformular 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Nationale Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik 


Abkürzung der Firma / Organisation : NAS-CPA 


Adresse : c/o polsan, Effingerstrasse 2, 3011 Bern 


Kontaktperson : Anna Frey, Koordinatorin 


Telefon : 031 508 36 09 


E-Mail : frey@nas-cpa.ch 


Datum : 24. Oktober 2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch





Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis) 
Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 


 
  


 


Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der 


ersten Seite 


angegebene Ab-


kürzung verwen-


den) 


Allgemeine Bemerkungen 


 


NAS-CPA 


 


Die Nationale Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik (NAS-CPA) ist eine breit abgestützte Informations-, Vernetzungs- 


und Koordinations-Plattform für die suchtpolitische Diskussion verschiedener Organisationen. Mitglieder der 


NAS-CPA sind Akteure mit verschiedenen Perspektiven auf die Sucht- und Drogenthematik: sowohl Organisationen, 


die sich fachlich mit dem Thema Sucht- und Drogenpolitik auseinandersetzen als auch solche, die in ihrem beruf-


lichen oder gesellschaftlichen Engagement mit der Suchtthematik in Berührung kommen. 


 


Cannabis ist in der Schweiz die mit Abstand am meisten konsumierte illegale Droge. Die Konsumzahlen bleiben 


seit Jahren stabil. Die heutige Verbots-Regelung unterbindet den weit verbreiteten Konsum von Cannabis nicht. 


Befristete, wissenschaftlich begleitete Pilotversuche bieten vor diesem Hintergrund eine Möglichkeit, den 


rekreativen Cannabis-Konsum in einem streng kontrollierten Rahmen zu untersuchen. Die mit dieser Gesetzesände-


rung angestrebten Pilotversuche mit Cannabis sind wichtig, um auf lokaler Ebene Wissen für mögliche Regulie-


rungsansätze von Cannabis zu erhalten. 


 


Aus Sicht der NAS-CPA hat sich eine moderne und kohärente Suchtpolitik am Schadenspotenzial von Suchtmitteln 


und –verhalten für das Individuum und die Gesellschaft zu orientieren. Es ist ein Anliegen der NAS-CPA, dass 


für psychoaktive Substanzen unter Einbezug ihres individuellen und gesellschaftlichen Schadenspotenzials geeig-


nete Regulierungs-Modelle geprüft werden. Die Einschätzung zu möglichen neuen Regulierungsansätzen von Cannabis 


muss auf Evidenz basieren und daher müssen wissenschaftliche Studien und die Prüfung innovativer Modelle geför-


dert werden. Darum ist die Einführung eines befristeten «Experimentierartikels» für Cannabis-Pilotversuche im 


BetmG sehr zu begrüssen. 


 


Die NAS-CPA begrüsst die vorgelegte Änderung des BetmG im Grundsatz sehr, sieht jedoch gewissen Präzisierungs-


bedarf. 


 


    


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen 
Antrag für Änderungsvorschlag (Text-


vorschlag) 


NAS-CPA 


 


Art. 8a Abs. 


1 lit. c 


Art. 8a Abs. 1 lit. c Vorentwurf BetmG hält fest, dass die 


Bewilligungsnehmer den Schutz der öffentlichen Ordnung und 


Sicherheit im Rahmen der Pilotversuche gewährleisten müs-


sen. Gleichzeitig hält Art. 2 Abs. 2 lit f der Verordnung 


fest, dass die Auswirkungen des Umgangs mit Cannabis auf 


die öffentliche Ordnung und Sicherheit ein mögliches Er-


kenntnisinteresse der Cannabis-Pilotversuche sein können. 


Änderungsvorschlag für Art. 8a Abs. 1 


lit. c (kursiv):  


 


«so durchgeführt werden, dass der Ge-


sundheits- und der Jugendschutz ge-


währleistet sind sowie 
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Zwischen diesen zwei Bestimmungen besteht aus Sicht der 


NAS-CPA ein gewisser Widerspruch. 


Die Untersuchung der Auswirkungen des Umgangs mit Cannabis 


auf die öffentliche Ordnung und Sicherheit ist ein legi-


times Forschungsinteresse eines Pilotversuchs. Bei der Un-


tersuchung dieser Auswirkungen ist die Zusammenarbeit zwi-


schen den Forschungsverantwortlichen und den lokalen Ord-


nungskräften natürlich von Bedeutung; die Verantwortung 


für die Sicherstellung von öffentlicher Ordnung und Si-


cherheit kann jedoch nicht gänzlich auf die Bewilligungs-


nehmer übertragen werden. 


 


Die NAS-CPA ersucht den Bundesrat daher, die Formulierung 


von Art. 8a Abs. 1 lit. c Vorentwurf BetmG sowie das Ver-


hältnis dieses Artikels zu Art. 2 abs. 2 lit. f BetmPV 


nochmals zu überprüfen. 


 


der Schutz der öffentlichen Ordnung und 


Sicherheit beachtet wird.» 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der 


ersten Seite 


angegebene Ab-


kürzung verwen-


den) 


Allgemeine Bemerkungen 


NAS-CPA 


 


Die NAS-CPA unterstützt die im Verordnungsentwurf festgelegten Zielsetzungen. Dabei ist es zentral, dass die 


Pilotversuche nach anerkannten wissenschaftlichen Standards durchgeführt und evaluiert werden, um wissenschaft-


lich fundierte Erkenntnisse u.a. über die Auswirkungen des Konsums auf die Gesundheit der Konsumentinnen und 


Konsumenten, das Konsumverhalten, sozio-ökonomische Aspekte und den illegalen Markt zu liefern. 


 


Die NAS-CPA begrüsst die vorgelegten Ausführungsbestimmungen im Grundsatz, sieht jedoch namentlich bei den An-


forderungen an die Pilotversuche gewissen Änderungsbedarf. 


Den generellen Ausschluss von Menschen, die an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Erkrankung leiden 


oder verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen, lehnt die NAS-CPA ab. Dies umzusetzen würde bedeuten, 


eine für den Erkenntnisgewinn relevante Zielgruppe a priori und gänzlich von den Studien auszuschliessen. Ob 


eine an einer Krankheit leidende Person an einem Pilotversuch teilnehmen kann, soll individuell und aufgrund 


der Einschätzung des behandelnden Arztes/der behandelnden Ärztin und/oder des Studienarztes/der Studienärztin 


bestimmt werden.   


 


    


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen 
Antrag für Änderungsvorschlag (Text-


vorschlag) 


NAS-CPA Art. 4 Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche örtlich auf eine 


oder mehrere Gemeinden zu beschränken sind. Aus Sicht der 


NAS-CPA spräche nichts dagegen, die örtliche Beschränkung 


auf ganze Kantone und Regionen auszuweiten. Schliesslich 


könnten auch die Auswirkungen der Pilotversuche auf die 


Suchthilfe-Systeme, die kantonal organisiert sind, ein re-


levantes Erkenntnisinteresse der Studien sein. 


 


Änderungsvorschlag für Art. 4 (kursiv): 


 


«Pilotversuche sind örtlich auf eine o-


der mehrere Gemeinden, auf einen Kanton 


oder eine Region zu begrenzen […]» 


NAS-CPA Art. 7 Abs. 


3 


Im Rahmen der Pilotversuche entstehen verschiedenen Akt-


euren kosten: Dem Bund, den Kantonen und Gemeinden in denen 


die Versuche stattfinden sowie den Forschungsinstitutio-


nen. Die NAS-CPA schlägt vor, dass für die Geltungsdauer 


des «Experimentierartikels» ein Fonds eingerichtet wird, 


aus dem Präventionsmassnahmen und Forschungsprojekte zu 


Cannabis-Konsum in der Schweiz (z.B. auch die Pilotver-


such-Projekte selbst) finanziert werden. 50 % der Steuer-


einnahmen aus der Erhebung der Tabaksteuer auf die Pilot-


versuch-Produkte sollen in diesen Fonds fliessen. 


 


Änderungsvorschlag für Art. 7 Abs. 3 


(kursiv): 


 


«Produkte […] unterstehen der Tabaks-


teuer nach Artikel 3 Absatz 1 Tabak-


steuerverordnung vom 14. Oktober 2009. 


50 Prozent der Steuereinnahmen kommen 


einem für die Geltungsdauer von Art. 8a 


BetmG zu errichtenden Fonds zugute, aus 
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dem Präventionsmassnahmen und For-


schungsprojekte zu Cannabis-Konsum in 


der Schweiz finanziert werden.» 


 


NAS-CPA 


 


Art. 12 Abs. 


2 lit. c 


Aus Sicht der NAS-CPA ist es weder sinnvoll noch notwendig, 


psychisch belastete Personen generell und a priori von den 


Pilotversuchen auszuschliessen. Personen mit einer psychi-


schen Krankheit konsumieren überproportional Cannabis; zum 


Teil auch als eine Form der Selbstmedikation und um sich 


psychisch zu stabilisieren. Es ist zentral, im Rahmen der 


Pilotversuche Erkenntnisse über die Auswirkungen eines re-


gulierten Umgangs mit Cannabis auch und gerade bei dieser 


Personengruppe zu gewinnen.  


Es ist davon auszugehen, dass der Ausschluss dieser Per-


sonengruppe die Aussagekraft der Pilotstudien erheblich 


schmälert, zum Beispiel betreffend die gesundheitlichen 


Auswirkungen von Cannabis-Konsum. Ebenso ist es von Inte-


resse, zu erforschen, ob Begleitmassnahmen der Prävention 


und Schadensminderung allfällige negative Gesundheits-Fol-


gen von Cannabiskonsum bei dieser Personengruppe verhin-


dern bzw. abfedern können. 


Die NAS-CPA setzt sich darum für eine Streichung des vor-


geschlagenen Art. 12 Abs. 2 lit. c ein. Die Prüfung der 


Teilnahme von psychisch belasteten, Medikamente einnehmen-


den oder an einer Krankheit leidenden Personen soll aber 


individuell und aufgrund der Einschätzung des behandelnden 


Arztes/der behandelnden Ärztin und/oder des Studienarz-


tes/der Studienärztin erfolgen.   


 


Änderungsvorschlag: Art. 12 Abs. 2 lit. 


c streichen. 


NAS-CPA 


 


Art. 15 Abs. 


1 und Abs. 2 


Gemäss Art. 15 Abs. 1 BetmPV dürfen die Produkte nicht im 


öffentlich zugänglichen Raum (z.B. Park) konsumiert wer-


den. Es stellt sich die Frage, ob das Konsumverbot im 


öffentlichen Raum praktikabel ist und so in der Verordnung 


festgehalten werden sollte. 


Gemäss Art. 15 Abs. 2 BetmPV soll zudem ein Zuwiderhandeln 


gegen das Verbot des Konsums im öffentlich zugänglichen 


Raum mit einem Ausschluss vom Pilotversuch bestraft wer-


den. Aus Sicht der NAS-CPA sollte aus Gründen der Verhält-


nismässigkeit hier zumindest eine stufenweise Sanktion er-


folgen, die zu formulieren im Ermessen der Projektverant-


wortlichen liegen sollte. 


Änderungsvorschlag für Art. 15 Abs. 1 


und Abs. 2: 


 


Abs. 1: «[…] nur zum Eigengebrauch ver-


wenden.» 


 «und nicht im öffentlich zugängli-


chen Raum konsumieren» streichen. 


 


Abs. 2: «Wer solche Produkte weiter-


gibt, wird vom Pilotversuch ausge-


schlossen.»  


 «oder im öffentlichen zugänglichen 


Raum konsumiert» streichen. 
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NAS-CPA 


 


 


Art. 18 Abs. 


2 lit. e 


 


Vgl. Kommentar zu Art. 4 BetmPV: 


 


Aus Sicht der NAS-CPA spricht nichts dagegen, die örtliche 


Beschränkung auf ganze Kantone und Regionen auszuweiten. 


Schliesslich könnten auch die Auswirkungen der Pilotver-


suche auf die Suchthilfe-Systeme, die kantonal organisiert 


sind, ein relevantes Erkenntnisinteresse der Studien sein. 


 


 


Änderungsvorschlag für Art. 18 Abs. 2 


lit. e (kursiv): 


 


«Einverständnis der betroffenen Gemein-


den oder Kantone zu den vorgesehenen 


Verkaufsstellen;» 


 


NAS-CPA 


 


Art. 18 Abs. 


2 lit. j 


 


Der Förderung und dem Schutz von Kindern und Jugendlichen 


ist suchtpolitisch besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 


Jugendschutz umfasst aus Sicht der NAS-CPA mehr als nur 


die Durchsetzung der gesetzlich verankerten Jugendschutz-


massnahmen.1 Jugendschutz bedeutet auch, die Jugendlichen 


im Umgang mit Risiken des Konsums psychoaktiver Substan-


zen zu unterstützen bzw. ihre Gesundheits-, Risiko- und 


Konsumkompetenz zu fördern, wobei dies die Möglichkeit 


auf Konsumverzicht explizit miteinschliesst. Jugendschutz 


bedeutet zudem, die Förderung von Früherkennung und -in-


tervention bei gefährdeten Jugendlichen mit problemati-


schem Konsum. Diese sind mit adäquaten niederschwelligen 


Beratungs- und Hilfeangeboten zu unterstützen. 


 


Im Jugendschutzkonzept, das nach Art. 18 Abs. 2 lit. j 


BetmPV zu erstellen ist, muss diesem ganzheitlichen Ver-


ständnis von Jugendschutz Rechnung getragen werden. 


 


 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


                                                           
1 Vgl. Grundposition der NAS-CPA: «Suchtprävention und Jugendschutz zeitgemäss gestalten» (2018). 



https://www.nas-cpa.ch/fileadmin/documents/grundpositionen/Grundposition_NAS_CPA_Pr%C3%A4vention_Jugendschutz_2018_de.pdf
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Grundsätzliche Überarbeitung 


Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Stiftung Sucht 


Abkürzung der Firma / Organisation : StiSu 


Adresse : Wallstrasse 16, 4010 Basel 


Kontaktperson : Francesco Castelli, Geschäftsleiter 


Telefon : 061 271 49 59


E-Mail : francesco.castelli@stiftungsucht.ch 


Datum : 24.10.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


StiSu 


Die Stiftung Sucht dankt für die Möglichkeit, Stellung nehmen zu können.  
Cannabis ist in der Schweiz die mit Abstand am meisten konsumierte illegale Droge: Rund ein Drittel der Schweizerinnen und Schweizer haben 
schon einmal Cannabis konsumiert. 2016 waren es rund 500'000 – eine halbe Million Menschen, die trotz Verbot konsumieren. Das heutige 
Betäubungsmittelgesetz, das Konsum, Anbau, Herstellung und Handel von Cannabis untersagt, hat diverse Effekte, die aus Sicht der öffentlichen 
Gesundheit, der öffentlichen Ordnung und der Volkswirtschaft unerwünscht sind: Trotz Verbot bleiben die Konsumzahlen seit Jahren auf dem 
gleichen, im europäischen Vergleich vergleichsweise hohen Niveau stabil. Der Strassendeal konnte nicht eingedämmt werden, und seine Einnahmen 
fliessen in die Taschen des organisierten Verbrechens, statt in die Staatskasse. Der unbekannte Wirkstoffgehalt und die mangelnde Qualität des 
Cannabis gefährden die Gesundheit der Konsumierenden. Gleichzeitig macht es die Illegalität von Cannabis sehr schwierig, problematisch 
Konsumierende mit Hilfsangeboten zu erreichen und wirksam Prävention zu betreiben. Befristete, wissenschaftlich begleitete Pilotversuche bieten 
vor diesem Hintergrund eine Möglichkeit, in einem streng kontrollierten Rahmen Ansätze zur Lösung dieser Probleme zu erarbeiten.  
Die Stiftung Sucht begrüsst die vorlegte Änderung des Betäubungsmittelgesetzes im Grundsatz sehr.  


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


StiSu 
Art. 8a Abs. 1 
Buchstabe c 


In Analogie zum erläuternden Bericht (S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu den 
einzelnen Artikeln, zweiter Abschnitt) und zur Vermeidung von 
Interpretationsschwierigkeiten, wie weit eine «Gewährleistung» reicht, 
sollte auf diese Formulierung verzichtet werden und von «Beachten» 
gesprochen werden.  


Das Bundesamt für Gesundheit kann […] 
Pilotversuche […] bewilligen, die:  
[…] 


c. so durchgeführt werden, dass der den
Gesundheits- und der den Jugendschutz
sowie der den Schutz der öffentlichen
Ordnung und Sicherheit beachten
gewährleistet sind.
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


StiSu 


Aus den oben erläuterten Gründen begrüsst die Stiftung Sucht den vorlegten Entwurf der BetmPV im Grundsatz sehr. Die dargelegten 
Bestimmungen für die Pilotversuche erachtet sie grösstenteils als zweckdienlich und zielführend. Bei einzelnen Artikeln ortet sie jedoch 
Anpassungsbedarf, damit die Pilotversuche tatsächlich zu wirksamen und relevanten Ergebnissen führen. Besonders betonen möchte die Stiftung 
Sucht ihren dringenden Vorbehalt, dass Artikel Art. 12 Teilnahme Ziffer 2 1 Buchstabe c unbedingt zu streichen oder zu ändern ist. Der generelle 
Ausschluss von Personen mit psychischen Krankheiten würde die gesamte Sinnhaftigkeit des «Experimentierartikels» in Frage stellen. Der Konsum 
von Cannabis dieser Personen – Motive, Konsummuster, Einsatz zur Selbstmedikation, etc. - bildet ein wichtiges Erkenntnisinteresse. Zudem gibt 
es eine Reihe psychischer Leiden ohne Kontraindikationen für Cannabiskonsum.  


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 


StiSu Art. 4 Örtliche 
Begrenzung 


Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche “örtlich auf eine oder 
mehrere Gemeinden zu beschränken sind”. Es ist kein Grund 
erkennbar, wieso nicht auch Kantone Pilotversuche durchführen 
können sollen. Möchte man mit den Versuchen auch die 
Auswirkungen auf das Suchthilfesystem untersuchen, ist ein 
kantonaler Aufbau sinnvoller, da dieses kantonal organisiert ist.  


Pilotversuche sind örtlich auf eine oder mehrere 
Gemeinden oder einen Kanton zu begrenzen. 
(…) 


StiSu Art. 6 Anzahl 
Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer 


Die Anzahl der Teilnehmenden sollte im Ermessen der 
Durchführenden der Pilotversuche liegen. Die Formulierung 
“wissenschaftliche Aussagekraft erforderliche Mass zu begrenzen” 
ist ausreichend. Eine konkrete Zahl birgt zudem das Risiko, aus 
politischen Überlegungen angepasst zu werden.  


Die Anzahl der Personen, die an einem 
Pilotversuch teilnehmen, ist auf das für die 
wissenschaftliche Aussagekraft erforderliche 
Mass zu begrenzen.  


Streichen: 
Sie darf 5000 
Personen nicht überschreiten. 


StiSu Art. 7 Ziffer 3 Produkte Das Entrichten der Tabaksteuer auf Produkte, die zum Rauchen oder 
Vaporisieren bestimmt sind oder dazu verwendet werden können, 
stellt für die Gemeinden und Forschungseinrichtungen einen 
signifikanten Kostenfaktor und damit ein Hindernis für die 
Durchführung eines Pilotversuchs dar.  


Streichen: 
Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen der Tabaksteuer nach 
Artikel 3 Absatz 1 Tabaksteuerverordnung vom 
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Auf eine Erhebung der Tabaksteuer sollte daher verzichtet und diese 
Steuerbefreiung im Tabaksteuergesetz vorgesehen werden (Art. 5). 
Als Alternative können die aus der Tabaksteuer gewonnenen Mittel 
dem jeweiligen Projekt als zweckgebundene Förderung wieder 
zugeführt werden.  


14. Oktober 20092.


Alternative: 
Ergänzen:  
Die im jeweiligen Forschungsprojekt entrichtete 
Tabaksteuer kommt dem Forschungsprojekt als 
Förderung zu Gute.   


StiSu Art. 12 Teilnahme 
Ziffer 1 Buchstabe a 


Im jetzigen Entwurf wird nicht präzisiert, welche Form der verlangte 
Nachweis haben muss und wer in der Pflicht steht, diesen zu 
erbringen und zu finanzieren. «Nachweislich» müsste entweder 
präzisiert werden, oder durch eine Selbstdeklaration ersetzt werden. 
Da Nachweise von Cannabiskonsum mittels Haar-, Blut- oder 
Urinproben erstens je nach persönlicher Konstitution unterschiedliche 
Ergebnisse bringen können und zweitens aufgrund ihrer Invasivität 
als unverhältnismässig empfunden werden können, plädieren wir für 
die Selbstdeklaration.   


An Pilotversuchen können Personen 
teilnehmen, die: 
a. nachweislich gemäss eigener Auskunft 
bereits Betäubungsmittel des Wirkungstyps
Cannabis konsumieren;


StiSu 
Art. 12 Teilnahme 
Ziffer 2 1 Buchstabe c 


Cannabis wird bei einer Reihe von psychischen Krankheiten von den 
Betroffenen bewusst oder unbewusst als Selbstmedikation 
verwendet, so z.B. von ADHS-PatientInnen. Selbstmedikation birgt 
ein grösseres Risiko, eine Abhängigkeit oder einen problematischen 
Konsum zu entwickeln. Schliesst man nun alle Teilnehmenden mit 
einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit von den 
Pilotversuchen aus, so ist ein wichtiger Teil des Erkenntnisgewinns 
für die öffentliche Gesundheit von Vornherein ausgeschlossen: Wie 
gross ist die Anzahl von Personen, die sich mit Cannabis selbst 
behandeln, für welche Krankheiten und was ändert sich für diese 
Personen, wenn sie Cannabis legal beziehen können? 
Zudem gibt es nicht bei allen psychischen Krankheiten drohende 
Wechselwirkungen mit Cannabiskonsum.  


Umformulieren: 
Ausgeschlossen ist die Teilnahme von 
Personen, die: 
c. an einer akuten psychischen Erkrankung 
leiden.


StiSu Art. 13 
Informationspflicht 
Buchstabe c 


Gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a BetMV können nur Personen teilnehmen, 
die nachweislich bereits Cannabis konsumieren. Es muss 
gewährleistet sein, dass aufgrund ihrer Aussagen zu 
vorausgegangenem Cannabiskonsum inkl. Auswertung von 
Haaranalysen usw. keine strafrechtliche Verfolgung droht. Dies 


Ergänzen Art. 13 Abs. 3 (neu): 


Erkenntnisse, die im Zusammenhang mit der 
Erbringung des Nachweises für den 
vorausgegangenen Cannabis-Konsum 
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unabhängig davon, ob eine Teilnahme in der Folge bewilligt wird oder 
nicht. Wenn in diesem Punkt keine Rechtssicherheit besteht, 
könnten sich Interessentinnen und Interessenten nicht melden, weil 
sie bei einer Nichtbewilligung der Teilnahme befürchten, 
strafrechtlich verfolgt zu werden, oder im Gesuchsverfahren nicht 
korrekte Angaben machen, da sie befürchten, strafrechtlich verfolgt 
zu werden. 


gewonnen werden (z.B. Auswertung von 
Haaranalysen, Aussagen der 
Versuchsinteressenten etc.), ziehen keine 
Strafverfolgung nach sich. Diese 
Ausnahmeregelung gilt jedoch nicht für früher 
ausgestellte Ordnungsbussen und Strafbefehle 
oder für noch nicht rechtskräftig erledigte 
Verfahren im Zusammenhang mit dem Konsum 
von Cannabis vor und während der 
Rekrutierungsphase. 


StiSu Art. 18 Gesuche Ziffer 2 
Buchstabe e 


Siehe auch Anmerkung zu Artikel 4 
Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche “örtlich auf eine oder 
mehrere Gemeinden zu beschränken sind”. Es ist kein Grund 
erkennbar, wieso nicht auch Kantone Pilotversuche durchführen 
können sollen. Möchte man mit den Versuchen auch die 
Auswirkungen auf das Suchthilfesystem untersuchen, ist ein 
kantonaler Aufbau sinnvoller, da dieses kantonal organisiert ist. 


Einverständnis der betroffenen Gemeinden 
oder Kantone zu den vorgesehenen 
Verkaufsstellen; 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


Zustimmung 


X Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


Grundsätzliche Überarbeitung 


Ablehnung 
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Coordination Romande des Institutions et organisations œuvrant dans le domaine des ADdictions  


Office fédérale de la santé publique 
pilotversuchecannabis@bag.admin.ch 


gever@bag.admin.ch 
Schwarzenburgstrasse 157 


3003 Berne 
Suisse 


Lausanne, le 23 Octobre 2018 


Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au 


sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes avec cannabis) – réponse à la 


consultation


Madame, Monsieur, 


Introduction et position de principe 


La CRIAD est une association faitière fondée en 1998 et représentant 27 institutions et organisations œuvrant dans 


le domaine des addictions en Suisse romande. Elle est notamment un lieu d’échange entre institutions autour des 


problématiques liées au financement ainsi qu’aux questions stratégiques et éthiques. Si la CRIAD ne se positionne 


pas sur le fond du débat suscité par les essais pilotes, elle souligne l’importance de l’ouvrir afin de disposer, à 


l’avenir, des outils permettant de prendre des décisions renseignées. En revanche, la CRIAD se prononce 


clairement sur la manière dont le projet soumis à consultation prévoit de taxer certains produits dans le cadre 


d’essais pilotes. 


Nous observons qu’il est prévu de soumettre les produits destinés à être fumés, vaporisés ou utilisés à cet égard 


à l’impôt sur le tabac, dont les revenus vont à l’AVS. Or, les couts de ces projets pilotes sont intégralement à la 


charge de cantons ou de communes. Cela contrevient donc au principe d’équivalence fiscale et à une bonne 


gestion des externalités. Une redistribution de ces taxes aux acteurs qui mettront sur pied ces projets serait plus 


conforme aux principes économiques et fiscaux. 


Respecter le principe d’équivalence fiscale 


« Les produits destinés à être fumés ou vaporisés ou qui peuvent être utilisés à cet égard sont soumis à l’impôt sur 


le tabac », selon le projet d’ordonnance (OEPStup, art. 7, al. 3) qui se réfère à l’ordonnance sur l’imposition du 


tabac. En d’autres termes, les produits vendus dans le cadre des projets pilotes seront soumis à une taxe de 25%, 


à l’image de ce qui se fait pour les cigarettes. La CRIAD salue cette volonté de taxer les substances psychotropes, 


comme c’est déjà le cas pour le tabac, les spiritueux, la bière ou encore les jeux.  
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Nous soulignons néanmoins une incohérence vis-à-vis du principe d’équivalence fiscale, qui requiert que « le 


bénéficiaire d’une prestation, l’unité d’imputation et l’unité qui prend la décision soient identiques »1. Or c’est la 


Confédération qui encaisse le produit de cette taxe, alors que l’intégralité des couts de ces essais pilotes est à la 


charge de cantons ou de villes. Il semblerait ainsi plus logique et équitable de reverser les recettes perçues dans 


le cadre des projets pilotes aux cantons et aux villes qui les mettent en œuvre. De toute évidence, ce sont eux qui 


consentiront des efforts importants et qui gèreront en grande partie les externalités générées par le marché du 


cannabis. 


Si une perception de cette taxe par la Confédération devait être maintenue, il conviendrait alors de l’accompagner 


d’un soutien financier de la Berne fédérale à ces projets. Un tel appui se justifie également par le fait qu’il est 


possible d’escompter de ces études une amélioration du cadre au niveau national. Or, toujours selon le principe 


d’équivalence fiscale, « si la Confédération et les cantons tirent pareillement avantage d’une prestation de l’État, 


des solutions communes de partage s’imposent, ce partage étant étendu de façon équitable aux compétences 


décisionnelles et à la prise en charge des couts »2. 


Conclusion 


Ainsi, la proposition du Conseil fédéral est bienvenue et la CRIAD la soutient, pour autant que la compatibilité du 


projet avec le principe d’équivalence fiscale soit assurée. 


Nous vous prions de bien vouloir prendre en compte nos requêtes et réflexions lors de votre projet de modification 


de la Loi sur les stupéfiants et de la révision de votre projet d’ordonnance. 


En vous remerciant de vos efforts dans ce sens et de l’opportunité qui nous a été donnée de prendre position, nous 


restons à votre entière disposition pour en débattre et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations 


distinguées. 


Cédric Fazan Romain Bach 


Président de la CRIAD Coordinateur 


1 Cf. Rapport du Conseil fédéral sur le « Respect des principes de la réforme de la péréquation financière et de 
la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons » (2014), p.10. Disponible en ligne : 
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/36477.pdf, consulté le 19 septembre 2018.  
2 Ibid, p.10. 
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Prise de position de 


Nom / entreprise / organisation : Coordination Romande des Institutions 
et organisations œuvrant dans le domaine des ADdictions (CRIAD) 


Abréviation de l’entr. / org. : CRIAD 


Adresse : c/o GREA 
Rue Saint-Pierre 3 


Case postale 6319 
1002 Lausanne  


Personne de référence : Romain Bach, coordinateur 


Téléphone : 0244262001 


Courriel : rbach@criad.ch 


Date : 19/09/2018 


Informations importantes : 


1. Veuillez n'effectuer aucun changement dans le format du formulaire.


2. Si vous souhaitez supprimer certains tableaux dans le formulaire, vous avez la possibilité d'ôter la protection du texte sous « Outils/Ôter la protection ».



mailto:rbach@criad.ch





Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes 
avec cannabis)  


Procédure de consultation du 4 juillet au 25 octobre 2018 


4. Veuillez envoyer votre prise de position par voie électronique avant le 25 octobre 2018 à l'adresse suivante : pilotversuchecannabis@bag.admin.ch
sowie gever@bag.admin.ch
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Modification de la loi sur les stupéfiants (LStup) 


Nom / 


entreprise 
(prière 


d’utiliser 


l’abréviation 


indiquée à la 


première page) 


Remarques générales 


CRIAD 


La CRIAD est une association faitière fondée en 1998 et représentant 27 institutions 
et organisations œuvrant dans le domaine des addictions en Suisse romande. Elle est 
notamment un lieu d’échange entre institutions autour des problématiques liées au 
financement ainsi qu’aux questions stratégiques et éthiques. Si la CRIAD ne se 
positionne pas sur le fond du débat suscité par les essais pilotes, elle souligne 
l’importance de l’ouvrir afin de disposer, à l’avenir, des outils permettant de prendre 
des décisions renseignées. En revanche, la CRIAD se prononce clairement sur la 
manière dont le projet soumis à consultation prévoit de taxer certains produits dans le 
cadre d’essais pilotes. 
Nous observons qu’il est prévu de soumettre les produits destinés à être fumés, 
vaporisés ou utilisés à cet égard à l’impôt sur le tabac, dont les revenus vont à l’AVS. 
Or, les couts de ces projets pilotes sont intégralement à la charge de cantons ou de 
communes. Cela contrevient donc au principe d’équivalence fiscale et à une bonne 
gestion des externalités. Une redistribution de ces taxes aux acteurs qui mettront sur 
pied ces projets serait plus conforme aux principes économiques et fiscaux. 


Ainsi, la proposition du Conseil fédéral est bienvenue et la CRIAD la soutient, pour 
autant que la compatibilité du projet avec le principe d’équivalence fiscale soit 
assurée. 


Nom / 


entreprise 
article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 
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Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants 


Nom / 


entreprise 
(prière 


d’utiliser 


l’abréviation 


indiquée à la 


première page) 


Remarques générales 


CRIAD 


« Les produits destinés à être fumés ou vaporisés ou qui peuvent être utilisés à cet 
égard sont soumis à l’impôt sur le tabac », selon le projet d’ordonnance (OEPStup, 
art. 7, al. 3) qui se réfère à l’ordonnance sur l’imposition du tabac. En d’autres termes, 
les produits vendus dans le cadre des projets pilotes seront soumis à une taxe de 
25%, à l’image de ce qui se fait pour les cigarettes. La CRIAD salue cette volonté de 
taxer les substances psychotropes, comme c’est déjà le cas pour le tabac, les 
spiritueux, la bière ou encore les jeux.  
Nous soulignons néanmoins une incohérence vis-à-vis du principe d’équivalence 
fiscale, qui requiert que « le bénéficiaire d’une prestation, l’unité d’imputation et l’unité 
qui prend la décision soient identiques »1. Or c’est la Confédération qui encaisse le 
produit de cette taxe, alors que l’intégralité des couts de ces essais pilotes est à la 
charge de cantons ou de villes. Il semblerait ainsi plus logique et équitable de 
reverser les recettes perçues dans le cadre des projets pilotes aux cantons et aux 
villes qui les mettent en œuvre. De toute évidence, ce sont eux qui consentiront des 
efforts importants et qui gèreront en grande partie les externalités générées par le 
marché du cannabis. 
Si une perception de cette taxe par la Confédération devait être maintenue, il 
conviendrait alors de l’accompagner d’un soutien financier de la Berne fédérale à ces 
projets. Un tel appui se justifie également par le fait qu’il est possible d’escompter de 
ces études une amélioration du cadre au niveau national. Or, toujours selon le 
principe d’équivalence fiscale, « si la Confédération et les cantons tirent pareillement 
avantage d’une prestation de l’État, des solutions communes de partage s’imposent, 
ce partage étant étendu de façon équitable aux compétences décisionnelles et à la 
prise en charge des couts »2. 


1 Cf. Rapport du Conseil fédéral sur le « Respect des principes de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les 
cantons » (2014), p.10. Disponible en ligne : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/36477.pdf, consulté le 19 septembre 2018.  
2 Ibid, p.10. 
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Nom / 


entreprise 
article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


CRIAD art. 7, al. 3 L’imposition proposée ne semble pas respecter le principe d’équivalence fiscale. Les produits de l’impositions doivent être redistribués au 
canton ou à la commune mettant en place le projet ou un 
soutien fédéral doit être apporté à la mise en place des 
projets.


Notre conclusion (cochez svp. une seule case) 


Acceptation 


Acceptation avec réserves / propositions de modifications 


Remaniement en profondeur 


Refus 
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Prise de position de 


Nom / entreprise / organisation : Groupement Romand d’Études des Addictions 


Abréviation de l’entr. / org. : GREA 


Adresse : Rue St-Pierre 3 


Personne de référence : Jean-Félix Savary 


Téléphone : 024 426 34 34 


Courriel : info@grea.ch 


Date : le 3 octobre 2018 


Informations importantes : 


1. Veuillez n'effectuer aucun changement dans le format du formulaire.


2. Si vous souhaitez supprimer certains tableaux dans le formulaire, vous avez la possibilité d'ôter la protection du texte sous « Outils/Ôter la protection ».


4. Veuillez envoyer votre prise de position par voie électronique avant le 25 octobre 2018 à l'adresse suivante : pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch
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Modification de la loi sur les stupéfiants (LStup) 


Nom / 


entreprise 
(prière 


d’utiliser 


l’abréviation 


indiquée à la 


première page) 


Remarques générales 


 


Introduction 


La question d’essais pilotes afin d’étudier les effets de nouveaux modèles de réglementation du cannabis est au 


cœur de l’agenda politique. Plusieurs villes et cantons réclament la mise sur pied de tels essais. Des 


interventions parlementaires, déposées récemment, demandent également de telles études scientifiques. De son 


côté, le Conseil fédéral a mis en consultation, le 4 juillet, un article relatif à ces essais pilotes. 


Malgré l’interdiction et la répression en vigueur, la consommation de cannabis ne diminue pas. Parallèlement, 


le marché noir prospère. Dans ce contexte, le gouvernement veut donc tester d’autres modèles. Ces essais 


pilotes seront limités dans le temps. Les mineurs en seront exclus, de même, notamment, que les personnes qui 


suivent un traitement psychiatrique ou prennent des médicaments psychotropes soumis à ordonnance. 


Position générale 


Les arguments ci-dessous représentent le point de vue des spécialistes et des professionnels de terrain qui 


font face aux problèmes d’addictions. Ils peuvent être repris librement par tous les acteurs soucieux 


d’améliorer nos politiques publiques en matière d’addictions. 


Le GREA salue la proposition du Conseil fédéral de créer une base légale permettant de mener des études 


scientifiques encadrées sur la consommation récréative de cannabis (art. 8a Lstup) et (OETStup). Dans les 


politiques drogues, c’est toujours grâce à l’expérimentation sur le terrain d’idées nouvelles que des compromis 


ont pu être élaborés en Suisse. Après bientôt 10 ans de débat dans les villes, avec de fortes tensions entre 


cantons conservateurs et cantons libéraux, il est temps que le Conseil fédéral puisse s’investir dans ce 


dossier afin d’amener sérénité, dialogue et, in fine, consensus. La proposition du Conseil fédéral est très 


bien construite et permet de dessiner un chemin rationnel et pragmatique dans la droite ligne des avancées 


effectuées dans les années 90 avec la politique des 4 piliers, qui avait réussi à sceller un consensus 


fédéraliste et fédérateur. 
 


Critique fondamentale et observations   


 
1. La critique fondamentale concerne l’exclusion des personnes souffrant d’une maladie psychique. Écarter 


cette population clé de la consommation du cannabis serait une grossière erreur qui pourrait remettre en 


cause l’utilité même de ces essais.  


2. Nous observons qu’il est par ailleurs prévu de soumettre les produits vendus dans les projets pilotes à 
l’impôt sur le tabac, dont les revenus vont à l’AVS. Or, les coûts de ces projets sont intégralement à la 


charge des cantons et/ou communes. Cela contrevient donc au principe d’équivalence fiscale. Une 


redistribution de ces taxes aux acteurs qui mettront sur pied ces projets semblerait plus équitable. 


3. Nous émettons également le souhait d’élargir la législation à l’ensemble des drogues. Dans l’intérêt de 
la recherche d’une part et dans un souci d’efficience d’autre part. 
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Ainsi, la proposition du Conseil fédéral est bienvenue et le GREA la soutient avec force, pour autant que la 


restriction posée en matière de participation de personnes souffrant de maladies psychiques soit levée. Si elle 


devait être maintenue, le GREA réserve sa position pour la suite du processus. 


Le GREA invite également le Conseil fédéral à vérifier la compatibilité du projet avec le principe 


d’équivalence fiscale et à étudier un élargissement de cette base légale à d’autres produits aujourd’hui 


illégaux en vertu de la LStup. 


  


 
 


      


 


 


        


    
Nom / 


entreprise 
article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


 


      


 


 


Art. 8a al. 


2  


 


Le GREA émet le souhait que le Conseil fédéral vérifie 


que la législation sur les projets pilotes impliquant des 


stupéfiants ayant des effets de type cannabique 


s’applique à l’ensemble des drogues. Cette ouverture 


répond au renforcement de la recherche d’une part et à un 


souci d’efficience d’autre part. 


 


 


Proposition de modification pour 


l’art. 8a al. 2 (gras) 


« Le Conseil fédéral fixe les 


conditions de réalisation d’essais 


pilotes. Il vérifie que les projets 


pilotes peuvent s’ouvrir à l’ensemble 


des drogues. Pour ce faire,  


il peut déroger aux dispositions des 


art. 8, al. 1, let. a, b, c et d, et 


5, art. 11, 13, 19, al. 1, let. f  


et 20, al. 1, let. d et e.  
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Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants 


Nom / 


entreprise 
(prière 


d’utiliser 


l’abréviation 


indiquée à la 


première page) 


Remarques générales 


 


Le GREA émet une critique fondamentale et propose deux modifications (répétitions des remarques générales): 


 


1. La critique fondamentale concerne l’exclusion des personnes souffrant d’une maladie psychique. Écarter 
cette population clé de la consommation du cannabis serait une grossière erreur qui pourrait remettre en 


cause l’utilité même de ces essais. Ainsi, la proposition du Conseil fédéral est bienvenue et le GREA la 


soutient avec force, pour autant que la restriction posée en matière de participation de personnes 


souffrant de maladies psychiques soit levée. Si elle devait être maintenue, le GREA réserve sa position 


pour la suite du processus. 


 


2. Nous observons qu’il est par ailleurs prévu de soumettre les produits vendus dans les projets pilotes à 
l’impôt sur le tabac, dont les revenus vont à l’AVS. Or, les coûts de ces projets sont intégralement à la 


charge des cantons et/ou communes. Cela contrevient donc au principe d’équivalence fiscale. Une 


redistribution de ces taxes aux acteurs qui mettront sur pied ces projets semblerait plus équitable. Le 


GREA propose de créer un fonds dans lequel le 50% des recettes issues des projets pilotes sont reversés 


pour soutenir les cantons et communes concernés dans la mise en œuvre des projets pilotes.  


 


3. Le GREA invite le Conseil fédéral à vérifier la compatibilité du projet avec le principe d’équivalence 
fiscale et à étudier un élargissement de cette base légale à d’autres produits aujourd’hui illégaux en 


vertu de la LStup. 


 


 


 


 


 
 


 


 


    
Nom / 


entreprise 
article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


 


GREA 


 


 


 


Art. 12 al. 


2 let. c 


 


L’article. 12, al.2, let. c exclut les personnes 


diagnostiquées comme souffrant d’une maladie psychique. 


C’est selon nous une grave erreur, de nature à diminuer 


très fortement l’intérêt de tels projets pour la santé et 


 


Proposition de modification pour 


l’art. 12, al.2, let c (biffer)  


 


« sont atteintes d’une maladie 
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l’accompagnement social. En effet :  


- les personnes souffrant de troubles psychiques sont 


largement surreprésentées chez les gros 


consommateurs de substances psychoactives. Ils 


recherchent souvent, par cette consommation, à 


abaisser les souffrances induites par leur maladie.  


- le travail de traitement et de réduction des 


risques, deux des 4 piliers, inclut de manière 


quasi-automatique une prise en charge de cette 


dimension de santé mentale. Selon les estimations 


consensuelles, la moitié de la population mondiale 


serait concernée par un diagnostic du DSM-5, le 


manuel de diagnostic des troubles mentaux.  


 


Ignorer cette partie de la population, qui contient 


justement le public cible que nous voulons atteindre, 


revient à réaliser des projets pilotes non conformes à la 


réalité. En excluant le groupe pour lequel nous avons 


besoin de solutions innovantes, les essais n’ont qu’un 


intérêt limité, car ils s’adresseront à des personnes 


dont la situation n’est probablement pas problématique et 


qui ont un accès au cannabis à des fins d’agrément. Ce 


public peu problématique a par ailleurs une consommation 


nettement moindre que les personnes en souffrance 


psychique, ce qui aura ainsi des effets limités sur la 


taille et les nuisances du marché. Cela peut également 


constituer un biais dans l’objectif annoncé d’acquérir 


des nouvelles connaissances sur les effets de nouvelles 


règlementations à étudier.  


 


 


psychique diagnostiquée par un médecin 


ou prennent des médicaments 


psychotropes soumis à ordonnance d’un 


médecin. » 


 
 


 


 


 


      


 


 


Art. 7, al. 


3 


 


Selon l’art. 7, al. 3, « Les produits destinés à être 


fumés ou vaporisés ou qui peuvent être utilisés à cet 


égard sont soumis à l’impôt sur le tabac » ; il se réfère 


à l’ordonnance sur l’imposition du tabac qui verraient 


ainsi les produits vendus dans les pilotes projets taxés 


à hauteur de 25%, comme c’est le cas pour les cigarettes. 


Le GREA salue cette volonté de taxer les substances 


psychotropes, comme c’est le cas pour le tabac, les 


spiritueux, la bière ou encore les jeux. 


 


 


Proposition de modification de l’art. 


7, al. 3 (gras) 


 


« Les produits (…) soumis à l’impôt 


sur le tabac au sens de l’art. 3, al. 


1, de l’ordonnance du 14 octobre 2009 


sur l’imposition tabac. 50 % des 


recettes fiscales sont versées dans un 


fonds créé pour la durée de la 


validité de l'art. 8a de la Lstup et 
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Il y a cependant un problème en regard du principe 


d’équivalence fiscale, qui implique que « le bénéficiaire 


d’une prestation, l’unité d’imputation et l’unité qui 


prend la décision soient identiques » Cf. Rapport du 


Conseil fédéral sur le « Respect des principes de la 


réforme de la péréquation financière et de la répartition 


des tâches entre la Confédération et les cantons » 


(2014), p.10.  


 


Or c’est la Confédération qui encaisse le produit de 


cette taxe, alors que l’intégralité des coûts de ces 


projets sont à la charge des cantons et/ou des villes. Il 


semblerait plus logique et équitable de reverser les 


recettes perçues dans le cadre des projets pilotes aux 


cantons et aux villes qui mettent en œuvre ces projets. 


Ce sont eux qui consentiront des efforts importants.  


 


Si une perception de cette taxe par la Confédération 


devait être maintenue, cela devrait alors s’accompagner 


d’un soutien financier de Berne à ces projets. Un tel 


appui pourrait se justifier, dans la mesure où il est 


possible d’escompter de ces études une amélioration du 


cadre au niveau national. Or, toujours selon le principe 


d’équivalence fiscale - Cf. Rapport du Conseil fédéral 


sur le « Respect des principes de la réforme de la 


péréquation financière et de la répartition des tâches 


entre la Confédération et les cantons » (2014), p.10.- , 


« si la Confédération et les cantons tirent pareillement 


avantage d’une prestation de l’Etat, des solutions 


communes de partage s’imposent, ce partage étant étendu 


de façon équitable aux compétences décisionnelles et à la 


prise en charge des coûts». 


 


Le GREA propose par conséquent qu’un fonds soit créé pour 


la durée des projets pilotes. 50 % des recettes fiscales 


provenant de la taxe sur le tabac sur les projets pilotes 


seront reversées dans ce fonds pour soutenir les cantons 


et les villes responsables des projets pilotes. 


qui soutiendra les cantons et les 


communes concernés dans la mise en 


œuvre des projets pilotes. 
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Notre conclusion (cochez svp. une seule case) 


 Acceptation 


X    Acceptation avec réserves / propositions de modifications 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 


 
 


 







Modification	LStup	-	consultation	sur	les	essais	pilotes	cannabis	
Modèle	pour	une	prise	de	position	incluant	les	personnes	avec	diagnostic	psychiatrique	


Lausanne,	le	12.09.18	


Le	présent	document	donne	une	vision	d’ensemble	du	projet	du	Conseil	fédéral	
de	 modification	 de	 la	 LStup,	 soumise	 à	 consultation	 (essais	 pilotes).	 Les	
arguments	 ci-dessous	 représentent	 le	 point	 de	 vue	 des	 spécialistes	 et	 des	
professionnels	de	terrain	qui	font	face	aux	problèmes	d’addictions.	 Ils	peuvent	
être	 repris	 librement	 par	 tous	 les	 acteurs	 soucieux	 d’améliorer	 nos	 politiques	
publiques	en	matière	d’addictions.		


Introduction	


La	question	d’essais	pilotes	afin	d’étudier	les	effets	de	nouveaux	modèles	de	réglementation	
du	cannabis	est	au	cœur	de	 l’agenda	politique.	Plusieurs	villes	et	cantons	réclament	 la	mise	
sur	pied	de	tels	essais.	Des	 interventions	parlementaires,	déposées	récemment,	demandent	
également	de	telles	études	scientifiques.	De	son	côté,	le	Conseil	fédéral	a	mis	en	consultation,	
le	4	juillet,	un	article	relatif	à	ces	essais	pilotes.	


Malgré	 l’interdiction	 et	 la	 répression	 en	 vigueur,	 la	 consommation	de	 cannabis	 ne	diminue	
pas.	Parallèlement,	 le	marché	noir	prospère.	Dans	ce	contexte,	 le	gouvernement	veut	donc	
tester	d’autres	modèles.	Ces	essais	pilotes	seront	limités	dans	le	temps.	Les	mineurs	en	seront	
exclus,	de	même,	notamment,	que	les	personnes	qui	suivent	un	traitement	psychiatrique	ou	
prennent	des	médicaments	psychotropes	soumis	à	ordonnance.	


Position	générale	


Le	 GREA	 salue	 la	 proposition	 du	 Conseil	 fédéral	 de	 créer	 une	 base	 légale	 permettant	 de	
mener	des	études	scientifiques	encadrées	sur	 la	consommation	récréative	de	cannabis	 (art.	
8a	Lstup)	et	(OETStup).	Dans	les	politiques	drogues,	c’est	toujours	grâce	à	l’expérimentation	
sur	 le	 terrain	 d’idées	 nouvelles	 que	 des	 compromis	 ont	 pu	 être	 élaborés	 en	 Suisse.	 Après	
bientôt	10	ans	de	débat	dans	les	villes,	avec	de	fortes	tensions	entre	cantons	conservateurs	et	
cantons	 libéraux,	 il	 est	 temps	 que	 le	 Conseil	 fédéral	 puisse	 s’investir	 dans	 ce	 dossier	 afin	
d’amener	sérénité,	dialogue	et,	 in	fine,	consensus.	La	proposition	du	Conseil	fédéral	est	très	
bien	construite	et	permet	de	dessiner	un	chemin	rationnel	et	pragmatique	dans	la	droite	ligne	







des	avancées	effectuées	dans	les	années	90	avec	la	politique	des	4	piliers,	qui	avait	réussi	à	
sceller	un	consensus	fédéraliste	et	fédérateur.	
	
Le	GREA	émet	toutefois	une	critique	fondamentale	et	deux	observations	:		
	


1. La	critique	fondamentale	concerne	l’exclusion	des	personnes	souffrant	d’une	maladie	
psychique.	 Écarter	 cette	 population	 clé	 de	 la	 consommation	 du	 cannabis	 serait	 une	
grossière	erreur	qui	pourrait	remettre	en	cause	l’utilité	même	de	ces	essais.		


2. Nous	observons	qu’il	est	par	ailleurs	prévu	de	soumettre	les	produits	vendus	dans	les	
projets	pilotes	à	l’impôt	sur	le	tabac,	dont	les	revenus	vont	à	l’AVS.	Or,	les	coûts	de	ces	
projets	sont	intégralement	à	la	charge	des	cantons	et/ou	communes.	Cela	contrevient	
donc	au	principe	d’équivalence	fiscale.	Une	redistribution	de	ces	taxes	aux	acteurs	qui	
mettront	sur	pied	ces	projets	semblerait	plus	équitable.	


3. Nous	émettons	également	le	souhait	d’élargir	la	législation	à	l’ensemble	des	drogues.	
Dans	l’intérêt	de	la	recherche	d’une	part	et	dans	un	souci	d’efficience	d’autre	part.	


	
Ainsi,	la	proposition	du	Conseil	fédéral	est	bienvenue	et	le	GREA	la	soutient	avec	force,	pour	
autant	 que	 la	 restriction	 posée	 en	 matière	 de	 participation	 de	 personnes	 souffrant	 de	
maladies	 psychiques	 soit	 levée.	 Si	 elle	 devait	 être	maintenue,	 le	 GREA	 réserve	 sa	 position	
pour	la	suite	du	processus.	
Le	 GREA	 invite	 également	 le	 Conseil	 fédéral	 a	 vérifier	 la	 compatibilité	 du	 projet	 avec	 le	
principe	d’équivalence	 fiscale	et	 à	étudier	un	élargissement	de	 cette	base	 légale	à	d’autres	
produits	aujourd’hui	illégaux	en	vertu	de	la	LStup.	
	
	


Détails	
	
	


1. Refus	d’exclure	les	personnes	souffrant	d’un	diagnostic	psychiatrique	
	
L’ordonnance	exclut	les	personnes	diagnostiquées	comme	souffrant	d’une	maladie	psychique	
(art.	12,	al.2,	 let.	c,	OEPStup).	C’est	selon	nous	une	grave	erreur,	de	nature	à	diminuer	 très	
fortement	l’intérêt	de	tels	projets	pour	la	santé	et	l’accompagnement	social.	En	effet	:		


- les	personnes	souffrant	de	troubles	psychiques	sont	 largement	surreprésentées	chez	
les	 gros	 consommateurs	 de	 substances	 psychoactives.	 Ils	 recherchent	 souvent,	 par	
cette	consommation,	à	abaisser	les	souffrances	induites	par	leur	maladie.		


- le	 travail	 de	 traitement	 et	 de	 réduction	 des	 risques,	 deux	 des	 4	 piliers,	 inclut	 de	
manière	quasi-automatique	une	prise	en	charge	de	cette	dimension	de	santé	mentale.	
Selon	 les	 estimations	 consensuelles,	 la	 moitié	 de	 la	 population	 mondiale	 serait	
concernée	par	un	diagnostic	du	DSM-5,	le	manuel	de	diagnostic	des	troubles	mentaux.		


	
Ignorer	cette	partie	de	la	population,	qui	contient	justement	le	public	cible	que	nous	voulons	
atteindre,	 revient	 à	 réaliser	 des	 projets	 pilotes	 non	 conformes	 à	 la	 réalité.	 En	 excluant	 le	
groupe	pour	lequel	nous	avons	besoin	de	solutions	innovantes,	les	essais	n’ont	qu’un	intérêt	
limité,	 car	 ils	 s’adresseront	 à	 des	 personnes	 dont	 la	 situation	 n’est	 probablement	 pas	
problématique	 et	 qui	 ont	 un	 accès	 au	 cannabis	 à	 des	 fins	 d’agrément.	 Ce	 public	 peu	
problématique	 a	 par	 ailleurs	 une	 consommation	 nettement	moindre	 que	 les	 personnes	 en	
souffrance	 psychique,	 ce	 qui	 aura	 ainsi	 des	 effets	 limités	 sur	 la	 taille	 et	 les	 nuisances	 du	







marché.	 Cela	 peut	 également	 constituer	 un	 biais	 dans	 l’objectif	 annoncé	 d’acquérir	 des	
nouvelles	connaissances	sur	les	effets	de	nouvelles	règlementations	à	étudier.		
		
Par	 le	 passé,	 la	 Suisse	 a	 su	 dépasser	 les	 oppositions	 idéologiques	 par	 une	 approche	
pragmatique.	 Avec	 la	 prescription	 d’héroïne	 par	 exemple,	 notre	 pays	 a	 reconnu	 que,	 pour	
certaines	personnes,	il	pouvait	être	trop	difficile	de	se	passer	instantanément	de	produits.	Ces	
personnes	 peuvent	 maintenant	 entrer	 dans	 des	 programmes	 thérapeutiques	 où	 leurs	
difficultés	 psychiques	 sont	 traitées,	 tout	 en	maintenant	 une	 consommation	 d’héroïne	mais	
par	une	voie	médicalisée.	De	pareils	essais	ne	seraient	pas	possibles	avec	le	cannabis	selon	le	
nouvel	article	et	c’est	regrettable.		
	
	


2. Respecter	le	principe	d’équivalence	fiscale		
	


«	Les	produits	destinés	à	être	fumés	ou	vaporisés	ou	qui	peuvent	être	utilisés	à	cet	égard	sont	
soumis	à	 l’impôt	sur	 le	tabac	»,	selon	 l’ordonnance	sur	 les	stupéfiants	 (OEStup,	art.	7,	al.	3)	
qui	se	réfère	à	l’ordonnance	sur	l’imposition	du	tabac.	En	d’autres	termes,	les	produits	vendus	
dans	les	pilotes	projets	seront	soumis	à	la	taxe	de	25%,	comme	c’est	le	cas	pour	les	cigarettes.	
Le	GREA	salue	cette	volonté	de	taxer	les	substances	psychotropes,	comme	c’est	le	cas	pour	le	
tabac,	les	spiritueux,	la	bière	ou	encore	les	jeux.	
	
Il	y	a	cependant	un	problème	en	regard	du	principe	d’équivalence	 fiscale,	qui	 implique	que	
«	le	bénéficiaire	d’une	prestation,	 l’unité	d’imputation	et	 l’unité	qui	prend	 la	décision	 soient	
identiques	»1.	 Or	 c’est	 la	 Confédération	 qui	 encaisse	 le	 produit	 de	 cette	 taxe,	 alors	 que	
l’intégralité	des	coûts	de	ces	projets	sont	à	la	charge	des	cantons	et/ou	des	villes.	Il	semblerait	
plus	logique	et	équitable	de	reverser	les	recettes	perçues	dans	le	cadre	des	projets	pilotes	aux	
cantons	 et	 aux	 villes	 qui	 mettent	 en	œuvre	 ces	 projets.	 Ce	 sont	 eux	 qui	 consentiront	 des	
efforts	importants.		
	
Si	une	perception	de	cette	taxe	par	la	Confédération	devait	être	maintenue,	cela	devrait	alors	
s’accompagner	d’un	soutien	financier	de	Berne	à	ces	projets.	Un	tel	appui	pourrait	se	justifier,	
dans	 la	mesure	où	 il	 est	possible	d’escompter	de	 ces	études	une	amélioration	du	 cadre	au	
niveau	national.	Or,	 toujours	selon	 le	principe	d’équivalence	 fiscale,	«	si	 la	Confédération	et	
les	cantons	tirent	pareillement	avantage	d’une	prestation	de	 l’Etat,	des	solutions	communes	
de	 partage	 s’imposent,	 ce	 partage	 étant	 étendu	 de	 façon	 équitable	 aux	 compétences	
décisionnelles	et	à	la	prise	en	charge	des	coûts»2.	
	
	


3. Souhait	d’élargir	la	législation	à	l’ensemble	des	drogues	
	
Le	GREA	souhaite	ici	souligner	l’intérêt	de	ce	genre	de	projets	(sans	exclusion	des	personnes	
avec	 maladies	 psychiques)	 pour	 tous	 les	 types	 de	 substances.	 Des	 recherches	 très	
prometteuses	 sont	 en	 cours	 avec	 des	 molécules	 (notamment	 des	 hallucinogènes)	 dans	 le	


																																																								
1	Cf.	Rapport	du	Conseil	fédéral	sur	le	«	Respect	des	principes	de	la	réforme	de	la	péréquation	financière	et	de	la	
répartition	des	tâches	entre	la	Confédération	et	les	cantons	»	(2014),	p.10.	
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/36477.pdf	
2	Même	rapport,	p.10.	







cadre	 de	 traitements	 psychiatriques.	 Il	 est	 nécessaire	 de	 prendre	 en	 compte	 ces	 nouvelles	
opportunités,	susceptibles	d’augmenter	l’efficacité	des	traitements	et	de	diminuer	les	coûts.	
	
Un	 tel	 élargissement	 répond	 aussi	 à	 un	 souci	 d’efficience.	 Puisque	 cette	 question	
d’élargissement	se	posera	à	terme,	 le	GREA	encourage	à	mutualiser	 les	efforts	 fournis	pour	
les	 projets	 pilotes	:	 dans	 la	 consultation,	 l’élaboration,	 la	 mise	 en	 place	 et	 le	 suivi	 par	 les	
autorités	 fédérales	 et	 cantonales,	 par	 le	 Parlement	 et	 par	 les	 acteurs	 professionnels	 des	
domaines	bio-psycho-social.	
	
	


4. Aspects	pratiques	
	
La	consultation	concernant	cet	article	d’expérimentation	s’étend	 jusqu’au	25	octobre	2018.	
Elle	 a	 été	 lancée	 auprès	 des	 cantons,	 partis	 politiques,	 associations	 faîtières	 suisses	 des	
communes,	des	villes	et	des	régions	de	montagne,	associations	faîtières	suisses	de	l'économie	
ainsi	que	des	milieux	intéressés.		
	
Tout	le	monde	peut	y	participer.	
	
	
Accès	direct	aux	documents	de	la	consultation		
	
Accès	direct	au	formulaire	
	
	



https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/sucht-und-gesundheit/cannabis/vernehmlassungsvorlage.html

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/npp/cannabis/experimentierartikel-vernehmlassung/vernehmlassungsformular-pilotversuche-cannabis.pdf.download.pdf/Formulaire%20%C3%A9lectronique_consultation%20essais%20pilotes%20avec%20cannabis_f.pdf





Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 


 


Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Verein Jugend ohne Drogen 


Abkürzung der Firma / Organisation : JoD 


Adresse : c/o Jean-Paul Vuilleumier, Rainstr. 2, 8357 Guntershausen 


Kontaktperson : Jean-Paul Vuilleumier 


Telefon : 052 365 08 31 


E-Mail : info@jod.ch 


Datum : 25. Oktober 2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie
gever@bag.admin.ch
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Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 
Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
JoD 
 


Der Verein Jugend ohne Drogen lehnt die Einführung des Artikel 8a BetmG grundsätzlich ab. 
 
1) Gemäss Art. 8a Abs. 1 c sollen die Pilotversuche den Gesundheitsschutz gewährleisten. Die bedeutende Gefahr von physischen und psychischen 
Beeinträchtigungen bei regelmässigem Cannabiskonsum ist aufgrund der internationalen Forschung der letzten 20 Jahre eindeutig belegt. Es ist 
nicht möglich Pilotversuche mit jahrelanger regelmässiger Cannabisabgabe durchzuführen, ohne die Gesundheit der Teilnehmer/innen zusätzlich zu 
gefährden. 
2)Die Haftung bei schwerwiegenden Folgekrankheiten aufgrund dieser Cannabisversuche ist nicht geklärt. WER zahlt dann – mittels Regress?  
Die Projektverantwortlichen, die beteiligten Ärzte, die Politiker, die Krankenkassen oder «der Bund», d.h. der Steuerzahler? 
3) Dieser Experimentierartikel erschwert die Durchsetzung des Gesetzes. Er verharmlost die Risiken und verhindert einen wirkungsvollen und 
glaubwürdigen Jugendschutz.  
4) Die Studienanlage entspricht nicht den Vorgaben einer exakt wissenschaftlichen Studie, ist somit wenig aussagekräftig und kann manipuliert 
werden.   
Der Beschrieb gewährleistet nicht, dass der Proband/Teilnehmer nicht weiss, was er erhält, der Abgebende nicht weiss, was er abgibt, der 
Betreuende nicht weiss, was der Proband erhalten hat und der Untersuchende keinen Zugang zu Versuchsfaktoren hat. Damit ist die Anforderung 
blind/doppelblind nicht gewährleistet. 
5) Keine Rundum-Überwachung der Probanden, z.B. ob und wann zusätzliche Rauschdrogen konsumiert werden. Eine zu erwartende, grössere 
Anzahl von Ausstiegen verunmöglicht jede seriöse Auswertung und ermöglicht die Manipulation der Resultate. 
6) Weshalb sind alle diese Forderungen einer exakt wissenschaftlichen Arbeit nicht zu erfüllen: Wir haben es nicht mit Tieren, sondern mit 
Menschen zu tun. Damit sind die so sehr herbeigesehnten Resultate der Studie höchstens nur Grundlage für Mutmassungen und nicht für seriöse, 
nutzbare Erkenntnisse. 
7) Schwarzmarkt: eine verlässliche Bestandsaufnahme vor Beginn der Pilotprojekte betreffend Ausmass ist ebenso wenig möglich wie die 
Veränderungen während und nach Abschluss der Pilotprojekte. 
 
Falls Art. 8a BetmG trotzdem eingeführt wird, sollten folgende Bemerkungen und Kommentare berücksichtigt werden.  


 
 
 


   Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
JoD 
 


Art. 8a Abs.1 Die «Wissenschaftlichkeit» soll bereits im Gesetz verankert werden, nicht 
nur in der Verordnung Art. 2 Abs.1 : «… die der Gewinnung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse… dienen»  und im Erläuternden Bericht S. 
12 Pkt 2.1 «…örtlich, zeitlich und sachlich begrenzten wissenschaftlichen 
Pilotversuchen geschaffen,…» und «…im Hinblick auf eine mögliche  
Gesetzesänderung wissenschaftlich abgestützte 
Entscheidungsgrundlagen zu liefern.» 


Abs. 1 : «… für Suchtfragen exakt 
wissenschaftliche Pilotversuche mit 
Betäubungsmitteln des Wirkungstyps Cannabis 
bewilligen, die: …» 
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Begründung: Es geht nicht an, dass in der Verordnung und im Erläuternden 
Bericht der Begriff «wissenschaftlich» mehrfach wiederholt und betont wird 
und im Gesetz nicht erscheint. 


JoD 
 


Art. 8a Abs. 1b Die «Wissenschaftlichkeit» der Pilotversuche soll bereits im Gesetz 
verankert werden (siehe oben). Deshalb soll dies auch im Abs. 1b klar 
deklariert werden. 


Abs. 1b: «… es erlauben, wissenschaftliche 
Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich neu 
Regelungen …» 


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 
Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 
 


JoD 
 


Ausgangslage:  
Gemäss Verordnung Art. 2 ist das Ziel der Pilotversuche die Gewinnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen über den Umgang mit Betäubungsmitteln des 
Wirkungstyps Cannabis zu nicht medizinischen Zwecken. Sie müssen Erkenntnisse liefern zu den Auswirkungen auf die in Abs. 2a–f aufgeführten Bereiche.  
Gemäss Art. 23 Abs. 2 sollen diese Pilotversuche «nach anerkannten wissenschaftlichen Standards» ausgewertet und die «Ergebnisse in einem Forschungsbericht» 
dokumentiert werden.  
Weiter soll eine unbestimmte Anzahl Pilotversuche «örtlich auf eine oder mehrere Gemeinden» begrenzt sein (Art. 4). Die Dauer soll zeitlich höchstens 5 [evtl. 7] 
Jahre betragen (Art. 5).  
Die Anzahl Teilnehmer/innen jedes einzelnen Pilotprojekts ist «auf das für die wissenschaftliche Aussagekraft erforderliche Mass zu begrenzen» und darf «5000 
Personen nicht überschreiten» (Art. 6).  
Die Pilotprojekte «sollen zweckmässig sein, d.h. sie müssen geeignet sein, dem Gesetzgeber für die definitiv gedachte Regelung die entscheidenden 
Informationsgrundlagen zu liefern» (Erläuternder Bericht S. 6).  
Kommentar: 
Nach dieser Beschreibung handelt es sich um eine prospektive Langzeit-Studie. Das Studien-Design ist jedoch weder Placebo-kontrolliert, noch gewährleistet es eine 
Randomisierung. Doppelblindheit ist nicht gewährleistet. Sie soll multizentrisch geführt werden. Die angedachten Kontrollgruppen entsprechen nicht den üblichen 
wissenschaftlichen Kriterien. Selektionskriterien/Messgrössen/ Diagnosekriterien anhand von objektivierbaren Untersuchungsdaten sind nicht benannt, die 
wissenschaftlichen Standards somit ungenügend (vgl. ctu.unibe.ch).  
Es besteht grosse Gefahr der Manipulation der Resultate, da keine unabhängige Kontrollinstanz geplant ist.  
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
JoD 
 


Art. 2 Abs. 2 e+f Ziel der Pilotversuche: 
Zwischen e. und f. steht «oder» anstelle von «und». Dies muss geändert 
werden.  
Die unter a–f angeführten Bereiche sollen in allen Versuchen einbezogen 
werden. 


e. den Jugendschutz, und 
f. die öffentliche Ordnung und Sicherheit 
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Es geht nicht an, dass jeder Pilotversuch in einer bestimmten Region des 
Landes sich einzelne Bereiche aussuchen kann. Die Resultate der einzelnen 
Versuche müssen untereinander vergleichbar und für das ganze Land gültig 
sein.  


JoD Art. 3   Im Erläuterndem Bericht S.14 zu Art.3 steht: «Keine Abweichung erfolgt im 
Bereich des Strassenverkehrsrechts. Beim Fahren eines Fahrzeugs unter 
Einfluss von Cannabis kommt das Strassenverkehrsgesetz wie heute 
unbeschränkt zur Anwendung. 
Konsequenterweise sollen, zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit 
gemäss Art. 8a BetmG, alle Teilnehmer/innen an den Pilotversuchen ihren 
Führerausweis abgeben müssen. 


 


JoD Art. 5 Zeitliche Begrenzung: 
Obwohl studienrelevant, wird keine zeitliche Minimaldauer für die 
Pilotversuche genannt. 


      


JoD 
 


Art. 6 Anzahl Teilnehmer/innen: 
eine maximale Anzahl Pilotversuche wird nirgends deklariert. In allen 
offiziellen Dokumenten steht «Pilotversuche» in der Mehrzahl. Somit 
erwartet der Bundesrat, dass mehrere/viele Versuche durchgeführt werden. 
Wie viele Versuche à max. 5000 Personen werden bewilligt? Einzige Angabe 
in der Verordnung Art. 6: «Die Anzahl der Personen, die an einem 
Pilotversuch teilnehmen … darf 5000 Personen nicht überschreiten.» 
Eine Minimalzahl Teilnehmer/innen pro Pilotversuch wird nicht genannt. 
Für wissenschaftliche Aussage braucht es auch Angabe einer unteren 
Kohortengrösse (siehe auch Erläuternder Bericht S. 15 Art. 6) 


      


JoD Art. 11 
 


Verkaufsstellen: 
«Fachkundiges Personal» ist zu präzisieren. Fachqualifikation muss 
offengelegt werden.  
Nur wer für die Abgabe verschreibungspflichte Medikamente berechtigt ist, 
soll Produkte nach Artikel 7 abs. 1 abgeben können. 


 


JoD 
 


Art. 12 Abs. 1 a Teilnahme:  
Nur Personen die nachweislich bereits Cannabisprodukte konsumieren.  
Forderung: Es ist sicherzustellen, dass nur Teilnehmer, die keine weiteren 
illegalen Drogen konsumieren in die Pilotversuche aufgenommen werden. 
Gefahr der Verfälschung der Resultate. 
Was ist mit Personen, die gleichzeitig weitere Rauschdrogen und/oder 
regelmässig Alkohol konsumieren? Werden diese aufgenommen oder 
ausgeschlossen? 
Welches sind die Überprüfungsinstrumente?  
Im Erläuternden Bericht S. 18 Art. 12 wird die Haarprobe angegeben, «um 
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diese auf THC und entsprechende Abbauprodukte zu untersuchen». Was ist 
mit dem Nachweis des Konsums anderer Rauschdrogen, die mit der 
Haaranalyse auch nachgewiesen werden können? Wer übernimmt die 
Kosten? Welche weiteren Überprüfungsinstrumente werden in Erwägung 
gezogen? Wie wird Nebenkonsum von z.B. Cannabisgebäck o. ä. überprüft? 


JoD Art. 12 Abs. 2 Ausschluss von Personen: 
Hier werden relevante Kriterien wie bereits vorbestehende Erkrankungen aus dem 
kardio-respiratorischen/somnologischen und toxikomanischen Diagnosespektrum 
nicht aufgeführt: diese Vorerkrankungen können/werden durch THC ausgelöst 
und/oder verstärkt (gem. vorliegenden Metaanalysen/ vgl. führende internationale 
Publikationen ATS/DGP!).  
Teilnehmer/innen, die bereits Begleit-/Folgeerkrankungen durch nachweislichen 
Cannabiskonsum erlitten haben, müssen auch aus medizin-ethischen Gründen 
ermittelt und ausgeschlossen werden. 


 
 


JoD 
 


Art. 16 Überwachung der gesundheitlichen Auswirkungen: 
Welche spezialmedizinische Schulung/Qualifikation müssen die 
Inhaber/innen von Bewilligungen für Pilotversuche nachweisen, um 
differentialdiagnostisch den Zustand der Teilnehmer/innen beurteilen zu 
können und mit welchen Untersuchungsmethoden?  
Es ist hochgradig unethisch das medizinisch-ethische Prinzip des Wohltuns, 
der Fürsorge und des Nicht-Schadens erst im Erkrankungsfall gegebenenfalls 
zu berücksichtigen. (siehe auch Erläuternder Bericht S. 20/21) 
Durch die intensive gesundheitliche Betreuung ist die Gefahr der 
Verfälschung der Resultate gross (Ausschluss der Problemteilnehmer, etc).  


      
 


JoD Art. 17 Rückgabe: 
Wie kann garantiert werden, dass nicht verwendete Produkte nicht illegal 
verwendet werden? 


      


JoD Art. 18 Abs. 2b Gesuche: 
Die Pilotversuche sollen nur aus öffentlichen Geldern finanziert werden, um 
die Unabhängigkeit zu gewährleisten und Interessenskonflikte zu vermeiden. 


      


JoD 
 


Art. 18 Abs. 2 i Überwachung der gesundheitlichen Auswirkungen: 
«Geeignete Fachstellen» sollen genau definiert und bekanntgegeben werden 
(Erläuternder Bericht S. 22, Bst.i)  


      


JoD Art. 20 b Widerruf der Bewilligung durch BAG: 
Bei «erheblicher Gefährdung der Gesundheit» der Teilnehmer/innen: Welche 
unabhängige Fachärzte werden durch wen kontaktiert und nach welchen 
Kriterien/Untersuchungsresultaten entscheiden sie? 
Der Begriff «erhebliche Gefährdung der Gesundheit» soll vor Studienbeginn 
in den einzelnen medizinischen Fachbereichen definiert werden. 
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 Art. 24 Information der Öffentlichkeit:  
Welche Periodizität ist vorgesehen? 


Das BAG informiert die Öffentlichkeit 
halbjährlich/evtl. jährlich über die laufenden 
Pilotversuche. 


 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 
 Zustimmung 
 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 
 X Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz 


Abkürzung der Firma / Organisation : AT 


Adresse : Haslerstrasse 30 


Kontaktperson : Verena El Fehri 


Telefon : 031 599 10 20 


E-Mail : verena.elfehri@at-schweiz.ch 


Datum : 25. Oktober 2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
AT 
 


 
Mit Schreiben vom 4. Juli 2018 laden Sie interessierte Kreise dazu ein, sich zu den Vorentwürfen zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und zur 
Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis) zu äussern. 
 
 
Gerne nehmen wir Stellung zum oben genannten Geschäft. 
 
Die AT unterstützt die Durchführung von Pilotversuchen mit Cannabis, sofern sämtliche Massnahmen ergriffen werden, welche eine «Normalisierung» 
des Cannabiskonsums verhindern.  
 
Die AT setzt für Cannabisprodukte hohe Anforderungen an den Gesundheits- und Jugendschutz, vergleichbar mit den Regeln, die für rezeptpflichtige 
Medikamente gelten (Zulassungsregeln, festgesetzte Vergütung, eingeschränkte Abgabe, Werbeeinschränkungen). Sollte in Zukunft gegebenfalls 
aufgrund der Ergebnisse der Pilotversuche eine Änderung des legalen Status von Cannabis für erwachsene Personen beschlossenen werden, braucht 
es für sämtliche Cannabisprodukte sehr strenge Regeln, z.B. ein umfassendes Werbe- und Sponsoringverbot, einheitliche Verpackungen (Plain 
Packaging), ein Lizensierungssystem für den kontrollierten Verkauf, die Kontrolle des Schwarzhandels und eine Preispolitik die Rabatt- und 
Gratisaktionen unterbindet. Regeln für deren Einführung sich die AT auch bei Tabakprodukten und E-Zigaretten einsetzt. 
 
Sollten sich Bund, Stände und der Souverän in Zukunft für eine Änderung des legalen Status von Cannabis entscheiden, gilt es den Kreis der 
wirtschaftlich Betroffenen bzw. vom Produkt «Cannabis» wirtschaftlich abhängigen Firmen und Personen möglichst klein zu halten. Die AT würde in 
diesem Fall die Frage eines staatlichen Monopols auf Anbau und Handel mit Cannabis zur Diskussion stellen. Es gilt die Lehren aus dem Konflikt 
zwischen der Tabakprävention und den wirtschaftlichen Interessen der Tabakanbauer und -händler zu ziehen. 
 
Cannabis wird häufig zusammen mit Tabak konsumiert. Dadurch setzen sich Cannabiskonsumierende zusätzlichen gesundheitlichen Risiken und der 
Gefahr der Abhängigkeit vom Nikotin aus. Um dem vorzubeugen, sei in den Pilotversuchen, tabakfreien Verabreichungsformen der Vorrang zu geben. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
      
 


 
      


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
AT 
 


 
7 


 
Produkte 
 
Das in der Tabakpflanze enthaltene Nikotin hat ein sehr grosses 
Suchtpotential. Cannabiskonsumentinnen und –Konsumenten können durch 
das Mischen von Cannabis und Tabak (zusätzlich) an den Tabakkonsum 
herangeführt werden. In diesem Sinne sollen im Rahmen der Pilotprojekte, 
wie bereits unter den allgemeinen Bemerkungen erwähnt, tabakfreien 
Konsumformen den Vorzug gegeben werden. 
 
Tabaksteuer 
 
Die AT begrüsst, dass die Produkte der Pilotversuche dem 
Tabaksteuergesetz unterstehen werden. Es ist sinnvoll in der Pilotphase eine 
pragmatische Regelung anzuwenden. Bei einer etwaigen Änderung des 
legalen Status von Cannabis, müsste jedoch zwingend eine separate 
Steuergesetzgebung für Cannabisprodukte ausgearbeitet werden. 
 


 
1. Betäubungsmittel des Wirkungstyps Cannabis, 
die im Rahmen von Pilotversuchen 
zugänglich gemacht werden, müssen folgenden 
Anforderungen genügen: 


… 
c. (neu) Die Produkte sollen nach Möglichkeit so 
beschaffen sein, dass deren Konsum ohne Tabak 
auskommt. 


… 
 


 
AT 
 


 
8 


 
Verpackung 
 
Forschungsresultate zeigen, dass die Verpackung gezielt als Werbung 
genutzt wird, die wirkt. 
 
Es liegt im Interesse aller, dass die Verbreitung psychoaktiver, schädlicher 


 
1. (neu) Die Verpackung von Produkten nach Artikel 
7 Absatz 1 ist in Form, Grösse und Gestaltung von 
Schrift und Farben einheitlich zu gestalten. Details 
dazu regelt der Bundesrat in Eigenkompetenz. 
2. Die Verpackung von Produkten nach Artikel 7 
Absatz 1 ist zu versehen mit:  
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Produkte auf ein Minimum beschränkt bleibt. Dies gilt umso mehr für 
Produkte in einer Pilotphase, deren endgültiger legaler Status bis zur 
Auswertung der Versuchsdaten in der Schwebe ist: Sollten die negativen 
Erfahrungen überwiegen, ist ein abschlägiger Entscheid zur Legalisierung die 
Folge. Zu empfehlen ist deshalb für Cannabisprodukte eine Adaption der 
werbefreien Einheitspackung. Dies betrachten wir auch für Tabakprodukte 
und E-Zigaretten als ein Optimum.  
 
In Australien, Frankeich, Grossbritannien und Nordirland, Irland, Neuseeland, 
Norwegen und Ungarn dürfen Tabakwaren beispielsweise nur in neutralen 
Einheitspackungen verkauft werden. Beschlossen ist die Einführung von 
neutralen Verpackungen ebenfalls in Slowenien (2020). In Belgien wird die 
Regierung in Kürze dem Parlament einen entsprechenden Vorschlag 
vorlegen. Weitere Staaten prüfen die Einführung. Erste Forschungsresultate 
bestätigen, dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens 
verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken.  
 


…  
d. grossflächige Warnhinweise bezüglich der 
gesundheitlichen Risiken, ergänzt mit einem 
visuellen Hinweis zur Suchtprävention. 
… 


 
AT 
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Werbung und Promotion 
 
Die AT begrüsst das umfassende Werbeverbot für Cannabisprodukte. 
 
Das Gesetz muss verhindern, dass Kinder und Jugendliche zum 
Cannabiskonsum bzw. zum Rauchen animiert werden. Aus diesem Grund 
setzt sich die AT für ein gleichzeitiges umfassendes Werbe-, Promotions- 
und Sponsoringverbot für Cannabis-, Tabakprodukte und E-Zigaretten ein 
(ungeachtet deren legalen Status). Alle Lebensbereiche sollen frei von 
Tabakwerbung werden und umgekehrt soll keine Cannabiswerbung 
hinzukommen. 
 
Das bedingt zusätzlich unter anderem ein Verbot der Werbung am 
Verkaufsort. Dies ist in einer Pilotphase wichtig, damit gegebenenfalls die 
Weichen gestellt sind, damit beim Cannabis eine Entwicklung zu jenem 
Zustand ausgeschlossen werden kann, wie wir ihn bei den Tabakprodukten 
kennen: Dort macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der 
Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie aus.  
 
Im Sinne eines effektiven Werbeverbotes dürfen die Cannabisprodukte nicht 
in der Auslage ausgestellt werden, sondern müssen an einem für den 


 
1. Die Werbung für Produkte nach Artikel 7 Absatz 
1 ist verboten. 
2. (neu) Es ist verboten, die Produkte in der 
Verkaufsstelle für die Kundschaft sichtbar zu 
platzieren. 
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Kunden bzw. die Kundin nicht sichtbar Ort aufbewahrt werden. 
 


 
AT 
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Teilnahme 
 
Es ist nicht sinnvoll, psychisch belastete Personen generell von den 
Pilotversuchen auszuschliessen. Eine für den Erkenntnisgewinn relevante 
Gruppe würde fehlen.  
 
Bei einer Kontraindikation durch den Konsum von Cannabis muss ein 
Ausschluss erfolgen. Dies erfolgt jedoch individuell und aufgrund der 
Einschätzung des behandelnden Arztes bzw. der behandelnden Ärztin oder 
des Studienarztes bzw. der Studienärztin. 
 


 
… 
2. Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen, 
die: 


… 
c. (streichen) 


 
AT 
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Verkaufspreis 
 
Die AT begrüsst, dass der Verkaufspreis kontrolliert - nicht zu tief - festgelegt 
werden soll (siehe unsere Kommentare zu Artikel 7 und 9). 
 
Hohe Preise senken nachweislich den Konsum. 


 
… 
4. (neu) Allfällige Gewinne aus den Pilotversuchen 
nach Art. 8a BetmG kommen der Finanzierung von 
Präventionsmassnahmen und Forschungsprojekten 
zum Cannabis-Konsum zugute. 
 


 
AT 


 
15 


 
Konsum 
 
Die AT begrüsst, dass die Produkte nicht im öffentlichen Raum konsumiert 
werden dürfen. Damit wird eine «Normalisierung» des Cannabiskonsums 
verhindert. Die AT weisst in diesem Zusammenhang auf die Anstrengungen 
beim Rauchen hin, die aufgewendet werden, um das Image des Rauchens in 
der Bevölkerung und die entstandene soziale Norm der Akzeptanz zu ändern 
(Strategie der «Denormalisierung» des Rauchens). 
 


 
      


 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 
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 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Aargauische Stiftung Suchthilfe ags 


Abkürzung der Firma / Organisation : Suchthilfe ags 


Adresse : Kasinostrasse 29, 5000 Aarau 


Kontaktperson : Hans Jürg Neuenschwander 


Telefon : 062 837 60 70 


E-Mail : geschaeftsstelle@suchthilfe-ags.ch 


Datum : 25. Oktober 2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


Suchthilfe ags 
 


Die Suchthilfe ags dankt für die Möglichkeit, Stellung nehmen zu können.  
 
Cannabis ist in der Schweiz die mit Abstand am meisten konsumierte illegale Droge: Rund ein Drittel der Schweizerinnen und Schweizer haben 
schon einmal Cannabis konsumiert. 2016 waren es rund 500'000 – eine halbe Million Menschen, die trotz Verbot konsumieren. Das heutige 
Betäubungsmittelgesetz, das Konsum, Anbau, Herstellung und Handel von Cannabis untersagt, hat diverse Effekte, die aus Sicht der öffentlichen 
Gesundheit, der öffentlichen Ordnung und der Volkswirtschaft unerwünscht sind:  
- Trotz Verbot bleiben die Konsumzahlen seit Jahren auf dem gleichen, im europäischen Vergleich vergleichsweise hohen Niveau stabil.  
- Der Strassendeal konnte nicht eingedämmt werden, und seine Einnahmen fliessen in die Taschen des organisierten Verbrechens, statt in die 


Staatskasse.  
- Der unbekannte Wirkstoffgehalt und die mangelnde Qualität des Cannabis gefährden die Gesundheit der Konsumierenden.  
- Gleichzeitig macht es die Illegalität von Cannabis sehr schwierig, problematisch Konsumierende mit Hilfsangeboten zu erreichen und wirksam 


Prävention zu betreiben.  
 
Befristete, wissenschaftlich begleitete Pilotversuche bieten vor diesem Hintergrund eine Möglichkeit, in einem streng kontrollierten Rahmen Ansätze 
zur Lösung dieser Probleme zu erarbeiten. 
 
Für die Suchthilfe ags steht im Hinblick auf die Ausgestaltung von Gesetzesartikel und Verordnung im Vordergrund, dass die Pilotversuche unter 
möglichst realen Bedingungen durchgeführt werden können, damit evidenzbasierte und realitätsnahe Entscheidungsgrundlagen für eine zukünftige 
Cannabispolitik gewonnen werden können.    
 
Ebenso sind der Gesundheitsschutz und die Durchsetzung des Jugendschutzes Kernanliegen der Suchthilfe ags. 
 
Die Suchthilfe ags begrüsst die vorgelegte Änderung des Betäubungsmittelgesetzes im Grundsatz sehr.  
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
Suchthilfe ags Art. 8a  


Abs. 1  
Gesundheits- und Jugendschutz wie auch der Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit sind Kernanliegen der Suchthilfe ags. Sie teilt daher 


Das Bundesamt für Gesundheit kann […] 
Pilotversuche […] bewilligen, die:  
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lit. c 
 


die Einschätzung, dass diesen Themen bei der Ausgestaltung der 
Pilotversuche grosses Gewicht beizumessen ist. Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit ist allerdings eine zu hohe Anforderung an einen 
Pilotversuch. Diese Formulierung birgt das erhebliche Risiko, dass die 
Versuche nicht durchgeführt werden können.  


[…] 
  
c. so durchgeführt werden, dass der den 


Gesundheits- und der den Jugendschutz 
gewährleisten sowie der den Schutz der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit 
beachten gewährleistet sind. 


 
 
 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


Suchthilfe ags 
 
 


Aus den oben erläuterten Gründen begrüsst die Suchthilfe ags den vorlegten Entwurf der BetmPV im Grundsatz sehr. Die dargelegten 
Bestimmungen für die Pilotversuche erachtet sie grösstenteils als zweckdienlich und zielführend. Bei einzelnen Artikeln ortet sie jedoch 
Anpassungsbedarf, damit die Pilotversuche tatsächlich zu wirksamen und relevanten Ergebnissen führen. Besonders betonen möchte die Suchthilfe 
ags ihren dringenden Vorbehalt, dass Artikel Art. 12 Teilnahme Abs 2 lit. c unbedingt zu streichen oder zu ändern ist. Der generelle Ausschluss von 
Personen mit psychischen Krankheiten würde die gesamte Sinnhaftigkeit des «Experimentierartikels» in Frage stellen. Der Konsum von Cannabis 
dieser Personen – Motive, Konsummuster, Einsatz zur Selbstmedikation, etc. - bildet ein wichtiges Erkenntnisinteresse. Zudem gibt es eine Reihe 
psychischer Leiden ohne Kontraindikationen für Cannabiskonsum.  


    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag 


(Textvorschlag) 
Suchthilfe ags 
 


Art. 4  
 
 


Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche “örtlich auf eine oder 
mehrere Gemeinden zu beschränken sind”. Es ist kein Grund 
erkennbar, wieso nicht auch Kantone Pilotversuche durchführen 
können sollen. Möchte man mit den Versuchen ebenfalls die 
Auswirkungen auf das Suchthilfesystem untersuchen, ist ein 
kantonaler Aufbau sinnvoller. Die Suchthilfesysteme sind kantonal 
organisiert.  
 


Pilotversuche sind örtlich auf eine oder mehrere 
Gemeinden oder einen Kanton zu begrenzen. 
(…) 


Suchthilfe ags 
 


Art. 6  
 


Die Anzahl der Teilnehmenden sollte im Ermessen der 
Durchführenden der Pilotversuche liegen. Die Formulierung 
“wissenschaftliche Aussagekraft erforderliche Mass zu begrenzen” 
ist ausreichend. Eine konkrete Zahl birgt zudem das Risiko, aus 
politischen Überlegungen angepasst zu werden.  


Die Anzahl der Personen, die an einem 
Pilotversuch teilnehmen, ist auf das für die 
wissenschaftliche Aussagekraft erforderliche 
Mass zu begrenzen.  
 
Streichen: 
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Sie darf 5000 
Personen nicht überschreiten. 
 


Suchthilfe ags 
 


Art.7  
Abs.3 


Die Suchthilfe ags findet es richtig, dass die im Rahmen der 
Pilotversuche verkauften Cannabisprodukte hohen 
Qualitätsanforderungen unterstehen und sich dadurch von den 
Schwarzmarktprodukten unterscheiden. Die Einhaltung dieser 
Qualitätsanforderungen, insbesondere der Nachweis von 
Inhaltsstoffen und Verunreinigungen, ist mit hohen Kosten 
verbunden, welche durch den Verkaufserlös gedeckt werden 
müssen. Die vorgesehene Tabaksteuer führt zusätzlich zu einer 
erheblichen Verteuerung des Studiencannabis. Hierdurch dürfte die 
Bereitschaft von Konsumentinnen und Konsumenten, an der Studie 
teilzunehmen, verringert werden. 
 
Die Suchthilfe ags regt an, im Rahmen der Pilotversuche auf eine 
Erhebung der Tabaksteuer zu verzichten. Alternativ regt die Suchthilfe 
ags an, die aus der Tabaksteuer gewonnenen Mittel zweckgebunden 
für die Cannabis-Forschungsprojekte einzusetzen. 


Streichen: 
Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen der Tabaksteuer nach 
Artikel 3 Absatz 1 Tabaksteuerverordnung vom 
14. Oktober 20092. 
Alternative: 
Ergänzen:  
Die im jeweiligen Forschungsprojekt entrichtete 
Tabaksteuer kommt dem Forschungsprojekt als 
Förderung zu Gute.   
 


Suchthilfe ags Art. 12 
Abs. 2 lit. a 
 
 
 


 


Im jetzigen Entwurf wird nicht präzisiert, welche Form der verlangte 
Nachweis haben muss und wer in der Pflicht steht, diesen zu 
erbringen und zu finanzieren. «Nachweislich» müsste entweder 
präzisiert werden, oder durch eine Selbstdeklaration ersetzt werden. 
Da Nachweise von Cannabiskonsum mittels Haar-, Blut- oder 
Urinproben erstens je nach persönlicher Konstitution unterschiedliche 
Ergebnisse bringen können und zweitens aufgrund ihrer Invasivität 
als unverhältnismässig empfunden werden können, plädieren wir für 
die Selbstdeklaration.   
 


An Pilotversuchen können Personen 
teilnehmen, die: 
a. nachweislich gemäss eigener Auskunft 
bereits Betäubungsmittel des Wirkungstyps 
Cannabis konsumieren; 
 


Suchthilfe ags 
 


Art. 12  
Abs. 2 lit. c 


Cannabis wird bei einer Reihe von psychischen Krankheiten von den 
Betroffenen bewusst oder unbewusst als Selbstmedikation 
verwendet, so z.B. von ADHS-Patienten/-innen. Selbstmedikation 
birgt ein grösseres Risiko, eine Abhängigkeit oder einen 
problematischen Konsum zu entwickeln. Schliesst man nun alle 
Teilnehmenden mit einer ärztlich diagnostizierten psychischen 
Krankheit von den Pilotversuchen aus, so ist ein wichtiger Teil des 
Erkenntnisgewinns für die öffentliche Gesundheit von Vornherein 
ausgeschlossen: Wie gross ist die Anzahl von Personen, die sich mit 
Cannabis selbst behandeln, für welche Krankheiten und was ändert 


Art.12 Abs.2 lit.c streichen oder wie folgt 
ergänzen:  
 
c. die an einer ärztlich diagnostizierten 
psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka 
einnehmen, bei welcher Cannabiskonsum nach 
Einschätzung  des Studienarztes bzw. der 
Studienärztin kontraindiziert wäre. 
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sich für diese Personen, wenn sie Cannabis legal beziehen können? 
Zudem gibt es nicht bei allen psychischen Krankheiten drohende 
Wechselwirkungen mit Cannabiskonsum.  


  


Suchthilfe ags Art. 13  
lit. c 


Gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a BetMV können nur Personen teilnehmen, 
die nachweislich bereits Cannabis konsumieren. Es muss 
gewährleistet sein, dass aufgrund ihrer Aussagen zu 
vorausgegangenem Cannabiskonsum inkl. Auswertung von 
Haaranalysen usw. keine strafrechtliche Verfolgung droht. Dies 
unabhängig davon, ob eine Teilnahme in der Folge bewilligt wird oder 
nicht. Wenn in diesem Punkt keine Rechtssicherheit besteht, 
könnten sich Interessentinnen und Interessenten nicht melden, weil 
sie bei einer Nichtbewilligung der Teilnahme befürchten, 
strafrechtlich verfolgt zu werden, oder im Gesuchsverfahren nicht 
korrekte Angaben machen, da sie befürchten, strafrechtlich verfolgt 
zu werden. 


Ergänzen Art. 13 Abs. 3 (neu): 
 
Erkenntnisse, die im Zusammenhang mit der 
Erbringung des Nachweises für den 
vorausgegangenen Cannabis-Konsum 
gewonnen werden (z.B. Auswertung von 
Haaranalysen, Aussagen der 
Versuchsinteressenten etc.), ziehen keine 
Strafverfolgung nach sich. Diese 
Ausnahmeregelung gilt jedoch nicht für früher 
ausgestellte Ordnungsbussen und Strafbefehle 
oder für noch nicht rechtskräftig erledigte 
Verfahren im Zusammenhang mit dem Konsum 
von Cannabis vor und während der 
Rekrutierungsphase. 


Suchthilfe ags 
 


Art. 15  
Abs. 2 
 
 
 
 
 


Die Suchthilfe ags teilt die Einschätzung, dass 
Studienteilnehmerinnen und –teilnehmer bei Fehlverhalten mit 
geeigneten Massnahmen sanktioniert werden. Die Suchthilfe ags ist 
jedoch der Meinung, dass der Ausschluss aus der Studie nicht bei 
allen Probandinnen und Probanden mit Fehlverhalten 
wissenschaftlich sinnvoll und fachlich richtig ist. Die Suchthilfe ags 
regt an, zusätzliche Eskalationsstufen, wie z.B. den temporären 
Ausschluss vom Verkauf oder die Verpflichtung zur Beratung, zu 
ermöglichen. 


Art. 15 Konsum 
1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im 
öffentlich zugänglichen Raum konsumiert, wird 
durch die Bewilligungsinhaberin bzw. den 
Bewilligungsinhaber mit geeigneten 
Massnahmen bis hin zum Studienausschluss 
sanktioniert. vom Pilotversuch ausgeschlossen. 
 
   


Suchthilfe ags 
 


Art. 18  
Abs. 2 lit. e 


Siehe auch Anmerkung zu Artikel 4 
Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche “örtlich auf eine oder 
mehrere Gemeinden zu beschränken sind”. Es ist kein Grund 
erkennbar, wieso nicht auch Kantone Pilotversuche durchführen 
können sollen. Möchte man mit den Versuchen auch die 
Auswirkungen auf das Suchthilfesystem untersuchen, ist ein 
kantonaler Aufbau sinnvoller, da dieses kantonal organisiert ist. 
 


Einverständnis der betroffenen Gemeinden 
oder Kantone zu den vorgesehenen 
Verkaufsstellen. 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


Zustimmung 


X Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


Grundsätzliche Überarbeitung 


Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Suchtpräventions- und Jugendberatungsstelle des Bezirks Horgen 


Abkürzung der Firma / Organisation : samowar Bezirk Horgen 


Adresse : Bahnhofstrass 24, 8800 Thalwil 


Kontaktperson : Renate Büchi 


Telefon : 044 723 18 10 


E-Mail : rbuechi@samowar.ch 


Datum : 25.10.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
 


Der samowar Bezirk Horgen dankt für die Möglichkeit, Stellung nehmen zu können.  
Cannabis ist in der Schweiz die mit Abstand am meisten konsumierte illegale Droge: Rund ein Drittel der Schweizerinnen und Schweizer haben 
schon einmal Cannabis konsumiert. 2016 waren es rund 500'000 – eine halbe Million Menschen, die trotz Verbot konsumieren. Das heutige 
Betäubungsmittelgesetz, das Konsum, Anbau, Herstellung und Handel von Cannabis untersagt, hat diverse Effekte, die aus Sicht der öffentlichen 
Gesundheit, der öffentlichen Ordnung und der Volkswirtschaft unerwünscht sind: Trotz Verbot bleiben die Konsumzahlen seit Jahren auf dem 
gleichen, im europäischen Vergleich vergleichsweise hohen Niveau stabil. Der Strassendeal konnte nicht eingedämmt werden, und seine Einnahmen 
fliessen in die Taschen des organisierten Verbrechens, statt in die Staatskasse. Der unbekannte Wirkstoffgehalt und die mangelnde Qualität des 
Cannabis gefährden die Gesundheit der Konsumierenden. Gleichzeitig macht es die Illegalität von Cannabis sehr schwierig, problematisch 
Konsumierende mit Hilfsangeboten zu erreichen und wirksam Prävention zu betreiben. Befristete, wissenschaftlich begleitete Pilotversuche bieten 
vor diesem Hintergrund eine Möglichkeit, in einem streng kontrollierten Rahmen Ansätze zur Lösung dieser Probleme zu erarbeiten.  
Der samowar Bezirk Horgen begrüsst die vorlegte Änderung des Betäubungsmittelgesetzes im Grundsatz sehr.  
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
 


 
Art. 8a Abs. 1 
Buchstabe c 
 


 
In Analogie zum erläuternden Bericht (S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu den 
einzelnen Artikeln, zweiter Abschnitt) und zur Vermeidung von 
Interpretationsschwierigkeiten, wie weit eine «Gewährleistung» reicht, 
sollte auf diese Formulierung verzichtet werden und von «Beachten» 
gesprochen werden.  


Das Bundesamt für Gesundheit kann […] 
Pilotversuche […] bewilligen, die:  
[…] 
  
c. so durchgeführt werden, dass der den 


Gesundheits- und der den Jugendschutz 
sowie der den Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit beachten 
gewährleistet sind. 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
 
 


Aus den oben erläuterten Gründen begrüsst der samowar Bezirk Horgen den vorlegten Entwurf der BetmPV im Grundsatz sehr. Die dargelegten 
Bestimmungen für die Pilotversuche erachtet er grösstenteils als zweckdienlich und zielführend. Bei einzelnen Artikeln ortet er jedoch 
Anpassungsbedarf, damit die Pilotversuche tatsächlich zu wirksamen und relevanten Ergebnissen führen. Besonders betonen möchte der samowar 
Bezirk Horgen seinen dringenden Vorbehalt, dass Artikel Art. 12 Teilnahme Ziffer 2 1 Buchstabe c unbedingt zu streichen oder zu ändern ist. Der 
generelle Ausschluss von Personen mit psychischen Krankheiten würde die gesamte Sinnhaftigkeit des «Experimentierartikels» in Frage stellen. 
Der Konsum von Cannabis dieser Personen – Motive, Konsummuster, Einsatz zur Selbstmedikation, etc. - bildet ein wichtiges Erkenntnisinteresse. 
Zudem gibt es eine Reihe psychischer Leiden ohne Kontraindikationen für Cannabiskonsum.  


    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag 


(Textvorschlag) 
 
 


 
Art. 12 Teilnahme 
Ziffer 2 1 Buchstabe c 


 
Cannabis wird bei einer Reihe von psychischen Krankheiten von den 
Betroffenen bewusst oder unbewusst als Selbstmedikation 
verwendet, so z.B. von ADHS-PatientInnen. Selbstmedikation birgt ein 
grösseres Risiko, eine Abhängigkeit oder einen problematischen 
Konsum zu entwickeln. Schliesst man nun alle Teilnehmenden mit 
einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit von den 
Pilotversuchen aus, so ist ein wichtiger Teil des Erkenntnisgewinns für 
die öffentliche Gesundheit von Vornherein ausgeschlossen: Wie gross 
ist die Anzahl von Personen, die sich mit Cannabis selbst behandeln, 
für welche Krankheiten und was ändert sich für diese Personen, wenn 
sie Cannabis legal beziehen können? 
Zudem gibt es nicht bei allen psychischen Krankheiten drohende 
Wechselwirkungen mit Cannabiskonsum.  


 
Umformulieren: 
Ausgeschlossen ist die Teilnahme von 
Personen, die: 
c. an einer akuten psychischen Erkrankung 
leiden. 
 
  


 
 


 
Art. 4 Örtliche 
Begrenzung 
 


 
Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche “örtlich auf eine oder mehrere 
Gemeinden zu beschränken sind”. Es ist kein Grund erkennbar, wieso 
nicht auch Kantone Pilotversuche durchführen können sollen. Möchte 
man mit den Versuchen auch die Auswirkungen auf das 
Suchthilfesystem untersuchen, ist ein kantonaler Aufbau sinnvoller, da 
dieses kantonal organisiert ist.  
 


 
Pilotversuche sind örtlich auf eine oder mehrere 
Gemeinden oder einen Kanton zu begrenzen. 
(…) 


 
 


 
Art. 6 Anzahl 


 
Die Anzahl der Teilnehmenden sollte im Ermessen der Durchführenden 


 
Die Anzahl der Personen, die an einem 
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Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer 
 


der Pilotversuche liegen. Die Formulierung “wissenschaftliche 
Aussagekraft erforderliche Mass zu begrenzen” ist ausreichend. Eine 
konkrete Zahl birgt zudem das Risiko, aus politischen Überlegungen 
angepasst zu werden.  


Pilotversuch teilnehmen, ist auf das für die 
wissenschaftliche Aussagekraft erforderliche 
Mass zu begrenzen.  
 
Streichen: 
Sie darf 5000 
Personen nicht überschreiten. 
 


 
 


 
Art. 7 Ziffer 3 Produkte 


 
Das Entrichten der Tabaksteuer auf Produkte, die zum Rauchen oder 
Vaporisieren bestimmt sind oder dazu verwendet werden können, 
stellt für die Gemeinden und Forschungseinrichtungen einen 
signifikanten Kostenfaktor und damit ein Hindernis für die 
Durchführung eines Pilotversuchs dar.  
Auf eine Erhebung der Tabaksteuer sollte daher verzichtet und diese 
Steuerbefreiung im Tabaksteuergesetz vorgesehen werden (Art. 5). 
Als Alternative können die aus der Tabaksteuer gewonnenen Mittel 
dem jeweiligen Projekt als zweckgebundene Förderung wieder 
zugeführt werden.  
 
 


 
Streichen: 
Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen der Tabaksteuer nach 
Artikel 3 Absatz 1 Tabaksteuerverordnung vom 
14. Oktober 20092. 
 
Alternative: 
Ergänzen:  
Die im jeweiligen Forschungsprojekt entrichtete 
Tabaksteuer kommt dem Forschungsprojekt als 
Förderung zu Gute.   
 


 
 


 
Art. 12 Teilnahme 
Ziffer 1 Buchstabe a 


 
Im jetzigen Entwurf wird nicht präzisiert, welche Form der verlangte 
Nachweis haben muss und wer in der Pflicht steht, diesen zu 
erbringen und zu finanzieren. «Nachweislich» müsste entweder 
präzisiert werden, oder durch eine Selbstdeklaration ersetzt werden. 
Da Nachweise von Cannabiskonsum mittels Haar-, Blut- oder 
Urinproben erstens je nach persönlicher Konstitution unterschiedliche 
Ergebnisse bringen können und zweitens aufgrund ihrer Invasivität als 
unverhältnismässig empfunden werden können, plädieren wir für die 
Selbstdeklaration.   
 


 
An Pilotversuchen können Personen teilnehmen, 
die: 
a. nachweislich gemäss eigener Auskunft 
bereits Betäubungsmittel des Wirkungstyps 
Cannabis konsumieren; 
 


 Art. 13 
Informationspflicht 
Buchstabe c 


 
Gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a BetMV können nur Personen teilnehmen, 
die nachweislich bereits Cannabis konsumieren. Es muss 
gewährleistet sein, dass aufgrund ihrer Aussagen zu 
vorausgegangenem Cannabiskonsum inkl. Auswertung von 
Haaranalysen usw. keine strafrechtliche Verfolgung droht. Dies 


 
Ergänzen Art. 13 Abs. 3 (neu): 
 
Erkenntnisse, die im Zusammenhang mit der 
Erbringung des Nachweises für den 
vorausgegangenen Cannabis-Konsum 
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unabhängig davon, ob eine Teilnahme in der Folge bewilligt wird oder 
nicht. Wenn in diesem Punkt keine Rechtssicherheit besteht, könnten 
sich Interessentinnen und Interessenten nicht melden, weil sie bei 
einer Nichtbewilligung der Teilnahme befürchten, strafrechtlich verfolgt 
zu werden, oder im Gesuchsverfahren nicht korrekte Angaben 
machen, da sie befürchten, strafrechtlich verfolgt zu werden. 


gewonnen werden (z.B. Auswertung von 
Haaranalysen, Aussagen der 
Versuchsinteressenten etc.), ziehen keine 
Strafverfolgung nach sich. Diese 
Ausnahmeregelung gilt jedoch nicht für früher 
ausgestellte Ordnungsbussen und Strafbefehle 
oder für noch nicht rechtskräftig erledigte 
Verfahren im Zusammenhang mit dem Konsum 
von Cannabis vor und während der 
Rekrutierungsphase. 
 


 
 
 


 
Art. 18 Gesuche Ziffer 
2 Buchstabe e 


 
Siehe auch Anmerkung zu Artikel 4 
Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche “örtlich auf eine oder mehrere 
Gemeinden zu beschränken sind”. Es ist kein Grund erkennbar, wieso 
nicht auch Kantone Pilotversuche durchführen können sollen. Möchte 
man mit den Versuchen auch die Auswirkungen auf das 
Suchthilfesystem untersuchen, ist ein kantonaler Aufbau sinnvoller, da 
dieses kantonal organisiert ist. 
 


 
Einverständnis der betroffenen Gemeinden oder 
Kantone zu den vorgesehenen Verkaufsstellen; 


 
 
 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


X Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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(sperimentazioni pilota con canapa) 


Indagine conoscitiva dal 4 luglio all’25 ottobre 2018 


Parere di 


Nome / Ditta / Organizzazione : Ticino Addiction 


Sigla della ditta / Organizzazione : 


Indirizzo : c/o Centro Residenziale Ingrado, 6955 Cagiallo 


Persona di contatto : Jann Schumacher, Presidente 


Telefono : 091 936 00 40 


Email : jann.schumacher@stca.ch 


Data : 24.10.2018 


Indicazioni importanti: 


1. La preghiamo di non modificare la formattazione del modulo.


2. Per eliminare singole tabelle dal modulo disattivare la protezione facendo l’operazione seguente: «Strumenti/Rimuovi protezione documento».


3. La invitiamo a inviare il Suo parere per email entro l’25 ottobre 2018 al seguente indirizzo: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie
gever@bag.admin.ch
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Modifica della legge sugli stupefacenti (LStup) 


Nome / Ditta 
(p.f. utilizzare la 
sigla indicata sulla 
prima pagina) 


 
Osservazioni generali 
 


 
Ticino Addiction 
 


 
      


Ticino Addiction rappresenta  gli interessi dei professionisti nella 
prevenzione, consulenza, terapia e riduzione del danno delle 
dipendenze in Svizzera italiana. La canapa è di gran lunga la 
sostanza illegale più consumata in Svizzera: un terzo degli svizzeri ha 
fatto esperienze di consumo di canapa. Nel 2016 mezzo milione di 
persone hanno consumato canapa nonostante il divieto. L’attuale 
Legge sugli  stupefacenti che vieta il consumo, la coltivazione, la 
produzione e il  commercio di canapa, ha vari effetti che dal punto di 
vista di salute pubblica, sicurezza e ordine pubblico oltre che 
economia  sono indesiderabili: nonostante il divieto i dati  sul consumo 
sono rimasti stabili da anni, ad un  livello relativamente alto nel 
confronto europeo. 
Il mercato nero non si è ridotto  e le sue entrate alimentano la 
criminalità organizzata, invece di confluire negli introiti statali. Una 
sostanza della quale non si conosce il quantitativo dei principi attivi e 
non controllata per la sua qualità mette in pericolo la salute del 
consumatore. Allo stesso tempo l'illegalità della canapa rende molto 
difficile raggiungere i consumatori problematici con offerte di aiuto 
rispettivamente mettere in atto misure di prevenzione efficaci. 
Riteniamo le  sperimentazioni scientifiche pilota limitate una buona 
possibilità per  sviluppare nuovi e più efficaci approcci per risolvere 
questi problemi in un quadro strettamente controllato. 
Ticino Addiction accoglie sostanzialmente con molto favore l’attuale 
proposta di modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza 
concernente sperimentazioni pilota. 
 


 


    Nome / Ditta Articolo Commenti / Osservazioni Proposta di modifica (testo proposto) 
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Ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti 


Nome / Ditta 
(p.f. utilizzare la 
sigla indicata sulla 
prima pagina) 


 
Osservazioni generali 
 


 
Ticino Addiction 
 


 
      


Ticino Addiction rappresenta  gli interessi dei professionisti nella 
prevenzione, consulenza, terapia e riduzione del danno delle 
dipendenze in Svizzera italiana.  
La canapa è di gran lunga la sostanza illegale più consumata in 
Svizzera: un terzo degli svizzeri ha fatto esperienze di consumo di 
canapa. Nel 2016 mezzo milione di persone hanno consumato 
canapa nonostante il divieto. L’attuale Legge sugli  stupefacenti che 
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vieta il consumo, la coltivazione, la produzione e il  commercio di 
canapa, ha vari effetti che dal punto di vista di salute pubblica, 
sicurezza e ordine pubblico oltre che economia  sono indesiderabili: 
nonostante il divieto i dati  sul consumo sono rimasti stabili da anni, ad 
un  livello relativamente alto nel confronto europeo. 
Il mercato nero non si è ridotto  e le sue entrate alimentano la 
criminalità organizzata, invece di confluire negli introiti statali. Una 
sostanza della quale non si conosce il quantitativo dei principi attivi e 
non controllata per la sua qualità mette in pericolo la salute del 
consumatore. Allo stesso tempo l'illegalità della canapa rende molto 
difficile raggiungere i consumatori problematici con offerte di aiuto 
rispettivamente mettere in atto misure di prevenzione efficaci. 
Riteniamo le  sperimentazioni scientifiche pilota limitate una buona 
possibilità per  sviluppare nuovi e più efficaci approcci per risolvere 
questi problemi in un quadro strettamente controllato. 
Ticino Addiction accoglie sostanzialmente con molto favore l’attuale 
proposta di modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza 
concernente sperimentazioni pilota. 
 


    Nome / Ditta Articolo Commenti / Osservazioni Proposta di modifica (testo proposto) 
 
Ticino Addiction 
 


 
Art. 12 
Partecipazione 
2c 


 
La canapa è utilizzata quale automedicazione, consapevole o 
inconsapevole, di numerose malattie mentali. L'automedicazione 
comporta un elevato rischio di sviluppare una dipendenza o un 
consumo problematico. Escludere a priori dalle sperimentazioni pilota  
tutte le persone che soffrono di un disturbo psichico diagnosticato o 
che assumono psicofarmaci soggetti all’obbligo di prescrizione, 
comporterebbe un deficit di acquisizione di conoscenze e strumenti 
proprio nei confronti del  gruppo di persone più numeroso e 
problematico: quante persone consumano cannabis con modalità di 
automedicazione, per quali disturbi e con quali effetti? Con quali 
conseguenze nel caso di un’assunzione legale e controllata? 


 
Eliminare art. 12/2c 


 
Ticino Addiction 
 


Art.4 
Limitazione 
territoriale 


Un’estensione regionale o cantonale permetterebbe di valutare gli effetti 
sulle reti regionali di aiuto. 


 
Le sperimentazioni pilota devono essere limitate a 
uno o più Comuni e possono essere estese a livello 
regionale o cantonale. 
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Ticino Addiction 
 


Art.7 Prodotti 3 Per facilitare il finanziamento dei progetti pilota i proventi dell’imposta sul 
tabacco dovrebbero essere parzialmente a disposizione per finanziare i 
progetti pilota stessi. 


Aggiunta in grassetto: I prodotti...sull’imposizione 
del tabacco. 50% degli introiti sono destinati ad 
un fondo temporaneo destinato al 
finanziamento dei progetti pilota. 


 
Ticino Addiction 
 


 
Art. 12 
Partecipazione 
1a 


 
Va precisata la modalità di prova del consumo: test delle urine o del capello 
comportano costi ed ostacoli alla partecipazione. Un’autodichiarazione 
andrebbe considerata sufficiente. 


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Conclusione (p.f. selezionare una sola casella) 


 Approvazione 


x Approvazione con riserve / proposte di modifica 


 Rielaborazione sostanziale 


 Rifiuto 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Allianz ,Gesunde Schweiz’ 


Abkürzung der Firma / Organisation : AGS 


Adresse : c/o Public Health Schweiz, Dufourstrasse 30, 3005 Bern 


Kontaktperson : Corina Wirth 


Telefon : 031 350 16 00 


E-Mail : info@allianzgesundeschweiz.ch 


Datum : 25.10.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch





Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis) 
Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 


 
  


 


Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwen-
den) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
AGS 
 


Cannabis ist in der Schweiz die mit Abstand am meisten konsumierte illegale Droge. Die Konsumzahlen bleiben seit Jahren stabil. Die heutige Verbots-
Regelung im BetmG unterbindet den weit verbreiteten Konsum von Cannabis nicht. Befristete, wissenschaftlich begleitete Pilotversuche bieten vor 
diesem Hintergrund eine Möglichkeit, den rekreativen Cannabis-Konsum in einem streng kontrollierten Rahmen zu untersuchen. Die mit dieser Geset-
zesänderung angestrebten Pilotversuche mit Cannabis sind wichtig, um auf lokaler Ebene Wissen für mögliche Regulierungsansätze von Cannabis zu 
erhalten. 
 
Aus Sicht der Allianz ,Gesunde Schweiz’ hat sich eine moderne und kohärente Suchtpolitik am Schadenspotenzial von Suchtmitteln und –verhalten für 
das Individuum und die Gesellschaft zu orientieren. Es ist darum ein Anliegen der Allianz ,Gesunde Schweiz’, dass für heute illegale Suchtmittel unter 
Einbezug ihres individuellen und gesellschaftlichen Schadenspotenzials geeignete Regulierungs-Modelle geprüft werden. Die Einschätzung zu mögli-
chen neuen Regulierungsansätzen von Cannabis muss auf Evidenz basieren und daher müssen wissenschaftliche Studien und die Prüfung innovativer 
Modelle gefördert werden. Die Änderung ermöglicht die Untersuchung vieler wissenschaftlicher Fragestellungen zum Umgang mit Cannabis. Um 
wissenschaftlich valide Daten für eine gesundheitspolitische Diskussion erhalten zu können, sind vor allem realitätsnahe Projekte notwendig, wobei 
der Schutz der Öffentlichkeit nicht gefährdet werden darf. Ausserdem muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für 
ihren Cannabiskonsum belangt werden können. 
 
Aus diesen Gründen ist die Einführung eines befristeten «Experimentierartikels» für Cannabis-Pilotversuche im BetmG zu begrüssen. Die Allianz ,Ge-
sunde Schweiz’ begrüsst die vorgelegte Änderung des BetmG im Grundsatz, vorausgesetzt, dass die folgenden Präzisierungen aufgenommen wer-
den. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
AGS 
 


Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 


Art. 8a Abs. 1 lit. c Vorentwurf BetmG hält fest, dass die Bewilligungsnehmer 
den Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Rahmen der Pilotver-
suche gewährleisten müssen. Gleichzeitig hält Art. 2 Abs. 2 lit f der Verord-
nung fest, dass die Auswirkungen des Umgangs mit Cannabis auf die öffent-
liche Ordnung und Sicherheit ein mögliches Erkenntnisinteresse der Cannabis-
Pilotversuche sein können. Zwischen diesen zwei Bestimmungen besteht aus 
Sicht der Allianz ,Gesunde Schweiz’ ein gewisser Widerspruch. 
Die Untersuchung der Auswirkungen des Umgangs mit Cannabis auf die öf-
fentliche Ordnung und Sicherheit ist ein legitimes Forschungsinteresse eines 
Pilotversuchs. Bei der Untersuchung dieser Auswirkungen ist die Zusammen-
arbeit zwischen den Forschungsverantwortlichen und den lokalen Ordnungs-
kräften natürlich von Bedeutung; die Verantwortung für die Sicherstellung von 


Änderungsvorschlag für Art. 8a Abs. 1 lit. c (kursiv):  
 
«so durchgeführt werden, dass der Gesundheits- 
und der Jugendschutz gewährleistet sind sowie 
der Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 
beachtet wird.» 
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öffentlicher Ordnung und Sicherheit kann jedoch nicht gänzlich auf die Bewil-
ligungsnehmer übertragen werden. 
 
Die Allianz ,Gesunde Schweiz’ ersucht den Bundesrat daher, die Formulierung 
von Art. 8a Abs. 1 lit. c Vorentwurf BetmG sowie das Verhältnis dieses Artikels 
zu Art. 2 abs. 2 lit. f BetmPV nochmals zu überprüfen. 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwen-
den) 


Allgemeine Bemerkungen 


AGS 
 


Die Allianz ,Gesunde Schweiz’ unterstützt die im Verordnungsentwurf festgelegten Zielsetzungen. Dabei ist es zentral, dass die Pilotversuche nach 
anerkannten wissenschaftlichen Standards durchgeführt und evaluiert werden, um wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse u.a. über die Auswirkun-
gen des Konsums auf die Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten, das Konsumverhalten, sozio-ökonomische Aspekte und den illegalen 
Markt zu liefern. 
 
Die Allianz ,Gesunde Schweiz’ begrüsst die vorgelegten Ausführungsbestimmungen im Grundsatz, sieht jedoch namentlich bei den Anforderungen an 
die Pilotversuche gewissen Änderungsbedarf. 
 
Im nachfolgenden Abschnitt weisen wir auf einige Aspekte hin, welchen spezifisch Beachtung geschenkt werden sollen: 


- Den generellen Ausschluss von Menschen, die an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Erkrankung leiden oder verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen, lehnt die Allianz ,Gesunde Schweiz’ ab. Dies umzusetzen würde bedeuten, eine für den Erkenntnisgewinn rele-
vante Zielgruppe a priori und gänzlich von den Studien auszuschliessen. Ob eine an einer Krankheit leidende Person an einem Pilotversuch 
teilnehmen kann, soll individuell und aufgrund der Einschätzung des behandelnden Arztes/der behandelnden Ärztin und/oder des Studienarz-
tes/der Studienärztin bestimmt werden. 


- Der Ausschluss aus einem Projekt darf nicht eine verpflichtende Sanktion sein. 
- Für die vorgesehenen wissenschaftlichen Studien sollte keine Tabaksteuer erhoben werden. 
- Der Umfang und die Ausgestaltung der vorgesehenen Schutzmassnahmen sind zu relativieren. 
- Es muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können, dies sollte 


innerhalb und auch für den Zeitraum vor der Studie gelten. 
 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
AGS 


Art. 4 Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche örtlich auf eine oder mehrere Gemein-
den zu beschränken sind. Aus Sicht der Allianz ,Gesunde Schweiz’ spräche 
nichts dagegen, die örtliche Beschränkung auf ganze Kantone und Regionen 
auszuweiten. Schliesslich könnten auch die Auswirkungen der Pilotversuche 
auf die Suchthilfe-Systeme, die kantonal organisiert sind, ein relevantes Er-
kenntnisinteresse der Studien sein. 
 


Änderungsvorschlag für Art. 4 (kursiv): 
 
«Pilotversuche sind örtlich auf eine oder mehrere 
Gemeinden, auf einen Kanton oder eine Region zu 
begrenzen […]» 


 
AGS 


Art. 6 Die Anzahl der Teilnehmenden sollte im Ermessen der Durchführenden der 
Pilotversuche liegen. Die Formulierung «wissenschaftliche Aussagekraft erfor-
derliche Mass zu begrenzen» ist ausreichend. Eine konkrete Zahl birgt zudem 
das Risiko, aus politischen Überlegungen angepasst zu werden. 


Die Anzahl der Personen, die an einem Pilotversuch 
teilnehmen, ist auf das für die wissenschaftliche 
Aussagekraft erforderliche Mass zu begrenzen. 
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Streichen: 
Sie darf 500 Personen nicht überschreiten. 


 
AGS 


Art.7 Abs.3 Das Entrichten der Tabaksteuer auf Produkte, die zum Rauchen oder Vapori-
sieren bestimmt sind oder dazu verwendet werden können, stellt für die Ge-
meinden und Forschungseinrichtungen einen signifikanten Kostenfaktor und 
damit ein Hindernis für die Durchführung eines Pilotversuchs dar. 
Auf eine Erhebung der Tabaksteuer sollte daher verzichtet und diese Steuer-
befreiung im Tabaksteuergesetz vorgesehen werden (Art. 5). 
Als Alternative können die aus der Tabaksteuer gewonnenen Mittel dem je-
weiligen Projekt als zweckgebundene Förderung wieder zugeführt werden. 


Streichen: 
Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren be-
stimmt sind oder dazu verwendet werden können, 
unterstehen der Tabaksteuer nach Artikel 3 Absatz 1 
Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 20092.  
  
Alternative: 
Ergänzen: 
Die im jeweiligen Forschungsprojekt entrichtete Ta-
baksteuer kommt dem Forschungsprojekt als Förde-
rung zu Gute. 


 
AGS 


Art.12 Abs.1 lit.a Im jetzigen Entwurf wird nicht präzisiert, welche Form der verlangte Nachweis 
haben muss und wer in der Pflicht steht, diesen zu erbringen und zu finanzie-
ren. «Nachweislich» müsste entweder präzisiert werden, oder durch eine 
Selbstdeklaration ersetzt werden. Da Nachweise von Cannabiskonsum mittels 
Haar-, Blut- oder Urinproben erstens je nach persönlicher Konstitution unter-
schiedliche Ergebnisse bringen können und zweitens aufgrund ihrer Invasivität 
als unverhältnismässig empfunden werden können, plädieren wir für die 
Selbstdeklaration. 


An Pilotversuchen können Personen teilnehmen, 
die: a. nachweislich gemäss eigener Auskunft be-
reits Betäubungsmittel des Wirkungstyps Cannabis 
konsumieren; 


 
AGS 
 


Art. 12 Abs. 2 
lit. a und c 


Art. 12 Abs. 2 lit a schliesst Minderjährige aus den Pilotversuchen grundsätz-
lich aus. Dieser Ausschluss ist zwar nachvollziehbar, aber aus wissenschaftli-
cher Sicht wenig sinnvoll. Daten zeigen, dass Minderjährige Cannabis konsu-
mieren. Aufgrund ihres Entwicklungsstadiums weisen sie ein besonders ho-
hes Gefährdungspotential für eine Reihe an körperlichen und psychischen 
Problemen auf. Es ist deshalb essentiell, dass wissenschaftliche Erkenntnisse 
darüber gewonnen werden können, wie der Konsum durch Minderjährige re-
duziert werden kann. Dies soll in Ausnahmefällen im Rahmen eines Pilotver-
suches möglich sein (siehe nebenstehende Formulierung). 
 
Art. 12 Abs. 2 Bst. c schliesst grundsätzlich Personen aus den Studien aus, 
welche an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Dazu möchten wir 
gerne folgende Überlegungen teilen:  
Psychische Störungen sind weit verbreitet und deren Ausprägung sehr unter-
schiedlich. Cannabis-Missbrauch ist zudem eine Störung (=psychische Erkran-
kung) nach ICD-10; Dieses Ausschlusskriterium vorbehaltlos anzuwenden 
würde dazu führen, dass ein substantieller Teil von potentiellen Teilnehmen-
den ausgeschlossen würde. 


2Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen, 
die: 
 


a. Minderjährig sind;  
Minderjährige Personen sind grundsätzlich von einer 
Teilnahme ausgeschlossen. Im Sinne einer explizi-
ten Ausnahme kann durch das BAG ein speziell und 
ausschliesslich auf Minderjährige ausgerichtetes Pi-
lotprojekt bewilligt werden. 


b. schwanger sind oder stillen; 
c. an einer ärztlich diagnostizierten psychi-


schen Krankheit leiden oder verschreibungs-
pflichtige Psychopharmaka einnehmen.  
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 Zumal der Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von psychoaktiven Sub-
stanzen in den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-V als 
psychische Störungen gelten, würde diese Bestimmung gar die ei-
gentliche Zielgruppe der Cannabiskonsumierenden ausschliessen. 


 Die Repräsentativität der Stichprobe bzw. Generalisierbarkeit der Er-
gebnisse wäre mit diesem absoluten Ausschlusskriterium stark einge-
schränkt. Personen mit psychischen Belastungen oder psychischen 
Störungen konsumieren häufig Cannabis im Sinne einer Selbstmedi-
kation, um das psychische Wohlbefinden zu verbessern. Der Aus-
schluss dieser Personengruppe würde die Untersuchung der Frage-
stellung zur Selbstmedikation verunmöglichen. 


 Sofern Art. 12 Abs. 2 Best. c beibehalten werden sollte, ist es wichtig 
zu klären, wie das Vorhanden bzw. Nicht-Vorhandensein von psychi-
schen Krankheiten überprüft werden soll. Nicht alle Personen mit ei-
ner psychischen Störung haben eine ärztliche Diagnose oder sind in 
Behandlung. In diesem Fall wäre etwa an ein Screening zu denken. 
Falls ein Screening Voraussetzung ist, stellt sich die Frage, ob ein 
Screening durch einen Arzt nicht den Rahmen dieser Studien spren-
gen würde und den Charakter einer medizinischen Untersuchung an-
nehmen würde. 


In diesem Zusammenhang ist auch die Begleitung der Studienteilnehmenden 
zu nennen und die Beobachtung des gesundheitlichen Wohlbefindens, die es 
erlaubt bei unerwünschten Veränderungen rechtzeitig einzugreifen. 
 
Aus diesen Überlegungen empfehlen wir diese Bestimmung zu streichen und 
nebenstehende aufzunehmen. Ob das Studienprotokoll und die definierte Ziel-
gruppe mit den entsprechenden Ein- und Ausschlusskriterium aus ethischer 
Sicht anwendbar sind, soll durch die zuständige Ethikkommission geprüft wer-
den. 


Personen mit einer psychischen Krankheit oder Per-
sonen, die verschreibungspflichtige Psychophar-
maka einnehmen, können an der Studie teilnehmen, 
wenn sie die Anforderungen des durch eine Ethik-
kommission bewilligten Studienprotokolls erfüllen. 
 
 
 


 
AGS 


Art. 13 lit.c Gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a BetMV können nur Personen teilnehmen, die nach-
weislich bereits Cannabis konsumieren. Es muss gewährleistet sein, dass auf-
grund ihrer Aussagen zu vorausgegangenem Cannabiskonsum inkl. Auswer-
tung von Haaranalysen usw. keine strafrechtliche Verfolgung droht. Dies un-
abhängig davon, ob eine Teilnahme in der Folge bewilligt wird oder nicht. 
Wenn in diesem Punkt keine Rechtssicherheit besteht, könnten sich Interes-
sentinnen und Interessenten nicht melden, weil sie bei einer Nichtbewilligung 
der Teilnahme befürchten, strafrechtlich verfolgt zu werden, oder im Gesuchs-
verfahren nicht korrekte Angaben machen, da sie befürchten, strafrechtlich 
verfolgt zu werden. 


Ergänzen Art. 13 Abs. 3 (neu): 
 
Erkenntnisse, die im Zusammenhang mit der Erbrin-
gung des Nachweises für den vorausgegangenen 
CannabisKonsum gewonnen werden (z.B. Auswer-
tung von Haaranalysen, Aussagen der Versuchsinte-
ressenten etc.), ziehen keine Strafverfolgung nach 
sich. Diese Ausnahmeregelung gilt jedoch nicht für 
früher ausgestellte Ordnungsbussen und Strafbe-
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fehle oder für noch nicht rechtskräftig erledigte Ver-
fahren im Zusammenhang mit dem Konsum von 
Cannabis vor und während der Rekrutierungsphase. 


 
AGS 


Art. 14 Abs. 1 Die Allianz ,Gesunde Schweiz’ erachtet es als sinnvoll, die maximale Bezugs-
menge auch entsprechend des persönlichen Bedarfs der Probandinnen und 
Probanden zu begrenzen. Damit kann insbesondere auch der Anreiz zu Wei-
tergabe bzw. Weiterverkauf reduziert werden. Auch wird die vorgesehene mo-
natliche Maximalbezugsmenge von 10 Gramm Gesamt-THC als sinnvoll erach-
tet. Diese Grenzwerte lassen es zu, auch schwerstabhängige Personen mit 
einem hohen Cannabiskonsum in geeignete Forschungsprojekte aufzuneh-
men, ohne dass diese Probandinnen und Probanden zusätzlich auf den 
Schwarzmarkt angewiesen sind. 
 


 


 
AGS 
 


Art. 15 Abs. 1 
und Abs. 2 


In der Verordnung wird genannt, dass die Weitergabe an Dritte und der Kon-
sum in öffentlich zugänglichen Räumen zum Studienausschluss führen. Dabei 
ist wichtig zu erwähnen, dass diese Aufgaben nicht der Studienleitung über-
tragen werden, sondern weiterhin den Strafverfolgungsbehörden obliegen. 
Die Studienleitung kommt ihrer Verantwortung in ausreichender Weise nach, 
wenn sie die Studienteilnehmenden auf die Strafbarkeit der Weitergabe an 
Dritte und Konsum an nicht erlaubten Orten hinweist.  
Der erläuternde Bericht könnte folgendermassen ergänzt werden: “Die Stu-
dienleitung ist dazu verpflichtet, die Studienteilnehmenden über die Vorschrif-
ten zu informieren. Die Weitergabe an Dritte und der unbefugte Konsum in 
öffentlich zugänglichen Räumen, obliegen im Rahmen der Pilotversuche wei-
terhin den Strafverfolgungsbehörden.” 
 
Aus wissenschaftlicher Sicht muss verhindert werden Probanden aus einer 
Studie auszuschliessen. Aus diesem Grund möchten wir anregen zu prüfen, 
ob nicht das heute bereits geltende Ordnungsbussenverfahren bei Can-
nabiskonsum, anstelle eines Studienausschlusses, auch für das “Studiencan-
nabis” zur Anwendung kommen könnte (BetmG Art. 19b und Art. 28b).  
Innerhalb eines Versuchs sollten andere Sanktionsformen möglich sein, wie 
z.B. den temporären Ausschluss vom Verkauf oder die Verpflichtung zur Bera-
tung. 


Art. 15 Konsum 
1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im öffentlich 
zugänglichen Raum konsumiert, wird durch die Be-
willigungsinhaberin bzw. den Bewilligungsinhaber 
mit geeigneten Massnahmen bis hin zum Studien-
ausschluss sanktioniert. vom Pilotversuch ausge-
schlossen. 
 


 
AGS 


Art. 16 Abs. 1 Die gesundheitlichen Auswirkungen zu überwachen wird als schwierig be-
trachtet, da diese oftmals erst im Nachhinein auftreten. Der Gesundheitszu-
stand hingegen kann überwacht werden. 


Die Inhaberinnen und Inhaber von Bewilligungen 
für Pilotversuche überwachen die gesundheitlichen 
Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellen deren 
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Behandlung im Falle von studienbedingten gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen sicher. 


 
 
AGS 
 


 
Art. 18 Abs. 2 lit. 
e 


 
Vgl. Kommentar zu Art. 4 BetmPV: 
 
Aus Sicht der Allianz ,Gesunde Schweiz’ spricht nichts dagegen, die örtliche 
Beschränkung auf ganze Kantone und Regionen auszuweiten. Schliesslich 
könnten auch die Auswirkungen der Pilotversuche auf die Suchthilfe-Systeme, 
die kantonal organisiert sind, ein relevantes Erkenntnisinteresse der Studien 
sein. 
 


 
Änderungsvorschlag für Art. 18 Abs. 2 lit. e (kursiv): 
 
«Einverständnis der betroffenen Gemeinden oder 
Kantone zu den vorgesehenen Verkaufsstellen;» 


 
AGS 


 
Art. 18 Abs. 2 lit. 
h und j 


Art. 18 Abs. 2 lit h. Die Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Öffentlichkeit ist Bestandteil der Gesuche. Wie bereits im 
Zusammenhang mit Art. 8a Abs. 1 Bst. h des Betäubungsmittelgesetzes er-
wähnt, ist dies ein zentraler Aspekt, welcher jedoch nicht vollumfänglich ge-
währleistet werden kann. Deshalb empfehlen wir nebenstehende Anpas-
sung. 
 
Art. 18 Abs. 2 lit. e. Der Förderung und dem Schutz von Kindern und Jugend-
lichen ist suchtpolitisch besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Jugend-
schutz umfasst aus Sicht der Allianz ,Gesunde Schweiz’ mehr als nur die 
Durchsetzung der gesetzlich verankerten Jugendschutzmassnahmen. Ju-
gendschutz bedeutet auch, die Jugendlichen im Umgang mit Risiken des 
Konsums psychoaktiver Substanzen zu unterstützen bzw. ihre Gesundheits-, 
Risiko- und Konsumkompetenz zu fördern, wobei dies die Möglichkeit auf 
Konsumverzicht explizit miteinschliesst. Jugendschutz bedeutet zudem, die 
Förderung von Früherkennung und -intervention bei gefährdeten Jugendli-
chen mit problematischem Konsum. Diese sind mit adäquaten niederschwel-
ligen Beratungs- und Hilfeangeboten zu unterstützen. 
 
Im Jugendschutzkonzept, das nach Art. 18 Abs. 2 lit. j BetmPV zu erstellen 
ist, muss diesem ganzheitlichen Verständnis von Jugendschutz Rechnung 
getragen werden. 


Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sowie zur angemessenen Berücksichtigung der Si-
cherheit der Öffentlichkeit. 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Public Health Schweiz 


Abkürzung der Firma / Organisation : Public Health Schweiz 


Adresse : Dufourstrasse 30, 3005 Bern 


Kontaktperson : Corina Wirth 


Telefon : 031 350 16 00 


E-Mail : info@public-health.ch 


Datum : 25.10.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwen-
den) 


Allgemeine Bemerkungen 


Public Health 
Schweiz 


Cannabis ist in der Schweiz die mit Abstand am meisten konsumierte illegale Droge. Die Konsumzahlen bleiben seit Jahren stabil. Die heutige Verbots-
Regelung im BetmG unterbindet den weit verbreiteten Konsum von Cannabis nicht. Befristete, wissenschaftlich begleitete Pilotversuche bieten vor 
diesem Hintergrund eine Möglichkeit, den rekreativen Cannabis-Konsum in einem streng kontrollierten Rahmen zu untersuchen. Die mit dieser Geset-
zesänderung angestrebten Pilotversuche mit Cannabis sind wichtig, um auf lokaler Ebene Wissen für mögliche Regulierungsansätze von Cannabis zu 
erhalten. 


Aus Sicht der Public Health Schweiz hat sich eine moderne und kohärente Suchtpolitik am Schadenspotenzial von Suchtmitteln und –verhalten für das 
Individuum und die Gesellschaft zu orientieren. Es ist darum ein Anliegen der Public Health Schweiz, dass für heute illegale Suchtmittel unter Einbezug 
ihres individuellen und gesellschaftlichen Schadenspotenzials geeignete Regulierungs-Modelle geprüft werden. Die Einschätzung zu möglichen neuen 
Regulierungsansätzen von Cannabis muss auf Evidenz basieren und daher müssen wissenschaftliche Studien und die Prüfung innovativer Modelle 
gefördert werden. Die Änderung ermöglicht die Untersuchung vieler wissenschaftlicher Fragestellungen zum Umgang mit Cannabis. Um wissen-
schaftlich valide Daten für eine gesundheitspolitische Diskussion erhalten zu können, sind vor allem realitätsnahe Projekte notwendig, wobei der 
Schutz der Öffentlichkeit nicht gefährdet werden darf. Ausserdem muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für ihren 
Cannabiskonsum belangt werden können. 


Aus diesen Gründen ist die Einführung eines befristeten «Experimentierartikels» für Cannabis-Pilotversuche im BetmG zu begrüssen. Die Public 
Health Schweiz begrüsst die vorgelegte Änderung des BetmG im Grundsatz, vorausgesetzt, dass die folgenden Präzisierungen aufgenommen wer-
den. 


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


Public Health 
Schweiz 


Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 


Art. 8a Abs. 1 lit. c Vorentwurf BetmG hält fest, dass die Bewilligungsnehmer 
den Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Rahmen der Pilotver-
suche gewährleisten müssen. Gleichzeitig hält Art. 2 Abs. 2 lit f der Verord-
nung fest, dass die Auswirkungen des Umgangs mit Cannabis auf die öffent-
liche Ordnung und Sicherheit ein mögliches Erkenntnisinteresse der Cannabis-
Pilotversuche sein können. Zwischen diesen zwei Bestimmungen besteht aus 
Sicht der Public Health Schweiz ein gewisser Widerspruch. 
Die Untersuchung der Auswirkungen des Umgangs mit Cannabis auf die öf-
fentliche Ordnung und Sicherheit ist ein legitimes Forschungsinteresse eines 
Pilotversuchs. Bei der Untersuchung dieser Auswirkungen ist die Zusammen-
arbeit zwischen den Forschungsverantwortlichen und den lokalen Ordnungs-
kräften natürlich von Bedeutung; die Verantwortung für die Sicherstellung von 


Änderungsvorschlag für Art. 8a Abs. 1 lit. c (kursiv): 


«so durchgeführt werden, dass der Gesundheits- 
und der Jugendschutz gewährleistet sind sowie 
der Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 
beachtet wird.» 
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öffentlicher Ordnung und Sicherheit kann jedoch nicht gänzlich auf die Bewil-
ligungsnehmer übertragen werden. 


Die Public Health Schweiz ersucht den Bundesrat daher, die Formulierung von 
Art. 8a Abs. 1 lit. c Vorentwurf BetmG sowie das Verhältnis dieses Artikels zu 
Art. 2 abs. 2 lit. f BetmPV nochmals zu überprüfen. 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwen-
den) 


Allgemeine Bemerkungen 


Public Health 
Schweiz 


Die Public Health Schweiz unterstützt die im Verordnungsentwurf festgelegten Zielsetzungen. Dabei ist es zentral, dass die Pilotversuche nach aner-
kannten wissenschaftlichen Standards durchgeführt und evaluiert werden, um wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse u.a. über die Auswirkungen 
des Konsums auf die Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten, das Konsumverhalten, sozio-ökonomische Aspekte und den illegalen Markt 
zu liefern. 


Die Public Health Schweiz begrüsst die vorgelegten Ausführungsbestimmungen im Grundsatz, sieht jedoch namentlich bei den Anforderungen an die 
Pilotversuche gewissen Änderungsbedarf. 


Im nachfolgenden Abschnitt weisen wir auf einige Aspekte hin, welchen spezifisch Beachtung geschenkt werden sollen: 
- Den generellen Ausschluss von Menschen, die an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Erkrankung leiden oder verschreibungspflichtige


Psychopharmaka einnehmen, lehnt die Public Health Schweiz ab. Dies umzusetzen würde bedeuten, eine für den Erkenntnisgewinn relevante
Zielgruppe a priori und gänzlich von den Studien auszuschliessen. Ob eine an einer Krankheit leidende Person an einem Pilotversuch teilneh-
men kann, soll individuell und aufgrund der Einschätzung des behandelnden Arztes/der behandelnden Ärztin und/oder des Studienarztes/der
Studienärztin bestimmt werden.


- Der Ausschluss aus einem Projekt darf nicht eine verpflichtende Sanktion sein.
- Für die vorgesehenen wissenschaftlichen Studien sollte keine Tabaksteuer erhoben werden.
- Der Umfang und die Ausgestaltung der vorgesehenen Schutzmassnahmen sind zu relativieren.
- Es muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können, dies sollte


innerhalb und auch für den Zeitraum vor der Studie gelten.


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


Public Health 
Schweiz 


Art. 4 Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche örtlich auf eine oder mehrere Gemein-
den zu beschränken sind. Aus Sicht der Public Health Schweiz spräche nichts 
dagegen, die örtliche Beschränkung auf ganze Kantone und Regionen auszu-
weiten. Schliesslich könnten auch die Auswirkungen der Pilotversuche auf die 
Suchthilfe-Systeme, die kantonal organisiert sind, ein relevantes Erkenntnisin-
teresse der Studien sein. 


Änderungsvorschlag für Art. 4 (kursiv): 


«Pilotversuche sind örtlich auf eine oder mehrere 
Gemeinden, auf einen Kanton oder eine Region zu 
begrenzen […]» 


Public Health 
Schweiz 


Art. 6 Die Anzahl der Teilnehmenden sollte im Ermessen der Durchführenden der 
Pilotversuche liegen. Die Formulierung «wissenschaftliche Aussagekraft erfor-
derliche Mass zu begrenzen» ist ausreichend. Eine konkrete Zahl birgt zudem 
das Risiko, aus politischen Überlegungen angepasst zu werden. 


Die Anzahl der Personen, die an einem Pilotversuch 
teilnehmen, ist auf das für die wissenschaftliche 
Aussagekraft erforderliche Mass zu begrenzen. 
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Streichen: 
Sie darf 500 Personen nicht überschreiten. 


 
Public Health 
Schweiz 
 


Art.7 Abs.3 Das Entrichten der Tabaksteuer auf Produkte, die zum Rauchen oder Vapori-
sieren bestimmt sind oder dazu verwendet werden können, stellt für die Ge-
meinden und Forschungseinrichtungen einen signifikanten Kostenfaktor und 
damit ein Hindernis für die Durchführung eines Pilotversuchs dar. 
Auf eine Erhebung der Tabaksteuer sollte daher verzichtet und diese Steuer-
befreiung im Tabaksteuergesetz vorgesehen werden (Art. 5). 
Als Alternative können die aus der Tabaksteuer gewonnenen Mittel dem je-
weiligen Projekt als zweckgebundene Förderung wieder zugeführt werden. 


Streichen: 
Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren be-
stimmt sind oder dazu verwendet werden können, 
unterstehen der Tabaksteuer nach Artikel 3 Absatz 1 
Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 20092.  
  
Alternative: 
Ergänzen: 
Die im jeweiligen Forschungsprojekt entrichtete Ta-
baksteuer kommt dem Forschungsprojekt als Förde-
rung zu Gute. 


 
Public Health 
Schweiz 
 


Art.12 Abs.1 lit.a Im jetzigen Entwurf wird nicht präzisiert, welche Form der verlangte Nachweis 
haben muss und wer in der Pflicht steht, diesen zu erbringen und zu finanzie-
ren. «Nachweislich» müsste entweder präzisiert werden, oder durch eine 
Selbstdeklaration ersetzt werden. Da Nachweise von Cannabiskonsum mittels 
Haar-, Blut- oder Urinproben erstens je nach persönlicher Konstitution unter-
schiedliche Ergebnisse bringen können und zweitens aufgrund ihrer Invasivität 
als unverhältnismässig empfunden werden können, plädieren wir für die 
Selbstdeklaration. 


An Pilotversuchen können Personen teilnehmen, 
die: a. nachweislich gemäss eigener Auskunft be-
reits Betäubungsmittel des Wirkungstyps Cannabis 
konsumieren; 


 
Public Health 
Schweiz 
 


Art. 12 Abs. 2 
lit. a und c 


Art. 12 Abs. 2 lit a schliesst Minderjährige aus den Pilotversuchen grundsätz-
lich aus. Dieser Ausschluss ist zwar nachvollziehbar, aber aus wissenschaftli-
cher Sicht wenig sinnvoll. Daten zeigen, dass Minderjährige Cannabis konsu-
mieren. Aufgrund ihres Entwicklungsstadiums weisen sie ein besonders ho-
hes Gefährdungspotential für eine Reihe an körperlichen und psychischen 
Problemen auf. Es ist deshalb essentiell, dass wissenschaftliche Erkenntnisse 
darüber gewonnen werden können, wie der Konsum durch Minderjährige re-
duziert werden kann. Dies soll in Ausnahmefällen im Rahmen eines Pilotver-
suches möglich sein (siehe nebenstehende Formulierung). 
 
Art. 12 Abs. 2 Bst. c schliesst grundsätzlich Personen aus den Studien aus, 
welche an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Dazu möchten wir 
gerne folgende Überlegungen teilen:  
Psychische Störungen sind weit verbreitet und deren Ausprägung sehr unter-
schiedlich. Cannabis-Missbrauch ist zudem eine Störung (=psychische Erkran-
kung) nach ICD-10; Dieses Ausschlusskriterium vorbehaltlos anzuwenden 
würde dazu führen, dass ein substantieller Teil von potentiellen Teilnehmen-
den ausgeschlossen würde. 


2Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen, 
die: 
 


a. Minderjährig sind;  
Minderjährige Personen sind grundsätzlich von einer 
Teilnahme ausgeschlossen. Im Sinne einer explizi-
ten Ausnahme kann durch das BAG ein speziell und 
ausschliesslich auf Minderjährige ausgerichtetes Pi-
lotprojekt bewilligt werden. 


b. schwanger sind oder stillen; 
c. an einer ärztlich diagnostizierten psychi-


schen Krankheit leiden oder verschreibungs-
pflichtige Psychopharmaka einnehmen.  
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 Zumal der Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von psychoaktiven Sub-
stanzen in den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-V als 
psychische Störungen gelten, würde diese Bestimmung gar die ei-
gentliche Zielgruppe der Cannabiskonsumierenden ausschliessen. 


 Die Repräsentativität der Stichprobe bzw. Generalisierbarkeit der Er-
gebnisse wäre mit diesem absoluten Ausschlusskriterium stark einge-
schränkt. Personen mit psychischen Belastungen oder psychischen 
Störungen konsumieren häufig Cannabis im Sinne einer Selbstmedi-
kation, um das psychische Wohlbefinden zu verbessern. Der Aus-
schluss dieser Personengruppe würde die Untersuchung der Frage-
stellung zur Selbstmedikation verunmöglichen. 


 Sofern Art. 12 Abs. 2 Best. c beibehalten werden sollte, ist es wichtig 
zu klären, wie das Vorhanden bzw. Nicht-Vorhandensein von psychi-
schen Krankheiten überprüft werden soll. Nicht alle Personen mit ei-
ner psychischen Störung haben eine ärztliche Diagnose oder sind in 
Behandlung. In diesem Fall wäre etwa an ein Screening zu denken. 
Falls ein Screening Voraussetzung ist, stellt sich die Frage, ob ein 
Screening durch einen Arzt nicht den Rahmen dieser Studien spren-
gen würde und den Charakter einer medizinischen Untersuchung an-
nehmen würde. 


In diesem Zusammenhang ist auch die Begleitung der Studienteilnehmenden 
zu nennen und die Beobachtung des gesundheitlichen Wohlbefindens, die es 
erlaubt bei unerwünschten Veränderungen rechtzeitig einzugreifen. 
 
Aus diesen Überlegungen empfehlen wir diese Bestimmung zu streichen und 
nebenstehende aufzunehmen. Ob das Studienprotokoll und die definierte Ziel-
gruppe mit den entsprechenden Ein- und Ausschlusskriterium aus ethischer 
Sicht anwendbar sind, soll durch die zuständige Ethikkommission geprüft wer-
den. 


Personen mit einer psychischen Krankheit oder Per-
sonen, die verschreibungspflichtige Psychophar-
maka einnehmen, können an der Studie teilnehmen, 
wenn sie die Anforderungen des durch eine Ethik-
kommission bewilligten Studienprotokolls erfüllen. 
 
 
 


 
Public Health 
Schweiz 
 


Art. 13 lit.c Gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a BetMV können nur Personen teilnehmen, die nach-
weislich bereits Cannabis konsumieren. Es muss gewährleistet sein, dass auf-
grund ihrer Aussagen zu vorausgegangenem Cannabiskonsum inkl. Auswer-
tung von Haaranalysen usw. keine strafrechtliche Verfolgung droht. Dies un-
abhängig davon, ob eine Teilnahme in der Folge bewilligt wird oder nicht. 
Wenn in diesem Punkt keine Rechtssicherheit besteht, könnten sich Interes-
sentinnen und Interessenten nicht melden, weil sie bei einer Nichtbewilligung 
der Teilnahme befürchten, strafrechtlich verfolgt zu werden, oder im Gesuchs-
verfahren nicht korrekte Angaben machen, da sie befürchten, strafrechtlich 
verfolgt zu werden. 


Ergänzen Art. 13 Abs. 3 (neu): 
 
Erkenntnisse, die im Zusammenhang mit der Erbrin-
gung des Nachweises für den vorausgegangenen 
CannabisKonsum gewonnen werden (z.B. Auswer-
tung von Haaranalysen, Aussagen der Versuchsinte-
ressenten etc.), ziehen keine Strafverfolgung nach 
sich. Diese Ausnahmeregelung gilt jedoch nicht für 
früher ausgestellte Ordnungsbussen und Strafbe-
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fehle oder für noch nicht rechtskräftig erledigte Ver-
fahren im Zusammenhang mit dem Konsum von 
Cannabis vor und während der Rekrutierungsphase. 


Public Health 
Schweiz 


Art. 14 Abs. 1 Die Public Health Schweiz erachtet es als sinnvoll, die maximale Bezugs-
menge auch entsprechend des persönlichen Bedarfs der Probandinnen und 
Probanden zu begrenzen. Damit kann insbesondere auch der Anreiz zu Wei-
tergabe bzw. Weiterverkauf reduziert werden. Auch wird die vorgesehene mo-
natliche Maximalbezugsmenge von 10 Gramm Gesamt-THC als sinnvoll erach-
tet. Diese Grenzwerte lassen es zu, auch schwerstabhängige Personen mit 
einem hohen Cannabiskonsum in geeignete Forschungsprojekte aufzuneh-
men, ohne dass diese Probandinnen und Probanden zusätzlich auf den 
Schwarzmarkt angewiesen sind. 


Public Health 
Schweiz 


Art. 15 Abs. 1 
und Abs. 2 


In der Verordnung wird genannt, dass die Weitergabe an Dritte und der Kon-
sum in öffentlich zugänglichen Räumen zum Studienausschluss führen. Dabei 
ist wichtig zu erwähnen, dass diese Aufgaben nicht der Studienleitung über-
tragen werden, sondern weiterhin den Strafverfolgungsbehörden obliegen. 
Die Studienleitung kommt ihrer Verantwortung in ausreichender Weise nach, 
wenn sie die Studienteilnehmenden auf die Strafbarkeit der Weitergabe an 
Dritte und Konsum an nicht erlaubten Orten hinweist.  
Der erläuternde Bericht könnte folgendermassen ergänzt werden: “Die Stu-
dienleitung ist dazu verpflichtet, die Studienteilnehmenden über die Vorschrif-
ten zu informieren. Die Weitergabe an Dritte und der unbefugte Konsum in 
öffentlich zugänglichen Räumen, obliegen im Rahmen der Pilotversuche wei-
terhin den Strafverfolgungsbehörden.” 


Aus wissenschaftlicher Sicht muss verhindert werden Probanden aus einer 
Studie auszuschliessen. Aus diesem Grund möchten wir anregen zu prüfen, 
ob nicht das heute bereits geltende Ordnungsbussenverfahren bei Can-
nabiskonsum, anstelle eines Studienausschlusses, auch für das “Studiencan-
nabis” zur Anwendung kommen könnte (BetmG Art. 19b und Art. 28b).  
Innerhalb eines Versuchs sollten andere Sanktionsformen möglich sein, wie 
z.B. den temporären Ausschluss vom Verkauf oder die Verpflichtung zur Bera-
tung.


Art. 15 Konsum 
1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im öffentlich 
zugänglichen Raum konsumiert, wird durch die Be-
willigungsinhaberin bzw. den Bewilligungsinhaber 
mit geeigneten Massnahmen bis hin zum Studien-
ausschluss sanktioniert. vom Pilotversuch ausge-
schlossen. 


Public Health 
Schweiz 


Art. 16 Abs. 1 Die gesundheitlichen Auswirkungen zu überwachen wird als schwierig be-
trachtet, da diese oftmals erst im Nachhinein auftreten. Der Gesundheitszu-
stand hingegen kann überwacht werden. 


Die Inhaberinnen und Inhaber von Bewilligungen 
für Pilotversuche überwachen die gesundheitlichen 
Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellen deren 
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Behandlung im Falle von studienbedingten gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen sicher. 


 
 
Public Health 
Schweiz 
 


 
Art. 18 Abs. 2 lit. 
e 


 
Vgl. Kommentar zu Art. 4 BetmPV: 
 
Aus Sicht der Public Health Schweiz spricht nichts dagegen, die örtliche Be-
schränkung auf ganze Kantone und Regionen auszuweiten. Schliesslich könn-
ten auch die Auswirkungen der Pilotversuche auf die Suchthilfe-Systeme, die 
kantonal organisiert sind, ein relevantes Erkenntnisinteresse der Studien sein. 
 


 
Änderungsvorschlag für Art. 18 Abs. 2 lit. e (kursiv): 
 
«Einverständnis der betroffenen Gemeinden oder 
Kantone zu den vorgesehenen Verkaufsstellen;» 


 
Public Health 
Schweiz 
 


 
Art. 18 Abs. 2 lit. 
h und j 


Art. 18 Abs. 2 lit h. Die Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Öffentlichkeit ist Bestandteil der Gesuche. Wie bereits im 
Zusammenhang mit Art. 8a Abs. 1 Bst. h des Betäubungsmittelgesetzes er-
wähnt, ist dies ein zentraler Aspekt, welcher jedoch nicht vollumfänglich ge-
währleistet werden kann. Deshalb empfehlen wir nebenstehende Anpas-
sung. 
 
Art. 18 Abs. 2 lit. e. Der Förderung und dem Schutz von Kindern und Jugend-
lichen ist suchtpolitisch besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Jugend-
schutz umfasst aus Sicht der Public Health Schweiz mehr als nur die Durch-
setzung der gesetzlich verankerten Jugendschutzmassnahmen. Jugend-
schutz bedeutet auch, die Jugendlichen im Umgang mit Risiken des Kon-
sums psychoaktiver Substanzen zu unterstützen bzw. ihre Gesundheits-, Ri-
siko- und Konsumkompetenz zu fördern, wobei dies die Möglichkeit auf Kon-
sumverzicht explizit miteinschliesst. Jugendschutz bedeutet zudem, die För-
derung von Früherkennung und -intervention bei gefährdeten Jugendlichen 
mit problematischem Konsum. Diese sind mit adäquaten niederschwelligen 
Beratungs- und Hilfeangeboten zu unterstützen. 
 
Im Jugendschutzkonzept, das nach Art. 18 Abs. 2 lit. j BetmPV zu erstellen 
ist, muss diesem ganzheitlichen Verständnis von Jugendschutz Rechnung 
getragen werden. 


Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sowie zur angemessenen Berücksichtigung der Si-
cherheit der Öffentlichkeit. 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 







Vereinigung Cerebral Schweiz | Association Cerebral Suisse | Associazione Cerebral Svizzera 


Zuchwilerstrasse 43 | 4500 Solothurn | +41 32 622 22 21 


info@vereinigung-cerebral.ch | www.vereinigung-cerebral.ch | Postkonto 45-2955-3 


In enger Zusammenarbeit mit unseren regionalen Vereinigungen und der Schweiz. Stiftung für das cerebral gelähmte Kind. 


En étroite collaboration avec nos associations régionales et la Fondation suisse en faveur de l'enfant infirme moteur cérébral. 


In stretta collaborazione con le nostre associazioni regionali e la Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale. 


Vereinigung Cerebral Schweiz / Zuchwilerstr. 43 / 4500 Solothurn 


Pilotversuchecannabis@bag.admin.ch 


Solothurn, 31. August 2018 


Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche (mit Cannabis) 


Sehr geehrter Herr Bundespräsident 


Die Vereinigung Cerebral Schweiz vertritt als Dachorganisation von 20 regionalen Vereinigungen mit 
rund 6000 Mitgliedern landesweit die Anliegen der Menschen mit cerebraler Bewegungsbehinderung 
sowie jene ihrer Angehörigen und von Fachleuten. Gerne nehmen wir wie folgt Stellung zur Revision des 
Betäubungsmittelgesetzes, bzw. Pilotversuchen mit Cannabis: 


• Die Vereinigung Cerebral Schweiz begrüsst es ausdrücklich, dass das Betäubungsmittelgesetz
mit einem "Experimentier-Artikel" ergänzt wird, der es erlaubt, Pilotstudien zum Umgang mit Cannabis
zu Genusszwecken zu erlauben. Es ist angesichts der gesellschaftspolitischen Bedeutung des Themas
völlig richtig, diese Pilotstudien in jeder Hinsicht klar zu definieren, örtlich und zeitlich zu befristen und
den Zugang dazu klar zu regeln.


• Ebenso wichtig ist, die Pilotstudien zum Umgang mit Cannabis als Genussmittel im Rahmen der
bewährten "Vier-Säulen-Politik" der Schweizerischen Betäubungsmittelgesetzgebung anzusiedeln.


• Der Vereinigung Cerebral Schweiz ist es zudem sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass der
Bereich "Medizinalcannabis" für sie von grossem Interesse ist. Die Vereinigung ist sich bewusst, dass
die vorliegende Änderung diesen Bereich ausdrücklich nicht betrifft; dennoch bleibt das Thema für die
Vereinigung und viele ihrer Mitglieder von grosser Bedeutung. Wir werden deshalb die kommenden
Schritte in diesem Zusammenhang genau verfolgen und uns gegebenenfalls dazu äussern.


Wir danken Ihnen für das Interesse und stehen Ihnen für alles Weitere zur Verfügung. 


Freundliche Grüsse 
Vereinigung Cerebral Schweiz 


Rolf Schuler Konrad Stokar 
Mitglied des Zentralvorstandes Geschäftsleiter Kommunikation 
Präsident Behindertenpolitische Kommission (BEKO) 
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Coordination Romande des Institutions et organisations œuvrant dans le domaine des ADdictions  


Office fédérale de la santé publique 
pilotversuchecannabis@bag.admin.ch 


gever@bag.admin.ch 
Schwarzenburgstrasse 157 


3003 Berne 
Suisse 


Lausanne, le 23 Octobre 2018 


Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au 


sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes avec cannabis) – réponse à la 


consultation


Madame, Monsieur, 


Introduction et position de principe 


La CRIAD est une association faitière fondée en 1998 et représentant 27 institutions et organisations œuvrant dans 


le domaine des addictions en Suisse romande. Elle est notamment un lieu d’échange entre institutions autour des 


problématiques liées au financement ainsi qu’aux questions stratégiques et éthiques. Si la CRIAD ne se positionne 


pas sur le fond du débat suscité par les essais pilotes, elle souligne l’importance de l’ouvrir afin de disposer, à 


l’avenir, des outils permettant de prendre des décisions renseignées. En revanche, la CRIAD se prononce 


clairement sur la manière dont le projet soumis à consultation prévoit de taxer certains produits dans le cadre 


d’essais pilotes. 


Nous observons qu’il est prévu de soumettre les produits destinés à être fumés, vaporisés ou utilisés à cet égard 


à l’impôt sur le tabac, dont les revenus vont à l’AVS. Or, les couts de ces projets pilotes sont intégralement à la 


charge de cantons ou de communes. Cela contrevient donc au principe d’équivalence fiscale et à une bonne 


gestion des externalités. Une redistribution de ces taxes aux acteurs qui mettront sur pied ces projets serait plus 


conforme aux principes économiques et fiscaux. 


Respecter le principe d’équivalence fiscale 


« Les produits destinés à être fumés ou vaporisés ou qui peuvent être utilisés à cet égard sont soumis à l’impôt sur 


le tabac », selon le projet d’ordonnance (OEPStup, art. 7, al. 3) qui se réfère à l’ordonnance sur l’imposition du 


tabac. En d’autres termes, les produits vendus dans le cadre des projets pilotes seront soumis à une taxe de 25%, 


à l’image de ce qui se fait pour les cigarettes. La CRIAD salue cette volonté de taxer les substances psychotropes, 


comme c’est déjà le cas pour le tabac, les spiritueux, la bière ou encore les jeux.  



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch





 


CRIAD  C /O  GREA  • CA S E  P OS TA LE  6319  • 1002  LA US A NN E  


T  024  426  34  34  •  h t t p: / /www.cr iad. ch /  • in fo@ cr iad .ch  


 


Nous soulignons néanmoins une incohérence vis-à-vis du principe d’équivalence fiscale, qui requiert que « le 


bénéficiaire d’une prestation, l’unité d’imputation et l’unité qui prend la décision soient identiques »1. Or c’est la 


Confédération qui encaisse le produit de cette taxe, alors que l’intégralité des couts de ces essais pilotes est à la 


charge de cantons ou de villes. Il semblerait ainsi plus logique et équitable de reverser les recettes perçues dans 


le cadre des projets pilotes aux cantons et aux villes qui les mettent en œuvre. De toute évidence, ce sont eux qui 


consentiront des efforts importants et qui gèreront en grande partie les externalités générées par le marché du 


cannabis. 


Si une perception de cette taxe par la Confédération devait être maintenue, il conviendrait alors de l’accompagner 


d’un soutien financier de la Berne fédérale à ces projets. Un tel appui se justifie également par le fait qu’il est 


possible d’escompter de ces études une amélioration du cadre au niveau national. Or, toujours selon le principe 


d’équivalence fiscale, « si la Confédération et les cantons tirent pareillement avantage d’une prestation de l’État, 


des solutions communes de partage s’imposent, ce partage étant étendu de façon équitable aux compétences 


décisionnelles et à la prise en charge des couts »2. 


Conclusion 


Ainsi, la proposition du Conseil fédéral est bienvenue et la CRIAD la soutient, pour autant que la compatibilité du 


projet avec le principe d’équivalence fiscale soit assurée. 


Nous vous prions de bien vouloir prendre en compte nos requêtes et réflexions lors de votre projet de modification 


de la Loi sur les stupéfiants et de la révision de votre projet d’ordonnance. 


En vous remerciant de vos efforts dans ce sens et de l’opportunité qui nous a été donnée de prendre position, nous 


restons à votre entière disposition pour en débattre et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations 


distinguées. 


 


 


 Cédric Fazan Romain Bach 


 Président de la CRIAD Coordinateur 


 


                                                           
1 Cf. Rapport du Conseil fédéral sur le « Respect des principes de la réforme de la péréquation financière et de 
la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons » (2014), p.10. Disponible en ligne : 
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/36477.pdf, consulté le 19 septembre 2018.  
2 Ibid, p.10. 
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Prise de position de 
 
 
 
Nom / entreprise / organisation : swissuniversities 
 
 
Abréviation de l’entr. / org. : _- 
 
 
Adresse : Effingerstrasse 15, Postfach, 3001 Bern 
 
 
Personne de référence : Anne Crausaz Esseiva 
 
 
Téléphone : 031 335 07 36 
 
 
Courriel : anne.crausaz@swissuniversities.ch 
 
 
Date : 20 septembre 2018 
 
 
 
Informations importantes : 
 
1. Veuillez n'effectuer aucun changement dans le format du formulaire. 
 
2. Si vous souhaitez supprimer certains tableaux dans le formulaire, vous avez la possibilité d'ôter la protection du texte sous « Outils/Ôter la protection ». 
 
4. Veuillez envoyer votre prise de position par voie électronique avant le 25 octobre 2018 à l'adresse suivante : pilotversuchecannabis@bag.admin.ch 
sowie gever@bag.admin.ch  
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Modification de la loi sur les stupéfiants (LStup) 


Nom / entreprise 
(prière d’utiliser l’abréviation 
indiquée à la première page) 


Remarques générales 


 
swissuniversities 
 


 
swissuniversities salue sans réserve la proposition de modification de la LStup, respectivement l’introduction du nouvel article 8a. 
 
Pour swissuniversities une telle adaptation est nécessaire. En effet, elle juge important que les bases décisionnelles soient fondées sur la 
science notamment lors de discussions sur de possibles modifications législatives futures. Les résultats des essais pilotes permettront d’étudier 
de nouvelles pistes et d’ouvrir la voie à de nouvelles réflexions dans le domaine. 
 
Par ailleurs, de l’avis de swissuniversities, le nouvel article 8a formule justement et clairement les objectifs ainsi que les conditions et principes 
des autorisations des essais pilotes.  
 


    Nom / entreprise article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 
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Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants 


Nom / entreprise 
(prière d’utiliser l’abréviation 
indiquée à la première page) 


Remarques générales 


 
swissuniversities 
 


 
A l’instar de sa position sur la modification de la LStup, swissuniversities soutient sans réserve les articles de l’OEPStup. Elle estime que les 
conditions strictes d’implémentation qui y sont formulées pour les essais pilotes permettront de limiter au maximum les éventuels risques d’abus, 
que cela soit au niveau des exigences imposés aux essais pilotes ou de la procédure d’autorisation. 
 
Dans ce contexte, swissuniversities souligne néanmoins que dans de nombreux domaines, notamment dans celui de la circulation routière, la 
tolérance zéro doit continuer à primer (ce qui doit être communiqué de manière univoque par la direction de l’étude aux participant-e-s à un 
projet pilote). Cet aspect n’est pas exprimé de manière absolument claire dans la documentation et devrait, de l’avis de swissuniversities, être 
mentionné explicitement. 


 
    Nom / entreprise article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 
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Notre conclusion (cochez svp. une seule case) 


X Acceptation 


 Acceptation avec réserves / propositions de modifications 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 


Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Akademien der Wissenschaften Schweiz 


Abkürzung der Firma / Organisation : a+ 


Adresse : Haus der Akademien,Laupenstrasse 7 


Kontaktperson : Claudia Appenezeller 


Telefon : +41 31 306 92 20 


E-Mail : claudia.appenzeller@akademien-schweiz.ch22. 


Datum : 22. Oktober 2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


Appenzeller a+ 


 
Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung sowie der Legalisierungsbestrebungen in anderen Ländern erscheint die Cannabis-Regulierung auch in 
der Schweiz als ein längerfristig wichtiges Thema. Wissenschaftliche Erkenntnisse über die möglichen Folgen einer Cannabis-Regulierung fehlen 
weitgehend. Die Änderung im Betäubungsmittelgesetz kann für die Forschung in der Schweiz eine grosse und einmalige Chance sein, und wird darum 
sehr begrüsst.  
Die Änderung ermöglicht die Untersuchung vieler wissenschaftlicher Fragestellungen zum Umgang mit Cannabis. Um wissenschaftlich valide Daten 
für eine gesundheitspolitische Diskussion erhalten zu können, sind vor allem realitätsnahe Projekte notwendig, wobei der Schutz der Öffentlichkeit 
nicht gefährdet werden darf. 
Um diesem Ziel näher zu kommen, wird im Folgenden ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der Öffentlichkeit, auf die Tabaksteuer, auf das 
Ausschlusskriterium der psychischen Störung sowie auf die Sanktionen gelegt. Ausserdem muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende 
nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
Appenzeller a+ 
 


 
Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 
 


 
Der Gesundheits- und Jugendschutz, als auch der Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit sind zentrale Anliegen der Forschung. Die 
Akademien der Wissenschaften Schweiz teilen daher die Einschätzung, dass 
diesen Themen bei der Ausgestaltung der Pilotversuche grosses Gewicht 
beizumessen ist. Gleichzeitig ist jedoch zu beachten, dass der Artikel 
realitätsnahe, repräsentative und aussagekräftige Versuche ermöglichen 
muss.  
 
Die Akademien der Wissenschaften Schweiz regen an, die Formulierung 
analog dem erläuternden Bericht anzupassen (S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen 
zu den einzelnen Artikeln, zweiter Abschnitt). 
 


 
Statt «gewährleisten»: «nötige Beachtung 
schenken» 
 
 


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 


Allgemeine Bemerkungen 
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Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Appenzeller  
a+ 
  
 


 
Die Akademien der Wissenschaften Schweiz begrüssen die in der Verordnung festgehaltenen Zielsetzungen und erachtet die aufgeführten 
Anforderungen an die Pilotversuche mehrheitlich als zielführend und dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dienend. Der Verordnungsentwurf 
bietet trotz hoher Regelungsdichte Gestaltungsspielraum, damit auch unterschiedliche Cannabisregulierungsmodelle erprobt werden können. 
Gerne möchten wir im nachfolgenden Abschnitt auf einige Aspekte hinweisen: 


- Personen mit einer psychischen Störung bzw. mit einer Behandlung mit Psychopharmaka sollten nicht a priori von einer Teilnahme an der 
Studie ausgeschlossen werden.  


- Der Ausschluss aus einem Projekt darf nicht eine verpflichtende Sanktion sein.  
- Für die vorgesehenen wissenschaftlichen Studien sollte keine Tabaksteuer erhoben werden.  
- Der Umfang und die Ausgestaltung der vorgesehenen Schutzmassnahmen sind zu relativieren.  
- Es muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können, dies sollte 


innerhalb und auch für vor der Studie gelten. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
Appenzeller a+ 
 


 
Art. 7  
Abs. 1  
Bst. a 


 
Art. 7 Abs. 1 Bst. a besagt, dass der Gesamt-THC-Gehalt in Cannabis, 
welches im Rahmen von Pilotversuchen zugänglich gemacht wird, maximal 
20 Prozent betragen darf. Dieser Maximalwert wird als angemessen 
erachtet, da er einen Spielraum für die Untersuchung des Einflusses 
verschiedener THC-Gehalte im Rahmen der Pilotversuche zulässt.  
 


 


Appenzeller a+ 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 3 


 
Der Ansatz, die Studien möglichst realen Bedingungen zu unterziehen, wird 
als sehr positiv erachtet. Cannabis im Rahmen der Studien zu einem Preis zu 
verkaufen, welcher die Tabaksteuer enthält, jedoch nicht höher als der 
Schwarzmarktpreis sein sollte, könnte sich gegebenenfalls als schwierig 
herausstellen.  
Die Qualitätsanforderungen an Cannabis, welche sehr begrüsst werden, 
können den Preis bereits erhöhen. Würde zudem die Tabaksteuer erhoben 
werden, ist die Preisgestaltung markant weniger flexibel und könnte dazu 
führen, dass der Verkaufspreis den Schwarzmarktpreis überschreitet. In 
diesem Falle könnte die Rekrutierung der Studienteilnehmenden massiv 
eingeschränkt werden. Ebenfalls sollte berücksichtigt werden, dass ein 
Grossteil der Studienteilnehmenden Cannabis mit Tabak vermengt 
konsumieren wird. Insofern entrichten sie beim Kauf des Tabaks bereits eine 
Tabaksteuer. Bei anderen Konsumformen wie etwa dem Auflösen von 


 


3 Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen im Rahmen der Pilotversuche 
nicht der Tabaksteuer nach Artikel 3 Absatz 1 
Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 20092. 
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Cannabisprodukten in Tee stellt sich die Frage, ob eine Tabaksteuer 
gerechtfertigt wäre. 
Aus den genannten Gründen würden die Akademien der Wissenschaften 
Schweiz es begrüssen, wenn die Pilotversuche von der Tabaksteuer 
ausgenommen sind.  
Alternativ könnten die aus der Tabaksteuer gewonnen Mittel 
zweckgebunden für die Forschungsprojekte eingesetzt werden.  
 


 
Appenzeller a+ 
 


 
Art. 12  
Abs. 2 
Bst. a & c 


 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a schliesst Minderjährige aus den Pilotversuchen 
grundsätzlich aus. Dieser Ausschluss ist nachvollziehbar, jedoch ist er aus 
wissenschaftlicher Sicht wenig sinnvoll. Daten zeigen, dass Minderjährige 
Cannabis konsumieren. Aufgrund ihres Entwicklungsstadiums weisen sie ein 
besonders hohes Gefährdungspotential für eine Reihe an körperlichen und 
psychischen Problemen auf. Es ist deshalb essentiell, dass wissenschaftliche 
Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, wie der Konsum von 
Minderjährigen reduziert werden kann. Dies soll in Ausnahmefällen im 
Rahmen eines Pilotversuches möglich sein (siehe nebenstehende 
Formulierung).   
 
Art. 12 Abs. 2 Bst. c schliesst grundsätzlich Personen aus den Studien aus, 
welche an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Dazu möchten wir 
gerne folgende Überlegungen teilen:  


 Psychische Störungen sind weit verbreitet und deren Ausprägung 
sehr unterschiedlich. Dieses Ausschlusskriterium vorbehaltlos 
anzuwenden würde dazu führen, dass ein substantieller Teil von 
potentiellen Teilnehmenden ausgeschlossen würde. Zumal der 
Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen in 
den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-V als 
psychische Störungen gelten, würde diese Bestimmung gar die 
eigentliche Zielgruppe der Cannabiskonsumierenden ausschliessen. 


 Die Repräsentativität der Stichprobe bzw. Generalisierbarkeit der 
Ergebnisse wäre mit diesem absoluten Ausschlusskriterium stark 
eingeschränkt. Personen mit psychischen Belastungen oder 
psychischen Störungen konsumieren häufig Cannabis im Sinne einer 
Selbstmedikation, um das psychische Wohlbefinden zu verbessern. 
Der Ausschluss dieser Personengruppe würde die Untersuchung der 
Fragestellung zur Selbstmedikation verunmöglichen. 


 
2Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen, 
die: 
 


a. Minderjährig sind;  
Minderjährige Personen sind grundsätzlich 
von einer Teilnahme ausgeschlossen. Im 
Sinne einer expliziten Ausnahme kann 
durch das BAG ein speziell und 
ausschliesslich auf Minderjährige 
ausgerichtetes Pilotprojekt bewilligt 
werden. 


b. schwanger sind oder stillen; 
c. an einer ärztlich diagnostizierten 


psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka 
einnehmen.  
Personen mit einer psychischen Krankheit 
oder die verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen, können an 
der Studie teilnehmen, wenn sie die 
Anforderungen des durch eine 
Ethikkommission bewilligten 
Studienprotokolls erfüllen. 
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 Sofern Art. 12 Abs. 2 Best. c beibehalten werden sollte, ist es 
wichtig zu klären, wie das Vorhanden bzw. Nicht-Vorhandensein von 
psychischen Krankheiten überprüft werden soll. Nicht alle Personen 
mit einer psychischen Störung haben eine ärztliche Diagnose oder 
sind in Behandlung. In diesem Fall wäre etwa an ein Screening zu 
denken. Falls ein Screening Voraussetzung ist, stellt sich die Frage, 
ob ein Screening durch einen Arzt nicht den Rahmen dieser Studien 
sprengen würde und den Charakter einer medizinischen 
Untersuchung annehmen würde. 


 In diesem Zusammenhang ist auch die Begleitung der 
Studienteilnehmenden zu nennen und die Beobachtung des 
gesundheitlichen Wohlbefindens, die es erlaubt bei unerwünschten 
Veränderungen rechtzeitig einzugreifen. 
 


Aus diesen Überlegungen empfehlen wir diese Bestimmung zu streichen 
und nebenstehende aufzunehmen. Ob das Studienprotokoll und die 
definierte Zielgruppe mit den entsprechenden Ein- und Ausschlusskriterium 
aus ethischer Sicht anwendbar sind, soll durch die zuständige 
Ethikkommission geprüft werden. 
 


  
Art. 14 Abs. 1 


 
Die Akademien der Wissenschaften Schweiz erachten es als sinnvoll, die 
maximale Bezugsmenge auch entsprechend des persönlichen Bedarfs der 
Probandinnen und Probanden zu begrenzen. Damit kann insbesondere auch 
der Anreiz zu Weitergabe bzw. Weiterverkauf reduziert werden. Auch wird 
die vorgesehene monatliche Maximalbezugsmenge von 10 Gramm Gesamt-
THC als sinnvoll erachtet. Diese Grenzwerte lassen es zu, auch 
schwerstabhängige Personen mit einem hohen Cannabiskonsum in 
geeignete Forschungsprojekte aufzunehmen, ohne dass diese Probandinnen 
und Probanden zusätzlich auf den Schwarzmarkt angewiesen sind. 
  


 


 
  


 
Art. 15  
Abs. 2 


 
In der Verordnung wird genannt, dass die Weitergabe an Dritte und der 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen zum Studienausschluss führen. 
Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass diese Aufgaben nicht der Studienleitung 
übertragen werden, sondern weiterhin den Strafverfolgungsbehörden 
obliegen. Die Studienleitung kommt ihrer Verantwortung in ausreichender 
Weise nach, wenn sie die Studienteilnehmenden auf die Strafbarkeit der 
Weitergabe an Dritte und Konsum an nicht erlaubten Orten hinweist.  
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Der erläuternde Bericht könnte folgendermassen ergänzt werden: “Die 
Studienleitung ist dazu verpflichtet, die Studienteilnehmenden über die 
Vorschriften zu informieren. Die Weitergabe an Dritte und der unbefugte 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen, obliegen im Rahmen der 
Pilotversuche weiterhin den Strafverfolgungsbehörden.” 
 
Aus wissenschaftlicher Sicht muss verhindert werden Probanden aus einer 
Studie auszuschliessen. Aus diesem Grund möchten wir anregen zu prüfen, 
ob nicht das heute bereits geltende Ordnungsbussenverfahren bei 
Cannabiskonsum, anstelle eines Studienausschlusses, auch für das 
“Studiencannabis” zur Anwendung kommen könnte (BetmG Art. 19b und 
Art. 28b).  
Innerhalb eines Versuchs sollten andere Sanktionsformen möglich sein, wie 
z.B. den temporären Ausschluss vom Verkauf oder die Verpflichtung zur 
Beratung.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 Konsum 
1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im 
öffentlich zugänglichen Raum konsumiert, wird 
durch die Bewilligungsinhaberin bzw. den 
Bewilligungsinhaber mit geeigneten Massnahmen 
bis hin zum Studienausschluss sanktioniert. vom 
Pilotversuch ausgeschlossen. 
 


 
  


 
Art. 16 
Abs. 1 


 
Die gesundheitlichen Auswirkungen zu überwachen wird als schwierig 
betrachtet, da diese oftmals erst im Nachhinein auftreten. Der 
Gesundheitszustand hingegen kann überwacht werden.   


 
Die Inhaberinnnen und Inhaber von Bewilligungen 
für Pilotversuche überwachen die gesundheitlichen 
Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellen deren 
Behandlung im Falle von studienbedingten 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen sicher. 
 


 
  


 
Art. 17 


 
Art. 17 besagt, dass nicht verwendete Produkte der zuständigen kantonalen 
Vollzugsbehörde zur Verwertung oder Vernichtung zu übergeben sei. Dabei 
ist anzumerken, dass auch die Rückgabe an den Produzenten eine weitere 
Möglichkeit darstellen könnte. Insbesondere könnten durch den 
Rückkaufpreis die Ausgaben in Bezug auf Cannabis reduziert werden. 
 


 
Nach Abschluss des Pilotversuchs nicht 
verwendete Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 sind 
der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zur 
Verwertung oder Vernichtung zu übergeben oder 
dem Produzenten zurückzugeben. 


 
  


 
Art. 18  
Abs. 2  
Bst. h 


 
Die Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Öffentlichkeit ist Bestandteil der Gesuche. Wie bereits im Zusammenhang 
mit Art. 8a Abs. 1 Bst. h des Betäubungsmittelgesetzes erwähnt, ist dies ein 


 
Beschreibung der Vorkehrungen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie  zur angemessenen 
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zentraler Aspekt, welcher jedoch nicht vollumfänglich gewährleistet werden 
kann. Deshalb empfehlen wir nebenstehende Anpassung. 
 


Berücksichtigung der Sicherheit der Öffentlichkeit. 


 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : CTU Bern, Universität Bern 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : CTU BE 
 
 
Adresse : Mittelstrasse 43, 3012 Bern 
 
Kontaktperson : PD Dr. Sven Trelle, Direktor 
 
 
Telefon : 031 631 33 72 
 
 
E-Mail : sven.trelle@ctu.unibe.ch 
 
Datum : 21.10.2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 CTU BE 


 
Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung sowie der Legalisierungsbestrebungen in anderen Ländern erscheint die Cannabis-Regulierung auch in 
der Schweiz als ein längerfristig wichtiges Thema. Wissenschaftliche Erkenntnisse über die möglichen Folgen einer Cannabis-Regulierung fehlen 
weitgehend. Die Änderung im Betäubungsmittelgesetz kann für die Forschung in der Schweiz eine grosse und einmalige Chance sein, und wird darum 
sehr begrüsst.  
Die Änderung ermöglicht die Untersuchung vieler wissenschaftlicher Fragestellungen zum Umgang mit Cannabis. Um wissenschaftlich valide Daten für 
eine gesundheitspolitische Diskussion erhalten zu können, sind vor allem realitätsnahe Projekte notwendig, wobei der Schutz der Öffentlichkeit nicht 
gefährdet werden darf. 
Um diesem Ziel näher zu kommen, wird im Folgenden ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der Öffentlichkeit, auf die Tabaksteuer, auf das 
Ausschlusskriterium der psychischen Störung sowie auf die Sanktionen gelegt. Ausserdem muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende 
nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können. 
 


    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


 
CTU BE 


 
Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 


 


 
Der Gesundheits- und Jugendschutz, als auch der Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit sind zentrale Anliegen der Forschung. CTU BE teilt 
daher die Einschätzung, dass diesen Themen bei der Ausgestaltung der 
Pilotversuche grosses Gewicht beizumessen ist. Gleichzeitig ist jedoch zu 
beachten, dass der Artikel realitätsnahe, repräsentative und aussagekräftige 
Versuche ermöglichen muss.  
 
CTU BE regt an, die Formulierung analog dem erläuternden Bericht 
anzupassen (S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln, 
zweiter Abschnitt). 
 


 
Statt «gewährleisten»: «nötige Beachtung 
schenken» 
 
 


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 
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CTU BE 
  
 


 
CTU BE begrüsst die in der Verordnung festgehaltenen Zielsetzungen und erachtet die aufgeführten Anforderungen an die Pilotversuche mehrheitlich 
als zielführend und dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dienend. Der Verordnungsentwurf bietet trotz hoher Regelungsdichte 
Gestaltungsspielraum, damit auch unterschiedliche Cannabisregulierungsmodelle erprobt werden können. 
Gerne möchten wir im nachfolgenden Abschnitt auf einige Aspekte hinweisen: 


- Personen mit einer psychischen Störung bzw. mit einer Behandlung mit Psychopharmaka sollten nicht a priori von einer Teilnahme an der 
Studie ausgeschlossen werden.  


- Der Ausschluss aus einem Projekt darf nicht eine verpflichtende Sanktion sein.  
- Für die vorgesehenen wissenschaftlichen Studien sollte keine Tabaksteuer erhoben werden.  
- Der Umfang und die Ausgestaltung der vorgesehenen Schutzmassnahmen sind zu relativieren.  
- Es muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können, dies sollte 


innerhalb und auch für die Zeit vor der Studie gelten. 
 


    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


 
CTU BE 
 


 
Art. 7  
Abs. 1  
Bst. a 


 
Art. 7 Abs. 1 Bst. a besagt, dass der Gesamt-THC-Gehalt in Cannabis, 
welches im Rahmen von Pilotversuchen zugänglich gemacht wird, maximal 
20 Prozent betragen darf. Dieser Maximalwert wird zwar grundsätzlich als 
angemessen erachtet, da er einen gewissen Spielraum für die Untersuchung 
des Einflusses verschiedener THC-Gehalte im Rahmen der Pilotversuche 
zulässt. Eine Festlegung schränkt grundsätzlich die Forschungsmöglichkeiten 
unnötig ein. Es stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist einen Maximalwert auf 
Verordnungsebene festzusetzen. Wäre es nicht sinnvoller die 
Angemessenheit im Rahmen des Bewilligungsverfahrens zu prüfen? 
 


Der Gesamt-THC-Gehalt darf höchstens 20 Prozent 
betragen muss für die Zielsetzung des Versuchs 
angemessen sein. 


 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 3 


 
Der Ansatz, die Studien möglichst realen Bedingungen zu unterziehen, wird 
als sehr positiv erachtet. Cannabis im Rahmen der Studien zu einem Preis zu 
verkaufen, welcher die Tabaksteuer enthält, jedoch nicht höher als der 
Schwarzmarktpreis sein sollte, könnte sich gegebenenfalls als schwierig 
herausstellen.  
Die Qualitätsanforderungen an Cannabis, welche sehr begrüsst werden, 
können den Preis bereits erhöhen. Würde zudem die Tabaksteuer erhoben 
werden, ist die Preisgestaltung markant weniger flexibel und könnte dazu 
führen, dass der Verkaufspreis den Schwarzmarktpreis überschreitet. In 
diesem Falle könnte die Rekrutierung der Studienteilnehmenden massiv 
eingeschränkt werden. Ebenfalls sollte berücksichtigt werden, dass ein 
Grossteil der Studienteilnehmenden Cannabis mit Tabak vermengt 
konsumieren wird. Insofern entrichten sie beim Kauf des Tabaks bereits eine 
Tabaksteuer. Bei anderen Konsumformen wie etwa dem Auflösen von 
Cannabisprodukten in Tee stellt sich die Frage, ob eine Tabaksteuer 


 


3 Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen im Rahmen der Pilotversuche 
nicht der Tabaksteuer nach Artikel 3 Absatz 1 
Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 20092. 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


gerechtfertigt wäre. 
Aus den genannten Gründen würde CTU BE es begrüssen, wenn die 
Pilotversuche von der Tabaksteuer ausgenommen sind.  
Alternativ könnten die aus der Tabaksteuer gewonnen Mittel zweckgebunden 
für die Forschungsprojekte eingesetzt werden.  
 


 
  
 


 
Art. 12  
Abs. 2 
 


 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a schliesst Minderjährige aus den Pilotversuchen 
grundsätzlich aus. Dieser Ausschluss ist nachvollziehbar, jedoch ist er aus 
wissenschaftlicher Sicht wenig sinnvoll. Daten zeigen, dass Minderjährige 
Cannabis konsumieren. Aufgrund ihres Entwicklungsstadiums weisen sie ein 
besonders hohes Gefährdungspotential für eine Reihe an körperlichen und 
psychischen Problemen auf. Es ist deshalb essentiell, dass wissenschaftliche 
Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, wie der Konsum von 
Minderjährigen reduziert werden kann. Dies soll in Ausnahmefällen im 
Rahmen eines Pilotversuches möglich sein. Sinngemäss gilt dies auch für 
schwangere und stillende Frauen.  
 
Art. 12 Abs. 2 Bst. c schliesst grundsätzlich Personen aus den Studien aus, 
welche an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Dazu möchten wir 
gerne folgende Überlegungen teilen:  


 Psychische Störungen sind weit verbreitet und deren Ausprägung 
sehr unterschiedlich. Dieses Ausschlusskriterium vorbehaltlos 
anzuwenden würde dazu führen, dass ein substantieller Teil von 
potentiellen Teilnehmenden ausgeschlossen würde. Zumal der 
Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen in 
den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-V als 
psychische Störungen gelten, würde diese Bestimmung gar die 
eigentliche Zielgruppe der Cannabiskonsumierenden ausschliessen. 


 Die Repräsentativität der Stichprobe bzw. Generalisierbarkeit der 
Ergebnisse wäre mit diesem absoluten Ausschlusskriterium stark 
eingeschränkt. Personen mit psychischen Belastungen oder 
psychischen Störungen konsumieren häufig Cannabis im Sinne einer 
Selbstmedikation, um das psychische Wohlbefinden zu verbessern. 
Der Ausschluss dieser Personengruppe würde die Untersuchung der 
Fragestellung zur Selbstmedikation verunmöglichen. 


 Sofern Art. 12 Abs. 2 Best. c beibehalten werden sollte, ist es wichtig 
zu klären, wie das Vorhanden bzw. Nicht-Vorhandensein von 
psychischen Krankheiten überprüft werden soll. Nicht alle Personen 
mit einer psychischen Störung haben eine ärztliche Diagnose oder 


 
Abs. 2 ersatzlos streichen 
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sind in Behandlung. In diesem Fall wäre etwa an ein Screening zu 
denken. Falls ein Screening Voraussetzung ist, stellt sich die Frage, 
ob ein Screening durch einen Arzt nicht den Rahmen dieser Studien 
sprengen würde und den Charakter einer medizinischen 
Untersuchung annehmen würde. 


 In diesem Zusammenhang ist auch die Begleitung der 
Studienteilnehmenden zu nennen und die Beobachtung des 
gesundheitlichen Wohlbefindens, die es erlaubt bei unerwünschten 
Veränderungen rechtzeitig einzugreifen. 
 


Aus diesen Überlegungen empfehlen wir diese Bestimmungen zu streichen. 
Ob das Studienprotokoll und die definierte Zielgruppe mit den 
entsprechenden Ein- und Ausschlusskriterium aus ethischer Sicht anwendbar 
sind, soll im Rahmen des Bewilligungsverfahrens geprüft werden. 
 


  
Art. 14 Abs. 1 


 
CTU BE erachtet es als sinnvoll, die maximale Bezugsmenge auch 
entsprechend des persönlichen Bedarfs der Probandinnen und Probanden zu 
begrenzen. Damit kann insbesondere auch der Anreiz zu Weitergabe bzw. 
Weiterverkauf reduziert werden. Auch wird die vorgesehene monatliche 
Maximalbezugsmenge von 10 Gramm Gesamt-THC grundsätzlich als 
sinnvoll erachtet. Diese Grenzwerte lassen es zu, auch schwerstabhängige 
Personen mit einem hohen Cannabiskonsum in geeignete 
Forschungsprojekte aufzunehmen, ohne dass diese Probandinnen und 
Probanden zusätzlich auf den Schwarzmarkt angewiesen sind. Eine 
Begrenzung pro Abgabe scheint jedoch wenig sinnvoll insbesondere, weil die 
einzelne Abgabe aus unsere Sicht nicht exakt definiert werden kann und dies 
leicht durch wiederholte einzelne Abgaben umgangen werden kann.  
Es wäre jedoch wünschenswert hier Ausnahmen durch das BAG  
für einzelne Projekte zu ermöglichen 


 
1 … Sie darf 5 Gramm Gesamt-THC pro Abgabe 
und 10 Gramm Gesamt-THC pro Monat nicht 
überschreiten. Ausnahmen sind für einzelne 
Projekte durch das BAG explizit zu genehmigen. 


 
  


 
Art. 15  
Abs. 2 


 
In der Verordnung wird genannt, dass die Weitergabe an Dritte und der 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen zum Studienausschluss führen. 
Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass diese Aufgaben nicht der Studienleitung 
übertragen werden, sondern weiterhin den Strafverfolgungsbehörden 
obliegen. Die Studienleitung kommt ihrer Verantwortung in ausreichender 
Weise nach, wenn sie die Studienteilnehmenden auf die Strafbarkeit der 
Weitergabe an Dritte und Konsum an nicht erlaubten Orten hinweist.  
Der erläuternde Bericht könnte folgendermassen ergänzt werden: “Die 
Studienleitung ist dazu verpflichtet, die Studienteilnehmenden über die 
Vorschriften zu informieren. Die Weitergabe an Dritte und der unbefugte 
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Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen, obliegen im Rahmen der 
Pilotversuche weiterhin den Strafverfolgungsbehörden.” 
 
Aus wissenschaftlicher Sicht muss verhindert werden Probanden aus einer 
Studie auszuschliessen. Aus diesem Grund möchten wir anregen zu prüfen, 
ob nicht das heute bereits geltende Ordnungsbussenverfahren bei 
Cannabiskonsum, anstelle eines Studienausschlusses, auch für das 
“Studiencannabis” zur Anwendung kommen könnte (BetmG Art. 19b und Art. 
28b).  
Innerhalb eines Versuchs sollten andere Sanktionsformen möglich sein, wie 
z.B. den temporären Ausschluss vom Verkauf oder die Verpflichtung zur 
Beratung.  


 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 Konsum 
1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im öffentlich 
zugänglichen Raum konsumiert, wird durch die 
Bewilligungsinhaberin bzw. den 
Bewilligungsinhaber mit geeigneten Massnahmen 
bis hin zum Studienausschluss sanktioniert. vom 
Pilotversuch ausgeschlossen. 
 


 
  


 
Art. 16 
Abs. 1 


 
Die gesundheitlichen Auswirkungen zu überwachen wird als schwierig 
betrachtet, da diese oftmals erst im Nachhinein auftreten. Der 
Gesundheitszustand hingegen kann überwacht werden.   


 
Die Inhaberinnnen und Inhaber von Bewilligungen 
für Pilotversuche überwachen die gesundheitlichen 
Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellen deren 
Behandlung im Falle von studienbedingten 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen sicher. 
 


 
  


 
Art. 17 


 
Art. 17 besagt, dass nicht verwendete Produkte der zuständigen kantonalen 
Vollzugsbehörde zur Verwertung oder Vernichtung zu übergeben sei. Dabei 
ist anzumerken, dass auch die Rückgabe an den Produzenten eine weitere 
Möglichkeit darstellen könnte. Insbesondere könnten durch den 
Rückkaufpreis die Ausgaben in Bezug auf Cannabis reduziert werden. 
 


 
Nach Abschluss des Pilotversuchs nicht 
verwendete Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 sind 
der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zur 
Verwertung oder Vernichtung zu übergeben oder 
dem Produzenten zurückzugeben. 


 
  


 
Art. 18  
Abs. 2  
Bst. h 


 
Die Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Öffentlichkeit ist Bestandteil der Gesuche. Wie bereits im Zusammenhang mit 
Art. 8a Abs. 1 Bst. h des Betäubungsmittelgesetzes erwähnt, ist dies ein 
zentraler Aspekt, welcher jedoch nicht vollumfänglich gewährleistet werden 
kann. Deshalb empfehlen wir nebenstehende Anpassung. 
 


 
Beschreibung der Vorkehrungen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie  zur angemessenen 
Berücksichtigung der Sicherheit der Öffentlichkeit. 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Heussler Fulvia BAG


Von: arnaud.chiolero@biham.unibe.ch


Gesendet: Donnerstag, 25. Oktober 2018 11:23


An: _BAG-Pilotversuche-Cannabis; _BAG-GEVER


Cc: Nicolas.Rodondi@insel.ch


Betreff: Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz


Sehr geehrte Damen und Herren 


 


Wir möchten hiermit die Möglichkeit unterstützen, Studien über den Konsum und die Auswirkungen von Cannabis 


durchzuführen, wie vom ISPM vorgeschlagen.  


 


Tatsächlich ist es wichtig, über hochwertige wissenschaftliche Informationen zu verfügen, um eine vernünftige 


Gesundheitspolitik im Zusammenhang mit dem Cannabiskonsum festzulegen. 


 


Es erscheint uns sinnvoll eine Verordnung zu erstellen, welche die Durchführung solcher Studien ermöglicht. 


 


Freundliche Grüsse 


 


Prof. Nicolas Rodondi, Direktor, und Prof. Arnaud Chiolero, Stv. Direktor 


Berner Institut für Hausarzt Medizin (BIHAM) 


 


Prof Arnaud Chiolero, MD PhD 


Deputy Director 


Institute of Primary Health Care (BIHAM) 


University of Bern, Switzerland 


arnaud.chiolero@biham.unibe.ch 


Tel: +41 31 631 58 72 


www.biham.unibe.ch  


 


Adjunct Professor, Department of Epidemiology, McGill University, Montreal, Canada 
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Prise de position de 
 
 
 
Nom / entreprise / organisation : Institut de droit de la santé 
 
 
Abréviation de l’entr. / org. : IDS 
 
 
Adresse : Avenue du 1er mars 26, 2000 Neuchâtel 
 
 
Personne de référence : Dominique Sprumont 
 
 
Téléphone : 032 718 1280 
 
 
Courriel : dominique.sprumont(at)unine.ch 
 
 
Date : 26.10.2018 
 
 
 
Informations importantes : 
 
1. Veuillez n'effectuer aucun changement dans le format du formulaire. 
 
2. Si vous souhaitez supprimer certains tableaux dans le formulaire, vous avez la possibilité d'ôter la protection du texte sous « Outils/Ôter la protection ». 
 
4. Veuillez envoyer votre prise de position par voie électronique avant le 25 octobre 2018 à l'adresse suivante : pilotversuchecannabis@bag.admin.ch 
sowie gever@bag.admin.ch  
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Modification de la loi sur les stupéfiants (LStup) 


Nom / 
entreprise 
(prière d’utiliser 
l’abréviation 
indiquée à la 
première page) 


Remarques générales 


IDS 


 
La régulation et légalisation de la consommation du cannabis sont des thèmes d’actualité de haute importance.  
Cependant, des données scientifiques sur les effets d’une légalisation du cannabis manquent cruellement. Ces données sont pourtant nécessaires 
pour justifier des décisions politiques en lien avec la consommation du cannabis. La modification de la LStup est donc une réelle opportunité pour la 
recherche scientifique appliquée en lien avec une problématique très actuelle.  
Afin de pouvoir répondre aux différentes questions liées à une réglementation du cannabis, il est particulièrement important de pouvoir mener des 
projets dans un contexte qui soit le plus proche possible de la réalité, tout en garantissant la protection des citoyens. Pour arriver à cet objectif, les 
remarques qui suivent portent une attention particulière sur la protection du public, sur la taxe sur le tabac, sur les critères d’exclusion portant sur les 
troubles psychiques ainsi que sur les sanctions. De plus, il faut absolument veiller à ce que les participants à l’étude ne puissent pas être poursuivis 
pénalement pour leur consommation de cannabis dans le cadre du projet.  


    Nom / 
entreprise 


article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 
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Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants 


Nom / 
entreprise 
(prière d’utiliser 
l’abréviation 
indiquée à la 
première page) 


Remarques générales 


IDS 
 


 
La présente ordonnance donne le cadre nécessaire à la réalisation de projets pilotes dans le but d’obtenir des données scientifiques en lien avec la 
consommation de cannabis. Elle permet d’étudier différents modèles potentiels de régulations. Toutefois, il est nécessaire de mentionner les 
remarques suivantes :  


- les personnes avec des troubles psychiques ne devraient a priori pas être exclues de la participation à l’étude si elles sont capables de 
discernement ; 


- pour le déroulement des études scientifiques, les produits ne devraient pas être soumis à l’impôt sur le tabac ; 
- la portée et la structure des mesures de protections prévues doivent être adaptées ; 
- il est primordial d’assurer le fait que les participants à l’étude ne puissent pas être poursuivis pénalement pour leur consommation de cannabis 


durant toute la durée de l’étude.  
    Nom / 
entreprise 


article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


 
IDS 
 


 
7 al. 1a 


 
Bien que le taux maximal de 20% soit raisonnable, une limitation fixe réduit 
inutilement la marge de manœuvre d’une étude et ne semble pas nécessaire 
dans l’ordonnance. Une telle limitation devrait être décidée dans le cadre de 
la procédure d’autorisation. 


 
la teneur totale en THC doit être adaptée aux 
objectifs de l’étude doit ne doit pas dépasser 
20 %; 


 
IDS 
 
 


 
7 al. 3 


 
En raison de la qualité attendue des produits utilisés dans le cadre de l’étude, 
les soumettre par ailleurs à l’imposition sur le tabac va peser sur le prix du 
produit. Or le produit vendu dans le cadre de l’étude doit correspondre aux 
prix du marché noir. Si le coût du produit dans le cadre de l’étude n’est pas 


 
3 


 


Les produits destinés à être fumés ou vaporisés ou 


qui peuvent être utilisés à cet égard dans le cadre de 
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compétitif avec le prix sur le marché noir, cela limiterait la participation à 
l’étude et pourrait induire un biais considérable. De plus, étant donné les 
possibilités de consommations autres que par la fumée, se pose la question 
de savoir si cette imposition est justifiée, sachant que la majorité des 
participants participent déjà à la taxe sur le tabac vu qu’ils mélangent le 
produit avec du tabac pour la consommation. Il serait donc pertinent 
d’exempter d’impôt sur le tabac les produits de l’étude. 


projets pilotes ne sont pas soumis à l’impôt sur le 


tabac au sens de l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du  


14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac 
 


 
IDS 
 


 
12 al.2 lit. b et c 


 
Les restrictions nommées ne semblent pas justifiées d’un point de vue 
scientifique. La consommation de ces personnes (femmes enceintes ou 
allaitantes et patients psychiques) est un objet d’étude important et 
améliorer les connaissances dans le cadre de ce groupe à risque permettrait 
de mieux faire face aux problématiques qui y sont liées. Concernant les 
personnes atteintes de maladies psychiques, il est important de faire les 
remarques suivantes : 


- L’exclusion de ce groupe de personne porterait sérieusement 
atteinte à la représentativité de l’étude. En effet, vu l’étendue des 
troubles psychiques et les différences de gravités qu’elles 
comportent, exclure toute personnes atteinte de maladie psychique 
demanderait d’exclure un grand nombre de participants potentiels. 
De plus, selon les systèmes de classification ICD-10 et DSM-V, 
l’abus ou la dépendance à des substances psychoactive est 
considéré comme un trouble psychique. Ce faisant, le groupe cible 
de l’étude en serait donc exclu.  


- La représentativité de l’échantillon d’étude par rapport à la population 
générale serait remise en cause. Les personnes atteintes de troubles 
psychiques utilisent souvent le cannabis dans le cadre de 
l’automédication, afin d’améliorer leur bien-être psychique. 
L’exclusion de ce groupe de personne empêcherait donc d’étudier la 
question sous l’angle de l’automédication. 


- Si l’article 12 al. 2 lit. c devait être maintenu, il serait important de 
clarifier comment la présence ou non de troubles psychique devrait 
être vérifiée. Pas toutes les personnes ayant des troubles 
psychiques ont reçu un diagnostic médical ou sont sous traitement. 
Il pourrait donc être question d’introduire un dépistage pour les 
troubles psychiques. Un tel dépistage fait par un médecin risquerait 
de d’entraver le cadre de l’étude pilote et donnerait une impression 
d’examen médical. 


- Le suivi ainsi que l’observation du bien-être médical des participants 


 
Tracer l’alinéa 2 littera b et c 
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à l’étude permettront d’intervenir à temps si des changements 
devaient subvenir. 


En raison des éléments mentionnés ci-dessus, nous recommandons de 
renoncer à ces critères d’exclusion (lit. b et c). Le protocole d’étude ainsi que 
la définition des groupes cibles et des critères d’inclusion et d’exclusion 
doivent être définis dans le cadre de la procédure d’autorisation. 
Un critère important est celui de la capacité de discernement qui est 
présumée selon le Code Civil. Cela vaut également pour les patients 
psychiques. Le préciser ne paraît donc pas indispensable, puisque la 
présomption découle déjà du Code civil. La question se pose toutefois de 
prévoir a contrario d’exclure les personnes incapables de discernement de 
l’étude en question. 


 
IDS 
 


 
14 al. 1 


 
La limite de 10 grammes par mois semble tout à fait justifiée et permet 
d’inclure également les personnes à haute consommation dans l’étude sans 
qu’elles doivent se procurer de la marchandise additionnelle sur le marché 
noir. La limite de 5 grammes par remise par contre ne semble pas forcément 
adaptée étant donné qu’il est difficile de définir précisément une remise et 
cette règle pourrait être contournée facilement en s’adressant à plusieurs 
distributions différentes. Il serait également important de laisser la possibilité 
d’étendre cette limite par l’OFSP dans le cadre de certains projets 
spécifiques.  


 
1 


La quantité de produits au sens de l’art. 7, al. 1, 


remise à un participant se base sur les besoins 


mensuels personnels. Elle ne doit pas dépasser 5 


grammes de THC par remise et 10 grammes de 


THC par mois. Des dérogations à cette limite pour 


des projets spécifiques doivent être approuvées par 


l’OFSP 
 


 
IDS 
 


 
16 al.1 


 
Surveiller les effets sur la santé dans l’ensemble semble difficilement 
faisable étant donné que ces derniers apparaissent souvent plus tard. Par 
contre, il est possible de surveiller l’état de santé des participants.  


 
Les titulaires d’autorisations pour des essais pilotes 


surveillent l’état de santé les effets sur la santé des 


participants et garantissent leur traitement si des 


problèmes de santé liés à l’étude devaient survenir.  
 


 
 
 


 


Notre conclusion (cochez svp. une seule case) 


 Acceptation 
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 Acceptation avec réserves / propositions de modifications 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation :  
Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 


Abkürzung der Firma / Organisation : SNF 


Adresse : Wildhainweg 3, Postfach, 3001 Bern 


Kontaktperson : Inge Blatter 


Telefon : 031 308 22 11 


E-Mail : inge.blatter@snf.ch 


XX 
Datum : 26.09.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwen-
den) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
SNF 
 


 
Der SNF begrüsst die Vorlage aus Forschungssicht. Er unterstützt namentlich das Ziel, dass die gesetzliche Grundlage für die Durchführung wissen-
schaftlicher Pilotversuche geschaffen werden soll, damit evidenzbasierte Entscheidungsgrundlagen für wichtige Entscheidungen über gesellschafts- 
und gesundheitspolitische Anliegen im Zusammenhang mit dem Konsum von Cannabis geschaffen werden können. Die Vorlage erachtet der SNF als 
sachlich ausgewogen und angemessen im Hinblick auf die Durchführung von wissenschaftlichen Studien. Der SNF hat nur wenige spezielle Kommen-
tare aus Forschungssicht zu den einzelnen Bestimmungen. Er begrüsst in diesem Zusammenhang explizit die Gebührenfreiheit für die Versuchsbewil-
ligung gemäss Art. 26 E-BetmPV. 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
SNF 
 


 
8a Abs. 1 Bst. c 


 
Der Gesundheits- und Jugendschutz sowie der Schutz der öffentlichen Ord-
nung und Sicherheit sind wichtige Anliegen. In der Praxis sollte auch nach 
Ansicht des SNF diesen Aspekten Rechnung getragen werden. Es wird je-
doch kaum möglich sein, dass ihm Rahmen der Pilotversuche eine Gewähr-
leistung zugesichert werden kann. «Gewährleistung» ist zu stark: der SNF 
schlägt vor, diesen Ausdruck durch «nötige Beachtung schenken» zu erset-
zen und damit realistische Studiendesigns und Pilotversuche zu ermöglichen. 


 
Statt «gewährleisten»: «nötige Beachtung schen-
ken» 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwen-
den) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
SNF 
 


 
Vgl. allgemeine Bemerkungen zur Gesetzesvorlage 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
SNF 
 


26  
Gebührenfreiheit wird sehr begrüsst, vgl. allgemeine Bemerkungen 


 
      


 
SNF 
 


7 Abs. 3 Die Unterstellung unter die Tabaksteuer könnte für die Durchführung der 
Pilotversuche ein grösseres Hindernis bedeuten (Kosten). Der SNF schlägt 
vor, die Bestimmung zu streichen (Anpassungen Tabaksteuergesetz erforder-
lich) 


 
Abs.3 streichen 
Anpassung Tabakgesetzgebung 


 
SNF 
 


12 Abs. 2 Bst. C Der strikte Ausschluss von Personen mit psychischen Krankheiten von den 
Pilotversuchen sollte überdacht werden. Möglicherweise werden so 
wünschbare Erkenntnisse zum Vornherein ausgeschlossen. Zu prüfen wäre, 
ob der Ausschluss sich auf ärztlich bescheinigte Kontraindikationen be-
schränken sollte. Der SNF begrüsst eine entsprechende Anpassung. 
 


 
Ausschluss von Personen mit ärztlich bescheinig-
ten Kontraindikationen 


SNF 
 


15 Abs. 2 Der SNF regt an, dass die Massnahmen bei Verstössen gegen die Regeln 
zum Konsum und zur Weitergabe der Produkte durch Studienteilnehmende 
eine Differenzierung erfahren. Der Ausschluss aus dem Pilotversuch ist die 
einzige Massnahme im Vorschlag. Weniger weitgehende Massnahmen soll-
ten möglich sein, um dem Fehlverhalten im Einzelfall angemessen und ver-


 
Angemessene Massnahmen im Falle von Verstös-
sen bis zur Sanktion des Ausschlusses vom Pilot-
versuch 
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hältnismässig begegnen zu können und Personen im Versuch zu belassen. 
Der Ausschluss vom Pilotversuch sollte die letzte Stufe eines abgestuften 
Massnahmenkatalogs sein. 
 


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
 
 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


x Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Bern 


Abkürzung der Firma / Organisation : ISPM 


Adresse : Mittelstrasse 43, 3012 Bern 


Kontaktperson : PD Dr. Christian L. Althaus 


Telefon : 031 631 56 97 


E-Mail : christian.althaus@ispm.unibe.ch 


Datum : 9.10.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 ISPM 


 
Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung sowie der Legalisierungsbestrebungen in anderen Ländern erscheint die Cannabis-Regulierung auch in 
der Schweiz als ein längerfristig wichtiges Thema. Wissenschaftliche Erkenntnisse über die möglichen Folgen einer Cannabis-Regulierung fehlen 
weitgehend. Die Änderung im Betäubungsmittelgesetz kann für die Forschung in der Schweiz eine grosse und einmalige Chance sein, und wird darum 
sehr begrüsst.  
Die Änderung ermöglicht die Untersuchung vieler wissenschaftlicher Fragestellungen zum Umgang mit Cannabis. Um wissenschaftlich valide Daten 
für eine gesundheitspolitische Diskussion erhalten zu können, sind vor allem realitätsnahe Projekte notwendig, wobei der Schutz der Öffentlichkeit 
nicht gefährdet werden darf. 
Um diesem Ziel näher zu kommen, wird im Folgenden ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der Öffentlichkeit, auf die Tabaksteuer, auf das 
Ausschlusskriterium der psychischen Störung sowie auf die Sanktionen gelegt. Ausserdem muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende 
nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
 ISPM 


 
Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 
 


 
Der Gesundheits- und Jugendschutz, als auch der Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit sind zentrale Anliegen der Forschung. ISPM teilt 
daher die Einschätzung, dass diesen Themen bei der Ausgestaltung der 
Pilotversuche grosses Gewicht beizumessen ist. Gleichzeitig ist jedoch zu 
beachten, dass der Artikel realitätsnahe, repräsentative und aussagekräftige 
Versuche ermöglichen muss.  
 
ISPM regt an, die Formulierung analog dem erläuternden Bericht anzupassen 
(S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln, zweiter Abschnitt). 
 


 
Statt «gewährleisten»: «nötige Beachtung 
schenken» 
 
 


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 


Allgemeine Bemerkungen 
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verwenden) 


ISPM  
 


 
ISPM begrüsst die in der Verordnung festgehaltenen Zielsetzungen und erachtet die aufgeführten Anforderungen an die Pilotversuche mehrheitlich als 
zielführend und dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dienend. Der Verordnungsentwurf bietet trotz hoher Regelungsdichte 
Gestaltungsspielraum, damit auch unterschiedliche Cannabisregulierungsmodelle erprobt werden können. 
Gerne möchten wir im nachfolgenden Abschnitt auf einige Aspekte hinweisen: 


- Personen mit einer psychischen Störung bzw. mit einer Behandlung mit Psychopharmaka sollten nicht a priori von einer Teilnahme an der 
Studie ausgeschlossen werden.  


- Der Ausschluss aus einem Projekt darf nicht eine verpflichtende Sanktion sein.  
- Für die vorgesehenen wissenschaftlichen Studien sollte keine Tabaksteuer erhoben werden.  
- Der Umfang und die Ausgestaltung der vorgesehenen Schutzmassnahmen sind zu relativieren.  
- Es muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können, dies sollte 


innerhalb und auch für vor der Studie gelten. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 1  
Bst. a 


 
Art. 7 Abs. 1 Bst. a besagt, dass der Gesamt-THC-Gehalt in Cannabis, 
welches im Rahmen von Pilotversuchen zugänglich gemacht wird, maximal 
20 Prozent betragen darf. Dieser Maximalwert wird als angemessen 
erachtet, da er einen Spielraum für die Untersuchung des Einflusses 
verschiedener THC-Gehalte im Rahmen der Pilotversuche zulässt.  
 


 


 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 3 


 
Der Ansatz, die Studien möglichst realen Bedingungen zu unterziehen, wird 
als sehr positiv erachtet. Cannabis im Rahmen der Studien zu einem Preis zu 
verkaufen, welcher die Tabaksteuer enthält, jedoch nicht höher als der 
Schwarzmarktpreis sein sollte, könnte sich gegebenenfalls als schwierig 
herausstellen.  
Die Qualitätsanforderungen an Cannabis, welche sehr begrüsst werden, 
können den Preis bereits erhöhen. Würde zudem die Tabaksteuer erhoben 
werden, ist die Preisgestaltung markant weniger flexibel und könnte dazu 
führen, dass der Verkaufspreis den Schwarzmarktpreis überschreitet. In 
diesem Falle könnte die Rekrutierung der Studienteilnehmenden massiv 
eingeschränkt werden. Ebenfalls sollte berücksichtigt werden, dass ein 
Grossteil der Studienteilnehmenden Cannabis mit Tabak vermengt 
konsumieren wird. Insofern entrichten sie beim Kauf des Tabaks bereits eine 
Tabaksteuer. Bei anderen Konsumformen wie etwa dem Auflösen von 
Cannabisprodukten in Tee stellt sich die Frage, ob eine Tabaksteuer 
gerechtfertigt wäre. 


 


3 Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen im Rahmen der Pilotversuche 
nicht der Tabaksteuer nach Artikel 3 Absatz 1 
Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 20092. 
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Aus den genannten Gründen würde ISPM es begrüssen, wenn die 
Pilotversuche von der Tabaksteuer ausgenommen sind.  
Alternativ könnten die aus der Tabaksteuer gewonnen Mittel 
zweckgebunden für die Forschungsprojekte eingesetzt werden.  
 


 
  
 


 
Art. 12  
Abs. 2 
Bst. a & c 


 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a schliesst Minderjährige aus den Pilotversuchen 
grundsätzlich aus. Dieser Ausschluss ist nachvollziehbar, jedoch ist er aus 
wissenschaftlicher Sicht wenig sinnvoll. Daten zeigen, dass Minderjährige 
Cannabis konsumieren. Aufgrund ihres Entwicklungsstadiums weisen sie ein 
besonders hohes Gefährdungspotential für eine Reihe an körperlichen und 
psychischen Problemen auf. Es ist deshalb essentiell, dass wissenschaftliche 
Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, wie der Konsum von 
Minderjährigen reduziert werden kann. Dies soll in Ausnahmefällen im 
Rahmen eines Pilotversuches möglich sein (siehe nebenstehende 
Formulierung).   
 
Art. 12 Abs. 2 Bst. c schliesst grundsätzlich Personen aus den Studien aus, 
welche an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Dazu möchten wir 
gerne folgende Überlegungen teilen:  


 Psychische Störungen sind weit verbreitet und deren Ausprägung 
sehr unterschiedlich. Dieses Ausschlusskriterium vorbehaltlos 
anzuwenden würde dazu führen, dass ein substantieller Teil von 
potentiellen Teilnehmenden ausgeschlossen würde. Zumal der 
Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen in 
den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-V als 
psychische Störungen gelten, würde diese Bestimmung gar die 
eigentliche Zielgruppe der Cannabiskonsumierenden ausschliessen. 


 Die Repräsentativität der Stichprobe bzw. Generalisierbarkeit der 
Ergebnisse wäre mit diesem absoluten Ausschlusskriterium stark 
eingeschränkt. Personen mit psychischen Belastungen oder 
psychischen Störungen konsumieren häufig Cannabis im Sinne einer 
Selbstmedikation, um das psychische Wohlbefinden zu verbessern. 
Der Ausschluss dieser Personengruppe würde die Untersuchung der 
Fragestellung zur Selbstmedikation verunmöglichen. 


 Sofern Art. 12 Abs. 2 Best. c beibehalten werden sollte, ist es 
wichtig zu klären, wie das Vorhanden bzw. Nicht-Vorhandensein von 
psychischen Krankheiten überprüft werden soll. Nicht alle Personen 


 
2Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen, 
die: 
 


a. Minderjährig sind;  
Minderjährige Personen sind grundsätzlich 
von einer Teilnahme ausgeschlossen. Im 
Sinne einer expliziten Ausnahme kann 
durch das BAG ein speziell und 
ausschliesslich auf Minderjährige 
ausgerichtetes Pilotprojekt bewilligt 
werden. 


b. schwanger sind oder stillen; 
c. an einer ärztlich diagnostizierten 


psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka 
einnehmen.  
Personen mit einer psychischen Krankheit 
oder die verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen, können an 
der Studie teilnehmen, wenn sie die 
Anforderungen des durch eine 
Ethikkommission bewilligten 
Studienprotokolls erfüllen. 
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mit einer psychischen Störung haben eine ärztliche Diagnose oder 
sind in Behandlung. In diesem Fall wäre etwa an ein Screening zu 
denken. Falls ein Screening Voraussetzung ist, stellt sich die Frage, 
ob ein Screening durch einen Arzt nicht den Rahmen dieser Studien 
sprengen würde und den Charakter einer medizinischen 
Untersuchung annehmen würde. 


 In diesem Zusammenhang ist auch die Begleitung der 
Studienteilnehmenden zu nennen und die Beobachtung des 
gesundheitlichen Wohlbefindens, die es erlaubt bei unerwünschten 
Veränderungen rechtzeitig einzugreifen. 
 


Aus diesen Überlegungen empfehlen wir diese Bestimmung zu streichen 
und nebenstehende aufzunehmen. Ob das Studienprotokoll und die 
definierte Zielgruppe mit den entsprechenden Ein- und Ausschlusskriterium 
aus ethischer Sicht anwendbar sind, soll durch die zuständige 
Ethikkommission geprüft werden. 
 


  
Art. 14 Abs. 1 


 
ISPM erachtet es als sinnvoll, die maximale Bezugsmenge auch 
entsprechend des persönlichen Bedarfs der Probandinnen und Probanden zu 
begrenzen. Damit kann insbesondere auch der Anreiz zu Weitergabe bzw. 
Weiterverkauf reduziert werden. Auch wird die vorgesehene monatliche 
Maximalbezugsmenge von 10 Gramm Gesamt-THC als sinnvoll erachtet. 
Diese Grenzwerte lassen es zu, auch schwerstabhängige Personen mit 
einem hohen Cannabiskonsum in geeignete Forschungsprojekte 
aufzunehmen, ohne dass diese Probandinnen und Probanden zusätzlich auf 
den Schwarzmarkt angewiesen sind. 
  


 


 
  


 
Art. 15  
Abs. 2 


 
In der Verordnung wird genannt, dass die Weitergabe an Dritte und der 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen zum Studienausschluss führen. 
Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass diese Aufgaben nicht der Studienleitung 
übertragen werden, sondern weiterhin den Strafverfolgungsbehörden 
obliegen. Die Studienleitung kommt ihrer Verantwortung in ausreichender 
Weise nach, wenn sie die Studienteilnehmenden auf die Strafbarkeit der 
Weitergabe an Dritte und Konsum an nicht erlaubten Orten hinweist.  
Der erläuternde Bericht könnte folgendermassen ergänzt werden: “Die 
Studienleitung ist dazu verpflichtet, die Studienteilnehmenden über die 
Vorschriften zu informieren. Die Weitergabe an Dritte und der unbefugte 
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Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen, obliegen im Rahmen der 
Pilotversuche weiterhin den Strafverfolgungsbehörden.” 
 
Aus wissenschaftlicher Sicht muss verhindert werden Probanden aus einer 
Studie auszuschliessen. Aus diesem Grund möchten wir anregen zu prüfen, 
ob nicht das heute bereits geltende Ordnungsbussenverfahren bei 
Cannabiskonsum, anstelle eines Studienausschlusses, auch für das 
“Studiencannabis” zur Anwendung kommen könnte (BetmG Art. 19b und 
Art. 28b).  
Innerhalb eines Versuchs sollten andere Sanktionsformen möglich sein, wie 
z.B. den temporären Ausschluss vom Verkauf oder die Verpflichtung zur 
Beratung.  


 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 Konsum 
1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im 
öffentlich zugänglichen Raum konsumiert, wird 
durch die Bewilligungsinhaberin bzw. den 
Bewilligungsinhaber mit geeigneten Massnahmen 
bis hin zum Studienausschluss sanktioniert. vom 
Pilotversuch ausgeschlossen. 
 


 
  


 
Art. 16 
Abs. 1 


 
Die gesundheitlichen Auswirkungen zu überwachen wird als schwierig 
betrachtet, da diese oftmals erst im Nachhinein auftreten. Der 
Gesundheitszustand hingegen kann überwacht werden.   


 
Die Inhaberinnnen und Inhaber von Bewilligungen 
für Pilotversuche überwachen die gesundheitlichen 
Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellen deren 
Behandlung im Falle von studienbedingten 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen sicher. 
 


 
  


 
Art. 17 


 
Art. 17 besagt, dass nicht verwendete Produkte der zuständigen kantonalen 
Vollzugsbehörde zur Verwertung oder Vernichtung zu übergeben sei. Dabei 
ist anzumerken, dass auch die Rückgabe an den Produzenten eine weitere 
Möglichkeit darstellen könnte. Insbesondere könnten durch den 
Rückkaufpreis die Ausgaben in Bezug auf Cannabis reduziert werden. 
 


 
Nach Abschluss des Pilotversuchs nicht 
verwendete Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 sind 
der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zur 
Verwertung oder Vernichtung zu übergeben oder 
dem Produzenten zurückzugeben. 


 
  


 
Art. 18  
Abs. 2  
Bst. h 


 
Die Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Öffentlichkeit ist Bestandteil der Gesuche. Wie bereits im Zusammenhang 
mit Art. 8a Abs. 1 Bst. h des Betäubungsmittelgesetzes erwähnt, ist dies ein 
zentraler Aspekt, welcher jedoch nicht vollumfänglich gewährleistet werden 
kann. Deshalb empfehlen wir nebenstehende Anpassung. 
 


 
Beschreibung der Vorkehrungen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie  zur angemessenen 
Berücksichtigung der Sicherheit der Öffentlichkeit. 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Prof. Antoine Flahault, MD, PhD 


Abkürzung der Firma / Organisation : Director of the Institute of Global Health, Faculty of Medicine, University of Geneva 


Adresse : Campus Biotech, Chemin des Mines 9 CH-1202 Geneva 


Kontaktperson : Antoine Flahault 


Telefon : 0786725063/0223790451 


E-Mail : antoine.flahault@unige.ch 


Datum : 09/10/2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch





Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


Institute of 
Global Health, 
Facutly of 
Medicine, 
University of 
Geneva 


 
Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung sowie der Legalisierungsbestrebungen in anderen Ländern erscheint die Cannabis-Regulierung auch in 
der Schweiz als ein längerfristig wichtiges Thema. Wissenschaftliche Erkenntnisse über die möglichen Folgen einer Cannabis-Regulierung fehlen 
weitgehend. Die Änderung im Betäubungsmittelgesetz kann für die Forschung in der Schweiz eine grosse und einmalige Chance sein, und wird darum 
sehr begrüsst.  
Die Änderung ermöglicht die Untersuchung vieler wissenschaftlicher Fragestellungen zum Umgang mit Cannabis. Um wissenschaftlich valide Daten 
für eine gesundheitspolitische Diskussion erhalten zu können, sind vor allem realitätsnahe Projekte notwendig, wobei der Schutz der Öffentlichkeit 
nicht gefährdet werden darf. 
Um diesem Ziel näher zu kommen, wird im Folgenden ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der Öffentlichkeit, auf die Tabaksteuer, auf das 
Ausschlusskriterium der psychischen Störung sowie auf die Sanktionen gelegt. Ausserdem muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende 
nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
Institute of 
Global Health, 
Facutly of 
Medicine, 
University of 
Geneva 


 
Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 
 


 
Der Gesundheits- und Jugendschutz, als auch der Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit sind zentrale Anliegen der Forschung. Institute of 
Global Health, Facutly of Medicine, University of Geneva teilt daher die 
Einschätzung, dass diesen Themen bei der Ausgestaltung der Pilotversuche 
grosses Gewicht beizumessen ist. Gleichzeitig ist jedoch zu beachten, dass 
der Artikel realitätsnahe, repräsentative und aussagekräftige Versuche 
ermöglichen muss.  
 
Institute of Global Health, Facutly of Medicine, University of Geneva regt an, 
die Formulierung analog dem erläuternden Bericht anzupassen (S. 12. Kapitel 
2, Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln, zweiter Abschnitt). 
 


 
Statt «gewährleisten»: «nötige Beachtung 
schenken» 
 
 


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 


Allgemeine Bemerkungen 
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Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Institute of 
Global Health, 
Facutly of 
Medicine, 
University of 
Geneva  
 


 
Institute of Global Health, Facutly of Medicine, University of Geneva begrüsst die in der Verordnung festgehaltenen Zielsetzungen und erachtet die 
aufgeführten Anforderungen an die Pilotversuche mehrheitlich als zielführend und dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dienend. Der 
Verordnungsentwurf bietet trotz hoher Regelungsdichte Gestaltungsspielraum, damit auch unterschiedliche Cannabisregulierungsmodelle erprobt 
werden können. 
Gerne möchten wir im nachfolgenden Abschnitt auf einige Aspekte hinweisen: 


- Personen mit einer psychischen Störung bzw. mit einer Behandlung mit Psychopharmaka sollten nicht a priori von einer Teilnahme an der 
Studie ausgeschlossen werden.  


- Der Ausschluss aus einem Projekt darf nicht eine verpflichtende Sanktion sein.  
- Für die vorgesehenen wissenschaftlichen Studien sollte keine Tabaksteuer erhoben werden.  
- Der Umfang und die Ausgestaltung der vorgesehenen Schutzmassnahmen sind zu relativieren.  
- Es muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können, dies sollte 


innerhalb und auch für vor der Studie gelten. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 1  
Bst. a 


 
Art. 7 Abs. 1 Bst. a besagt, dass der Gesamt-THC-Gehalt in Cannabis, 
welches im Rahmen von Pilotversuchen zugänglich gemacht wird, maximal 
20 Prozent betragen darf. Dieser Maximalwert wird als angemessen 
erachtet, da er einen Spielraum für die Untersuchung des Einflusses 
verschiedener THC-Gehalte im Rahmen der Pilotversuche zulässt.  
 


 


 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 3 


 
Der Ansatz, die Studien möglichst realen Bedingungen zu unterziehen, wird 
als sehr positiv erachtet. Cannabis im Rahmen der Studien zu einem Preis zu 
verkaufen, welcher die Tabaksteuer enthält, jedoch nicht höher als der 
Schwarzmarktpreis sein sollte, könnte sich gegebenenfalls als schwierig 
herausstellen.  
Die Qualitätsanforderungen an Cannabis, welche sehr begrüsst werden, 
können den Preis bereits erhöhen. Würde zudem die Tabaksteuer erhoben 
werden, ist die Preisgestaltung markant weniger flexibel und könnte dazu 
führen, dass der Verkaufspreis den Schwarzmarktpreis überschreitet. In 
diesem Falle könnte die Rekrutierung der Studienteilnehmenden massiv 
eingeschränkt werden. Ebenfalls sollte berücksichtigt werden, dass ein 
Grossteil der Studienteilnehmenden Cannabis mit Tabak vermengt 
konsumieren wird. Insofern entrichten sie beim Kauf des Tabaks bereits eine 


 


3 Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen im Rahmen der Pilotversuche 
nicht der Tabaksteuer nach Artikel 3 Absatz 1 
Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 20092. 
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Tabaksteuer. Bei anderen Konsumformen wie etwa dem Auflösen von 
Cannabisprodukten in Tee stellt sich die Frage, ob eine Tabaksteuer 
gerechtfertigt wäre. 
Aus den genannten Gründen würde Institute of Global Health, Facutly of 
Medicine, University of Geneva es begrüssen, wenn die Pilotversuche von 
der Tabaksteuer ausgenommen sind.  
Alternativ könnten die aus der Tabaksteuer gewonnen Mittel 
zweckgebunden für die Forschungsprojekte eingesetzt werden.  
 


 
  
 


 
Art. 12  
Abs. 2 
Bst. a & c 


 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a schliesst Minderjährige aus den Pilotversuchen 
grundsätzlich aus. Dieser Ausschluss ist nachvollziehbar, jedoch ist er aus 
wissenschaftlicher Sicht wenig sinnvoll. Daten zeigen, dass Minderjährige 
Cannabis konsumieren. Aufgrund ihres Entwicklungsstadiums weisen sie ein 
besonders hohes Gefährdungspotential für eine Reihe an körperlichen und 
psychischen Problemen auf. Es ist deshalb essentiell, dass wissenschaftliche 
Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, wie der Konsum von 
Minderjährigen reduziert werden kann. Dies soll in Ausnahmefällen im 
Rahmen eines Pilotversuches möglich sein (siehe nebenstehende 
Formulierung).   
 
Art. 12 Abs. 2 Bst. c schliesst grundsätzlich Personen aus den Studien aus, 
welche an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Dazu möchten wir 
gerne folgende Überlegungen teilen:  


 Psychische Störungen sind weit verbreitet und deren Ausprägung 
sehr unterschiedlich. Dieses Ausschlusskriterium vorbehaltlos 
anzuwenden würde dazu führen, dass ein substantieller Teil von 
potentiellen Teilnehmenden ausgeschlossen würde. Zumal der 
Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen in 
den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-V als 
psychische Störungen gelten, würde diese Bestimmung gar die 
eigentliche Zielgruppe der Cannabiskonsumierenden ausschliessen. 


 Die Repräsentativität der Stichprobe bzw. Generalisierbarkeit der 
Ergebnisse wäre mit diesem absoluten Ausschlusskriterium stark 
eingeschränkt. Personen mit psychischen Belastungen oder 
psychischen Störungen konsumieren häufig Cannabis im Sinne einer 
Selbstmedikation, um das psychische Wohlbefinden zu verbessern. 
Der Ausschluss dieser Personengruppe würde die Untersuchung der 


 
2Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen, 
die: 
 


a. Minderjährig sind;  
Minderjährige Personen sind grundsätzlich 
von einer Teilnahme ausgeschlossen. Im 
Sinne einer expliziten Ausnahme kann 
durch das BAG ein speziell und 
ausschliesslich auf Minderjährige 
ausgerichtetes Pilotprojekt bewilligt 
werden. 


b. schwanger sind oder stillen; 
c. an einer ärztlich diagnostizierten 


psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka 
einnehmen.  
Personen mit einer psychischen Krankheit 
oder die verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen, können an 
der Studie teilnehmen, wenn sie die 
Anforderungen des durch eine 
Ethikkommission bewilligten 
Studienprotokolls erfüllen. 
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Fragestellung zur Selbstmedikation verunmöglichen. 
 Sofern Art. 12 Abs. 2 Best. c beibehalten werden sollte, ist es 


wichtig zu klären, wie das Vorhanden bzw. Nicht-Vorhandensein von 
psychischen Krankheiten überprüft werden soll. Nicht alle Personen 
mit einer psychischen Störung haben eine ärztliche Diagnose oder 
sind in Behandlung. In diesem Fall wäre etwa an ein Screening zu 
denken. Falls ein Screening Voraussetzung ist, stellt sich die Frage, 
ob ein Screening durch einen Arzt nicht den Rahmen dieser Studien 
sprengen würde und den Charakter einer medizinischen 
Untersuchung annehmen würde. 


 In diesem Zusammenhang ist auch die Begleitung der 
Studienteilnehmenden zu nennen und die Beobachtung des 
gesundheitlichen Wohlbefindens, die es erlaubt bei unerwünschten 
Veränderungen rechtzeitig einzugreifen. 
 


Aus diesen Überlegungen empfehlen wir diese Bestimmung zu streichen 
und nebenstehende aufzunehmen. Ob das Studienprotokoll und die 
definierte Zielgruppe mit den entsprechenden Ein- und Ausschlusskriterium 
aus ethischer Sicht anwendbar sind, soll durch die zuständige 
Ethikkommission geprüft werden. 
 


  
Art. 14 Abs. 1 


 
Institute of Global Health, Facutly of Medicine, University of Geneva erachtet 
es als sinnvoll, die maximale Bezugsmenge auch entsprechend des 
persönlichen Bedarfs der Probandinnen und Probanden zu begrenzen. Damit 
kann insbesondere auch der Anreiz zu Weitergabe bzw. Weiterverkauf 
reduziert werden. Auch wird die vorgesehene monatliche 
Maximalbezugsmenge von 10 Gramm Gesamt-THC als sinnvoll erachtet. 
Diese Grenzwerte lassen es zu, auch schwerstabhängige Personen mit 
einem hohen Cannabiskonsum in geeignete Forschungsprojekte 
aufzunehmen, ohne dass diese Probandinnen und Probanden zusätzlich auf 
den Schwarzmarkt angewiesen sind. 
  


 


 
  


 
Art. 15  
Abs. 2 


 
In der Verordnung wird genannt, dass die Weitergabe an Dritte und der 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen zum Studienausschluss führen. 
Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass diese Aufgaben nicht der Studienleitung 
übertragen werden, sondern weiterhin den Strafverfolgungsbehörden 
obliegen. Die Studienleitung kommt ihrer Verantwortung in ausreichender 


 
 
 
 
 
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


Weise nach, wenn sie die Studienteilnehmenden auf die Strafbarkeit der 
Weitergabe an Dritte und Konsum an nicht erlaubten Orten hinweist.  
Der erläuternde Bericht könnte folgendermassen ergänzt werden: “Die 
Studienleitung ist dazu verpflichtet, die Studienteilnehmenden über die 
Vorschriften zu informieren. Die Weitergabe an Dritte und der unbefugte 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen, obliegen im Rahmen der 
Pilotversuche weiterhin den Strafverfolgungsbehörden.” 
 
Aus wissenschaftlicher Sicht muss verhindert werden Probanden aus einer 
Studie auszuschliessen. Aus diesem Grund möchten wir anregen zu prüfen, 
ob nicht das heute bereits geltende Ordnungsbussenverfahren bei 
Cannabiskonsum, anstelle eines Studienausschlusses, auch für das 
“Studiencannabis” zur Anwendung kommen könnte (BetmG Art. 19b und 
Art. 28b).  
Innerhalb eines Versuchs sollten andere Sanktionsformen möglich sein, wie 
z.B. den temporären Ausschluss vom Verkauf oder die Verpflichtung zur 
Beratung.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 Konsum 
1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im 
öffentlich zugänglichen Raum konsumiert, wird 
durch die Bewilligungsinhaberin bzw. den 
Bewilligungsinhaber mit geeigneten Massnahmen 
bis hin zum Studienausschluss sanktioniert. vom 
Pilotversuch ausgeschlossen. 
 


 
  


 
Art. 16 
Abs. 1 


 
Die gesundheitlichen Auswirkungen zu überwachen wird als schwierig 
betrachtet, da diese oftmals erst im Nachhinein auftreten. Der 
Gesundheitszustand hingegen kann überwacht werden.   


 
Die Inhaberinnnen und Inhaber von Bewilligungen 
für Pilotversuche überwachen die gesundheitlichen 
Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellen deren 
Behandlung im Falle von studienbedingten 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen sicher. 
 


 
  


 
Art. 17 


 
Art. 17 besagt, dass nicht verwendete Produkte der zuständigen kantonalen 
Vollzugsbehörde zur Verwertung oder Vernichtung zu übergeben sei. Dabei 
ist anzumerken, dass auch die Rückgabe an den Produzenten eine weitere 
Möglichkeit darstellen könnte. Insbesondere könnten durch den 
Rückkaufpreis die Ausgaben in Bezug auf Cannabis reduziert werden. 
 


 
Nach Abschluss des Pilotversuchs nicht 
verwendete Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 sind 
der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zur 
Verwertung oder Vernichtung zu übergeben oder 
dem Produzenten zurückzugeben. 


 
  


 
Art. 18  


 
Die Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung der Sicherheit der 


 
Beschreibung der Vorkehrungen zur 
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Abs. 2  
Bst. h 


Öffentlichkeit ist Bestandteil der Gesuche. Wie bereits im Zusammenhang 
mit Art. 8a Abs. 1 Bst. h des Betäubungsmittelgesetzes erwähnt, ist dies ein 
zentraler Aspekt, welcher jedoch nicht vollumfänglich gewährleistet werden 
kann. Deshalb empfehlen wir nebenstehende Anpassung. 
 


Gewährleistung der Sicherheit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie  zur angemessenen 
Berücksichtigung der Sicherheit der Öffentlichkeit. 


 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Prof. Dr. phil. Gisela Michel, 
Universität Luzern, Dept Health Sciences and Health Policy 


Abkürzung der Firma / Organisation : Unilu 


Adresse : Frohburgstrasse 3, Postfach 4466, 6002 Luzern 


Kontaktperson :  


Telefon : 041 229 59 55 


E-Mail : gisela.michel@unilu.ch 


Datum : 10.10.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 UNILU 


 
Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung sowie der Legalisierungsbestrebungen in anderen Ländern erscheint die Cannabis-Regulierung auch in 
der Schweiz als ein längerfristig wichtiges Thema. Wissenschaftliche Erkenntnisse über die möglichen Folgen einer Cannabis-Regulierung fehlen 
weitgehend. Die Änderung im Betäubungsmittelgesetz kann für die Forschung in der Schweiz eine grosse und einmalige Chance sein, und wird darum 
sehr begrüsst.  
Die Änderung ermöglicht die Untersuchung vieler wissenschaftlicher Fragestellungen zum Umgang mit Cannabis. Um wissenschaftlich valide Daten für 
eine gesundheitspolitische Diskussion erhalten zu können, sind vor allem realitätsnahe Projekte notwendig, wobei der Schutz der Öffentlichkeit nicht 
gefährdet werden darf. 
Um diesem Ziel näher zu kommen, wird im Folgenden ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der Öffentlichkeit, auf die Tabaksteuer, auf das 
Ausschlusskriterium der psychischen Störung sowie auf die Sanktionen gelegt. Ausserdem muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende 
nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
 UNILU 


 
Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 
 


 
Der Gesundheits- und Jugendschutz, als auch der Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit sind zentrale Anliegen der Forschung. UNILU teilt 
daher die Einschätzung, dass diesen Themen bei der Ausgestaltung der 
Pilotversuche grosses Gewicht beizumessen ist. Gleichzeitig ist jedoch zu 
beachten, dass der Artikel realitätsnahe, repräsentative und aussagekräftige 
Versuche ermöglichen muss.  
 
UNILU regt an, die Formulierung analog dem erläuternden Bericht 
anzupassen (S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln, 
zweiter Abschnitt). 
 


 
Statt «gewährleisten»: «nötige Beachtung 
schenken» 
 
 


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 
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UNILU 
  
 


 
UNILU begrüsst die in der Verordnung festgehaltenen Zielsetzungen und erachtet die aufgeführten Anforderungen an die Pilotversuche mehrheitlich 
als zielführend und dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dienend. Der Verordnungsentwurf bietet trotz hoher Regelungsdichte 
Gestaltungsspielraum, damit auch unterschiedliche Cannabisregulierungsmodelle erprobt werden können. 
Gerne möchten wir im nachfolgenden Abschnitt auf einige Aspekte hinweisen: 


- Personen mit einer psychischen Störung bzw. mit einer Behandlung mit Psychopharmaka sollten nicht a priori von einer Teilnahme an der 
Studie ausgeschlossen werden.  


- Der Ausschluss aus einem Projekt darf nicht eine verpflichtende Sanktion sein.  
- Für die vorgesehenen wissenschaftlichen Studien sollte keine Tabaksteuer erhoben werden.  
- Der Umfang und die Ausgestaltung der vorgesehenen Schutzmassnahmen sind zu relativieren.  
- Es muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können, dies sollte 


innerhalb und auch für vor der Studie gelten. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 1  
Bst. a 


 
Art. 7 Abs. 1 Bst. a besagt, dass der Gesamt-THC-Gehalt in Cannabis, 
welches im Rahmen von Pilotversuchen zugänglich gemacht wird, maximal 
20 Prozent betragen darf. Dieser Maximalwert wird als angemessen erachtet, 
da er einen Spielraum für die Untersuchung des Einflusses verschiedener 
THC-Gehalte im Rahmen der Pilotversuche zulässt.  
 


 


 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 3 


 
Der Ansatz, die Studien möglichst realen Bedingungen zu unterziehen, wird 
als sehr positiv erachtet. Cannabis im Rahmen der Studien zu einem Preis zu 
verkaufen, welcher die Tabaksteuer enthält, jedoch nicht höher als der 
Schwarzmarktpreis sein sollte, könnte sich gegebenenfalls als schwierig 
herausstellen.  
Die Qualitätsanforderungen an Cannabis, welche sehr begrüsst werden, 
können den Preis bereits erhöhen. Würde zudem die Tabaksteuer erhoben 
werden, ist die Preisgestaltung markant weniger flexibel und könnte dazu 
führen, dass der Verkaufspreis den Schwarzmarktpreis überschreitet. In 
diesem Falle könnte die Rekrutierung der Studienteilnehmenden massiv 
eingeschränkt werden. Ebenfalls sollte berücksichtigt werden, dass ein 
Grossteil der Studienteilnehmenden Cannabis mit Tabak vermengt 
konsumieren wird. Insofern entrichten sie beim Kauf des Tabaks bereits eine 
Tabaksteuer. Bei anderen Konsumformen wie etwa dem Auflösen von 
Cannabisprodukten in Tee stellt sich die Frage, ob eine Tabaksteuer 
gerechtfertigt wäre. 
Aus den genannten Gründen würde UNILU es begrüssen, wenn die 
Pilotversuche von der Tabaksteuer ausgenommen sind.  
Alternativ könnten die aus der Tabaksteuer gewonnen Mittel zweckgebunden 


 


3 Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen im Rahmen der Pilotversuche 
nicht der Tabaksteuer nach Artikel 3 Absatz 1 
Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 20092. 
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für die Forschungsprojekte eingesetzt werden.  
 


 
  
 


 
Art. 12  
Abs. 2 
Bst. a & c 


 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a schliesst Minderjährige aus den Pilotversuchen 
grundsätzlich aus. Dieser Ausschluss ist nachvollziehbar, jedoch ist er aus 
wissenschaftlicher Sicht wenig sinnvoll. Daten zeigen, dass Minderjährige 
Cannabis konsumieren. Aufgrund ihres Entwicklungsstadiums weisen sie ein 
besonders hohes Gefährdungspotential für eine Reihe an körperlichen und 
psychischen Problemen auf. Es ist deshalb essentiell, dass wissenschaftliche 
Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, wie der Konsum von 
Minderjährigen reduziert werden kann. Dies soll in Ausnahmefällen im 
Rahmen eines Pilotversuches möglich sein (siehe nebenstehende 
Formulierung).   
 
Art. 12 Abs. 2 Bst. c schliesst grundsätzlich Personen aus den Studien aus, 
welche an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Dazu möchten wir 
gerne folgende Überlegungen teilen:  


• Psychische Störungen sind weit verbreitet und deren Ausprägung 
sehr unterschiedlich. Dieses Ausschlusskriterium vorbehaltlos 
anzuwenden würde dazu führen, dass ein substantieller Teil von 
potentiellen Teilnehmenden ausgeschlossen würde. Zumal der 
Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen in 
den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-V als 
psychische Störungen gelten, würde diese Bestimmung gar die 
eigentliche Zielgruppe der Cannabiskonsumierenden ausschliessen. 


• Die Repräsentativität der Stichprobe bzw. Generalisierbarkeit der 
Ergebnisse wäre mit diesem absoluten Ausschlusskriterium stark 
eingeschränkt. Personen mit psychischen Belastungen oder 
psychischen Störungen konsumieren häufig Cannabis im Sinne einer 
Selbstmedikation, um das psychische Wohlbefinden zu verbessern. 
Der Ausschluss dieser Personengruppe würde die Untersuchung der 
Fragestellung zur Selbstmedikation verunmöglichen. 


• Sofern Art. 12 Abs. 2 Best. c beibehalten werden sollte, ist es wichtig 
zu klären, wie das Vorhanden bzw. Nicht-Vorhandensein von 
psychischen Krankheiten überprüft werden soll. Nicht alle Personen 
mit einer psychischen Störung haben eine ärztliche Diagnose oder 
sind in Behandlung. In diesem Fall wäre etwa an ein Screening zu 
denken. Falls ein Screening Voraussetzung ist, stellt sich die Frage, 
ob ein Screening durch einen Arzt nicht den Rahmen dieser Studien 
sprengen würde und den Charakter einer medizinischen 


 
2Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen, 
die: 
 


a. Minderjährig sind;  
Minderjährige Personen sind grundsätzlich 
von einer Teilnahme ausgeschlossen. Im 
Sinne einer expliziten Ausnahme kann 
durch das BAG ein speziell und 
ausschliesslich auf Minderjährige 
ausgerichtetes Pilotprojekt bewilligt werden. 


b. schwanger sind oder stillen; 
c. an einer ärztlich diagnostizierten 


psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka 
einnehmen.  
Personen mit einer psychischen Krankheit 
oder die verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen, können an 
der Studie teilnehmen, wenn sie die 
Anforderungen des durch eine 
Ethikkommission bewilligten 
Studienprotokolls erfüllen. 
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Untersuchung annehmen würde. 
• In diesem Zusammenhang ist auch die Begleitung der 


Studienteilnehmenden zu nennen und die Beobachtung des 
gesundheitlichen Wohlbefindens, die es erlaubt bei unerwünschten 
Veränderungen rechtzeitig einzugreifen. 
 


Aus diesen Überlegungen empfehlen wir diese Bestimmung zu streichen und 
nebenstehende aufzunehmen. Ob das Studienprotokoll und die definierte 
Zielgruppe mit den entsprechenden Ein- und Ausschlusskriterium aus 
ethischer Sicht anwendbar sind, soll durch die zuständige Ethikkommission 
geprüft werden. 
 


  
Art. 14 Abs. 1 


 
UNILU erachtet es als sinnvoll, die maximale Bezugsmenge auch 
entsprechend des persönlichen Bedarfs der Probandinnen und Probanden zu 
begrenzen. Damit kann insbesondere auch der Anreiz zu Weitergabe bzw. 
Weiterverkauf reduziert werden. Auch wird die vorgesehene monatliche 
Maximalbezugsmenge von 10 Gramm Gesamt-THC als sinnvoll erachtet. 
Diese Grenzwerte lassen es zu, auch schwerstabhängige Personen mit 
einem hohen Cannabiskonsum in geeignete Forschungsprojekte 
aufzunehmen, ohne dass diese Probandinnen und Probanden zusätzlich auf 
den Schwarzmarkt angewiesen sind. 
  


 


 
  


 
Art. 15  
Abs. 2 


 
In der Verordnung wird genannt, dass die Weitergabe an Dritte und der 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen zum Studienausschluss führen. 
Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass diese Aufgaben nicht der Studienleitung 
übertragen werden, sondern weiterhin den Strafverfolgungsbehörden 
obliegen. Die Studienleitung kommt ihrer Verantwortung in ausreichender 
Weise nach, wenn sie die Studienteilnehmenden auf die Strafbarkeit der 
Weitergabe an Dritte und Konsum an nicht erlaubten Orten hinweist.  
Der erläuternde Bericht könnte folgendermassen ergänzt werden: “Die 
Studienleitung ist dazu verpflichtet, die Studienteilnehmenden über die 
Vorschriften zu informieren. Die Weitergabe an Dritte und der unbefugte 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen, obliegen im Rahmen der 
Pilotversuche weiterhin den Strafverfolgungsbehörden.” 
 
Aus wissenschaftlicher Sicht muss verhindert werden Probanden aus einer 
Studie auszuschliessen. Aus diesem Grund möchten wir anregen zu prüfen, 
ob nicht das heute bereits geltende Ordnungsbussenverfahren bei 
Cannabiskonsum, anstelle eines Studienausschlusses, auch für das 
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“Studiencannabis” zur Anwendung kommen könnte (BetmG Art. 19b und Art. 
28b).  
Innerhalb eines Versuchs sollten andere Sanktionsformen möglich sein, wie 
z.B. den temporären Ausschluss vom Verkauf oder die Verpflichtung zur 
Beratung.  


 
Art. 15 Konsum 
1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im öffentlich 
zugänglichen Raum konsumiert, wird durch die 
Bewilligungsinhaberin bzw. den 
Bewilligungsinhaber mit geeigneten Massnahmen 
bis hin zum Studienausschluss sanktioniert. vom 
Pilotversuch ausgeschlossen. 
 


 
  


 
Art. 16 
Abs. 1 


 
Die gesundheitlichen Auswirkungen zu überwachen wird als schwierig 
betrachtet, da diese oftmals erst im Nachhinein auftreten. Der 
Gesundheitszustand hingegen kann überwacht werden.   


 
Die Inhaberinnnen und Inhaber von Bewilligungen 
für Pilotversuche überwachen die gesundheitlichen 
Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellen deren 
Behandlung im Falle von studienbedingten 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen sicher. 
 


 
  


 
Art. 17 


 
Art. 17 besagt, dass nicht verwendete Produkte der zuständigen kantonalen 
Vollzugsbehörde zur Verwertung oder Vernichtung zu übergeben sei. Dabei 
ist anzumerken, dass auch die Rückgabe an den Produzenten eine weitere 
Möglichkeit darstellen könnte. Insbesondere könnten durch den 
Rückkaufpreis die Ausgaben in Bezug auf Cannabis reduziert werden. 
 


 
Nach Abschluss des Pilotversuchs nicht 
verwendete Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 sind 
der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zur 
Verwertung oder Vernichtung zu übergeben oder 
dem Produzenten zurückzugeben. 


 
  


 
Art. 18  
Abs. 2  
Bst. h 


 
Die Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Öffentlichkeit ist Bestandteil der Gesuche. Wie bereits im Zusammenhang mit 
Art. 8a Abs. 1 Bst. h des Betäubungsmittelgesetzes erwähnt, ist dies ein 
zentraler Aspekt, welcher jedoch nicht vollumfänglich gewährleistet werden 
kann. Deshalb empfehlen wir nebenstehende Anpassung. 
 


 
Beschreibung der Vorkehrungen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie  zur angemessenen 
Berücksichtigung der Sicherheit der Öffentlichkeit. 


 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 
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 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Institut Universitaire de médecine sociale et préventive, CHUV 


Abkürzung der Firma / Organisation : IUMSP 


Adresse : Route de la Corniche 10 


Kontaktperson : Prof Dr Med Murielle Bochud 


Telefon : +41 21 314 08 99 


E-Mail : murielle.bochud@chuv.ch 


Datum : 10.10.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 IUMSP 


 
Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung sowie der Legalisierungsbestrebungen in anderen Ländern erscheint die Cannabis-Regulierung auch in 
der Schweiz als ein längerfristig wichtiges Thema. Wissenschaftliche Erkenntnisse über die möglichen Folgen einer Cannabis-Regulierung fehlen 
weitgehend. Die Änderung im Betäubungsmittelgesetz kann für die Forschung in der Schweiz eine grosse und einmalige Chance sein, und wird darum 
sehr begrüsst.  
Die Änderung ermöglicht die Untersuchung vieler wissenschaftlicher Fragestellungen zum Umgang mit Cannabis. Um wissenschaftlich valide Daten 
für eine gesundheitspolitische Diskussion erhalten zu können, sind vor allem realitätsnahe Projekte notwendig, wobei der Schutz der Öffentlichkeit 
nicht gefährdet werden darf. 
Um diesem Ziel näher zu kommen, wird im Folgenden ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der Öffentlichkeit, auf die Tabaksteuer, auf das 
Ausschlusskriterium der psychischen Störung sowie auf die Sanktionen gelegt. Ausserdem muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende 
nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
 IUMSP 


 
Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 
 


 
Der Gesundheits- und Jugendschutz, als auch der Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit sind zentrale Anliegen der Forschung. IUMSP teilt 
daher die Einschätzung, dass diesen Themen bei der Ausgestaltung der 
Pilotversuche grosses Gewicht beizumessen ist. Gleichzeitig ist jedoch zu 
beachten, dass der Artikel realitätsnahe, repräsentative und aussagekräftige 
Versuche ermöglichen muss.  
 
IUMSP regt an, die Formulierung analog dem erläuternden Bericht 
anzupassen (S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln, 
zweiter Abschnitt). 
 


 
Statt «gewährleisten»: «nötige Beachtung 
schenken» 
 
 


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 


Allgemeine Bemerkungen 
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Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


IUMSP  
 


 
IUMSP begrüsst die in der Verordnung festgehaltenen Zielsetzungen und erachtet die aufgeführten Anforderungen an die Pilotversuche mehrheitlich 
als zielführend und dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dienend. Der Verordnungsentwurf bietet trotz hoher Regelungsdichte 
Gestaltungsspielraum, damit auch unterschiedliche Cannabisregulierungsmodelle erprobt werden können. 
Gerne möchten wir im nachfolgenden Abschnitt auf einige Aspekte hinweisen: 


- Personen mit einer psychischen Störung bzw. mit einer Behandlung mit Psychopharmaka sollten nicht a priori von einer Teilnahme an der 
Studie ausgeschlossen werden.  


- Der Ausschluss aus einem Projekt darf nicht eine verpflichtende Sanktion sein.  
- Für die vorgesehenen wissenschaftlichen Studien sollte keine Tabaksteuer erhoben werden.  
- Der Umfang und die Ausgestaltung der vorgesehenen Schutzmassnahmen sind zu relativieren.  
- Es muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können, dies sollte 


innerhalb und auch für vor der Studie gelten. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 1  
Bst. a 


 
Art. 7 Abs. 1 Bst. a besagt, dass der Gesamt-THC-Gehalt in Cannabis, 
welches im Rahmen von Pilotversuchen zugänglich gemacht wird, maximal 
20 Prozent betragen darf. Dieser Maximalwert wird als angemessen 
erachtet, da er einen Spielraum für die Untersuchung des Einflusses 
verschiedener THC-Gehalte im Rahmen der Pilotversuche zulässt.  
 


 


 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 3 


 
Der Ansatz, die Studien möglichst realen Bedingungen zu unterziehen, wird 
als sehr positiv erachtet. Cannabis im Rahmen der Studien zu einem Preis zu 
verkaufen, welcher die Tabaksteuer enthält, jedoch nicht höher als der 
Schwarzmarktpreis sein sollte, könnte sich gegebenenfalls als schwierig 
herausstellen.  
Die Qualitätsanforderungen an Cannabis, welche sehr begrüsst werden, 
können den Preis bereits erhöhen. Würde zudem die Tabaksteuer erhoben 
werden, ist die Preisgestaltung markant weniger flexibel und könnte dazu 
führen, dass der Verkaufspreis den Schwarzmarktpreis überschreitet. In 
diesem Falle könnte die Rekrutierung der Studienteilnehmenden massiv 
eingeschränkt werden. Ebenfalls sollte berücksichtigt werden, dass ein 
Grossteil der Studienteilnehmenden Cannabis mit Tabak vermengt 
konsumieren wird. Insofern entrichten sie beim Kauf des Tabaks bereits eine 
Tabaksteuer. Bei anderen Konsumformen wie etwa dem Auflösen von 


 


3 Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen im Rahmen der Pilotversuche 
nicht der Tabaksteuer nach Artikel 3 Absatz 1 
Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 20092. 
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Cannabisprodukten in Tee stellt sich die Frage, ob eine Tabaksteuer 
gerechtfertigt wäre. 
Aus den genannten Gründen würde IUMSP es begrüssen, wenn die 
Pilotversuche von der Tabaksteuer ausgenommen sind.  
Alternativ könnten die aus der Tabaksteuer gewonnen Mittel 
zweckgebunden für die Forschungsprojekte eingesetzt werden.  
 


 
  
 


 
Art. 12  
Abs. 2 
Bst. a & c 


 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a schliesst Minderjährige aus den Pilotversuchen 
grundsätzlich aus. Dieser Ausschluss ist nachvollziehbar, jedoch ist er aus 
wissenschaftlicher Sicht wenig sinnvoll. Daten zeigen, dass Minderjährige 
Cannabis konsumieren. Aufgrund ihres Entwicklungsstadiums weisen sie ein 
besonders hohes Gefährdungspotential für eine Reihe an körperlichen und 
psychischen Problemen auf. Es ist deshalb essentiell, dass wissenschaftliche 
Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, wie der Konsum von 
Minderjährigen reduziert werden kann. Dies soll in Ausnahmefällen im 
Rahmen eines Pilotversuches möglich sein (siehe nebenstehende 
Formulierung).   
 
Art. 12 Abs. 2 Bst. c schliesst grundsätzlich Personen aus den Studien aus, 
welche an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Dazu möchten wir 
gerne folgende Überlegungen teilen:  


 Psychische Störungen sind weit verbreitet und deren Ausprägung 
sehr unterschiedlich. Dieses Ausschlusskriterium vorbehaltlos 
anzuwenden würde dazu führen, dass ein substantieller Teil von 
potentiellen Teilnehmenden ausgeschlossen würde. Zumal der 
Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen in 
den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-V als 
psychische Störungen gelten, würde diese Bestimmung gar die 
eigentliche Zielgruppe der Cannabiskonsumierenden ausschliessen. 


 Die Repräsentativität der Stichprobe bzw. Generalisierbarkeit der 
Ergebnisse wäre mit diesem absoluten Ausschlusskriterium stark 
eingeschränkt. Personen mit psychischen Belastungen oder 
psychischen Störungen konsumieren häufig Cannabis im Sinne einer 
Selbstmedikation, um das psychische Wohlbefinden zu verbessern. 
Der Ausschluss dieser Personengruppe würde die Untersuchung der 
Fragestellung zur Selbstmedikation verunmöglichen. 


 Sofern Art. 12 Abs. 2 Best. c beibehalten werden sollte, ist es 


 
2Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen, 
die: 
 


a. Minderjährig sind;  
Minderjährige Personen sind grundsätzlich 
von einer Teilnahme ausgeschlossen. Im 
Sinne einer expliziten Ausnahme kann 
durch das BAG ein speziell und 
ausschliesslich auf Minderjährige 
ausgerichtetes Pilotprojekt bewilligt 
werden. 


b. schwanger sind oder stillen; 
c. an einer ärztlich diagnostizierten 


psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka 
einnehmen.  
Personen mit einer psychischen Krankheit 
oder die verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen, können an 
der Studie teilnehmen, wenn sie die 
Anforderungen des durch eine 
Ethikkommission bewilligten 
Studienprotokolls erfüllen. 
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wichtig zu klären, wie das Vorhanden bzw. Nicht-Vorhandensein von 
psychischen Krankheiten überprüft werden soll. Nicht alle Personen 
mit einer psychischen Störung haben eine ärztliche Diagnose oder 
sind in Behandlung. In diesem Fall wäre etwa an ein Screening zu 
denken. Falls ein Screening Voraussetzung ist, stellt sich die Frage, 
ob ein Screening durch einen Arzt nicht den Rahmen dieser Studien 
sprengen würde und den Charakter einer medizinischen 
Untersuchung annehmen würde. 


 In diesem Zusammenhang ist auch die Begleitung der 
Studienteilnehmenden zu nennen und die Beobachtung des 
gesundheitlichen Wohlbefindens, die es erlaubt bei unerwünschten 
Veränderungen rechtzeitig einzugreifen. 
 


Aus diesen Überlegungen empfehlen wir diese Bestimmung zu streichen 
und nebenstehende aufzunehmen. Ob das Studienprotokoll und die 
definierte Zielgruppe mit den entsprechenden Ein- und Ausschlusskriterium 
aus ethischer Sicht anwendbar sind, soll durch die zuständige 
Ethikkommission geprüft werden. 
 


  
Art. 14 Abs. 1 


 
IUMSP erachtet es als sinnvoll, die maximale Bezugsmenge auch 
entsprechend des persönlichen Bedarfs der Probandinnen und Probanden zu 
begrenzen. Damit kann insbesondere auch der Anreiz zu Weitergabe bzw. 
Weiterverkauf reduziert werden. Auch wird die vorgesehene monatliche 
Maximalbezugsmenge von 10 Gramm Gesamt-THC als sinnvoll erachtet. 
Diese Grenzwerte lassen es zu, auch schwerstabhängige Personen mit 
einem hohen Cannabiskonsum in geeignete Forschungsprojekte 
aufzunehmen, ohne dass diese Probandinnen und Probanden zusätzlich auf 
den Schwarzmarkt angewiesen sind. 
  


 


 
  


 
Art. 15  
Abs. 2 


 
In der Verordnung wird genannt, dass die Weitergabe an Dritte und der 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen zum Studienausschluss führen. 
Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass diese Aufgaben nicht der Studienleitung 
übertragen werden, sondern weiterhin den Strafverfolgungsbehörden 
obliegen. Die Studienleitung kommt ihrer Verantwortung in ausreichender 
Weise nach, wenn sie die Studienteilnehmenden auf die Strafbarkeit der 
Weitergabe an Dritte und Konsum an nicht erlaubten Orten hinweist.  
Der erläuternde Bericht könnte folgendermassen ergänzt werden: “Die 


 
 
 
 
 
 
 
 
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


Studienleitung ist dazu verpflichtet, die Studienteilnehmenden über die 
Vorschriften zu informieren. Die Weitergabe an Dritte und der unbefugte 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen, obliegen im Rahmen der 
Pilotversuche weiterhin den Strafverfolgungsbehörden.” 
 
Aus wissenschaftlicher Sicht muss verhindert werden Probanden aus einer 
Studie auszuschliessen. Aus diesem Grund möchten wir anregen zu prüfen, 
ob nicht das heute bereits geltende Ordnungsbussenverfahren bei 
Cannabiskonsum, anstelle eines Studienausschlusses, auch für das 
“Studiencannabis” zur Anwendung kommen könnte (BetmG Art. 19b und 
Art. 28b).  
Innerhalb eines Versuchs sollten andere Sanktionsformen möglich sein, wie 
z.B. den temporären Ausschluss vom Verkauf oder die Verpflichtung zur 
Beratung.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 Konsum 
1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im 
öffentlich zugänglichen Raum konsumiert, wird 
durch die Bewilligungsinhaberin bzw. den 
Bewilligungsinhaber mit geeigneten Massnahmen 
bis hin zum Studienausschluss sanktioniert. vom 
Pilotversuch ausgeschlossen. 
 


 
  


 
Art. 16 
Abs. 1 


 
Die gesundheitlichen Auswirkungen zu überwachen wird als schwierig 
betrachtet, da diese oftmals erst im Nachhinein auftreten. Der 
Gesundheitszustand hingegen kann überwacht werden.   


 
Die Inhaberinnnen und Inhaber von Bewilligungen 
für Pilotversuche überwachen die gesundheitlichen 
Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellen deren 
Behandlung im Falle von studienbedingten 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen sicher. 
 


 
  


 
Art. 17 


 
Art. 17 besagt, dass nicht verwendete Produkte der zuständigen kantonalen 
Vollzugsbehörde zur Verwertung oder Vernichtung zu übergeben sei. Dabei 
ist anzumerken, dass auch die Rückgabe an den Produzenten eine weitere 
Möglichkeit darstellen könnte. Insbesondere könnten durch den 
Rückkaufpreis die Ausgaben in Bezug auf Cannabis reduziert werden. 
 


 
Nach Abschluss des Pilotversuchs nicht 
verwendete Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 sind 
der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zur 
Verwertung oder Vernichtung zu übergeben oder 
dem Produzenten zurückzugeben. 


 
  


 
Art. 18  
Abs. 2  
Bst. h 


 
Die Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Öffentlichkeit ist Bestandteil der Gesuche. Wie bereits im Zusammenhang 
mit Art. 8a Abs. 1 Bst. h des Betäubungsmittelgesetzes erwähnt, ist dies ein 
zentraler Aspekt, welcher jedoch nicht vollumfänglich gewährleistet werden 


 
Beschreibung der Vorkehrungen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie  zur angemessenen 
Berücksichtigung der Sicherheit der Öffentlichkeit. 
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kann. Deshalb empfehlen wir nebenstehende Anpassung. 
 


 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : FHNW, HSA, Institut für Soziale Arbeit und Gesundheit (ISAGE) 


Abkürzung der Firma / Organisation : ISAGE 


Adresse : Riggenbachstrasse 16, 4600 Olten 


Kontaktperson : Urs Gerber / Marcel Krebs 


Telefon : 062 957 20 58 


E-Mail : urs.gerber@fhnw.ch 


Datum : 17.10.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwen-
den) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
ISAGE 
 


Ein Schwerpunkt des Instituts für Soziale Arbeit und Gesundheit (ISAGE) ist der Themenbereich «Sucht». In diesem Schwerpunkt ist das ISAGE so-
wohl in der Grund- und Weiterbildung als auch in der Forschung tätig.  
 
Cannabis ist in der Schweiz die mit Abstand am meisten konsumierte illegale Droge. Die Konsumzahlen bleiben seit Jahren stabil. Die heutige Verbots-
Regelung im BetmG befriedigt nicht. Befristete, wissenschaftlich begleitete Pilotversuche bieten vor diesem Hintergrund eine Möglichkeit, den rekrea-
tiven Cannabis-Konsum in einem kontrollierten Rahmen zu untersuchen. Die mit dieser Gesetzesänderung angestrebten Pilotversuche mit Cannabis 
sind wichtig um Ideen für sinnvolle Formen der Regulierung zu generieren. 
 
Aus Sicht des ISAGE hat sich eine moderne und kohärente Suchtpolitik am Schadenspotenzial von Suchtmitteln und –verhalten für das Individuum und 
die Gesellschaft zu orientieren. Es ist darum ein Anliegen des ISAGE, dass für heute illegale Suchtmittel unter Einbezug ihres individuellen und gesell-
schaftlichen Schadenspotenzials geeignete Regulierungs-Modelle geprüft werden. Die Einschätzung zu möglichen neuen Regulierungsansätzen von 
Cannabis muss wissenschaftlich begleitet und entsprechend müssen wissenschaftliche Studien zur Prüfung innovativer Modelle gefördert werden. 
Darum ist die Einführung eines befristeten «Experimentierartikels» für Cannabis-Pilotversuche im BetmG zu begrüssen. 
 
Das ISAGE begrüsst die vorgelegte Änderung des BetmG im Grundsatz, sieht jedoch gewissen Präzisierungsbedarf. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
ISAGE 
 


Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 


Art. 8a Abs. 1 lit. c Vorentwurf BetmG hält fest, dass die Bewilligungsnehmer 
den Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Rahmen der Pilotver-
suche gewährleisten müssen. Gleichzeitig hält Art. 2 Abs. 2 lit f der Verord-
nung fest, dass die Auswirkungen des Umgangs mit Cannabis auf die öffent-
liche Ordnung und Sicherheit ein mögliches Erkenntnisinteresse der Cannabis-
Pilotversuche sein können. Zwischen diesen zwei Bestimmungen besteht aus 
Sicht des ISAGE ein gewisser Widerspruch. 
Die Untersuchung der Auswirkungen des Umgangs mit Cannabis auf die öf-
fentliche Ordnung und Sicherheit ist ein legitimes Forschungsinteresse eines 
Pilotversuchs. Bei der Untersuchung dieser Auswirkungen ist die Zusammen-
arbeit zwischen den Forschungsverantwortlichen und den lokalen Ordnungs-
kräften natürlich von Bedeutung; die Verantwortung für die Sicherstellung von 
öffentlicher Ordnung und Sicherheit kann jedoch nicht gänzlich auf die Bewil-
ligungsnehmer übertragen werden. 
 


Änderungsvorschlag für Art. 8a Abs. 1 lit. c (kursiv):  
 
«so durchgeführt werden, dass der Gesundheits- 
und der Jugendschutz gewährleistet sind sowie 
der Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 
beachtet wird.» 
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Das ISAGE ersucht den Bundesrat daher, die Formulierung von Art. 8a Abs. 1 
lit. c Vorentwurf BetmG sowie das Verhältnis dieses Artikels zu Art. 2 abs. 2 
lit. f BetmPV nochmals zu überprüfen. 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwen-
den) 


Allgemeine Bemerkungen 


ISAGE 
 


Das ISAGE unterstützt die im Verordnungsentwurf festgelegten Zielsetzungen. Dabei ist es zentral, dass die Pilotversuche nach anerkannten wissen-
schaftlichen Standards durchgeführt und evaluiert werden, um Erkenntnisse u.a. über die Auswirkungen des Konsums auf die Gesundheit der Konsu-
mentinnen und Konsumenten, das Konsumverhalten, sozio-ökonomische Aspekte und den illegalen Markt zu liefern. 
 
Das ISAGE begrüsst die vorgelegten Ausführungsbestimmungen im Grundsatz, sieht jedoch namentlich bei den Anforderungen an die Pilotversuche 
gewissen Änderungsbedarf. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
ISAGE Art. 4 Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche örtlich auf eine oder mehrere Gemein-


den zu beschränken sind. Aus Sicht des ISAGE spräche nichts dagegen, die 
örtliche Beschränkung auf ganze Kantone und Regionen auszuweiten. 
Schliesslich könnten auch die Auswirkungen der Pilotversuche auf die Sucht-
hilfe-Systeme, die kantonal organisiert sind, ein relevantes Erkenntnisinte-
resse der Studien sein. 
 


Änderungsvorschlag für Art. 4 (kursiv): 
 
«Pilotversuche sind örtlich auf eine oder mehrere 
Gemeinden, auf einen Kanton oder eine Region zu 
begrenzen […]» 


ISAGE Art. 7 Abs. 3 Im Rahmen der Pilotversuche entstehen verschiedenen Akteuren kosten: 
Dem Bund, den Kantonen und Gemeinden in denen die Versuche stattfinden 
sowie den Forschungsinstitutionen. Das ISAGE schlägt vor, dass für die Gel-
tungsdauer des «Experimentierartikels» ein Fonds eingerichtet wird, aus dem 
Präventionsmassnahmen und Forschungsprojekte zu Cannabis-Konsum in der 
Schweiz (z.B. auch die Pilotversuch-Projekte selbst) finanziert werden. 50 % 
der Steuereinnahmen aus der Erhebung der Tabaksteuer auf die Pilotversuch-
Produkte sollen in diesen Fonds fliessen. 
 


Änderungsvorschlag für Art. 7 Abs. 3 (kursiv): 
 
«Produkte […] unterstehen der Tabaksteuer nach 
Artikel 3 Absatz 1 Tabaksteuerverordnung vom 14. 
Oktober 2009. 50 Prozent der Steuereinnahmen 
kommen einem für die Geltungsdauer von Art. 8a 
BetmG zu errichtenden Fonds zugute, aus dem Prä-
ventionsmassnahmen und Forschungsprojekte zu 
Cannabis-Konsum in der Schweiz finanziert wer-
den.» 
 


ISAGE 
 


Art. 12 Abs. 2 
lit. c 


Aus Sicht des ISAGE ist es weder sinnvoll noch notwendig, psychisch belas-
tete Personen generell und a priori von den Pilotversuchen auszuschliessen. 
Personen mit einer psychischen Krankheit konsumieren überproportional Can-
nabis; zum Teil auch als eine Form der Selbstmedikation und um sich psy-
chisch zu stabilisieren. Es ist zentral, im Rahmen der Pilotversuche Erkennt-
nisse über die Auswirkungen eines regulierten Umgangs mit Cannabis auch 
und gerade bei dieser Personengruppe zu gewinnen.  


Änderungsvorschlag: Art. 12 Abs. 2 lit. c streichen. 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis) 
Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 


 
  


Es ist davon auszugehen, dass der Ausschluss dieser Personengruppe die 
Aussagekraft der Pilotstudien erheblich schmälert, zum Beispiel betreffend die 
gesundheitlichen Auswirkungen von Cannabis-Konsum. Ebenso ist es von In-
teresse, zu erforschen, ob Begleitmassnahmen der Prävention und Schadens-
minderung allfällige negative Gesundheits-Folgen von Cannabiskonsum bei 
dieser Personengruppe verhindern bzw. abfedern können. 
Das ISAGE setzt sich darum für eine Streichung des vorgeschlagenen Art. 12 
Abs. 2 lit. c ein. Die Prüfung der Teilnahme von psychisch belasteten, Medika-
mente einnehmenden oder an einer Krankheit leidenden Personen soll aber 
individuell und aufgrund der Einschätzung des behandelnden Arztes/der be-
handelnden Ärztin und/oder des Studienarztes/der Studienärztin erfolgen.   
 


ISAGE 
 


Art. 15 Abs. 1 
und Abs. 2 


Gemäss Art. 15 Abs. 1 BetmPV dürfen die Produkte nicht im öffentlich zugäng-
lichen Raum (z.B. Park) konsumiert werden. Es stellt sich die Frage, ob das 
Konsumverbot im öffentlichen Raum praktikabel ist und so in der Verordnung 
festgehalten werden sollte. 
Gemäss Art. 15 Abs. 2 BetmPV soll zudem ein Zuwiderhandeln gegen das 
Verbot des Konsums im öffentlich zugänglichen Raum mit einem Ausschluss 
vom Pilotversuch bestraft werden. Aus Sicht des ISAGE sollte aus Gründen 
der Verhältnismässigkeit hier zumindest eine stufenweise Sanktion erfolgen, 
die zu formulieren im Ermessen der Projektverantwortlichen liegen sollte. 


Änderungsvorschlag für Art. 15 Abs. 1 und Abs. 2: 
 
Abs. 1: «[…] nur zum Eigengebrauch verwenden.» 
 «und nicht im öffentlich zugänglichen Raum kon-
sumieren» streichen. 
 
Abs. 2: «Wer solche Produkte weitergibt, wird vom 
Pilotversuch ausgeschlossen.»  
 «oder im öffentlichen zugänglichen Raum konsu-
miert» streichen. 
 


 
ISAGE 
 


 
Art. 18 Abs. 2 lit. 
e 


 
Vgl. Kommentar zu Art. 4 BetmPV: 
 
Aus Sicht des ISAGE spricht nichts dagegen, die örtliche Beschränkung auf 
ganze Kantone und Regionen auszuweiten. Schliesslich könnten auch die Aus-
wirkungen der Pilotversuche auf die Suchthilfe-Systeme, die kantonal organi-
siert sind, ein relevantes Erkenntnisinteresse der Studien sein. 
 


 
Änderungsvorschlag für Art. 18 Abs. 2 lit. e (kursiv): 
 
«Einverständnis der betroffenen Gemeinden oder 
Kantone zu den vorgesehenen Verkaufsstellen;» 


 
ISAGE 


 
Art. 18 Abs. 2 lit. 
j 


 
Der Förderung und dem Schutz von Kindern und Jugendlichen ist suchtpoli-
tisch besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Jugendschutz umfasst aus 
Sicht des ISAGE mehr als nur die Durchsetzung der gesetzlich verankerten 
Jugendschutzmassnahmen.1 Jugendschutz bedeutet auch, die Jugendlichen 
im Umgang mit Risiken des Konsums psychoaktiver Substanzen zu unter-
stützen bzw. ihre Gesundheits-, Risiko- und Konsumkompetenz zu fördern, 


 


                                                           
1 Vgl. Grundposition der NAS-CPA: «Suchtprävention und Jugendschutz zeitgemäss gestalten» (2018). 



https://www.nas-cpa.ch/fileadmin/documents/grundpositionen/Grundposition_NAS_CPA_Pr%C3%A4vention_Jugendschutz_2018_de.pdf
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wobei dies die Möglichkeit auf Konsumverzicht explizit miteinschliesst. Ju-
gendschutz bedeutet zudem, die Förderung von Früherkennung und -inter-
vention bei gefährdeten Jugendlichen mit problematischem Konsum. Diese 
sind mit adäquaten niederschwelligen Beratungs- und Hilfeangeboten zu un-
terstützen. 
 
Im Jugendschutzkonzept, das nach Art. 18 Abs. 2 lit. j BetmPV zu erstellen 
ist, muss diesem ganzheitlichen Verständnis von Jugendschutz Rechnung 
getragen werden. 


 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 


Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Prof. Dr. L. Suzanne Suggs, PhD, MSc, Full Professor 


Abkürzung der Firma / Organisation : Institute of Public Communication, Università della Svizzera 
italiana 


Adresse : via G. Buffi 13, 6900 Lugano 


Kontaktperson : Prof. Suzanne Suggs 


Telefon : 058.666.4484 


E-Mail : suzanne.suggs@usi.ch 


Datum : 22.10.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 
Name / Firma 
(bitte auf der 
ersten Seite 
angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


LSS 


 
Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung sowie der Legalisierungsbestrebungen in anderen Ländern erscheint 
die Cannabis-Regulierung auch in der Schweiz als ein längerfristig wichtiges Thema. Wissenschaftliche 
Erkenntnisse über die möglichen Folgen einer Cannabis-Regulierung fehlen weitgehend. Die Änderung im 
Betäubungsmittelgesetz kann für die Forschung in der Schweiz eine grosse und einmalige Chance sein, und wird 
darum sehr begrüsst.  
Die Änderung ermöglicht die Untersuchung vieler wissenschaftlicher Fragestellungen zum Umgang mit Cannabis. Um 
wissenschaftlich valide Daten für eine gesundheitspolitische Diskussion erhalten zu können, sind vor allem 
realitätsnahe Projekte notwendig, wobei der Schutz der Öffentlichkeit nicht gefährdet werden darf. 
Um diesem Ziel näher zu kommen, wird im Folgenden ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der Öffentlichkeit, 
auf die Tabaksteuer, auf das Ausschlusskriterium der psychischen Störung sowie auf die Sanktionen gelegt. 
Ausserdem muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum 
belangt werden können. 
 


    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag 


(Textvorschlag) 
 
 LSS 


 
Art. 8a Abs. 
1 lit. c 
 


 
Der Gesundheits- und Jugendschutz, als auch der Schutz 
der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sind zentrale 
Anliegen der Forschung. LSS teilt daher die Einschätzung, 
dass diesen Themen bei der Ausgestaltung der 
Pilotversuche grosses Gewicht beizumessen ist. 
Gleichzeitig ist jedoch zu beachten, dass der Artikel 
realitätsnahe, repräsentative und aussagekräftige 
Versuche ermöglichen muss.  
 
LSS regt an, die Formulierung analog dem erläuternden 
Bericht anzupassen (S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu 
den einzelnen Artikeln, zweiter Abschnitt). 
 


 
Statt «gewährleisten»: «nötige 
Beachtung schenken» 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 
Name / Firma 
(bitte auf der 
ersten Seite 
angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


LSS  


 
LSS begrüsst die in der Verordnung festgehaltenen Zielsetzungen und erachtet die aufgeführten Anforderungen an 
die Pilotversuche mehrheitlich als zielführend und dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dienend. Der 
Verordnungsentwurf bietet trotz hoher Regelungsdichte Gestaltungsspielraum, damit auch unterschiedliche 
Cannabisregulierungsmodelle erprobt werden können. 
Gerne möchten wir im nachfolgenden Abschnitt auf einige Aspekte hinweisen: 


- Personen mit einer psychischen Störung bzw. mit einer Behandlung mit Psychopharmaka sollten nicht a 
priori von einer Teilnahme an der Studie ausgeschlossen werden.  


- Der Ausschluss aus einem Projekt darf nicht eine verpflichtende Sanktion sein.  
- Für die vorgesehenen wissenschaftlichen Studien sollte keine Tabaksteuer erhoben werden.  
- Der Umfang und die Ausgestaltung der vorgesehenen Schutzmassnahmen sind zu relativieren.  
- Es muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum 


belangt werden können, dies sollte innerhalb und auch für vor der Studie gelten. 
 


    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag 


(Textvorschlag) 
 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 1  
Bst. a 


 
Art. 7 Abs. 1 Bst. a besagt, dass der Gesamt-THC-Gehalt 
in Cannabis, welches im Rahmen von Pilotversuchen 
zugänglich gemacht wird, maximal 20 Prozent betragen 
darf. Dieser Maximalwert wird als angemessen erachtet, da 
er einen Spielraum für die Untersuchung des Einflusses 
verschiedener THC-Gehalte im Rahmen der Pilotversuche 
zulässt.  
 


 


 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 3 


 
Der Ansatz, die Studien möglichst realen Bedingungen zu 
unterziehen, wird als sehr positiv erachtet. Cannabis im 
Rahmen der Studien zu einem Preis zu verkaufen, welcher 
die Tabaksteuer enthält, jedoch nicht höher als der 
Schwarzmarktpreis sein sollte, könnte sich gegebenenfalls 
als schwierig herausstellen.  
Die Qualitätsanforderungen an Cannabis, welche sehr 
begrüsst werden, können den Preis bereits erhöhen. Würde 


 


3 Produkte, die zum Rauchen oder 
Vaporisieren bestimmt sind oder dazu 
verwendet werden können, unterstehen 
im Rahmen der Pilotversuche nicht der 
Tabaksteuer nach Artikel 3 Absatz 1 
Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 
20092. 
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zudem die Tabaksteuer erhoben werden, ist die 
Preisgestaltung markant weniger flexibel und könnte dazu 
führen, dass der Verkaufspreis den Schwarzmarktpreis 
überschreitet. In diesem Falle könnte die Rekrutierung 
der Studienteilnehmenden massiv eingeschränkt werden. 
Ebenfalls sollte berücksichtigt werden, dass ein 
Grossteil der Studienteilnehmenden Cannabis mit Tabak 
vermengt konsumieren wird. Insofern entrichten sie beim 
Kauf des Tabaks bereits eine Tabaksteuer. Bei anderen 
Konsumformen wie etwa dem Auflösen von Cannabisprodukten 
in Tee stellt sich die Frage, ob eine Tabaksteuer 
gerechtfertigt wäre. 
Aus den genannten Gründen würde LSS es begrüssen, wenn 
die Pilotversuche von der Tabaksteuer ausgenommen sind.  
Alternativ könnten die aus der Tabaksteuer gewonnen 
Mittel zweckgebunden für die Forschungsprojekte 
eingesetzt werden.  
 


 
  
 


 
Art. 12  
Abs. 2 
Bst. a & c 


 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a schliesst Minderjährige aus den 
Pilotversuchen grundsätzlich aus. Dieser Ausschluss ist 
nachvollziehbar, jedoch ist er aus wissenschaftlicher 
Sicht wenig sinnvoll. Daten zeigen, dass Minderjährige 
Cannabis konsumieren. Aufgrund ihres Entwicklungsstadiums 
weisen sie ein besonders hohes Gefährdungspotential für 
eine Reihe an körperlichen und psychischen Problemen auf. 
Es ist deshalb essentiell, dass wissenschaftliche 
Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, wie der 
Konsum von Minderjährigen reduziert werden kann. Dies 
soll in Ausnahmefällen im Rahmen eines Pilotversuches 
möglich sein (siehe nebenstehende Formulierung).   
 
Art. 12 Abs. 2 Bst. c schliesst grundsätzlich Personen 
aus den Studien aus, welche an einer ärztlich 
diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Dazu 
möchten wir gerne folgende Überlegungen teilen:  


• Psychische Störungen sind weit verbreitet und deren 
Ausprägung sehr unterschiedlich. Dieses 
Ausschlusskriterium vorbehaltlos anzuwenden würde 
dazu führen, dass ein substantieller Teil von 
potentiellen Teilnehmenden ausgeschlossen würde. 


 
2Ausgeschlossen ist die Teilnahme von 
Personen, die: 
 


a. Minderjährig sind;  
Minderjährige Personen sind 
grundsätzlich von einer 
Teilnahme ausgeschlossen. Im 
Sinne einer expliziten Ausnahme 
kann durch das BAG ein speziell 
und ausschliesslich auf 
Minderjährige ausgerichtetes 
Pilotprojekt bewilligt werden. 


b. schwanger sind oder stillen; 
c. an einer ärztlich 


diagnostizierten psychischen 
Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen.  
Personen mit einer psychischen 
Krankheit oder die 
verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen, können 
an der Studie teilnehmen, wenn 
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Zumal der Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von 
psychoaktiven Substanzen in den beiden 
Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-V als 
psychische Störungen gelten, würde diese Bestimmung 
gar die eigentliche Zielgruppe der 
Cannabiskonsumierenden ausschliessen. 


• Die Repräsentativität der Stichprobe bzw. 
Generalisierbarkeit der Ergebnisse wäre mit diesem 
absoluten Ausschlusskriterium stark eingeschränkt. 
Personen mit psychischen Belastungen oder 
psychischen Störungen konsumieren häufig Cannabis 
im Sinne einer Selbstmedikation, um das psychische 
Wohlbefinden zu verbessern. Der Ausschluss dieser 
Personengruppe würde die Untersuchung der 
Fragestellung zur Selbstmedikation verunmöglichen. 


• Sofern Art. 12 Abs. 2 Best. c beibehalten werden 
sollte, ist es wichtig zu klären, wie das Vorhanden 
bzw. Nicht-Vorhandensein von psychischen 
Krankheiten überprüft werden soll. Nicht alle 
Personen mit einer psychischen Störung haben eine 
ärztliche Diagnose oder sind in Behandlung. In 
diesem Fall wäre etwa an ein Screening zu denken. 
Falls ein Screening Voraussetzung ist, stellt sich 
die Frage, ob ein Screening durch einen Arzt nicht 
den Rahmen dieser Studien sprengen würde und den 
Charakter einer medizinischen Untersuchung annehmen 
würde. 


• In diesem Zusammenhang ist auch die Begleitung der 
Studienteilnehmenden zu nennen und die Beobachtung 
des gesundheitlichen Wohlbefindens, die es erlaubt 
bei unerwünschten Veränderungen rechtzeitig 
einzugreifen. 
 


Aus diesen Überlegungen empfehlen wir diese Bestimmung zu 
streichen und nebenstehende aufzunehmen. Ob das 
Studienprotokoll und die definierte Zielgruppe mit den 
entsprechenden Ein- und Ausschlusskriterium aus ethischer 
Sicht anwendbar sind, soll durch die zuständige 
Ethikkommission geprüft werden. 
 


sie die Anforderungen des durch 
eine Ethikkommission bewilligten 
Studienprotokolls erfüllen. 
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Art. 14 Abs. 
1 


LSS erachtet es als sinnvoll, die maximale Bezugsmenge 
auch entsprechend des persönlichen Bedarfs der 
Probandinnen und Probanden zu begrenzen. Damit kann 
insbesondere auch der Anreiz zu Weitergabe bzw. 
Weiterverkauf reduziert werden. Auch wird die vorgesehene 
monatliche Maximalbezugsmenge von 10 Gramm Gesamt-THC als 
sinnvoll erachtet. Diese Grenzwerte lassen es zu, auch 
schwerstabhängige Personen mit einem hohen Cannabiskonsum 
in geeignete Forschungsprojekte aufzunehmen, ohne dass 
diese Probandinnen und Probanden zusätzlich auf den 
Schwarzmarkt angewiesen sind. 
  


 
  


 
Art. 15  
Abs. 2 


 
In der Verordnung wird genannt, dass die Weitergabe an 
Dritte und der Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen 
zum Studienausschluss führen. Dabei ist wichtig zu 
erwähnen, dass diese Aufgaben nicht der Studienleitung 
übertragen werden, sondern weiterhin den 
Strafverfolgungsbehörden obliegen. Die Studienleitung 
kommt ihrer Verantwortung in ausreichender Weise nach, 
wenn sie die Studienteilnehmenden auf die Strafbarkeit 
der Weitergabe an Dritte und Konsum an nicht erlaubten 
Orten hinweist.  
Der erläuternde Bericht könnte folgendermassen ergänzt 
werden: “Die Studienleitung ist dazu verpflichtet, die 
Studienteilnehmenden über die Vorschriften zu 
informieren. Die Weitergabe an Dritte und der unbefugte 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen, obliegen im 
Rahmen der Pilotversuche weiterhin den 
Strafverfolgungsbehörden.” 
 
Aus wissenschaftlicher Sicht muss verhindert werden 
Probanden aus einer Studie auszuschliessen. Aus diesem 
Grund möchten wir anregen zu prüfen, ob nicht das heute 
bereits geltende Ordnungsbussenverfahren bei 
Cannabiskonsum, anstelle eines Studienausschlusses, auch 
für das “Studiencannabis” zur Anwendung kommen könnte 
(BetmG Art. 19b und Art. 28b).  
Innerhalb eines Versuchs sollten andere Sanktionsformen 
möglich sein, wie z.B. den temporären Ausschluss vom 
Verkauf oder die Verpflichtung zur Beratung.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 Konsum 
1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder 
im öffentlich zugänglichen Raum 
konsumiert, wird durch die 
Bewilligungsinhaberin bzw. den 
Bewilligungsinhaber mit geeigneten 
Massnahmen bis hin zum 
Studienausschluss sanktioniert. vom 
Pilotversuch ausgeschlossen. 
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Art. 16 
Abs. 1 


 
Die gesundheitlichen Auswirkungen zu überwachen wird als 
schwierig betrachtet, da diese oftmals erst im Nachhinein 
auftreten. Der Gesundheitszustand hingegen kann überwacht 
werden.   


 
Die Inhaberinnnen und Inhaber von 
Bewilligungen für Pilotversuche 
überwachen die gesundheitlichen 
Auswirkungen auf den 
Gesundheitszustand der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer und stellen deren 
Behandlung im Falle von 
studienbedingten gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen sicher. 
 


 
  


 
Art. 17 


 
Art. 17 besagt, dass nicht verwendete Produkte der 
zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zur Verwertung 
oder Vernichtung zu übergeben sei. Dabei ist anzumerken, 
dass auch die Rückgabe an den Produzenten eine weitere 
Möglichkeit darstellen könnte. Insbesondere könnten durch 
den Rückkaufpreis die Ausgaben in Bezug auf Cannabis 
reduziert werden. 
 


 
Nach Abschluss des Pilotversuchs nicht 
verwendete Produkte nach Artikel 7 
Absatz 1 sind der zuständigen 
kantonalen Vollzugsbehörde zur 
Verwertung oder Vernichtung zu 
übergeben oder dem Produzenten 
zurückzugeben. 


 
  


 
Art. 18  
Abs. 2  
Bst. h 


 
Die Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung der 
Sicherheit der Öffentlichkeit ist Bestandteil der 
Gesuche. Wie bereits im Zusammenhang mit Art. 8a Abs. 1 
Bst. h des Betäubungsmittelgesetzes erwähnt, ist dies ein 
zentraler Aspekt, welcher jedoch nicht vollumfänglich 
gewährleistet werden kann. Deshalb empfehlen wir 
nebenstehende Anpassung. 
 


 
Beschreibung der Vorkehrungen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie  
zur angemessenen Berücksichtigung der 
Sicherheit der Öffentlichkeit. 


 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 
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 Ablehnung 
 
 
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 


Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften 


Abkürzung der Firma / Organisation : SAMW 


Adresse : Haus der Akademien, Laupenstrasse 7, 3001 Bern 


Kontaktperson : Valérie Clerc, Generalsekretärin der SAMW 


Telefon : 031 306 92 70 


E-Mail : v.clerc@samw.ch 


Datum : 22. Oktober 2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 SAMW 


 
Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung sowie der Legalisierungsbestrebungen in anderen Ländern erscheint die Cannabis-Regulierung auch in 
der Schweiz als ein längerfristig wichtiges Thema. Wissenschaftliche Erkenntnisse über die möglichen Folgen einer Cannabis-Regulierung fehlen 
weitgehend. Die Änderung im Betäubungsmittelgesetz kann für die Forschung in der Schweiz eine grosse und einmalige Chance sein, und wird darum 
sehr begrüsst.  
Die Änderung ermöglicht die Untersuchung vieler wissenschaftlicher Fragestellungen zum Umgang mit Cannabis. Um wissenschaftlich valide Daten 
für eine gesundheitspolitische Diskussion erhalten zu können, sind vor allem realitätsnahe Projekte notwendig, wobei der Schutz der Öffentlichkeit 
nicht gefährdet werden darf. 
Um diesem Ziel näher zu kommen, wird im Folgenden ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der Öffentlichkeit, auf die Tabaksteuer, auf das 
Ausschlusskriterium der psychischen Störung sowie auf die Sanktionen gelegt. Ausserdem muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende 
nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
 SAMW 


 
Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 
 


 
Der Gesundheits- und Jugendschutz, als auch der Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit sind zentrale Anliegen der Forschung. Die SAMW 
teilt daher die Einschätzung, dass diesen Themen bei der Ausgestaltung der 
Pilotversuche grosses Gewicht beizumessen ist. Gleichzeitig ist jedoch zu 
beachten, dass der Artikel realitätsnahe, repräsentative und aussagekräftige 
Versuche ermöglichen muss.  
 
Die SAMW regt an, die Formulierung analog dem erläuternden Bericht 
anzupassen (S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln, 
zweiter Abschnitt). 
 


 
Statt «gewährleisten»: «nötige Beachtung 
schenken» 
 
 


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 


Allgemeine Bemerkungen 
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Abkürzung 
verwenden) 


SAMW 
  
 


 
Die SAMW begrüsst die in der Verordnung festgehaltenen Zielsetzungen und erachtet die aufgeführten Anforderungen an die Pilotversuche 
mehrheitlich als zielführend und dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dienend. Der Verordnungsentwurf bietet trotz hoher Regelungsdichte 
Gestaltungsspielraum, damit auch unterschiedliche Cannabisregulierungsmodelle erprobt werden können. 
Gerne möchten wir im nachfolgenden Abschnitt auf einige Aspekte hinweisen: 


- Personen mit einer psychischen Störung bzw. mit einer Behandlung mit Psychopharmaka sollten nicht a priori von einer Teilnahme an der 
Studie ausgeschlossen werden.  


- Der Ausschluss aus einem Projekt darf nicht eine verpflichtende Sanktion sein.  
- Für die vorgesehenen wissenschaftlichen Studien sollte keine Tabaksteuer erhoben werden.  
- Der Umfang und die Ausgestaltung der vorgesehenen Schutzmassnahmen sind zu relativieren.  
- Es muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können, dies sollte 


innerhalb und auch für vor der Studie gelten. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 1  
Bst. a 


 
Art. 7 Abs. 1 Bst. a besagt, dass der Gesamt-THC-Gehalt in Cannabis, 
welches im Rahmen von Pilotversuchen zugänglich gemacht wird, maximal 
20 Prozent betragen darf. Dieser Maximalwert wird als angemessen 
erachtet, da er einen Spielraum für die Untersuchung des Einflusses 
verschiedener THC-Gehalte im Rahmen der Pilotversuche zulässt.  
 


 


 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 3 


 
Der Ansatz, die Studien möglichst realen Bedingungen zu unterziehen, wird 
als sehr positiv erachtet. Cannabis im Rahmen der Studien zu einem Preis zu 
verkaufen, welcher die Tabaksteuer enthält, jedoch nicht höher als der 
Schwarzmarktpreis sein sollte, könnte sich gegebenenfalls als schwierig 
herausstellen.  
Die Qualitätsanforderungen an Cannabis, welche sehr begrüsst werden, 
können den Preis bereits erhöhen. Würde zudem die Tabaksteuer erhoben 
werden, ist die Preisgestaltung markant weniger flexibel und könnte dazu 
führen, dass der Verkaufspreis den Schwarzmarktpreis überschreitet. In 
diesem Falle könnte die Rekrutierung der Studienteilnehmenden massiv 
eingeschränkt werden. Ebenfalls sollte berücksichtigt werden, dass ein 
Grossteil der Studienteilnehmenden Cannabis mit Tabak vermengt 
konsumieren wird. Insofern entrichten sie beim Kauf des Tabaks bereits eine 
Tabaksteuer. Bei anderen Konsumformen wie etwa dem Auflösen von 
Cannabisprodukten in Tee stellt sich die Frage, ob eine Tabaksteuer 


 


3 Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen im Rahmen der Pilotversuche 
nicht der Tabaksteuer nach Artikel 3 Absatz 1 
Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 20092. 
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gerechtfertigt wäre. 
Aus den genannten Gründen würde die SAMW es begrüssen, wenn die 
Pilotversuche von der Tabaksteuer ausgenommen sind.  
Alternativ könnten die aus der Tabaksteuer gewonnen Mittel 
zweckgebunden für die Forschungsprojekte eingesetzt werden.  
 


 
  
 


 
Art. 12  
Abs. 2 
Bst. a & c 


 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a schliesst Minderjährige aus den Pilotversuchen 
grundsätzlich aus. Dieser Ausschluss ist nachvollziehbar, jedoch ist er aus 
wissenschaftlicher Sicht wenig sinnvoll. Daten zeigen, dass Minderjährige 
Cannabis konsumieren. Aufgrund ihres Entwicklungsstadiums weisen sie ein 
besonders hohes Gefährdungspotential für eine Reihe an körperlichen und 
psychischen Problemen auf. Es ist deshalb essentiell, dass wissenschaftliche 
Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, wie der Konsum von 
Minderjährigen reduziert werden kann. Dies soll in Ausnahmefällen im 
Rahmen eines Pilotversuches möglich sein (siehe nebenstehende 
Formulierung).   
 
Art. 12 Abs. 2 Bst. c schliesst grundsätzlich Personen aus den Studien aus, 
welche an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Dazu möchten wir 
gerne folgende Überlegungen teilen:  


 Psychische Störungen sind weit verbreitet und deren Ausprägung 
sehr unterschiedlich. Dieses Ausschlusskriterium vorbehaltlos 
anzuwenden würde dazu führen, dass ein substantieller Teil von 
potentiellen Teilnehmenden ausgeschlossen würde. Zumal der 
Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen in 
den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-V als 
psychische Störungen gelten, würde diese Bestimmung gar die 
eigentliche Zielgruppe der Cannabiskonsumierenden ausschliessen. 


 Die Repräsentativität der Stichprobe bzw. Generalisierbarkeit der 
Ergebnisse wäre mit diesem absoluten Ausschlusskriterium stark 
eingeschränkt. Personen mit psychischen Belastungen oder 
psychischen Störungen konsumieren häufig Cannabis im Sinne einer 
Selbstmedikation, um das psychische Wohlbefinden zu verbessern. 
Der Ausschluss dieser Personengruppe würde die Untersuchung der 
Fragestellung zur Selbstmedikation verunmöglichen. 


 Sofern Art. 12 Abs. 2 Best. c beibehalten werden sollte, ist es 
wichtig zu klären, wie das Vorhanden bzw. Nicht-Vorhandensein von 


 
2Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen, 
die: 
 


a. Minderjährig sind;  
Minderjährige Personen sind grundsätzlich 
von einer Teilnahme ausgeschlossen. Im 
Sinne einer expliziten Ausnahme kann 
durch das BAG ein speziell und 
ausschliesslich auf Minderjährige 
ausgerichtetes Pilotprojekt bewilligt 
werden. 


b. schwanger sind oder stillen; 
c. an einer ärztlich diagnostizierten 


psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka 
einnehmen.  
Personen mit einer psychischen Krankheit 
oder die verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen, können an 
der Studie teilnehmen, wenn sie die 
Anforderungen des durch eine 
Ethikkommission bewilligten 
Studienprotokolls erfüllen. 
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psychischen Krankheiten überprüft werden soll. Nicht alle Personen 
mit einer psychischen Störung haben eine ärztliche Diagnose oder 
sind in Behandlung. In diesem Fall wäre etwa an ein Screening zu 
denken. Falls ein Screening Voraussetzung ist, stellt sich die Frage, 
ob ein Screening durch einen Arzt nicht den Rahmen dieser Studien 
sprengen würde und den Charakter einer medizinischen 
Untersuchung annehmen würde. 


 In diesem Zusammenhang ist auch die Begleitung der 
Studienteilnehmenden zu nennen und die Beobachtung des 
gesundheitlichen Wohlbefindens, die es erlaubt bei unerwünschten 
Veränderungen rechtzeitig einzugreifen. 
 


Aus diesen Überlegungen empfehlen wir diese Bestimmung zu streichen 
und nebenstehende aufzunehmen. Ob das Studienprotokoll und die 
definierte Zielgruppe mit den entsprechenden Ein- und Ausschlusskriterium 
aus ethischer Sicht anwendbar sind, soll durch die zuständige 
Ethikkommission geprüft werden. 
 


  
Art. 14 Abs. 1 


 
Die SAMW erachtet es als sinnvoll, die maximale Bezugsmenge auch 
entsprechend des persönlichen Bedarfs der Probandinnen und Probanden zu 
begrenzen. Damit kann insbesondere auch der Anreiz zu Weitergabe bzw. 
Weiterverkauf reduziert werden. Auch wird die vorgesehene monatliche 
Maximalbezugsmenge von 10 Gramm Gesamt-THC als sinnvoll erachtet. 
Diese Grenzwerte lassen es zu, auch schwerstabhängige Personen mit 
einem hohen Cannabiskonsum in geeignete Forschungsprojekte 
aufzunehmen, ohne dass diese Probandinnen und Probanden zusätzlich auf 
den Schwarzmarkt angewiesen sind. 
  


 


 
  


 
Art. 15  
Abs. 2 


 
In der Verordnung wird genannt, dass die Weitergabe an Dritte und der 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen zum Studienausschluss führen. 
Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass diese Aufgaben nicht der Studienleitung 
übertragen werden, sondern weiterhin den Strafverfolgungsbehörden 
obliegen. Die Studienleitung kommt ihrer Verantwortung in ausreichender 
Weise nach, wenn sie die Studienteilnehmenden auf die Strafbarkeit der 
Weitergabe an Dritte und Konsum an nicht erlaubten Orten hinweist.  
Der erläuternde Bericht könnte folgendermassen ergänzt werden: “Die 
Studienleitung ist dazu verpflichtet, die Studienteilnehmenden über die 
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Vorschriften zu informieren. Die Weitergabe an Dritte und der unbefugte 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen, obliegen im Rahmen der 
Pilotversuche weiterhin den Strafverfolgungsbehörden.” 
 
Aus wissenschaftlicher Sicht muss verhindert werden Probanden aus einer 
Studie auszuschliessen. Aus diesem Grund möchten wir anregen zu prüfen, 
ob nicht das heute bereits geltende Ordnungsbussenverfahren bei 
Cannabiskonsum, anstelle eines Studienausschlusses, auch für das 
“Studiencannabis” zur Anwendung kommen könnte (BetmG Art. 19b und 
Art. 28b).  
Innerhalb eines Versuchs sollten andere Sanktionsformen möglich sein, wie 
z.B. den temporären Ausschluss vom Verkauf oder die Verpflichtung zur 
Beratung.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 Konsum 
1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im 
öffentlich zugänglichen Raum konsumiert, wird 
durch die Bewilligungsinhaberin bzw. den 
Bewilligungsinhaber mit geeigneten Massnahmen 
bis hin zum Studienausschluss sanktioniert. vom 
Pilotversuch ausgeschlossen. 
 


 
  


 
Art. 16 
Abs. 1 


 
Die gesundheitlichen Auswirkungen zu überwachen wird als schwierig 
betrachtet, da diese oftmals erst im Nachhinein auftreten. Der 
Gesundheitszustand hingegen kann überwacht werden.   


 
Die Inhaberinnnen und Inhaber von Bewilligungen 
für Pilotversuche überwachen die gesundheitlichen 
Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellen deren 
Behandlung im Falle von studienbedingten 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen sicher. 
 


 
  


 
Art. 17 


 
Art. 17 besagt, dass nicht verwendete Produkte der zuständigen kantonalen 
Vollzugsbehörde zur Verwertung oder Vernichtung zu übergeben sei. Dabei 
ist anzumerken, dass auch die Rückgabe an den Produzenten eine weitere 
Möglichkeit darstellen könnte. Insbesondere könnten durch den 
Rückkaufpreis die Ausgaben in Bezug auf Cannabis reduziert werden. 
 


 
Nach Abschluss des Pilotversuchs nicht 
verwendete Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 sind 
der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zur 
Verwertung oder Vernichtung zu übergeben oder 
dem Produzenten zurückzugeben. 


 
  


 
Art. 18  
Abs. 2  
Bst. h 


 
Die Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Öffentlichkeit ist Bestandteil der Gesuche. Wie bereits im Zusammenhang 
mit Art. 8a Abs. 1 Bst. h des Betäubungsmittelgesetzes erwähnt, ist dies ein 
zentraler Aspekt, welcher jedoch nicht vollumfänglich gewährleistet werden 
kann. Deshalb empfehlen wir nebenstehende Anpassung. 


 
Beschreibung der Vorkehrungen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie  zur angemessenen 
Berücksichtigung der Sicherheit der Öffentlichkeit. 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 
 
 





		008_SU_swissuniversities

		013_SNF_Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung

		029_ISPM_Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Uni Bern

		030_UniGe_Institute of Global Health, University of Geneva

		032_Unilu_Universität Luzern

		033_IUSMP_Institut Universitaire de médecine sociale et préventive, CHUV

		044_ISAGE_Institut für Soziale Arbeit und Gesundheit (ISAGE)

		061_a+_Akademien der Wissenschaften Schweiz

		063_LSS_L.S. Suggs, Institute of Public Communication, Università della Svizzera italiana

		064_SAMW_Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften

		075_CTU BE_CTU Bern, Universität Bern

		079_UniGe_faculté de droit, Université de Genève

		094_BIHAM_Institute of primary Health Care

		123_IDS_Inst. droit de la santé, Uni Neuchâtel










Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes 
avec cannabis)  


Procédure de consultation du 4 juillet au 25 octobre 2018 


Prise	de	position	de	


Nom	/	entreprise	/	organisation	 :	New	Challenge	Zanella	&	Chezzi	


Abréviation	de	l’entr.	/	org.	 :	NCZC	


Adresse	 :	Place	des	Eaux-Vives	6,	1207	Genève	


Personne	de	référence	 :	Zanella	&	Chezzi	


Téléphone	 :	+41	79	847	12	22	


Courriel	 :	nczc@protonmail.com	


Date	 :	24.10.2018	


Informations importantes : 


1. Veuillez n'effectuer aucun changement dans le format du formulaire.


2. Si vous souhaitez supprimer certains tableaux dans le formulaire, vous avez la possibilité d'ôter la protection du texte sous « Outils/Ôter la protection ».


4. Veuillez envoyer votre prise de position par voie électronique avant le 25 octobre 2018 à l'adresse suivante : pilotversuchecannabis@bag.admin.ch
sowie gever@bag.admin.ch
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Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants	


Nom	/	
entreprise	
(prière	d’utiliser	
l’abréviation	
indiquée	à	la	
première	page)	


Remarques	générales	


	
NCZC	
	


	
Remarques	
générales	


 
Certains éléments doivent être pris en compte de manière générale 
pour pouvoir assurer une correcte réalisation des objectifs visés par 
cette expérience de projet pilote. 
Ces différents points permettent de répondre à la problématique 
principale liée au cannabis et également en même temps de s’assurer 
le soutien et la bonne compréhension de la part de la population. 
 


1) Décriminaliser	les	consommateurs	
2) Produire	une	substance	sans	risques	pour	les	


consommateurs	
3) Transférer	une	partie	du	marché	noir	vers	un	marché	


réglementé	
4) Analyser	de	façon	régulière	l’évolution	des	habitudes	de	


consommation	et	mettre	en	place	les	moyens	adéquats	
d’aide	aux	consommateurs	problématiques	


5) Prévenir/parler	avec	les	jeunes	dès	12	ans	des	risques	liés	à	
une	consommation	abusive	de	cannabis.	(Préserver	la	
jeunesse)	


 
Quel processus de distribution ?  


a. Une	société	privée	qui	produit	uniquement	pour	vendre	à	
une	association	qui	revendra	le	produit	à	ses	membres	


b. Une	société	privée	qui	cultive	et	qui	commercialise	au	
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participant	final	
c. Une	association	qui	cultive	et	qui	commercialise	au	


participant	final	
d. Une	association	qui	cultive	et	qui	revend	à	une	société	


privée	qui	la	distribue	au	client	final	(Au	travers	d’un	
dispensaire)	


	
	
Il	serait	également	utile	de	préciser	auprès	du	consommateur	
diverses	alternatives	à	la	consommation	du	cannabis	sous	la	forme	
de	combustion	comme	au	travers	de	formes	variées	telle	que	la	
vaporisation	par	exemple	ou	alors	au	travers	d’aliments.	
Pour	cette	raison	il	serait	utile	de	préciser	si	seule	les	fleurs	de	
cannabis	seront	autorisées	et	commercialisées	ou	si	également	les	
extractions	de	pollen	à	sec	seront	proposées	tout	comme	des	
huiles,	teintures	et	autres	aliments	de	la	vie	de	tout	les	jours	alors	
infusés	au	cannabis.	
	
Par	ailleurs	il	est	à	noter	que	la	Suisse	qui	alors	etait	percue	sur	le	
plan	International	des	drogues	comme	pionnière	en	la	maière	se	
voit	devancée	par	de	nombreux	autres	pays	comme	l’uruguay,	le	
Canada	ou	Israel.	
	
Il	est	interéssant	d’observer	des	pays	comme	Israël	qui	au	sein	de	
l’administation	de	la	santé	à	savoir	l’équivalent	de	l’OFSP,	ont	
constitué	un	département	«	special	cannabis	department	»	pour	ne	
s’occuper	uniquement		que	des	questions	de	recherches	liées	au	
cannabis.	
Le	département		de	la	santé,	de	l’agriculture	et	de	l’innovation	y	
sont	tous	trois	réunis	afin	de	coordonner	leurs	recherches	et	ainsi	
avancer	sur	un	sujet	fondamental	traité	avec	beaucoup	
d’importance	pour	le	développement	du	pays.	


	 	 	 	
Nom	/	 article	 commentaires	/	remarques	 modification	proposée	(texte	proposé)	
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entreprise	
	
NCZC	
	


	
Art.	4		


	
1) 
Concernant la limitation géographique énoncée dans cet article il 
serait judicieux au regard de certains arguments en faveur de la 
protection de la jeunesse déjà apportés, de limiter l’ouverture de ce 
genre de points de distribution trop proche d’écoles par exemple. Ainsi 
un chiffre précis pourrait être trouvé pour respecter une forme de 
protection de la jeunesse. 
  
2)  
Afin de prévenir certains troubles à l’ordre public pouvant être 
occasionnés par des ventes de produits stupéfiants dans la rue, les 
points de distribution liés au projet pilote devraient prioritairement se 
situer dans les endroits propices aux deals de rue. 
Cela permettrait dans une première étape de dissocier le contact 
potentiel entre drogues dures et cannabis qui sont souvent vendues 
par les trafiquants de manière non dissociée créant un risque accru 
pour le consommateur de cannabis d’entrer en contact avec d’autres 
substances. 
 
3) 
Les points de distribution doivent justement être représentés sur 
l’ensemble du territoire de façon à ne pas décourager un éventuel 
« participant » à se désister au profit d’un achat au marché noir plus 
proche de sa situation géographique.  
 
4) 
Un moyen doit être donné aux consommateurs pour savoir où se 
situent les différents points de distribution. Au travers par exemple 
d’une adresse web, le site de l’administration www.admin.ch/ 
En complément d’autres acteurs tel que le centre des addictions par 
exemple pour ainsi rediriger un éventuel participant auprès d’un 
service spécialisé pour un besoin spécifique. 
	


	
1) Chaque	point	de	distribution	lié	au	


projet	pilote	doit	se	tenir	à	une	
distance	minimale	de	150	mètres	de	
toute	école	ou	crèche	pour	enfants.	
(N’entre	pas	en	compte	pour	les	
universités)	


 
2) Les	points	de	distribution	liés	au	


projet	pilote	du	canton	concerné	
doivent	être	distants	les	uns	des	
autres	et	ce	de	façon	à	pouvoir	
couvrir	différentes	régions	
géographiques	du	canton,	
principalement	celles	«	à	risque	»	où	
le	deal	sévit.	


 
3) L’ensemble	des	informations	


relatives	au	projet	pilote	et	
notamment	aux	règles	de	
participation	sont	disponibles	à	
l’adresse	suivante	:	
www.admin.ch/….		


	


	
NCZC	


	
Art.	6	


	
Afin de garantir la portée scientifique de ce projet pilote il ne faudrait 


	
a. La	quantité	de	participants	doit	être	
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	 pas dépasser 5'000 personnes d’après l’OFSP, cependant il serait 
important de déjà préciser si ce chiffre de 5'000 vaut pour l’ensemble 
des cantons concernés où si celui-ci est effectif par canton ou 
commune. 
 
Secondement, il serait préférable de trouver une alternative à ce 
chiffre car en effet si l’on se base uniquement sur le nombre de 
personnes en Suisse ayant reçu une amende d’ordre pour 
consommation de cannabis, à savoir 18'000 personnes en 2015, donc 
des personnes pouvant prouver qu’elles consomment déjà des 
stupéfiants ayant des effets de type cannabique seront 
automatiquement exclues de cette étude et ce projet n’aura pas la 
possibilité et l’intérêt de pouvoir réellement happer une partie du 
marché noir pour le dérouter vers un marché règlementé. 
C’est également se tenir très distant des 500'000 fumeurs de cannabis 
en Suisse… 


	
Calcul sur la population avec pour référence les 500'000 fumeurs de 
cannabis, donc 1 seizième de la population totale (1/16.744)  Exemple 
Genève : population 2015 : 194565*1/16.744=11620 
	


d’au	moins	5'000	personnes	par	
canton	concerné	par	le	projet	pilote	
et	d’un	maximum	de	15'000	
personnes	par	canton.	


	


	
NCZC	
	


	
Art.7	


	
1 


a) 	
Pourquoi cette valeur limite a-t-elle été fixée à 20% ? Sachant que 
la plupart des produits dépassent cette valeur.  
 
De plus, il serait important de préciser pour répondre aux 
exigences du projet souhaitant une approche scientifique en vue 
de collecter des données de vendre du cannabis qui serait 
clairement dosé par le biais de « catégories » /paliers de teneur en 
THC. (EX : 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, >20%) 
 


 
b) 
Des exigences très particulières doivent être fixées de manière à 
pouvoir produire le cannabis selon un protocole précis et définir 


	
Art.7 al.3 
Le cannabis est taxé à hauteur de 12% pour 
sa vente au détail à cela s’ajoute la taxe à la 
consommation de 7,7%.  (19,7%) 
Les taxes perçues au travers des ventes des 
projets pilotes sont perçues par le fond de 
recherche en lien direct avec cette expérience 
permettant de financer les recherches 
découlant des informations collectées au 
travers du projet pilote. 
 
Al.4 Tous les produits alimentaires au 
cannabis devront en plus d’un autocontrôle 
fréquent et régulier, faire l’objet d’analyses 
microbiologique afin de remettre au participant 
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une homogénéité de produit au travers des différents points de 
distribution liés au projet pilote. Ces protocoles devront couvrir 
toutes la filière de la production à la vente pour chaque producteur 
et distributeur. 
 
2 
   Les Lots de produits doivent être analysés par des laboratoires 
certifiés et dument agréés (Définir la liste). 
Les Lots de produits doivent être analysés selon un protocole 
précis et celui ci doit être absolument identique entre tous les 
laboratoires. ( Définir la métode « HPLC ou chromatographie 
gazeuse » + le process d’analyse + analyses des traces de 
pesticides et solvants) 
 
3 
   Ce point indique de quelle manière le produit vendu sera taxé et 
prend en compte uniquement la voie de la combustion et de la 
vaporisation. 
 


L’importance d’une bonne gestion des prix est capitale de façon à ne 
pas favoriser le marché noir comme des importations ou des 
productions nationales clandestines dû aux prix trop élevés. 
En prenant en compte l’ensemble des coûts de production et des 
autres charges fiscales il faudrait pour assurer la pérennité du projet 
une taxation qui soit basée à 12% et non 25% pour le prix de vente au 
détail, laissant ainsi une marge supplémentaire de manœuvre pour 
varier les prix et les adapter selon les régions ou les périodes. 
 
De plus en taxant ce produit comme un substitut de tabac, 
automatiquement se pose la question du lieu de consommation. Il a 
été décrit qu’il serait interdit de consommer sur la voie publique, 
cependant cette taxation de facto contredirait l’interdiction de 
consommer sur un lieu public. 
 
La conclusion serait de taxer en ce qui concerne la vente au détail, le 
produit à 12% mais que cette taxe soit perçue par un fond de 
recherche directement lié aux différents projets pilotes de façon à 


un produit sûr et sans trace de solvant ou 
pesticide. 
Une taxe pourrait y être intégrer mais 
l’application serait différente des fleurs, on 
pourrait par exemple taxer uniquement en se 
basant sur le taux de THC présent dans le 
produit. Taxe au taux réduit (2.5%) + (%THC * 
5/100) 
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créer une source de revenue dans l’optique de développement de la 
recherche. 
 
Les produits alimentaires au cannabis devront faire l’objet d’analyse 
microbiologique complète afin de garantir la sécurité alimentaire de 
chacun, ainsi que les doses de THC présente. Des tests pour les 
dérivés du cannabis devront en autres décelés les traces  
	


	
NCZC	
	


	
Art.8	


	
a. «	Des	informations	neutres	sur	le	produit	»	


 
Comment différencier le cannabis d’un point de vente d’un projet 
pilote et d’un autre dans l’éventualité de la création de différents lieux 
de distribution dans un canton donné ? 
 


- Doit-on	posséder	une	marque	verbale	inscrite	sur	le	sachet	
permettant	de	le	différencier	d’un	autre	?	ainsi	garantissant	
une	certaine	première	forme	de	traçabilité	liée	au	
fournisseur.	


- Doit-on	inscrire	le	nom	de	la	société	concernée	?	de	
l’association	concernée	?	
	
Quel	est	en	définitive	le	premier	élément	permettant	de	
distinguer	un	sachet	destiné	à	un	projet	pilote	du	canton	de	
Genève	à	celui	de	Vaud	par	exemple	ou	d’un	différent	
fournisseur	sur	le	même	canton	?	
	


• Pour	éviter	toute	forme	de	publicité	pouvant	résulter	de	
cette	opération	et	pour	répondre	à	l’exigence	d’avoir	des	
informations	neutres	sur	le	produit,	la	solution	la	plus	
favorable	serait	d’attribuer	un	numéro	d’identification	
(type	numéro	de	revers	spécialement	relatif	au	projet	
pilote)	qui	serait	donc	le	premier	élément	de	distinction	
entre	les	différents	producteurs/revendeurs.	


 


	
a. Seul	le	numéro	d’attribution	au	projet	


pilote	(NAPP	3327)	permet	de	
différencier	une	société/revendeur	
d’un	autre	
	


b. Doivent	figurer	les	pourcentages	de	
THC,	de	CBD	et	de	CBN	ainsi	que	le	
nom	de	la	variété	avec	son	numéro	de	
LOT.		
Doit	également	figurer	la	mention	
suivante	renseignant	sur	la	non	
présences	de	traces	nicotines	ou	
pesticides	:	Sans	traces	de	pesticides	et	
nicotine.	
	


c. Doit	figurer	sur	le	sachet	la	mention	
suivante	:	Produit	de	Cannabis	issu	du	
projet	pilote,	(uniquement	destiné	à	
son	propriétaire	dans	le	but	de	la	
recherche	)	
	


d. Les	mise	en	gardes	relatives	au	tabac	
sont	applicables	aux	emballages	du	
projet	pilote,	consultable	à	l’adresse	
suivante	:	www.admin.ch/	
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b. «	Une	déclaration	de	ses	substances,	notamment	de	la	
teneur	en	THC	et	CBD	»	


 
Ces deux informations sont les deux principales néanmoins 
d’autres déclarations pourraient y être apposées tel que : 
 
- Sans	traces	de	nicotines	
- Sans	traces	de	pesticides	
- %	de	CBN	pour	indiquer	la	«	fraicheur	»	du	produit.	
- %	de	traces	de	pesticide,	fongicide,	etc.	


 
c. «	Une	indication	sur	l’essai	pilote	concret	»	


 
Il	est	important	de	pouvoir	créer	une	distinction	nette	entre	
un	sachet	contenant	du	cannabis	lié	au	projet	pilote	et	un	
sachet	de	cannabis	qui	contiendrait	du	cannabis	illégal.	
A	cet	effet	il	serait	intéressant	d’uniformiser	cette	indication	
au	travers	du	mention	précise.	(Idée	:	Cannabis	issu	du	
projet	pilote,	uniquement	destiné	à	son	propriétaire	dans	le	
but	de	la	recherche)	


 
 
 


d. 	Cela	s’agit-il	donc	des	textes	et	photos	devant	également	
être	appliqué	aux	sachets	de	CBD	?	Ajouter	le	logo	
impliquant	les	femmes	enceintes	et	le	-18ans	


 
e. 	«	Evitez	la	mise	en	combustion	du	produit,	préférez	sa	


vaporisation	ou	sa	sublimation	»	
     « Pensez également à sa consommation en infusions (en y 
ajoutant un peu de matière grasse) » 
 
 
 
Avant de vendre quoi que ce soit, l’information diffusée aux 


 
	


e. Doit	figurer	sur	le	sachet	la	mention	
suivante	:	Evitez	la	mise	en	
combustion	du	produit,	préférez	sa	
vaporisation	ou	sa	sublimation	
	


f. Un	QR	code	renvoyant	à	la	page	
relative	au	projet	pilote	du	Centre	
Suisse	des	addictions.		
	


g. Un	QR	code	renvoyant	à	la	page	
relative	au	projet	pilote	dans	son	
ensemble	(Site	web	dédié	à	
l’expérience).	
	


h. Les	emballages	doivent	satisfaire	aux	
normes	du	projet	pilote	à	savoir	être	
tous	identiques	au	travers	de	cette	
expérience	entre	les	différents	points	
de	vente	


 
i. Doit	figurer	sur	l’emballage	un	code	


barre	relatif	au	produit		
 


j. Doit	figurer	sur	l’emballage	le	type	de	
produit	contenu	:	Fleur	de	cannabis,	
Pollen	de	cannabis	ou	produit	issu	de	
plante	de	cannabis	(avec	désignation	
précise)	
	


k. La	manière	de	représenter	sur	
l’emballage	l’ensemble	des	éléments	
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participants devra être claire et ne pas porter sur des questions 
politiques, mais bien sur la consommation de cannabis en Suisse. À 
cet effet, une brochure avec les informations succintes du projet, les 
risques pour la santé et les divers modes de consommation devrait 
être distribuée obligatoirement par tous les titulaires d’autorisations 
pour des essais pilotes. 
 
 
Les rajouts essentiels : 
 


-Devrait	être	ajouté	l’origine	de	la	variété.	(Idéalement	un	
QR	Code	serait	placé	à	côté	de	celui-ci	de	façon	à	ce	que	le	
participant	puisse	obtenir	un	ensemble	de	données	plus	
précises	que	la	surface	du	sachet	ne	pourrait	contenir	et	ce	
relatif	à	la	variété	en	questions	et	à	ses	diverses	
caractéristiques).		
Le	participant	aurait	donc	accès	aux	données	concernant	la	
production	(type	d’engrais	utilisé)	ainsi	que	les	composant	
du	produit	qu’il	achète	(%terpènes,	%THC,	%CBD,	%CBN,	
autres	traces).	
	
-Un	second	QR	code	devrait	être	placé	de	façon	à	pouvoir	
rediriger	directement	le	participant	sur	le	site	du	centre	des	
addictions	par	exemple.	
	
-Il	serait	intéressant	également	d’uniformiser	les	types	
d’emballages	de	façon	à	ne	pas	créer	une	forme	de	possible	
publicité	de	par	la	différenciation	de	l’emballage	d’un	autre	
point	de	vente.	A	cet	effet,	ce	sont	les	boîtes	rondes	et	
blanches	de	type	médical	qui	devraient	être	favorisées.		
Tout	emballage	doit	obligatoirement	être	scellé.	
	
-Il	faudrait	également	ajouter	un	code	barre	(Gestion	des	
stocks	et	traçabilités	des	ventes	ainsi	que	le	suivi	des	


indiqués	ci-dessus	est	décrit	à	
l’adresse	suivante	:	www.admin.ch/…	


 
l. Pictogramme	avec	logo	de	


l’interdiction	de	consommer	pour	les	
femmes	enceintes	et	les	-18	ans.		


 
	


m. Concernant	les	produits	destinés	à	
être	ingérés	ou	à	entrer	en	contacte	
avec	les	muqueuses,	tous	les	risques	
encourus	doivent	être	mentionnés	
sur	l’emballage	(se	référer	aux	
brochures	de	prévention	
(https://www.stop-
cannabis.ch/risques-pour-la-sante-
et-plus).	
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habitudes	du	participant,	comme	le	nombre	d’achat,	les	
types	d’achats	etc)	
Cela	permettra	plus	facilement	d’analyser	les	
comportements	sociaux	et	de	consommation	lié	à	cette	
substance	et	d’avoir	un	suivi	complet	sur	le	taux	de	THC	
administré	à	l’organisme.	
	
-Afin	de	prendre	en	compte	les	réelles	habitudes	des	
consommateurs	de	cannabis	nous	devons	nous	rendre	à	
l’évidence	que	la	résine	de	cannabis	est	autant	consommée	
que	ses	fleurs	c’est	pourquoi	il	serait	risqué	de	ne	mettre	à	
disposition	que	des	fleurs	de	cannabis	obligeant	d’une	
certaine	manière	un	participant	à	s’alimenter	sur	le	marché	
noir	pour	obtenir	ce	produit.	


	
	
NCZC	
	


	
Art.9	


	
Il est effectivement plus approprié de ne pas favoriser la publicité, de 
façon à ne pas créer un encouragement au développement de cette 
pratique mais au contraire à pouvoir gérer son encadrement. 
 
Pour pouvoir faire respecter cette donnée la première chose à évaluer 
est le premier contact entre le participant et le produit donc 
l’emballage. 
Les éléments apportés pour l’ART.8 dans la case « texte proposé » 
illustrent parfaitement cette donnée et permettent d’en favoriser au 
maximum son respect. 
 
Il serait intéressant dans cet article de définir si un revendeur/ titulaire 
d’une autorisation à le droit de communiquer sur son produit et la 
gestion de son activité au travers d’un site web par exemple. 
	


	
La publicité pour les produits au sens de l’art.7, 
al.1, est interdite. 
	


	
NCZC	
	


	
Art.	10	


	
Changer l’autorisation exceptionnelle en autorisation de cohorte pour 
les essais pilotes de distribution de cannabis (Non médical, approche 
liée au domaine « récréatif ») 


	
L’OFSP	peut,	dans	le	cadre	d’essais	pilotes,	
accorder	des	autorisations	temporaires	
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Seul les tributaires du numéro de revers du projet pilote pourront être 
autorisés à cultiver  et ce uniquement dans le cadre du projet pilote. 
Toutes les surfaces devront être déclarées afin de déterminer une 
quantité de production relative à la surface pour avoir le suivi exacte 
des ventes effectuées.  
	


	
NCZC	
	


	
Art.	11	


	
a. 
Trop vague, à définir. Quel type de personnel souhaitez vous ? 
 
b. Quelle quantité autorisée a conserver en magasin ? Utile de mettre 
une mention qui indique pas de limite ou une limite, exigeant ainsi un 
lieu de stockage principal dissocié du lieu principal de vente. 
 
c.Fixer des standards précis de stockage :- Température entre 12-20 
degré.- Humidité de 20-40%, à l’abri de la lumière. Interdiction et 
régulation de l’utilisation de conservateur, antifongique, produits de 
synthèse et autres substances chimiques réputées néfastes. 
	


	
Annexe		


	
NCZC	
	


	
Art.	12	


	
a. Comment	les	personnes	devraient-elles	prouver	qu’elles	


consomment	officiellement	du	cannabis	pour	pouvoir	
participer	à	l’expérience	?		


b. Le	fait	que	les	points	de	distribution	ne	soient	pas	présents	
dans	toutes	les	communes	est	normal	cependant	il	est	
anormal	qu’une	personne	voulant	participer	à	cette	
expérience	et	étant	résidente	du	canton	concerné	mais	pas	
de	la	commune	sur	laquelle	se	déroule	la	vente	ne	puisse	
pas	y	participer	(Discrimination	et	risque	de	retour	vers	le	
marché	noir).	


c. Chaque	participant	doit	pouvoir	être	identifié	facilement	et	
rapidement	au	travers	d’une	carte	de	membre	avec	une	
puce	intégrée	assurant	sa	réelle	validité	et	légitimité.	(Cela	
permet	de	sécuriser	la	distribution	et	également	collecter	
des	données	précises	nécessaires	à	l’OFSP).	Cette	puce	


	
1 
  Peuvent participer à des essais pilotes les 
personnes qui : 
 


a. Sont	majeures	et	résidentes	du	
canton	dans	lequel	se	tiens	
l’expérience.	


b. Qui	peuvent	prouver	qu’elles	
consomment	déjà	des	stupéfiants	
ayant	des	effets	de	type	cannabique	


 
2 
  Est exclu la participation des personnes qui : 
 


a. Sont	mineures	
b. Sont	enceintes	ou	allaitent	un	enfant	







Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes 
avec cannabis)  


Procédure de consultation du 4 juillet au 25 octobre 2018 
 


  


 


pourra	renseigner	sur	tous	les	achats	et	les	lieux	où	ils	ont	
été	effectués.	


d. Limiter	l’accès	à	l’étude	aux	personnes	souffrant	de	grave	
problème	d’addiction	à	des	drogues	puissantes.	Les	
résultats	de	l’étude	pouvant	être	biaisés	et	non-indicatifs	
par	l’abus	d’autres	substances	(alcool,	drogue	de	synthèse,	
etc.)	qui	entraîneront	des	problèmes	non	liés	directement	à	
la	consommation	de	cannabis.	Ces	personnes	ne	devraient	
représenter	que	1	participant	sur	10		


 
 
	


c. N’ont	pas	la	capacité	civile	
 
3 
  Aucun produit ne peut être consommé en 
présence de mineurs et ne peut être remit à 
des personnes majeures non autorisées à 
participer à l’expérience des projets pilotes.  
 
4 
   Chaque achat effectué est validé au travers 
d’un contrôle réalisé par la vérification de la 
carte de membre du participant. 
	


	
NCZC	


	
Art.	13	


	 	
a. Faire	remplir	un	formulaire	à	chaque	


participant	avec	des	questions	
précises	informant	sur	leur	état	de	
santé	et	les	médicaments	qu’ils	
consomment	durant	la	période	de	
l’étude.	


	
	
NCZC	


	
Art.	14	


	
Proposition 1 : 
 
Afin de prendre en compte le contexte du climat actuel et aux derniers 
arrêtés fédéraux sur le cannabis et ses amendes d’ordre, chaque 
personne possédant moins de 10 grammes ne commet pas de déli 
pénal. Pour cette raison, une possibilité de projet pilote fonctionnant 
autour de cette quantité est d’un point de vue administratif et législatif 
la solution qui semble la moins contraignante. 
Néanmoins, pour le consommateur, cela ne semble pas du tout 
bénéfique pour cette étude. 
 
 
Proposition 2 : 
 


	
La possibilité de retrait est de maximum 5 
grammes par semaine et de 5 grammes par 
achat. Soit un total maximal de 20 grammes 
par pour chaque participant au projet pilote. 
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Le Canada vient d’être le premier pays membre du G7 à totalement 
légaliser le cannabis, celui-ci a fixé la quantité à 30 grammes pour ce 
qui est de sa possession. 
Sur cette base, nous devrions donc modifier la valeur limite d’achat de 
10 grammes en 2x 5 grammes à une quantité d’achat de 30 grammes 
par semaine selon le rythme souhaité. 
 
Proposition 3 : 
 
 
La possibilité de retrait est de maximum 10 grammes par semaine et 
de 5 grammes par achat. Soit un total maximal de 40 grammes par 
mois (L’Uruguay à fixé cette limite de 40 grammes) 
	
	
Afin d’étudier au mieux les habitudes de consommation des 
utilisateurs, les différents points de vente devraient avoir des 
différences de prix sur au minimum 3 de leurs produits pour évaluer 
l’impact décisionnel du prix sur le choix du participant. Par exemple un 
magasin vendrait différentes variétés (minimum 3) à des prix 
différents. 
Toutes les prix seront définis à l’avance pour tous les distributeurs et 
les ventes devront faire l’objet d’une comparaison suivant leur prix. 
Les habitudes de consommation liées au prix pourront donc 
clairement être définies.	


	
NCZC	


	
Art	16	


	
Al.1 
Définir clairement la reponsabilité des titulaires d’autorisations pour 
des essais pilotes envers la santé des participants. Qu’entendez-vous 
par « garantisse leur traitement si des problèmes de santé liés à 
l’étude devaient survenir » ? Et comment prouver que ces problèmes 
proviennent directement de l’étude ?  
Il faudrait donc pour limiter les risques tester avec de petites doses 
pour connaître le dosage suivant le participant. Peut-être établir le 
premier achat à 1 gramme/jour uniquement. 
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Les participants étant déjà « à risque », puisque étant consommateur 
de substances perturbants leur santé devront signer une décharge 
supplémentaire ? (Pour ne pas faussement accâbler les 
producteurs/distributeurs) 
Al.2 
Quelles seraient un problème extraordinaire type, tous les symptômes 
déjà connus ne seraient donc pas concernés ? 
 
	


	
NCZC	


	
Art.	17	


	
Il s’agit de commencer par définir clairement le processus de 
restitution d’un produit non utilisé « aux autorités cantonales 
d’exécution compétentes ». 
 
-S’agit-il de restituer le produit non utilisé auprès du point de 
distribution dans lequel celui-ci à été retiré ? 
-S’agit-il de restituer le produit non utilisé auprès du pharmacien 
cantonal ? 
 
-Cette restitution concerne-t-elle le consommateur, le 
producteur/distributeur du produit ou tous les acteurs du projet ? 
 
Intervient également la question du coût financier. En effet, en 
reprenant l’ART.7, le produit vendu serait acheté par un participant 
auprès d’un point de distribution du projet pilote et ce produit serait 
taxé par l’office des douanes (si considéré comme substitut du tabac) 
sur la vente effectuée par le point de distribution du projet pilote. 
 
Par conséquent, un retour de produit devrait donc constituer un 
remboursement auprès du participant. (Sinon celui-ci ne verrait pas 
d’intérêt à le ramener gratuitement) 
Un remboursement de la part du point de distribution au participant en 
rapport avec le prix de la marchandise achetée devrait donc être 
effectué et également un remboursement de la part de l’office des 
douanes pour la taxe perçue sur le point de distribution lors de cette 
vente. 
 


	
Les participants et les producteurs ayant des 
produits au sens de l’art. 7, al. 1, qui n’ont pas 
été utilisés à la fin de l’essai pilote sont 
responsables de la destruction de leur produit 
en le restituant aux autorités cantonales 
d’exécution compétente. 
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De plus, dans une optique de ré utilisation, le produit devrait en effet 
répondre à un certain nombre de critères très précis, ce qui 
inévitablement engendrera du côté du point de distribution un certain 
nombre de couts supplémentaires pour sa ré introduction dans le 
point de vente. (Si cela est à sa charge) 
 
Selon le mode de conservation du produit, le produit peut facilement 
être dégradé et donc s’éloigner de ses caractéristiques de base pour 
lesquelles le participant aura effectué l’achat. 
Le soleil comme l’air dégraderont le cannabis et réduiront donc les 
pourcentages de cannabinoides présent dans la plante. (CBN utile 
d’analyser).  
 
Cependant le principal risque de cette opération est l’éventuel 
contamination à la nicotine. Dans une optique de santé publique, nous 
devons en effet proscrire formellement l’utilisation du cannabis avec le 
tabac, pratique largement répandue en Europe à l’inverse de 
l’Amérique du Nord par exemple. 
Par conséquent nous pouvons craindre que certaines personnes 
consommant du cannabis ne le consomment pas sous forme de 
vaporisation ou sublimation mais sous forme de combustion avec 
mélange de tabac et même une éventuelle une consommation de 
tabac annexe ce qui inévitablement engendrera un contact entre la 
fumée issue de ces combustions et les fleurs de cannabis si celles-ci 
se trouvent à proximité et ne sont pas clairement bien conservées. 
Il est alors dans une optique de restitution de produit indispensable 
d’effectuer un test de nicotine qui déterminera si le produit est 
contaminé ou pas et si oui à quelle hauteur. 
Il faut donc clairement définit une valeur nicotine limite qui 
détermine sa ré introduction dans le système de distribution ou 
sa destruction. 
Analyser à effectuer : 
 
a. % de THC 
b. % de CBD 
c. % de nicotine 
d. % de CBN 
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1)Analysé selon un process définit et uniforme entre l’ensemble des 
analyses liées au projet pilote 
2)Analysé avec la même méthode d’analyse (Chromatographie 
gazeuse par exemple) 
3)Une valeur doit être clairement définie mettant en relation la qualité 
intrinsèque du produit lorsqu’il à été retiré et lorsqu’il a été remis pour 
ne pas tolérer une trop grande éventuelle perte de cannabinoïdes, 
valeur à partir de laquelle le produit n’est pas remis dans le système 
de distribution. 
 
 
 
Chaque restitution doit être détaillée et répertoriée selon les 
critères suivants à des fins de statistiques pour des recherches 
futures 
 
-Identité du participant autorisé 
-Date et lieu d’achat 
-Date de remise (Période écoulée entre l’achat et la remise) 
-La totalité a-t-elle été remise ou que partiellement ? Dans les deux 
cas, pour qu’elle raison  
-De quel sexe est la personne ? 
-De quel âge est la personne ? 
-La remise satisfait-elle les critères de réutilisation ? Si non pour 
quelles raisons 
 
 
Pour cette raison, chaque remise de produit doit amener les réponses 
aux questions énoncées ci dessus au travers d’un formulaire remit par 
le point de distribution au participant. 
 
 
 
 
Cela inévitablement engendrera un certains nombres de coûts 
financiers et c’est pourquoi en vue d’une optimisation la plus poussée 
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possible que nous nous devons de modifier pour la durée de ce projet 
pilote le fait que la taxe soit percue par l’office des douanes, celle-ci 
devrait être perçue par un fond de recherche directement lié au projet 
pilote permettant de dévelloper certaines recherches avec l’ensemble 
des acteurs qui pourraient être concernés (Association, OFSP, stop 
addiction…) 
	


	
NCZC	


	
Art	23		


	
1 
   Il faut également prendre en compte les situations de retour de 
produit qui ont été évoquées au travers de l’ART.17 et par conséquent 
compléter le point.1 de l’ART.23 
 
2 
   Il serait utile de détailler clairement ce point au travers d’un 
document annexe qui édicte l’ensemble des étapes à devoir suivre 
pour répondre à cette demande. 
 
3 
  Les résultats doivent-ils être communiqués sur demande de l’OFSP 
ou doivent-ils être remis pour une date précise ? Il s’agit donc de 
communiquer les informations une fois par année au regard du point.1 
de l’ART.23 ? 
 
Il serait judicieux de fournir une évaluation mise à jour plus 
régulièrement en transmettant les données souhaitées 2 fois par 
année. 
	


 
1 
   Chaque année, les titulaires d’autorisations 
pour un essai pilote doivent informer l’OFSP 
sur le déroulement de l’essai pilote ainsi que 
sur les quantités de produits au sens de l’ART. 
7, al. 1, acquises, remises, stockées et 
retournées/, détruites ou volées. 
 
2 
  Ils doivent évaluer l’essai pilote dans le 
respect des normes scientifiques reconnues et 
consigner les résultats dans un rapport de 
recherche, lequel peut être consulté à tout 
moment par l’OFSP 
 
3 
  Les résultats doivent être communiqués à 
l’OFSP deux fois par année, en milieu et en fin 
d’année. 
	


	
NCZC	


	
Art	24	


	
Pour le grand public, une adresse précise et facilement consultable 
doit être mise à disposition de l’OFSP pour le grand public au travers 
d’une page web dédiée au projet pilote. 
 
Pour les participants au projet pilote, une adresse pourrait également 
être inscrite sur l’emballage du produit pour rediriger le participant 
vers cette information, cela ferait sens avec le point c de l’ART.8 
	


 
L’OFSP informe périodiquement le public sur 
les essais pilotes en cours au travers de 
l’adresse suivante : www.ofsp/projet-pilote…. 
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Notre conclusion (cochez svp. une seule case) 


	 Acceptation 


   X	 Acceptation avec réserves / propositions de modifications 


    Remaniement en profondeur 


	 Refus 
 


	
	







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 
(Pilotversuche mit Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 


Name / Firma / Organisation : Tilray Inc. 


Abkürzung der Firma / Organisation : TIL 


Adresse : Route de Vevey 69B, 1807 Blonay 


Kontaktperson :  Scott Hylen 


Telefon : 079 178 45 08 


E-Mail : scott.hylen@tilray.com


Datum : 24/10/2018 


Wichtige Hinweise: 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz
aufheben" den Schreibschutz aufheben.
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse:
pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie gever@bag.admin.ch



mailto:gever@bag.admin.ch





Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 
(Pilotversuche mit Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


 


Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der 
ersten Seite 
angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


    
Allgemeine Bemerkungen  


 


Name/Firme Artikel Kommentar/Bemerkungen Antrag fur Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


TIL Art 2 a. Entfernen Sie "Cannabis" von der Liste 
der Stoffe und Zubereitungen, die 
Abhängigkeit verursachen 


"Narkotika sind Substanzen und Präparate, die 
eine Abhängigkeit verursachen, die mit Morphin 
oder Kokain in Verbindung stehen, sowie 
Substanzen und Präparate, die auf der 
Grundlage oder ..." 


TIL Art 3 Dem Bundesrat mehr Flexibilität und 
Autonomie zugestehen, damit er in der 
Lage ist, neue Informationen zu nutzen 
und durch Piloten oder andere Mittel zu 
experimentieren 


"Der Bundesrat kann einen oder mehrere der 
Ausgangsstoffe, Hilfschemikalien, Stoffe und 
Zubereitungen, die den in den Kapiteln 2 und 3 
genannten Betäubungsmittelkontrollen 
unterliegen, freigeben." 


TIL Art 8 d. Cannabis-Arzneimittel und Cannabis für 
Erwachsene sollten von verbotenen 
Betäubungsmitteln ausgeschlossen werden 


Streik Artikel 8 d. aus dem Text. 


    







 
Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


(Pilotversuche mit Cannabis) 
Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten Seite 
angegebene Abkürzung 
verwenden) 


    
Allgemeine Bemerkungen  


 


Name/Firme Artikel Kommentar/Bemerkungen Antrag fur Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


TIL Art 4 Erstellen Sie eine Klausel für die 
Lizenzierung "für Erwachsene" "Art 4 3." 


3. Unternehmen und Personen, die Cannabis mit> 1% 
THC kultivieren, produzieren, verarbeiten oder handeln, 
benötigen eine vom BAG ausgestellte Lizenz 


TIL Art 8 - d Bearbeiten, um ein Pilotprogramm 
zuzulassen - für Erwachsene 


Betäubungsmittel mit einer wirksamen Menge 
Cannabinoide (nicht über 20% THC), sofern sie nicht 
vom BAG zugelassen sind. 


TIL Art 13 Lassen Sie Apotheken Cannabis OTC 
verkaufen 


13-1 Apotheken dürfen Cannabis mit> 1% THC ohne 
Verschreibung eines Arztes oder Tierarztes abgeben, 
solange sie an einem BAG-sanktionierten 
Pilotprogramm teilnehmen und ein 
Verbraucherverzeichnis führen, das 5000 Teilnehmer 
nicht überschreiten darf. 


TIL Art 3e - 1a Erstellen Sie eine Klausel für die 
Lizenzierung von Erwachsenen, die durch 
die Umschuldung von qualifizierten 
Cannabisprodukten ermöglicht wird 


Für die Abgabe und Verabreichung von Cannabis mit> 
1% THC ist eine Lizenz erforderlich. Die Lizenzen 
werden von der vom BAG genehmigten Stelle 
vergeben, um ein Pilotprojekt oder eine klinische Studie 
durchzuführen. 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 
(Pilotversuche mit Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


   Zustimmung 


   Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünsche 


   Grundsätzliche Überbearbeitung 


   Ablehnung 
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 
(Pilotversuche mit Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 


Name / Firma / Organisation : Alponics 


Abkürzung der Firma / Organisation : ALP 


Adresse : Route de Vevey 69B, 1807 Blonay 


Kontaktperson :  Scott Hylen 


Telefon : 079 178 45 08 


E-Mail : hylen50@gmail.com


Datum : 24/10/2018 


Wichtige Hinweise: 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz
aufheben" den Schreibschutz aufheben.
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse:
pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie gever@bag.admin.ch



mailto:gever@bag.admin.ch





Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 
(Pilotversuche mit Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


 


Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der 
ersten Seite 
angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


    
Allgemeine Bemerkungen  


 


Name/Firme Artikel Kommentar/Bemerkungen Antrag fur Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


ALP Art 2 a. Entfernen Sie "Cannabis" von der Liste der Stoffe 
und Zubereitungen, die Abhängigkeit verursachen 


"Narkotika sind Substanzen und Präparate, die eine 
Abhängigkeit verursachen, die mit Morphin oder Kokain 
in Verbindung stehen, sowie Substanzen und Präparate, 
die auf der Grundlage oder ..." 


ALP Art 3 Dem Bundesrat mehr Flexibilität und Autonomie 
zugestehen, damit er in der Lage ist, neue 
Informationen zu nutzen und durch Piloten oder 
andere Mittel zu experimentieren 


"Der Bundesrat kann einen oder mehrere der 
Ausgangsstoffe, Hilfschemikalien, Stoffe und 
Zubereitungen, die den in den Kapiteln 2 und 3 
genannten Betäubungsmittelkontrollen unterliegen, 
freigeben." 


ALP Art 8 d. Cannabis-Arzneimittel und Cannabis für 
Erwachsene sollten von verbotenen 
Betäubungsmitteln ausgeschlossen werden 


Streik Artikel 8 d. aus dem Text. 


    
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 
(Pilotversuche mit Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten Seite 
angegebene Abkürzung 
verwenden) 


    
Allgemeine Bemerkungen  


 


Name/Firme Artikel Kommentar/Bemerkungen Antrag fur Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


ALP Art 4 Erstellen Sie eine Klausel für die 
Lizenzierung "für Erwachsene" "Art 4 3." 


3. Unternehmen und Personen, die Cannabis mit> 1% 
THC kultivieren, produzieren, verarbeiten oder handeln, 
benötigen eine vom BAG ausgestellte Lizenz 


ALP Art 8 - d Bearbeiten, um ein Pilotprogramm 
zuzulassen - für Erwachsene 


Betäubungsmittel mit einer wirksamen Menge 
Cannabinoide (nicht über 20% THC), sofern sie nicht 
vom BAG zugelassen sind. 


ALP Art 13 Lassen Sie Apotheken Cannabis OTC 
verkaufen 


13-1 Apotheken dürfen Cannabis mit> 1% THC ohne 
Verschreibung eines Arztes oder Tierarztes abgeben, 
solange sie an einem BAG-sanktionierten 
Pilotprogramm teilnehmen und ein 
Verbraucherverzeichnis führen, das 5000 Teilnehmer 
nicht überschreiten darf. 


ALP Art 3e - 1a Erstellen Sie eine Klausel für die 
Lizenzierung von Erwachsenen, die durch 
die Umschuldung von qualifizierten 
Cannabisprodukten ermöglicht wird 


Für die Abgabe und Verabreichung von Cannabis mit> 
1% THC ist eine Lizenz erforderlich. Die Lizenzen 
werden von der vom BAG genehmigten Stelle 
vergeben, um ein Pilotprojekt oder eine klinische Studie 
durchzuführen. 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 
(Pilotversuche mit Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


   Zustimmung 


   Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünsche 


   Grundsätzliche Überbearbeitung 


   Ablehnung 
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis) 
Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 


Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Consensus Vernehmlassung Cannabis (alle Organisationen zusammen) 


Abkürzung der Firma / Organisation : CVC 


Kontaktperson : Nino Forrer 


E-Mail : nino@hanflegal.ch 


Datum : 24. Oktober 2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-Mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis) 
Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 


 
  


 
 
Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Association Cannamed Compassion Genève 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : ACCG 
 
 
Adresse : Paolp Ducoli, rue Blanvalet 13, 1207 Genève 
 
 
Kontaktperson : Lisa Borowiec 
 
 
Telefon : 076 232 19 52 
 
 
E-Mail : contact@cannamedcompassion.ch 
 
 
Association Cannamed Compassion Genève (ACCG)               
        
L' Association Cannamed Compassion est né le 1er Janvier 2016. 


Elle est composé de personnes majeures atteintes par des graves pathologies et leur proches. Certains de nos membres sont hospitalisés. 


Plusieurs Médecins spécialistes FMH genevois, ainsi que des Professeurs nous soutiennent. 


Le but de l'Association est d'informer et documenter la Phytothérapie ( Santé par les plantes à but médical ) et ses principes actifs les plus importants dans les applications 
thérapeutiques afin de soulager les personnes des douleurs chroniques, effets secondaires, etc., en particulier la Phytothérapie par les produits dérivés du cannabis et ses 
extraits. 


Notre Association est à but compassionnel. 


Notre réponse est l'information et l'accès aux Phytothérapies afin de redonner un espoir de pouvoir mieux vivre avec ses propres douleurs pour envisager un meilleur 
avenir tout simplement. 


La vie est certes dure, mais bien trop belle. cannamedcompassion.ch 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Associazione Cannabis Ricreativa Ticino ACRT 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : ACRT 
 
 
Adresse : Via Aeroporto 12, 6982 Agno 
 
 
Kontaktperson : Dr. Sergio Regazzoni 
 
 
Telefon : 077 485 71 37 
 
 
E-Mail : info.acrt@gmail.com 
 


Associazione Cannabis Ricreativa Ticino (ACRT) 
 
Siamo un’associazione senza scopo di lucro attiva dal 2014. Promuoviamo in modo pragmatico presso le competenti autorità cantonali ed i soggetti istituzionali, politici 
giudiziari, economici e sociali interessati, la regolamentazione della cannabis per i maggiorenni residenti nel Canton Ticino con la creazione di strutture appropriate alla 
coltivazione, produzione, immagazzinamento, trasporto e vendita della cannabis e dei suoi derivati. 
 
ACRT è costituita da un comitato di 11 membri eletto annualmente dall’assemblea generale dei soci. 
    
Promuoviamo la regolamentazione responsabile dell'uso ricreativo della cannabis e dei suoi derivati per i maggiorenni residenti nel Canton Ticino. 
   
socialcannabis.ch 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Medical Cannabis Verein Schweiz 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : Medcan 
 
 
Adresse : Kalkbreitestrasse 6, 8003 Zürich 
 
 
Kontaktperson : Franziska Quadri 
 
 
 
E-Mail : info@medcan.ch 
 
 
 
Medical Cannabis Verein Schweiz (MEDCAN) 
  
MEDCAN wurde 2014 in Zürich gegründet. Der Verein bietet Cannabis-Patientinnen und -Patienten eine Plattform, um sich Gehör zu verschaffen und sich untereinander 
zu vernetzen und auszutauschen. Er informiert als Non-Profit-Organisation über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Cannabis als Heilmittel bei verschiedenen 
Krankheiten und chronischen Leiden. Der Verein organisiert monatliche Patiententreffs in Zürich, Bern und Basel. Zudem bemüht er sich, die Behörden, die Politik und die 
Öffentlichkeit auf die Problematik der Betroffenen aufmerksam zu machen. 
  
www.medcan.ch 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Verein Legalize it! 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : Vli 
 
 
Adresse : Quellenstrasse 25, 8005 Zürich 
 
 
Kontaktperson : Nino Forrer 
 
 
 
E-Mail : nino@hanflegal.ch 
 
 
Verein Legalize it! 
 
Viele Menschen benutzen THC-Produkte als Heil- oder Genussmittel. Doch nach wie vor sind Hasch und Gras illegal. Deshalb stellen sich THC-Geniessenden vielfältige 
Probleme. Wir vom Verein Legalize it! helfen Menschen, die mit THC-Produkten Umgang pflegen, bei den unterschiedlichsten Fragen.  
 
Dafür bieten wir unseren Mitgliedern vielfältige persönliche Beratungen, Kurse und schriftliche Informationen an. Letztlich wollen wir die vollständige Legalisierung aller 
THC-Produkte erreichen – auch wenn der Weg dorthin noch lang sein wird. 
 
Im Verein Legalize it! entstehen die Legalize it!-Magazine (etwa alle drei Monate), sowie die Rechtshilfebroschüre Shit happens (alle ein bis fünf Jahre). Wir bearbeiten die 
Themen THC-Politik, THC-Kultur, THC-Szene und THC-Justiz.  
 
Dazu führen wir Tests durch, sammeln einschlägiges Material und veröffentlichen unsere Erkenntnisse regelmässig zuhanden unserer Mitglieder und AbonnentInnen. 
Weiter führen wir jede Woche unentgeltliche Rechtsauskünfte und ein- bis zweimal monatlich unseren geselligen Mitgliedertreff durch. 
 
https://www.hanflegal.ch  
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Swiss Safe Access for Cannabinoids 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : SSAC 
 
 
Adresse : Wilderbergweg 11, 2504 Biel/Bienne 
 
 
Kontaktperson : Grégory Schaeffer 
 
 
Telefon : 079 934 16 71 
 
E-Mail                    : contact@harmless-ssac.org 
 
 
Swiss Safe Access Cannabinoids (SSAC) 
 
Fondé en 2016 à Bienne, Swiss Safe Access for Cannabinoids (SSAC) est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) sans but lucratif qui a pour mission principale 
la Réduction des Risques (RdR) et des Dommages (RdD) en matière d'utilisation des Cannabinoïdes en Suisse. 
 
SSAC est composé de patients, de consommateurs et de spécialistes venant de divers domaines notamment dans l'Assurance Qualité/GMP,  la botanique du Cannabis, 
le Système Endocannabinoïde (ECS) mais aussi pour les aspects régulatoires, politiques, économiques & sociales. 
 
Buts : 
SSAC diffuse des informations scientifiques sur les applications thérapeutiques & pharmacologiques, mais aussi la diffusion d'informations sur le Contrôle et l'Assurance 
Qualité des Cannabinoïdes et des constituants du Cannabis. 
SSAC lutte contre l'exclusion et la stigmatisation touchant les personnes qui pourraient bénéficier des Cannabinoïdes dans l'amélioration de leur état de santé, 
SSAC promeut l'accès aux soins et faciliter l'accès à l'utilisation des Cannabinoïdes en Suisse, 
SSAC coopère avec d'autres associations, organismes publiques et privés, indépendants partageant des buts similaires. 
 
www.harmless-ssac.org 
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
CVC 
 


 
Die hier aufgeführten Schweizer Verbände, welche sich für die Rechte von Cannabiskonsumierende einsetzen, begrüssen es, dass das BAG eine 
öffentlichen Vernehmlassung zur vorgeschlagenen Änderung des Betäubungsmittelgesetzes eingeleitet hat, damit Pilotversuche mit Cannabis 
durchgeführt werden können. Da auf der Adressatenliste für die Vernehmlassung viele Akteure aufgeführt wurden, aber leider keine Organisation als 
Vertreter der Interessen der Cannabiskonsumierenden, haben die fünf Organisationen Association Cannamed Compassion Genève (ACCG) , 
Associazione Cannabis Ricreativa Ticino (ARCT), Medical Cannabis Verein Schweiz (MEDCAN), Swiss Safe Access for Cannabinoids (SSAC) und 
Verein Legalize it! (VLI) beschlossen, eine gemeinsame Stellungnahme einzureichen, damit auch dieser Teil der Betroffenen gehört werden kann.  
 
Was den Gesetzentwurf zur Zulassung wissenschaftlicher Experimente zur Regulierung von Cannabis betrifft, so sind die hier versammelten Akteure 
besonders besorgt über die folgenden Elemente: 
 


• Der aktuelle Wortlaut unterscheidet bei Cannabis zwischen «zu medizinischen Zwecken» und «zu nicht medizinischen Zwecken». Was als 
«medizinisch» und was als «nicht medizinisch» klassiert wird, ist aber nicht immer eindeutig bestimmbar. Wir würden die explizite Verwendung 
«zu nicht medizinischen Zwecken» streichen, da sie interessante Studienansätze wie zum Beispiel das Thema «Selbstmedikation», also die 
medizinische Verwendung von Cannabisprodukten, welche aber nicht den Auflagen für Cannabis für medizinische Zwecke in der Schweiz 
entsprechen, verhindern. 


• Die Begrenzung des Wirktsoffgehalts THC ist der falsche Ansatz, um die Stärke des Cannabis einzugrenzen, da andere Cannabinoide als THC 
(insbesondere CBD) und andere Wirkstoffe (Terpene) die Wirkung von THC gemäss des Entourage-Effekts1 modulieren. Daher schlagen wir 
vor, den THC-Gehalt von Produkten, die im Rahmen von Pilotprojekten in Verkehr gebracht werden dürfen, nicht zu begrenzen, sondern die 
Teilnehmer über die Auswirkungen der verschiedenen Wirkstoffe in Cannabis zu informieren und aufzuklären. 


• Anstelle einer fixen Steuer wie der Tabaksteuer wäre es interessanter, wenn die Steuer in verschiedenen Studien variiert wird, um dadurch 
möglichst vielfältige Daten zu gewinnen. 


• Personen mit psychischen Krankheiten und/oder verschreibungspflichtigen Medikamenten automatisch von der Teilnahme der Versuche 
auszuschliessen, halten wir nicht für sinnvoll, da je nach Auffassung dieser Merkmale ein signifikanter Teil der potenziellen 
Studienteilnehmenden ausgeschlossen würde, wodurch die Studien nicht mehr valide wären. Wir schlagen alternativ vor, dass Personen von 
der Studienteilnahme ausgeschlossen werden, welche an Krankheiten leiden oder Medikamente einnehmen, bei denen der Konsum von 
Cannabis kontraindiziert1 ist. 


• Aus wissenschaftlicher Sicht macht es wenig Sinn, eine Höchstmenge THC pro Abgabe und Monat explizit zu formulieren, sondern eine solche 
Höchstmenge sollte – wenn überhaupt – implizit im Studiendesign der eingereichten Studie erfasst werden. 


 
 


                                                   
1 Grotenhermen, F., & Müller-Vahl, K. (2012). The therapeutic potential of cannabis and cannabinoids. Deutsches Ärzteblatt international, 109(29-30), 495-501. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3442177/ 
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Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
CVC 
 


 
Art. 8a Abs. 1 


 
Die Beschränkungen, die wissenschaftlichen Projekten in Bezug auf Gebiet, 
Zielpopulation und Inhalt auferlegt werden, berücksichtigen nicht die Realität 
der nachgewiesenen Bedürfnisse der nicht-medizinischen Verbraucher.   
 
In seinem derzeitigen Inhalt ist der Vorschlag,  die Pilotversuche stark auf die 
räumliche Ebene zu beschränken. Verbraucher der an die Projekte 
angrenzenden Kantonen oder Städten wären somit ausgeschlossen. So 
könnten nur in Grossstädten und Städten genügend Verbraucher eine 
repräsentative Stichprobe gefunden werden. Der Bericht betont auch, dass 
Pilotprojekte so realistisch wie möglich sein sollten. Räumliche 
Beschränkungen stehen jedoch im Widerspruch zu dieser Anforderung. Es 
wird daher vorgeschlagen, von räumlichen Beschränkungen abzusehen und 
sie fakultativ zu machen. 
 


 
1 Das BAG kann nach Rücksprache mit der 
Eidgenössischen Kommission zu Suchtfragen 
Pilotversuche mit Betäubungsmitteln des 
Wirkungstyps Cannabs bewilligen, welche: … 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
CVC 
 


 
Art. 2 


 
Der aktuelle Wortlaut unterscheidet bei Cannabis zwischen «zu 
medizinischen Zwecken» und «zu nicht medizinischen Zwecken». Was als 
«medizinisch» und was als «nicht medizinisch» klassiert wird, ist aber nicht 
immer eindeutig bestimmbar. Wir würden die explizite Verwendung «zu nicht 
medizinischen Zwecken» streichen, da sie interessante Studienansätze wie 
zum Beispiel das Thema «Selbstmedikation», also die medizinische 
Verwendung von Cannabisprodukten, welche aber nicht den Auflagen für 
Cannabis für medizinische Zwecke in der Schweiz entsprechen, verhindern. 
 


 
Pilotversuche bezwecken, wissenschaftliche 
Erkenntnisse über die Auswirkungen der 
Massnahmen, Instrumente oder Vorgehensweisen 
betreffend den Umgang mit Betäubungsmitteln des 
Wirkungstyps Cannabis zu gewinnen (Abs. 1).  


 
CVC 
 


 
Art. 4 


 
Die räumliche Begrenzung wird im aktuellen Modell explizit gefordert. In 
Übereinstimmung mit den bereits erläuterten Begründungen schlagen wir 
vor, dass die territoriale Begrenzung nicht explizit vorgeschrieben, sondern 
möglicherweise durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) begrenzt 
werden sollte. 
 


 
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) kann örtliche 
Einschränkungen vorsehen, sofern diese die 
Aussagekraft der Pilotversuche nicht 
beeinträchtigen. 


 
CVC 
 


 
Art. 6 


 
Die Begrenzung der Teilnehmerzahl sollte nur auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Überlegungen erfolgen. Eine Begrenzung auf 5000 
Personen ohne ausreichende Begründung ist obsolet. 
 


 
Die Anzahl der Personen, die an einem 
Pilotversuch teilnehmen, muss auf das für die 
wissenschaftliche Validität erforderliche Mass 
beschränkt sein. 


 
CVC 
 


 
Art. 7 Abs. 1. a 


 
Die Begrenzung des Wirktsoffgehalts THC ist der falsche Ansatz, um die 
Stärke des Cannabis einzugrenzen, da andere Cannabinoide als THC 
(insbesondere CBD) und andere Wirkstoffe (Terpene) die Wirkung von THC 
gemäss des Entourage-Effekts modulieren. Daher schlagen wir vor, den 
THC-Gehalt von Produkten, die im Rahmen von Pilotprojekten in Verkehr 
gebracht werden dürfen, nicht zu begrenzen, sondern die Teilnehmer über 
die Auswirkungen der verschiedenen Wirkstoffe in Cannabis zu informieren 
und aufzuklären. 
 


 
 


 
CVC 
 


 
Art. 7 Abs. 1.b 


 
Es wird erwähnt, dass Cannabisprodukte, die im Rahmen der Pilotprojekte 
genehmigt wurden, der Guten landwirtschaftlichen Praxis entsprechen und 
von hoher Qualität sind. 
 


 
Zugelassene Produkte müssen vordefinierten 
Qualitätsstandards entsprechen,  
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Das gewählte Qualitätsniveau muss vorher anhand mehrerer 
Rahmenbedingung festgelegt werden, wie es beispielsweise auch in der 
Pharmaindustrie (GMP, GDP) gemacht wird. Wir sind uns jedoch bewusst, 
dass die Art der gewählten Normen Auswirkungen auf die Produktions- und 
Verarbeitungskosten hat. Wir begrüßen jedoch die Bereitschaft, die Qualität 
der in diesem Zusammenhang vermarkteten Produkte zu gewährleisten. 
 


 
CVC 
 


 
Art. 7 Abs. 3. 
 


 
Anstelle einer fixen Steuer wie der Tabaksteuer wäre es interessanter, wenn 
die Steuer in verschiedenen Studien variiert wird, um dadurch möglichst 
vielfältige Daten zu gewinnen. Angesichts der derzeitigen Situation auf dem 
Markt für CBD-haltige Tabakersatzstoffe wird zur Verbesserung der 
Wirksamkeit der Steuer vorgeschlagen, die Senkung des Steuersatzes von 
25 % auf 12 % zu prüfen, analog der Tabakwarenverordnung. 
 


 
 
 


CVC  
Art. 8 b. 


 
Der Grad der Qualität der den Verbrauchern zur Verfügung gestellten 
Informationen ist ein Faktor für eine verantwortungsvolle Wahl. Daher 
schlagen wir vor, dass zusätzlich noch die Hauptterpene der Produkte auf 
den Verpackungen angeben werden. 
 


 
einer Deklaration der Inhaltsstoffe (THC- und CBD- 
Gehalts sowie ein Profil der Hauptterpene. 


CVC  
Art. 12 Abs. 2 b 
 
 


 
In der aktuellen Vorlage sind nur Teilnehmende zugelassen, die den 
Wohnsitz in der Gemeinde haben, in der das Pilotprojekt durchgeführt wird. 
Wir schlagen vor, dass anstelle der Gemeinde hier der Kanton angegeben 
wird. 
 


 
Teilnehmende Personen müssen ihren Wohnsitz im 
Kanton haben, in der ein Pilotversuch durchgeführt 
wird. Dieser Nachweis kann durch eine Kontrolle 
des Niederlassungsausweises erfolgen.  
 


CVC  
Art. 12 Abs. 2 c 
 


 
Personen mit psychischen Krankheiten und/oder verschreibungspflichtigen 
Medikamenten automatisch von der Teilnahme der Versuche 
auszuschliessen, halten wir nicht für sinnvoll, da je nach Auffassung dieser 
Merkmale ein signifikanter Teil der potenziellen Studienteilnehmenden 
ausgeschlossen würde, wodurch die Studien nicht mehr valide wären. Wir 
schlagen alternativ vor, dass Personen von der Studienteilnahme 
ausgeschlossen werden, welche an Krankheiten leiden oder Medikamente 
einnehmen, bei denen der Konsum von Cannabis kontraindiziert2 ist. 
 


 
an Krankheiten leiden oder Medikamente 
einnehmen, bei denen der Konsum von Cannabis 
kontraindiziert ist. 


CVC  
Art. 14 Abs. 1 
 


 
Aus wissenschaftlicher Sicht macht es wenig Sinn, eine Höchstmenge THC 
pro Abgabe und Monat explizit zu formulieren, sondern eine solche 


 
Die Menge der Produkte nach Artikel 7 Absatz 1, 
die einer Teilnehmerin oder einem Teilnehmer 


                                                   
2 Grotenhermen, F., & Müller-Vahl, K. (2012). The therapeutic potential of cannabis and cannabinoids. Deutsches Ärzteblatt international, 109(29-30), 495-501. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3442177/ 
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Höchstmenge sollte – wenn überhaupt – implizit im Studiendesign der 
eingereichten Studie erfasst werden. 
 


abgegeben wird, wird im Studiendesign der 
eingereichten Studie festgelegt 


CVC  
Art. 14 Abs. 2 
 
 


 
Der Preis ist auf der Grundlage der Produktions- und Vermarktungskosten 
und nicht unter Bezugnahme auf den Schwarzmarkt festzulegen. Darüber 
hinaus muss sie es den verschiedenen Akteuren in der Wertschöpfungskette 
ermöglichen, eine angemessene Vergütung für ihre Arbeit zu erhalten. 
 
Anstatt dass die Preise den illegalen Markt widerspiegeln, bevorzugen wir 
wettbewerbsfähige und faire Preise. 
 


 
Bei der Festsetzung der Preise sind die 
Produktions- und Vermarktungskosten sowie eine 
angemessene Vergütung der Marktteilnehmer zu 
berücksichtigen. 


 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Consensus Vernehmlassung Cannabis (alle Organisationen zusammen) 


Abkürzung der Firma / Organisation : CVC 


Kontaktperson : Nino Forrer 


E-Mail : nino@hanflegal.ch 


Datum : 24. Oktober 2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-Mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Association Cannamed Compassion Genève 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : ACCG 
 
 
Adresse : Paolp Ducoli, rue Blanvalet 13, 1207 Genève 
 
 
Kontaktperson : Lisa Borowiec 
 
 
Telefon : 076 232 19 52 
 
 
E-Mail : contact@cannamedcompassion.ch 
 
 
Association Cannamed Compassion Genève (ACCG)               
        
L' Association Cannamed Compassion est né le 1er Janvier 2016. 


Elle est composé de personnes majeures atteintes par des graves pathologies et leur proches. Certains de nos membres sont hospitalisés. 


Plusieurs Médecins spécialistes FMH genevois, ainsi que des Professeurs nous soutiennent. 


Le but de l'Association est d'informer et documenter la Phytothérapie ( Santé par les plantes à but médical ) et ses principes actifs les plus importants dans les applications 
thérapeutiques afin de soulager les personnes des douleurs chroniques, effets secondaires, etc., en particulier la Phytothérapie par les produits dérivés du cannabis et ses 
extraits. 


Notre Association est à but compassionnel. 


Notre réponse est l'information et l'accès aux Phytothérapies afin de redonner un espoir de pouvoir mieux vivre avec ses propres douleurs pour envisager un meilleur 
avenir tout simplement. 


La vie est certes dure, mais bien trop belle. cannamedcompassion.ch 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Associazione Cannabis Ricreativa Ticino ACRT 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : ACRT 
 
 
Adresse : Via Aeroporto 12, 6982 Agno 
 
 
Kontaktperson : Dr. Sergio Regazzoni 
 
 
Telefon : 077 485 71 37 
 
 
E-Mail : info.acrt@gmail.com 
 


Associazione Cannabis Ricreativa Ticino (ACRT) 
 
Siamo un’associazione senza scopo di lucro attiva dal 2014. Promuoviamo in modo pragmatico presso le competenti autorità cantonali ed i soggetti istituzionali, politici 
giudiziari, economici e sociali interessati, la regolamentazione della cannabis per i maggiorenni residenti nel Canton Ticino con la creazione di strutture appropriate alla 
coltivazione, produzione, immagazzinamento, trasporto e vendita della cannabis e dei suoi derivati. 
 
ACRT è costituita da un comitato di 11 membri eletto annualmente dall’assemblea generale dei soci. 
    
Promuoviamo la regolamentazione responsabile dell'uso ricreativo della cannabis e dei suoi derivati per i maggiorenni residenti nel Canton Ticino. 
   
socialcannabis.ch 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Medical Cannabis Verein Schweiz 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : Medcan 
 
 
Adresse : Kalkbreitestrasse 6, 8003 Zürich 
 
 
Kontaktperson : Franziska Quadri 
 
 
 
E-Mail : info@medcan.ch 
 
 
 
Medical Cannabis Verein Schweiz (MEDCAN) 
  
MEDCAN wurde 2014 in Zürich gegründet. Der Verein bietet Cannabis-Patientinnen und -Patienten eine Plattform, um sich Gehör zu verschaffen und sich untereinander 
zu vernetzen und auszutauschen. Er informiert als Non-Profit-Organisation über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Cannabis als Heilmittel bei verschiedenen 
Krankheiten und chronischen Leiden. Der Verein organisiert monatliche Patiententreffs in Zürich, Bern und Basel. Zudem bemüht er sich, die Behörden, die Politik und die 
Öffentlichkeit auf die Problematik der Betroffenen aufmerksam zu machen. 
  
www.medcan.ch 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Verein Legalize it! 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : Vli 
 
 
Adresse : Quellenstrasse 25, 8005 Zürich 
 
 
Kontaktperson : Nino Forrer 
 
 
 
E-Mail : nino@hanflegal.ch 
 
 
Verein Legalize it! 
 
Viele Menschen benutzen THC-Produkte als Heil- oder Genussmittel. Doch nach wie vor sind Hasch und Gras illegal. Deshalb stellen sich THC-Geniessenden vielfältige 
Probleme. Wir vom Verein Legalize it! helfen Menschen, die mit THC-Produkten Umgang pflegen, bei den unterschiedlichsten Fragen.  
 
Dafür bieten wir unseren Mitgliedern vielfältige persönliche Beratungen, Kurse und schriftliche Informationen an. Letztlich wollen wir die vollständige Legalisierung aller 
THC-Produkte erreichen – auch wenn der Weg dorthin noch lang sein wird. 
 
Im Verein Legalize it! entstehen die Legalize it!-Magazine (etwa alle drei Monate), sowie die Rechtshilfebroschüre Shit happens (alle ein bis fünf Jahre). Wir bearbeiten die 
Themen THC-Politik, THC-Kultur, THC-Szene und THC-Justiz.  
 
Dazu führen wir Tests durch, sammeln einschlägiges Material und veröffentlichen unsere Erkenntnisse regelmässig zuhanden unserer Mitglieder und AbonnentInnen. 
Weiter führen wir jede Woche unentgeltliche Rechtsauskünfte und ein- bis zweimal monatlich unseren geselligen Mitgliedertreff durch. 
 
https://www.hanflegal.ch  
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Swiss Safe Access for Cannabinoids 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : SSAC 
 
 
Adresse : Wilderbergweg 11, 2504 Biel/Bienne 
 
 
Kontaktperson : Grégory Schaeffer 
 
 
Telefon : 079 934 16 71 
 
E-Mail                    : contact@harmless-ssac.org 
 
 
Swiss Safe Access Cannabinoids (SSAC) 
 
Fondé en 2016 à Bienne, Swiss Safe Access for Cannabinoids (SSAC) est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) sans but lucratif qui a pour mission principale 
la Réduction des Risques (RdR) et des Dommages (RdD) en matière d'utilisation des Cannabinoïdes en Suisse. 
 
SSAC est composé de patients, de consommateurs et de spécialistes venant de divers domaines notamment dans l'Assurance Qualité/GMP,  la botanique du Cannabis, 
le Système Endocannabinoïde (ECS) mais aussi pour les aspects régulatoires, politiques, économiques & sociales. 
 
Buts : 
SSAC diffuse des informations scientifiques sur les applications thérapeutiques & pharmacologiques, mais aussi la diffusion d'informations sur le Contrôle et l'Assurance 
Qualité des Cannabinoïdes et des constituants du Cannabis. 
SSAC lutte contre l'exclusion et la stigmatisation touchant les personnes qui pourraient bénéficier des Cannabinoïdes dans l'amélioration de leur état de santé, 
SSAC promeut l'accès aux soins et faciliter l'accès à l'utilisation des Cannabinoïdes en Suisse, 
SSAC coopère avec d'autres associations, organismes publiques et privés, indépendants partageant des buts similaires. 
 
www.harmless-ssac.org 
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
CVC 
 


 
Die hier aufgeführten Schweizer Verbände, welche sich für die Rechte von Cannabiskonsumierende einsetzen, begrüssen es, dass das BAG eine 
öffentlichen Vernehmlassung zur vorgeschlagenen Änderung des Betäubungsmittelgesetzes eingeleitet hat, damit Pilotversuche mit Cannabis 
durchgeführt werden können. Da auf der Adressatenliste für die Vernehmlassung viele Akteure aufgeführt wurden, aber leider keine Organisation als 
Vertreter der Interessen der Cannabiskonsumierenden, haben die fünf Organisationen Association Cannamed Compassion Genève (ACCG) , 
Associazione Cannabis Ricreativa Ticino (ARCT), Medical Cannabis Verein Schweiz (MEDCAN), Swiss Safe Access for Cannabinoids (SSAC) und 
Verein Legalize it! (VLI) beschlossen, eine gemeinsame Stellungnahme einzureichen, damit auch dieser Teil der Betroffenen gehört werden kann.  
 
Was den Gesetzentwurf zur Zulassung wissenschaftlicher Experimente zur Regulierung von Cannabis betrifft, so sind die hier versammelten Akteure 
besonders besorgt über die folgenden Elemente: 
 


• Der aktuelle Wortlaut unterscheidet bei Cannabis zwischen «zu medizinischen Zwecken» und «zu nicht medizinischen Zwecken». Was als 
«medizinisch» und was als «nicht medizinisch» klassiert wird, ist aber nicht immer eindeutig bestimmbar. Wir würden die explizite Verwendung 
«zu nicht medizinischen Zwecken» streichen, da sie interessante Studienansätze wie zum Beispiel das Thema «Selbstmedikation», also die 
medizinische Verwendung von Cannabisprodukten, welche aber nicht den Auflagen für Cannabis für medizinische Zwecke in der Schweiz 
entsprechen, verhindern. 


• Die Begrenzung des Wirktsoffgehalts THC ist der falsche Ansatz, um die Stärke des Cannabis einzugrenzen, da andere Cannabinoide als THC 
(insbesondere CBD) und andere Wirkstoffe (Terpene) die Wirkung von THC gemäss des Entourage-Effekts1 modulieren. Daher schlagen wir 
vor, den THC-Gehalt von Produkten, die im Rahmen von Pilotprojekten in Verkehr gebracht werden dürfen, nicht zu begrenzen, sondern die 
Teilnehmer über die Auswirkungen der verschiedenen Wirkstoffe in Cannabis zu informieren und aufzuklären. 


• Anstelle einer fixen Steuer wie der Tabaksteuer wäre es interessanter, wenn die Steuer in verschiedenen Studien variiert wird, um dadurch 
möglichst vielfältige Daten zu gewinnen. 


• Personen mit psychischen Krankheiten und/oder verschreibungspflichtigen Medikamenten automatisch von der Teilnahme der Versuche 
auszuschliessen, halten wir nicht für sinnvoll, da je nach Auffassung dieser Merkmale ein signifikanter Teil der potenziellen 
Studienteilnehmenden ausgeschlossen würde, wodurch die Studien nicht mehr valide wären. Wir schlagen alternativ vor, dass Personen von 
der Studienteilnahme ausgeschlossen werden, welche an Krankheiten leiden oder Medikamente einnehmen, bei denen der Konsum von 
Cannabis kontraindiziert1 ist. 


• Aus wissenschaftlicher Sicht macht es wenig Sinn, eine Höchstmenge THC pro Abgabe und Monat explizit zu formulieren, sondern eine solche 
Höchstmenge sollte – wenn überhaupt – implizit im Studiendesign der eingereichten Studie erfasst werden. 


 
 


                                                   
1 Grotenhermen, F., & Müller-Vahl, K. (2012). The therapeutic potential of cannabis and cannabinoids. Deutsches Ärzteblatt international, 109(29-30), 495-501. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3442177/ 
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Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
CVC 
 


 
Art. 8a Abs. 1 


 
Die Beschränkungen, die wissenschaftlichen Projekten in Bezug auf Gebiet, 
Zielpopulation und Inhalt auferlegt werden, berücksichtigen nicht die Realität 
der nachgewiesenen Bedürfnisse der nicht-medizinischen Verbraucher.   
 
In seinem derzeitigen Inhalt ist der Vorschlag,  die Pilotversuche stark auf die 
räumliche Ebene zu beschränken. Verbraucher der an die Projekte 
angrenzenden Kantonen oder Städten wären somit ausgeschlossen. So 
könnten nur in Grossstädten und Städten genügend Verbraucher eine 
repräsentative Stichprobe gefunden werden. Der Bericht betont auch, dass 
Pilotprojekte so realistisch wie möglich sein sollten. Räumliche 
Beschränkungen stehen jedoch im Widerspruch zu dieser Anforderung. Es 
wird daher vorgeschlagen, von räumlichen Beschränkungen abzusehen und 
sie fakultativ zu machen. 
 


 
1 Das BAG kann nach Rücksprache mit der 
Eidgenössischen Kommission zu Suchtfragen 
Pilotversuche mit Betäubungsmitteln des 
Wirkungstyps Cannabs bewilligen, welche: … 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
CVC 
 


 
Art. 2 


 
Der aktuelle Wortlaut unterscheidet bei Cannabis zwischen «zu 
medizinischen Zwecken» und «zu nicht medizinischen Zwecken». Was als 
«medizinisch» und was als «nicht medizinisch» klassiert wird, ist aber nicht 
immer eindeutig bestimmbar. Wir würden die explizite Verwendung «zu nicht 
medizinischen Zwecken» streichen, da sie interessante Studienansätze wie 
zum Beispiel das Thema «Selbstmedikation», also die medizinische 
Verwendung von Cannabisprodukten, welche aber nicht den Auflagen für 
Cannabis für medizinische Zwecke in der Schweiz entsprechen, verhindern. 
 


 
Pilotversuche bezwecken, wissenschaftliche 
Erkenntnisse über die Auswirkungen der 
Massnahmen, Instrumente oder Vorgehensweisen 
betreffend den Umgang mit Betäubungsmitteln des 
Wirkungstyps Cannabis zu gewinnen (Abs. 1).  


 
CVC 
 


 
Art. 4 


 
Die räumliche Begrenzung wird im aktuellen Modell explizit gefordert. In 
Übereinstimmung mit den bereits erläuterten Begründungen schlagen wir 
vor, dass die territoriale Begrenzung nicht explizit vorgeschrieben, sondern 
möglicherweise durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) begrenzt 
werden sollte. 
 


 
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) kann örtliche 
Einschränkungen vorsehen, sofern diese die 
Aussagekraft der Pilotversuche nicht 
beeinträchtigen. 


 
CVC 
 


 
Art. 6 


 
Die Begrenzung der Teilnehmerzahl sollte nur auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Überlegungen erfolgen. Eine Begrenzung auf 5000 
Personen ohne ausreichende Begründung ist obsolet. 
 


 
Die Anzahl der Personen, die an einem 
Pilotversuch teilnehmen, muss auf das für die 
wissenschaftliche Validität erforderliche Mass 
beschränkt sein. 


 
CVC 
 


 
Art. 7 Abs. 1. a 


 
Die Begrenzung des Wirktsoffgehalts THC ist der falsche Ansatz, um die 
Stärke des Cannabis einzugrenzen, da andere Cannabinoide als THC 
(insbesondere CBD) und andere Wirkstoffe (Terpene) die Wirkung von THC 
gemäss des Entourage-Effekts modulieren. Daher schlagen wir vor, den 
THC-Gehalt von Produkten, die im Rahmen von Pilotprojekten in Verkehr 
gebracht werden dürfen, nicht zu begrenzen, sondern die Teilnehmer über 
die Auswirkungen der verschiedenen Wirkstoffe in Cannabis zu informieren 
und aufzuklären. 
 


 
 


 
CVC 
 


 
Art. 7 Abs. 1.b 


 
Es wird erwähnt, dass Cannabisprodukte, die im Rahmen der Pilotprojekte 
genehmigt wurden, der Guten landwirtschaftlichen Praxis entsprechen und 
von hoher Qualität sind. 
 


 
Zugelassene Produkte müssen vordefinierten 
Qualitätsstandards entsprechen,  
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Das gewählte Qualitätsniveau muss vorher anhand mehrerer 
Rahmenbedingung festgelegt werden, wie es beispielsweise auch in der 
Pharmaindustrie (GMP, GDP) gemacht wird. Wir sind uns jedoch bewusst, 
dass die Art der gewählten Normen Auswirkungen auf die Produktions- und 
Verarbeitungskosten hat. Wir begrüßen jedoch die Bereitschaft, die Qualität 
der in diesem Zusammenhang vermarkteten Produkte zu gewährleisten. 
 


 
CVC 
 


 
Art. 7 Abs. 3. 
 


 
Anstelle einer fixen Steuer wie der Tabaksteuer wäre es interessanter, wenn 
die Steuer in verschiedenen Studien variiert wird, um dadurch möglichst 
vielfältige Daten zu gewinnen. Angesichts der derzeitigen Situation auf dem 
Markt für CBD-haltige Tabakersatzstoffe wird zur Verbesserung der 
Wirksamkeit der Steuer vorgeschlagen, die Senkung des Steuersatzes von 
25 % auf 12 % zu prüfen, analog der Tabakwarenverordnung. 
 


 
 
 


CVC  
Art. 8 b. 


 
Der Grad der Qualität der den Verbrauchern zur Verfügung gestellten 
Informationen ist ein Faktor für eine verantwortungsvolle Wahl. Daher 
schlagen wir vor, dass zusätzlich noch die Hauptterpene der Produkte auf 
den Verpackungen angeben werden. 
 


 
einer Deklaration der Inhaltsstoffe (THC- und CBD- 
Gehalts sowie ein Profil der Hauptterpene. 


CVC  
Art. 12 Abs. 2 b 
 
 


 
In der aktuellen Vorlage sind nur Teilnehmende zugelassen, die den 
Wohnsitz in der Gemeinde haben, in der das Pilotprojekt durchgeführt wird. 
Wir schlagen vor, dass anstelle der Gemeinde hier der Kanton angegeben 
wird. 
 


 
Teilnehmende Personen müssen ihren Wohnsitz im 
Kanton haben, in der ein Pilotversuch durchgeführt 
wird. Dieser Nachweis kann durch eine Kontrolle 
des Niederlassungsausweises erfolgen.  
 


CVC  
Art. 12 Abs. 2 c 
 


 
Personen mit psychischen Krankheiten und/oder verschreibungspflichtigen 
Medikamenten automatisch von der Teilnahme der Versuche 
auszuschliessen, halten wir nicht für sinnvoll, da je nach Auffassung dieser 
Merkmale ein signifikanter Teil der potenziellen Studienteilnehmenden 
ausgeschlossen würde, wodurch die Studien nicht mehr valide wären. Wir 
schlagen alternativ vor, dass Personen von der Studienteilnahme 
ausgeschlossen werden, welche an Krankheiten leiden oder Medikamente 
einnehmen, bei denen der Konsum von Cannabis kontraindiziert2 ist. 
 


 
an Krankheiten leiden oder Medikamente 
einnehmen, bei denen der Konsum von Cannabis 
kontraindiziert ist. 


CVC  
Art. 14 Abs. 1 
 


 
Aus wissenschaftlicher Sicht macht es wenig Sinn, eine Höchstmenge THC 
pro Abgabe und Monat explizit zu formulieren, sondern eine solche 


 
Die Menge der Produkte nach Artikel 7 Absatz 1, 
die einer Teilnehmerin oder einem Teilnehmer 


                                                   
2 Grotenhermen, F., & Müller-Vahl, K. (2012). The therapeutic potential of cannabis and cannabinoids. Deutsches Ärzteblatt international, 109(29-30), 495-501. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3442177/ 
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Höchstmenge sollte – wenn überhaupt – implizit im Studiendesign der 
eingereichten Studie erfasst werden. 
 


abgegeben wird, wird im Studiendesign der 
eingereichten Studie festgelegt 


CVC  
Art. 14 Abs. 2 
 
 


 
Der Preis ist auf der Grundlage der Produktions- und Vermarktungskosten 
und nicht unter Bezugnahme auf den Schwarzmarkt festzulegen. Darüber 
hinaus muss sie es den verschiedenen Akteuren in der Wertschöpfungskette 
ermöglichen, eine angemessene Vergütung für ihre Arbeit zu erhalten. 
 
Anstatt dass die Preise den illegalen Markt widerspiegeln, bevorzugen wir 
wettbewerbsfähige und faire Preise. 
 


 
Bei der Festsetzung der Preise sind die 
Produktions- und Vermarktungskosten sowie eine 
angemessene Vergütung der Marktteilnehmer zu 
berücksichtigen. 


 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Consensus Vernehmlassung Cannabis (alle Organisationen zusammen) 


Abkürzung der Firma / Organisation : CVC 


Kontaktperson : Nino Forrer 


E-Mail : nino@hanflegal.ch 


Datum : 24. Oktober 2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-Mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Association Cannamed Compassion Genève 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : ACCG 
 
 
Adresse : Paolp Ducoli, rue Blanvalet 13, 1207 Genève 
 
 
Kontaktperson : Lisa Borowiec 
 
 
Telefon : 076 232 19 52 
 
 
E-Mail : contact@cannamedcompassion.ch 
 
 
Association Cannamed Compassion Genève (ACCG)               
        
L' Association Cannamed Compassion est né le 1er Janvier 2016. 


Elle est composé de personnes majeures atteintes par des graves pathologies et leur proches. Certains de nos membres sont hospitalisés. 


Plusieurs Médecins spécialistes FMH genevois, ainsi que des Professeurs nous soutiennent. 


Le but de l'Association est d'informer et documenter la Phytothérapie ( Santé par les plantes à but médical ) et ses principes actifs les plus importants dans les applications 
thérapeutiques afin de soulager les personnes des douleurs chroniques, effets secondaires, etc., en particulier la Phytothérapie par les produits dérivés du cannabis et ses 
extraits. 


Notre Association est à but compassionnel. 


Notre réponse est l'information et l'accès aux Phytothérapies afin de redonner un espoir de pouvoir mieux vivre avec ses propres douleurs pour envisager un meilleur 
avenir tout simplement. 


La vie est certes dure, mais bien trop belle. cannamedcompassion.ch 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Associazione Cannabis Ricreativa Ticino ACRT 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : ACRT 
 
 
Adresse : Via Aeroporto 12, 6982 Agno 
 
 
Kontaktperson : Dr. Sergio Regazzoni 
 
 
Telefon : 077 485 71 37 
 
 
E-Mail : info.acrt@gmail.com 
 


Associazione Cannabis Ricreativa Ticino (ACRT) 
 
Siamo un’associazione senza scopo di lucro attiva dal 2014. Promuoviamo in modo pragmatico presso le competenti autorità cantonali ed i soggetti istituzionali, politici 
giudiziari, economici e sociali interessati, la regolamentazione della cannabis per i maggiorenni residenti nel Canton Ticino con la creazione di strutture appropriate alla 
coltivazione, produzione, immagazzinamento, trasporto e vendita della cannabis e dei suoi derivati. 
 
ACRT è costituita da un comitato di 11 membri eletto annualmente dall’assemblea generale dei soci. 
    
Promuoviamo la regolamentazione responsabile dell'uso ricreativo della cannabis e dei suoi derivati per i maggiorenni residenti nel Canton Ticino. 
   
socialcannabis.ch 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Medical Cannabis Verein Schweiz 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : Medcan 
 
 
Adresse : Kalkbreitestrasse 6, 8003 Zürich 
 
 
Kontaktperson : Franziska Quadri 
 
 
 
E-Mail : info@medcan.ch 
 
 
 
Medical Cannabis Verein Schweiz (MEDCAN) 
  
MEDCAN wurde 2014 in Zürich gegründet. Der Verein bietet Cannabis-Patientinnen und -Patienten eine Plattform, um sich Gehör zu verschaffen und sich untereinander 
zu vernetzen und auszutauschen. Er informiert als Non-Profit-Organisation über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Cannabis als Heilmittel bei verschiedenen 
Krankheiten und chronischen Leiden. Der Verein organisiert monatliche Patiententreffs in Zürich, Bern und Basel. Zudem bemüht er sich, die Behörden, die Politik und die 
Öffentlichkeit auf die Problematik der Betroffenen aufmerksam zu machen. 
  
www.medcan.ch 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Verein Legalize it! 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : Vli 
 
 
Adresse : Quellenstrasse 25, 8005 Zürich 
 
 
Kontaktperson : Nino Forrer 
 
 
 
E-Mail : nino@hanflegal.ch 
 
 
Verein Legalize it! 
 
Viele Menschen benutzen THC-Produkte als Heil- oder Genussmittel. Doch nach wie vor sind Hasch und Gras illegal. Deshalb stellen sich THC-Geniessenden vielfältige 
Probleme. Wir vom Verein Legalize it! helfen Menschen, die mit THC-Produkten Umgang pflegen, bei den unterschiedlichsten Fragen.  
 
Dafür bieten wir unseren Mitgliedern vielfältige persönliche Beratungen, Kurse und schriftliche Informationen an. Letztlich wollen wir die vollständige Legalisierung aller 
THC-Produkte erreichen – auch wenn der Weg dorthin noch lang sein wird. 
 
Im Verein Legalize it! entstehen die Legalize it!-Magazine (etwa alle drei Monate), sowie die Rechtshilfebroschüre Shit happens (alle ein bis fünf Jahre). Wir bearbeiten die 
Themen THC-Politik, THC-Kultur, THC-Szene und THC-Justiz.  
 
Dazu führen wir Tests durch, sammeln einschlägiges Material und veröffentlichen unsere Erkenntnisse regelmässig zuhanden unserer Mitglieder und AbonnentInnen. 
Weiter führen wir jede Woche unentgeltliche Rechtsauskünfte und ein- bis zweimal monatlich unseren geselligen Mitgliedertreff durch. 
 
https://www.hanflegal.ch  
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Swiss Safe Access for Cannabinoids 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : SSAC 
 
 
Adresse : Wilderbergweg 11, 2504 Biel/Bienne 
 
 
Kontaktperson : Grégory Schaeffer 
 
 
Telefon : 079 934 16 71 
 
E-Mail                    : contact@harmless-ssac.org 
 
 
Swiss Safe Access Cannabinoids (SSAC) 
 
Fondé en 2016 à Bienne, Swiss Safe Access for Cannabinoids (SSAC) est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) sans but lucratif qui a pour mission principale 
la Réduction des Risques (RdR) et des Dommages (RdD) en matière d'utilisation des Cannabinoïdes en Suisse. 
 
SSAC est composé de patients, de consommateurs et de spécialistes venant de divers domaines notamment dans l'Assurance Qualité/GMP,  la botanique du Cannabis, 
le Système Endocannabinoïde (ECS) mais aussi pour les aspects régulatoires, politiques, économiques & sociales. 
 
Buts : 
SSAC diffuse des informations scientifiques sur les applications thérapeutiques & pharmacologiques, mais aussi la diffusion d'informations sur le Contrôle et l'Assurance 
Qualité des Cannabinoïdes et des constituants du Cannabis. 
SSAC lutte contre l'exclusion et la stigmatisation touchant les personnes qui pourraient bénéficier des Cannabinoïdes dans l'amélioration de leur état de santé, 
SSAC promeut l'accès aux soins et faciliter l'accès à l'utilisation des Cannabinoïdes en Suisse, 
SSAC coopère avec d'autres associations, organismes publiques et privés, indépendants partageant des buts similaires. 
 
www.harmless-ssac.org 
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
CVC 
 


 
Die hier aufgeführten Schweizer Verbände, welche sich für die Rechte von Cannabiskonsumierende einsetzen, begrüssen es, dass das BAG eine 
öffentlichen Vernehmlassung zur vorgeschlagenen Änderung des Betäubungsmittelgesetzes eingeleitet hat, damit Pilotversuche mit Cannabis 
durchgeführt werden können. Da auf der Adressatenliste für die Vernehmlassung viele Akteure aufgeführt wurden, aber leider keine Organisation als 
Vertreter der Interessen der Cannabiskonsumierenden, haben die fünf Organisationen Association Cannamed Compassion Genève (ACCG) , 
Associazione Cannabis Ricreativa Ticino (ARCT), Medical Cannabis Verein Schweiz (MEDCAN), Swiss Safe Access for Cannabinoids (SSAC) und 
Verein Legalize it! (VLI) beschlossen, eine gemeinsame Stellungnahme einzureichen, damit auch dieser Teil der Betroffenen gehört werden kann.  
 
Was den Gesetzentwurf zur Zulassung wissenschaftlicher Experimente zur Regulierung von Cannabis betrifft, so sind die hier versammelten Akteure 
besonders besorgt über die folgenden Elemente: 
 


• Der aktuelle Wortlaut unterscheidet bei Cannabis zwischen «zu medizinischen Zwecken» und «zu nicht medizinischen Zwecken». Was als 
«medizinisch» und was als «nicht medizinisch» klassiert wird, ist aber nicht immer eindeutig bestimmbar. Wir würden die explizite Verwendung 
«zu nicht medizinischen Zwecken» streichen, da sie interessante Studienansätze wie zum Beispiel das Thema «Selbstmedikation», also die 
medizinische Verwendung von Cannabisprodukten, welche aber nicht den Auflagen für Cannabis für medizinische Zwecke in der Schweiz 
entsprechen, verhindern. 


• Die Begrenzung des Wirktsoffgehalts THC ist der falsche Ansatz, um die Stärke des Cannabis einzugrenzen, da andere Cannabinoide als THC 
(insbesondere CBD) und andere Wirkstoffe (Terpene) die Wirkung von THC gemäss des Entourage-Effekts1 modulieren. Daher schlagen wir 
vor, den THC-Gehalt von Produkten, die im Rahmen von Pilotprojekten in Verkehr gebracht werden dürfen, nicht zu begrenzen, sondern die 
Teilnehmer über die Auswirkungen der verschiedenen Wirkstoffe in Cannabis zu informieren und aufzuklären. 


• Anstelle einer fixen Steuer wie der Tabaksteuer wäre es interessanter, wenn die Steuer in verschiedenen Studien variiert wird, um dadurch 
möglichst vielfältige Daten zu gewinnen. 


• Personen mit psychischen Krankheiten und/oder verschreibungspflichtigen Medikamenten automatisch von der Teilnahme der Versuche 
auszuschliessen, halten wir nicht für sinnvoll, da je nach Auffassung dieser Merkmale ein signifikanter Teil der potenziellen 
Studienteilnehmenden ausgeschlossen würde, wodurch die Studien nicht mehr valide wären. Wir schlagen alternativ vor, dass Personen von 
der Studienteilnahme ausgeschlossen werden, welche an Krankheiten leiden oder Medikamente einnehmen, bei denen der Konsum von 
Cannabis kontraindiziert1 ist. 


• Aus wissenschaftlicher Sicht macht es wenig Sinn, eine Höchstmenge THC pro Abgabe und Monat explizit zu formulieren, sondern eine solche 
Höchstmenge sollte – wenn überhaupt – implizit im Studiendesign der eingereichten Studie erfasst werden. 


 
 


                                                   
1 Grotenhermen, F., & Müller-Vahl, K. (2012). The therapeutic potential of cannabis and cannabinoids. Deutsches Ärzteblatt international, 109(29-30), 495-501. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3442177/ 
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Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
CVC 
 


 
Art. 8a Abs. 1 


 
Die Beschränkungen, die wissenschaftlichen Projekten in Bezug auf Gebiet, 
Zielpopulation und Inhalt auferlegt werden, berücksichtigen nicht die Realität 
der nachgewiesenen Bedürfnisse der nicht-medizinischen Verbraucher.   
 
In seinem derzeitigen Inhalt ist der Vorschlag,  die Pilotversuche stark auf die 
räumliche Ebene zu beschränken. Verbraucher der an die Projekte 
angrenzenden Kantonen oder Städten wären somit ausgeschlossen. So 
könnten nur in Grossstädten und Städten genügend Verbraucher eine 
repräsentative Stichprobe gefunden werden. Der Bericht betont auch, dass 
Pilotprojekte so realistisch wie möglich sein sollten. Räumliche 
Beschränkungen stehen jedoch im Widerspruch zu dieser Anforderung. Es 
wird daher vorgeschlagen, von räumlichen Beschränkungen abzusehen und 
sie fakultativ zu machen. 
 


 
1 Das BAG kann nach Rücksprache mit der 
Eidgenössischen Kommission zu Suchtfragen 
Pilotversuche mit Betäubungsmitteln des 
Wirkungstyps Cannabs bewilligen, welche: … 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
CVC 
 


 
Art. 2 


 
Der aktuelle Wortlaut unterscheidet bei Cannabis zwischen «zu 
medizinischen Zwecken» und «zu nicht medizinischen Zwecken». Was als 
«medizinisch» und was als «nicht medizinisch» klassiert wird, ist aber nicht 
immer eindeutig bestimmbar. Wir würden die explizite Verwendung «zu nicht 
medizinischen Zwecken» streichen, da sie interessante Studienansätze wie 
zum Beispiel das Thema «Selbstmedikation», also die medizinische 
Verwendung von Cannabisprodukten, welche aber nicht den Auflagen für 
Cannabis für medizinische Zwecke in der Schweiz entsprechen, verhindern. 
 


 
Pilotversuche bezwecken, wissenschaftliche 
Erkenntnisse über die Auswirkungen der 
Massnahmen, Instrumente oder Vorgehensweisen 
betreffend den Umgang mit Betäubungsmitteln des 
Wirkungstyps Cannabis zu gewinnen (Abs. 1).  


 
CVC 
 


 
Art. 4 


 
Die räumliche Begrenzung wird im aktuellen Modell explizit gefordert. In 
Übereinstimmung mit den bereits erläuterten Begründungen schlagen wir 
vor, dass die territoriale Begrenzung nicht explizit vorgeschrieben, sondern 
möglicherweise durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) begrenzt 
werden sollte. 
 


 
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) kann örtliche 
Einschränkungen vorsehen, sofern diese die 
Aussagekraft der Pilotversuche nicht 
beeinträchtigen. 


 
CVC 
 


 
Art. 6 


 
Die Begrenzung der Teilnehmerzahl sollte nur auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Überlegungen erfolgen. Eine Begrenzung auf 5000 
Personen ohne ausreichende Begründung ist obsolet. 
 


 
Die Anzahl der Personen, die an einem 
Pilotversuch teilnehmen, muss auf das für die 
wissenschaftliche Validität erforderliche Mass 
beschränkt sein. 


 
CVC 
 


 
Art. 7 Abs. 1. a 


 
Die Begrenzung des Wirktsoffgehalts THC ist der falsche Ansatz, um die 
Stärke des Cannabis einzugrenzen, da andere Cannabinoide als THC 
(insbesondere CBD) und andere Wirkstoffe (Terpene) die Wirkung von THC 
gemäss des Entourage-Effekts modulieren. Daher schlagen wir vor, den 
THC-Gehalt von Produkten, die im Rahmen von Pilotprojekten in Verkehr 
gebracht werden dürfen, nicht zu begrenzen, sondern die Teilnehmer über 
die Auswirkungen der verschiedenen Wirkstoffe in Cannabis zu informieren 
und aufzuklären. 
 


 
 


 
CVC 
 


 
Art. 7 Abs. 1.b 


 
Es wird erwähnt, dass Cannabisprodukte, die im Rahmen der Pilotprojekte 
genehmigt wurden, der Guten landwirtschaftlichen Praxis entsprechen und 
von hoher Qualität sind. 
 


 
Zugelassene Produkte müssen vordefinierten 
Qualitätsstandards entsprechen,  
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Das gewählte Qualitätsniveau muss vorher anhand mehrerer 
Rahmenbedingung festgelegt werden, wie es beispielsweise auch in der 
Pharmaindustrie (GMP, GDP) gemacht wird. Wir sind uns jedoch bewusst, 
dass die Art der gewählten Normen Auswirkungen auf die Produktions- und 
Verarbeitungskosten hat. Wir begrüßen jedoch die Bereitschaft, die Qualität 
der in diesem Zusammenhang vermarkteten Produkte zu gewährleisten. 
 


 
CVC 
 


 
Art. 7 Abs. 3. 
 


 
Anstelle einer fixen Steuer wie der Tabaksteuer wäre es interessanter, wenn 
die Steuer in verschiedenen Studien variiert wird, um dadurch möglichst 
vielfältige Daten zu gewinnen. Angesichts der derzeitigen Situation auf dem 
Markt für CBD-haltige Tabakersatzstoffe wird zur Verbesserung der 
Wirksamkeit der Steuer vorgeschlagen, die Senkung des Steuersatzes von 
25 % auf 12 % zu prüfen, analog der Tabakwarenverordnung. 
 


 
 
 


CVC  
Art. 8 b. 


 
Der Grad der Qualität der den Verbrauchern zur Verfügung gestellten 
Informationen ist ein Faktor für eine verantwortungsvolle Wahl. Daher 
schlagen wir vor, dass zusätzlich noch die Hauptterpene der Produkte auf 
den Verpackungen angeben werden. 
 


 
einer Deklaration der Inhaltsstoffe (THC- und CBD- 
Gehalts sowie ein Profil der Hauptterpene. 


CVC  
Art. 12 Abs. 2 b 
 
 


 
In der aktuellen Vorlage sind nur Teilnehmende zugelassen, die den 
Wohnsitz in der Gemeinde haben, in der das Pilotprojekt durchgeführt wird. 
Wir schlagen vor, dass anstelle der Gemeinde hier der Kanton angegeben 
wird. 
 


 
Teilnehmende Personen müssen ihren Wohnsitz im 
Kanton haben, in der ein Pilotversuch durchgeführt 
wird. Dieser Nachweis kann durch eine Kontrolle 
des Niederlassungsausweises erfolgen.  
 


CVC  
Art. 12 Abs. 2 c 
 


 
Personen mit psychischen Krankheiten und/oder verschreibungspflichtigen 
Medikamenten automatisch von der Teilnahme der Versuche 
auszuschliessen, halten wir nicht für sinnvoll, da je nach Auffassung dieser 
Merkmale ein signifikanter Teil der potenziellen Studienteilnehmenden 
ausgeschlossen würde, wodurch die Studien nicht mehr valide wären. Wir 
schlagen alternativ vor, dass Personen von der Studienteilnahme 
ausgeschlossen werden, welche an Krankheiten leiden oder Medikamente 
einnehmen, bei denen der Konsum von Cannabis kontraindiziert2 ist. 
 


 
an Krankheiten leiden oder Medikamente 
einnehmen, bei denen der Konsum von Cannabis 
kontraindiziert ist. 


CVC  
Art. 14 Abs. 1 
 


 
Aus wissenschaftlicher Sicht macht es wenig Sinn, eine Höchstmenge THC 
pro Abgabe und Monat explizit zu formulieren, sondern eine solche 


 
Die Menge der Produkte nach Artikel 7 Absatz 1, 
die einer Teilnehmerin oder einem Teilnehmer 


                                                   
2 Grotenhermen, F., & Müller-Vahl, K. (2012). The therapeutic potential of cannabis and cannabinoids. Deutsches Ärzteblatt international, 109(29-30), 495-501. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3442177/ 
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Höchstmenge sollte – wenn überhaupt – implizit im Studiendesign der 
eingereichten Studie erfasst werden. 
 


abgegeben wird, wird im Studiendesign der 
eingereichten Studie festgelegt 


CVC  
Art. 14 Abs. 2 
 
 


 
Der Preis ist auf der Grundlage der Produktions- und Vermarktungskosten 
und nicht unter Bezugnahme auf den Schwarzmarkt festzulegen. Darüber 
hinaus muss sie es den verschiedenen Akteuren in der Wertschöpfungskette 
ermöglichen, eine angemessene Vergütung für ihre Arbeit zu erhalten. 
 
Anstatt dass die Preise den illegalen Markt widerspiegeln, bevorzugen wir 
wettbewerbsfähige und faire Preise. 
 


 
Bei der Festsetzung der Preise sind die 
Produktions- und Vermarktungskosten sowie eine 
angemessene Vergütung der Marktteilnehmer zu 
berücksichtigen. 


 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Prise de position de ACCG / ACRT / Medcan / SSAC / VLI 


Date 24.10.2018  


Informations importantes : 


1. Veuillez n'effectuer aucun changement dans le format du formulaire.


2. Si vous souhaitez supprimer certains tableaux dans le formulaire, vous avez la possibilité d'ôter la protection du texte sous « Outils/Ôter la protection ».


4. Veuillez envoyer votre prise de position par voie électronique avant le 25 octobre 2018 à l'adresse suivante : pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie
gever@bag.admin.ch



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Nom / entreprise / organisation Association Cannamed Compassion Genève   
 
 
Abréviation de l’entr. / orga  ACCG 
 
 
Adresse  ℅ Paolo Ducoli (Sécrétaire) - 13 Rue Henri-Blanvalet 1207 Genève 
 
 
Personne de référence  Lisa Borowiec (Présidente) 
 
 
Téléphone  076 232 19 52   
 
 
Courrier  contact@cannmedcompassion.ch     
 
 


Cannamed Compassion (ACCG)                       


 
L' Association CANNAMED COMPASSION Genève est né le 1er Janvier 2016. 


Elle est composé de personnes majeures atteintes par des graves pathologies et leur proches. Certains de nos membres sont hospitalisés. 


Plusieurs Médecins spécialistes FMH genevois, ainsi que des Professeurs nous soutiennent. 


Le But de l'Association est d'informer et documenter la Phytothérapie ( Santé par les plantes à but médicale ) et ses principes actifs les plus importants dans les 
applications thérapeutiques afin de soulager les personnes des douleurs chroniques, effets secondaires, etc., en particulier la Phytothérapie par les produits dérivés du 
cannabis et ses extraits. 


Notre Association est à but compassionnel. 


Notre réponse est l'information et l'accès aux Phytothérapies afin de redonner un espoir de pouvoir mieux vivre avec ses propres douleurs pour envisager un meilleur 
avenir tout simplement. 


La vie est certes dure, mais bien trop belle. 


cannamedcompassion.ch 
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Nom / entreprise / organisation Associazione Cannabis Ricreativa Ticino ACRT    
 
 
Abréviation de l’entr. / orga  ACRT      
 
 
Adresse  Via Aeroporto 12 - 6982 Agno   
 
 
Personne de référence  Dr. Sergio Regazzoni  
 
 
Téléphone  077 485 71 37    
 
 
Courrier   info.acrt@gmail.com     
 
 


Associazione Cannabis Ricreativa Ticino (ACRT) 
 
Siamo un’associazione senza scopo di lucro attiva dal 2014. Promuoviamo in modo pragmatico presso le competenti autorità cantonali ed i soggetti istituzionali, politici 
giudiziari, economici e sociali interessati, la regolamentazione della cannabis per i maggiorenni residenti nel Canton Ticino con la creazione di strutture appropriate alla 
coltivazione, produzione, immagazzinamento, trasporto e vendita della cannabis e dei suoi derivati. 
 
ACRT è costituita da un comitato di 11 membri eletto annualmente dall’assemblea generale dei soci. 
    
Promuoviamo la regolamentazione responsabile dell'uso ricreativo della cannabis e dei suoi derivati per i maggiorenni residenti nel Canton Ticino. 
   
socialcannabis.ch 
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Nom / entreprise / organisation    Medical Cannabis Verein Schweiz 
   
Abréviation de l’entr. / org      Medcan     
 
Adresse     Kalkbreitestrasse 6, 8003 Zürich 
 
Personne de référence    Franziska Quadri 
 
Téléphone 
 
Courrier    info@medcan.ch 


 
Medical Cannabis Verein Schweiz (MEDCAN) 
  
MEDCAN wurde 2014 in Zürich gegründet. Der Verein bietet Cannabis-Patientinnen und -Patienten eine Plattform, um sich Gehör zu verschaffen und sich untereinander 
zu vernetzen und auszutauschen. Er informiert als Non-Profit-Organisation über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Cannabis als Heilmittel bei verschiedenen 
Krankheiten und chronischen Leiden. Der Verein organisiert monatliche Patiententreffs in Zürich, Bern und Basel. Zudem bemüht er sich, die Behörden, die Politik und die 
Öffentlichkeit auf die Problematik der Betroffenen aufmerksam zu machen. 
  


Unsere Forderungen und Ziele: 
  
MEDCAN verfolgt das Ziel, dass Patientinnen und Patienten ungehinderten Zugang zu Cannabis erhalten und dieses zu vernünftigen Preisen, 
uneingeschränkt, stress- und straffrei als Medikament zu sich nehmen dürfen. 
  
MEDCAN fordert das Bundesamt für Gesundheit auf, die Ärzte weiterzubilden und den bürokratischen Aufwand zum Erhalt einer Sondergenehmigung zu 
vereinfachen. 
  
MEDCAN fordert, dass Schweizer Patientinnen und Patienten die Möglichkeit haben, Cannabis in der von ihnen gewünschten Form und in kontrollierter 
Qualität anzuwenden. 
  
MEDCAN fordert die Politik auf, schnelle und pragmatische Lösungen zu finden, um die medizinische Anmeldung von Cannabis zu legalisieren. 
  
Jede Patientin und jeder Patient hat das Recht, selber zu entscheiden, wie er sich therapieren will. Es ist seine Gesundheit! 
  
www.medcan.ch 
 



mailto:info@medcan.ch

http://www.medcan.ch/
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Nom / entreprise / organisation    Swiss Safe Access for Cannabinoids 
   
Abréviation de l’entr. / org      SSAC 
 
Adresse     Wilderbergweg 11, 2504 Biel/Bienne 
 
Personne de référence    Grégory Shaeffer 
 
Téléphone  ????????
?????????????? ??????  


 
Courrier     contact@harmless-ssac.org 
 


 
Swiss Safe Access Cannabinoids (SSAC) 
 
Fondé en 2016 à Bienne, Swiss Safe Access for Cannabinoids (SSAC) est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) sans but lucratif qui a pour mission principale 
la Réduction des Risques (RdR) et des Dommages (RdD) en matière d'utilisation des Cannabinoïdes en Suisse. 
 
SSAC est composé de patients, de consommateurs et de spécialistes venant de divers domaines notamment dans l'Assurance Qualité/GMP,  la botanique du Cannabis, 
le Système Endocannabinoïde (ECS) mais aussi pour les aspects régulatoires, politiques, économiques & sociales. 
 
Buts : 
SSAC diffuse des informations scientifiques sur les applications thérapeutiques & pharmacologiques, mais aussi la diffusion d'informations sur le Contrôle et l'Assurance 
Qualité des Cannabinoïdes et des constituants du Cannabis. 
SSAC lutte contre l'exclusion et la stigmatisation touchant les personnes qui pourraient bénéficier des Cannabinoïdes dans l'amélioration de leur état de santé, 
SSAC promeut l'accès aux soins et facilité l'accès à l'utilisation des Cannabinoïdes en Suisse, 
SSAC coopère avec d'autres associations, organismes publiques et privés, indépendants partageant des buts similaires. 
 
Slogan: 
Inform, Educate & Empower 
 
Vision: 
Le Cannabis est un paradigme pour le Bien-être . 
 
www.harmless-ssac.org 
 
 



http://www.harmless-ssac.org/
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Nom / entreprise / organisation   Verein Legalize it! 
   
Abréviation de l’entr. / org     VLI  
 
Adresse   Quellenstrasse 25, Postfach 2159, 8031 Zürich 
 
Personne de référence   Markus Graf 
 
Téléphone  
 
Courrier    markus@hanflegal.ch 
 
 
 
Viele Menschen benutzen THC-Produkte als Heil- oder Genussmittel. Doch nach wie vor sind Hasch und Gras illegal. Deshalb stellen sich THC-Geniessenden vielfältige 
Probleme. Wir vom Verein Legalize it! helfen Menschen, die mit THC-Produkten Umgang pflegen, bei den unterschiedlichsten Fragen.  
 
Dafür bieten wir unseren Mitgliedern vielfältige persönliche Beratungen, Kurse und schriftliche Informationen an. Letztlich wollen wir die vollständige Legalisierung aller 
THC-Produkte erreichen – auch wenn der Weg dorthin noch lang sein wird. 
 
Im Verein Legalize it! entstehen die Legalize it!-Magazine (etwa alle drei Monate), sowie die Rechtshilfebroschüre Shit happens (alle ein bis fünf Jahre). Wir bearbeiten die 
Themen THC-Politik, THC-Kultur, THC-Szene und THC-Justiz.  
 
Dazu führen wir Tests durch, sammeln einschlägiges Material und veröffentlichen unsere Erkenntnisse regelmässig zuhanden unserer Mitglieder und AbonnentInnen. 
Weiter führen wir jede Woche unentgeltliche Rechtsauskünfte und ein- bis zweimal monatlich unseren geselligen Mitgliedertreff durch. 
 
 
https://www.hanflegal.ch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://www.hanflegal.ch/
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Modification de la loi sur les stupéfiants (LStup) 


Nom / 
entreprise 
(prière d’utiliser 
l’abréviation 
indiquée à la 
première page) 


 
Les associations suisses d’usagers de cannabis ici réunies: ACCG, ACRT,  MedCan, SSAC, VLI saluent les efforts menés par l’OFSP dans la conduite 
d’une consultation publique quant à la proposition de changement de la LStup pour permettre de réaliser des projets-pilotes en matière de régulation 
du cannabis. Par ce fait, les autorités du pays reconnaissent que la situation en matière de politique cannabis est insatisfaisante et qu’il est urgent de 
faire avancer le débat et de trouver des solutions consensuelles. Des politiques cannabis intégrant droits humains, accès à la santé et bien-être de la 
population sont au cœur de notre raison d’être, c’est ce que nous défendons depuis longtemps !!! A ce titre, nous ne pouvons que nous réjouir de toute 
avancée significative vers le développement d’une régulation légale de la production, du commerce et de la consommation du cannabis. En la matière, 
la Suisse bénéficie d’une longue tradition de culture du cannabis, et il y a 10 ans, le pays aurait pu devenir leader dans la formulation d’une régulation 
légale de sa filière économique. Le peuple en a décidé autrement. Sûrement par manque d’information et méconnaissance, mais aussi peut être parce 
les contours d’une régulation légale étaient peu définis. 
 
En soutenant l’expérimentation en matière de politique drogue, les autorités Suisses s'appuient sur une longue tradition qui a fait ses preuves pour le 
développement des 4 piliers, exemple de réussite et de pragmatisme helvétique souvent cité à l’étranger. Cela n’écarte toutefois pas le fait que la 
situation actuelle en matière de cannabis est bien différente de celle de la crise de l’héroïne que notre pays  a connu durant les années 80-90. En effet, 
la dangerosité individuelle et sociale du cannabis est bien moindre, ce dont attestent tous les chercheurs. De plus, en raison d’une consommation bien 
ancrée, un marché illégal s’est développé pour répondre à ces besoins. Plus récemment, l’apparition de celui du CBD a permis la constitution d’un 
marché légal de produits de cannabis. Le succès que rencontrent ces produits, et l’intérêt que constitue notre pays pour les opérateurs légaux du 
cannabis sont autant de signaux qui attestent de la vigueur de la filière dans notre pays. 
 
Les associations suisses d’usagers de cannabis (ACCG; ACRT ; MedCan; SSAC ; VLI) s’engagent pour sortir du cadre de la prohibition en matière de 
cannabis et pour normaliser les politiques qui l’encadrent. A ce titre, nous soutenons la volonté des autorités fédérales de permettre la réalisation de 
projets pilotes, Toutefois, étant au plus près du vécu des consommateurs, de leurs besoins et des contraintes qu’ils vivent, nous nous permettons de 
vous proposer quelques ajustements. Par exemple, au vu des profils d’usages réels la dichotomie entre une consommation pour raison thérapeutique 
et récréative (quand bien même nous préférons le terme d’usage adulte responsable qui reflète plus fidèlement ce profil de consommation) est peu 
réaliste, d’autant plus que la recherche de bien-être semble écartée des motifs légitimes à la consommation de cannabis. Tout comme, mais dans une 
moindre mesure dans notre pays, la consommation pour motif religieux ou en raison de pratique indigène. A ce titre, nous estimons que la délimitation 
entre consommateur non-médicaux et pour raison médicale ne tient pas compte de la réalité des usages. Cependant, cette réflexion ne nie pas la 
nécessité de développer des médicaments de type ou à base de cannabis pour les malades qui en ont besoin. A ce titre, nous saluons la volonté des 
autorités fédérales de trouver des solutions efficaces et équitables pour permettre l’accès aux patients aux produits thérapeutiques du cannabis, mais 
cela est l’objet d’une autre consultation. 
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En ce qui concerne le projet de loi destiné à permettre des expérimentations scientifiques en matière de régulation du cannabis, les entités ici réunies 
sont particulièrement soucieuses des éléments suivants :  


● La restriction territoriale (ne peuvent participer que les résidents des entités administratives participant au projet) ne reflète pas la réalité de la 
Suisse. En effet, les centres urbains qui se profilent en tant que porteurs de projets sont composés de résidents qui peuvent provenir de toute 
la suisse (les étudiants en particuliers). D’un autre côté, beaucoup de consommateurs s’approvisionnent dans ces lieux, alors qu’ils n’y résident 
pas légalement. Ainsi, les consommateurs qui s’approvisionnent sur ces marchés, mais qui proviennent de cantons ou de communes proches, 
mais qui ne participent pas aux études seraient exclus.  


● L’interdiction aux personnes souffrant de problèmes psychologiques ou psychiatriques de participer aux études. En effet, il est avéré 
scientifiquement que la consommation de cannabis est plus importante dans cette population et ce alors qu’il est impossible de déterminer la 
causalité : les personnes souffrant de troubles psychiatriques consomment du cannabis pour les gérer (automédication) ; ou la consommation 
de cannabis fait porter des risques psychiatriques aux personnes qui s’y adonnent. En la matière, les avis scientifiques divergent grandement, 
mais le consensus tend de plus en plus vers la première hypothèse. Ainsi, en raison du fait que la restriction territoriale et l’exclusion des 
personnes souffrant de troubles psy, le risque de biais est élevé, alors que la représentativité des échantillons soumis à l’expérimentation est 
une condition nécessaire à la réalisation d’études de type académique et plus tard, de la généralisation des résultats. A ce titre, nous 
proposons de soulever ces restrictions. 


● La question de la fixation du prix de vente. Plus que refléter celui du marché illégal, il est proposé que le prix de vente final reflète les coûts de 
production et de commercialisation tout en garantissant aux différents opérateurs de la chaîne de valeur une rémunération équitable de leur 
activité. 


● La question en relation avec la limitation du taux de THC et de la quantité autorisée aux participants fait aussi l’objet de certaines réserves. 
Ainsi, définir la puissance d’un produit de cannabis qu’en fonction de la quantité de THC qu’il contient est non seulement réducteur, mais ne 
tient pas compte des connaissances scientifiques actuelles. Le cannabis contient plus de 100 cannabinoïdes identifiées, et une multitude de 
terpènes. Ces principes actifs agissent en symbiose, selon le principe de l’effet d’entourage. Cette approche, profondément ancrée dans la 
perspective prohibitionniste, est réductrice. A ce titre, nous préférons l’éducation et l’information à la restriction. En améliorant les 
connaissances des usagers de cannabis sur ses différents principes actifs et leurs manières d'interagir, leur compétences de consommateurs 
seront renforcées, et leurs choix de consommation bien plus éclairés et plus responsables. En ce qui concerne la quantité autorisée, nous 
estimons qu’elle n’a pas lieux d’être. D’un côté, cela limite le choix du consommateur, et par conséquence biaise les résultats des 
expérimentations. D’une autre côté, il est difficile de postuler à priori quelles sont les quantités dont ils ont besoins. Alors que ces 
expérimentations sont aussi sensé apporter des réponses à ce propos, il est illogique de restreindre les quantités autorisées. Cependant, nous 
sommes conscient de la nécessité de délimiter quelque peu les expérimentations à venir. C’est pourquoi nous proposons de doubler les 
quantités autorisées.  


 


    


Nom / 
entreprise 


article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


 8.5 a Les limitations posées aux projets scientifiques en matière de territoire, de 
population visée, et de contenu ne tiennent pas compte de la réalité des 
besoins avérés des consommateurs non-médicaux.   
 


1 Après consultation de la Commission fédérale 
pour les questions liées à l’addiction, l’OFSP peut 
autoriser des expériences pilotes avec des 
stupéfiants du type cannabis, qui : 
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Dans sa teneure actuelle, la proposition sur les essais pilotes est fortement 
limitée au niveau spatial. Les consommateurs des cantons ou des villes 
voisins des projets seraient ainsi exclus. Ainsi, ce n’est que dans les grandes 
villes et les grandes villes que suffisamment de consommateurs permettrait 
d’obtenir un échantillon représentatif. Le rapport souligne également que les 
projets pilotes doivent être aussi réalistes que possible. Cependant, les 
restrictions territoriales sont contraires à cette exigence. Il est donc proposé 
de s'abstenir de restrictions territoriales et de les rendre facultatives. 


 
a: répondent aux divers besoins avérés des 
usagers à fins non-médicales 
b : sont temporellement et matériellement limités 


 
 
 
 
 
 
 
 


Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants 


Nom / 
entreprise 
(prière d’utiliser 
l’abréviation 
indiquée à la 
première page) 


Remarques générales 


    


Nom / 
entreprise 


article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


 
 


Art. 2 Le libellé actuel établit une distinction entre "médical" et "non médical". Mais 
une telle distinction est généralement difficile à faire. Souvent, il n’y a pas de 
frontière claire entre l’utilisation hédonique et médicale. 
 
En outre, la mise en œuvre d'un projet pilote dans le contexte de 
l'automédication est une préoccupation majeure de nombreux patients, et 
rejoint les volontés de certains porteurs de projets pilote. Bien qu'il soit déjà 
possible de mener des études cliniques sur les effets du cannabis, le cadre 
est très strict. L'automédication selon la demande des patients est 
difficilement envisageable avec la législation en vigueur. 
 
Nous proposons donc d'inclure l'aspect de l'automédication afin de faciliter 
les projets pilotes avec des questions connexes. 


1 Seuls les essais pilotes servant à acquérir des 
connaissances scientifiques sur les 
effets de mesures, d’instruments ou de procédures 
concernant l’utilisation à des fins 
non médicales ou d’automédication de stupéfiants 
ayant des effets de type cannabique sont autorisés. 
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 Art. 4 
 


La limite territoriale est explicitement requise dans le modèle actuel. 
Conformément aux justifications précédemment explicitées, nous suggérons 
que la limitation territoriale ne soit pas explicitement prescrite, mais 
éventuellement limitée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). 


L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut 
prévoir des restrictions, à 
condition que celles-ci n’altèrent pas la portée des 
essais pilote ainsi que leur valeur scientifique. 


 Art. 6 La limitation du nombre de participants devrait être réalisée uniquement sur 
la base de considérations scientifiques. Une limite de 5000 personnes sans 
justification suffisante est obsolète. 


Le nombre de personnes participant à une 
expérience pilote doit être limité à ce qui est 
nécessaire à la validité scientifique. 


 Art. 7 al 1. a Approche réductrice et pauvre scientifiquement parlant car les cannabinoïdes 
autres que THC (CBD en particulier) ainsi que les autres principes actifs 
(terpènes) modulent l’effet du THC, selon effet d’entourage. À ce titre, nous 
proposons de ne pas limiter le taux de THC contenu dans les produits 
autorisés à êtres commercialisés dans le cadre de projets pilotes, mais 
d’informer et de sensibiliser les participants aux effets des différents principes 
actifs contenus dans le cannabis. 


Pas de limitation du taux de THC mais 
sensibilisation sur les principes actifs du cannabis. 


 Art. 7 al1. b Il est mentionné que les produits de cannabis autorisés dans le cadre des 
projets pilotes doivent êtres cultivés selon les GAPC et être de qualité élevée. 
 
Le niveau de standard de qualité retenu doit être défini en amont. Plusieurs 
cadres existent d’ores et déjà, notamment dans l’industrie pharmaceutique 
(GMP, GDP). Nous sommes toutefois conscient que le type de normes 
retenue impacte sur les coûts de production et de transformation. Cependant, 
nous saluons la volonté de veiller à la qualité des produits commercialisés 
dans un tel cadre.  


Les produits autorisés doivent respecter des 
standards de qualité prédéfinis notamment en ce 
qui concerne les contaminations et la mise en 
commercialisation. 


 Art. 7 al3. Si la volonté de taxer les produits du cannabis à fumer ou à vaporiser est une 
bonne nouvelle pour les caisses de la Confédération, le degré de taxation 
influence le prix final, et par conséquent la capacité du marché légal à évincer 
l’illégal. Au vu de la situation actuelle sur le marché des substituts de tabac 
contenant du CBD, afin d’améliorer l’effectivité de l’impôt, il est proposé de 
baisser le taux de taxation de 25% à 12%, comme le permet l’ordonnance sur 
les produits de tabac. 


Taxer le cannabis (CBD ou THC) à 12%. 


 Art. 8 
 


Le degré de qualité de l’information délivrée aux consommateurs est facteur 
de choix responsable. A ce titre nous proposons de compléter les indications 
retenues pour figurer sur l'emballage en indiquant le ratio de THC/CBD 
(indication plus pertinente que quantité totale), ainsi que la quantité totale des 
principaux terpènes. 


Indications obligatoires :  
Quantité totale et ratio THC et CBD 
Quantité totale des principaux terpènes 


 Art. 12 al. 2 b Le modèle actuel ne permet que les participants qui résident sur le territoire 
administratif où le projet pilote est mené. Selon les justifications exprimées 
précédemment, nous suggérons de supprimer cette condition. 


1 Seules les personnes ayant consommé des 
stupéfiants de type cannabis peuvent participer à 
des essais pilotes. 
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 Art. 12 al. 2 c Il n’y a pas de raison scientifique pertinente à l’exclusion des personnes avec 
des pathologies psychiques alors qu’il est prouvé que ces dernières ont une 
propension importante à consommer du cannabis. Et que dans de nombreux 
cas, cela leur est bénéfique. En outre, d’autres pathologies doivent être 
considérée comme un critère d'exclusion en cas de contre-indication. Par 
exemple, dans les maladies cardiaques ou pulmonaires. 


2 La participation est interdite aux personnes qui: 
 
c. souffrent d'une maladie ou qui prennent des 
médicaments pour lesquels l'utilisation de cannabis 
est contre indiquée. 


      
 


Art. 14 al. 1 Il est difficile de présumer a priori les besoins des consommateurs. Avec une 
restriction à 10 gr de THC pur par mois, les grands consommateurs devront 
compléter leur quantité autorisée avec des achats sur le marché illégal. 
 


10gr de THC pur par remise. Consommation 
mensuelle en fonction du consommateur, mais 
limitée à 20 gr de THC pur par mois. 
      


   
 


Art. 14 al. 2 Le prix doit être fixé sur la base des coûts de production et de 
commercialisation et non par référence au marché noir. De plus, il doit 
permettre aux différents opérateurs de la chaîne de valeur une juste 
rémunération de leur travail. 
 
À la notion de prix reflétant celui du marché illégal, nous préférons celle de 
prix compétitif et équitables. 


Le coût de production et de commercialisation, ainsi 
qu’une juste rémunération des opérateurs de la 
filière doivent êtres pris en compte pour la fixation 
des prix. 


 Art. 15 La restriction de la consommation dans le cadre privé est discriminante par 
rapport aux consommateurs d’autres substances (alcool, tabac) pour lesquels 
ces restrictions ne s’appliquent pas. De plus, les populations visées par les 
projets pilotes ne bénéficient pas forcément d’un lieu de vie propre (jeunes 
adultes en particulier). Alors qu’il est compréhensible qu’une famille ne 
souhaite pas autoriser la consommation de cannabis au sein de son ménage, 
le fait que des membres de ce type de famille ne puisse participer aux projets 
pilotes comporte un risque de constituer des échantillons biaisés. Qui plus 
est, il est stipulé que la consommation dans l’espace public est motif 
d’exclusion aux projets pilotes. Ce processus risque de trier les participants 
pour ne retenir que ceux qui auraient la possibilité de consommer chez eux. 


Supprimer la restriction de la consommation dans 
l’espace public et l’exclusion des participants qui 
dérogerait à cette règle. 
 


 
 


Notre conclusion (cochez svp. une seule case) 


☐ Acceptation 


X Acceptation avec réserves / propositions de modifications 


☐ Remaniement en profondeur 


☐ Refus 
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PAGE 1
Amendment of the Narcotics Act and Ordinance on Pilot Trials under the Narcotics Act (pilot trials with
Cannabis)
Consultation procedure from 4 July - 25 October 2018


Name/Firm/Organization Kämpf Vertrieb/ Hempcare GmbH (ab. 1.1.2019)
Abreviation of Organization SHC
Contact Person Nima Kaempf
Address Caecilienstrasse 21, 3007 Bern
email nima.kaempf@swisshempcare.ch
phone 076 583 59 97
Date


IMPORTANT INFORMATION
1. Do not make any chages to the format of this form
2. If you want to delete individual tables in the form, you can unprotect under "Extras / Unprotect Documents".
3. Please send your electronic statement by October 25, 2018 to the following e-mail address: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch 


PAGE 2


Amendment of the Narcotics Act and Ordinance on Pilot Trials under the Narcotics Act (pilot trials with
Cannabis)


Change of narcotics law (BetmG)


NAME/FIRM General Remarks
THC Proposed changes will allow for the implementation of a controlled program to dispense cannabis for adult consumption and to establish a registry of consumers


NAME/FIRM Article Comments Request for amendment (Text proposed)


THC Art 2 a.
Entfernen Sie "Cannabis" aus der Liste der Stoffe und Zubereitungen, 
die eine Abhängigkeit verursachen.


"Betäubungsmittel sind Stoffe und Zubereitungen, die eine Abhängigkeit 
verursachen, die die mit Morphin oder Kokain verbundenen Wirkungen 
haben, und Stoffe und Zubereitungen, die auf der Grundlage von 
oder...." hergestellt werden.


THC Art 3


Ermöglichung von mehr Flexibilität und Autonomie für den Bundesrat, 
um auf neue Informationen und Experimente durch Piloten oder andere 
Mittel reagieren zu können.


"Der Bundesrat kann einen oder mehrere der Vorspiegel, Hilfsstoffe, 
Stoffe und Zubereitungen, die den Suchtstoffkontrollen nach den 
Kapiteln 2 und 3 unterliegen, deklassieren.”


THC Art 8 d.


Cannabis-Arzneimittel und Cannabis für den Gebrauch durch 
Erwachsene sollten von verbotenen Betäubungsmitteln ausgeschlossen 
werden.


Streichen Sie Artikel 8 d. aus dem Text.


PAGE 3
Amendment of the Narcotics Act and Ordinance on Pilot Trials under the Narcotics Act (pilot trials with
Cannabis)


Ordinance on pilot trials under the Narcotics Act


NAME/FIRM General Remarks


NAME/FIRM Article Comments Request for amendment (Text proposed)


THC
Art 4 Schaffen Sie eine Klausel für die Lizenzierung der "Erwachsenen-Nutzung" "Art 4 3”.


Unternehmen und Personen, die Cannabis mit einem THC-Gehalt von 
>1% anbauen, produzieren, verarbeiten oder handeln, müssen eine 
vom BAG ausgestellte Lizenz benötigen.


THC Art 8 - d Bearbeiten, um das Pilotprogramm zu ermöglichen - Nutzung durch ErwachseneBetäubungsmittel, die eine wirksame Menge (definiert als >20THC) an 
Cannabinoiden enthalten, sofern sie nicht vom BAG lizenziert sind.


THC


Art 13 Ermöglichen Sie Apotheken den Verkauf von Cannabis OTC


13-1 Apotheken können Cannabis mit >1% THC ohne Rezept eines 
Arztes oder Tierarztes abgeben, solange sie an einem vom BAG 
genehmigten Pilotprogramm teilnehmen und ein Verbraucherregister 
führen, das 5000 Teilnehmer nicht übersteigt.


THC
Art 3e - 1a


Schaffung einer Klausel für die Lizenzierung von 
Erwachsenengebrauch, die durch die Umwidmung qualifizierter 
Cannabisprodukte ermöglicht wird.


Für die Abgabe und Verabreichung von Cannabis mit >1% THC st eine 
vom BAG auszugebende Lizenz erforderlich.


1.)Neuterminierung von getrocknetem Cannabis und Extrakten, die unter EudraLex hergestellt wurden - Band 4 GMP Teil I und II.


2) Schaffung einer separaten Kategorie für Cannabis-Arzneimittel.
2) Änderung des Betäubungsmittelgesetzes Art. X Absatz X, um die Verwendung von Cannabis im Rahmen des Pilotprogramms zu ermöglichen, indem eine geregelte Produktkategorie von qualifizierten Cannabis- und Cannabinoidprodukten festgelegt wird, die nicht als Stoffe der Liste 1 definiert sind, sondern verschoben oder ungeplant.


3) Cannabis-Arzneimittel und Cannabis für den Gebrauch durch Erwachsene sollten von verbotenen Betäubungsmitteln ausgeschlossen werden.


4) Mediziner könnten entscheiden, wann sie Cannabis-Arzneimittel nach eigenem Ermessen verschreiben.


5) Lizenzierung für IMP/EXP, Besitz, Anbau, Herstellung, Lagerung (Produktion).







1. Product:
- Only Import or Swiss Grow? If import, licenses to import, transport in Switzerland, Storage in Switzerland? Indoor/Greenhouse/Outdoor?—Security? Either


Sourcing criteria - GMP?
- Tilray Labelning - GMP packaging GMP packaging - FDA approved
- Any particular Cultivars? No - <20% THC
- limit on THC content? <20% THC
- What forms - dried cannabis, oils, etc? All
- Marketing allowed? We define product by contact, not black market names TBD
- Max product allowed? TBD


QMS - Traceability, Audit trail, API's and finished products - QA every step of the way, with "change" controls in place in case of any deviation from intended path
Supply chain management
FULL AUDIT TRACEABILITY
2. Territory:
- How many “Pilot Licenses” will be issued? no NO defined limit
- Are their selected cities? if yes lets get Bern/Biel? TBD
- Could we only get one city or more? as many as you want TBD
- How many Registered users per Pilot?  Any limit on amount of product/patient? 5000
- Will they need a contract to prove relationship with Tilray and Suisse partner? No


3. Sale:
- Where can this be sold - online, pharmacies, tabacco shops .  SALES LIMITED TO ANY CERTAIN TYPE OF STORE/SHOP/DISPENSARY? TBD
- In normal shops, CBD-Shops? How does the Security need to be in the stores? Storage? TBD
- Same criteria as tobacco? 18+, labeling, etc Most likely


4. Application Interpretation
Part 1 - How should the Narcotics Act be changed permanantly?
Part 2 - How should the NA be changed for this pilot?
Who should apply for the pilot - do they have to be Suisse?  Can we submit the proposal without Suisse partner?
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Prise de position de 


Nom / entreprise / organisation : Le carré de Jane Sàrl 


Abréviation de l’entr. / org. : CJ 


Adresse : Route de la Croix d’Or 2A 
      1083 Mézières/VD 


Personne de référence : Nathalie Laager 


Téléphone : 077/472.38.15 


Courriel : contact@lecarredejane.ch 


Date : 27.08.2018 


Informations importantes : 


1. Veuillez n'effectuer aucun changement dans le format du formulaire.


2. Si vous souhaitez supprimer certains tableaux dans le formulaire, vous avez la possibilité d'ôter la protection du texte sous « Outils/Ôter la protection ».


4. Veuillez envoyer votre prise de position par voie électronique avant le 25 octobre 2018 à l'adresse suivante : pilotversuchecannabis@bag.admin.ch
sowie gever@bag.admin.ch



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Modification de la loi sur les stupéfiants (LStup) 


Nom / 
entreprise 
(prière d’utiliser 
l’abréviation 
indiquée à la 
première page) 


Remarques générales 


 
CJ 
 


 
Prend part pour 
l’introduction du 
nouvel article 8a 
dans la LStup 


  


    
Nom / 
entreprise 


article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


 
CJ 
 


 
8a 


 
      


 
Se veut en faveur de l’ntroduction du nouvel article 
8a de la LStup. 
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Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants  


Nom / 
entreprise 
(prière d’utiliser 
l’abréviation 
indiquée à la 
première page) 


Remarques générales 


 
CJ 
 


Nous sommes 
disposés à 
produire et à 
vendre dans le 
cadre des essais 
pilotes. 


  


    Nom / 
entreprise 


article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


 
CJ 
 


 
8a 


 
      


 
Se veut en faveur de l’ordonnance sur les essais 
pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants. 


 
 
 
 


 


Notre conclusion (cochez svp. une seule case) 


x  Acceptation 


 Acceptation avec réserves / propositions de modifications 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 


 
 
 







Paudex, le 16 octobre 2018 
PM/ 


Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au 
sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes impliquant du cannabis) – 
Réponse à la consultation 


Madame, Monsieur 


Nous nous référons à la mise en consultation, par le Département fédéral de l'intérieur 
(DFI), de l’objet cité sous titre et avons l’honneur de vous communiquer ci-dessous 
notre détermination.  


Contexte 


Durant l’été 2016, plusieurs villes dont notamment Genève, Zürich, Berne, Bâle ou 
encore Bienne, regroupées pour l’occasion, avaient officiellement demandé à l’Office 
fédéral de la santé publique une autorisation visant à mettre en place un projet pilote 
dont le but était d’expérimenter la vente libre, mais règlementée, de cannabis. Il 
s’agissait en somme de réguler ce marché en offrant aux consommateurs, lesquels 
devaient être identifiés par une carte spéciale, la possibilité d’acquérir librement une 
certaine quantité de cannabis, dont la qualité et le taux de THC (principe actif du 
cannabis) seraient contrôlés. D’autres villes telles que Lausanne et Neuchâtel s’étaient 
également intéressées à ce projet qui entendait briser le marché noir, diminuer le deal 
de rue, réduire la délinquance et faire profiter l’Etat d’un juteux marché. L’étude n’a 
finalement pas été autorisée du fait que la loi sur les stupéfiants (LStup) interdit 
purement et simplement la consommation de cannabis à des fins récréatives. C’est 
dans ce cadre là que le présent projet propose une base légale autorisant la mise en 
place du projet susmentionné. 


Remarques générales 


Il sied tout d’abord de rappeler le contexte géopolitique dans lequel s’inscrit ce projet de 
révision. Premièrement, l’initiative «Pour une politique raisonnable en matière de 
chanvre protégeant efficacement la jeunesse», laquelle demandait la dépénalisation de 
la consommation de cannabis et des actes préparatoires y afférents, a été rejetée par 
près de 64% des votants et par tous les cantons le 30 novembre 2008. Avec cette 
écrasante majorité, le peuple, conscient des effets néfastes de la consommation de 
cette drogue, a clairement affiché sa volonté de s’opposer à toutes velléités de légaliser 
la consommation récréative de cannabis. Le projet mis en consultation, qui vise à 
autoriser dans le cadre d’essais pilotes la consommation de cannabis, va ainsi 
clairement à l’encontre de la volonté populaire. Ce que nous déplorons. 


Département fédéral de l'intérieur (DFI) 
Inselgasse 1 


3003 Berne 
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Ensuite, d’autres pays tels que le Portugal, les Pays-Bas, les Etats-Unis (8 Etats 
précisément à ce jour), l’Uruguay et le Canada ont légalisé la consommation récréative 
du cannabis. Différentes études sont ainsi déjà disponibles sur cette délicate question. 
On pense ici notamment à l’étude Cannalex qui a tiré un premier bilan provisoire des 
effets de la légalisation du cannabis en vigueur dans le Colorado et dans l’Etat de 
Washington. On ne voit ainsi pas l’utilité de proposer une étude suisse, non pionnière, 
sur la question.  
 
En outre, le projet proposé va à l’encontre de la lutte contre la consommation de 
drogues qui repose sur quatre piliers, à savoir : la prévention, la thérapie, la réduction 
des risques et la répression, et en particulier à celui qui concerne la réduction des 
risques. En effet, l’étude susmentionnée a révélé que la consommation des mineurs 
avait progressé dans les deux États que sont le Colorado et Washington. Ainsi, dans le 
Colorado, premier Etat américain à avoir dépénalisé et régulé le marché du cannabis, la 
consommation chez les mineurs entre 12 ans et 17 ans a augmenté de 12.56% et celle 
des adultes de 15.17%. En outre, l’offre n’a cessé de s’étoffer, laissant apparaître de 
nouveaux produits tels que des bonbons, des boissons, etc. contenant du THC (ciblant 
particulièrement les jeunes) et les points de vente se sont multipliés, laissant craindre 
une plus forte progression de la consommation. De plus, la hausse de la consommation 
du cannabis dans cet Etat s’est traduite par une hausse marquée des admissions aux 
urgences et des hospitalisations liées à cette substance (« intoxication cannabique 
présumée »), ainsi que par une augmentation notable du nombre d'accidents de la 
route. Enfin, toujours dans le Colorado, les ventes illégales étaient estimées à plus du 
tiers du marché en 2015, en raison de l’importante différence de prix de départ entre la 
marijuana légale (alors 20$ le gramme) et illégale provenant du Mexique (environ 6$ le 
gramme). La prévalence de la vente illégale a également résulté d'une production légale 
(2 tonnes par an) trop faible pour répondre à une demande évaluée entre 25 et 35 
tonnes. Ces éléments devraient déjà largement suffire à renoncer à toute tentative de 
libéraliser le marché du cannabis et de renoncer à des coûteux projets allant dans ce 
sens. 
Nous soulignons par ailleurs que plusieurs études scientifiques ont démontré le 
caractère particulièrement néfaste d’une consommation régulière de cannabis: 
dommages physiques, physiologiques (atteinte de l’appareil respiratoire, risque d’arrêt 
cardiaque et d’attaque cérébrale, effets génétiques, effets sur la reproduction, effets sur 
le système immunitaire, etc.) et psychologiques (risque accru de développer des 
psychoses et en particulier la schizophrénie, estimé à +38% !). Dans un tel contexte, on 
ne voit guère l’utilité d’analyser les effets de la libération de la consommation du 
cannabis à des fins récréatives. 
On notera pour finir que de tels projets, qui ne manqueront pas d’être médiatisés, 
tendent assurément à banaliser un peu plus encore la consommation de cette drogue 
qui, à un taux de THC admissible de 20% (art.7 OEPStup), relève plus de la drogue 
dure que "douce". Cette minimisation des dangers liés à la consommation du cannabis 
est incompréhensible et irresponsable.  
 
Aussi, l’ensemble des motifs évoqués nous pousse bien évidemment à refuser la 
modification législative proposée. 
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Remarques particulières 
 
Article 8a LStup 
 
Nous nous opposons à l’introduction de ce nouvel article dans la LStup et par voie de 
conséquence à l’introduction de l’Ordonnance sur les essais pilotes au sens de loi sur 
les stupéfiants (OEPStup). 
 
Conclusions 
 
Fondés sur ce qui précède, nous nous opposons à la révision proposée. Celle-ci va à 
l’encontre de la volonté populaire, banalise la consommation de cannabis et viole les 
piliers de la réduction des risques et de la prévention. 
 
En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à la présente, nous vous 
prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
CENTRE PATRONAL 
 
 
Patrick Mock 
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Prise de position de 


Nom / entreprise / organisation : IG Hanf Schweiz | CI Chanvre Suisse | CI Canapa Svizzera 


Abréviation de l’entr. / org. : IGHANF 


Adresse : Murtenstrasse 88, 3202 Frauenkappelen 


Personne de référence : Cédric Heeb 


Téléphone : +41 22 312 34 34 


Courriel : info@ighanf.ch 


Date : 23.10.2018 


Informations importantes : 


1. Veuillez n'effectuer aucun changement dans le format du formulaire.


2. Si vous souhaitez supprimer certains tableaux dans le formulaire, vous avez la possibilité d'ôter la protection du texte sous « Outils/Ôter la protection ».


4. Veuillez envoyer votre prise de position par voie électronique avant le 25 octobre 2018 à l'adresse suivante : pilotversuchecannabis@bag.admin.ch
sowie gever@bag.admin.ch



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch
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Modification de la loi sur les stupéfiants (LStup) 


Nom / entreprise 
(prière d’utiliser 
l’abréviation indiquée 
à la première page) 


Remarques générales 


IGHANF 


Notre organisation accueille favorablement et accepte cette proposition de modification de la loi avec quelques réserves et propositions de changements. Nos 
membres sont favorables au développement d’une réglementation pour un marché du cannabis en Suisse. Sur le principe, nous nous demandons ce que ces essais 
pilotes vont pouvoir apporter comme informations déjà disponible. Comme ce processus prendra beaucoup de temps, nous contribuerons parallèlement aux 
initiatives parlementaires et populaires afin qu’une solution puisse voir le jour à moyen terme. 


Nom / entreprise article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


IGHANF 8a D'après cette proposition de modification de loi, on note positivement la possibilité 
d'essais pilotes de type marché assez large permettant les études sur les divers 
modèles de mise en vente de produits contenant >1% de THC.  On devrait y ajouter 
que l'origine de la matière première devrait être suisse (à moins que des traités de 
commerce international nous y empêche). Comme ces sont des « essais » et pas un 
vrai marché, alors nous sommes d’avis que la matière suisse doit prévaloir) 


Il faut par ailleurs considérer l’impact de ces projets sur la circulation routière et 
définir un taux ébriété cannabique (comme le 0.5‰ pour l’alcool) ; on ne permet 
pas la conduite sous l’influence du cannabis, mais on organise des taux acceptables 
pour des traces résiduels que l’on peut trouver plusieurs jours (voir semaines) après 
la consommation 


d. sont menés exclusivement avec de la matière
première d’origine suisse et produits dérivés fabriqués
en Suisse


nouveau : un taux d’ébriété cannabique est défini 


: 
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Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants 


Nom / entreprise 
(prière d’utiliser 
l’abréviation indiquée 
à la première page) 


Remarques générales 


 
IGHANF 
 


 
Notre organisation accueille favorablement et accepte cette proposition d’ordonnance sur les essais pilotes avec quelques réserves et propositions de 
changements ; quelques points sont trop peu précis et difficiles à mettre en place au niveau d’un point de vente. 
 
Nos membres sont favorables au développement d’une réglementation pour un marché du cannabis (THC>1%) en Suisse. Afin de permettre aux structures pilotes 
de fonctionner pour la recherche mais aussi administrativement et économiquement (et ainsi d’avoir une visibilité sur les enjeux objectifs de recherche), il faut 
mieux séparer les risques liés à la santé des consommateurs du projet lui-même. En effet, d’après cette proposition, il semble que le détenteur d’autorisation pour 
le projet pilote porte beaucoup de responsabilités concernant les problèmes de santé des usagers ; cette question est à clarifier. 
 
Afin de coordonner ces essais, nous recommandons la création d’une régie du cannabis qui aura pour but de tracer les lots produits en Suisse, collecter les taxes, 
être l’organe de référence en termes de politique et marché du cannabis (par exemple l’application de normes, le déploiement de pictogrammes, etc…). 
 
Il faut par ailleurs considérer l’impact de ces projets sur la circulation routière et définir un taux d’ébriété cannabique (comme le 0.5‰ pour l’alcool) ; on ne permet 
pas la conduite sous l’influence du cannabis, mais on organise des taux acceptables pour des traces résiduels que l’on peut trouver plusieurs jours (voir semaines) 
après la consommation. 
 


    
Nom / entreprise article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 
 
IGHANF 
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En tant que potentiel source de production de matière première nos membres sont 
aussi en faveur aussi de faire des essais pilotes à des fins médicales, car il serait 
aussi intéressant d'apprendre d'essais médicaux, afin que les structures de santé 
puissent plus facilement créer des projets d'étude, notamment sur d’autres type de 
produits (fleurs, vaporisation) que seulement les préparations magistrales 
 
2a. la santé des consommateurs, : semble difficile à mettre en œuvre car la récolte 
de données médicales sur la santé des consommateurs sur des points de ventes par 
du personnel non-médical 
 
2d le marché de la drogue sur un territoire spécifique : semble difficilement faisable 
alors il n'y a pas/peu de données précises déjà actuellement sur le marché noir, 
donc pas non plus faisable 


 
[…] des fins médicales et non-médicales […]  
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IGHANF 
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Nous proposons que l’impôt sur les produits du tabac ne s’applique pas, afin d’avoir 
la flexibilité de créer et tester plusieurs taux de taxation spécifique au Cannabis.  
 
3.2 -> nous recommandons l’établissement de magasins spécialisés 
 


 
3.1c : Les produits destinés à être fumés ou vaporisés ou 
qui peuvent être utilisés à cet égard ne sont pas soumis 
à l’impôt sur le tabac au sens de l’art. 3, al. 1, de 
l’ordonnance du 14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac2. 
 
3.2 des magasins spécialisés uniquement dédié au 
Cannabis vendent les produits au sens […] 


 
IGHANF 
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Il faudrait amener dans cet article nommé « produits » une notion de catégorie de 
produits (fleurs à vaporiser, huiles, bonbons, …) car les mode d’usage et 
conséquence d’utilisation dépendent particulièrement de ces catégories. 20% de 
THC dans un bonbon que l’on mange, c’est différent de 20% de THC dans une fleur 
que l’on vaporise. 
 
7.1.a) autant il est compréhensible qu’un % maximum de THC soit définis, autant se 
sont les résultats des essais pilotes qui devraient en montrer l’utilité. On ne peut en 
théorie pas savoir avant les études quel est le taux maximum recommandé. Sinon 
cela veut dire qu’on a déjà les informations nécessaires et que les essais pilotes ne 
sont donc pas nécessaire. 
7.1.b) il faut considérer la production de fleurs en intérieur et les produits dérivés 
issus de l’extraction, et pas seulement de la fleur extérieure agricole 
 
7.1.c) certaines substances devraient être exclues (par exemple résidus de 
pesticides, métaux lourds). 
 
7.3 Nous proposons qu’il que l’impôt sur les produits du tabac ne s’applique pas, 
afin d’avoir la flexibilité de créer et tester différent taux de taxation spécifique au 
Cannabis.  
 
 


 
Lister les catégories de produits faisant partie des 
possibilités d’étude 
 
 
 
 
7.a) reformuler ou supprimer 
 
 
 
 
7.b) […] respectivement bonnes pratiques agricoles, 
bonnes pratiques de fabrication suivant le produit […] 
d’origine et de fabrication suisse 
7.c) tester par n° de lot sur les taux CBD/THC et résidus 
par un laboratoire externe 
 
7.3 : Les produits destinés à être fumés ou vaporisés ou 
qui peuvent être utilisés à cet égard ne sont pas soumis 
à l’impôt sur le tabac au sens de l’art. 3, al. 1, de 
l’ordonnance du 14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac2. 
À la place, la taxe et définie dans le cadre du projet pilote. 
 


 
IGHANF 
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Notre position est que la publicité non-sollicitée et la promotion des produits du 
cannabis (THC >1%), ou leur remise gratuite dans l'espace public, sont interdites. La 
promotion dans les magasins spécialisés est autorisée, si elle n'est pas visible de 
l'extérieur. 


 
La publicité non-sollicitée et la promotion des produits 
du cannabis (THC >1%), ou leur remise gratuite dans 
l'espace public, sont interdites. La promotion dans les 
magasins spécialisés est autorisée, si elle n'est pas 
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visible de l'extérieur. 
 


 
IGHANF 
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Il faut que la matière première utilisée pour ces essais soit cultivée exclusivement en 
Suisse 


 
La matière première et les transformations se font en 
Suisse exclusivement (pas d’importation). 


 
IGHANF 
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Pour les points de vente : les commerçants ont besoin de directives clairs : de 
personnel qualifié ; : qu'est-ce que du personnel qualifié ? dans quel domaine ? 
scientifique ? médecine ? sécurité ? Conseil ? est-ce que les formations/diplômes 
existent aujourd’hui ? 
 
Plus il y aura de personnel formé à avoir sur le point de vente, plus la marchandise 
sera chère, plus on court le risque de ne pas pouvoir avoir des prix en concurrence 
avec le marché noir. 
 


 
Reformuler 


 
IGHANF 
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Cet article pose la question de la protection des données ; si jamais les données de 
ces essais pilotes étaient piratées ou détournées. 
 
1a. peuvent prouver qu’elles consomment déjà des stupéfiants ayant des effets de 
type cannabique" : ne peut pas demander aux citoyens de prouver qu'ils font 
habituellement quelque chose d'illégal 
 
1b. sont domiciliées dans une commune où un essai pilote est réalisé. " pour des 
raisons pratiques, si elles ont un travail loin de leur domicile, certaines personnes ne 
pourront pas atteindre les points de vente pendant les heures d'ouvertures. 
Domicilié en Suisse devrait être suffisant. 
 
2b. sont enceintes ou allaitent un enfant ; difficulté de mise en œuvre, car non 
vérifiable systématiquement 
 
2c. sont atteintes d’une maladie psychique diagnostiquée par un médecin ou   
prennent des médicaments psychotropes soumis à ordonnance d’un médecin" 
difficulté de mise en œuvre, car non vérifiable systématiquement 
On lit sur Wikipédia, que « Le DSM de la Société américaine de psychiatrie, 
référence dans le domaine de la psychologie, inclut 400 différentes définitions des 
troubles mentaux. » 


 
 
 
 
1a) reformuler ou supprimer 
 
 
 
1b) reformuler ou supprimer 
 
 
 
 
2b) reformuler ou supprimer 
 
 
2c) reformuler ou supprimer 
 
 



https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_am%C3%A9ricaine_de_psychiatrie

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie

https://fr.wikipedia.org/wiki/Troubles_mentaux
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Car la plupart de gens cherche justement à se détendre ; on interdirait alors par 
exemple une personne avec un trouble anxieux de pouvoir se relaxer. 
Il faut ici être plus spécifique ou clairement donner la responsabilité à un médecin 
d’évaluer la situation de la personne ; définir « apte » ou « inapte » à prendre part à 
des essais pilotes 
 


 
IGHANF 
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« ne doit pas dépasser 5 grammes de THC par remise et 10 grammes de THC par 
mois. » 
est-ce que l'on veut dire d'équivalent THC à 100% ? Ou en gramme de fleur tout 
taux de THC confondu ? 
 


 
1) clarifier pour équivalent THC à 100%, mg de THC total 


 
IGHANF 
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Mesure probablement difficilement applicable par la Police, car, comme 
actuellement de faire la différence entre le cannabis légal (fumable dans les lieux 
publiques) et le reste. Encore plus difficile dans le cas de produits dérivés. 
Profiter des essais pilote pour mesurer les nuisances sur l’espace publique 
 
Notre position et de limiter la publicité et la présence du cannabis dans l'espace 
public ; au même titre que pour le tabac : la consommation de cannabis (THC >1%) 
dans l’espace public est soumise aux mêmes règles que celles valables pour la 
consommation des produits du tabac ; fumée passive. 
 
 


 
La consommation de cannabis (THC >1%) dans l’espace 
public est soumise aux mêmes règles que celles valables 
pour la consommation des produits du tabac. 
 


 
IGHANF 
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si il n’y a pas de médecin dans le point de vente, impossible à mettre en œuvre 
si la surveillance se fait en parallèle, est-ce que les assurances maladie accepterons 
de rembourser les consultations ? qui paie pour le suivit médical ? 
 
que veut dire « garantir » les traitements ? que les titulaires d’autorisations se porte 
garant pour la santé des consommateurs ? cet article n’est probablement pas 
applicable 
 


 
reformuler ou supprimer 


 
IGHANF 
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La restitution des stocks ; créer une régie fédérale du cannabis qui peut anticiper et 
gérer les stocks au niveau national évitant les problèmes de la surproduction. 
 


 
L’autorité est la régie nationale du cannabis 
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IGHANF 
 


18 Il n’y a pas d’indication sur le responsable des essais ; qui porte la responsabilité et 
jusqu’à quel point ? Une personne qui tombe malade à la suite de la consommation 
de cannabis peut elle se retourner contre les responsables du projet pilote ? 
 
Les enjeux liés à la surveillance de la santé des consommateurs sont plus larges que 
le projet pilote et pose les problèmes déjà listés précédemment. 
 
Il manque des garanties sur la protection du consommateur, des données du 
consommateur ; qu’est-ce qui doit être mis en place pour assurer que ces données 
ne peuvent pas être utilisé à d’autres fins que celles du projet pilote ? 
 


Qui est responsable des essais ? 
 
 
 
Séparation des enjeux de santé individuels 
 
 
Protection des données 


 
IGHANF 
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Si on part du principe que d’autres pays ont déjà l’expérience du cannabis légal, 
alors aucune nouvelle connaissance n’est nécessaire et tout projet pourrait faire 
l’objet d’un rejet (?) 
 


 
Définir les domaines de connaissance qui nécessite 
encore des apports 


 
IGHANF 
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Créer une régie du Cannabis responsable du contrôle et collecte des taxations liées 
au Cannabis. 


 
La régie du Cannabis coordonne tous les essais pilotes. 


 
IGHANF 
 
 


 
Nouveau 


 
Il faut par ailleurs considérer l’impact de ces projets sur la circulation routière et 
définir un taux ébriété cannabique (comme le 0.5‰ pour l’alcool).  


 
Définir un taux d’ébriété cannabique ; on ne permet pas 
la conduite sous l’influence du cannabis, mais on 
organise des taux acceptables pour des traces résiduels 
que l’on peut trouver plusieurs jours (voir semaines) 
après la consommation 
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Notre conclusion (cochez svp. une seule case) 


 Acceptation 


 Acceptation avec réserves / propositions de modifications 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
 


 
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 


Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Dachverband für eine vernünftige Drogenpolitik 


Abkürzung der Firma / Organisation : DroLeg 


Adresse : c/o Nachschatten Verlag   Kronengasse 11   4500 Solothurn 


Kontaktperson : Renato Maurer 


Telefon : 032 323 04 92 


E-Mail : renatomaurer@bluewin.ch 


Datum : 25.10.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch





Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
DroLeg 
 


 
Die Ermöglichung der “Pilotversuche mit Betäubungsmitteln des Wirkungstyps Cannabis” ist aus unserer Sicht ein wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung. Die Praxis zeigt deutlich, dass das Verbot mehr Probleme als Lösungen bewirkt. Unsicherheiten betreffend den “richtigen” Elementen einer 
Regulierung können durch Praxiserfahrung und fachlicher/ wissenschaftlicher Begleitung bestimmt abgebaut werden. 
Zahlreiche Praxis-Erfahrungen unterstützen sicher auch die Chancen, eine genug breit abgestützte Option einer konkreten Regulierung zu finden, die 
dann auch schweizweit umgesetzt werden kann. 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
DroLeg 
 


 
Art. 8a Abs.1 lit. 
c 


 
Die Verantwortung für den “Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit” 
kann kaum der Leitung eines Pilotversuchs übertragen werden; dafür sind 
eher die lokalen Sicherheitsbehörden zuständig. Sehr wichtig ist dabei 
natürlich eine gut abgestimmte Zusammenarbeit der Behörden mit der 
Leitung des Pilotprojektes. 


lit.c «…so durchgeführt werden, dass der 
Gesundheits- und der Jugendschutz gewährleistet 
sind und der Schutz der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit in Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Behörden erfüllt werden kann.» 


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
 
 
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
DroLeg 
 


 
Die grundsätzlichen Elemente der Verordnung umfassen aus unserer Sicht die wichtigsten Inhalte und deren Rahmenbedingungen.  Wie oft liegt “der 
Teufel im Detail”; wir empfehlen eher offene Formulierungen, so dass auch sinnvolle und nötige Anpassungen je nach regionalen Besonderheiten, 
spezifischen Situationen etc. möglich sind. Es ist ja auch ein Ziel der Pilotversuche, realistische Formen der Regulierung zu entwickeln/ zu finden. 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
DroLeg 
 


 
Art. 2 Abs.1 


 
Ein Teil der möglichen Teilnehmenden könnte durchaus (auch) medizinische 
Motive haben, ohne eine Chance auf die heute gültige Praxis einer 
medizinischen Verschreibung zu haben.Gerade diesen könnte ein Zugang 
ausserhalb des Schwarzmarktes sehr dienlich sein. 


 
1. Abs., letzte Zeile:  “des Wirkungstyps 


Cannabis zu nicht medizinischen 
Zwecken dienen” 
kursiv/fett:  streichen 


 
DroLeg 
 


 
Art. 4 


 
Unbedingt offener formulieren 


1. Satz: 
Pilotversuche sollen regional ausge-richtet sein; 
dies soll von den zuständigen Behörden und 
Projekt-leitungen gemeinsam festgelegt werden. 


 
DroLeg 
 


 
Art. 7 Abs.3 


 
Wir finden den Vorschlag der NAS (Nationale Arbeitsgemeinschaft 
Suchtpolitik) einen Teil der Tabaksteuer in einen Fonds für Prävention und 
Forschung zu Cannabis zu leiten, sehr gut! 


 
Siehe Vorschlag NAS      


 
DroLeg 
 


 
Art.12 Abs.2 lit. 
c 


 
Siehe auch Art.2/ oben    Dies ist sowohl für die Evidenz des Pilotversuchs 
wie auch für die betroffene Zielgruppe sehr schade und auch lösbar. Es liegt 
vor allen an den zuständigen Fachpersonen (u.a. Aerzte) dies situativ zu 
entscheiden.  


 
Streichen!! 


DroLeg 
 


Art.14 Abs.1 Auch hier sollten die Angaben zur Menge etwas offener formuliert werden 2. Satz:  Sie soll sich an 5 Gramm Gesamt-
THC pro Abgabe und 15 Gramm Gesamt-
THC pro Monat orientieren.   


 
DroLeg 
 
 


 
Art.15 Abs.1 
und 2 


 
“im öffentlich zugänglichen Raum” kann je nach Region und aktueller 
Ausgangslage völlig unterschiedlich sein. Entsprechende Einschränkungen 
sollten vor Ort bestimmt werden und nicht vorgegeben sein. 
Und auch nicht zu sofortigem Ausschluss führen. 


 
In beiden Abschnitten den Satzteil mit “öffentlich 
zugänglichen Raum” streichen 


 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 
 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


x  Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 
 
 







Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes 
avec cannabis)  


Procédure de consultation du 4 juillet au 25 octobre 2018 


Prise de position de 


Nom / entreprise / organisation : SWISS SAFE ACCESS FOR CANNABINOIDS 


Abréviation de l’entr. / org. : SSAC 


Adresse : WILERBERGWEG 11, 2504 BIEL/BIENNE, BERN, SWITZERLAND 


Personne de référence : SCHAEFFER GREGORY 


Téléphone : 00 41 79 934 16 71 


Courriel : contact@harmless-ssac.org, gsbabousuisse@gmail.com 


Date : 31.07.2018 


Informations importantes : 


1. Veuillez n'effectuer aucun changement dans le format du formulaire.


2. Si vous souhaitez supprimer certains tableaux dans le formulaire, vous avez la possibilité d'ôter la protection du texte sous « Outils/Ôter la protection ».


4. Veuillez envoyer votre prise de position par voie électronique avant le 25 octobre 2018 à l'adresse suivante : pilotversuchecannabis@bag.admin.ch
sowie gever@bag.admin.ch







Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes 
avec cannabis)  


Procédure de consultation du 4 juillet au 25 octobre 2018 
 


  


 


 


Modification de la loi sur les stupéfiants (LStup) 


Nom / entreprise 
(prière d’utiliser 
l’abréviation indiquée 
à la première page) 


Remarques générales 


 
SSAC 
 


 
On constate une certaine prédisposition comportementale, de changement de la part des autorités en matière de loi LStup (Art.8a) sur les Essais pilotes du type 
distribution stupéfiant Cannabique , mais l’approche reste toujours un peu prohibitionniste et réductrice, tant dans le contenant, les termes utilisées. (ex. : Parle 
uniquement de réductions de risques et d’addictions) que sa forme. 
 
Chaque comportement a sa balance « Risque/ Bénéfice » donc les risques sont permanents, on doit plutôt apprendre à les gérer et non les réduire uniquement. Si 
on fait que de la Réduction de Risques (RdR) dans le secteur du cannabis, on va interdire certains comportements et donc créer des dommages collatéraux non 
prévisibles. Nous parlerons, dirons communément qu’il faudrait aussi avoir une approche plus axée sur la REDUCTION des DOMMAGES (RDD) - Informer, Eduquer et 


Responsabiliser-. C’est une position légitime en matière de politique des drogues. 
 
 


Nom / entreprise article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


 
SSAC 
 


 
Art. 8a ¹ 


 
« L’OFSP peut, ….. ainsi que la Commission Fédérale pour les questions liées aux 
addictions, autoriser des essais pilotes…. » 
 


➢ Approche prohibitionniste et de Réduction des Risques (RdR) uniquement 
manque l’aspect de la Réduction des Dommages (RDD) 


➢ Le Cannabis ne rend pas addict. “Diagnostic and Statistical Manual of 


Mental Disorders (4th ed., called the DSM-IV; APA 1994) and International 


Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (10th ed., 
called the ICD-10; WHO 2007). Cannabis is not a physically addictive 


substance in which a withdrawal syndrome can produce clinically relevant 


symptoms of a severity and duration to affect substance-use behaviour” 
 


 
L’OFSP peut, …ainsi que la Commission Fédérale pour 
les questions liées aux addictions (CFLA), mais 


également pour une approche de Réduction des 
Dommages, autoriser les essais pilotes… 


 
SSAC 
 


 
Art. 8a ¹ a. 


 
« sont limités aux niveaux de l`espace, du temps et du contenu » 
 


➢ Approche trop réductrice, manque l`aspect des Besoins de consommateurs 
à des fins non médicales. 


➢ Les Essais Pilotes de distribution de Cannabis à des fins non médicales sont 


 
Sont limités aux niveaux de l’espace, du temps et du 
contenu tout en permettant de répondre aux besoins 
spécifiques requis de consommateurs à des fins non 
médicales, type Usage Adulte Responsable (Social, 
Plaisir), Sacramental (Spirituel)  et Wellness (Bien Être) 
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aussi là car il y a un besoin de normalisation, de lois dans la société civile. 
Comment répondre aux besoins de consommateurs tout en normalisant la 
distribution du cannabis dans domaine de santé publique = Réduction des 


Dommages 


 
 
 
 
 


 
 


Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants 


Nom / entreprise 
(prière d’utiliser 
l’abréviation indiquée 
à la première page) 


Remarques générales 


 
SSAC 
 


 
On constate une certaine prédisposition comportementale, de changement de la part des autorités en matière d’OEPStup sur les Essais pilotes du type distribution 
stupéfiant Cannabique , mais l’approche reste toujours un peu prohibitionniste et réductrice, tant dans le contenant, les termes utilisées. (ex. : parle uniquement de 
réductions de risques et d’addictions) que sa forme. 
 
Chaque comportement a sa balance « Risque/ Bénéfice » donc les risques sont permanents, on doit plutôt apprendre à les gérer et non les réduire uniquement. Si 
on fait que de la Réduction de Risques (RdR) dans le secteur du cannabis, on va interdire certains comportements et donc créer des dommages collatéraux non 
prévisibles. Nous parlerons, dirons communément qu’il faudrait aussi avoir une approche plus axée sur la REDUCTION des DOMMAGES (RDD) - Informer, Eduquer et 


Responsabiliser-. C’est une position légitime en matière de politique des drogues. 
 
 


Nom / entreprise article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


 
SSAC 
 


 
Art.7 ¹ a 


 
Produits : « la teneur totale en THC ne doit pas dépasser 20% » 
 


➢ Approche réductrice et pauvre scientifiquement car c’est l’effet entourage 
(Tous les autres cannabinoids autres que THC et terpènes) qui vont 
moduler (antagoniste)  l’effet THC. 
 


➢ “Cannabis potency is typically judged according to concentrations of delta-
9-tetrahydrocannabinol (THC), the primary psychoactive constituent in 
cannabis. However, the cannabis plant contains many other cannabinoids, 
most notably cannabidiol (CBD). These other cannabinoids (and possibly 
other plant chemicals known as terpenoids; Russo, 2011) contribute to 


potency by moderating the effects of THC. For example, CBD can block or 


 
➢ Nomenclature basé sur le CHEMOTYPE de la 


plante 
 


❖ Total Cannabinoids 
❖ Total Terpènes 
❖ Ratio THC/CBD 
❖ Échelle des EFFETS, « Sédatif 


à Énergisant » 
 
Pas de limite % maximale de teneur totale en THC mais 


Sensibilisation sur la Pureté et les Effets.  
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dampen the effects of THC across a range of domains (Zuardi et al. 1982; 
Morgan & Curran, 2008; Morgan et al. 2010a,b, 2012; Englund et al. 2012; 
Hindocha et al. 2015). These findings concur with users’ ratings of 
cannabis potency, which are positively correlated with THC and 


negatively with CBD (Freeman et al. 2014)” 


 
SSAC 
 


 
Art.7 ¹ b 


 
Produits : « ….ils doivent correspondre aux exigences des Bonnes pratiques agricoles 
et être de qualité élevé, notamment en ce qui concerne les impuretés et 
pesticides » 
 


➢ Bonne approche, mais en terme d’Assurance Qualité (QA) c’est léger 
comme processus pour un accès sûre de produits distribués aux 
consommateurs. 
 


➢ La « qualité élevé » écrit telle qu’elle ne veut pas dire grand-chose, surtout 
en l’absence de guidelines, traçabilité de processus du produit (fleur, 
résine, extrait liquide/solide, edible…) tels que BPF, BPD 
 


 
……ils doivent être en accordance avec des standards de 


qualités type Bonnes pratiques Agricoles (BPA), Bonnes 


pratiques de Fabrication (BPF) et Bonnes pratiques de 


Distribution (BPD) notamment en ce qui concerne les 
impuretés, les pesticides, les contaminations et la mise 


en commercialisation. 


 
SSAC 
 


 
Art.7 ³ 


 
Produits : « les produits destinés à être fumés ou vaporisés…….sur l’imposition du 
tabac » 
 


➢ Taxer le Cannabis ≥ 1% THC à 25 % comme pour le Cannabis < 1 % THC 
(Cannabis light CBD) ou le tabac en cigarettes serait une bonne nouvelle 
pour le service de  taxations des douanes et donc les caisses de l’Etat (+ 
encore 8% TVA soit total = 33%) mais également une Excellente pour le 
marché Noir et les bandes criminelles organisées des pays voisins. 
 


➢ Impôts Tabac Point 1.3.4 Tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et 
le tabac pour pipe à eau (p. ex. tabac pour pipe) et autres tabacs 
manufacturés (tabac en rouleaux, rognures de cigares et autres) L'impôt 
s'élève à 12% du prix de vente au détail. Exemple: fr. par kg Prix de vente 
au détail (PVD) 150.00 Charge fiscale, 12 % du PVD 18.00 
 
 


 
➢ Taxer le Cannabis (CBD ou THC) à 12 % PVD. 


Tarif douanier applicable et en vigueur. 


 
SSAC 
 


 
Art.10 


 
Culture, importation et fabrication de stupéfiants ayant des effets de type 
cannabique :  « OFSP peut, dans le cadre d’essais pilotes, accorder des autorisations 


 
➢ Changer l’autorisation exceptionnelle en 


AUTORISATION de COHORTE pour la culture, 
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exceptionnelles au sens de l’art.8, al.5 Lstup » 
 


➢ Sachant que ces pour des essais pilotes distribution de cannabis pour des 
groupes cibles (ex. : Association ou autres) plutôt faire une autorisation de 
cohorte qu’une autorisation exceptionnelle, moins restrictif et moins lourd 
administrativement. 


importation et fabrication de stupéfiants 


ayant des effets type cannabique dans le 


cadre des essais pilotes de distribution de 


cannabis à des fins non médicales. 


 
SSAC 
 


 
Art.14 ¹ 


 
Remise : «Elle ne doit pas dépasser 5 grammes de THC par remise et 10 grammes le 
mois » 
 


➢ Parle-t-on de 5 grammes de THC (molécules THCA + ∆9THC ) ou de 5 
grammes de fleurs contenant max 20 % THC ? 
 


➢ Exemple scénario 1 (gramme THC) : Une fleur de 1g à 20 % de THC soit 200 
mg de THC dans 1 g de fleur donne DROIT à 25 g de fleurs à 20 % de THC 
par Remise, soit 5 grammes de THC 


 
➢ Exemple scénario 2 (gramme fleur) : Une fleur de 5g à 20 % THC soit 1 g de 


THC et non 5 grammes de THC 
 


➢ Concernant 10 grammes de THC par Mois, trop restrictif vs 5 grammes de 
THC par Remise vs Alcool vs Cigarettes en vente libre 


 
➢ NB : Si le produit aura + de THC donne droit à - de quantité par Remise, si le 


produit aura - en THC donne droit à + de quantités par Remise = Quantité 
consommation personnalisée responsable !!! 


 
➢ NB : Ce sont des maximums !!! cela n’empêchera pas d’en prendre moins 


!!!! 
 
 


 
Elle ne doit pas dépasser 5 grammes de THC soit 25 


grammes de fleurs ou de produits (Ex. : Fleur à 20 % de 


THC, pas de limite maximale THC comme stipulé 


proposition art.7 ¹ a,) par Remise.  


 


 


Elle ne doit pas dépasser 20 grammes de THC soit 100 


grammes de fleurs ou de produits par Mois. 


 


 


 
SSAC 
 


 
Art.14 ² 


 
Remise : « La teneur en principe actif ainsi que le prix au marché noir local doivent 
être pris en compte lors de la fixation des prix 
 


➢ Prix du marché noir National plutôt  
 


➢ Prix Compétitifs et Equitables (Coût production/Prix de vente) 


 
Une approche équitable (Fair Trade) ainsi que le prix au 


marché noir national doivent être pris en compte lors 


de la fixation des prix. 
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SSAC 


 
Art.15 ¹ & ² 


 
Consommation : « ……uniquement pour leur usage personnel et ne doivent pas en 
consommer dans les espaces publiques » 
 


➢ Discriminatoire vs consommation de cigarettes et d’alcool dans les espaces 
publics. 


 
 Et « quiconque transmet ces produits ou les consomme dans les espaces publics 
sera exclue de l’essai pilote. 
 


➢ Discriminatoire, sorte de punition, cette exclusion > Pénalement attaquable 
par rapport à RS 812.121 :  


RS 812.121 Chapitre 4 article 19b : «Celui qui se borne à préparer des 


stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour 


permettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément 


en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas 


punissable » 


 
 


 
…..uniquement pour leur usage privé personnel ou 


collectif et ne doivent pas en consommer dans les 


espaces publiques interdisant la consommation de 


produits à combustion ou de produits a vaporiser. 


 
SSAC  


 
Art.16 ¹ & ² 


 
Surveillance des effets sur la santé : « ….surveille les effets sur la santé des 
participants et garantissent leur traitement si des problèmes de santé liés à l’étude 
devaient survenir »  
 
 


➢ Le titulaire d’autorisation pour les essais pilotes à une obligation de moyen 
uniquement envers ces participants et non une obligation de résultat > 
« garantissant leur traitement si des problèmes …. » 


 
➢ La même obligation de moyen appliqué à l’industrie pharmaceutique et 


médicale envers leur participants d’essais observatoires et cliniques > 
Signature d’une décharge . 


 


 
Le Titulaire d’autorisation a une obligation de moyen 


pour les essais pilotes, il informe, éduque, 


responsabilise et surveille les effets sur la santé des 


participants, le cas échéant mettra le participant en 


relation avec l’OFSP et un professionnel de santé 


qualifié sur les cannabinoïdes et le système 


endocannabinoïde. 


 


 
SSAC 
 
 
 


 
Art.17 


 
Restitution : « ….qui n’ont pas été utilisés à la fin de l’essai pilote doivent être 
transmis aux autorités cantonales d’exécution compétentes pour être réutilisés ou 
détruits » 


 
…. Qui n’ont pas été utilisés et non dégradés à la fin de 


l’essai pilote doivent être mis en quarantaine & scellés 
par le titulaire d’autorisation avant « Retest » analyse 


par laboratoire pour réutilisation. 







Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes 
avec cannabis)  


Procédure de consultation du 4 juillet au 25 octobre 2018 
 


  


 


Le cas échéant, doivent être transmis aux autorités 


cantonales d’exécution compétentes pour destruction. 
 
 


 
SSAC 
 


 
Art.18 ¹ & ² a – k à 
Art.26 


 


 
Section Procédure : « ……doit être adressée à OFSP » 
«….. l’autorisation de la commission d’éthique compétente ou attestation de sa part 
…. »  
 


➢ Ex. : Demande OFSP + Accord des communes + Autorisation de la 
Commission Cantonale d’Ethique de la Recherche (CCER) = 3 entités, 
lourdeur administrative > Besoin de Centralisation  
 


Section Exécution : « OFSP contrôle …. »  
 


 
➢ Prévoir peut être une Commission du 


Cannabis au sein de OFSP ou même un Office 


Fédérale du Cannabis pour la coordination des 


essais pilote ou autres projets liés au Cannabis 


à des fins non médicales mais également sur 


l’exécution du contrôle et des warnings de ces 


derniers 


 
 
 
 
 
 


 


Notre conclusion (cochez svp. une seule case) 


 Acceptation 


 Acceptation avec réserves / propositions de modifications 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 


 
 
 





		002_CJ_Le carré de Jane

		006_SSAC_SWISS SAFE ACCESS FOR CANNABINOIDS

		050_CP_Centre patronal

		074_IGHANF_IG Hanf Schweiz, CI Chanvre Suisse, CI Canapa Svizzera

		092_NCZC_New Challenge Zanella + Chezzi

		095_TIL_Tilray Inc

		096_ALP_Alponics

		104_ACCG_Association Cannamed Compassion Genève

		105_ACRT_Associazione Cannabis Ricreativa Ticino

		106_MCVS_Medical Cannabis Verein Schweiz

		107_VLI_Verein Legalize it

		117_SHC_Kämpf Vertrieb Hempcare GmbH

		118_DroLeg_Dachverband für eine vernünftige Drogenpolitik










Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 


Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Verband Schweizerischer Polizei-Beamter 


Abkürzung der Firma / Organisation : VSPB 


Adresse : Villenstrasse 2 


Kontaktperson : Max Hofmann, Generalsekretär 


Telefon : 041 367 21 21 


E-Mail : m.hofmann@vspb.org – mail@vspb.org  


Datum : 05.09.2018


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch  







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
VSPB 
 


 
Der VSPB empfindet diese Salamitaktik die zu einer Liberalisierung im Bereich des BetMG führen soll als nicht korrekt. Für die Polizistinnen und 
Polizisten ist diese Vorgehensweise nicht nachvollziehbar. Diese ist direkt verantwortlich für einen immer steigenden Mehraufwand was nicht oder zu 
wenig mit den nötigen Ressourcen verbunden ist. Seien wir doch ernst und ehrlich und sprechen wir von Liberalisierung wenn man schon eine 
anstrebt. 


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
VSPB 
 


 
Aus Sicht des VSPB weist diese Verordnung viele Lücken aus und die einzelnen Artikel werfen mehr Fragen als Antworten auf. Ausserdem ist es 
einmal mehr ein Mehraufwand für alle Polizistinnen und Polizisten der Schweiz. Die Artikel sind so formuliert, dass wieder die Gerichte die 
Konkretisierungen und Interpretationen festlegen müssen. Demzufolge ist diese Verordnung nicht 1 zu 1 umsetzbar.  Wir sind demzufolge nicht bereit 
uns zu einer solch wichtigen Vorlage mit einer so schwachen Verordnung zu äussern. Wir bitten um Verständnis. 


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


x Ablehnung 
 
 
 
 
 
 
 


 
Max Hofmann 
Generalsekretär VSPB 
Villenstrasse 2 
6005 Luzern 
m.hofmann@vspb.org 
041 367 21 21 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 


Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Schweizerischer Drogistenverband 


Abkürzung der Firma / Organisation : SDV 


Adresse : Nidaugasse 15 


Kontaktperson : 2500 Biel 


Telefon : +41 79 211 13 23 


E-Mail : a.ullius@drogistenverband.ch 


Datum : 5. Oktober 2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
SDV 
 


 
Der SDV begrüsst die vorgesehenen Änderungen am BetmG. Es ist sinnvoll, dass klar definierte und kontrollierte Studien durchgeführt werden 
können. Wir verzichten auf einen Kommentar zu den einzelnen Artikeln.  
 
Wir möchten jedoch gerne darauf hinweisen, dass Drogerien alle Voraussetzungen erfüllen, um bei Pilotversuchen und Studien als Abgabestelle 
berücksichtigt zu werden.  


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
      
 


 
      


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


x Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Swiss School of Public Health 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : SSPH+ 
 
 
Adresse : Hirschengraben 82 
 
Kontaktperson : Sandra Nocera 
 
 
Telefon : 044 634 47 93 
 
 
E-Mail : snocera@ssphplus.ch 
 
Datum : 15.10.2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


SSPH+ 


 
Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung sowie der Legalisierungsbestrebungen in anderen Ländern erscheint die Cannabis-Regulierung auch in 
der Schweiz als ein längerfristig wichtiges Thema. Wissenschaftliche Erkenntnisse über die möglichen Folgen einer Cannabis-Regulierung fehlen 
weitgehend. Die Änderung im Betäubungsmittelgesetz kann für die Forschung in der Schweiz eine grosse und einmalige Chance sein, und wird darum 
sehr begrüsst.  
Die Änderung ermöglicht die Untersuchung vieler wissenschaftlicher Fragestellungen zum Umgang mit Cannabis. Um wissenschaftlich valide Daten 
für eine gesundheitspolitische Diskussion erhalten zu können, sind vor allem realitätsnahe Projekte notwendig, wobei der Schutz der Öffentlichkeit 
nicht gefährdet werden darf. 
Um diesem Ziel näher zu kommen, wird im Folgenden ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der Öffentlichkeit, auf die Tabaksteuer, auf das 
Ausschlusskriterium der psychischen Störung sowie auf die Sanktionen gelegt. Ausserdem muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende 
nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
SSPH+ 


 
Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 
 


 
Der Gesundheits- und Jugendschutz, als auch der Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit sind zentrale Anliegen der Forschung. SSPH+ teilt 
daher die Einschätzung, dass diesen Themen bei der Ausgestaltung der 
Pilotversuche grosses Gewicht beizumessen ist. Gleichzeitig ist jedoch zu 
beachten, dass der Artikel realitätsnahe, repräsentative und aussagekräftige 
Versuche ermöglichen muss.  
 
SSPH+ regt an, die Formulierung analog dem erläuternden Bericht 
anzupassen (S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln, 
zweiter Abschnitt). 
 


 
Statt «gewährleisten»: «nötige Beachtung 
schenken» 
 
 


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 


Allgemeine Bemerkungen 
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Abkürzung 
verwenden) 


SSPH+ 


 
SSPH+ begrüsst die in der Verordnung festgehaltenen Zielsetzungen und erachtet die aufgeführten Anforderungen an die Pilotversuche mehrheitlich 
als zielführend und dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dienend. Der Verordnungsentwurf bietet trotz hoher Regelungsdichte 
Gestaltungsspielraum, damit auch unterschiedliche Cannabisregulierungsmodelle erprobt werden können. 
Gerne möchten wir im nachfolgenden Abschnitt auf einige Aspekte hinweisen: 


- Personen mit einer psychischen Störung bzw. mit einer Behandlung mit Psychopharmaka sollten nicht a priori von einer Teilnahme an der 
Studie ausgeschlossen werden.  


- Der Ausschluss aus einem Projekt darf nicht eine verpflichtende Sanktion sein.  
- Für die vorgesehenen wissenschaftlichen Studien sollte keine Tabaksteuer erhoben werden.  
- Der Umfang und die Ausgestaltung der vorgesehenen Schutzmassnahmen sind zu relativieren.  
- Es muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können, dies sollte 


innerhalb und auch für vor der Studie gelten. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 1  
Bst. a 


 
Art. 7 Abs. 1 Bst. a besagt, dass der Gesamt-THC-Gehalt in Cannabis, 
welches im Rahmen von Pilotversuchen zugänglich gemacht wird, maximal 
20 Prozent betragen darf. Dieser Maximalwert wird als angemessen 
erachtet, da er einen Spielraum für die Untersuchung des Einflusses 
verschiedener THC-Gehalte im Rahmen der Pilotversuche zulässt.  
 


 


 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 3 


 
Der Ansatz, die Studien möglichst realen Bedingungen zu unterziehen, wird 
als sehr positiv erachtet. Cannabis im Rahmen der Studien zu einem Preis zu 
verkaufen, welcher die Tabaksteuer enthält, jedoch nicht höher als der 
Schwarzmarktpreis sein sollte, könnte sich gegebenenfalls als schwierig 
herausstellen.  
Die Qualitätsanforderungen an Cannabis, welche sehr begrüsst werden, 
können den Preis bereits erhöhen. Würde zudem die Tabaksteuer erhoben 
werden, ist die Preisgestaltung markant weniger flexibel und könnte dazu 
führen, dass der Verkaufspreis den Schwarzmarktpreis überschreitet. In 
diesem Falle könnte die Rekrutierung der Studienteilnehmenden massiv 
eingeschränkt werden. Ebenfalls sollte berücksichtigt werden, dass ein 
Grossteil der Studienteilnehmenden Cannabis mit Tabak vermengt 
konsumieren wird. Insofern entrichten sie beim Kauf des Tabaks bereits eine 
Tabaksteuer. Bei anderen Konsumformen wie etwa dem Auflösen von 
Cannabisprodukten in Tee stellt sich die Frage, ob eine Tabaksteuer 


 


3 Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen im Rahmen der Pilotversuche 
nicht der Tabaksteuer nach Artikel 3 Absatz 1 
Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 20092. 
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gerechtfertigt wäre. 
Aus den genannten Gründen würde SSPH+ es begrüssen, wenn die 
Pilotversuche von der Tabaksteuer ausgenommen sind.  
Alternativ könnten die aus der Tabaksteuer gewonnen Mittel 
zweckgebunden für die Forschungsprojekte eingesetzt werden.  
 


 
  
 


 
Art. 12  
Abs. 2 
Bst. a & c 


 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a schliesst Minderjährige aus den Pilotversuchen 
grundsätzlich aus. Dieser Ausschluss ist nachvollziehbar, jedoch ist er aus 
wissenschaftlicher Sicht wenig sinnvoll. Daten zeigen, dass Minderjährige 
Cannabis konsumieren. Aufgrund ihres Entwicklungsstadiums weisen sie ein 
besonders hohes Gefährdungspotential für eine Reihe an körperlichen und 
psychischen Problemen auf. Es ist deshalb essentiell, dass wissenschaftliche 
Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, wie der Konsum von 
Minderjährigen reduziert werden kann. Dies soll in Ausnahmefällen im 
Rahmen eines Pilotversuches möglich sein (siehe nebenstehende 
Formulierung).   
 
Art. 12 Abs. 2 Bst. c schliesst grundsätzlich Personen aus den Studien aus, 
welche an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Dazu möchten wir 
gerne folgende Überlegungen teilen:  


 Psychische Störungen sind weit verbreitet und deren Ausprägung 
sehr unterschiedlich. Dieses Ausschlusskriterium vorbehaltlos 
anzuwenden würde dazu führen, dass ein substantieller Teil von 
potentiellen Teilnehmenden ausgeschlossen würde. Zumal der 
Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen in 
den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-V als 
psychische Störungen gelten, würde diese Bestimmung gar die 
eigentliche Zielgruppe der Cannabiskonsumierenden ausschliessen. 


 Die Repräsentativität der Stichprobe bzw. Generalisierbarkeit der 
Ergebnisse wäre mit diesem absoluten Ausschlusskriterium stark 
eingeschränkt. Personen mit psychischen Belastungen oder 
psychischen Störungen konsumieren häufig Cannabis im Sinne einer 
Selbstmedikation, um das psychische Wohlbefinden zu verbessern. 
Der Ausschluss dieser Personengruppe würde die Untersuchung der 
Fragestellung zur Selbstmedikation verunmöglichen. 


 Sofern Art. 12 Abs. 2 Best. c beibehalten werden sollte, ist es 
wichtig zu klären, wie das Vorhanden bzw. Nicht-Vorhandensein von 


 
2Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen, 
die: 
 


a. Minderjährig sind;  
Minderjährige Personen sind grundsätzlich 
von einer Teilnahme ausgeschlossen. Im 
Sinne einer expliziten Ausnahme kann 
durch das BAG ein speziell und 
ausschliesslich auf Minderjährige 
ausgerichtetes Pilotprojekt bewilligt 
werden. 


b. schwanger sind oder stillen; 
c. an einer ärztlich diagnostizierten 


psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka 
einnehmen.  
Personen mit einer psychischen Krankheit 
oder die verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen, können an 
der Studie teilnehmen, wenn sie die 
Anforderungen des durch eine 
Ethikkommission bewilligten 
Studienprotokolls erfüllen. 
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psychischen Krankheiten überprüft werden soll. Nicht alle Personen 
mit einer psychischen Störung haben eine ärztliche Diagnose oder 
sind in Behandlung. In diesem Fall wäre etwa an ein Screening zu 
denken. Falls ein Screening Voraussetzung ist, stellt sich die Frage, 
ob ein Screening durch einen Arzt nicht den Rahmen dieser Studien 
sprengen würde und den Charakter einer medizinischen 
Untersuchung annehmen würde. 


 In diesem Zusammenhang ist auch die Begleitung der 
Studienteilnehmenden zu nennen und die Beobachtung des 
gesundheitlichen Wohlbefindens, die es erlaubt bei unerwünschten 
Veränderungen rechtzeitig einzugreifen. 
 


Aus diesen Überlegungen empfehlen wir diese Bestimmung zu streichen 
und nebenstehende aufzunehmen. Ob das Studienprotokoll und die 
definierte Zielgruppe mit den entsprechenden Ein- und Ausschlusskriterium 
aus ethischer Sicht anwendbar sind, soll durch die zuständige 
Ethikkommission geprüft werden. 
 


  
Art. 14 Abs. 1 


 
SSPH+ erachtet es als sinnvoll, die maximale Bezugsmenge auch 
entsprechend des persönlichen Bedarfs der Probandinnen und Probanden zu 
begrenzen. Damit kann insbesondere auch der Anreiz zu Weitergabe bzw. 
Weiterverkauf reduziert werden. Auch wird die vorgesehene monatliche 
Maximalbezugsmenge von 10 Gramm Gesamt-THC als sinnvoll erachtet. 
Diese Grenzwerte lassen es zu, auch schwerstabhängige Personen mit 
einem hohen Cannabiskonsum in geeignete Forschungsprojekte 
aufzunehmen, ohne dass diese Probandinnen und Probanden zusätzlich auf 
den Schwarzmarkt angewiesen sind. 
  


 


 
  


 
Art. 15  
Abs. 2 


 
In der Verordnung wird genannt, dass die Weitergabe an Dritte und der 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen zum Studienausschluss führen. 
Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass diese Aufgaben nicht der Studienleitung 
übertragen werden, sondern weiterhin den Strafverfolgungsbehörden 
obliegen. Die Studienleitung kommt ihrer Verantwortung in ausreichender 
Weise nach, wenn sie die Studienteilnehmenden auf die Strafbarkeit der 
Weitergabe an Dritte und Konsum an nicht erlaubten Orten hinweist.  
Der erläuternde Bericht könnte folgendermassen ergänzt werden: “Die 
Studienleitung ist dazu verpflichtet, die Studienteilnehmenden über die 
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Vorschriften zu informieren. Die Weitergabe an Dritte und der unbefugte 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen, obliegen im Rahmen der 
Pilotversuche weiterhin den Strafverfolgungsbehörden.” 
 
Aus wissenschaftlicher Sicht muss verhindert werden Probanden aus einer 
Studie auszuschliessen. Aus diesem Grund möchten wir anregen zu prüfen, 
ob nicht das heute bereits geltende Ordnungsbussenverfahren bei 
Cannabiskonsum, anstelle eines Studienausschlusses, auch für das 
“Studiencannabis” zur Anwendung kommen könnte (BetmG Art. 19b und 
Art. 28b).  
Innerhalb eines Versuchs sollten andere Sanktionsformen möglich sein, wie 
z.B. den temporären Ausschluss vom Verkauf oder die Verpflichtung zur 
Beratung.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 Konsum 
1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im 
öffentlich zugänglichen Raum konsumiert, wird 
durch die Bewilligungsinhaberin bzw. den 
Bewilligungsinhaber mit geeigneten Massnahmen 
bis hin zum Studienausschluss sanktioniert. vom 
Pilotversuch ausgeschlossen. 
 


 
  


 
Art. 16 
Abs. 1 


 
Die gesundheitlichen Auswirkungen zu überwachen wird als schwierig 
betrachtet, da diese oftmals erst im Nachhinein auftreten. Der 
Gesundheitszustand hingegen kann überwacht werden.   


 
Die Inhaberinnnen und Inhaber von Bewilligungen 
für Pilotversuche überwachen die gesundheitlichen 
Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellen deren 
Behandlung im Falle von studienbedingten 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen sicher. 
 


 
  


 
Art. 17 


 
Art. 17 besagt, dass nicht verwendete Produkte der zuständigen kantonalen 
Vollzugsbehörde zur Verwertung oder Vernichtung zu übergeben sei. Dabei 
ist anzumerken, dass auch die Rückgabe an den Produzenten eine weitere 
Möglichkeit darstellen könnte. Insbesondere könnten durch den 
Rückkaufpreis die Ausgaben in Bezug auf Cannabis reduziert werden. 
 


 
Nach Abschluss des Pilotversuchs nicht 
verwendete Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 sind 
der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zur 
Verwertung oder Vernichtung zu übergeben oder 
dem Produzenten zurückzugeben. 


 
  


 
Art. 18  
Abs. 2  
Bst. h 


 
Die Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Öffentlichkeit ist Bestandteil der Gesuche. Wie bereits im Zusammenhang 
mit Art. 8a Abs. 1 Bst. h des Betäubungsmittelgesetzes erwähnt, ist dies ein 
zentraler Aspekt, welcher jedoch nicht vollumfänglich gewährleistet werden 
kann. Deshalb empfehlen wir nebenstehende Anpassung. 


 
Beschreibung der Vorkehrungen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie  zur angemessenen 
Berücksichtigung der Sicherheit der Öffentlichkeit. 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Verein Kirchliche Gassenarbeit Luzern 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : VKG Luzern 
 
 
Adresse : Murbacherstrasse 20, Postfach 4352 
 
 
Kontaktperson : Franziska Reist 
 
 
Telefon : 041 252 26 00 
 
 
E-Mail : franziska.reist@gassenarbeit.ch 
 
 
Datum : 22. Oktober 2018 
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
 


Der VKG Luzern dankt für die Möglichkeit, Stellung nehmen zu können.  
Cannabis ist in der Schweiz die mit Abstand am meisten konsumierte illegale Droge: Rund ein Drittel der Schweizerinnen und Schweizer haben 
schon einmal Cannabis konsumiert. 2016 waren es rund 500'000 – eine halbe Million Menschen, die trotz Verbot konsumieren. Das heutige 
Betäubungsmittelgesetz, das Konsum, Anbau, Herstellung und Handel von Cannabis untersagt, hat diverse Effekte, die aus Sicht der öffentlichen 
Gesundheit, der öffentlichen Ordnung und der Volkswirtschaft unerwünscht sind: Trotz Verbot bleiben die Konsumzahlen seit Jahren auf dem 
gleichen, im europäischen Vergleich vergleichsweise hohen Niveau stabil. Der Strassendeal konnte nicht eingedämmt werden, und seine Einnahmen 
fliessen in die Taschen des organisierten Verbrechens, statt in die Staatskasse. Der unbekannte Wirkstoffgehalt und die mangelnde Qualität des 
Cannabis gefährden die Gesundheit der Konsumierenden. Gleichzeitig macht es die Illegalität von Cannabis sehr schwierig, problematisch 
Konsumierende mit Hilfsangeboten zu erreichen und wirksam Prävention zu betreiben. Befristete, wissenschaftlich begleitete Pilotversuche bieten 
vor diesem Hintergrund eine Möglichkeit, in einem streng kontrollierten Rahmen Ansätze zur Lösung dieser Probleme zu erarbeiten.  
Der VKG Luzern begrüsst die vorlegte Änderung des Betäubungsmittelgesetzes im Grundsatz sehr.  
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
 


 
Art. 8a Abs. 1 
Buchstabe c 
 


 
In Analogie zum erläuternden Bericht (S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu den 
einzelnen Artikeln, zweiter Abschnitt) und zur Vermeidung von 
Interpretationsschwierigkeiten, wie weit eine «Gewährleistung» reicht, 
sollte auf diese Formulierung verzichtet werden und von «Beachten» 
gesprochen werden.  


Das Bundesamt für Gesundheit kann […] 
Pilotversuche […] bewilligen, die:  
[…] 
  
c. so durchgeführt werden, dass der den 


Gesundheits- und der den Jugendschutz 
sowie der den Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit beachten 
gewährleistet sind. 


 
 
 
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
 
 


Aus den oben erläuterten Gründen begrüsst der VKG Luzern den vorlegten Entwurf der BetmPV im Grundsatz sehr. Die dargelegten Bestimmungen 
für die Pilotversuche erachtet er grösstenteils als zweckdienlich und zielführend. Bei einzelnen Artikeln ortet er jedoch Anpassungsbedarf, damit die 
Pilotversuche tatsächlich zu wirksamen und relevanten Ergebnissen führen. Besonders betonen möchte der VKG Luzern seinen dringenden 
Vorbehalt, dass Artikel Art. 12 Teilnahme Ziffer 2 1 Buchstabe c unbedingt zu streichen oder zu ändern ist. Der generelle Ausschluss von Personen 
mit psychischen Krankheiten würde die gesamte Sinnhaftigkeit des «Experimentierartikels» in Frage stellen. Der Konsum von Cannabis dieser 
Personen – Motive, Konsummuster, Einsatz zur Selbstmedikation, etc. - bildet ein wichtiges Erkenntnisinteresse. Zudem gibt es eine Reihe 
psychischer Leiden ohne Kontraindikationen für Cannabiskonsum.  


    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag 


(Textvorschlag) 
 
 


 
Art. 12 Teilnahme 
Ziffer 2 1 Buchstabe c 


 
Cannabis wird bei einer Reihe von psychischen Krankheiten von den 
Betroffenen bewusst oder unbewusst als Selbstmedikation 
verwendet, so z.B. von ADHS-PatientInnen. Selbstmedikation birgt ein 
grösseres Risiko, eine Abhängigkeit oder einen problematischen 
Konsum zu entwickeln. Schliesst man nun alle Teilnehmenden mit 
einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit von den 
Pilotversuchen aus, so ist ein wichtiger Teil des Erkenntnisgewinns für 
die öffentliche Gesundheit von Vornherein ausgeschlossen: Wie gross 
ist die Anzahl von Personen, die sich mit Cannabis selbst behandeln, 
für welche Krankheiten und was ändert sich für diese Personen, wenn 
sie Cannabis legal beziehen können? 
Zudem gibt es nicht bei allen psychischen Krankheiten drohende 
Wechselwirkungen mit Cannabiskonsum.  


 
Umformulieren: 
Ausgeschlossen ist die Teilnahme von 
Personen, die: 
c. an einer akuten psychischen Erkrankung 
leiden. 
 
  


 
 


 
Art. 4 Örtliche 
Begrenzung 
 


 
Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche “örtlich auf eine oder mehrere 
Gemeinden zu beschränken sind”. Es ist kein Grund erkennbar, wieso 
nicht auch Kantone Pilotversuche durchführen können sollen. Möchte 
man mit den Versuchen auch die Auswirkungen auf das 
Suchthilfesystem untersuchen, ist ein kantonaler Aufbau sinnvoller, da 
dieses kantonal organisiert ist.  
 


 
Pilotversuche sind örtlich auf eine oder mehrere 
Gemeinden oder einen Kanton zu begrenzen. 
(…) 


 
 


 
Art. 6 Anzahl 


 
Die Anzahl der Teilnehmenden sollte im Ermessen der Durchführenden 


 
Die Anzahl der Personen, die an einem 
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Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer 
 


der Pilotversuche liegen. Die Formulierung “wissenschaftliche 
Aussagekraft erforderliche Mass zu begrenzen” ist ausreichend. Eine 
konkrete Zahl birgt zudem das Risiko, aus politischen Überlegungen 
angepasst zu werden.  


Pilotversuch teilnehmen, ist auf das für die 
wissenschaftliche Aussagekraft erforderliche 
Mass zu begrenzen.  
 
Streichen: 
Sie darf 5000 
Personen nicht überschreiten. 
 


 
 


 
Art. 7 Ziffer 3 Produkte 


 
Das Entrichten der Tabaksteuer auf Produkte, die zum Rauchen oder 
Vaporisieren bestimmt sind oder dazu verwendet werden können, 
stellt für die Gemeinden und Forschungseinrichtungen einen 
signifikanten Kostenfaktor und damit ein Hindernis für die 
Durchführung eines Pilotversuchs dar.  
Auf eine Erhebung der Tabaksteuer sollte daher verzichtet und diese 
Steuerbefreiung im Tabaksteuergesetz vorgesehen werden (Art. 5). 
Als Alternative können die aus der Tabaksteuer gewonnenen Mittel 
dem jeweiligen Projekt als zweckgebundene Förderung wieder 
zugeführt werden.  
 
 


 
Streichen: 
Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen der Tabaksteuer nach 
Artikel 3 Absatz 1 Tabaksteuerverordnung vom 
14. Oktober 20092. 
 
Alternative: 
Ergänzen:  
Die im jeweiligen Forschungsprojekt entrichtete 
Tabaksteuer kommt dem Forschungsprojekt als 
Förderung zu Gute.   
 


 
 


 
Art. 12 Teilnahme 
Ziffer 1 Buchstabe a 


 
Im jetzigen Entwurf wird nicht präzisiert, welche Form der verlangte 
Nachweis haben muss und wer in der Pflicht steht, diesen zu 
erbringen und zu finanzieren. «Nachweislich» müsste entweder 
präzisiert werden, oder durch eine Selbstdeklaration ersetzt werden. 
Da Nachweise von Cannabiskonsum mittels Haar-, Blut- oder 
Urinproben erstens je nach persönlicher Konstitution unterschiedliche 
Ergebnisse bringen können und zweitens aufgrund ihrer Invasivität als 
unverhältnismässig empfunden werden können, plädieren wir für die 
Selbstdeklaration.   
 


 
An Pilotversuchen können Personen teilnehmen, 
die: 
a. nachweislich gemäss eigener Auskunft 
bereits Betäubungsmittel des Wirkungstyps 
Cannabis konsumieren; 
 


 Art. 13 
Informationspflicht 
Buchstabe c 


 
Gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a BetMV können nur Personen teilnehmen, 
die nachweislich bereits Cannabis konsumieren. Es muss 
gewährleistet sein, dass aufgrund ihrer Aussagen zu 
vorausgegangenem Cannabiskonsum inkl. Auswertung von 
Haaranalysen usw. keine strafrechtliche Verfolgung droht. Dies 


 
Ergänzen Art. 13 Abs. 3 (neu): 
 
Erkenntnisse, die im Zusammenhang mit der 
Erbringung des Nachweises für den 
vorausgegangenen Cannabis-Konsum 
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unabhängig davon, ob eine Teilnahme in der Folge bewilligt wird oder 
nicht. Wenn in diesem Punkt keine Rechtssicherheit besteht, könnten 
sich Interessentinnen und Interessenten nicht melden, weil sie bei 
einer Nichtbewilligung der Teilnahme befürchten, strafrechtlich verfolgt 
zu werden, oder im Gesuchsverfahren nicht korrekte Angaben 
machen, da sie befürchten, strafrechtlich verfolgt zu werden. 


gewonnen werden (z.B. Auswertung von 
Haaranalysen, Aussagen der 
Versuchsinteressenten etc.), ziehen keine 
Strafverfolgung nach sich. Diese 
Ausnahmeregelung gilt jedoch nicht für früher 
ausgestellte Ordnungsbussen und Strafbefehle 
oder für noch nicht rechtskräftig erledigte 
Verfahren im Zusammenhang mit dem Konsum 
von Cannabis vor und während der 
Rekrutierungsphase. 
 


 
 
 


 
Art. 18 Gesuche Ziffer 
2 Buchstabe e 


 
Siehe auch Anmerkung zu Artikel 4 
Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche “örtlich auf eine oder mehrere 
Gemeinden zu beschränken sind”. Es ist kein Grund erkennbar, wieso 
nicht auch Kantone Pilotversuche durchführen können sollen. Möchte 
man mit den Versuchen auch die Auswirkungen auf das 
Suchthilfesystem untersuchen, ist ein kantonaler Aufbau sinnvoller, da 
dieses kantonal organisiert ist. 
 


 
Einverständnis der betroffenen Gemeinden oder 
Kantone zu den vorgesehenen Verkaufsstellen; 


 
 
 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


X Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Schweizerischer Städteverband 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : Städteverband oder SSV 
 
 
Adresse : Monbijoustrasse 8, 3001 Bern 
 
 
Kontaktperson : Marius Beerli, Leiter Gesellschaftspolitik 
 
 
Telefon : 031 356 32 32 
 
 
E-Mail : info@staedteverband.ch 
 
 
Datum : 25. Oktober 2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwen-
den) 


Allgemeine Bemerkungen 


Schweizerischer 
Städteverband 
 
 


Für die Städte ist die Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen für die Ausgestaltung neuer Cannabisregulierungen wichtig. Mehrere Mitgliedstädte 
des Städteverbandes, insbesondere Basel, Bern, Biel, Genf, Luzern und Zürich, beabsichtigten seit längerem, im Rahmen von bewilligten Pilotprojek-
ten alternative Regulierungsansätze von Cannabis zu prüfen. Auch mittelgrosse Städte wie Aarau interessieren sich für eine Teilnahme. Bisher waren 
solche Studien nicht bewilligungsfähig, da die gesetzlichen Grundlagen dafür fehlten. Wir befürworten daher, dass mit der Änderung des BetmG diese 
gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden, die wissenschaftliche Forschungsprojekte ermöglichen. Der Städteverband begrüsst es, dass der Bun-
desrat die Arbeiten zum Experimentierartikel zügig an die Hand genommen hat und erachtet die Befristung der Dauer auf 10 Jahre als sinnvoll. 
 
Wir verweisen an dieser Stelle auch auf die Stellungnahmen jener Städte, die vom Bund direkt um eine Einschätzung gebeten worden sind und bitten 
um deren Berücksichtigung. 


    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


Städteverband 
 


Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 


 


Gesundheits- und Jugendschutz wie auch der Schutz der öffentlichen Ord-
nung und Sicherheit sind Kernanliegen des Städteverbandes. Wir teilen da-
her die Einschätzung, dass diesen Themen bei der Ausgestaltung der Pilot-
versuche grosses Gewicht beizumessen ist. Beachtet werden sollte dabei 
insbesondere nicht zuletzt auch die Verkehrssicherheit. Wir regen an, die 
Formulierung weitestgehend analog dem erläuternden Bericht anzupassen 
(S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln, zweiter Abschnitt). 
 
Insgesamt sollen hohe Anforderungen an die Gewährleistung der öffentlichen 
Sicherheit gestellt werden, diese sollen die Pilotversuche aber auch nicht 
grundsätzlich verhindern, zumal die Zahl der Teilnehmenden begrenzt wird. 


Das Bundesamt für Gesundheit kann […] Pilotver-
suche […] bewilligen, die:  
[…] 
  
c. so durchgeführt werden, dass der den Ge-


sundheits- und der den Jugendschutz sowie 
der den Schutz der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit respektieren gewährleistet sind. 


 
 
 
 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwen-
den) 


Allgemeine Bemerkungen 
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Städteverband 
 
 


Der Städteverband begrüsst die in der Verordnung festgehaltenen Zielsetzungen und erachtet die aufgeführten Anforderungen an die Pilotversuche 
mehrheitlich als zielführend und dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dienend. Der Verordnungsentwurf bietet trotz hoher Regelungsdichte Ge-
staltungsspielraum, damit auch unterschiedliche Cannabisregulierungsmodelle erprobt werden können. Die unten aufgeführten Punkte sollten nach 
unserer Ansicht angepasst werden. 
 


    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


Städteverband Art.2  Wir befürworten die in Artikel 2 festgehaltene Zielsetzung der Pilotversuche 
sowie den in Absatz 2 festgehaltenen Katalog an möglichen Erkenntnissen, 
welche durch die Pilotversuche gewonnen werden sollen. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass auch mit verschiedenen Forschungsprojekten nicht zu 
allen erwähnten Punkten im gleichen Umfang Erkenntnisse gewonnen wer-
den können. Insbesondere dürfte ein stichhaltiger Erkenntnisgewinn zu den 
Auswirkungen der Pilotversuche auf den Drogenhandel nur schwierig zu er-
reichen sein, da viele andere Einflussfaktoren berücksichtigt werden müssen 
und die Anzahl Probandinnen und Probanden im Vergleich zu den übrigen 
Marktteilnehmerinnen und -teilnehmern eher gering ausfallen dürfte. 


 


Städteverband 
 


Art.7 Abs.3 Es ist richtig, dass die im Rahmen der Pilotversuche verkauften Cannabis-
produkte hohen Qualitätsanforderungen unterstehen.  
Die Einhaltung dieser Qualitätsanforderungen, insbesondere der Nachweis 
von Inhaltsstoffen und Verunreinigungen, ist jedoch mit hohen Kosten ver-
bunden, welche sich im Produktpreis niederschlagen. Werden die zu verkau-
fenden Produkte zudem der Tabaksteuer unterstellt, kann dies den Verkaufs-
preis des Cannabis so stark verteuern, dass dieser über den ortsüblichen 
Schwarzmarktpreis zu liegen käme. Damit würden die Durchführung von rea-
litätsnahen Pilotversuchen und insbesondere die Rekrutierung der Proban-
dinnen und Probanden erschwert.  
 
Wir regen an, im Rahmen der Pilotversuche auf eine Erhebung der Tabaks-
teuer zu verzichten und diese Steuerbefreiung im Tabaksteuergesetz vorzu-
sehen (Art. 5). Ist dies nicht möglich, so sollten die aus der Tabaksteuer ge-
wonnenen Mittel zweckgebunden für die Cannabis-Forschungsprojekte ein-
gesetzt werden. 


Art. 7 Abs. 3 ist zu streichen.  
Das Tabaksteuergesetz vom 21. März 1969 ist ent-
sprechend anzupassen (Art. 5). 
 


Städteverband 
 


Art. 8 Die Verpackung sollte speziell markiert und versiegelt werden und dadurch 
nur für den einmaligen Gebrauch nutzbar sein. Dadurch wird auch der Wie-
derverkauf eingeschränkt. 


(Neu) 
f. einer speziellen Markierung und Versiegelung, die 
sie nur für den einmaligen Gebrauch nutzbar 
macht. 


Städteverband 
 


Art. 11 Mit der vorgeschlagenen Formulierung ist ein Verkauf praktisch in jedem 
Handelswarengeschäft möglich. Ein Verkauf des Studiencannabis sollte für 
die Pilotphase aber kontrolliert erfolgen. Geeignet sind etwa Apotheken oder 
andere Betriebe mit fachlicher Leitung. 


Produkte nach Artikel 7 Abs. 1 dürfen nur durch 
Verkaufsstelen zugänglich gemacht werden, die: 
a. über Personal mit entsprechender Ausbildung, 
beispielsweise als Apotheker, verfügen; 
b. über eine adäquate Infrastruktur, insbesondere 
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für die sichere Lagerung der Produkte verfügen. 


Städteverband Art. 12 Abs. 2 lit. 
c 


Der Verordnungsentwurf sieht den Ausschluss von Personen vor, die an ei-
ner ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder verschrei-
bungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Die Städte teilen das Ziel und 
den Hintergrund dieser Bestimmung, dass Personen mit einem besonderen 
gesundheitlichen Schutzbedürfnis nicht durch die Forschungsprojekte ge-
fährdet werden dürfen und dass Kontraindikationen von Cannabiskonsum zu 
beachten sind. Städtische Suchtfachleute geben aber zu bedenken, dass 
gerade Cannabisabhängigkeit eine Suchterkrankung darstellt und zu den 
psychischen Krankheiten gezählt wird. Ein Ausschluss dieser Personengrup-
pe stünde im Widerspruch zur eigentlichen Zielsetzung der Pilotversuche.  
Es sollte deshalb ein anderes geeignetes Ausschlusskriterium definiert wer-
den. Massgebend muss sein, ob eine (psychische oder physische) Krankheit 
(und deren Behandlung) aus Sicht des/der Studienarztes resp. Studienärztin 
gegen eine Teilnahme am Pilotversuch sprechen. 


Art.12 Abs.2 lit.c streichen oder wie folgt ergänzen: 


c. die an einer ärztlich diagnostizierten psychi-
schen Krankheit leiden oder verschreibungs-
pflichtige Psychopharmaka einnehmen, bei wel-
cher Cannabiskonsum nach Einschätzung des
Studienarztes bzw. der Studienärztin kontrain-
diziert wäre. 


Städteverband Art. 13 Es muss sichergestellt sein, dass die Teilnehmenden durch diesen Ausweis 
auch davor geschützt sind, nicht für einen Cannabiskonsum vor der Stu-
dienteilnahme belangt zu werden. 
Zudem wird aus Polizeikreisen verlangt, den Ausweis fälschungssicher zu 
gestalten. Polizeikreise fordern auch, in geeigneter Form über die Studien-
teilnahmen informiert zu werden. 


Städteverband Art. 14 Abs. 1 Der Städteverband erachtet es als sinnvoll, die maximale Bezugsmenge zu 
begrenzen. Damit kann insbesondere auch der Anreiz zu Weitergabe bzw. 
Weiterverkauf reduziert werden. Auch wird die vorgesehene monatliche Ma-
ximalbezugsmenge von 10 Gramm Gesamt-THC als sinnvoll erachtet. Diese 
Grenzwerte lassen es zu, auch schwerstabhängige Personen mit einem ho-
hen Cannabiskonsum in geeignete Forschungsprojekte aufzunehmen, ohne 
dass diese Probandinnen und Probanden zusätzlich auf den Schwarzmarkt 
angewiesen sind.  


Städteverband Art. 15 Abs. 2 Die Städteinitiative Sozialpolitik teilt die Einschätzung, dass Studienteilneh-
merinnen und -teilnehmer bei Fehlverhalten mit geeigneten Massnahmen 
sanktioniert werden. Dazu gehören insbesondere Probandinnen und Proban-
den, welche Cannabisprodukte weitergegeben oder im öffentlichen Raum 
konsumieren. 
Seitens unserer Mitglieder wird auch vorgeschlagen, Konsumräume durch 
die Studienorganisatoren zur Verfügung zu stellen. 
Aus Gründen der Verhältnismässigkeit regen wir an, nebst dem Ausschluss 
auch andere, mildere Sanktionsformen vorzusehen, wie z.B. den temporären 
Ausschluss vom Verkauf oder die Verpflichtung zur Beratung.  


Art. 15 Abs.2 
Wer solche Produkte weitergibt oder im öffentlich 
zugänglichen Raum konsumiert, wird durch die Be-
willigungsinhaberin bzw. den Bewilligungsinhaber 
mit geeigneten Massnahmen bis hin zum Studien-
ausschluss sanktioniert. vom Pilotversuch ausge-
schlossen. 


Städteverband Art. 16 Abs. 1 Die Bewilligungsinhaber können lediglich den Gesundheitszustand überwa-
chen. Allfällige weiterreichende und längerfristige gesundheitlichen Auswir-


Art. 16 Abs. 1 
Die Inhaberinnen und Inhaber von Bewilligungen für 
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kungen müssen von der wissenschafltichen Begleitung erfasst werden. Pilotversuche überwachen den Gesundheitszu-
stand die gesundheitlichen Auswirkungen auf die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellen deren 
Behandlung im Falle von studienbedingten gesu-
cheitlichen Beeinträchtigungen sicher. 


 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 
 
 







 


 


Eidgenössisches Departement des Innern EDI 


Bundesamt für Gesundheit BAG 


 


 


Per Mail: 


pilotversuchecannabis@bag.admin.ch 


gever@bag.admin.ch 


 


Bern, 25. Oktober 2018 


Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem  


Betäubungsmittelgesetz (Wissenschaftliche Pilotversuche mit Cannabis) 


Vernehmlassung 


Sehr geehrter Herr Bundespräsident 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir danken Ihnen bestens für die Gelegenheit, zur Vernehmlassung über wissenschaftliche Pilotver-


suche mit Cannabis Stellung nehmen zu können. Der Schweizerische Städteverband vertritt die 


Städte, städtischen Gemeinden und Agglomerationen in der Schweiz und damit gut drei Viertel der 


Schweizer Bevölkerung. 


Allgemeine Einschätzung 


Der Städteverband stimmt der vorgeschlagenen Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und der 


Verordnung für die Pilotversuche mit Cannabis grundsätzlich zu. Es wird damit eine rechtliche Grund-


lage für wissenschaftlich begleitete Konsum-Pilotversuche mit Cannabis geschaffen. Diese werden in 


verschiedenen Städten schon seit längerem diskutiert. Mit den Pilotversuchen kann Wissen gewonnen 


werden, das eine Weiterentwicklung der schweizerischen Drogenpolitik ermöglicht, die den Bedürfnis-


sen öffentliche Sicherheit, Prävention und sachgerechte Reglementierung des Cannabiskonsums 


gleichermassen Rechnung trägt. 


Verschiedene Städte wurden vom BAG auch direkt zu Stellungnahmen eingeladen, wir danken Ihnen 


für die Berücksichtigung von deren Anliegen. 


Konkrete Anliegen 


Unsere Mitglieder empfehlen verschiedene Anpassungen in der Verordnung. Sie finden diese im bei-


gelegten Fragebogen. 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 


Freundliche Grüsse 


Schweizerischer Städteverband 


Präsident Stv. Direktor 


Kurt Fluri, Nationalrat Martin Tschirren 


Stadtpräsident Solothurn 


Kopie Schweizerischer Gemeindeverband 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz 


Abkürzung der Firma / Organisation : DOJ 


Adresse : Pavillonweg 3, 3012 Bern 


Kontaktperson : Marcus Casutt, Geschäftsleiter 


Telefon : 031 300 20 55 


E-Mail : marcus.casutt@doj.ch 


Datum :  25. Oktober 2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene Ab-
kürzung verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
DOJ 
 


Der DOJ, als nationaler Dachverband mit 19 Kollektivmitgliedern (kantonalen und regionalen Verbänden) in der ganzen Schweiz und im FL sowie 


12000 Anschlussmitgliedern (Offene Kinder- und Jugendarbeitsstellen in den Gemeinden), begrüsst grundsätzlich das Bestreben, eine gesetzliche 


Grundlage für die Durchführung von wissenschaftlichen Pilotversuchen zu schaffen. Diese versprechen Erkenntnisse betreffend neuer Regelungen im 


Umgang mit Cannabis.  


Grundsätzlich vertritt der DOJ die Ansicht, dass es Jugendlichen im Umgang mit Suchtmitteln ermöglicht werden muss, Kompetenzen zu erlernen, 


welche ihnen erlauben, Risiken abzuschätzen und Verantwortung für ihr Verhalten und ihre Gesundheit zu übernehmen. Der DOJ anerkennt den Kon-


sum von Cannabis als gesellschaftliche Realität. Er geht davon aus, dass ein risikoreduzierter Konsum von Cannabis möglich und lernbar ist. Basie-


rend auf den Grundprinzipien der Offenheit und Niederschwelligkeit ist die Präventionsarbeit der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) nicht aus-


schliesslich abstinenzorientiert.  


Die Jugendlichen sollen einen verantwortungsbewussten Umgang mit Suchtmitteln erlernen und wissen, welche möglichen gesundheitlichen Schäden 


mit deren Konsum verbunden sind. Wir sind der Meinung, dass zudem Schutzfaktoren wie Selbstvertrauen oder gute Problemlösungsfähigkeiten der 


Jugendlichen gestärkt werden müssen. Das Erlernen von Risikokompetenzen geht einher mit der Überzeugung, dass Verbote, welche Jugendliche 


direkt betreffen, grundsätzlich nicht der geeignete Ansatz für den Schutz der Jugendlichen sind 


Wir möchten betonen, dass sich der DOJ intensiv mit dem Thema Risikokompetenzen und Gesundheitsförderung bei jugendlichen auseinandersetzt. 
Ausserdem hat der DOJ Einsitz in verschiedenen Gremien, welche zum Thema Gesundheit oder der Suchtpolitik arbeiten (z. B. Nationale Arbeitsge-
meinschaft Suchtpolitik). ¨ 
 
Cannabis ist in der Schweiz die mit Abstand am meisten konsumierte illegale Droge und auch unter Jugendlichen weit verbreitet. Die Konsumzahlen 
bleiben seit Jahren stabil. Die heutige Verbots-Regelung im BetmG unterbindet den weit verbreiteten Konsum von Cannabis nicht. Befristete, wissen-
schaftlich begleitete Pilotversuche bieten vor diesem Hintergrund eine Möglichkeit, den rekreativen Cannabis-Konsum in einem streng kontrollierten 
Rahmen zu untersuchen. Die mit dieser Gesetzesänderung angestrebten Pilotversuche mit Cannabis sind wichtig, um Wissen für mögliche Regulie-
rungsansätze von Cannabis zu erhalten. 
 
Der DOJ begrüsst die vorgelegte Änderung des BetmG im Grundsatz, sieht jedoch gewissen Präzisierungsbedarf. 
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Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


DOJ 
 


Art. 8a Abs. 1 lit. c Art. 8a Abs. 1 lit. c Vorentwurf BetmG hält fest, dass die Bewilligungsnehmer den 
Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Rahmen der Pilotversuche ge-
währleisten müssen. Gleichzeitig hält Art. 2 Abs. 2 lit f der Verordnung fest, dass die 
Auswirkungen des Umgangs mit Cannabis auf die öffentliche Ordnung und Sicherheit 
ein mögliches Erkenntnisinteresse der Cannabis-Pilotversuche sein können. Zwischen 
diesen zwei Bestimmungen besteht aus Sicht des DOJ ein gewisser Widerspruch. 
Die Untersuchung der Auswirkungen des Umgangs mit Cannabis auf die öffentliche 
Ordnung und Sicherheit ist ein legitimes Forschungsinteresse eines Pilotversuchs. Bei 
der Untersuchung dieser Auswirkungen ist die Zusammenarbeit zwischen den For-
schungsverantwortlichen und den lokalen Ordnungskräften natürlich von Bedeutung; 
die Verantwortung für die Sicherstellung von öffentlicher Ordnung und Sicherheit 
kann jedoch nicht gänzlich auf die Bewilligungsnehmer übertragen werden. 
 
Der DOJ ersucht den Bundesrat daher, die Formulierung von Art. 8a Abs. 1 lit. c Vor-
entwurf BetmG sowie das Verhältnis dieses Artikels zu Art. 2 abs. 2 lit. f BetmPV noch-
mals zu überprüfen. 


 


Änderungsvorschlag für Art. 8a Abs. 1 lit. c (kursiv):  
 
«so durchgeführt werden, dass der Gesundheits- und 
der Jugendschutz gewährleistet sind sowie 
der Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit be-
achtet wird.» 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene Ab-
kürzung verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


DOJ 


Der DOJ unterstützt die im Verordnungsentwurf festgelegten Zielsetzungen. Dabei ist es zentral, dass die Pilotversuche nach anerkannten wissenschaftlichen Stan-
dards durchgeführt und evaluiert werden, um wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse u.a. über die Auswirkungen des Konsums auf die Gesundheit der Konsumen-
tinnen und Konsumenten, das Konsumverhalten, sozio-ökonomische Aspekte und den illegalen Markt zu liefern. 


Der DOJ begrüsst die vorgelegten Ausführungsbestimmungen im Grundsatz, sieht jedoch namentlich bei den Anforderungen an die Pilotversuche gewissen Ände-
rungsbedarf. 


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


DOJ Art. 4 Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche örtlich auf eine oder mehrere Gemeinden zu 
beschränken sind. Aus Sicht der DOJ spräche nichts dagegen, die örtliche Beschrän-
kung auf ganze Kantone und Regionen auszuweiten. Schliesslich könnten auch die 
Auswirkungen der Pilotversuche auf die Suchthilfe-Systeme, die kantonal organisiert 
sind, ein relevantes Erkenntnisinteresse der Studien sein. 


Änderungsvorschlag für Art. 4 (kursiv): 


«Pilotversuche sind örtlich auf eine oder mehrere Ge-
meinden, auf einen Kanton oder eine Region zu begren-
zen […]» 


DOJ Art. 7 Abs. 3 Im Rahmen der Pilotversuche entstehen verschiedenen Akteuren kosten: Dem Bund, 
den Kantonen und Gemeinden in denen die Versuche stattfinden sowie den For-
schungsinstitutionen. Der DOJ vor, dass für die Geltungsdauer des «Experimentierar-
tikels» ein Fonds eingerichtet wird, aus dem Präventionsmassnahmen und For-
schungsprojekte zu Cannabis-Konsum in der Schweiz (z.B. auch die Pilotversuch-Pro-
jekte selbst) finanziert werden. 50 % der Steuereinnahmen aus der Erhebung der Ta-
baksteuer auf die Pilotversuch-Produkte sollen in diesen Fonds fliessen. 


Änderungsvorschlag für Art. 7 Abs. 3 (kursiv): 


«Produkte […] unterstehen der Tabaksteuer nach Artikel 
3 Absatz 1 Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 
2009. 50 Prozent der Steuereinnahmen kommen einem 
für die Geltungsdauer von Art. 8a BetmG zu errichtenden 
Fonds zugute, aus dem Präventionsmassnahmen und For-
schungsprojekte zu Cannabis-Konsum in der Schweiz fi-
nanziert werden.» 


DOJ Art. 12 Abs. 2 lit. 
a 


Jugendliche ca. ab 15 Jahren und junge Erwachsene sind die häufigsten Cannabis-
Konsumenten. Cannabiskonsum bei Jugendlichen hat nicht automatisch eine proble-
matische Entwicklung zur Folge, jedoch gibt es Jugendliche mit einem problemati-
schen oder risikoreichen Konsum, der oftmals auch Hinweis auf weitergehende 
Probleme im Leben des Jugendlichen ist. Um diese Jugendlichen zu unterstützen, 
braucht es systematische Früherkennung und –intervention und für ihren Schutz ist 
es zentral, dass sie sich nicht auf dem Schwarzmarkt versorgen müssen. All dem 


Änderungsvorschlag für Art. 12 Abs. 2 lit. a: 


Streichen: «minderjährig sind;» 


Neu Art. 12 abs. 2 lit. a: 
«unter 16 Jahre alt sind;» 
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müsste bei der Ausgestaltung einer Cannabis-Regulierung Rechnung getragen wer-
den. Damit die Pilotversuche der Konsum-Realität entsprechen, sollte aus Sicht des 
DOJ geprüft werden, auch minderjährige Personen ab 16 Jahren zur Teilnahme zuzu-
lassen. 


DOJ Art. 15 Abs. 1 und 
Abs. 2 


Gemäss Art. 15 Abs. 1 BetmPV dürfen die Produkte nicht im öffentlich zugänglichen 
Raum (z.B. Park) konsumiert werden. Es stellt sich die Frage, ob das Konsumverbot 
im öffentlichen Raum praktikabel ist und so in der Verordnung festgehalten werden 
sollte. 
Gemäss Art. 15 Abs. 2 BetmPV soll zudem ein Zuwiderhandeln gegen das Verbot des 
Konsums im öffentlich zugänglichen Raum mit einem Ausschluss vom Pilotversuch 
bestraft werden. Aus Sicht des DOJ sollte aus Gründen der Verhältnismässigkeit hier 
zumindest eine stufenweise Sanktion erfolgen, die zu formulieren im Ermessen der 
Projektverantwortlichen liegen sollte. 


Änderungsvorschlag für Art. 15 Abs. 1 und Abs. 2: 


Abs. 1: «[…] nur zum Eigengebrauch verwenden.» 
→ «und nicht im öffentlich zugänglichen Raum konsumie-
ren» streichen.


Abs. 2: «Wer solche Produkte weitergibt, wird vom Pilot-
versuch ausgeschlossen.»  
→ «oder im öffentlichen zugänglichen Raum konsumiert» 
streichen. 


DOJ Art. 18 Abs. 2 lit. e Vgl. Kommentar zu Art. 4 BetmPV: 


Aus Sicht des DOJ spricht nichts dagegen, die örtliche Beschränkung auf ganze Kan-
tone und Regionen auszuweiten. Schliesslich könnten auch die Auswirkungen der Pi-
lotversuche auf die Suchthilfe-Systeme, die kantonal organisiert sind, ein relevantes 
Erkenntnisinteresse der Studien sein. 


Änderungsvorschlag für Art. 18 Abs. 2 lit. e (kursiv): 


«Einverständnis der betroffenen Gemeinden oder Kan-
tone zu den vorgesehenen Verkaufsstellen;» 


DOJ Art. 18 Abs. 2 lit. j Der Förderung und dem Schutz von Kindern und Jugendlichen ist suchtpolitisch be-
sondere Aufmerksamkeit zu schenken. Jugendschutz umfasst aus Sicht des DOJ mehr 
als nur die Durchsetzung der gesetzlich verankerten Jugendschutzmassnahmen.1 Ju-
gendschutz bedeutet auch, die Jugendlichen im Umgang mit Risiken des Konsums 
psychoaktiver Substanzen zu unterstützen bzw. ihre Gesundheits-, Risiko- und Kon-
sumkompetenz zu fördern, wobei dies die Möglichkeit auf Konsumverzicht explizit 
miteinschliesst. Jugendschutz bedeutet zudem, die Förderung von Früherkennung 
und -intervention bei gefährdeten Jugendlichen mit problematischem Konsum. Diese 
sind mit adäquaten niederschwelligen Beratungs- und Hilfeangeboten zu unterstüt-
zen. 


1 Vgl. Grundposition der NAS-CPA: «Suchtprävention und Jugendschutz zeitgemäss gestalten» (2018). 



https://www.nas-cpa.ch/fileadmin/documents/grundpositionen/Grundposition_NAS_CPA_Pr%C3%A4vention_Jugendschutz_2018_de.pdf
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Im Jugendschutzkonzept, das nach Art. 18 Abs. 2 lit. j BetmPV zu erstellen ist, muss 
diesem ganzheitlichen Verständnis von Jugendschutz Rechnung getragen werden. 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


Zustimmung 


Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


Grundsätzliche Überarbeitung 


Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände 


Abkürzung der Firma / Organisation : SAJV 


Adresse : Gerberngasse 39, Postfach 292, 3000 Bern 13 


Kontaktperson : Lea Meister, Bereichsleiterin Politik 


Telefon : 031 326 29 36 


E-Mail : lea.meister@sajv.ch 


Datum :  24. Oktober 2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwen-
den) 


Allgemeine Bemerkungen 


SAJV 


Die SAJV, als Dachorganisation von rund 55 Jugendorganisationen und als Sprachrohr der Jugend, begrüsst grundsätzlich das Bestreben, eine ge-


setzliche Grundlage für die Durchführung von wissenschaftlichen Pilotversuchen zu schaffen. Diese versprechen Erkenntnisse betreffend neuer Rege-


lungen im Umgang mit Cannabis.  


Grundsätzlich vertritt die SAJV die Ansicht, dass es Jugendlichen im Umgang mit Suchtmitteln ermöglicht werden muss, Kompetenzen zu erlernen, 


welche ihnen erlauben, Risiken abzuschätzen und Verantwortung für ihr Verhalten und ihre Gesundheit zu übernehmen. Die Jugendlichen sollen einen 


verantwortungsbewussten Umgang mit Suchtmitteln erlernen und wissen, welche möglichen gesundheitlichen Schäden mit deren Konsum verbunden 


sind. Wir sind der Meinung, dass zudem Schutzfaktoren wie Selbstvertrauen oder gute Problemlösungsfähigkeiten der Jugendlichen gestärkt werden 


müssen. Das Erlernen von Risikokompetenzen geht einher mit der Überzeugung, dass Verbote, welche Jugendliche direkt betreffen, grundsätzlich 


nicht der geeignete Ansatz für den Schutz der Jugendlichen sind 


Wir möchten betonen, dass sich die SAJV intensiv mit dem Thema Risikokompetenzen und Gesundheitsförderung bei jugendlichen auseinandersetzt. 
So betreut die SAJV beispielsweise das Projekt Voilà, welches die Kinder- und Jugendorganisationen in ihrer Arbeit im Bereich der Gesundheitsförde-
rung und der Suchtprävention unterstützt. Ausserdem hat die SAJV Einsitz in verschiedenen Gremien, welche zum Thema Gesundheit oder der Sucht-
politik arbeiten (Nationale Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik, Allianz gesunde Schweiz). Des Weiteren engagiert sich die SAJV im Initiativekomitee der 
Volksinitiative „Ja zum Schutz der  Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung“. 


Cannabis ist in der Schweiz die mit Abstand am meisten konsumierte illegale Droge und auch unter Jugendlichen weit verbreitet. Die Konsumzahlen 
bleiben seit Jahren stabil. Die heutige Verbots-Regelung im BetmG unterbindet den weit verbreiteten Konsum von Cannabis nicht. Befristete, wissen-
schaftlich begleitete Pilotversuche bieten vor diesem Hintergrund eine Möglichkeit, den rekreativen Cannabis-Konsum in einem streng kontrollierten 
Rahmen zu untersuchen. Die mit dieser Gesetzesänderung angestrebten Pilotversuche mit Cannabis sind wichtig, um Wissen für mögliche Regulie-
rungsansätze von Cannabis zu erhalten. 


Die SAJV begrüsst die vorgelegte Änderung des BetmG im Grundsatz, sieht jedoch gewissen Präzisierungsbedarf. 


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
SAJV Art. 8a Abs. 1 lit. 


c 
Art. 8a Abs. 1 lit. c Vorentwurf BetmG hält fest, dass die Bewilligungsnehmer 
den Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Rahmen der Pilotver-
suche gewährleisten müssen. Gleichzeitig hält Art. 2 Abs. 2 lit f der Verord-
nung fest, dass die Auswirkungen des Umgangs mit Cannabis auf die öffent-
liche Ordnung und Sicherheit ein mögliches Erkenntnisinteresse der Cannabis-


Änderungsvorschlag für Art. 8a Abs. 1 lit. c (kursiv): 


«so durchgeführt werden, dass der Gesundheits- 
und der Jugendschutz gewährleistet sind sowie 
der Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 
beachtet wird.» 
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Pilotversuche sein können. Zwischen diesen zwei Bestimmungen besteht aus 
Sicht der SAJV ein gewisser Widerspruch. 
Die Untersuchung der Auswirkungen des Umgangs mit Cannabis auf die öf-
fentliche Ordnung und Sicherheit ist ein legitimes Forschungsinteresse eines 
Pilotversuchs. Bei der Untersuchung dieser Auswirkungen ist die Zusammen-
arbeit zwischen den Forschungsverantwortlichen und den lokalen Ordnungs-
kräften natürlich von Bedeutung; die Verantwortung für die Sicherstellung von 
öffentlicher Ordnung und Sicherheit kann jedoch nicht gänzlich auf die Bewil-
ligungsnehmer übertragen werden. 


Die SAJV ersucht den Bundesrat daher, die Formulierung von Art. 8a Abs. 1 
lit. c Vorentwurf BetmG sowie das Verhältnis dieses Artikels zu Art. 2 abs. 2 
lit. f BetmPV nochmals zu überprüfen. 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung verwen-
den) 


Allgemeine Bemerkungen 


SAJV 


Die SAJV unterstützt die im Verordnungsentwurf festgelegten Zielsetzungen. Dabei ist es zentral, dass die Pilotversuche nach anerkannten wissen-
schaftlichen Standards durchgeführt und evaluiert werden, um wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse u.a. über die Auswirkungen des Konsums auf 
die Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten, das Konsumverhalten, sozio-ökonomische Aspekte und den illegalen Markt zu liefern. 


Die SAJV begrüsst die vorgelegten Ausführungsbestimmungen im Grundsatz, sieht jedoch namentlich bei den Anforderungen an die Pilotversuche 
gewissen Änderungsbedarf. 


Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
SAJV Art. 4 Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche örtlich auf eine oder mehrere Gemein-


den zu beschränken sind. Aus Sicht der SAJV spräche nichts dagegen, die 
örtliche Beschränkung auf ganze Kantone und Regionen auszuweiten. 
Schliesslich könnten auch die Auswirkungen der Pilotversuche auf die Sucht-
hilfe-Systeme, die kantonal organisiert sind, ein relevantes Erkenntnisinte-
resse der Studien sein. 


Änderungsvorschlag für Art. 4 (kursiv): 


«Pilotversuche sind örtlich auf eine oder mehrere 
Gemeinden, auf einen Kanton oder eine Region zu 
begrenzen […]» 


SAJV Art. 7 Abs. 3 Im Rahmen der Pilotversuche entstehen verschiedenen Akteuren kosten: 
Dem Bund, den Kantonen und Gemeinden in denen die Versuche stattfinden 
sowie den Forschungsinstitutionen. Die SAJV schlägt vor, dass für die Gel-
tungsdauer des «Experimentierartikels» ein Fonds eingerichtet wird, aus dem 
Präventionsmassnahmen und Forschungsprojekte zu Cannabis-Konsum in der 
Schweiz (z.B. auch die Pilotversuch-Projekte selbst) finanziert werden. 50 % 
der Steuereinnahmen aus der Erhebung der Tabaksteuer auf die Pilotversuch-
Produkte sollen in diesen Fonds fliessen. 


Änderungsvorschlag für Art. 7 Abs. 3 (kursiv): 


«Produkte […] unterstehen der Tabaksteuer nach 
Artikel 3 Absatz 1 Tabaksteuerverordnung vom 14. 
Oktober 2009. 50 Prozent der Steuereinnahmen 
kommen einem für die Geltungsdauer von Art. 8a 
BetmG zu errichtenden Fonds zugute, aus dem Prä-
ventionsmassnahmen und Forschungsprojekte zu 
Cannabis-Konsum in der Schweiz finanziert wer-
den.» 


SAJV Art. 12 Abs. 2 
lit. a 


Jugendliche ca. ab 15 Jahren und junge Erwachsene sind die häufigsten Can-
nabis-Konsumenten. Cannabiskonsum bei Jugendlichen hat nicht automa-
tisch eine problematische Entwicklung zur Folge, jedoch gibt es Jugendliche 
mit einem problematischen oder risikoreichen Konsum, der oftmals auch Hin-
weis auf weitergehende Probleme im Leben des Jugendlichen ist. Um diese 
Jugendlichen zu unterstützen, braucht es systematische Früherkennung und 


Änderungsvorschlag für Art. 12 Abs. 2 lit. a: 


Streichen: «minderjährig sind;» 


Neu Art. 12 abs. 2 lit. a: 
«unter 16 Jahre alt sind;» 
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–intervention und für ihren Schutz ist es zentral, dass sie sich nicht auf dem
Schwarzmarkt versorgen müssen. All dem müsste bei der Ausgestaltung ei-
ner Cannabis-Regulierung Rechnung getragen werden. Damit die Pilotversu-
che der Konsum-Realität entsprechen, sollte aus Sicht der NAS-CPA geprüft
werden, auch minderjährige Personen ab 16 Jahren zur Teilnahme zuzulas-
sen.


SAJV Art. 15 Abs. 1 
und Abs. 2 


Gemäss Art. 15 Abs. 1 BetmPV dürfen die Produkte nicht im öffentlich zugäng-
lichen Raum (z.B. Park) konsumiert werden. Es stellt sich die Frage, ob das 
Konsumverbot im öffentlichen Raum praktikabel ist und so in der Verordnung 
festgehalten werden sollte. 
Gemäss Art. 15 Abs. 2 BetmPV soll zudem ein Zuwiderhandeln gegen das 
Verbot des Konsums im öffentlich zugänglichen Raum mit einem Ausschluss 
vom Pilotversuch bestraft werden. Aus Sicht der SAJV sollte aus Gründen der 
Verhältnismässigkeit hier zumindest eine stufenweise Sanktion erfolgen, die 
zu formulieren im Ermessen der Projektverantwortlichen liegen sollte. 


Änderungsvorschlag für Art. 15 Abs. 1 und Abs. 2: 


Abs. 1: «[…] nur zum Eigengebrauch verwenden.» 
 «und nicht im öffentlich zugänglichen Raum kon-
sumieren» streichen. 


Abs. 2: «Wer solche Produkte weitergibt, wird vom 
Pilotversuch ausgeschlossen.»  
 «oder im öffentlichen zugänglichen Raum konsu-
miert» streichen. 


SAJV Art. 18 Abs. 2 lit. 
e 


Vgl. Kommentar zu Art. 4 BetmPV: 


Aus Sicht der SAJV spricht nichts dagegen, die örtliche Beschränkung auf 
ganze Kantone und Regionen auszuweiten. Schliesslich könnten auch die Aus-
wirkungen der Pilotversuche auf die Suchthilfe-Systeme, die kantonal organi-
siert sind, ein relevantes Erkenntnisinteresse der Studien sein. 


Änderungsvorschlag für Art. 18 Abs. 2 lit. e (kursiv): 


«Einverständnis der betroffenen Gemeinden oder 
Kantone zu den vorgesehenen Verkaufsstellen;» 


SAJV Art. 18 Abs. 2 lit. 
j 


Der Förderung und dem Schutz von Kindern und Jugendlichen ist suchtpoli-
tisch besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Jugendschutz umfasst aus 
Sicht der SAJV mehr als nur die Durchsetzung der gesetzlich verankerten Ju-
gendschutzmassnahmen.1 Jugendschutz bedeutet auch, die Jugendlichen im 
Umgang mit Risiken des Konsums psychoaktiver Substanzen zu unterstützen 
bzw. ihre Gesundheits-, Risiko- und Konsumkompetenz zu fördern, wobei dies 
die Möglichkeit auf Konsumverzicht explizit miteinschliesst. Jugendschutz be-
deutet zudem, die Förderung von Früherkennung und -intervention bei gefähr-
deten Jugendlichen mit problematischem Konsum. Diese sind mit adäquaten 
niederschwelligen Beratungs- und Hilfeangeboten zu unterstützen. 


1 Vgl. Grundposition der NAS-CPA: «Suchtprävention und Jugendschutz zeitgemäss gestalten» (2018). 



https://www.nas-cpa.ch/fileadmin/documents/grundpositionen/Grundposition_NAS_CPA_Pr%C3%A4vention_Jugendschutz_2018_de.pdf
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Im Jugendschutzkonzept, das nach Art. 18 Abs. 2 lit. j BetmPV zu erstellen 
ist, muss diesem ganzheitlichen Verständnis von Jugendschutz Rechnung 
getragen werden. 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


Zustimmung 


Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


Grundsätzliche Überarbeitung 


Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : AvenirSocial, Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz 


Abkürzung der Firma / Organisation : AvenirSocial 


Adresse : Schwarztorstrasse 22, Postfach, 3001 Bern 


Kontaktperson : Annina Grob, Co-Geschäftsleiterin 


Telefon : 031 380 83 08 


E-Mail : a.grob@avenirsocial.ch 


Datum : 24.10.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 



mailto:a.grob@avenirsocial.ch

mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


AvenirSocial 


AvenirSocial, Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz, vereinigt über 3600 Mitglieder und vertritt die Interessen der Fachpersonen mit einer tertiären 
Ausbildung in Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Soziokultureller Animation, Kindererziehung und Sozialpädagogischer Werkstattleitung. Ziel unserer 
Arbeit ist die Vernetzung der Professionellen der Sozialen Arbeit sowie die Vertretung und Wahrung ihrer beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen 
Interessen. Die Schwerpunkte von AvenirSocial liegen in der Berufs-, Bildungs- und Sozialpolitik auf nationaler und internationaler Ebene. Wir 
engagieren uns für die Menschenrechte und die soziale Gerechtigkeit. So steht im Kern unserer Arbeit die Ermächtigung von Menschen, ihr Leben 
selbstbestimmt ausgestalten zu können und ihre gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.  


Das in der vorliegenden Vernehmlassung behandelte Thema der Drogenpolitik ist ein zentrales Handlungsfeld der Sozialen Arbeit. Fachpersonen der 
Sozialen Arbeit sind in ihrem Arbeitsalltag häufig mit dem Themenkomplex Sucht/Substanzen konfrontiert – sei dies beispielsweise in der ambulanten 
oder stationären Suchthilfe oder in der Schulsozialarbeit. Über den konkreten Arbeitsalltag hinaus sprechen drogenpolitische Themen auch immer 
Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts an. Fragen rund um Sucht müssen deshalb stets unter Einbezug der gesamtgesellschaftlichen Ebene, 
ihren sozialen Ursachen und Wirkungen, diskutiert werden. Diskussionen über den Konsum von Substanzen sollen gesamtheitlich und losgelöst vom 
Legalstatus geführt werden.  


Die Zahlen belegen: Cannabis ist in der Schweiz die mit Abstand am meisten konsumierte illegale Droge, wobei die Konsumzahlen seit Jahren stabil 
sind. Es zeigt sich also, dass die heutige Regelung im Betäubungsmittelgesetz, wonach Konsum, Anbau, Herstellung und Handel mit Cannabis 
verboten sind, den Konsum von Cannabis keinesfalls unterbindet. Befristete, wissenschaftlich begleitete Pilotversuche bieten vor diesem Hintergrund 
eine Möglichkeit, den rekreativen Cannabis-Konsum in einem streng kontrollierten Rahmen zu untersuchen. Die mit dieser Gesetzesänderung 
angestrebten Pilotversuche mit Cannabis sind wichtig, um auf lokaler Ebene Wissen für mögliche Regulierungsansätze von Cannabis zu erhalten.  


Für AvenirSocial orientiert sich eine zeitgemässe Suchtpolitik am Schadenspotenzial von Suchtmitteln und -verhalten für das Individuum und die 
Gesellschaft. Es ist darum ein Anliegen von AvenirSocial, dass für heute illegale Suchtmittel unter Einbezug ihres individuellen und gesellschaftlichen 
Schadenspotenzials geeignete Regulierungs-Modelle geprüft werden. Die Einschätzung zu möglichen neuen Regulierungsansätzen von Cannabis 
muss auf Evidenz basieren und daher müssen wissenschaftliche Studien und die Prüfung innovativer Modelle gefördert werden. In diesem Sinne ist 
die vorliegende Vernehmlassung, welche zeitlich befristete Cannabis-Pilotversuche ermöglichen möchte, sehr zu begrüssen.  


AvenirSocial begrüsst die Vorlage zur Änderung des BetmG grundsätzlich, bringt jedoch einige Änderungsvorschläge bei den jeweiligen Artikeln an. 
AvenirSocial ist auf nationaler Ebene Mitglied der NAS-CPA, der Nationalen Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik, weshalb sich die vorliegende 
Vernehmlassungsantwort grösstenteils auf die Einschätzung der NAS-CPA stützt.  
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Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


AvenirSocial Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 


Art. 8a Abs. 1 lit. c hält fest, dass die Bewilligungsnehmer den Schutz der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Rahmen der Pilotversuche 
gewährleisten müssen. Gleichzeitig hält Art. 2 Abs. 2 lit f der Verordnung fest, 
dass die Auswirkungen des Umgangs mit Cannabis auf die öffentliche 
Ordnung und Sicherheit ein mögliches Erkenntnisinteresse der Cannabis-
Pilotversuche sein können. Zwischen diesen zwei Bestimmungen besteht aus 
Sicht von AvenirSocial ein gewisser Widerspruch. 
Die Untersuchung der Auswirkungen des Umgangs mit Cannabis auf die 
öffentliche Ordnung und Sicherheit ist ein legitimes Forschungsinteresse 
eines Pilotversuchs. Bei der Untersuchung dieser Auswirkungen ist die 
Zusammenarbeit zwischen den Forschungsverantwortlichen und den lokalen 
Ordnungskräften natürlich von Bedeutung; die Verantwortung für die 
Sicherstellung von öffentlicher Ordnung und Sicherheit kann jedoch nicht 
gänzlich auf die Bewilligungsnehmer übertragen werden. 


AvenirSocial ersucht den Bundesrat, die Formulierung von Art. 8a Abs. 1 lit. c 
Vorentwurf BetmG sowie das Verhältnis dieses Artikels zu Art. 2 abs. 2 lit. f 
BetmPV nochmals zu überprüfen. 


Änderungsvorschlag für Art. 8a Abs. 1 lit. c (kursiv): 


«so durchgeführt werden, dass der Gesundheits- 
und der Jugendschutz gewährleistet sind sowie 
der Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 
beachtet wird.» 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
AvenirSocial 
 


AvenirSocial unterstützt die im Verordnungsentwurf festgelegten Zielsetzungen. Es ist für uns zentral, dass die Pilotversuche nach anerkannten 
wissenschaftlichen Standards durchgeführt und evaluiert werden, um wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse u.a. über die Auswirkungen des 
Konsums auf die Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten, das Konsumverhalten, sozio-ökonomische Aspekte und den illegalen Markt zu 
liefern. 
 
AvenirSocial begrüsst die vorgelegten Ausführungsbestimmungen im Grundsatz, wir sehen jedoch gewissen Änderungsbedarf. So weisen wir darauf 
hin, dass die Tatsache, dass Jugendliche ab ungefähr 15 Jahren und junge Erwachsene zu den häufigsten KonsumentInnen zählen, in der aktuellen 
Vorlage zu wenig berücksichtigt wird. Erkenntnisse über den Konsum von unter 18-jährigen wären zentral für mögliche Regulierungsansätze. Gleiches 
gilt in unseren Augen für Menschen, die psychisch belastet sind. Ein a-priori-Ausschluss dieses Personenkreises schwächt in unseren Augen die 
Aussagekraft möglicher Studienergebnisse.  
 
Weiter möchten wir darauf verweisen, dass es zielführend sein kann, bei der Studiengruppenzusammensetzung darauf zu achten, Fachpersonen der 
Sozialen Arbeit und/oder der Suchtpolitik proaktiv und im Sinne einer gesamtheitlichen Betrachtungsweise einzubinden.  
 


    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


 
AvenirSocial 
 


 
Art. 4 


 
Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche örtlich auf eine oder mehrere 
Gemeinden zu beschränken sind. AvenirSocial spricht sich dafür auf, die 
örtliche Beschränkung auf ganze Kantone und Regionen auszuweiten. 
Schliesslich könnten auch die Auswirkungen der Pilotversuche auf die 
Suchthilfe-Systeme, die kantonal organisiert sind, ein relevantes 
Erkenntnisinteresse der Studien sein. 
 


 
Änderungsvorschlag für Art. 4 (kursiv): 
 
«Pilotversuche sind örtlich auf eine oder mehrere 
Gemeinden, auf einen Kanton oder eine Region zu 
begrenzen […]» 


 
AvenirSocial 
 


 
Art. 7 Abs. 3 


 
Im Rahmen der Pilotversuche entstehen verschiedenen Akteuren Kosten: 
Dem Bund, den Kantonen und Gemeinden, in denen die Versuche 
stattfinden, sowie den Forschungsinstitutionen. Wir schlagen vor, dass für die 
Geltungsdauer des «Experimentierartikels» ein Fonds eingerichtet wird, aus 
dem Präventionsmassnahmen und Forschungsprojekte zu Cannabis-Konsum 
in der Schweiz (z.B. auch die Pilotversuch-Projekte selbst) finanziert werden. 
50 % der Steuereinnahmen aus der Erhebung der Tabaksteuer auf die 
Pilotversuch-Produkte sollen in diesen Fonds fliessen. 
 


 
Änderungsvorschlag für Art. 7 Abs. 3 (kursiv): 
 
«Produkte […] unterstehen der Tabaksteuer nach 
Artikel 3 Absatz 1 Tabaksteuerverordnung vom 14. 
Oktober 2009. 50 Prozent der Steuereinnahmen 
kommen einem für die Geltungsdauer von Art. 8a 
BetmG zu errichtenden Fonds zugute, aus dem 
Präventionsmassnahmen und Forschungsprojekte 
zu Cannabis-Konsum in der Schweiz finanziert 
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werden.» 
 


 
AvenirSocial 
 


 
Art. 12 Abs. 2 lit. 
a 


 
Jugendliche ab ungefähr 15 Jahren und junge Erwachsene sind die 
häufigsten Cannabis-KonsumentInnen. Cannabiskonsum bei Jugendlichen 
hat nicht automatisch eine problematische Entwicklung zur Folge, jedoch gibt 
es Jugendliche mit einem problematischen oder risikoreichen Konsum, der 
oftmals auch Hinweis auf weitergehende Probleme im Leben des 
Jugendlichen ist. Um diese Jugendlichen zu unterstützen, braucht es 
systematische Früherkennung und -intervention und für ihren Schutz ist es 
zentral, dass sie sich nicht auf dem Schwarzmarkt versorgen müssen. All 
dem müsste bei der Ausgestaltung einer Cannabis-Regulierung Rechnung 
getragen werden. Damit die Pilotversuche der Konsum-Realität entsprechen, 
sollte aus Sicht von AvenirSocial geprüft werden, auch minderjährige 
Personen ab 16 Jahren und unter spezifischen Bedingungen zur Teilnahme 
zuzulassen. 
 


 
Änderungsvorschlag für Art. 12 Abs. 2 lit. a: 
 
Streichen: «minderjährig sind;» 
 
Neu Art. 12 abs. 2 lit. a: 
«unter 16 Jahre alt sind;» 
 


 
AvenirSocial 
 


 
Art. 12 Abs. 2 lit. 
c 


 
Aus Sicht von AvenirSocial ist es weder notwendig noch sinnvoll, psychisch 
belastete Personen generell und a priori von den Pilotversuchen 
auszuschliessen. Psychisch belastete Personen konsumieren 
überproportional Cannabis zum Teil auch als eine Form der Selbstmedikation 
und um sich psychisch zu stabilisieren.  
Es ist davon auszugehen, dass der Ausschluss dieser Personengruppen die 
Aussagekraft der Pilotstudien erheblich schmälert, zum Beispiel betreffend 
die gesundheitlichen Auswirkungen von Cannabis-Konsum. Ebenso ist es 
von Interesse, zu erforschen, ob Begleitmassnahmen der Prävention und 
Schadensminderung allfällige negative Gesundheits-Folgen von 
Cannabiskonsum auch und gerade bei dieser Personengruppe verhindern 
bzw. abfedern können.  
AvenirSocial setzt sich darum mit Nachdruck für eine Streichung des 
vorgeschlagenen Art. 12 Abs. 2 lit. c ein. Die Prüfung der 
Teilnahmemöglichkeiten von psychisch belasteten, Medikamente 
einnehmenden oder an einer Krankheit leidenden  Personen muss individuell 
und aufgrund der Einschätzung des behandelnden Arztes/der behandelnden 
Ärztin und/oder des Studienarztes/der Studienärztin erfolgen.   


 
Änderungsvorschlag: Art. 12 Abs. 2 lit. c streichen. 


 
AvenirSocial 
 


 
Art. 15 Abs. 1 
und Abs. 2 


 
Gemäss Art. 15 Abs. 1 BetmPV dürfen die Produkte nicht im öffentlich 
zugänglichen Raum (z.B. Park) konsumiert werden. Es stellt sich die Frage, 
ob das Konsumverbot im öffentlichen Raum praktikabel ist und so in der 


 
Änderungsvorschlag für Art. 15 Abs. 1 und Abs. 2: 
 
Abs. 1: «[…] nur zum Eigengebrauch verwenden.» 
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Verordnung festgehalten werden sollte. 
Gemäss Art. 15 Abs. 2 BetmPV soll zudem ein Zuwiderhandeln gegen das 
Verbot des Konsums im öffentlich zugänglichen Raum mit einem Ausschluss 
vom Pilotversuch bestraft werden. Aus Sicht von AvenirSocial sollte aus 
Gründen der Verhältnismässigkeit hier wenigstens eine stufenweise Sanktion 
erfolgen, die zu formulieren aber im Ermessen der Projektverantwortlichen 
liegen sollte. 


 «und nicht im öffentlich zugänglichen Raum 
konsumieren» streichen. 
 
Abs. 2: «Wer solche Produkte weitergibt, wird vom 
Pilotversuch ausgeschlossen.»  
 «oder im öffentlichen zugänglichen Raum 
konsumiert» streichen. 
 


  
Art. 18 Abs. 2 lit. 
e 


 
Vgl. Kommentar zu Art. 4 BetmPV: 
 
Aus Sicht von AvenirSocial spricht nichts dagegen, die örtliche Beschränkung 
auf ganze Kantone und Regionen auszuweiten. Schliesslich könnten auch 
die Auswirkungen der Pilotversuche auf die Suchthilfe-Systeme, die kantonal 
organisiert sind, ein relevantes Erkenntnisinteresse der Studien sein. 
 


 
Änderungsvorschlag für Art. 18 Abs. 2 lit. e (kursiv): 
 
«Einverständnis der betroffenen Gemeinden oder 
Kantone zu den vorgesehenen Verkaufsstellen;» 


 
AvenirSocial 


 
Art. 18 Abs. 2 lit. 
j 


 
Der Förderung und dem Schutz von Kindern und Jugendlichen ist 
suchtpolitisch besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Jugendschutz 
umfasst aus Sicht von AvenirSocial mehr als nur die Durchsetzung der 
gesetzlich verankerten Jugendschutzmassnahmen.1 Jugendschutz bedeutet 
auch, die Jugendlichen im Umgang mit Risiken des Konsums psychoaktiver 
Substanzen zu unterstützen bzw. ihre Gesundheits-, Risiko- und 
Konsumkompetenz zu fördern, wobei dies die Möglichkeit auf 
Konsumverzicht explizit miteinschliesst. Jugendschutz bedeutet zudem, die 
Förderung von Früherkennung und -intervention bei gefährdeten 
Jugendlichen mit problematischem Konsum. Diese sind mit adäquaten 
niederschwelligen Beratungs- und Hilfeangeboten zu unterstützen.  
 
Im Jugendschutzkonzept, das nach Art. 18 Abs. 2 lit. j BetmPV zu erstellen 
ist, muss diesem ganzheitlichen Verständnis von Jugendschutz Rechnung 
getragen werden.  


 


 
 
 
 
 


                                                
1 Vgl. Grundposition der NAS-CPA: «Suchtprävention und Jugendschutz zeitgemäss gestalten» (2018). 



https://www.nas-cpa.ch/fileadmin/documents/grundpositionen/Grundposition_NAS_CPA_Pr%C3%A4vention_Jugendschutz_2018_de.pdf
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Konferenz der kantonalen Beauftragten für Suchtfragen 


Abkürzung der Firma / Organisation : KKBS 


Adresse : KDS z.H. Frau M. Weber c/o BAG, Schwarzenbrugstrasse 153,3003 Bern 


Kontaktperson : J. Tarnutzer, Präsident 


Telefon : 061 552 56 06 


E-Mail : joos.tarnutzer@bl.ch 


Datum : 25. Oktober 2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
KKBS 
 


 
Die KKBS sieht eine sehr grosse gesellschaftliche, politische und fachliche Notwendigkeit, den Umgang mit Cannabis in der Schweiz 
weiterzuentwickeln. Die aktuelle Regelung ist nicht zeitgemäss und verursacht vor allem im Bereich der Strafverfolgung einen hohen Aufwand, 
welcher in Bezug auf Kosten/Nutzen nicht gerechtfertig erscheint. Die KKBS unterstützt daher die vorgeschlagene Änderung des 
Betäubungsmittelgesetzes und somit die Schaffung von rechtlichen Grundlagen für wissenschaftliche Forschungsprojekte im Bereich von Cannabis. 
Insbesondere unterstützt die KKBS ausdrücklich die Stellungnahme des Vorstandes der Konferenz der Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren in allen 
Punkten und ergänzen diese aus fachlicher Sicht. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
KKBS 
 


 
8 a Abs 1 lit c 


 
Das Gesetz sieht vor, dass bei Pilotversuchen der Gesundheits- und der 
Jugendschutz sowie der Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 
gewährleistet sein müssen. Diese Formulierung ist zu absolut, 
insbesondere in Bezug auf die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Dies stellt 
zwar auch unabhängig von Pilotversuchen zu Cannabis eine staatliche 
Grundaufgabe dar, aufgrund der vielen verschiedenen Faktoren und Einflüsse 
die im öffentlichen Raum wirken, ist eine Gewährleistung in jeder Situation 
nicht möglich. Darum sollte eine abgeschwächte Formulierung verwendet 
werden. 


 
c. so durchgeführt werden, dass dem Gesundheits- 
und Jugendschutz sowie dem Schutz der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit Rechnung 
getragen wird. 


 
 
 
 
 
 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 


Allgemeine Bemerkungen 
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verwenden) 


 
KKBS 
 


 
Die KKBS unterstützt grundsätzlich den vorliegenden Entwurf, insbesondere in seinen grundlegenden Zielrichtungen. Es handelt sich um zeitlich und 
inhaltlich beschränkte Pilotversuche. Es geht nicht um eine Legalisierung oder Liberalisierung von Cannabis durch die Hintertüre sondern darum, durch 
Pilotversuche Wissen und Erfahrungen zu generieren, wie mit Cannabis alternativ umgegangen werden kann und was dies für Auswirkungen zeigt. Es 
soll also ein Beitrag geschaffen werden für einen versachlichten künftigen politischen Diskurs zum Umgang mit Cannabis in der Schweiz. Vor diesem 
Hintergrund ist eine Ausgeglichenheit wichtig, zwischen den Freiräumen, welche die Pilotversuche für eine erfolgreiche Durchführung benötigen und 
den Einschränkungen, welche aus übergeordneter Sicht notwendig scheinen. Insgesamt wird der Entwurf dieser Herausforderung in grossem Masse 
gerecht und darf dafür in Anbetracht der kurzen Erstellungszeit auch gewürdigt werden. In einigen Punkten jedoch erscheint uns die 
Regulierungsdichte zu hoch und droht, die Durchführung von Pilotprojekten zu erschweren oder gar zu verhindern.  
 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
KKBS 


 
Art 7 Abs 1 lit b 


 
Die Verordnung verwendet mit “Gute landwirtschaftliche Praxis” einen 
unbestimmten Rechtsbegriff, im Gegensatz zu der sonst in der Schweiz 
geltenden “Good Manufacturing Practices” der Europäischen Kommission 
(EU-GMP, bzw. innerhalb dieser die „Good Agricultural and Collecion 
Practice“ (GACP). Es würden damit Standards fehlen, dies auch in Bezug zu 
Pestizidwerten und anderen Verunreinigungen. 


 
lit b: Sie müssen den Anforderungen nach der 
„Guten landwirtschaftlichen Praxis GACP“ gemäss 
den EU-GMP entsprechen … 


 
KKBS 
 


 
Art 7 Abs 3 


 
Das Cannabis-Produkte, die im Rahmen von Pilotversuchen zum Rauchen 
oder Vaporisieren bestimmt sind, der Tabaksteuer unterstellt werden sollen, 
erschwert die Durchführung von Pilotversuchen beziehungsweise deren 
Finanzierung nachhaltig. Einerseits müssen die Produkte analog der Preise 
des Schwarzmarktes verkauft werden, im Gegensatz zu diesem besteht aber 
für die Durchführer der Pilotversuche ein erheblicher wirtschaftlicher 
Mehraufwand infolge der Bedingungen der vorliegenden Verordnung. 
Gemäss Rückmeldung von Verantwortlichen für die bereits in Planung 
befindlichen Pilotversuche würde ein Unterstellung der Produkte unter die 
Tabaksteuer die Finanzierung der Pilotversuche massgeblich erschweren 
oder gar verunmöglichen. Allenfalls wären sogar zusätzlich Mittel der 
öffentlichen Hand notwendig, um die Pilotversuche unter gleichzeitiger 
Entrichtung der Tabaksteuer überhaupt zu ermöglichen. Es ist stossend, 
wenn im Rahmen von Pilotversuchen, welche letztendlich dazu dienen, zu 
Handen des Bundes neue Erkenntnisse zu generieren, bei den Kantonen und 
Gemeinden ein Mehraufwand der öffentlichen Hand resultiert und 
gleichzeitig dem Bund Steuermehreinnahmen beschert werden. Daher 
fordern wir, dass für die Dauer von Pilotversuchen, die genannten Produkte 


 
3 Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, sind im Zusammenhang mit 
Pilotversuchen von der Tabaksteuer nach Artikel 3 
Absatz 1 Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 
2009 befreit. 
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von der Tabaksteuer zu befreien sind.  
Alternativ wäre sonst durch das BAG zwingend eine 
Regulierungsfolgenabschätzung unter Einbezug der Kantone und Gemeinden 
zu erstellen. 
 
Unbestritten ist, dass bei einer allfälligen ordentlichen Regulierung die 
genannten Produkte zwingend der Tabaksteuer zu unterliegen hätten. 
Allerdings wäre es in diesem Falle auch sehr wichtig, dass nicht nur 
Raucherprävention bedacht würde, sondern die Prävention und Behandlung 
von Suchtproblemen im Zusammenhang mit Cannabis-Konsum allgemein. In 
diesem Sinne fordert die KKBS, dass bei einer allfälligen ordentlichen 
Regulierung von Cannabis eine zweckgebundene Präventionsabgabe ähnlich 
wie der Alkoholzehntel oder die Spielsuchtabgabe eingeführt würde, welche 
auch direkt den Kantone zukommen würde. Dies würde auch der Strategie 
Sucht und der NCD-Strategie entsprechen. 
 
 


 
KKBS 
 


Art 12 Abs 3 lit c  
Der Verordnungsentwurf sieht vor, dass Personen mit ärztlich 
diagnostizierten psychischen Krankheiten oder verordnungspflichtigen 
Psychopharmaka von den Pilotversuchen generell ausgeschlossen werden. 
Es handelt sich dabei um eine Personengruppe, die überproportional THC 
konsumiert (Selbstmedikation). Studien sollten darum auch zwingend mit 
diesen Probanden möglich sein, um entsprechende Erkenntnisse gewinnen 
zu können. Massgeblich sollte also nicht die Frage sein, ob eine Person eine 
psychische Erkrankung hat, sondern welcher Art diese ist und ob die 
Diagnose bzw. ein Akut-Zustand vorliegt, der eine Teilnahme verhindert. Es 
wäre auch dem Umstand Rechnung zu tragen, dass sich der Zustand einer 
solchen Person laufen verändern kann. Es wäre zu klären, ob z.B. ärztliche 
Empfehlungen vorliegen müssen oder ob die jeweilige Ethik-Kommission 
über den Teilnehmerkreis entscheidet. 


 
Wir können keinen konkreten Textentwurf 
anbringen. Wir regen an, dass das BAG in 
Zusammenarbeit mit Fachpersonen prüft, wie eine 
Teilnahme von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen an Pilotversuchen geregelt werden 
kann. Wir erachten die Überarbeitung dieses 
Punktes als wesentliche Voraussetzung dafür, dass 
der Experimentierartikel überhaupt sinnvoll 
eingesetzt werden kann. 


 
KKBS 
 


 
Art 15 


 
Die Bestimmung, wonach Studiencannabis nicht in der Öffentlichkeit 
konsumiert werden darf, dürfte nicht durchsetzbar sein. Bereits heute kann 
der Konsum von illegalem Cannabis im öffentlichen Raum nicht unterbunden 
werden. Insbesondere die legalen CBD-Produkte haben die 
Konsumgewohnheiten im öffentlichen Raum nochmals erweitert. Es ist für 
die KKBS nachvollziebar, dass diese Forderung ordnungspolitisch gestellt 
wird, Absatz 2 ist aber in Berücksichtigung der Umsetzungsschwierigkeit 


 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im 
öffentlich zugänglichen Raum konsumiert, kann 
vom Pilotprojekt ausgeschlossen werden. 
 
Eventuell: 
 
3 Teilnehmerinnen und Teilnehmer können auch in 
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abzuschwächen. Ebenso sind die Bestimmungen zum Ausschluss von einem 
Pilotversuch zu stark formuliert. Dieser Entscheid sollte einer Abwägung der 
Verantwortlichen unterliegen und kann auch mehr Kriterien zugrunde liegen 
als genannt. Darum sollte statt einer “muss” eine “kann” Formulierung 
gewählt werden. Damit ist immer noch gewährleistet, dass bei Missbrauch 
ein Ausschluss möglich ist. Allenfalls sollte die Verordnung auch den Hinweis 
enthalten, dass Probanden aus anderen Gründen von der Teilnahme 
ausgeschlossen werden können, z.B. bei Nichtkooperation etc. 


anderen begründeten Fällen vom Pilotprojekt 
ausgeschlossen werden, insbesondere wenn sie 
ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommen. 


 
KKBS 
 


 
Art 18 


 
Wie bereits bei Art 8 des BetmG angeführt, ist nach unserem Erachten lit h 
zu eng formuliert.  
Hingegen sind wir der Meinung, dass bei der Eingabe des Gesuches bereits 
die allfällig zuständige kantonale Vollzugsbehörde geklärt sein sollte und 
somit auch im Gesuch selber genannt werden soll. Dies dient auch der 
Klärung der Finanzierung einer allfälligen Kontrolltätigkeit durch die 
bestimmte Behörde. 


 
Abs 2 lit h: Beschreibung der Vorkehrungen zum 
Schutz der Sicherheit der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sowie der Öffentlichkeit   
 
Abs 2 lit l (neu): Die allfällige kantonale 
Vollzugsbehörde nach Art 22 dieser Verordnung. 


 
 
 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


X Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Schweizerischer Apothekerverband 


Abkürzung der Firma / Organisation : pharmaSuisse (phS) 


Adresse : Stationsstrasse 12, 3097 Liebefeld 


Kontaktperson : Marcel Mesnil 


Telefon : 031 978 58 13 


E-Mail : marcel.mesnil@pharmasuisse.org 


Datum : 25. Oktober 2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 



mailto:marcel.mesnil@pharmasuisse.org

mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch





Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
phS 
 


 
pharmaSuisse begrüsst grundsätzlich die Möglichkeit für Pilotversuche. Jedoch ist es für pharmaSuisse eine wesentliche Voraussetzung für solche 
Pilotversuche, dass sie professionell evaluiert werden, um entsprechende wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Auswirkungen auf die Gesundheit 
der Konsumenten, das Konsumverhalten, sozioökonomische Aspekte und den illegalen Drogenmarkt sowie allfällige Entwicklungen der Kriminalität zu 
liefern. Folgende Grundsätze müssen aus unserer Sicht beachtet werden: 
 


1) Die kontrollierte Abgabe ist unseres Erachtens einer Legalisierung von Cannabis vorzuziehen. Interessierte Apotheken können bei 
entsprechenden Pilotversuchen mitwirken, wir werden die Apotheken diesbezüglich unterstützen. Es muss aber akzeptiert werden, 
dass die Apotheker individuell die Bilanz einer solchen Aktion und ihre Kompatibilität mit der Vorstellung ihres gesellschaftlichen 
Auftrags unterschiedlich abwägen werden und dass sie ihre Beteiligung ablehnen dürfen. 


2) Legalisierte Abgabe via Apotheke ohne solche Begleitforschung unterstützen wir keinesfalls.  
3) Die Rolle der Apotheken in solchen Pilotversuchen soll sich zudem nicht auf reinen Verkauf beschränken. Die Apotheken sollen 


unbedingt genutzt werden, um einen aktiven Beitrag zur Suchtprävention (Beratung, Sensibilisierung, Früherkennung und 
Frühintervention bei kritischem Konsum etc.) zu leisten.  


4) Vorbehaltlos unterstützen wir hingegen den vereinfachten Zugang zu Cannabis zu medizinischen Zwecken in der Apotheke. Das 
BAG anerkennt: «Gute Belege bestehen für die Wirksamkeit von Cannabis bei der Behandlung von chronischen oder durch Krebs 
verursachten Schmerzen sowie bei Muskelkrämpfen infolge Multipler Sklerose. Auch bei Übelkeit als Nebenwirkung einer 
Chemotherapie, bei Gewichtsverlust von Aidskranken, bei Schlafstörungen sowie dem Gilles-de-la-Tourette-Syndrom zeigten sich 
positive Auswirkungen.» Derzeit greifen zahlreiche Kranke auf illegalem Cannabis zurück, um ihre Leiden zu lindern. Diese 
sollten in Apotheken einen leichteren Zugang zu Medikamenten auf Cannabisbasis in standardisierter Dosierung erhalten, 
welche nicht nur sicher sind und auf der Grundlage medizinisch anerkannter Indikationen verschrieben werden, sondern 
ausserdem mit der geeigneten Beratung durch eine Fachperson abgegeben werden. Innerhalb dieses gut kontrollierten 
therapeutischen Rahmens unterstützt pharmaSuisse die Verwendung von Cannabis und seiner standardisierten Extrakte 
vorbehaltlos. 


 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
phS 
 


 
pharmaSuisse begrüsst grundsätzlich den Verordnungsentwurf und die darin festgelegten Zielsetzungen. An dieser Stelle möchten wir aber auch auf 
die oben gemachten Einwände zu den Pilotversuchen verweisen. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
phS 
 


 
Art. 3 


 
Die Schweizer Apothekerinnen und Apotheker engagieren sich tagtäglich für 
die drei ersten der vier Säulen gemäss BetmG und tragen damit zur Senkung 
des Drogenkonsums und zur Minimierung der negativen Auswirkungen des 
Drogenkonsums auf die Abhängigen sowie indirekt auch auf die Gesellschaft 
bei. Daher erscheint es den anderen Akteuren der Drogenpolitik und der 
zukünftigen Gesuchsinhaber womöglich logisch, unseren Berufsstand noch 
stärker einzubeziehen.  
 
pharmaSuisse ist davon nicht überzeugt, insbesondere hinsichtlich der 
Risiken, die eine Billigung und Banalisierung dieser Droge mit sich bringt, des 
Signals, das dadurch insbesondere an die Jugend ausgesandt wird und die 
mögliche Zunahme des Drogenkonsums durch das Wegfallen der Angst vor 
gestrecktem Cannabis und strafrechtlicher Repression. Aufgrund dessen 
fragen wir uns, ob die Apotheke der richtige Ort für eine solche Abgabe ist 
und bitten den Bundesrat dies zu überprüfen.  
 


 
      
 


 
phS 
 


 
Art.8 


 
Auf der Verpackung der Produkte darf keine Heilanpreisung stehen.  


 
Neuer Absatz 2: 
Verboten sind: 


a. Hinweise, die dem Produkt 
Eigenschaften der Vorbeugung, 
Behandlung oder Heilung einer 
menschlichen Krankheit zuschreiben 
oder die den Eindruck entstehen 
lassen, dass solche Eigenschaften 
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vorhanden sind; 
b. Aufmachungen irgendwelcher Art, die 


dem Produkt den Anschein eines 
Heilmittels geben. 


 
 
phS 
 


 
Art. 9 


 
Wir begrüssen, dass für die Produkte keine Werbung gemacht werden darf, 
damit wird der Pilotversuch nicht banalisiert und der Konsum von Cannabis 
gefördert. 
 


 
 
 


 
phS 


 
Art. 12 Abs. 2 


 
Wir begrüssen den Ausschluss von minderjährigen und psychisch belasteten 
Personen. Eine Studie darf nicht auf diese Personen ausgeweitet werden. 
 


 
 


 
phS 


 
Art. 13 


 
Wir begrüssen, dass sich die Teilnehmer vor einem Verkauf ausweisen 
müssen. Dieser Ausweis muss so gestaltet sein, dass es in der Apotheke 
einfach ist die Identität des Käufers zu überprüfen und der Ausweis nicht 
gefälscht werden kann. 
 


 


 
phS 


 
Art. 18 Abs. 2 
lit. d und e 


 
In dem Gesuch zur Durchführung eines Pilotversuches müsste auch die 
Bereitschaft der vorgesehenen Verkaufsstelle, insbesondere der Apotheke, 
dokumentiert werden, nicht nur das Einverständnis der Gemeinde. 
 


 
Auflistung der Verkaufsstellen (..) und deren 
Einverständnis an der Studie teilzunehmen. 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


x Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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http://www.svsp.info/d/home.asp


P.P. 9001 St.Gallen Post CH AG 


Stadtpolizei, Vadianstrasse 57


Eidgenössisches Departement des Innern (EDI)
Bundesamt für Gesundheit BAG


Zustellung per E-Mail 


St.Gallen, 25. Oktober 2018


Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem
Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis); Vernehmlassungsverfahren


Sehr geehrte Damen und Herren


Wir danken für die Einladung zur Teilnahme am eingangs erwähnten Vernehmlassungsver-


fahren und nehmen dazu gerne wie folgt Stellung:


I. Allgemeines


Es besteht seitens der SVSP keine Veranlassung, die vorgesehene gesetzliche Ermögli-


chung von Pilotversuchen mit Cannabis in Frage zu stellen. Allerdings sehen wir Unklarhei-


ten bzw. Abgrenzungsprobleme in Bezug auf den grundsätzlich ja nach wie vor bestehenden


polizeilichen Vollzug der Betäubungsmittelgesetzgebung. Es ist von zentraler Bedeutung,


dass die örtlich zuständige Polizei über die (konkrete) Einführung entsprechender Pilotversu-


che mit Cannabis und die damit verbundenen Rahmenbedingungen sowie die Umsetzungs-


modalitäten transparent (vor-)informiert ist, damit weder die Pilotversuche noch der polizeili-


che Vollzug unnötig erschwert werden. So insbesondere auch über den zeitlichen Beginn


und die Dauer des Pilotversuchs  – einschliesslich allfälliger Verlängerung –  gemäss Art. 5


BetmPV, über die jeweils abgegebene THC-Menge, einschliesslich THC-Gehalt, gemäss Art.


7 Abs. 1 lit. a BetmPV und 14 Abs. 1 BetmPV sowie über die Anordnungen gemäss Art. 18


Abs. 2 (insbesondere auch betreffend Gewährleistung der Sicherheit der Öffentlichkeit nach


lit. h) BetmPV.
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II. Zu einzelnen Bestimmungen im Besonderen 


a) Änderung Betäubungsmittelgesetz 


Keine besonderen Anmerkungen. Es wird begrüsst, dass in Art. 8a Abs. 1 lit. c ausdrücklich 


festgehalten werden soll, dass entsprechende Pilotversuche so durchgeführt werden müs-


sen, dass der Gesundheits- und Jugendschutz sowie der Schutz der öffentlichen Ordnung 


und Sicherheit gewährleistet sind.  


b) Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (BetmPV) 


Art. 2 (Ziel der Pilotversuche) 


Es bestehen Zweifel, inwieweit die Pilotversuche die geforderten Erkenntnisse zu liefern in 


der Lage sein werden. So insbesondere in Bezug auf die Auswirkungen auf den Drogen-


markt, den Jugendschutz sowie die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Gerade in Bezug auf 


die angestrebten Erkenntnisse zu den Auswirkungen auf den Drogenmarkt stellt sich über-


haupt die Frage, ob eine solche Zielsetzung realistisch ist. Die Pilotversuche dürften sich auf 


den gesamten Markt kaum spürbar auswirken. Um nicht falsche Hoffnungen zu wecken, wä-


re Art. 2 Abs. 2 lit. d ggf. ganz zu streichen. Allgemein ist jedenfalls unklar, welche Bemes-


sungskriterien zur Anwendung kommen sollen. Wir beantragen, im Erläuternden Bericht die 


Bemessungs- und Beurteilungskriterien für die zu evaluierenden Erkenntnisbereiche aus-


drücklich zu erwähnen und zu beschrieben. Ansonsten laufen die Pilotversuche Gefahr, 


kaum brauchbare Erkenntnisse zu liefern. 


 


Art. 6 (Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer) 


Eine Beschränkung ist jedenfalls zu begrüssen. Die vorgesehene Höchstgrenze von 5000 


Personen ist u.E. allerdings reichlich hoch gegriffen, zumal sie nicht wissenschaftlich be-


gründet ist (vgl. Erläuternder Bericht, S. 15). Um keine Ballung in einer Gemeinde zu haben, 


beantragen wir zusätzlich eine Maximalbeschränkung pro teilnehmende Stadt bzw. Gemein-


de. Dabei halten wir eine allgemeine Beschränkung auf maximal 1000 Personen für ange-


bracht, wobei gerade bei kleineren Gemeinden aufgrund der unerwünschten Auswirkungen 


auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung eine Ausschöpfung dieser Maximalbeschränkung 


nicht angezeigt ist. U.E. sollten Gesuchsteller für Pilotversuche im Rahmen des Gesuchs 


jeweils auch darzulegen haben, weshalb die vorgesehene Teilnehmerzahl erforderlich ist 


(vgl. Art. 18 Abs. 2 lit. b BetmPV). 


 


Art. 7 (Produkte)  


Abs. 1 lit. a  


Der vorgesehene Gesamt-THC-Gehalt von höchstens 20 Prozent erachten wir als problema-


tisch. Bekanntlich nimmt das Risiko unerwünschter psychischer Nebenwirkungen mit dem 


THC-Gehalt zu. Wir halten es für angezeigt, den Maximalwert auf 12 Prozent festzulegen. 


Auch so kann u.E. sichergestellt werden, dass verschiedene Produkte mit unterschiedlichem 


THC-Gehalt angeboten werden können. 
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Abs. 3 


Bei einer Unterstellung unter die Tabaksteuer besteht u.E. die Gefahr, dass dies den Ver-


kaufspreis des Cannabis so stark verteuert, dass dieser über den ortsüblichen Schwarz-


marktpreis zu liegen käme. Damit würden die Durchführung von realitätsnahen Pilotversu-


chen und insbesondere die Rekrutierung der Probandinnen und Probanden massiv er-


schwert. Im Rahmen der Pilotversuche ist daher der Verzicht auf eine Erhebung der Tabak- 


steuer in Betracht zu ziehen. 


 


Art. 8 (Verpackung) 


Zusätzlich zu den bereits vorgesehenen Angaben sollte auf der Verpackung eine Mengen-


angabe in Gramm ersichtlich sein. Zudem sollte die Verpackung zwecks leichter Erkennbar-


keit einheitlich und speziell markiert sein. Überdies ist ausdrücklich vorzusehen, dass die 


Verpackung verschweisst wird, so dass sie nur für den einmaligen Gebrauch nutzbar ist. 


Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Verpackungen für andere Zwecke missbräuchlich 


verwendet werden (Handel, Verkauf, Vermischung mit illegalem Cannabis). Es ist für die 


Polizei nicht möglich, den Inhalt des geöffneten Behältnisses nach abgegebenem (legalem) 


Cannabis und nach verbotenem Cannabis zu unterscheiden. Diese Unsicherheit hätte zur 


Folge, dass die Polizei den Cannabis sicherstellen müsste, was nicht im Sinne eines Pilot-


versuchs sein kann. 


 
Art. 10 (Anbau, Einfuhr und Herstellung von Betäubungsmitteln des Wirkungstyps Cannabis) 


Wir beantragen, dass die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, welche eine Bewilligung 


erhalten haben, der Polizei gemeldet werden (einschliesslich der Ziele des betreffenden Pi-


lotversuchs). Damit soll verhindert werden, dass die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller 


zu Unrecht frühzeitig ins Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten und entsprechende 


Ermittlungshandlungen über sich ergehen lassen müssen. 


 


Art. 11 (Verkaufsstellen) 


Die autorisierten Verkaufsstellen sollten der Polizei bekannt sein. So wird ermöglicht, dass 


die Polizei anlässlich von Polizeikontrollen Abklärungen bei den entsprechenden Verkaufs-


stellen tätigen und die Angaben der kontrollierten Person überprüfen kann. 


 


Art. 12 (Teilnahme) 


Abs. 1 lit. a 


Es ist unklar, ob primär regelmässige starke Cannabiskonsumenten oder auch Gelegen-


heitskonsumenten am Pilot teilnehmen können oder sollen. Oder anders gesagt: Soll der 


Pilot sich primär an Personen richten, welche eine Sucht entwickelt haben, oder werden 


auch Gelegenheitskonsumenten in die Pilotversuche aufgenommen? Die Beantwortung die-


ser Frage ist wichtig, weil die Teilnehmenden Präventionsmassnahmen absolvieren sollen. 


Dies macht jedoch lediglich Sinn, wenn eine Suchtgefährdung vorliegt. Dies sollte entspre-


chend auch rechtlich verankert werden.  
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Abs. 1 lit. b 


Gerade mit Blick auf die sozioökonomischen Auswirkungen ist es angezeigt, neben dem Er-


fordernis des Wohnsitzes auch einen geregelten Aufenthaltsstatus als Voraussetzung in die 


Verordnung aufzunehmen.  


Abs. 2  


Wir regen an, zusätzlich auch Personen, die der Polizei als „Gefährder“1 (insbesondere im 


Zusammenhang mit häuslicher Gewalt, Gewalttätigkeiten im öffentlichen Raum, Gewalt und 


Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Extremismus) bekannt sind, sowie polytoxiko-


mane Konsumenten von entsprechenden Pilotversuchen auszuschliessen. Damit einherge-


hend ist mittels gesetzlicher Grundlage sicherzustellen, dass im „Bewerbungsprozess“ von 


potentiellen Teilnehmenden entsprechende (gerade auch polizeiliche) Auskünfte eingeholt 


bzw. erteilt werden können. 


 


Art. 13 (Informationspflicht) 


Abs. 1 lit. c  


Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines entsprechenden Pilotversuchs sollen einen Ausweis 


erhalten, der ihre Studienteilnahme erkennbar macht. Wie solche Ausweise beschaffen sein 


sollen, bleibt indes unklar. Es ist angezeigt, dass an die Ausstellung solcher Ausweise (gera-


de auch formelle) Vorgaben gemacht werden, einschliesslich Vermerk der Laufdauer. Dabei 


sollte u.E. auch festgehalten werden, dass der Ausweis nach Ablauf des Projektversuchs 


bzw. bei einem allfälligen Ausscheiden aus dem Projektversuch zurückzugeben ist. Zudem 


sollte hierzu ergänzt werden, dass der Ausweis (jedenfalls im öffentlichen Raum) jeweils 


auch mitzuführen und Polizeiorganen ggf. auch (unaufgefordert) vorzuweisen ist. Es ist nicht 


auszuschliessen, dass im öffentlichen Raum eine am Pilotversuch teilnehmende und dabei 


ordnungsgemäss abgegebenes Cannabis mitführende Personen auch einmal einer polizeili-


chen Kontrolle unterzogen wird. Dabei sollte unmittelbar festgestellt werden können, dass 


das mitgeführte Cannabis-Produkt nicht zu beanstanden ist (oder eben doch).  


 


Art. 15 (Konsum) 


Abs. 1 


Ganz allgemein halten wir dafür, dass das Mitführen und der Konsum der abgegebenen 


Cannabisprodukte auf die betreffende Pilotversuchs- und Wohngemeinde(n) gemäss Art. 4 


bzw. Art. 12 Abs. 1 lit. b BetmPV beschränkt werden. Damit werden Vollzugsunsicherheiten 


andernorts vermieden. Überdies steht eine solche Beschränkung auch im Einklang mit der 


Zielsetzung nach Art. 2 Abs. 2 BetmPV, wonach sich die im Projektversuch angestrebten 


Erkenntnisse ja auf die jeweils örtlichen Verhältnisse beziehen sollen (so gemäss lit. f gerade 


auch auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung). 


Am eigenen Domizil sollte das Mitführen des (originalverpackten bzw. -verschweissten) Pro-


dukts überdies nur für den Transport von der Abgabestelle in die Privaträumlichkeiten erlaubt 


sein. Nach der Öffnung der Verpackung verbleibt das Produkt in der Wohnung der teilneh-


menden Person. Nur so können bei allfälligen polizeilichen Kontrollen schwierige Abgren-


                                                 
1 Es ist zu beachten, dass diesem Begriff, je nach kantonalem Recht, ggf. unterschiedliche Bedeutung 
zukommt.  
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zungsfragen vermieden werden. Denn die Polizei wird vor Ort nicht feststellen können, ob 


das Cannabis in einem geöffneten Behältnis zum Pilotversuch gehört oder mit illegalem ver-


botenem Cannabis vermischt worden ist. Zudem wird verhindert, dass die Teilnehmenden 


des Pilotversuchs einen Freipass erhalten, jederzeit und überall Cannabis mit sich zu führen. 


Ein solches "Dauerbesitzrecht" im öffentlichen Raum würde die Kontrollen der Polizei er-


schweren und viele Anwendungsfragen zum Betäubungsmittelgesetz aufwerfen. 


Entsprechend abzulehnen ist auch, dass gemäss Erläuterndem Bericht (S. 20) nicht zum 


öffentlich zugänglichen Raum auch Cannabis Social Clubs oder private Bars, welche nur 


einem bestimmten geschlossenen Kreis von Personen zugänglich seien, gehören sollen. 


Dies brächte (wiederum) kaum lösbare Abgrenzungsprobleme (legaler vs. illegaler Konsum) 


mit sich. Abgesehen davon wäre wohl auch mit gewerbepolizeilichen Frage- bzw. Problem-


stellungen (etwa in Bezug auf die Gesetzgebung zum Schutz vor Passivrauchen) zu rech-


nen.     


Abs. 2 


Gemäss Verordnungsentwurf soll die Weitergabe von in einem Pilotversuch abgegebenen 


Produkten wie auch deren Konsum im öffentlich zugänglichen Raum zu einem Ausschluss 


vom Pilotversuch führen. Allerdings sind die Meldewege völlig unklar. Es sollte in der Ver-


ordnung klargestellt werden, dass ggf. eine (insbesondere polizeiliche) Meldung an die Ver-


antwortlichen des Pilotversuchs erfolgen kann bzw. soll, andernfalls sich die Frage stellt, wie 


denn die Verantwortlichen des Pilotversuchs überhaupt über solches Fehlverhalten in 


Kenntnis gesetzt sein sollen. Dabei ist auch festzulegen, an welche Stelle eine entsprechen-


de Meldung ergehen soll.  


Der Erläuternde Bericht (S. 20) hält im Übrigen fest, dass die unbefugte Weitergabe von im 


Rahmen des Pilotversuchs abgegebenen Cannabisprodukten strafbar ist bzw. sein kann. 


Hingegen geht der Erläuternde Bericht nicht auf die Frage ein, wie es sich mit der Strafbar-


keit des Konsums von abgegebenen Cannabisprodukten im öffentlichen Raum verhalten 


soll. Es ist u.E. ins Auge zu fassen, dass hier ebenfalls eine strafrechtliche Ahndung erfolgen 


kann, und nicht bloss der Ausschluss aus dem Pilotversuch.   


Art. 18 (Gesuche) 


Abs. 2 


Siehe Anmerkung zu Art. 6 BetmPV. 


Freundliche Grüsse 


Oberstlt Ralph Hurni 


Präsident SVSP 
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Bundesamt für Gesundheit BAG 


Schwarzenburgstrasse 157 


3003 Bern 


(per E-Mail an: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch) 


Bern, 25. Oktober 2018 


Reg: tsc – 7.324  


Vernehmlassung zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und  


Verordnung über Pilotversuche mit Cannabis: Stellungnahme der SODK 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Mit Schreiben vom 4. Juli 2018 wurde die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) zur Stellung-


nahme zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und der Verordnung über Pilotversuche mit Can-


nabis eingeladen. Unter den interkantonalen Konferenzen SODK, KKJPD und GDK wurde vereinbart, 


dass die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) die Federführung 


bei diesem Vernehmlassungsverfahren übernimmt.  


Für die Möglichkeit zur Stellungnahme danken wir bestens. Der Vorstand SODK hat das Geschäft an 


seiner Sitzung vom 7. September 2018 behandelt und äussert sich gerne wie folgt: 


Grundsätzliche Einschätzung 


Die Thematik der Cannabisregulierung gewinnt angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen sowie 


der Legalisierungsbestrebungen in anderen Ländern auch in der Schweiz an Brisanz. Die Erarbeitung 


wissenschaftlicher Erkenntnisse über die Folgen neuer Cannabisregulierungen sind wichtig und drin-


gend; es besteht politischer Handlungsbedarf. Der Vorstand SODK begrüsst deshalb grundsätzlich die 


Vorlage.  


So befürwortet der Vorstand SODK, dass mit der Änderung des Betäubungsmittelgesetzes die rechtli-


chen Grundlagen geschaffen werden, um wissenschaftliche Forschungsprojekte über den Can-


nabiskonsum in der Freizeit zu bewilligen. Er kann dem vorgeschlagenen Experimentierartikel zustim-


men. Insbesondere stützt der Vorstand SODK die in der entsprechenden Verordnung festgeschrie-


bene Zielsetzung der Pilotversuche.  


Der Vorstand der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) 


hat sich an seiner Sitzung vom 21. September 2018 ebenfalls mit der Thematik auseinandergesetzt. 


Die vorgeschlagenen Pilotversuche mit Cannabis werden vom Vorstand der KKJPD als Schritt in Rich-
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tung einer sinnvollen Regulierung ebenfalls unterstützt. Der Vorstand der KKJPD erachtet es als wich-


tig, dass die Strafverfolgungsbehörden (insbes. Polizei und Staatsanwaltschaften) die Pilotversuche 


eng begleiten. Diese Behörden müssen bei der Umsetzung der Pilotversuche daher von Anfang an 


miteinbezogen werden. Zudem muss es das Ziel sein, dass eine mögliche künftige Regulierung des 


Betäubungsmittelmarktes darauf ausgerichtet wird, dass der illegale Drogenhandel auch auf internati-


onaler Ebene an Attraktivität verliert und der organisierten Kriminalität dadurch entgegengewirkt wer-


den kann. 


 


Zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes  


Der Vorstand SODK findet es richtig, dass der Bewilligungsnehmer ein Präventions-, Jugendschutz- 


und Gesundheitsschutzkonzept für die Durchführung des Pilotversuches haben muss.  


Im Weiteren ist der Vorstand SODK damit einverstanden, dass der Preis des Studiencannabis in An-


lehnung an die Höhe des Schwarzmarktpreises definiert werden muss, um einem Weiterverkauf vor-


zubeugen. Gleichzeitig sollen aber die Bewilligungsnehmer weder einen Verlust noch einen Profit er-


zielen aufgrund einer zu tiefen oder hohen Marge zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis des Studien-


cannabis. Die vorgesehene Besteuerung des Studiencannabis mittels Tabaksteuer als sog. Ersatzpro-


dukte (25 %) und mittels Mehrwertsteuer (8 %) treibt den Preis in die Höhe und verengt damit für Be-


willigungsnehmer den Spielraum massiv. Je nach Höhe des Einkaufspreises (der Studiencannabis 


muss von hoher Qualität sein) und je nach Situation auf dem Schwarzmarkt kann die Besteuerung 


dazu führen, dass der Verkaufspreis über dem Schwarzmarktpreis zu liegen kommt. Dies würde die 


Rekrutierung der Probanden unverhältnismässig erschweren und könnte letztlich die Durchführung 


eines Pilotversuches verhindern.  


Im erläuternden Bericht wird auf eine Schätzung der Steuereinnahmen für den Bund verzichtet. Bei 


einem geschätzten Verkaufspreis von 10 Franken pro Gramm, einer geschätzten Monatsdosis von 30 


Gramm Cannabis (1 Gramm Cannabis pro Tag, unabhängig vom THC-Gehalt) pro Proband sowie ei-


ner Steuerbelastung von 33 % auf dem Verkaufspreis fliessen dem Bund pro Proband und Jahr rund 


1200 Franken zu. Der Bundesrat hat vorgesehen, dass ein Pilotversuch bis zu 5'000 Probanden um-


fassen kann. In diesem Fall würden die Steuereinnahmen für diesen Pilotversuch pro Jahr ungefähr 6 


Millionen Franken betragen. Der Vorstand SODK erachtet es nicht als opportun, dass der Bund sich 


durch wissenschaftliche Pilotversuche zusätzliche Steuereinnahmen in Millionenhöhe verschafft, die 


ohne Zweckbindung in die Bundeskasse fliessen. 


Weiter ist zu bedenken, dass die Kantone durch Kontrollaufgaben belastet sind, die der Bund an sie 


delegiert, während er selbst die genannten Steuereinnahmen erhält. Inwiefern dieser zusätzliche Voll-


zugsaufwand für die Kantone abgemindert wird durch den Rückgang von Strafverfolgungen von Can-


nabisdelikten, wird im erläuternden Bericht nicht ausgeführt.  


Der Vorstand SODK fordert deshalb den Bundesrat auf, eine detaillierte Regulierungsfolgenabschät-


zung vorzunehmen, um sowohl die Auswirkungen einer Steuerbelastung wie auch einer Steuerbefrei-


ung des Studiencannabis beurteilen zu können. Falls eine Tabaksteuer erhoben wird, plädieren wir 


dafür, dass 50 % der Steuereinnahmen zweckgebunden den Kantonen für die Suchtprävention und 


Suchtforschung zur Verfügung gestellt wird. Andernfalls ist auf eine Erhebung der Tabaksteuer zu ver-


zichten und diese Steuerbefreiung ist in Artikel 5 des Tabaksteuergesetzes vorzusehen. 
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Bei der Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz ist es dem Vorstand SODK 


ein Anliegen, dass die zahlreichen Vorgaben in der Verordnung nicht prohibitiv wirken und potenzielle 


Bewilligungsnehmer nicht abschrecken. Trotz der notwendigen örtlichen, zeitlichen und quantitativen 


Begrenzungen soll der Verordnungsentwurf den Bewilligungsnehmern ausreichenden Gestaltungs-


spielraum belassen, damit auch unterschiedliche Formen von Pilotversuchen durchgeführt werden. 


Insgesamt enthält der Verordnungsentwurf 27 Artikel: Die Regulierungsdichte der vorgeschlagenen 


Verordnung erscheint der SODK grundsätzlich als ausreichend. 


 


Zu einzelnen Artikeln der BetmPV 


Artikel 2 BetmPV (Ziel der Pilotversuche): Der Vorstand SODK begrüsst den Katalog von möglichen 


Erkenntnissen, die dank eines Pilotversuches gewonnen werden können. Skeptisch ist er einzig be-


züglich eines Erkenntnisgewinnes über die Auswirkungen eines Pilotversuches auf den Drogenmarkt 


eines bestimmten Gebiets: Inwiefern die Forschenden anhand der Probanden, die ja keinen Stoff 


mehr vom Schwarzmarkt beziehen sollen, diese Erkenntnisse gewinnen können, bleibt unklar. Ande-


rerseits kann es nicht Aufgabe der kantonalen Polizeiorgane sein, einen Pilotversuch mit Erkenntnis-


sen über die Auswirkungen auf den Drogenhandel zu bereichern. 


Artikel 12 BetmPV (Teilnahme): Der Verordnungsentwurf sieht vor, dass Personen mit ärztlich diag-


nostizierten psychischen Krankheiten oder verordnungspflichtigen Psychopharmaka von den Pilotver-


suchen ausgeschlossen werden. Es handelt sich dabei um eine Personengruppe, die THC in grossen 


Mengen konsumiert, um sich psychisch zu stabilisieren. Aus Sicht des Vorstands SODK sollten des-


halb Studien auch mit diesen Probanden möglich sein, falls geprüft werden soll, wie sich der Konsum 


von THC auf die Psyche auswirkt und ob beispielsweise Begleitmassnahmen negative Auswirkungen 


auf die Gesundheit verhindern könnten. 


Artikel 14 BetmPV (Abgabe): Der Vorstand SODK teilt die Ansicht, dass eine Bezugsgrenze pro Monat 


für die Probanden festgelegt wird, da ansonsten die Probanden einen Anreiz hätten, das Studiencan-


nabis gewinnbringend auf dem Schwarzmarkt weiter zu verkaufen. Die vorgesehene Bezugsgrenze 


von 10 Gramm Gesamt-THC pro Monat erscheint dem Vorstand SODK plausibel. 


Artikel 15 BetmPV (Konsum): Der Vorstand SODK glaubt, dass die Bestimmung, wonach Cannabis 


nicht in der Öffentlichkeit konsumiert werden darf, kaum durchsetzbar ist. Mit der Legalisierung von 


CBD-Hanf-Produkten ist der Konsum von Cannabisprodukten in der Öffentlichkeit eine Realität gewor-


den. Olfaktorisch lassen sich CBD- und THC-Hanf kaum unterscheiden. Ebenso ist der Vorstand 


skeptisch gegenüber dem Ausschluss von Personen bei Fehlverhalten. Möglicherweise müsste die 


Verordnung hier mildere Formen der Sanktion mit einer Eskalationsoption vorsehen. 


Artikel 18 BetmPV (Gesuche): Skeptisch ist der Vorstand SODK weiter, ob die Pilotversuche mit Can-


nabis vorgängig durch eine kantonale Ethikkommission geprüft werden sollen. Bei der Bewilligungser-


teilung durch das BAG können alle Aspekte des Bewilligungsgesuches in genügender Gründlichkeit 


geprüft werden (Art. 18 und 19 BetmPV). Es bleibt offen, was darüber hinaus eine Prüfung durch eine 


kantonale Ethikkommission bringen soll. Anscheinend ist es auch für den Verordnungsgeber offen, ob 


Pilotversuche mit Cannabis überhaupt dem Humanforschungsgesetz unterliegen oder nicht (Art. 18 


Abs. 2 Bst. k BetmPV). Um Rechtssicherheit zu schaffen, wäre es allenfalls opportun, dass Pilotversu-


che mit Cannabis nicht unter das Humanforschungsgesetz fallen. Wir ersuchen deshalb den Bundes-


rat, eine entsprechende Ausnahmebestimmung in Artikel 2 Absatz 2 des Humanforschungsgesetzes 


zu prüfen. 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 


 
Im Namen des Vorstandes SODK 


Der Präsident Die Generalsekretärin 


  
Martin Klöti Gaby Szöllösy 


Regierungsrat 


 


 


 


Beilagen  


- Ausgefüllter Fragebogen 


- Stellungnahme der KKJPD z. H. der SODK 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 


Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Föderation Schweizer Psychologinnen und Psychologen 


Abkürzung der Firma / Organisation : FSP 


Adresse : Choisystrasse 11, 3008 Bern 


Kontaktperson : Muriel Brinkrolf 


Telefon : 031 388 88 41 


E-Mail : muriel.brinkrolf@fsp.psychologie.ch 


Datum : 25.10.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


 


Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
    FSP  
 


Die FSP befürwortet die Vorlage “Pilotversuche mit Cannabis”, da damit die rechtliche Grundlage geschaffen wird, Forschungsprojekte durchzuführen, welche die 
Auswirkungen eines geregelten Umgangs mit Cannabis zu nichtmedizinischen Zwecken zum Ziel haben. Die Erkenntnisse aus solchen Pilotstudien liefern wichtige 
Entscheidungsgrundlagen für die Bewältigung der heutigen gesellschaftlichen Herausforderungen im Umgang mit der Substanz. Die heutige Verbotsregelung hat 
keine Auswirkungen auf die Zahl der Personen, welche regelmässig Cannabis zu Genusszwecken konsumieren. Der Schwarzmarkt floriert und die 
Konsumentensicherheit im Bezug auf die Qualität der Produkte ist nicht gewährleistet. Zudem erschwert die Illegalität der Substanz eine wirkungsvolle Prävention 
und Frühintervention. Die FSP spricht sich in diesem Zusammenhang auch klar für eine Legalisierung und Neu-Regulierung von Cannabis als Genuss- und Suchtmittel 
aus. Wir bedauern daher auch die Haltung im Nationalrat, welcher sich mit der Ablehnung der parlamentarischen Initiative der Grünen, gegen ein neues Hanfgesetz, 
welches den Anbau, Handel, Konsum, Jugendschutz und die Besteuerung regeln sollte, gestellt hat. Wir sind der Meinung, die Zeit ist reif, eine gezielte Neu-
Regulierung anzustossen. Wir teilen die Meinung des Bundesrates, dass Pilotprojekte für eine spätere Debatte zur Cannabis-Regelung neben neuen Erkenntnissen 
auch zu einer Versachlichung der Diskussion beitragen können, welche bei diesem Thema besonders angezeigt ist. 
 
Die FSP begrüsst auch die klare Trennung der Vorlage zwischen dem Einsatz von Cannabis als Wirkstoff zur medizinischen Behandlung und demjenigen zu 
Rekreationszwecken. Wir unterstützen auch die Bestrebungen des Bundesrates hin zu einer erleichterten Abgabe von Medizinalcannabis. Es ist sinnvoll, dass 
Patientinnen und Patienten, welche die Substanz für ihre Behandlung benötigen, schnell und ohne Verzögerungen durch das Einholen von Spezialbewilligungen, mit 
der Behandlung beginnen können. Wir begrüssen daher, dass der Nationalrat in seiner Sitzung vom 19.09.2018 die Motion seiner Gesundheitskommission ohne 
Einwände gutgeheissen hat. 
 
Als Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen, die unter anderem als Fachleute in Bereich der Suchttherapie und -prävention arbeiten und leider oft auch 
junge Patientinnen und Patienten behandeln, deren Cannabiskonsum psychische Störungen bewirkt haben, ist uns beim Pilotversuchsartikel der Gesundheits- und 
Jugendschutz ein besonderes Anliegen (siehe dazu Bemerkungen zu Art. 18 Abs. 2 Buchstabe j). 
 
Die FSP begrüsst die vorgeschlagene Änderung des BetmG im Grundsatz sehr, möchte aber Präzisierungen an der Verordnung anbringen, welche im nachfolgenden 
Formular zur Verordnung gelistet sind. 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
- 
 


 
- 


 
- 


 
- 


 
 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
FSP 
 


Die FSP unterstützt die im Verordnungsentwurf festgelegten Zielsetzungen. Dabei ist es zentral, dass die Pilotversuche nach anerkannten wissenschaftlichen 
Standards durchgeführt und evaluiert werden, um wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse u.a. über die Auswirkungen des Konsums auf die Gesundheit der 
Konsumentinnen und Konsumenten, das Konsumverhalten, sozio-ökonomische Aspekte und den illegalen Markt zu liefern. 
 
Die FSP begrüsst die vorgelegten Ausführungsbestimmungen im Grundsatz, sieht jedoch namentlich bei den Anforderungen an die Pilotversuche gewissen 
Änderungsbedarf. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 


FSP Art. 4 


Der Artikel sieht vor, dass Pilotversuche örtlich auf eine oder mehrere Gemeinden 
zu beschränken sind. Aus Sicht der FSP spricht nichts dagegen, die örtliche 
Beschränkung auf ganze Kantone und Regionen auszuweiten. Schliesslich könnten 
auch die Auswirkungen der Pilotversuche auf die Suchthilfe-Systeme, die kantonal 
organisiert sind, ein relevantes Erkenntnisinteresse der Studien sein. 
 


«Pilotversuche sind örtlich auf einen Kanton oder eine 
Region zu begrenzen» 


 
FSP 
 


 
Art.6 


Die Konkretisierung der Dauer des Pilotversuchs gemäss dem erläuternden Bericht 
würde mehr Klarheit zur zeitlichen Begrenzung der Versuche liefern. 


«Die Dauer der Pilotversuche muss wissenschaftlich 
begründet sein und deren Durchführung darf höchstens 
5 Jahre betragen.» 


FSP Art. 7 Abs. 3 Im Rahmen der Pilotversuche entstehen verschiedenen Akteuren kosten: Dem 
Bund, den Kantonen und Gemeinden, in denen die Versuche stattfinden sowie den 
Forschungsinstitutionen. Die FSP schlägt vor, dass für die Geltungsdauer des 
«Experimentierartikels» ein Fonds eingerichtet wird, aus dem 
Präventionsmassnahmen und Forschungsprojekte zu Cannabis-Konsum in der 
Schweiz (z.B. auch die Pilotversuch-Projekte selbst) finanziert werden. 50 % der 
Steuereinnahmen aus der Erhebung der Tabaksteuer auf die Pilotversuch-Produkte 
sollen in diesen Fonds fliessen. 
 


«Produkte […] unterstehen der Tabaksteuer nach Artikel 
3 Absatz 1 Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 
2009. 50 Prozent der Steuereinnahmen kommen einem 
für die Geltungsdauer von Art. 8a BetmG zu 
errichtenden Fonds zugute, aus dem 
Präventionsmassnahmen und Forschungsprojekte zu 
Cannabis-Konsum in der Schweiz finanziert werden.» 
 


FSP Art.12, Abs. 2 
Buchstabe a 


Art. 12 Abs. 2 Bst. a schliesst Minderjährige aus den Pilotversuchen grundsätzlich 
aus. Dieser Ausschluss ist nachvollziehbar, jedoch ist er aus wissenschaftlicher Sicht 
wenig sinnvoll. Daten zeigen, dass Minderjährige Cannabis konsumieren. Aufgrund 


Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen die: 
«a.  Minderjährig sind» (streichen) 
Ersetzen durch: 
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ihres Entwicklungsstadiums weisen sie ein besonders hohes Gefährdungspotential 
für eine Reihe an körperlichen und psychischen Problemen auf. Es ist deshalb 
essentiell, dass wissenschaftliche Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, 
wie der Konsum von Minderjährigen reduziert werden kann. Dies soll in 
Ausnahmefällen möglich sein, wenn Minderjährige (16-18-Jährige) als 
Kontrollgruppe (ohne Cannabisabgabe) einbezogen werden. 


Minderjährige Personen sind grundsätzlich von einer 
Teilnahme ausgeschlossen. Im Sinne einer expliziten 
Ausnahme kann durch das BAG ein speziell und 
ausschliesslich auf Minderjährige ausgerichtetes 
Pilotprojekt bewilligt werden, welches Minderjährige als 
Kontrollgruppe (ohne Cannabisabgabe) einbezieht. 
 


 
FSP 
 


 
Art.12, Abs. 2 
Buchstabe c 


Personen, welche sich auf Grund psychischer Störungen in psychotherapeutischer 
Behandlung bei einer Psychologin oder einem Psychologen befinden (Selbstzahler 
oder Abrechnung über die Zusatzversicherung), haben nicht zwingend eine ärztliche 
Diagnose noch nehmen sie verschreibungspflichtige Medikamente ein. Trotzdem ist 
diese Personenkategorie aus Gründen des Gesundheitsschutzes von der Teilnahme 
auszuschliessen. 


«an einer ärztlich diagnostizierten psychischen 
Krankheit leiden, zur Zeit der Studie in 
psychologischer/psychotherapeutischer Behandlung 
sind oder verschreibungspflichtige Medikamente 
einnehmen.» 


FSP Art. 15 Abs. 1 und 
Abs. 2 


Gemäss Art. 15 Abs. 1 BetmPV dürfen die Produkte nicht im öffentlich zugänglichen 
Raum (z.B. Park) konsumiert werden. Es stellt sich die Frage, ob das Konsumverbot 
im öffentlichen Raum praktikabel ist und so in der Verordnung festgehalten werden 
sollte. 
Gemäss Art. 15 Abs. 2 BetmPV soll zudem ein Zuwiderhandeln gegen das Verbot des 
Konsums im öffentlich zugänglichen Raum mit einem Ausschluss vom Pilotversuch 
bestraft werden. Aus Sicht der FSP sollte aus Gründen der Verhältnismässigkeit 
zumindest eine stufenweise Sanktion erfolgen, die zu formulieren aber im Ermessen 
der Projektverantwortlichen liegen und nicht direkt in der Verordnung festgehalten 
werden sollte. 


Abs. 1: «[…] nur zum Eigengebrauch verwenden.» 
 «und nicht im öffentlich zugänglichen Raum 
konsumieren» streichen. 
 
Abs. 2: «Wer solche Produkte weitergibt, wird vom 
Pilotversuch ausgeschlossen.»  
 «oder im öffentlichen zugänglichen Raum 
konsumiert» streichen. 
 


FSP Art. 18 Abs. 2 
Buchstabe e 


(Vgl. Kommentar zu Art. 4 BetmPV) 
 
Aus Sicht der FSP spricht nichts dagegen, die örtliche Beschränkung auf ganze 
Kantone und Regionen auszuweiten. Schliesslich könnten auch die Auswirkungen 
der Pilotversuche auf die Suchthilfe-Systeme, die kantonal organisiert sind, ein 
relevantes Erkenntnisinteresse der Studien sein. 
 


«Einverständnis der betroffenen Gemeinden oder 
Kantone zu den vorgesehenen Verkaufsstellen;» 


FSP Art. 18 Abs. 2 
Buchstabe j 


Der Förderung und dem Schutz von Kindern und Jugendlichen ist suchtpolitisch 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Jugendschutz umfasst aus Sicht der FSP 
mehr als nur die Durchsetzung der gesetzlich verankerten 
Jugendschutzmassnahmen. Jugendschutz bedeutet auch, die Jugendlichen im 
Umgang mit Risiken des Konsums psychoaktiver Substanzen zu unterstützen bzw. 
ihre Gesundheits-, Risiko- und Konsumkompetenz zu fördern, wobei dies die 
Möglichkeit auf Konsumverzicht explizit miteinschliesst. Jugendschutz bedeutet 
zudem, die Förderung von Früherkennung und -intervention bei gefährdeten 
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Jugendlichen mit problematischem Konsum. Diese sind mit adäquaten 
niederschwelligen Beratungs- und Hilfeangeboten zu unterstützen.  
Im Jugendschutzkonzept, das nach Art. 18 Abs. 2 Buchstabe j BetmPV zu erstellen 
ist, muss diesem ganzheitlichen Verständnis von Jugendschutz Rechnung getragen 
werden. 


FSP Art. 19 Abs. 1 Zur Sicherstellung, dass die formulierten Fragestellungen aus wissenschaftlicher 
Sicht beantwortet werden können, schlägt die FSP vor, dass das BAG vor der 
Bewilligung des Gesuchs diesbezüglich eine externe Beurteilung einholt.  


[…] die Anforderungen an Pilotversuche erfüllt sind und 
eine externe Beurteilung bestätigt, dass die formulierten 
Fragestellungen aus wissenschaftlicher Sicht 
beantwortet werden können. 


 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


x Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 









		004_VSPB_Verband Schweizerischer Polizeibeamter

		023_SDV_Schweizerischer Drogistenverband

		041_SSPH+_Swiss School of Public Health

		059_VKG_Verein Kirchliche Gassenarbeit Luzern

		073_DOJ_Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz

		083_SAJV_Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände

		085_AvenirSocial_AvenirSocial, Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz

		098_KKBS_Konferenz der kantonalen Beauftragten für Suchtfragen

		099_SSV_Schweizerischer Städteverband

		099_SSV_Schweizerischer Städteverband_Brief

		108_phS_Schweizerischer Apothekerverband, Pharma Suisse

		110_SVPS_Schweizerische Vereinigung Städtischer Polizeichefs

		112_SODK_Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren

		125_FSP_Föderation Schweizer Psychologinnen und Psychologen

		126_KKJPD_Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Dr. Robert GmbH – Suchtbehandlung auf Augenhöhe 


Abkürzung der Firma / Organisation : Dr. Robert 


Adresse : Zieglerstrasse 30, 3007 Bern 


Kontaktperson : Dr. med. Robert Hämmig 


Telefon : 079 300 79 54 


E-Mail : robert.haemmig@hin.ch 


Datum : 21.09.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
Dr. Robert 
 


 
Der vorgeschlagene «Experimentierartikel» kann eigentlich nur eine Übergangslösung sein. Das grundlegende Problem liegt im Artikel 8 des 
Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel. Als «verbotene Betäubungsmittel» werden 4 Kategorien von Betäubungsmittel, aber auch psychotropen 
Stoffen gelistet (die also eigentlich keine Betäubungsmittel sind). Politisch wird ihnen eine besondere Gefährlichkeit zugestanden, was 
wissenschaftlich nicht belegt ist. Zudem wird ihnen eine therapeutische Nützlichkeit abgesprochen, was gemäss der wissenschaftlichen Evidenz und 
Erfahrung der Patienten völlig falsch ist (sogar das Rauchopium könnte evtl. als Substitutionsmedikament eingesetzt werden). Die Lösung ist deshalb, 
den Artikel 8 aufzuheben. Die darin gelisteten Substanzen sind durch das Gesetz genügend geregelt. Die städtischen Experimente mit Cannabis 
könnten so nach wissenschaftlichen Grundsätzen ohne politische und juristische Einflussnahme durchgeführt werden. Auch würde dies den unnötigen 
und kostspieligen Hürden im Bereich des medizinischen Einsatzes von Cannabis ein Ende setzen. 
Grundsätzlich muss auch festgehalten werden, dass bei einer wohlwollenderer Beurteilung der Sachlage durch die BAG-Juristen die Pilotprojekte 
durchaus im Rahmen der geltenden Gesetze möglich gewesen wären. Etwas Ähnliches haben wir schon einmal bei der Heroinverschreibung 
durchgespielt. Die ursprünglich forsche Ablehnung der Heroinverschreibung durch die BAG-Juristen änderte sich mit der veränderten Haltung der 
Departementsleitung sehr schnell. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
Dr. Robert 
 


 
8a, Ziff. 1a 


 
Was mit der “sachlichen” Begrenzung gemeint ist, ist nicht klar. Es geht um 
Cannabis Pilotprojekte, was an und für sich eine sachliche Bgrenzung 
darstellt. 


 
Streichen oder genauer ausführen 


 
Dr. Robert 
 


 
8°, Ziff. 2 


 
Abweichung von Art. 5 BetmG: Ist der Import von ausländischem Cannabis 
vorgesehen? Das wärewohl politisch ungeschickt. Oder soll Schweizer 
Cannabis exportiert werden?Dies über den Experimentierartikel einzuführen, 
wäre merkwürdig. 
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Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 
      
 


 
      


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
Dr. Robert 
 


 
Art.12, Absatz 2 
a 


 
Eine interessante Gruppe für die Forschung sind die 16 bis 18 Jährigen. 


 
a. unter 16-jährig sind. 


 
Dr. Robert 
 


 
Art.12, Absatz 
2c 


 
Cannabis Missbrauch ist eine Störung (=psychische Krankheit) nach ICD-10, 
der so formulierte generelle Ausschluss ist mit den Projekten nicht 
kompatibel. Selbstverständlich sollen schwer Kranke nicht teilnehmen. 


 
c. an einer schweren psychischen Erkrankung 
leiden 


 
Dr. Robert 


 
Art. 14 Absatz 2 


 
Die Schwarzmarktpreise als Richtmass zu nehmen, ist schwierig, da sie die 
Projekte behindern könnten und ist einem Rechtsstaat unwürdig. Es ist 
deshalb eher auf die eigentlichen Kosten abzustellen. 


 
… sowie die Gestehungskosten zu berücksichtigen 


 
Dr. Robert 


 
Art. 25, Absatz 5 


 
Neuer Artikel. Die internationalen Abkommen verlangen nicht nur 


 
Der Bundesrat notifiziert die Ergebnisse auch beim 
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 Strafverfolgung. Sie auferlegen den Staaten auch eine Meldepflicht, die 
üblicherweise nicht wahrgenommen wird, deshalb ist sie hier festzuhalten. 


Generalsekretär des Internationalen 
Betäubungsmittel-Kontrollorgan gemäss Art. 3 des 
Einheits-Übereinkommen von 1961 über die 
Betäubungsmittel (SR 0.812.121.0) 


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
 
 
 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von Prof. Dr. med. Claudia E. Kuehni 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Institute of Social and Preventive Medicine, University of Bern, Research Group on Child and 
Adolescent Health 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : ISPM Bern 
 
 
Adresse : Mittelstrasse 43 
 
Kontaktperson : Katharina Flandera 
 
 
Telefon : 031 631 35 07 
 
 
E-Mail : claudia.kuehni@ispm.unibe.ch 
 
Datum : 8.10.2018      
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 ISPM Bern 


 
Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung sowie der Legalisierungsbestrebungen in anderen Ländern erscheint die Cannabis-Regulierung auch in 
der Schweiz als ein längerfristig wichtiges Thema. Wissenschaftliche Erkenntnisse über die möglichen Folgen einer Cannabis-Regulierung fehlen 
weitgehend. Die Änderung im Betäubungsmittelgesetz kann für die Forschung in der Schweiz eine grosse und einmalige Chance sein, und wird darum 
sehr begrüsst.  
Die Änderung ermöglicht die Untersuchung vieler wissenschaftlicher Fragestellungen zum Umgang mit Cannabis. Um wissenschaftlich valide Daten 
für eine gesundheitspolitische Diskussion erhalten zu können, sind vor allem realitätsnahe Projekte notwendig, wobei der Schutz der Öffentlichkeit 
nicht gefährdet werden darf. 
Um diesem Ziel näher zu kommen, wird im Folgenden ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der Öffentlichkeit, auf die Tabaksteuer, auf das 
Ausschlusskriterium der psychischen Störung sowie auf die Sanktionen gelegt. Ausserdem muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende 
nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
 ISPM Bern 


 
Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 
 


 
Der Gesundheits- und Jugendschutz, als auch der Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit sind zentrale Anliegen der Forschung. ISPM Bern 
teilt daher die Einschätzung, dass diesen Themen bei der Ausgestaltung der 
Pilotversuche grosses Gewicht beizumessen ist. Gleichzeitig ist jedoch zu 
beachten, dass der Artikel realitätsnahe, repräsentative und aussagekräftige 
Versuche ermöglichen muss.  
 
ISPM Bern regt an, die Formulierung analog dem erläuternden Bericht 
anzupassen (S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln, 
zweiter Abschnitt). 
 


 
Statt «gewährleisten»: «nötige Beachtung 
schenken» 
 
 


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 


Allgemeine Bemerkungen 
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Abkürzung 
verwenden) 


ISPM Bern  
 


 
ISPM Bern begrüsst die in der Verordnung festgehaltenen Zielsetzungen und erachtet die aufgeführten Anforderungen an die Pilotversuche 
mehrheitlich als zielführend und dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dienend. Der Verordnungsentwurf bietet trotz hoher Regelungsdichte 
Gestaltungsspielraum, damit auch unterschiedliche Cannabisregulierungsmodelle erprobt werden können. 
Gerne möchten wir im nachfolgenden Abschnitt auf einige Aspekte hinweisen: 


- Personen mit einer psychischen Störung bzw. mit einer Behandlung mit Psychopharmaka sollten nicht a priori von einer Teilnahme an der 
Studie ausgeschlossen werden.  


- Der Ausschluss aus einem Projekt darf nicht eine verpflichtende Sanktion sein.  
- Für die vorgesehenen wissenschaftlichen Studien sollte keine Tabaksteuer erhoben werden.  
- Der Umfang und die Ausgestaltung der vorgesehenen Schutzmassnahmen sind zu relativieren.  
- Es muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können, dies sollte 


innerhalb und auch für vor der Studie gelten. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 1  
Bst. a 


 
Art. 7 Abs. 1 Bst. a besagt, dass der Gesamt-THC-Gehalt in Cannabis, 
welches im Rahmen von Pilotversuchen zugänglich gemacht wird, maximal 
20 Prozent betragen darf. Dieser Maximalwert wird als angemessen 
erachtet, da er einen Spielraum für die Untersuchung des Einflusses 
verschiedener THC-Gehalte im Rahmen der Pilotversuche zulässt.  
 


 


 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 3 


 
Der Ansatz, die Studien möglichst realen Bedingungen zu unterziehen, wird 
als sehr positiv erachtet. Cannabis im Rahmen der Studien zu einem Preis zu 
verkaufen, welcher die Tabaksteuer enthält, jedoch nicht höher als der 
Schwarzmarktpreis sein sollte, könnte sich gegebenenfalls als schwierig 
herausstellen.  
Die Qualitätsanforderungen an Cannabis, welche sehr begrüsst werden, 
können den Preis bereits erhöhen. Würde zudem die Tabaksteuer erhoben 
werden, ist die Preisgestaltung markant weniger flexibel und könnte dazu 
führen, dass der Verkaufspreis den Schwarzmarktpreis überschreitet. In 
diesem Falle könnte die Rekrutierung der Studienteilnehmenden massiv 
eingeschränkt werden. Ebenfalls sollte berücksichtigt werden, dass ein 
Grossteil der Studienteilnehmenden Cannabis mit Tabak vermengt 
konsumieren wird. Insofern entrichten sie beim Kauf des Tabaks bereits eine 
Tabaksteuer. Bei anderen Konsumformen wie etwa dem Auflösen von 
Cannabisprodukten in Tee stellt sich die Frage, ob eine Tabaksteuer 


 


3 Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen im Rahmen der Pilotversuche 
nicht der Tabaksteuer nach Artikel 3 Absatz 1 
Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 20092. 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


gerechtfertigt wäre. 
Aus den genannten Gründen würde ISPM Bern es begrüssen, wenn die 
Pilotversuche von der Tabaksteuer ausgenommen sind.  
Alternativ könnten die aus der Tabaksteuer gewonnen Mittel 
zweckgebunden für die Forschungsprojekte eingesetzt werden.  
 


 
  
 


 
Art. 12  
Abs. 2 
Bst. a & c 


 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a schliesst Minderjährige aus den Pilotversuchen 
grundsätzlich aus. Dieser Ausschluss ist nachvollziehbar, jedoch ist er aus 
wissenschaftlicher Sicht wenig sinnvoll. Daten zeigen, dass Minderjährige 
Cannabis konsumieren. Aufgrund ihres Entwicklungsstadiums weisen sie ein 
besonders hohes Gefährdungspotential für eine Reihe an körperlichen und 
psychischen Problemen auf. Es ist deshalb essentiell, dass wissenschaftliche 
Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, wie der Konsum von 
Minderjährigen reduziert werden kann. Dies soll in Ausnahmefällen im 
Rahmen eines Pilotversuches möglich sein (siehe nebenstehende 
Formulierung).   
 
Art. 12 Abs. 2 Bst. c schliesst grundsätzlich Personen aus den Studien aus, 
welche an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Dazu möchten wir 
gerne folgende Überlegungen teilen:  


 Psychische Störungen sind weit verbreitet und deren Ausprägung 
sehr unterschiedlich. Dieses Ausschlusskriterium vorbehaltlos 
anzuwenden würde dazu führen, dass ein substantieller Teil von 
potentiellen Teilnehmenden ausgeschlossen würde. Zumal der 
Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen in 
den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-V als 
psychische Störungen gelten, würde diese Bestimmung gar die 
eigentliche Zielgruppe der Cannabiskonsumierenden ausschliessen. 


 Die Repräsentativität der Stichprobe bzw. Generalisierbarkeit der 
Ergebnisse wäre mit diesem absoluten Ausschlusskriterium stark 
eingeschränkt. Personen mit psychischen Belastungen oder 
psychischen Störungen konsumieren häufig Cannabis im Sinne einer 
Selbstmedikation, um das psychische Wohlbefinden zu verbessern. 
Der Ausschluss dieser Personengruppe würde die Untersuchung der 
Fragestellung zur Selbstmedikation verunmöglichen. 


 Sofern Art. 12 Abs. 2 Best. c beibehalten werden sollte, ist es 
wichtig zu klären, wie das Vorhanden bzw. Nicht-Vorhandensein von 


 
2Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen, 
die: 
 


a. Minderjährig sind;  
Minderjährige Personen sind grundsätzlich 
von einer Teilnahme ausgeschlossen. Im 
Sinne einer expliziten Ausnahme kann 
durch das BAG ein speziell und 
ausschliesslich auf Minderjährige 
ausgerichtetes Pilotprojekt bewilligt 
werden. 


b. schwanger sind oder stillen; 
c. an einer ärztlich diagnostizierten 


psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka 
einnehmen.  
Personen mit einer psychischen Krankheit 
oder die verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen, können an 
der Studie teilnehmen, wenn sie die 
Anforderungen des durch eine 
Ethikkommission bewilligten 
Studienprotokolls erfüllen. 
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psychischen Krankheiten überprüft werden soll. Nicht alle Personen 
mit einer psychischen Störung haben eine ärztliche Diagnose oder 
sind in Behandlung. In diesem Fall wäre etwa an ein Screening zu 
denken. Falls ein Screening Voraussetzung ist, stellt sich die Frage, 
ob ein Screening durch einen Arzt nicht den Rahmen dieser Studien 
sprengen würde und den Charakter einer medizinischen 
Untersuchung annehmen würde. 


 In diesem Zusammenhang ist auch die Begleitung der 
Studienteilnehmenden zu nennen und die Beobachtung des 
gesundheitlichen Wohlbefindens, die es erlaubt bei unerwünschten 
Veränderungen rechtzeitig einzugreifen. 
 


Aus diesen Überlegungen empfehlen wir diese Bestimmung zu streichen 
und nebenstehende aufzunehmen. Ob das Studienprotokoll und die 
definierte Zielgruppe mit den entsprechenden Ein- und Ausschlusskriterium 
aus ethischer Sicht anwendbar sind, soll durch die zuständige 
Ethikkommission geprüft werden. 
 


  
Art. 14 Abs. 1 


 
ISPM Bern erachtet es als sinnvoll, die maximale Bezugsmenge auch 
entsprechend des persönlichen Bedarfs der Probandinnen und Probanden zu 
begrenzen. Damit kann insbesondere auch der Anreiz zu Weitergabe bzw. 
Weiterverkauf reduziert werden. Auch wird die vorgesehene monatliche 
Maximalbezugsmenge von 10 Gramm Gesamt-THC als sinnvoll erachtet. 
Diese Grenzwerte lassen es zu, auch schwerstabhängige Personen mit 
einem hohen Cannabiskonsum in geeignete Forschungsprojekte 
aufzunehmen, ohne dass diese Probandinnen und Probanden zusätzlich auf 
den Schwarzmarkt angewiesen sind. 
  


 


 
  


 
Art. 15  
Abs. 2 


 
In der Verordnung wird genannt, dass die Weitergabe an Dritte und der 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen zum Studienausschluss führen. 
Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass diese Aufgaben nicht der Studienleitung 
übertragen werden, sondern weiterhin den Strafverfolgungsbehörden 
obliegen. Die Studienleitung kommt ihrer Verantwortung in ausreichender 
Weise nach, wenn sie die Studienteilnehmenden auf die Strafbarkeit der 
Weitergabe an Dritte und Konsum an nicht erlaubten Orten hinweist.  
Der erläuternde Bericht könnte folgendermassen ergänzt werden: “Die 
Studienleitung ist dazu verpflichtet, die Studienteilnehmenden über die 
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Vorschriften zu informieren. Die Weitergabe an Dritte und der unbefugte 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen, obliegen im Rahmen der 
Pilotversuche weiterhin den Strafverfolgungsbehörden.” 
 
Aus wissenschaftlicher Sicht muss verhindert werden Probanden aus einer 
Studie auszuschliessen. Aus diesem Grund möchten wir anregen zu prüfen, 
ob nicht das heute bereits geltende Ordnungsbussenverfahren bei 
Cannabiskonsum, anstelle eines Studienausschlusses, auch für das 
“Studiencannabis” zur Anwendung kommen könnte (BetmG Art. 19b und 
Art. 28b).  
Innerhalb eines Versuchs sollten andere Sanktionsformen möglich sein, wie 
z.B. den temporären Ausschluss vom Verkauf oder die Verpflichtung zur 
Beratung.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 Konsum 
1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im 
öffentlich zugänglichen Raum konsumiert, wird 
durch die Bewilligungsinhaberin bzw. den 
Bewilligungsinhaber mit geeigneten Massnahmen 
bis hin zum Studienausschluss sanktioniert. vom 
Pilotversuch ausgeschlossen. 
 


 
  


 
Art. 16 
Abs. 1 


 
Die gesundheitlichen Auswirkungen zu überwachen wird als schwierig 
betrachtet, da diese oftmals erst im Nachhinein auftreten. Der 
Gesundheitszustand hingegen kann überwacht werden.   


 
Die Inhaberinnnen und Inhaber von Bewilligungen 
für Pilotversuche überwachen die gesundheitlichen 
Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellen deren 
Behandlung im Falle von studienbedingten 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen sicher. 
 


 
  


 
Art. 17 


 
Art. 17 besagt, dass nicht verwendete Produkte der zuständigen kantonalen 
Vollzugsbehörde zur Verwertung oder Vernichtung zu übergeben sei. Dabei 
ist anzumerken, dass auch die Rückgabe an den Produzenten eine weitere 
Möglichkeit darstellen könnte. Insbesondere könnten durch den 
Rückkaufpreis die Ausgaben in Bezug auf Cannabis reduziert werden. 
 


 
Nach Abschluss des Pilotversuchs nicht 
verwendete Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 sind 
der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zur 
Verwertung oder Vernichtung zu übergeben oder 
dem Produzenten zurückzugeben. 


 
  


 
Art. 18  
Abs. 2  
Bst. h 


 
Die Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Öffentlichkeit ist Bestandteil der Gesuche. Wie bereits im Zusammenhang 
mit Art. 8a Abs. 1 Bst. h des Betäubungsmittelgesetzes erwähnt, ist dies ein 
zentraler Aspekt, welcher jedoch nicht vollumfänglich gewährleistet werden 
kann. Deshalb empfehlen wir nebenstehende Anpassung. 


 
Beschreibung der Vorkehrungen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie  zur angemessenen 
Berücksichtigung der Sicherheit der Öffentlichkeit. 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 
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 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Milo Puhan, Universität Zürich 


Abkürzung der Firma / Organisation : 


Adresse : Hirschengraben 84 


Kontaktperson : MP 


Telefon : 044 634 4610 


E-Mail : miloalan.puhan@uzh.ch 


Datum : 9.10.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 MP 


 
Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung sowie der Legalisierungsbestrebungen in anderen Ländern erscheint die Cannabis-Regulierung auch in 
der Schweiz als ein längerfristig wichtiges Thema. Wissenschaftliche Erkenntnisse über die möglichen Folgen einer Cannabis-Regulierung fehlen 
weitgehend. Die Änderung im Betäubungsmittelgesetz kann für die Forschung in der Schweiz eine grosse und einmalige Chance sein, und wird darum 
sehr begrüsst.  
Die Änderung ermöglicht die Untersuchung vieler wissenschaftlicher Fragestellungen zum Umgang mit Cannabis. Um wissenschaftlich valide Daten 
für eine gesundheitspolitische Diskussion erhalten zu können, sind vor allem realitätsnahe Projekte notwendig, wobei der Schutz der Öffentlichkeit 
nicht gefährdet werden darf. 
Um diesem Ziel näher zu kommen, wird im Folgenden ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der Öffentlichkeit, auf die Tabaksteuer, auf das 
Ausschlusskriterium der psychischen Störung sowie auf die Sanktionen gelegt. Ausserdem muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende 
nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
 MP 


 
Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 
 


 
Der Gesundheits- und Jugendschutz, als auch der Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit sind zentrale Anliegen der Forschung. MP teilt daher 
die Einschätzung, dass diesen Themen bei der Ausgestaltung der 
Pilotversuche grosses Gewicht beizumessen ist. Gleichzeitig ist jedoch zu 
beachten, dass der Artikel realitätsnahe, repräsentative und aussagekräftige 
Versuche ermöglichen muss.  
 
MP regt an, die Formulierung analog dem erläuternden Bericht anzupassen 
(S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln, zweiter Abschnitt). 
 


 
Statt «gewährleisten»: «nötige Beachtung 
schenken» 
 
 


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 


Allgemeine Bemerkungen 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


verwenden) 


MP 
  
 


 
MP begrüsst die in der Verordnung festgehaltenen Zielsetzungen und erachtet die aufgeführten Anforderungen an die Pilotversuche mehrheitlich als 
zielführend und dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dienend. Der Verordnungsentwurf bietet trotz hoher Regelungsdichte 
Gestaltungsspielraum, damit auch unterschiedliche Cannabisregulierungsmodelle erprobt werden können. 
Gerne möchten wir im nachfolgenden Abschnitt auf einige Aspekte hinweisen: 


- Personen mit einer psychischen Störung bzw. mit einer Behandlung mit Psychopharmaka sollten nicht a priori von einer Teilnahme an der 
Studie ausgeschlossen werden.  


- Der Ausschluss aus einem Projekt darf nicht eine verpflichtende Sanktion sein.  
- Für die vorgesehenen wissenschaftlichen Studien sollte keine Tabaksteuer erhoben werden.  
- Der Umfang und die Ausgestaltung der vorgesehenen Schutzmassnahmen sind zu relativieren.  
- Es muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können, dies sollte 


innerhalb und auch für vor der Studie gelten. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
 MP 
 


 
Art. 7  
Abs. 1  
Bst. a 


 
Art. 7 Abs. 1 Bst. a besagt, dass der Gesamt-THC-Gehalt in Cannabis, 
welches im Rahmen von Pilotversuchen zugänglich gemacht wird, maximal 
20 Prozent betragen darf. Dieser Maximalwert wird als angemessen 
erachtet, da er einen Spielraum für die Untersuchung des Einflusses 
verschiedener THC-Gehalte im Rahmen der Pilotversuche zulässt.  
 


 


 
 MP 
 


 
Art. 7  
Abs. 3 


 
Der Ansatz, die Studien möglichst realen Bedingungen zu unterziehen, wird 
als sehr positiv erachtet. Cannabis im Rahmen der Studien zu einem Preis zu 
verkaufen, welcher die Tabaksteuer enthält, jedoch nicht höher als der 
Schwarzmarktpreis sein sollte, könnte sich gegebenenfalls als schwierig 
herausstellen.  
Die Qualitätsanforderungen an Cannabis, welche sehr begrüsst werden, 
können den Preis bereits erhöhen. Würde zudem die Tabaksteuer erhoben 
werden, ist die Preisgestaltung markant weniger flexibel und könnte dazu 
führen, dass der Verkaufspreis den Schwarzmarktpreis überschreitet. In 
diesem Falle könnte die Rekrutierung der Studienteilnehmenden massiv 
eingeschränkt werden. Ebenfalls sollte berücksichtigt werden, dass ein 
Grossteil der Studienteilnehmenden Cannabis mit Tabak vermengt 
konsumieren wird. Insofern entrichten sie beim Kauf des Tabaks bereits eine 
Tabaksteuer. Bei anderen Konsumformen wie etwa dem Auflösen von 
Cannabisprodukten in Tee stellt sich die Frage, ob eine Tabaksteuer 
gerechtfertigt wäre. 


 


3 Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen im Rahmen der Pilotversuche 
nicht der Tabaksteuer nach Artikel 3 Absatz 1 
Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 20092. 
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Aus den genannten Gründen würde MP es begrüssen, wenn die 
Pilotversuche von der Tabaksteuer ausgenommen sind.  
Alternativ könnten die aus der Tabaksteuer gewonnen Mittel 
zweckgebunden für die Forschungsprojekte eingesetzt werden.  
 


MP 
  
 


 
Art. 12  
Abs. 2 
Bst. a & c 


 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a schliesst Minderjährige aus den Pilotversuchen 
grundsätzlich aus. Dieser Ausschluss ist nachvollziehbar, jedoch ist er aus 
wissenschaftlicher Sicht wenig sinnvoll. Daten zeigen, dass Minderjährige 
Cannabis konsumieren. Aufgrund ihres Entwicklungsstadiums weisen sie ein 
besonders hohes Gefährdungspotential für eine Reihe an körperlichen und 
psychischen Problemen auf. Es ist deshalb essentiell, dass wissenschaftliche 
Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, wie der Konsum von 
Minderjährigen reduziert werden kann. Dies soll in Ausnahmefällen im 
Rahmen eines Pilotversuches möglich sein (siehe nebenstehende 
Formulierung).   
 
Art. 12 Abs. 2 Bst. c schliesst grundsätzlich Personen aus den Studien aus, 
welche an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Dazu möchten wir 
gerne folgende Überlegungen teilen:  


 Psychische Störungen sind weit verbreitet und deren Ausprägung 
sehr unterschiedlich. Dieses Ausschlusskriterium vorbehaltlos 
anzuwenden würde dazu führen, dass ein substantieller Teil von 
potentiellen Teilnehmenden ausgeschlossen würde. Zumal der 
Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen in 
den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-V als 
psychische Störungen gelten, würde diese Bestimmung gar die 
eigentliche Zielgruppe der Cannabiskonsumierenden ausschliessen. 


 Die Repräsentativität der Stichprobe bzw. Generalisierbarkeit der 
Ergebnisse wäre mit diesem absoluten Ausschlusskriterium stark 
eingeschränkt. Personen mit psychischen Belastungen oder 
psychischen Störungen konsumieren häufig Cannabis im Sinne einer 
Selbstmedikation, um das psychische Wohlbefinden zu verbessern. 
Der Ausschluss dieser Personengruppe würde die Untersuchung der 
Fragestellung zur Selbstmedikation verunmöglichen. 


 Sofern Art. 12 Abs. 2 Best. c beibehalten werden sollte, ist es 
wichtig zu klären, wie das Vorhanden bzw. Nicht-Vorhandensein von 
psychischen Krankheiten überprüft werden soll. Nicht alle Personen 


 
2Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen, 
die: 
 


a. Minderjährig sind;  
Minderjährige Personen sind grundsätzlich 
von einer Teilnahme ausgeschlossen. Im 
Sinne einer expliziten Ausnahme kann 
durch das BAG ein speziell und 
ausschliesslich auf Minderjährige 
ausgerichtetes Pilotprojekt bewilligt 
werden. 


b. schwanger sind oder stillen; 
c. an einer ärztlich diagnostizierten 


psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka 
einnehmen.  
Personen mit einer psychischen Krankheit 
oder die verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen, können an 
der Studie teilnehmen, wenn sie die 
Anforderungen des durch eine 
Ethikkommission bewilligten 
Studienprotokolls erfüllen. 
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mit einer psychischen Störung haben eine ärztliche Diagnose oder 
sind in Behandlung. In diesem Fall wäre etwa an ein Screening zu 
denken. Falls ein Screening Voraussetzung ist, stellt sich die Frage, 
ob ein Screening durch einen Arzt nicht den Rahmen dieser Studien 
sprengen würde und den Charakter einer medizinischen 
Untersuchung annehmen würde. 


 In diesem Zusammenhang ist auch die Begleitung der 
Studienteilnehmenden zu nennen und die Beobachtung des 
gesundheitlichen Wohlbefindens, die es erlaubt bei unerwünschten 
Veränderungen rechtzeitig einzugreifen. 
 


Aus diesen Überlegungen empfehlen wir diese Bestimmung zu streichen 
und nebenstehende aufzunehmen. Ob das Studienprotokoll und die 
definierte Zielgruppe mit den entsprechenden Ein- und Ausschlusskriterium 
aus ethischer Sicht anwendbar sind, soll durch die zuständige 
Ethikkommission geprüft werden. 
 


  
Art. 14 Abs. 1 


 
MP erachtet es als sinnvoll, die maximale Bezugsmenge auch entsprechend 
des persönlichen Bedarfs der Probandinnen und Probanden zu begrenzen. 
Damit kann insbesondere auch der Anreiz zu Weitergabe bzw. Weiterverkauf 
reduziert werden. Auch wird die vorgesehene monatliche 
Maximalbezugsmenge von 10 Gramm Gesamt-THC als sinnvoll erachtet. 
Diese Grenzwerte lassen es zu, auch schwerstabhängige Personen mit 
einem hohen Cannabiskonsum in geeignete Forschungsprojekte 
aufzunehmen, ohne dass diese Probandinnen und Probanden zusätzlich auf 
den Schwarzmarkt angewiesen sind. 
  


 


 
 MP 


 
Art. 15  
Abs. 2 


 
In der Verordnung wird genannt, dass die Weitergabe an Dritte und der 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen zum Studienausschluss führen. 
Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass diese Aufgaben nicht der Studienleitung 
übertragen werden, sondern weiterhin den Strafverfolgungsbehörden 
obliegen. Die Studienleitung kommt ihrer Verantwortung in ausreichender 
Weise nach, wenn sie die Studienteilnehmenden auf die Strafbarkeit der 
Weitergabe an Dritte und Konsum an nicht erlaubten Orten hinweist.  
Der erläuternde Bericht könnte folgendermassen ergänzt werden: “Die 
Studienleitung ist dazu verpflichtet, die Studienteilnehmenden über die 
Vorschriften zu informieren. Die Weitergabe an Dritte und der unbefugte 
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Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen, obliegen im Rahmen der 
Pilotversuche weiterhin den Strafverfolgungsbehörden.” 
 
Aus wissenschaftlicher Sicht muss verhindert werden Probanden aus einer 
Studie auszuschliessen. Aus diesem Grund möchten wir anregen zu prüfen, 
ob nicht das heute bereits geltende Ordnungsbussenverfahren bei 
Cannabiskonsum, anstelle eines Studienausschlusses, auch für das 
“Studiencannabis” zur Anwendung kommen könnte (BetmG Art. 19b und 
Art. 28b).  
Innerhalb eines Versuchs sollten andere Sanktionsformen möglich sein, wie 
z.B. den temporären Ausschluss vom Verkauf oder die Verpflichtung zur 
Beratung.  


 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 Konsum 
1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im 
öffentlich zugänglichen Raum konsumiert, wird 
durch die Bewilligungsinhaberin bzw. den 
Bewilligungsinhaber mit geeigneten Massnahmen 
bis hin zum Studienausschluss sanktioniert. vom 
Pilotversuch ausgeschlossen. 
 


 
 MP 


 
Art. 16 
Abs. 1 


 
Die gesundheitlichen Auswirkungen zu überwachen wird als schwierig 
betrachtet, da diese oftmals erst im Nachhinein auftreten. Der 
Gesundheitszustand hingegen kann überwacht werden.   


 
Die Inhaberinnnen und Inhaber von Bewilligungen 
für Pilotversuche überwachen die gesundheitlichen 
Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellen deren 
Behandlung im Falle von studienbedingten 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen sicher. 
 


 
 MP 


 
Art. 17 


 
Art. 17 besagt, dass nicht verwendete Produkte der zuständigen kantonalen 
Vollzugsbehörde zur Verwertung oder Vernichtung zu übergeben sei. Dabei 
ist anzumerken, dass auch die Rückgabe an den Produzenten eine weitere 
Möglichkeit darstellen könnte. Insbesondere könnten durch den 
Rückkaufpreis die Ausgaben in Bezug auf Cannabis reduziert werden. 
 


 
Nach Abschluss des Pilotversuchs nicht 
verwendete Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 sind 
der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zur 
Verwertung oder Vernichtung zu übergeben oder 
dem Produzenten zurückzugeben. 


 
 MP 


 
Art. 18  
Abs. 2  
Bst. h 


 
Die Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Öffentlichkeit ist Bestandteil der Gesuche. Wie bereits im Zusammenhang 
mit Art. 8a Abs. 1 Bst. h des Betäubungsmittelgesetzes erwähnt, ist dies ein 
zentraler Aspekt, welcher jedoch nicht vollumfänglich gewährleistet werden 
kann. Deshalb empfehlen wir nebenstehende Anpassung. 
 


 
Beschreibung der Vorkehrungen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie  zur angemessenen 
Berücksichtigung der Sicherheit der Öffentlichkeit. 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Parere di Stefano Fehr già Consigliere Comunale Verdi/Partito Socialista Ticino Comune di Neggio 
 
 
 
Nome / Ditta / Organizzazione : Cittadino privato non destinatario  
 
 
Sigla della ditta / Organizzazione :S.Fehr 
 
 
Indirizzo : Via Beltramina 10, 6900 Lugano  
 
 
Persona di contatto : Stefano Fehr 
 
 
Telefono : 078/406 54 37 
 
 
Email : piantinaverde@outlook.com 
 
 
Data : 23 settembre 2018 
 
 
 
Indicazioni importanti: 
 
1. La preghiamo di non modificare la formattazione del modulo. 
 
2. Per eliminare singole tabelle dal modulo disattivare la protezione facendo l’operazione seguente: «Strumenti/Rimuovi protezione documento». 
 
3. La invitiamo a inviare il Suo parere per email entro l’25 ottobre 2018 al seguente indirizzo: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 
gever@bag.admin.ch       



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Modifica della legge sugli stupefacenti (LStup) 


Nome / Ditta 
(p.f. utilizzare la 
sigla indicata 
sulla prima 
pagina) 


 
Osservazioni generali 
 


 
S.Fehr 
 


 
La direzione globale della legge è corretta e quanto scritto nel disegno di legge va della direzione giusta. 
 
Dal mio punto di vista e dalle esperienze raccolte negli ultimi anni, si potrebbe andare più in là per quanto concerne le 
procedure amministrative a livello cantonale che dovrebbero essere maggiormente omogenee. 
 
La legge secondo articolo 28e LStup; (procedura della multa disciplinare sul consumo di canapa), per quanto concerne la 
modalità di pagamento, sarebbe necessario una uniformità delle procedure amministrative a livello nazionale. La procedura di 
riscossione attuata dalla Pol. Cantonale, Comunale, Polizia dei trasposti e Guardie di Confine Svizzera Circondario IV del 
Ticino obbliga il pagamento immediato della contravvenzione (multa disciplinare canapa), e non dà la possibilità alla persona 
sanzionata di pagare la contravvenzione in un secondo momento come è di solito uso. Questo modo di procedere mi 
sembra discriminatorio nei confronti delle persone toccate e ingiustamente punitivo.  
Proposta di modifica della legge federale sugli stupefacenti: 
Articolo 28e lettera 6 (Pagamento) 
La multa disciplinare per il consumo con gli effetti del tipo della canapa va uniformata in maniera omogenea su suolo 
federale. 


    Nome / 
Ditta Articolo Commenti / Osservazioni Proposta di modifica (testo proposto) 


 
S.Fehr 
 


 
8a LStup 


 
Nessuna osservazione, approvazione senza alcuna modifica 


 
Nessuna 
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Ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti 


Nome / Ditta 
(p.f. utilizzare la 
sigla indicata 
sulla prima 
pagina) 


 
Osservazioni generali 
 


 
S.Fehr 


 
Secondo articolo 12 cpv. 2 lettera c viene criticato da molti esperti perché eccessivamente restrittiva nei confronti di persone 
che potrebbero trarre estremo beneficio da questo genere di terapia. 
 
 Persone soggette alla Sclerosi multipla (SM) e persone soggette al disturbo alle gambe irrequete (Restless Leg Syndrom RLS), 
tetraplegici, che sono correlate con la depressione e/o il disturbo da deficit d’attenzione con concentrazione e iperattività (ADHD-
ADD), in caso di accettazione dal parlamento, verrebbero esclusi dalla terapia in maniera discriminante. 


 
    
Nome / 
Ditta 


Articolo Commenti / Osservazioni Proposta di modifica (testo 
proposto) 


 
S.Fehr 
 


 
Art.1 


 
Nessuna osservazione con approvazione 


 
Nessuna 


 
S:Fehr 
 


 
Art.2 


 
Nessuna osservazione con approvazione 


 
Nessuna 


 
S.Fehr 
 


 
Art.3 


Art.3 Osservazione inerente all’articolo 3 lettera b e c, in base agli articoli 11 e 
20 cpv 1 lettera d ed e LStup. 
Osservando che l’ordinanza prevede la distinzione fra canapa medica e canapa 
ricreativa a scopi scientifici. 
Per la canapa medica sulle osservazioni all’articolo 8 cpv.5 LStup, in base 
all’alleggerimento delle indicazioni mediche su piano internazionale, si chiede 


Vedi studi clinici internazionali in 
allegato 
 
 
 
      







Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli 
stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) 


Indagine conoscitiva dal 4 luglio all’25 ottobre 2018 
 


  


 


nessuna discriminazione a confronto fra le indicazioni mediche cliniche attuali 
svizzere, su casi di persone affette da malattie neurologiche, fisiche acute, 
dermatologiche, psichiatrici, persone con malattie tumorali, nonché lo 
svezzamento da dipendenze da oppiacei, cocaina e farmaci usuali. 


 
S.Fehr 
 


 
Art.4 


 
Nessuna osservazione con approvazione 


 
Nessuna 


 
S.Fehr 
 


 
Art.5 


 
Nessuna osservazione con approvazione 


 
Nessuna 


 
S.Fehr 
 


 
Art.6 


 
Nessuna osservazione con approvazione  


 
Nessuna 


 
S.Fehr 


Art 7.lett a e  
 


Nessuna osservazione con approvazione Nessuna 


 
S.Fehr 


 
Art. 7 lett 2 


Proposta di articolo di complemento 
 
“La nomenclatura scientifica, fra le molecole dei prodotti in particolare del 
tenore totale di THC e CBD, vanno a determinare secondo lo standard di 
laboratorio riconosciute quest’ultime molecole siamesi THC+ CBD = 
TETRAHYDROCANNABIDIOLO secondo articolo 8a LStup. 
I tali prodotti sono delle molecole siamesi fitocannabinodi nella compensazione 
antipsicotica e come scudo neuro-protettore”. 
Il termine di Marketing fra THC e CBD è la cosiddetta CANNABIS MILD 


“Per quanto concerne l’articolo, 
propongo la proposta aggiunta a 
sinistra.” 


S.Fehr Art. 7 lett 3 Nessuna osservazione con approvazione Nessuna 
S,Fehr Art. 8 Nessuna osservazione con approvazione Nessuna 


 
S.Fehr Art. 9 Nessuna osservazione con approvazione Nessuna 


 
S.Fehr Art. 10 Nessuna osservazione con approvazione Nessuna 


 
S.Fehr Art. 11 Nessuna osservazione con approvazione Nessuna 


 
S.Fehr Art. 12 cpv 1 lett 


a 
Nessuna osservazione con approvazione Nessuna 


 
S.Fehr Art. 12 cpv 2 lett 


a e b 
 
Nessuna osservazione con approvazione 


 
Nessuna 
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S.Fehr Art 12 cpv 2 lett 
c 


 
Art 12 cpv 2 lett c (Proposta di modifica) 


“Proposta nuovo lettera c, in 
sostituzione di quanto proposto: 
“Persone che non possono 
partecipare a questa 
sperimentazione che sono 
soggette da una malattia mentale 
grave, di cui ha messo in modo 
gravemente pericolo terze 
persone o se stesso”. 
 


S.Fehr Art. 13 Nessuna osservazione con approvazione Nessuna 
 


S.Fehr Art. 14 Nessuna osservazione con approvazione Nessuna 
 


S.Fehr Art. 17 Nessuna osservazione con approvazione Nessuna 
 


S.Fehr Art. 18 Nessuna osservazione con approvazione 
 


Nessuna 
 


S.Fehr Art. 19 Nessuna osservazione con approvazione Nessuna 
 


S.Fehr Art. 20 Nessuna osservazione con approvazione Nessuna 
 


S,Fehr Art. 21 Nessuna osservazione con approvazione Nessuna 
 


S.Fehr Art. 22 Nessuna osservazione con approvazione Nessuna 
 


S.Fehr Art. 23 Nessuna osservazione con approvazione Nessuna 
 


S.Fehr Art. 24 Nessuna osservazione con approvazione Nessuna 
 


S.Fehr Art. 25 Nessuna osservazione con approvazione Nessuna 
 


S.Fehr Art. 26 Nessuna osservazione con approvazione Nessuna 
 


S.Fehr Disposizioni 
finali 


Nessuna osservazione con approvazione Nessuna 
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Conclusione (p.f. selezionare una sola casella) 


 Approvazione 


x Approvazione con riserve / proposte di modifica 


 Rielaborazione sostanziale 


 Rifiuto 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Pedro Marques-Vidal 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : - 
 
Adresse : Le Grand Chemin 100, 1066 Epalinges 
 
Kontaktperson : Pedro Marques-Vidal 
 
Telefon : 021 314 09 34 
 
E-Mail : Pedro.marquesvidal@gmail.com 
 
Datum : 11.10.2018 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch

mailto:gever@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


Pedro Marques-
Vidal 


 
Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung sowie der Legalisierungsbestrebungen in anderen Ländern erscheint die Cannabis-Regulierung auch in 
der Schweiz als ein längerfristig wichtiges Thema. Wissenschaftliche Erkenntnisse über die möglichen Folgen einer Cannabis-Regulierung fehlen 
weitgehend. Die Änderung im Betäubungsmittelgesetz kann für die Forschung in der Schweiz eine grosse und einmalige Chance sein, und wird darum 
sehr begrüsst.  
Die Änderung ermöglicht die Untersuchung vieler wissenschaftlicher Fragestellungen zum Umgang mit Cannabis. Um wissenschaftlich valide Daten 
für eine gesundheitspolitische Diskussion erhalten zu können, sind vor allem realitätsnahe Projekte notwendig, wobei der Schutz der Öffentlichkeit 
nicht gefährdet werden darf. 
Um diesem Ziel näher zu kommen, wird im Folgenden ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der Öffentlichkeit, auf die Tabaksteuer, auf das 
Ausschlusskriterium der psychischen Störung sowie auf die Sanktionen gelegt. Ausserdem muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende 
nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
 Pedro 
Marques-Vidal 


 
Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 
 


 
Der Gesundheits- und Jugendschutz, als auch der Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit sind zentrale Anliegen der Forschung. Pedro 
Marques-Vidal teilt daher die Einschätzung, dass diesen Themen bei der 
Ausgestaltung der Pilotversuche grosses Gewicht beizumessen ist. 
Gleichzeitig ist jedoch zu beachten, dass der Artikel realitätsnahe, 
repräsentative und aussagekräftige Versuche ermöglichen muss.  
 
Pedro Marques-Vidal regt an, die Formulierung analog dem erläuternden 
Bericht anzupassen (S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln, 
zweiter Abschnitt). 
 


 
Statt «gewährleisten»: «nötige Beachtung 
schenken» 
 
 


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 


Allgemeine Bemerkungen 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 


 
  


 


Abkürzung 
verwenden) 


Pedro Marques-
Vidal 
  
 


 
Pedro Marques-Vidal begrüsst die in der Verordnung festgehaltenen Zielsetzungen und erachtet die aufgeführten Anforderungen an die Pilotversuche 
mehrheitlich als zielführend und dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dienend. Der Verordnungsentwurf bietet trotz hoher Regelungsdichte 
Gestaltungsspielraum, damit auch unterschiedliche Cannabisregulierungsmodelle erprobt werden können. 
Gerne möchten wir im nachfolgenden Abschnitt auf einige Aspekte hinweisen: 


- Personen mit einer psychischen Störung bzw. mit einer Behandlung mit Psychopharmaka sollten nicht a priori von einer Teilnahme an der 
Studie ausgeschlossen werden.  


- Der Ausschluss aus einem Projekt darf nicht eine verpflichtende Sanktion sein.  
- Für die vorgesehenen wissenschaftlichen Studien sollte keine Tabaksteuer erhoben werden.  
- Der Umfang und die Ausgestaltung der vorgesehenen Schutzmassnahmen sind zu relativieren.  
- Es muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können, dies sollte 


innerhalb und auch für vor der Studie gelten. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 1  
Bst. a 


 
Art. 7 Abs. 1 Bst. a besagt, dass der Gesamt-THC-Gehalt in Cannabis, 
welches im Rahmen von Pilotversuchen zugänglich gemacht wird, maximal 
20 Prozent betragen darf. Dieser Maximalwert wird als angemessen 
erachtet, da er einen Spielraum für die Untersuchung des Einflusses 
verschiedener THC-Gehalte im Rahmen der Pilotversuche zulässt.  
 


 


 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 3 


 
Der Ansatz, die Studien möglichst realen Bedingungen zu unterziehen, wird 
als sehr positiv erachtet. Cannabis im Rahmen der Studien zu einem Preis zu 
verkaufen, welcher die Tabaksteuer enthält, jedoch nicht höher als der 
Schwarzmarktpreis sein sollte, könnte sich gegebenenfalls als schwierig 
herausstellen.  
Die Qualitätsanforderungen an Cannabis, welche sehr begrüsst werden, 
können den Preis bereits erhöhen. Würde zudem die Tabaksteuer erhoben 
werden, ist die Preisgestaltung markant weniger flexibel und könnte dazu 
führen, dass der Verkaufspreis den Schwarzmarktpreis überschreitet. In 
diesem Falle könnte die Rekrutierung der Studienteilnehmenden massiv 
eingeschränkt werden. Ebenfalls sollte berücksichtigt werden, dass ein 
Grossteil der Studienteilnehmenden Cannabis mit Tabak vermengt 
konsumieren wird. Insofern entrichten sie beim Kauf des Tabaks bereits eine 
Tabaksteuer. Bei anderen Konsumformen wie etwa dem Auflösen von 
Cannabisprodukten in Tee stellt sich die Frage, ob eine Tabaksteuer 


 


3 Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen im Rahmen der 
Pilotversuche nicht der Tabaksteuer nach Artikel 3 
Absatz 1 Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 
20092. 
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gerechtfertigt wäre. 
Aus den genannten Gründen würde Pedro Marques-Vidal es begrüssen, 
wenn die Pilotversuche von der Tabaksteuer ausgenommen sind.  
Alternativ könnten die aus der Tabaksteuer gewonnen Mittel 
zweckgebunden für die Forschungsprojekte eingesetzt werden.  
 


 
  
 


 
Art. 12  
Abs. 2 
Bst. a & c 


 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a schliesst Minderjährige aus den Pilotversuchen 
grundsätzlich aus. Dieser Ausschluss ist nachvollziehbar, jedoch ist er aus 
wissenschaftlicher Sicht wenig sinnvoll. Daten zeigen, dass Minderjährige 
Cannabis konsumieren. Aufgrund ihres Entwicklungsstadiums weisen sie ein 
besonders hohes Gefährdungspotential für eine Reihe an körperlichen und 
psychischen Problemen auf. Es ist deshalb essentiell, dass wissenschaftliche 
Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, wie der Konsum von 
Minderjährigen reduziert werden kann. Dies soll in Ausnahmefällen im 
Rahmen eines Pilotversuches möglich sein (siehe nebenstehende 
Formulierung).   
 
Art. 12 Abs. 2 Bst. c schliesst grundsätzlich Personen aus den Studien aus, 
welche an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Dazu möchten wir 
gerne folgende Überlegungen teilen:  


 Psychische Störungen sind weit verbreitet und deren Ausprägung 
sehr unterschiedlich. Dieses Ausschlusskriterium vorbehaltlos 
anzuwenden würde dazu führen, dass ein substantieller Teil von 
potentiellen Teilnehmenden ausgeschlossen würde. Zumal der 
Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen in 
den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-V als 
psychische Störungen gelten, würde diese Bestimmung gar die 
eigentliche Zielgruppe der Cannabiskonsumierenden ausschliessen. 


 Die Repräsentativität der Stichprobe bzw. Generalisierbarkeit der 
Ergebnisse wäre mit diesem absoluten Ausschlusskriterium stark 
eingeschränkt. Personen mit psychischen Belastungen oder 
psychischen Störungen konsumieren häufig Cannabis im Sinne einer 
Selbstmedikation, um das psychische Wohlbefinden zu verbessern. 
Der Ausschluss dieser Personengruppe würde die Untersuchung der 
Fragestellung zur Selbstmedikation verunmöglichen. 


 Sofern Art. 12 Abs. 2 Best. c beibehalten werden sollte, ist es 
wichtig zu klären, wie das Vorhanden bzw. Nicht-Vorhandensein von 


 
2Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen, 
die: 
 


a. Minderjährig sind;  
Minderjährige Personen sind 
grundsätzlich von einer Teilnahme 
ausgeschlossen. Im Sinne einer 
expliziten Ausnahme kann durch das 
BAG ein speziell und ausschliesslich auf 
Minderjährige ausgerichtetes 
Pilotprojekt bewilligt werden. 


b. schwanger sind oder stillen; 
c. an einer ärztlich diagnostizierten 


psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen.  
Personen mit einer psychischen 
Krankheit oder die 
verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen, können an 
der Studie teilnehmen, wenn sie die 
Anforderungen des durch eine 
Ethikkommission bewilligten 
Studienprotokolls erfüllen. 
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psychischen Krankheiten überprüft werden soll. Nicht alle Personen 
mit einer psychischen Störung haben eine ärztliche Diagnose oder 
sind in Behandlung. In diesem Fall wäre etwa an ein Screening zu 
denken. Falls ein Screening Voraussetzung ist, stellt sich die Frage, 
ob ein Screening durch einen Arzt nicht den Rahmen dieser Studien 
sprengen würde und den Charakter einer medizinischen 
Untersuchung annehmen würde. 


 In diesem Zusammenhang ist auch die Begleitung der 
Studienteilnehmenden zu nennen und die Beobachtung des 
gesundheitlichen Wohlbefindens, die es erlaubt bei unerwünschten 
Veränderungen rechtzeitig einzugreifen. 
 


Aus diesen Überlegungen empfehlen wir diese Bestimmung zu streichen 
und nebenstehende aufzunehmen. Ob das Studienprotokoll und die 
definierte Zielgruppe mit den entsprechenden Ein- und Ausschlusskriterium 
aus ethischer Sicht anwendbar sind, soll durch die zuständige 
Ethikkommission geprüft werden. 
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Art. 14 
Abs. 1 


 
Pedro Marques-Vidal erachtet es als sinnvoll, die maximale Bezugsmenge 
auch entsprechend des persönlichen Bedarfs der Probandinnen und 
Probanden zu begrenzen. Damit kann insbesondere auch der Anreiz zu 
Weitergabe bzw. Weiterverkauf reduziert werden. Auch wird die 
vorgesehene monatliche Maximalbezugsmenge von 10 Gramm Gesamt-THC 
als sinnvoll erachtet. Diese Grenzwerte lassen es zu, auch 
schwerstabhängige Personen mit einem hohen Cannabiskonsum in 
geeignete Forschungsprojekte aufzunehmen, ohne dass diese Probandinnen 
und Probanden zusätzlich auf den Schwarzmarkt angewiesen sind. 
  


 


 
  


 
Art. 15  
Abs. 2 


 
In der Verordnung wird genannt, dass die Weitergabe an Dritte und der 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen zum Studienausschluss führen. 
Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass diese Aufgaben nicht der Studienleitung 
übertragen werden, sondern weiterhin den Strafverfolgungsbehörden 
obliegen. Die Studienleitung kommt ihrer Verantwortung in ausreichender 
Weise nach, wenn sie die Studienteilnehmenden auf die Strafbarkeit der 
Weitergabe an Dritte und Konsum an nicht erlaubten Orten hinweist.  
Der erläuternde Bericht könnte folgendermassen ergänzt werden: “Die 
Studienleitung ist dazu verpflichtet, die Studienteilnehmenden über die 
Vorschriften zu informieren. Die Weitergabe an Dritte und der unbefugte 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen, obliegen im Rahmen der 
Pilotversuche weiterhin den Strafverfolgungsbehörden.” 
 
Aus wissenschaftlicher Sicht muss verhindert werden Probanden aus einer 
Studie auszuschliessen. Aus diesem Grund möchten wir anregen zu prüfen, 
ob nicht das heute bereits geltende Ordnungsbussenverfahren bei 
Cannabiskonsum, anstelle eines Studienausschlusses, auch für das 
“Studiencannabis” zur Anwendung kommen könnte (BetmG Art. 19b und 
Art. 28b).  
Innerhalb eines Versuchs sollten andere Sanktionsformen möglich sein, wie 
z.B. den temporären Ausschluss vom Verkauf oder die Verpflichtung zur 
Beratung.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 Konsum 
1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im 
öffentlich zugänglichen Raum konsumiert, wird 
durch die Bewilligungsinhaberin bzw. den 
Bewilligungsinhaber mit geeigneten 
Massnahmen bis hin zum Studienausschluss 
sanktioniert. vom Pilotversuch ausgeschlossen. 
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Art. 16 
Abs. 1 


 
Die gesundheitlichen Auswirkungen zu überwachen wird als schwierig 
betrachtet, da diese oftmals erst im Nachhinein auftreten. Der 
Gesundheitszustand hingegen kann überwacht werden.   


 
Die Inhaberinnnen und Inhaber von Bewilligungen 
für Pilotversuche überwachen die 
gesundheitlichen Auswirkungen auf den 
Gesundheitszustand der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer und stellen deren Behandlung im Falle 
von studienbedingten gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen sicher. 
 


 
  


 
Art. 17 


 
Art. 17 besagt, dass nicht verwendete Produkte der zuständigen kantonalen 
Vollzugsbehörde zur Verwertung oder Vernichtung zu übergeben sei. Dabei 
ist anzumerken, dass auch die Rückgabe an den Produzenten eine weitere 
Möglichkeit darstellen könnte. Insbesondere könnten durch den 
Rückkaufpreis die Ausgaben in Bezug auf Cannabis reduziert werden. 
 


 
Nach Abschluss des Pilotversuchs nicht 
verwendete Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 sind 
der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zur 
Verwertung oder Vernichtung zu übergeben oder 
dem Produzenten zurückzugeben. 


 
  


 
Art. 18  
Abs. 2  
Bst. h 


 
Die Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Öffentlichkeit ist Bestandteil der Gesuche. Wie bereits im Zusammenhang 
mit Art. 8a Abs. 1 Bst. h des Betäubungsmittelgesetzes erwähnt, ist dies ein 
zentraler Aspekt, welcher jedoch nicht vollumfänglich gewährleistet werden 
kann. Deshalb empfehlen wir nebenstehende Anpassung. 


 
Beschreibung der Vorkehrungen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie  zur angemessenen 
Berücksichtigung der Sicherheit der 
Öffentlichkeit. 


 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Dr. rer. nat. Grit Sommer, Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Bern 


Abkürzung der Firma / Organisation : ISPM Bern 


Adresse : Mittelstrasse 43 


Kontaktperson : Dr. rer. nat. Grit Sommer 


Telefon : 031 631 33 47 


E-Mail : grit.sommer@ispm.unibe.ch 


Datum : 16.10.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


ISPM Bern 


 
Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung sowie der Legalisierungsbestrebungen in anderen Ländern erscheint die Cannabis-Regulierung auch in 
der Schweiz als ein längerfristig wichtiges Thema. Wissenschaftliche Erkenntnisse über die möglichen Folgen einer Cannabis-Regulierung fehlen 
weitgehend. Die Änderung im Betäubungsmittelgesetz kann für die Forschung in der Schweiz eine grosse und einmalige Chance sein, und wird darum 
sehr begrüsst.  
Die Änderung ermöglicht die Untersuchung vieler wissenschaftlicher Fragestellungen zum Umgang mit Cannabis. Um wissenschaftlich valide Daten 
für eine gesundheitspolitische Diskussion erhalten zu können, sind vor allem realitätsnahe Projekte notwendig, wobei der Schutz der Öffentlichkeit 
nicht gefährdet werden darf. 
Um diesem Ziel näher zu kommen, wird im Folgenden ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der Öffentlichkeit, auf die Tabaksteuer, auf das 
Ausschlusskriterium der psychischen Störung sowie auf die Sanktionen gelegt. Ausserdem muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende 
nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
 ISPM Bern 


 
Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 
 


 
Der Gesundheits- und Jugendschutz, als auch der Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit sind zentrale Anliegen der Forschung. ISPM Bern 
teilt daher die Einschätzung, dass diesen Themen bei der Ausgestaltung der 
Pilotversuche grosses Gewicht beizumessen ist. Gleichzeitig ist jedoch zu 
beachten, dass der Artikel realitätsnahe, repräsentative und aussagekräftige 
Versuche ermöglichen muss.  
 
ISPM Bern regt an, die Formulierung analog dem erläuternden Bericht 
anzupassen (S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln, 
zweiter Abschnitt). 
 


 
Statt «gewährleisten»: «nötige Beachtung 
schenken» 
 
 


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 


Allgemeine Bemerkungen 
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Abkürzung 
verwenden) 


ISPM Bern  
 


 
ISPM Bern begrüsst die in der Verordnung festgehaltenen Zielsetzungen und erachtet die aufgeführten Anforderungen an die Pilotversuche 
mehrheitlich als zielführend und dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dienend. Der Verordnungsentwurf bietet trotz hoher Regelungsdichte 
Gestaltungsspielraum, damit auch unterschiedliche Cannabisregulierungsmodelle erprobt werden können. 
Gerne möchten wir im nachfolgenden Abschnitt auf einige Aspekte hinweisen: 


- Personen mit einer psychischen Störung bzw. mit einer Behandlung mit Psychopharmaka sollten nicht a priori von einer Teilnahme an der 
Studie ausgeschlossen werden.  


- Der Ausschluss aus einem Projekt darf nicht eine verpflichtende Sanktion sein.  
- Für die vorgesehenen wissenschaftlichen Studien sollte keine Tabaksteuer erhoben werden.  
- Der Umfang und die Ausgestaltung der vorgesehenen Schutzmassnahmen sind zu relativieren.  
- Es muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können, dies sollte 


innerhalb und auch für vor der Studie gelten. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 1  
Bst. a 


 
Art. 7 Abs. 1 Bst. a besagt, dass der Gesamt-THC-Gehalt in Cannabis, 
welches im Rahmen von Pilotversuchen zugänglich gemacht wird, maximal 
20 Prozent betragen darf. Dieser Maximalwert wird als angemessen 
erachtet, da er einen Spielraum für die Untersuchung des Einflusses 
verschiedener THC-Gehalte im Rahmen der Pilotversuche zulässt.  
 


 


 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 3 


 
Der Ansatz, die Studien möglichst realen Bedingungen zu unterziehen, wird 
als sehr positiv erachtet. Cannabis im Rahmen der Studien zu einem Preis zu 
verkaufen, welcher die Tabaksteuer enthält, jedoch nicht höher als der 
Schwarzmarktpreis sein sollte, könnte sich gegebenenfalls als schwierig 
herausstellen.  
Die Qualitätsanforderungen an Cannabis, welche sehr begrüsst werden, 
können den Preis bereits erhöhen. Würde zudem die Tabaksteuer erhoben 
werden, ist die Preisgestaltung markant weniger flexibel und könnte dazu 
führen, dass der Verkaufspreis den Schwarzmarktpreis überschreitet. In 
diesem Falle könnte die Rekrutierung der Studienteilnehmenden massiv 
eingeschränkt werden. Ebenfalls sollte berücksichtigt werden, dass ein 
Grossteil der Studienteilnehmenden Cannabis mit Tabak vermengt 
konsumieren wird. Insofern entrichten sie beim Kauf des Tabaks bereits eine 
Tabaksteuer. Bei anderen Konsumformen wie etwa dem Auflösen von 
Cannabisprodukten in Tee stellt sich die Frage, ob eine Tabaksteuer 


 


3 Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen im Rahmen der Pilotversuche 
nicht der Tabaksteuer nach Artikel 3 Absatz 1 
Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 20092. 
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gerechtfertigt wäre. 
Aus den genannten Gründen würde ISPM Bern es begrüssen, wenn die 
Pilotversuche von der Tabaksteuer ausgenommen sind.  
Alternativ könnten die aus der Tabaksteuer gewonnen Mittel 
zweckgebunden für die Forschungsprojekte eingesetzt werden.  
 


 
  
 


 
Art. 12  
Abs. 2 
Bst. a & c 


 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a schliesst Minderjährige aus den Pilotversuchen 
grundsätzlich aus. Dieser Ausschluss ist nachvollziehbar, jedoch ist er aus 
wissenschaftlicher Sicht wenig sinnvoll. Daten zeigen, dass Minderjährige 
Cannabis konsumieren. Aufgrund ihres Entwicklungsstadiums weisen sie ein 
besonders hohes Gefährdungspotential für eine Reihe an körperlichen und 
psychischen Problemen auf. Es ist deshalb essentiell, dass wissenschaftliche 
Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, wie der Konsum von 
Minderjährigen reduziert werden kann. Dies soll in Ausnahmefällen im 
Rahmen eines Pilotversuches möglich sein (siehe nebenstehende 
Formulierung).   
 
Art. 12 Abs. 2 Bst. c schliesst grundsätzlich Personen aus den Studien aus, 
welche an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Dazu möchten wir 
gerne folgende Überlegungen teilen:  


 Psychische Störungen sind weit verbreitet und deren Ausprägung 
sehr unterschiedlich. Dieses Ausschlusskriterium vorbehaltlos 
anzuwenden würde dazu führen, dass ein substantieller Teil von 
potentiellen Teilnehmenden ausgeschlossen würde. Zumal der 
Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen in 
den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-V als 
psychische Störungen gelten, würde diese Bestimmung gar die 
eigentliche Zielgruppe der Cannabiskonsumierenden ausschliessen. 


 Die Repräsentativität der Stichprobe bzw. Generalisierbarkeit der 
Ergebnisse wäre mit diesem absoluten Ausschlusskriterium stark 
eingeschränkt. Personen mit psychischen Belastungen oder 
psychischen Störungen konsumieren häufig Cannabis im Sinne einer 
Selbstmedikation, um das psychische Wohlbefinden zu verbessern. 
Der Ausschluss dieser Personengruppe würde die Untersuchung der 
Fragestellung zur Selbstmedikation verunmöglichen. 


 Sofern Art. 12 Abs. 2 Best. c beibehalten werden sollte, ist es 
wichtig zu klären, wie das Vorhanden bzw. Nicht-Vorhandensein von 


 
2Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen, 
die: 
 


a. Minderjährig sind;  
Minderjährige Personen sind grundsätzlich 
von einer Teilnahme ausgeschlossen. Im 
Sinne einer expliziten Ausnahme kann 
durch das BAG ein speziell und 
ausschliesslich auf Minderjährige 
ausgerichtetes Pilotprojekt bewilligt 
werden. 


b. schwanger sind oder stillen; 
c. an einer ärztlich diagnostizierten 


psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka 
einnehmen.  
Personen mit einer psychischen Krankheit 
oder die verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen, können an 
der Studie teilnehmen, wenn sie die 
Anforderungen des durch eine 
Ethikkommission bewilligten 
Studienprotokolls erfüllen. 
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psychischen Krankheiten überprüft werden soll. Nicht alle Personen 
mit einer psychischen Störung haben eine ärztliche Diagnose oder 
sind in Behandlung. In diesem Fall wäre etwa an ein Screening zu 
denken. Falls ein Screening Voraussetzung ist, stellt sich die Frage, 
ob ein Screening durch einen Arzt nicht den Rahmen dieser Studien 
sprengen würde und den Charakter einer medizinischen 
Untersuchung annehmen würde. 


 In diesem Zusammenhang ist auch die Begleitung der 
Studienteilnehmenden zu nennen und die Beobachtung des 
gesundheitlichen Wohlbefindens, die es erlaubt bei unerwünschten 
Veränderungen rechtzeitig einzugreifen. 
 


Aus diesen Überlegungen empfehlen wir diese Bestimmung zu streichen 
und nebenstehende aufzunehmen. Ob das Studienprotokoll und die 
definierte Zielgruppe mit den entsprechenden Ein- und Ausschlusskriterium 
aus ethischer Sicht anwendbar sind, soll durch die zuständige 
Ethikkommission geprüft werden. 
 


  
Art. 14 Abs. 1 


 
ISPM Bern erachtet es als sinnvoll, die maximale Bezugsmenge auch 
entsprechend des persönlichen Bedarfs der Probandinnen und Probanden zu 
begrenzen. Damit kann insbesondere auch der Anreiz zu Weitergabe bzw. 
Weiterverkauf reduziert werden. Auch wird die vorgesehene monatliche 
Maximalbezugsmenge von 10 Gramm Gesamt-THC als sinnvoll erachtet. 
Diese Grenzwerte lassen es zu, auch schwerstabhängige Personen mit 
einem hohen Cannabiskonsum in geeignete Forschungsprojekte 
aufzunehmen, ohne dass diese Probandinnen und Probanden zusätzlich auf 
den Schwarzmarkt angewiesen sind. 
  


 


 
  


 
Art. 15  
Abs. 2 


 
In der Verordnung wird genannt, dass die Weitergabe an Dritte und der 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen zum Studienausschluss führen. 
Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass diese Aufgaben nicht der Studienleitung 
übertragen werden, sondern weiterhin den Strafverfolgungsbehörden 
obliegen. Die Studienleitung kommt ihrer Verantwortung in ausreichender 
Weise nach, wenn sie die Studienteilnehmenden auf die Strafbarkeit der 
Weitergabe an Dritte und Konsum an nicht erlaubten Orten hinweist.  
Der erläuternde Bericht könnte folgendermassen ergänzt werden: “Die 
Studienleitung ist dazu verpflichtet, die Studienteilnehmenden über die 
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Vorschriften zu informieren. Die Weitergabe an Dritte und der unbefugte 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen, obliegen im Rahmen der 
Pilotversuche weiterhin den Strafverfolgungsbehörden.” 
 
Aus wissenschaftlicher Sicht muss verhindert werden Probanden aus einer 
Studie auszuschliessen. Aus diesem Grund möchten wir anregen zu prüfen, 
ob nicht das heute bereits geltende Ordnungsbussenverfahren bei 
Cannabiskonsum, anstelle eines Studienausschlusses, auch für das 
“Studiencannabis” zur Anwendung kommen könnte (BetmG Art. 19b und 
Art. 28b).  
Innerhalb eines Versuchs sollten andere Sanktionsformen möglich sein, wie 
z.B. den temporären Ausschluss vom Verkauf oder die Verpflichtung zur 
Beratung.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 Konsum 
1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im 
öffentlich zugänglichen Raum konsumiert, wird 
durch die Bewilligungsinhaberin bzw. den 
Bewilligungsinhaber mit geeigneten Massnahmen 
bis hin zum Studienausschluss sanktioniert. vom 
Pilotversuch ausgeschlossen. 
 


 
  


 
Art. 16 
Abs. 1 


 
Die gesundheitlichen Auswirkungen zu überwachen wird als schwierig 
betrachtet, da diese oftmals erst im Nachhinein auftreten. Der 
Gesundheitszustand hingegen kann überwacht werden.   


 
Die Inhaberinnnen und Inhaber von Bewilligungen 
für Pilotversuche überwachen die gesundheitlichen 
Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellen deren 
Behandlung im Falle von studienbedingten 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen sicher. 
 


 
  


 
Art. 17 


 
Art. 17 besagt, dass nicht verwendete Produkte der zuständigen kantonalen 
Vollzugsbehörde zur Verwertung oder Vernichtung zu übergeben sei. Dabei 
ist anzumerken, dass auch die Rückgabe an den Produzenten eine weitere 
Möglichkeit darstellen könnte. Insbesondere könnten durch den 
Rückkaufpreis die Ausgaben in Bezug auf Cannabis reduziert werden. 
 


 
Nach Abschluss des Pilotversuchs nicht 
verwendete Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 sind 
der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zur 
Verwertung oder Vernichtung zu übergeben oder 
dem Produzenten zurückzugeben. 


 
  


 
Art. 18  
Abs. 2  
Bst. h 


 
Die Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Öffentlichkeit ist Bestandteil der Gesuche. Wie bereits im Zusammenhang 
mit Art. 8a Abs. 1 Bst. h des Betäubungsmittelgesetzes erwähnt, ist dies ein 
zentraler Aspekt, welcher jedoch nicht vollumfänglich gewährleistet werden 
kann. Deshalb empfehlen wir nebenstehende Anpassung. 


 
Beschreibung der Vorkehrungen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie  zur angemessenen 
Berücksichtigung der Sicherheit der Öffentlichkeit. 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Prise de position de 
 
 
 
Nom / entreprise / organisation : Maurane Riesen, députée au Grand Conseil bernois 
 
 
Abréviation de l’entr. / org. : riesenm 
 
 
Adresse : Rue du Collège 19, 2605 Sonceboz, Berne 
 
 
Personne de référence : Maurane Riesen 
 
 
Téléphone : 076 588 52 99 
 
 
Courriel : riesen.m(at)gmail.com 
 
 
Date : 24.10.2018 
 
 
 
Informations importantes : 
 
1. Veuillez n'effectuer aucun changement dans le format du formulaire. 
 
2. Si vous souhaitez supprimer certains tableaux dans le formulaire, vous avez la possibilité d'ôter la protection du texte sous « Outils/Ôter la protection ». 
 
4. Veuillez envoyer votre prise de position par voie électronique avant le 25 octobre 2018 à l'adresse suivante : pilotversuchecannabis@bag.admin.ch 
sowie gever@bag.admin.ch  
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Modification de la loi sur les stupéfiants (LStup) 


Nom / 
entreprise 
(prière d’utiliser 
l’abréviation 
indiquée à la 
première page) 


Remarques générales 


 
riesenm  


 
La régulation et légalisation de la consommation du cannabis sont des thèmes d’actualité de haute importance.  
Cependant, des données scientifiques sur les effets d’une légalisation du cannabis manquent cruellement. Ces données sont pourtant nécessaires 
pour justifier des décisions politiques en lien avec la consommation du cannabis. La modification de la LStup est donc une réelle opportunité pour la 
recherche scientifique appliquée en lien avec une problématique très actuelle.  
Afin de pouvoir répondre aux différentes questions liées à une réglementation du cannabis, il est particulièrement important de pouvoir mener des 
projets dans un contexte qui soit le plus proche possible de la réalité, tout en garantissant la protection des citoyens. Pour arriver à cet objectif, les 
remarques qui suivent portent une attention particulière sur la protection du public, sur la taxe sur le tabac, sur les critères d’exclusion portant sur les 
troubles psychiques ainsi que sur sanctions. De plus, il faut absolument veiller à ce que les participants à l’étude ne puissent être poursuivis 
pénalement pour leur consommation de cannabis dans le cadre du projet.  


    Nom / 
entreprise article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


 
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      


 
      
 


 
      


 
      


 
      







Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes 
avec cannabis)  


Procédure de consultation du 4 juillet au 25 octobre 2018 
 


  


 


 
 
 
 
 
 
 
 


Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants 


Nom / 
entreprise 
(prière d’utiliser 
l’abréviation 
indiquée à la 
première page) 


Remarques générales 


 
riesenm 
 


 
La présente ordonnance donne le cadre nécessaire à la réalisation de projets pilotes dans le but d’obtenir des données scientifiques en lien avec la 
consommation de cannabis. Elle permet d’étudier différents modèles potentiels de régulations. Toutefois, il est nécessaire de mentionner les 
remarques suivantes :  


- les personnes avec des troubles psychiques ne devraient a priori pas être exclues de la participation à l’étude ; 
- l’exclusion de l’étude ne devrait pas être une sanction obligatoire ; 
- pour le déroulement des études scientifiques, les produits ne devraient pas être soumis à l’impôt sur le tabac ; 
- la portée et la structure des mesures de protections prévues doivent être adaptées ; 
- il est primordial d’assurer le fait que les participants à l’étude ne puissent pas être poursuivis pénalement pour leur consommation de cannabis 


durant toute la durée de l’étude.  
    Nom / 
entreprise 


article commentaires / remarques modification proposée (texte proposé) 


 
riesenm 
 


 
7 al. 1a 


 
Bien que le taux maximal de 20% soit raisonnable, une limitation fixe réduit 
inutilement la marge de manœuvre d’une étude et ne semble pas nécessaire 
dans l’ordonnance. Une telle limitation devrait être décidée dans le cadre de 
la procédure d’autorisation. 


 
la teneur totale en THC doit être adaptée aux 
objectifs de l’étude doit ne doit pas dépasser 
20 %; 


 
riesenm 
 
 


 
7 al. 3 


 
En raison de la qualité attendue des produits utilisés dans le cadre de l’étude, 
les soumettre par ailleurs à l’imposition sur le tabac va peser sur le prix du 
produit. Or le produit vendu dans le cadre de l’étude doit correspondre aux 
prix du marché noir. Si le coût du produit dans le cadre de l’étude n’est pas 


 
3 


Les produits destinés à être fumés ou vaporisés ou 


qui peuvent être utilisés à cet  


Égard dans le cadre de projets pilotes ne sont pas 
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compétitif avec le prix sur le marché noir, cela limiterait la participation à 
l’étude et pourrait induire un biais considérable. De plus, étant donné les 
possibilités de consommations autres que par la fumée, se pose la question 
de savoir si cette imposition est justifiée, sachant que la majorité des 
participants participent déjà à la taxe sur le tabac vu qu’ils mélangent le 
produit avec du tabac pour la consommation. Il serait donc pertinent 
d’exempter d’impôt sur le tabac les produits de l’étude. 


soumis à l’impôt sur le tabac au sens de l’art. 3, al. 


1, de l’ordonnance du  


14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac 
2 


.  
 


 
riesenm 
 


 
12 al.2 


 
Les restrictions nommées ne semblent pas justifiées d’un point de vue 
scientifique. La consommation des mineurs est un objet d’étude important et 
améliorer les connaissances dans le cadre de ce groupe à risque permettrait 
de mieux faire face aux problématiques qui y sont liées. Ceci s’applique 
également aux femmes enceintes ou allaitent un enfant. Concernant les 
personnes atteintes de maladies psychiques, il est important de faire les 
remarques suivantes : 


- L’exclusion de ce groupe de personne porterait sérieusement 
atteinte à la représentativité de l’étude. En effet, vu l’étendue des 
troubles psychiques et les différences de gravités qu’elles 
comportent, exclure toute personnes atteinte de maladie psychique 
demanderait d’exclure un grand nombre de participants potentiels. 
De plus, selon les systèmes de classification ICD-10 et DSM-V, 
l’abus ou la dépendance à des substances psychoactive est 
considéré comme un trouble psychique. Ce faisant, le groupe cible 
de l’étude en serait donc exclu.  


- La représentativité de l’échantillon d’étude par rapport à la population 
générale serait remise en cause. Les personnes atteintes de troubles 
psychiques utilisent souvent le cannabis dans le cadre de 
l’automédication, afin d’améliorer leur bien-être psychique. 
L’exclusion de ce groupe de personne empêcherait donc d’étudier la 
question sous l’angle de l’automédication. 


- Si l’article 12 al. 2 devait être maintenu, il serait important de clarifier 
comment la présence ou non de troubles psychique devrait être 
vérifiée. Pas toutes les personnes ayant des troubles psychiques ont 
reçu un diagnostic médical ou sont sous traitement. Il pourrait donc 
être question d’introduire un dépistage pour les troubles psychiques. 
Un tel dépistage fait par un médecin risquerait de d’entraver le cadre 
de l’étude pilote et donnerait une impression d’examen médical. 


- Le suivi ainsi que l’observation du bien-être médical des participants 
à l’étude permettront d’intervenir à temps si des changements 


 
Tracer l’alinéa 2 en entier 
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devaient subvenir. 
En raison des éléments mentionnés ci-dessus, je recommande de renoncer à 
ces critères d’exclusion. Le protocole d’étude ainsi que la définition des 
groupes cibles et des critères d’inclusion et d’exclusion doivent être définis 
dans le cadre de la procédure d’autorisation. 


 
riesenm 
 


 
14 al. 1 


 
La limite de 10 grammes par mois semble tout à fait justifiée et permet 
d’inclure également les personnes à haute consommation dans l’étude sans 
qu’elles doivent se procurer de la marchandise additionnelle sur le marché 
noir. La limite de 5 grammes par remise par contre ne semble pas forcément 
adaptée étant donné qu’il est difficile de définir précisément une remise et 
cette règle pourrait être contournée facilement en s’adressant à plusieurs 
distributions différentes. Il serait également important de laisser la possibilité 
d’étendre cette limite par l’OFSP dans le cadre de certains projets 
spécifiques.  


 
1 


La quantité de produits au sens de l’art. 7, al. 1, 


remise à un participant se base sur les besoins 


mensuels personnels. Elle ne doit pas dépasser 5 


grammes de THC par remise et 10 grammes de 


THC par mois. Des dérogations à cette limite pour 


des projets spécifiques doivent être approuvées par 


l’OFSP 
 


 
riesenm 
 
 


 
15 al.2 


 
Il est important de relever que la transmission de ces produits à autrui ou la 
consommation dans les espaces publics ne relève pas de la compétence de 
la direction de l’étude mais est de la responsabilité des forces de l’ordre. La 
direction de l’étude assume ses responsabilités en la matière en informant 
les participants que la consommation sur des lieux publics et la tranmission à 
autrui constituent des infractions à la loi. Le rapport explicatif pourrait être 
adapté en ajoutant que « La direction de l’étude est tenue d’informer les 
participants de la réglementation en vigueur. La transmission de produits à 
des tiers et la consommation en lieu public dans le cadre du projet pilote 
relève de la responsabilité des autorités de poursuite pénale.  
Pour des raisons scientifiques, il faut éviter l’exclusion des participants à 
l’étude. C’est pourquoi il serait important de vérifier si la procédure relative 
aux amendes d’ordre peut être appliquée aussi dans le contexte de l’étude 
(LStup art.19b et art, 28b). Dans le cadre d’une telle étude, d’autres 
sanctions que l’exclusion devraient être possible telles qu’une interdiction 
temporaire d’achat ou l’obligation de consulter un-e conseiller-ère.  


 
Quiconque transmet ces produits ou les consomme 


dans des espaces publics sera sanctionné par le 


titulaire de l’autorisation par des mesures adaptées 


pouvant aller jusqu’à l’exclusion exclu de l’essai 


pilote.  
 


 
riesenm 
 


 
16 al.1 


 
Surveiller les effets sur la santé dans l’ensemble semble difficilement 
faisable étant donné que ces derniers apparaissent souvent plus tard. Par 
contre, il est possible de surveiller l’état de santé des participants.  


 
Les titulaires d’autorisations pour des essais pilotes 


surveillent l’état de santé les effets sur la santé des 


participants et garantissent leur traitement si des 


problèmes de santé liés à l’étude devaient survenir.  
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riesenm 17 Il devrait également être possible de rendre les produits non-utilisés au 
producteur. Ainsi, grâce au prix de rachat, il sera possible de réduire les 
dépenses liées au cannabis.  


Les produits au sens de l’art. 7, al. 1, qui n’ont pas 


été utilisés à la fin de l’essai pilote doivent être 


transmis aux autorités cantonales d’exécution 


compétentes pour être réutilisés ou détruits ou 


doivent être retournés au producteur.  
 


riesenm 18 al.2h La description des dispositions prises pour assurer la sécurité publique fait 
partie de la requête. Comme déjà mentionné dans la LStup art.8a al. 1, la 
sécurité représente un aspect central. Mais cet aspect ne peut être 
totalement garanti. Je propose donc une légère adaptation de la formulation. 


Une description du dispositif visant à assurer la 


sécurité des participants ainsi que de la prise en 


compte de la sécurité du public;  
 


 
 
 
 
 
 


 


Notre conclusion (cochez svp. une seule case) 


 Acceptation 


 Acceptation avec réserves / propositions de modifications 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Dr. Larissa J. Maier, PhD 
 


 
Abkürzung der Firma / Organisation : UCSF 
 
 
Adresse : 1350 3rd Ave, CA-94122 San Francisco 
 
Kontaktperson : Larissa J. Maier 
 
 
Telefon : +1-415-601-4034 
 
 
E-Mail : larissa.maier@ucsf.edu 
 
Datum : 25.10.2018 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie 


gever@bag.admin.ch  
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 Larissa J. 
Maier 


 
Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung sowie der Legalisierungsbestrebungen in anderen Ländern erscheint die Cannabis-Regulierung auch in 
der Schweiz als ein längerfristig wichtiges Thema. Wissenschaftliche Erkenntnisse über die möglichen Folgen einer Cannabis-Regulierung fehlen 
weitgehend. Die Änderung im Betäubungsmittelgesetz kann für die Forschung in der Schweiz eine grosse und einmalige Chance sein, und wird darum 
sehr begrüsst.  
Die Änderung ermöglicht die Untersuchung vieler wissenschaftlicher Fragestellungen zum Umgang mit Cannabis. Um wissenschaftlich valide Daten 
für eine gesundheitspolitische Diskussion erhalten zu können, sind vor allem realitätsnahe Projekte notwendig, wobei der Schutz der Öffentlichkeit 
nicht gefährdet werden darf. 
Um diesem Ziel näher zu kommen, wird im Folgenden ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der Öffentlichkeit, auf die Tabaksteuer, auf das 
Ausschlusskriterium der psychischen Störung sowie auf die Sanktionen gelegt. Ausserdem muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende 
nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
 Larissa J. 
Maier 


 
Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 
 


 
Der Gesundheits- und Jugendschutz, als auch der Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit sind zentrale Anliegen der Forschung. Larissa J. 
Maier teilt daher die Einschätzung, dass diesen Themen bei der 
Ausgestaltung der Pilotversuche grosses Gewicht beizumessen ist. 
Gleichzeitig ist jedoch zu beachten, dass der Artikel realitätsnahe, 
repräsentative und aussagekräftige Versuche ermöglichen muss.  
 
Larissa J. Maier regt an, die Formulierung analog dem erläuternden Bericht 
anzupassen (S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln, 
zweiter Abschnitt). 
 


 
Statt «gewährleisten»: «nötige Beachtung 
schenken» 
 
 


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 


Allgemeine Bemerkungen 
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Abkürzung 
verwenden) 


Larissa J. Maier 
  
 


 
Larissa J. Maier begrüsst die in der Verordnung festgehaltenen Zielsetzungen und erachtet die aufgeführten Anforderungen an die Pilotversuche 
mehrheitlich als zielführend und dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dienend. Der Verordnungsentwurf bietet trotz hoher Regelungsdichte 
Gestaltungsspielraum, damit auch unterschiedliche Cannabisregulierungsmodelle erprobt werden können. 
Gerne möchten wir im nachfolgenden Abschnitt auf einige Aspekte hinweisen: 


- Personen mit einer psychischen Störung bzw. mit einer Behandlung mit Psychopharmaka sollten nicht a priori von einer Teilnahme an der 
Studie ausgeschlossen werden.  


- Der Ausschluss aus einem Projekt darf nicht eine verpflichtende Sanktion sein.  
- Für die vorgesehenen wissenschaftlichen Studien sollte keine Tabaksteuer erhoben werden.  
- Der Umfang und die Ausgestaltung der vorgesehenen Schutzmassnahmen sind zu relativieren.  
- Es muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können, dies sollte 


innerhalb und auch für vor der Studie gelten. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 1  
Bst. a 


 
Art. 7 Abs. 1 Bst. a besagt, dass der Gesamt-THC-Gehalt in Cannabis, 
welches im Rahmen von Pilotversuchen zugänglich gemacht wird, maximal 
20 Prozent betragen darf. Dieser Maximalwert wird als angemessen 
erachtet, da er einen Spielraum für die Untersuchung des Einflusses 
verschiedener THC-Gehalte im Rahmen der Pilotversuche zulässt.  
 


 


 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 3 


 
Der Ansatz, die Studien möglichst realen Bedingungen zu unterziehen, wird 
als sehr positiv erachtet. Cannabis im Rahmen der Studien zu einem Preis zu 
verkaufen, welcher die Tabaksteuer enthält, jedoch nicht höher als der 
Schwarzmarktpreis sein sollte, könnte sich gegebenenfalls als schwierig 
herausstellen.  
Die Qualitätsanforderungen an Cannabis, welche sehr begrüsst werden, 
können den Preis bereits erhöhen. Würde zudem die Tabaksteuer erhoben 
werden, ist die Preisgestaltung markant weniger flexibel und könnte dazu 
führen, dass der Verkaufspreis den Schwarzmarktpreis überschreitet. In 
diesem Falle könnte die Rekrutierung der Studienteilnehmenden massiv 
eingeschränkt werden. Ebenfalls sollte berücksichtigt werden, dass ein 
Grossteil der Studienteilnehmenden Cannabis mit Tabak vermengt 
konsumieren wird. Insofern entrichten sie beim Kauf des Tabaks bereits eine 
Tabaksteuer. Bei anderen Konsumformen wie etwa dem Auflösen von 
Cannabisprodukten in Tee stellt sich die Frage, ob eine Tabaksteuer 


 


3 Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen im Rahmen der Pilotversuche 
nicht der Tabaksteuer nach Artikel 3 Absatz 1 
Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 20092. 
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gerechtfertigt wäre. 
Aus den genannten Gründen würde Larissa J. Maier es begrüssen, wenn die 
Pilotversuche von der Tabaksteuer ausgenommen sind.  
Alternativ könnten die aus der Tabaksteuer gewonnen Mittel 
zweckgebunden für die Forschungsprojekte eingesetzt werden.  
 


 
  
 


 
Art. 12  
Abs. 2 
Bst. a & c 


 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a schliesst Minderjährige aus den Pilotversuchen 
grundsätzlich aus. Dieser Ausschluss ist nachvollziehbar, jedoch ist er aus 
wissenschaftlicher Sicht wenig sinnvoll. Daten zeigen, dass Minderjährige 
Cannabis konsumieren. Aufgrund ihres Entwicklungsstadiums weisen sie ein 
besonders hohes Gefährdungspotential für eine Reihe an körperlichen und 
psychischen Problemen auf. Es ist deshalb essentiell, dass wissenschaftliche 
Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, wie der Konsum von 
Minderjährigen reduziert werden kann. Dies soll in Ausnahmefällen im 
Rahmen eines Pilotversuches möglich sein (siehe nebenstehende 
Formulierung).   
 
Art. 12 Abs. 2 Bst. c schliesst grundsätzlich Personen aus den Studien aus, 
welche an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Dazu möchten wir 
gerne folgende Überlegungen teilen:  


 Psychische Störungen sind weit verbreitet und deren Ausprägung 
sehr unterschiedlich. Dieses Ausschlusskriterium vorbehaltlos 
anzuwenden würde dazu führen, dass ein substantieller Teil von 
potentiellen Teilnehmenden ausgeschlossen würde. Zumal der 
Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen in 
den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-V als 
psychische Störungen gelten, würde diese Bestimmung gar die 
eigentliche Zielgruppe der Cannabiskonsumierenden ausschliessen. 


 Die Repräsentativität der Stichprobe bzw. Generalisierbarkeit der 
Ergebnisse wäre mit diesem absoluten Ausschlusskriterium stark 
eingeschränkt. Personen mit psychischen Belastungen oder 
psychischen Störungen konsumieren häufig Cannabis im Sinne einer 
Selbstmedikation, um das psychische Wohlbefinden zu verbessern. 
Der Ausschluss dieser Personengruppe würde die Untersuchung der 
Fragestellung zur Selbstmedikation verunmöglichen. 


 Sofern Art. 12 Abs. 2 Best. c beibehalten werden sollte, ist es 
wichtig zu klären, wie das Vorhanden bzw. Nicht-Vorhandensein von 


 
2Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen, 
die: 
 


a. Minderjährig sind;  
Minderjährige Personen sind grundsätzlich 
von einer Teilnahme ausgeschlossen. Im 
Sinne einer expliziten Ausnahme kann 
durch das BAG ein speziell und 
ausschliesslich auf Minderjährige 
ausgerichtetes Pilotprojekt bewilligt 
werden. 


b. schwanger sind oder stillen; 
c. an einer ärztlich diagnostizierten 


psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka 
einnehmen.  
Personen mit einer psychischen Krankheit 
oder die verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen, können an 
der Studie teilnehmen, wenn sie die 
Anforderungen des durch eine 
Ethikkommission bewilligten 
Studienprotokolls erfüllen. 
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psychischen Krankheiten überprüft werden soll. Nicht alle Personen 
mit einer psychischen Störung haben eine ärztliche Diagnose oder 
sind in Behandlung. In diesem Fall wäre etwa an ein Screening zu 
denken. Falls ein Screening Voraussetzung ist, stellt sich die Frage, 
ob ein Screening durch einen Arzt nicht den Rahmen dieser Studien 
sprengen würde und den Charakter einer medizinischen 
Untersuchung annehmen würde. 


 In diesem Zusammenhang ist auch die Begleitung der 
Studienteilnehmenden zu nennen und die Beobachtung des 
gesundheitlichen Wohlbefindens, die es erlaubt bei unerwünschten 
Veränderungen rechtzeitig einzugreifen. 
 


Aus diesen Überlegungen empfehlen wir diese Bestimmung zu streichen 
und nebenstehende aufzunehmen. Ob das Studienprotokoll und die 
definierte Zielgruppe mit den entsprechenden Ein- und Ausschlusskriterium 
aus ethischer Sicht anwendbar sind, soll durch die zuständige 
Ethikkommission geprüft werden. 
 


  
Art. 14 Abs. 1 


 
Larissa J. Maier erachtet es als sinnvoll, die maximale Bezugsmenge auch 
entsprechend des persönlichen Bedarfs der Probandinnen und Probanden zu 
begrenzen. Damit kann insbesondere auch der Anreiz zu Weitergabe bzw. 
Weiterverkauf reduziert werden. Auch wird die vorgesehene monatliche 
Maximalbezugsmenge von 10 Gramm Gesamt-THC als sinnvoll erachtet. 
Diese Grenzwerte lassen es zu, auch schwerstabhängige Personen mit 
einem hohen Cannabiskonsum in geeignete Forschungsprojekte 
aufzunehmen, ohne dass diese Probandinnen und Probanden zusätzlich auf 
den Schwarzmarkt angewiesen sind. 
  


 


 
  


 
Art. 15  
Abs. 2 


 
In der Verordnung wird genannt, dass die Weitergabe an Dritte und der 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen zum Studienausschluss führen. 
Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass diese Aufgaben nicht der Studienleitung 
übertragen werden, sondern weiterhin den Strafverfolgungsbehörden 
obliegen. Die Studienleitung kommt ihrer Verantwortung in ausreichender 
Weise nach, wenn sie die Studienteilnehmenden auf die Strafbarkeit der 
Weitergabe an Dritte und Konsum an nicht erlaubten Orten hinweist.  
Der erläuternde Bericht könnte folgendermassen ergänzt werden: “Die 
Studienleitung ist dazu verpflichtet, die Studienteilnehmenden über die 
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Vorschriften zu informieren. Die Weitergabe an Dritte und der unbefugte 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen, obliegen im Rahmen der 
Pilotversuche weiterhin den Strafverfolgungsbehörden.” 
 
Aus wissenschaftlicher Sicht muss verhindert werden Probanden aus einer 
Studie auszuschliessen. Aus diesem Grund möchten wir anregen zu prüfen, 
ob nicht das heute bereits geltende Ordnungsbussenverfahren bei 
Cannabiskonsum, anstelle eines Studienausschlusses, auch für das 
“Studiencannabis” zur Anwendung kommen könnte (BetmG Art. 19b und 
Art. 28b).  
Innerhalb eines Versuchs sollten andere Sanktionsformen möglich sein, wie 
z.B. den temporären Ausschluss vom Verkauf oder die Verpflichtung zur 
Beratung.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 Konsum 
1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im 
öffentlich zugänglichen Raum konsumiert, wird 
durch die Bewilligungsinhaberin bzw. den 
Bewilligungsinhaber mit geeigneten Massnahmen 
bis hin zum Studienausschluss sanktioniert. vom 
Pilotversuch ausgeschlossen. 
 


 
  


 
Art. 16 
Abs. 1 


 
Die gesundheitlichen Auswirkungen zu überwachen wird als schwierig 
betrachtet, da diese oftmals erst im Nachhinein auftreten. Der 
Gesundheitszustand hingegen kann überwacht werden.   


 
Die Inhaberinnnen und Inhaber von Bewilligungen 
für Pilotversuche überwachen die gesundheitlichen 
Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellen deren 
Behandlung im Falle von studienbedingten 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen sicher. 
 


 
  


 
Art. 17 


 
Art. 17 besagt, dass nicht verwendete Produkte der zuständigen kantonalen 
Vollzugsbehörde zur Verwertung oder Vernichtung zu übergeben sei. Dabei 
ist anzumerken, dass auch die Rückgabe an den Produzenten eine weitere 
Möglichkeit darstellen könnte. Insbesondere könnten durch den 
Rückkaufpreis die Ausgaben in Bezug auf Cannabis reduziert werden. 
 


 
Nach Abschluss des Pilotversuchs nicht 
verwendete Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 sind 
der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zur 
Verwertung oder Vernichtung zu übergeben oder 
dem Produzenten zurückzugeben. 


 
  


 
Art. 18  
Abs. 2  
Bst. h 


 
Die Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Öffentlichkeit ist Bestandteil der Gesuche. Wie bereits im Zusammenhang 
mit Art. 8a Abs. 1 Bst. h des Betäubungsmittelgesetzes erwähnt, ist dies ein 
zentraler Aspekt, welcher jedoch nicht vollumfänglich gewährleistet werden 
kann. Deshalb empfehlen wir nebenstehende Anpassung. 


 
Beschreibung der Vorkehrungen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie  zur angemessenen 
Berücksichtigung der Sicherheit der Öffentlichkeit. 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von Prof. Dr. med. Claudia E. Kuehni 


Name / Firma / Organisation : Institute of Social and Preventive Medicine, University of Bern, Research Group on Child and 
Adolescent Health 


Abkürzung der Firma / Organisation : ISPM Bern 


Adresse : Mittelstrasse 43 


Kontaktperson : Katharina Flandera 


Telefon : 031 631 35 07 


E-Mail : claudia.kuehni@ispm.unibe.ch 


Datum : 8.10.2018    


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 



mailto:pilotversuchecannabis@bag.admin.ch
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 ISPM Bern 


 
Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung sowie der Legalisierungsbestrebungen in anderen Ländern erscheint die Cannabis-Regulierung auch in 
der Schweiz als ein längerfristig wichtiges Thema. Wissenschaftliche Erkenntnisse über die möglichen Folgen einer Cannabis-Regulierung fehlen 
weitgehend. Die Änderung im Betäubungsmittelgesetz kann für die Forschung in der Schweiz eine grosse und einmalige Chance sein, und wird darum 
sehr begrüsst.  
Die Änderung ermöglicht die Untersuchung vieler wissenschaftlicher Fragestellungen zum Umgang mit Cannabis. Um wissenschaftlich valide Daten 
für eine gesundheitspolitische Diskussion erhalten zu können, sind vor allem realitätsnahe Projekte notwendig, wobei der Schutz der Öffentlichkeit 
nicht gefährdet werden darf. 
Um diesem Ziel näher zu kommen, wird im Folgenden ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der Öffentlichkeit, auf die Tabaksteuer, auf das 
Ausschlusskriterium der psychischen Störung sowie auf die Sanktionen gelegt. Ausserdem muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende 
nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
 ISPM Bern 


 
Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 
 


 
Der Gesundheits- und Jugendschutz, als auch der Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit sind zentrale Anliegen der Forschung. ISPM Bern 
teilt daher die Einschätzung, dass diesen Themen bei der Ausgestaltung der 
Pilotversuche grosses Gewicht beizumessen ist. Gleichzeitig ist jedoch zu 
beachten, dass der Artikel realitätsnahe, repräsentative und aussagekräftige 
Versuche ermöglichen muss.  
 
ISPM Bern regt an, die Formulierung analog dem erläuternden Bericht 
anzupassen (S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln, 
zweiter Abschnitt). 
 


 
Statt «gewährleisten»: «nötige Beachtung 
schenken» 
 
 


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 


Allgemeine Bemerkungen 
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Abkürzung 
verwenden) 


ISPM Bern  
 


 
ISPM Bern begrüsst die in der Verordnung festgehaltenen Zielsetzungen und erachtet die aufgeführten Anforderungen an die Pilotversuche 
mehrheitlich als zielführend und dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dienend. Der Verordnungsentwurf bietet trotz hoher Regelungsdichte 
Gestaltungsspielraum, damit auch unterschiedliche Cannabisregulierungsmodelle erprobt werden können. 
Gerne möchten wir im nachfolgenden Abschnitt auf einige Aspekte hinweisen: 


- Personen mit einer psychischen Störung bzw. mit einer Behandlung mit Psychopharmaka sollten nicht a priori von einer Teilnahme an der 
Studie ausgeschlossen werden.  


- Der Ausschluss aus einem Projekt darf nicht eine verpflichtende Sanktion sein.  
- Für die vorgesehenen wissenschaftlichen Studien sollte keine Tabaksteuer erhoben werden.  
- Der Umfang und die Ausgestaltung der vorgesehenen Schutzmassnahmen sind zu relativieren.  
- Es muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können, dies sollte 


innerhalb und auch für vor der Studie gelten. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 1  
Bst. a 


 
Art. 7 Abs. 1 Bst. a besagt, dass der Gesamt-THC-Gehalt in Cannabis, 
welches im Rahmen von Pilotversuchen zugänglich gemacht wird, maximal 
20 Prozent betragen darf. Dieser Maximalwert wird als angemessen 
erachtet, da er einen Spielraum für die Untersuchung des Einflusses 
verschiedener THC-Gehalte im Rahmen der Pilotversuche zulässt.  
 


 


 
  
 


 
Art. 7  
Abs. 3 


 
Der Ansatz, die Studien möglichst realen Bedingungen zu unterziehen, wird 
als sehr positiv erachtet. Cannabis im Rahmen der Studien zu einem Preis zu 
verkaufen, welcher die Tabaksteuer enthält, jedoch nicht höher als der 
Schwarzmarktpreis sein sollte, könnte sich gegebenenfalls als schwierig 
herausstellen.  
Die Qualitätsanforderungen an Cannabis, welche sehr begrüsst werden, 
können den Preis bereits erhöhen. Würde zudem die Tabaksteuer erhoben 
werden, ist die Preisgestaltung markant weniger flexibel und könnte dazu 
führen, dass der Verkaufspreis den Schwarzmarktpreis überschreitet. In 
diesem Falle könnte die Rekrutierung der Studienteilnehmenden massiv 
eingeschränkt werden. Ebenfalls sollte berücksichtigt werden, dass ein 
Grossteil der Studienteilnehmenden Cannabis mit Tabak vermengt 
konsumieren wird. Insofern entrichten sie beim Kauf des Tabaks bereits eine 
Tabaksteuer. Bei anderen Konsumformen wie etwa dem Auflösen von 
Cannabisprodukten in Tee stellt sich die Frage, ob eine Tabaksteuer 


 


3 Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen im Rahmen der Pilotversuche 
nicht der Tabaksteuer nach Artikel 3 Absatz 1 
Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 20092. 
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gerechtfertigt wäre. 
Aus den genannten Gründen würde ISPM Bern es begrüssen, wenn die 
Pilotversuche von der Tabaksteuer ausgenommen sind.  
Alternativ könnten die aus der Tabaksteuer gewonnen Mittel 
zweckgebunden für die Forschungsprojekte eingesetzt werden.  
 


 
  
 


 
Art. 12  
Abs. 2 
Bst. a & c 


 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a schliesst Minderjährige aus den Pilotversuchen 
grundsätzlich aus. Dieser Ausschluss ist nachvollziehbar, jedoch ist er aus 
wissenschaftlicher Sicht wenig sinnvoll. Daten zeigen, dass Minderjährige 
Cannabis konsumieren. Aufgrund ihres Entwicklungsstadiums weisen sie ein 
besonders hohes Gefährdungspotential für eine Reihe an körperlichen und 
psychischen Problemen auf. Es ist deshalb essentiell, dass wissenschaftliche 
Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, wie der Konsum von 
Minderjährigen reduziert werden kann. Dies soll in Ausnahmefällen im 
Rahmen eines Pilotversuches möglich sein (siehe nebenstehende 
Formulierung).   
 
Art. 12 Abs. 2 Bst. c schliesst grundsätzlich Personen aus den Studien aus, 
welche an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Dazu möchten wir 
gerne folgende Überlegungen teilen:  


 Psychische Störungen sind weit verbreitet und deren Ausprägung 
sehr unterschiedlich. Dieses Ausschlusskriterium vorbehaltlos 
anzuwenden würde dazu führen, dass ein substantieller Teil von 
potentiellen Teilnehmenden ausgeschlossen würde. Zumal der 
Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen in 
den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-V als 
psychische Störungen gelten, würde diese Bestimmung gar die 
eigentliche Zielgruppe der Cannabiskonsumierenden ausschliessen. 


 Die Repräsentativität der Stichprobe bzw. Generalisierbarkeit der 
Ergebnisse wäre mit diesem absoluten Ausschlusskriterium stark 
eingeschränkt. Personen mit psychischen Belastungen oder 
psychischen Störungen konsumieren häufig Cannabis im Sinne einer 
Selbstmedikation, um das psychische Wohlbefinden zu verbessern. 
Der Ausschluss dieser Personengruppe würde die Untersuchung der 
Fragestellung zur Selbstmedikation verunmöglichen. 


 Sofern Art. 12 Abs. 2 Best. c beibehalten werden sollte, ist es 
wichtig zu klären, wie das Vorhanden bzw. Nicht-Vorhandensein von 


 
2Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen, 
die: 
 


a. Minderjährig sind;  
Minderjährige Personen sind grundsätzlich 
von einer Teilnahme ausgeschlossen. Im 
Sinne einer expliziten Ausnahme kann 
durch das BAG ein speziell und 
ausschliesslich auf Minderjährige 
ausgerichtetes Pilotprojekt bewilligt 
werden. 


b. schwanger sind oder stillen; 
c. an einer ärztlich diagnostizierten 


psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka 
einnehmen.  
Personen mit einer psychischen Krankheit 
oder die verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen, können an 
der Studie teilnehmen, wenn sie die 
Anforderungen des durch eine 
Ethikkommission bewilligten 
Studienprotokolls erfüllen. 
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psychischen Krankheiten überprüft werden soll. Nicht alle Personen 
mit einer psychischen Störung haben eine ärztliche Diagnose oder 
sind in Behandlung. In diesem Fall wäre etwa an ein Screening zu 
denken. Falls ein Screening Voraussetzung ist, stellt sich die Frage, 
ob ein Screening durch einen Arzt nicht den Rahmen dieser Studien 
sprengen würde und den Charakter einer medizinischen 
Untersuchung annehmen würde. 


 In diesem Zusammenhang ist auch die Begleitung der 
Studienteilnehmenden zu nennen und die Beobachtung des 
gesundheitlichen Wohlbefindens, die es erlaubt bei unerwünschten 
Veränderungen rechtzeitig einzugreifen. 
 


Aus diesen Überlegungen empfehlen wir diese Bestimmung zu streichen 
und nebenstehende aufzunehmen. Ob das Studienprotokoll und die 
definierte Zielgruppe mit den entsprechenden Ein- und Ausschlusskriterium 
aus ethischer Sicht anwendbar sind, soll durch die zuständige 
Ethikkommission geprüft werden. 
 


  
Art. 14 Abs. 1 


 
ISPM Bern erachtet es als sinnvoll, die maximale Bezugsmenge auch 
entsprechend des persönlichen Bedarfs der Probandinnen und Probanden zu 
begrenzen. Damit kann insbesondere auch der Anreiz zu Weitergabe bzw. 
Weiterverkauf reduziert werden. Auch wird die vorgesehene monatliche 
Maximalbezugsmenge von 10 Gramm Gesamt-THC als sinnvoll erachtet. 
Diese Grenzwerte lassen es zu, auch schwerstabhängige Personen mit 
einem hohen Cannabiskonsum in geeignete Forschungsprojekte 
aufzunehmen, ohne dass diese Probandinnen und Probanden zusätzlich auf 
den Schwarzmarkt angewiesen sind. 
  


 


 
  


 
Art. 15  
Abs. 2 


 
In der Verordnung wird genannt, dass die Weitergabe an Dritte und der 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen zum Studienausschluss führen. 
Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass diese Aufgaben nicht der Studienleitung 
übertragen werden, sondern weiterhin den Strafverfolgungsbehörden 
obliegen. Die Studienleitung kommt ihrer Verantwortung in ausreichender 
Weise nach, wenn sie die Studienteilnehmenden auf die Strafbarkeit der 
Weitergabe an Dritte und Konsum an nicht erlaubten Orten hinweist.  
Der erläuternde Bericht könnte folgendermassen ergänzt werden: “Die 
Studienleitung ist dazu verpflichtet, die Studienteilnehmenden über die 
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Vorschriften zu informieren. Die Weitergabe an Dritte und der unbefugte 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen, obliegen im Rahmen der 
Pilotversuche weiterhin den Strafverfolgungsbehörden.” 
 
Aus wissenschaftlicher Sicht muss verhindert werden Probanden aus einer 
Studie auszuschliessen. Aus diesem Grund möchten wir anregen zu prüfen, 
ob nicht das heute bereits geltende Ordnungsbussenverfahren bei 
Cannabiskonsum, anstelle eines Studienausschlusses, auch für das 
“Studiencannabis” zur Anwendung kommen könnte (BetmG Art. 19b und 
Art. 28b).  
Innerhalb eines Versuchs sollten andere Sanktionsformen möglich sein, wie 
z.B. den temporären Ausschluss vom Verkauf oder die Verpflichtung zur 
Beratung.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 Konsum 
1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im 
öffentlich zugänglichen Raum konsumiert, wird 
durch die Bewilligungsinhaberin bzw. den 
Bewilligungsinhaber mit geeigneten Massnahmen 
bis hin zum Studienausschluss sanktioniert. vom 
Pilotversuch ausgeschlossen. 
 


 
  


 
Art. 16 
Abs. 1 


 
Die gesundheitlichen Auswirkungen zu überwachen wird als schwierig 
betrachtet, da diese oftmals erst im Nachhinein auftreten. Der 
Gesundheitszustand hingegen kann überwacht werden.   


 
Die Inhaberinnnen und Inhaber von Bewilligungen 
für Pilotversuche überwachen die gesundheitlichen 
Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellen deren 
Behandlung im Falle von studienbedingten 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen sicher. 
 


 
  


 
Art. 17 


 
Art. 17 besagt, dass nicht verwendete Produkte der zuständigen kantonalen 
Vollzugsbehörde zur Verwertung oder Vernichtung zu übergeben sei. Dabei 
ist anzumerken, dass auch die Rückgabe an den Produzenten eine weitere 
Möglichkeit darstellen könnte. Insbesondere könnten durch den 
Rückkaufpreis die Ausgaben in Bezug auf Cannabis reduziert werden. 
 


 
Nach Abschluss des Pilotversuchs nicht 
verwendete Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 sind 
der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zur 
Verwertung oder Vernichtung zu übergeben oder 
dem Produzenten zurückzugeben. 


 
  


 
Art. 18  
Abs. 2  
Bst. h 


 
Die Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Öffentlichkeit ist Bestandteil der Gesuche. Wie bereits im Zusammenhang 
mit Art. 8a Abs. 1 Bst. h des Betäubungsmittelgesetzes erwähnt, ist dies ein 
zentraler Aspekt, welcher jedoch nicht vollumfänglich gewährleistet werden 
kann. Deshalb empfehlen wir nebenstehende Anpassung. 


 
Beschreibung der Vorkehrungen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie  zur angemessenen 
Berücksichtigung der Sicherheit der Öffentlichkeit. 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Kaspar Meili/ISPM/ Universität Bern 


Abkürzung der Firma / Organisation : ISPM/ Unibe 


Adresse : Mittelstrasse 43, 3012 Bern 


Kontaktperson :  


Telefon : 


E-Mail : kaspar.meili@ispm.unibe.ch 


Datum : 9.10.2018 


S
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


 ISPM 


 
Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung sowie der Legalisierungsbestrebungen in anderen Ländern erscheint die Cannabis-Regulierung auch in 
der Schweiz als ein längerfristig wichtiges Thema. Wissenschaftliche Erkenntnisse über die möglichen Folgen einer Cannabis-Regulierung fehlen 
weitgehend. Die Änderung im Betäubungsmittelgesetz kann für die Forschung in der Schweiz eine grosse und einmalige Chance sein, und wird darum 
sehr begrüsst.  
Die Änderung ermöglicht die Untersuchung vieler wissenschaftlicher Fragestellungen zum Umgang mit Cannabis. Um wissenschaftlich valide Daten 
für eine gesundheitspolitische Diskussion erhalten zu können, sind vor allem realitätsnahe Projekte notwendig, wobei der Schutz der Öffentlichkeit 
nicht gefährdet werden darf. 
Um diesem Ziel näher zu kommen, wird im Folgenden ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der Öffentlichkeit, auf die Tabaksteuer, auf das 
Ausschlusskriterium der psychischen Störung sowie auf die Sanktionen gelegt. Ausserdem muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende 
nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
 ISPM 


 
Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 
 


 
Der Gesundheits- und Jugendschutz, als auch der Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit sind zentrale Anliegen der Forschung.  Das ISPM 
teilt daher die Einschätzung, dass diesen Themen bei der Ausgestaltung der 
Pilotversuche grosses Gewicht beizumessen ist. Gleichzeitig ist jedoch zu 
beachten, dass der Artikel realitätsnahe, repräsentative und aussagekräftige 
Versuche ermöglichen muss.  
 
Das ISPM regt an, die Formulierung analog dem erläuternden Bericht 
anzupassen (S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln, 
zweiter Abschnitt). 
 


 
Statt «gewährleisten»: «nötige Beachtung 
schenken» 
 
 


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 


Allgemeine Bemerkungen 
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verwenden) 


ISPM 
  
 


 
Das ISPM begrüsst die in der Verordnung festgehaltenen Zielsetzungen und erachtet die aufgeführten Anforderungen an die Pilotversuche 
mehrheitlich als zielführend und dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dienend. Der Verordnungsentwurf bietet trotz hoher Regelungsdichte 
Gestaltungsspielraum, damit auch unterschiedliche Cannabisregulierungsmodelle erprobt werden können. 
Gerne möchten wir im nachfolgenden Abschnitt auf einige Aspekte hinweisen: 


- Personen mit einer psychischen Störung bzw. mit einer Behandlung mit Psychopharmaka sollten nicht a priori von einer Teilnahme an der 
Studie ausgeschlossen werden.  


- Der Ausschluss aus einem Projekt darf nicht eine verpflichtende Sanktion sein.  
- Für die vorgesehenen wissenschaftlichen Studien sollte keine Tabaksteuer erhoben werden.  
- Der Umfang und die Ausgestaltung der vorgesehenen Schutzmassnahmen sind zu relativieren.  
- Es muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können, dies sollte 


innerhalb und auch für vor der Studie gelten. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
  
ISPM 


 
Art. 7  
Abs. 1  
Bst. a 


 
Art. 7 Abs. 1 Bst. a besagt, dass der Gesamt-THC-Gehalt in Cannabis, 
welches im Rahmen von Pilotversuchen zugänglich gemacht wird, maximal 
20 Prozent betragen darf. Dieser Maximalwert wird als angemessen 
erachtet, da er einen Spielraum für die Untersuchung des Einflusses 
verschiedener THC-Gehalte im Rahmen der Pilotversuche zulässt.  
 


 


 
  
ISPM 


 
Art. 7  
Abs. 3 


 
Der Ansatz, die Studien möglichst realen Bedingungen zu unterziehen, wird 
als sehr positiv erachtet. Cannabis im Rahmen der Studien zu einem Preis zu 
verkaufen, welcher die Tabaksteuer enthält, jedoch nicht höher als der 
Schwarzmarktpreis sein sollte, könnte sich gegebenenfalls als schwierig 
herausstellen.  
Die Qualitätsanforderungen an Cannabis, welche sehr begrüsst werden, 
können den Preis bereits erhöhen. Würde zudem die Tabaksteuer erhoben 
werden, ist die Preisgestaltung markant weniger flexibel und könnte dazu 
führen, dass der Verkaufspreis den Schwarzmarktpreis überschreitet. In 
diesem Falle könnte die Rekrutierung der Studienteilnehmenden massiv 
eingeschränkt werden. Ebenfalls sollte berücksichtigt werden, dass ein 
Grossteil der Studienteilnehmenden Cannabis mit Tabak vermengt 
konsumieren wird. Insofern entrichten sie beim Kauf des Tabaks bereits eine 
Tabaksteuer. Bei anderen Konsumformen wie etwa dem Auflösen von 
Cannabisprodukten in Tee stellt sich die Frage, ob eine Tabaksteuer 
gerechtfertigt wäre. 
Aus den genannten Gründen würde das ISPM es begrüssen, wenn die 


 


3 Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen im Rahmen der Pilotversuche 
nicht der Tabaksteuer nach Artikel 3 Absatz 1 
Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 20092. 
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Pilotversuche von der Tabaksteuer ausgenommen sind.  
Alternativ könnten die aus der Tabaksteuer gewonnen Mittel 
zweckgebunden für die Forschungsprojekte eingesetzt werden.  
 


 
  
ISPM 


 
Art. 12  
Abs. 2 
Bst. a & c 


 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a schliesst Minderjährige aus den Pilotversuchen 
grundsätzlich aus. Dieser Ausschluss ist nachvollziehbar, jedoch ist er aus 
wissenschaftlicher Sicht wenig sinnvoll. Daten zeigen, dass Minderjährige 
Cannabis konsumieren. Aufgrund ihres Entwicklungsstadiums weisen sie ein 
besonders hohes Gefährdungspotential für eine Reihe an körperlichen und 
psychischen Problemen auf. Es ist deshalb essentiell, dass wissenschaftliche 
Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, wie der Konsum von 
Minderjährigen reduziert werden kann. Dies soll in Ausnahmefällen im 
Rahmen eines Pilotversuches möglich sein (siehe nebenstehende 
Formulierung).   
 
Art. 12 Abs. 2 Bst. c schliesst grundsätzlich Personen aus den Studien aus, 
welche an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Dazu möchten wir 
gerne folgende Überlegungen teilen:  


 Psychische Störungen sind weit verbreitet und deren Ausprägung 
sehr unterschiedlich. Dieses Ausschlusskriterium vorbehaltlos 
anzuwenden würde dazu führen, dass ein substantieller Teil von 
potentiellen Teilnehmenden ausgeschlossen würde. Zumal der 
Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen in 
den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-V als 
psychische Störungen gelten, würde diese Bestimmung gar die 
eigentliche Zielgruppe der Cannabiskonsumierenden ausschliessen. 


 Die Repräsentativität der Stichprobe bzw. Generalisierbarkeit der 
Ergebnisse wäre mit diesem absoluten Ausschlusskriterium stark 
eingeschränkt. Personen mit psychischen Belastungen oder 
psychischen Störungen konsumieren häufig Cannabis im Sinne einer 
Selbstmedikation, um das psychische Wohlbefinden zu verbessern. 
Der Ausschluss dieser Personengruppe würde die Untersuchung der 
Fragestellung zur Selbstmedikation verunmöglichen. 


 Sofern Art. 12 Abs. 2 Best. c beibehalten werden sollte, ist es 
wichtig zu klären, wie das Vorhanden bzw. Nicht-Vorhandensein von 
psychischen Krankheiten überprüft werden soll. Nicht alle Personen 
mit einer psychischen Störung haben eine ärztliche Diagnose oder 
sind in Behandlung. In diesem Fall wäre etwa an ein Screening zu 


 
2Ausgeschlossen ist die Teilnahme von Personen, 
die: 
 


a. Minderjährig sind;  
Minderjährige Personen sind grundsätzlich 
von einer Teilnahme ausgeschlossen. Im 
Sinne einer expliziten Ausnahme kann 
durch das BAG ein speziell und 
ausschliesslich auf Minderjährige 
ausgerichtetes Pilotprojekt bewilligt 
werden. 


b. schwanger sind oder stillen; 
c. an einer ärztlich diagnostizierten 


psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka 
einnehmen.  
Personen mit einer psychischen Krankheit 
oder die verschreibungspflichtige 
Psychopharmaka einnehmen, können an 
der Studie teilnehmen, wenn sie die 
Anforderungen des durch eine 
Ethikkommission bewilligten 
Studienprotokolls erfüllen. 
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denken. Falls ein Screening Voraussetzung ist, stellt sich die Frage, 
ob ein Screening durch einen Arzt nicht den Rahmen dieser Studien 
sprengen würde und den Charakter einer medizinischen 
Untersuchung annehmen würde. 


 In diesem Zusammenhang ist auch die Begleitung der 
Studienteilnehmenden zu nennen und die Beobachtung des 
gesundheitlichen Wohlbefindens, die es erlaubt bei unerwünschten 
Veränderungen rechtzeitig einzugreifen. 
 


Aus diesen Überlegungen empfehlen wir diese Bestimmung zu streichen 
und nebenstehende aufzunehmen. Ob das Studienprotokoll und die 
definierte Zielgruppe mit den entsprechenden Ein- und Ausschlusskriterium 
aus ethischer Sicht anwendbar sind, soll durch die zuständige 
Ethikkommission geprüft werden. 
 


ISPM  
Art. 14 Abs. 1 


 
Das ISPM erachtet es als sinnvoll, die maximale Bezugsmenge auch 
entsprechend des persönlichen Bedarfs der Probandinnen und Probanden zu 
begrenzen. Damit kann insbesondere auch der Anreiz zu Weitergabe bzw. 
Weiterverkauf reduziert werden. Auch wird die vorgesehene monatliche 
Maximalbezugsmenge von 10 Gramm Gesamt-THC als sinnvoll erachtet. 
Diese Grenzwerte lassen es zu, auch schwerstabhängige Personen mit 
einem hohen Cannabiskonsum in geeignete Forschungsprojekte 
aufzunehmen, ohne dass diese Probandinnen und Probanden zusätzlich auf 
den Schwarzmarkt angewiesen sind. 
  


 


 
 ISPM 


 
Art. 15  
Abs. 2 


 
In der Verordnung wird genannt, dass die Weitergabe an Dritte und der 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen zum Studienausschluss führen. 
Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass diese Aufgaben nicht der Studienleitung 
übertragen werden, sondern weiterhin den Strafverfolgungsbehörden 
obliegen. Die Studienleitung kommt ihrer Verantwortung in ausreichender 
Weise nach, wenn sie die Studienteilnehmenden auf die Strafbarkeit der 
Weitergabe an Dritte und Konsum an nicht erlaubten Orten hinweist.  
Der erläuternde Bericht könnte folgendermassen ergänzt werden: “Die 
Studienleitung ist dazu verpflichtet, die Studienteilnehmenden über die 
Vorschriften zu informieren. Die Weitergabe an Dritte und der unbefugte 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen, obliegen im Rahmen der 
Pilotversuche weiterhin den Strafverfolgungsbehörden.” 
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Aus wissenschaftlicher Sicht muss verhindert werden Probanden aus einer 
Studie auszuschliessen. Aus diesem Grund möchten wir anregen zu prüfen, 
ob nicht das heute bereits geltende Ordnungsbussenverfahren bei 
Cannabiskonsum, anstelle eines Studienausschlusses, auch für das 
“Studiencannabis” zur Anwendung kommen könnte (BetmG Art. 19b und 
Art. 28b).  
Innerhalb eines Versuchs sollten andere Sanktionsformen möglich sein, wie 
z.B. den temporären Ausschluss vom Verkauf oder die Verpflichtung zur 
Beratung.  


 
 
 
 
 
Art. 15 Konsum 
1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im 
öffentlich zugänglichen Raum konsumiert, wird 
durch die Bewilligungsinhaberin bzw. den 
Bewilligungsinhaber mit geeigneten Massnahmen 
bis hin zum Studienausschluss sanktioniert. vom 
Pilotversuch ausgeschlossen. 
 


 
 ISPM 


 
Art. 16 
Abs. 1 


 
Die gesundheitlichen Auswirkungen zu überwachen wird als schwierig 
betrachtet, da diese oftmals erst im Nachhinein auftreten. Der 
Gesundheitszustand hingegen kann überwacht werden.   


 
Die Inhaberinnnen und Inhaber von Bewilligungen 
für Pilotversuche überwachen die gesundheitlichen 
Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellen deren 
Behandlung im Falle von studienbedingten 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen sicher. 
 


 
 ISPM 


 
Art. 17 


 
Art. 17 besagt, dass nicht verwendete Produkte der zuständigen kantonalen 
Vollzugsbehörde zur Verwertung oder Vernichtung zu übergeben sei. Dabei 
ist anzumerken, dass auch die Rückgabe an den Produzenten eine weitere 
Möglichkeit darstellen könnte. Insbesondere könnten durch den 
Rückkaufpreis die Ausgaben in Bezug auf Cannabis reduziert werden. 
 


 
Nach Abschluss des Pilotversuchs nicht 
verwendete Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 sind 
der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zur 
Verwertung oder Vernichtung zu übergeben oder 
dem Produzenten zurückzugeben. 


 
 ISPM 


 
Art. 18  
Abs. 2  
Bst. h 


 
Die Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Öffentlichkeit ist Bestandteil der Gesuche. Wie bereits im Zusammenhang 
mit Art. 8a Abs. 1 Bst. h des Betäubungsmittelgesetzes erwähnt, ist dies ein 
zentraler Aspekt, welcher jedoch nicht vollumfänglich gewährleistet werden 
kann. Deshalb empfehlen wir nebenstehende Anpassung. 
 


 
Beschreibung der Vorkehrungen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie  zur angemessenen 
Berücksichtigung der Sicherheit der Öffentlichkeit. 
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Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 


Name / Firma / Organisation : Institute of Social and Preventive Medicine, Universität Bern 


Abkürzung der Firma / Organisation : ISPM 


Adresse : Mittelstrasse 43, 3012 Bern 


Kontaktperson : Prof. Dr. Oscar Franco, Direktor 


Telefon : 031 631 33 50 


E-Mail : oscar.franco@ispm.unibe.ch 


Datum : 24.10.2018 


Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.


3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Oktober 2018 an folgende E-mail Adresse: pilotversuchecannabis@bag.admin.ch sowie


gever@bag.admin.ch 
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Änderung Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 


Allgemeine Bemerkungen 


ISPM 


 
Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung sowie der Legalisierungsbestrebungen in anderen Ländern erscheint die Cannabis-Regulierung auch in 
der Schweiz als ein längerfristig wichtiges Thema. Wissenschaftliche Erkenntnisse über die möglichen Folgen einer Cannabis-Regulierung fehlen 
weitgehend. Die Änderung im Betäubungsmittelgesetz kann für die Forschung in der Schweiz eine grosse und einmalige Chance sein, und wird darum 
sehr begrüsst.  
Die Änderung ermöglicht die Untersuchung vieler wissenschaftlicher Fragestellungen zum Umgang mit Cannabis. Um wissenschaftlich valide Daten 
für eine gesundheitspolitische Diskussion erhalten zu können, sind vor allem realitätsnahe Projekte notwendig, wobei der Schutz der Öffentlichkeit 
nicht gefährdet werden darf. 
Um diesem Ziel näher zu kommen, wird im Folgenden ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der Öffentlichkeit, auf die Tabaksteuer, auf das 
Ausschlusskriterium der psychischen Störung sowie auf die Sanktionen gelegt. Ausserdem muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende 
nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
ISPM 


 
Art. 8a Abs. 1 lit. 
c 
 


 
Der Gesundheits- und Jugendschutz, als auch der Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit sind zentrale Anliegen der Forschung. ISPM teilt 
daher die Einschätzung, dass diesen Themen bei der Ausgestaltung der 
Pilotversuche grosses Gewicht beizumessen ist. Gleichzeitig ist jedoch zu 
beachten, dass der Artikel realitätsnahe, repräsentative und aussagekräftige 
Versuche ermöglichen muss.  
 
ISPM regt an, die Formulierung analog dem erläuternden Bericht anzupassen 
(S. 12. Kapitel 2, Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln, zweiter Abschnitt). 
 


 
Statt «gewährleisten»: «nötige Beachtung 
schenken» 
 
 


 


Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz 


Name / Firma 
(bitte auf der ersten 
Seite angegebene 
Abkürzung 


Allgemeine Bemerkungen 
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verwenden) 


ISPM  
 


 
ISPM begrüsst die in der Verordnung festgehaltenen Zielsetzungen und erachtet die aufgeführten Anforderungen an die Pilotversuche mehrheitlich als 
zielführend und dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dienend. Der Verordnungsentwurf bietet trotz hoher Regelungsdichte 
Gestaltungsspielraum, damit auch unterschiedliche Cannabisregulierungsmodelle erprobt werden können. 
Gerne möchten wir im nachfolgenden Abschnitt auf einige Aspekte hinweisen: 


- Personen mit einer psychischen Störung bzw. mit einer Behandlung mit Psychopharmaka sollten nicht a priori von einer Teilnahme an der 
Studie ausgeschlossen werden.  


- Der Ausschluss aus einem Projekt darf nicht eine verpflichtende Sanktion sein.  
- Für die vorgesehenen wissenschaftlichen Studien sollte keine Tabaksteuer erhoben werden.  
- Der Umfang und die Ausgestaltung der vorgesehenen Schutzmassnahmen sind zu relativieren.  
- Es muss sichergestellt werden, dass Studienteilnehmende nicht strafrechtlich für ihren Cannabiskonsum belangt werden können, dies sollte 


innerhalb und auch für die Zeit vor der Studie gelten. 
 


    Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
ISPM  


 
Art. 7  
Abs. 1  
Bst. a 


 
Art. 7 Abs. 1 Bst. a besagt, dass der Gesamt-THC-Gehalt in Cannabis, 
welches im Rahmen von Pilotversuchen zugänglich gemacht wird, maximal 
20 Prozent betragen darf. Dieser Maximalwert wird zwar grundsätzlich als 
angemessen erachtet, da er einen gewissen Spielraum für die Untersuchung 
des Einflusses verschiedener THC-Gehalte im Rahmen der Pilotversuche 
zulässt. Eine Festlegung schränkt grundsätzlich die Forschungsmöglichkeiten 
unnötig ein. Es stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist einen Maximalwert auf 
Verordnungsebene festzusetzen. Wäre es nicht sinnvoller die 
Angemessenheit im Rahmen des Bewilligungsverfahrens zu prüfen? 
 


Der Gesamt-THC-Gehalt darf höchstens 20 Prozent 
betragen muss für die Zielsetzung des Versuchs 
angemessen sein. 


 
ISPM  


 
Art. 7  
Abs. 3 


 
Der Ansatz, die Studien möglichst realen Bedingungen zu unterziehen, wird 
als sehr positiv erachtet. Cannabis im Rahmen der Studien zu einem Preis zu 
verkaufen, welcher die Tabaksteuer enthält, jedoch nicht höher als der 
Schwarzmarktpreis sein sollte, könnte sich gegebenenfalls als schwierig 
herausstellen.  
Die Qualitätsanforderungen an Cannabis, welche sehr begrüsst werden, 
können den Preis bereits erhöhen. Würde zudem die Tabaksteuer erhoben 
werden, ist die Preisgestaltung markant weniger flexibel und könnte dazu 
führen, dass der Verkaufspreis den Schwarzmarktpreis überschreitet. In 
diesem Falle könnte die Rekrutierung der Studienteilnehmenden massiv 
eingeschränkt werden. Ebenfalls sollte berücksichtigt werden, dass ein 
Grossteil der Studienteilnehmenden Cannabis mit Tabak vermengt 


 


3 Produkte, die zum Rauchen oder Vaporisieren 
bestimmt sind oder dazu verwendet werden 
können, unterstehen im Rahmen der Pilotversuche 
nicht der Tabaksteuer nach Artikel 3 Absatz 1 
Tabaksteuerverordnung vom 14. Oktober 20092. 
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konsumieren wird. Insofern entrichten sie beim Kauf des Tabaks bereits eine 
Tabaksteuer. Bei anderen Konsumformen wie etwa dem Auflösen von 
Cannabisprodukten in Tee stellt sich die Frage, ob eine Tabaksteuer 
gerechtfertigt wäre. 
Aus den genannten Gründen würde ISPM es begrüssen, wenn die 
Pilotversuche von der Tabaksteuer ausgenommen sind.  
Alternativ könnten die aus der Tabaksteuer gewonnen Mittel 
zweckgebunden für die Forschungsprojekte eingesetzt werden.  
 


 
ISPM 
 


 
Art. 12  
Abs. 2 
 


 
Art. 12 Abs. 2 Bst. a schliesst Minderjährige aus den Pilotversuchen 
grundsätzlich aus. Dieser Ausschluss ist nachvollziehbar, jedoch ist er aus 
wissenschaftlicher Sicht wenig sinnvoll. Daten zeigen, dass Minderjährige 
Cannabis konsumieren. Aufgrund ihres Entwicklungsstadiums weisen sie ein 
besonders hohes Gefährdungspotential für eine Reihe an körperlichen und 
psychischen Problemen auf. Es ist deshalb essentiell, dass wissenschaftliche 
Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, wie der Konsum von 
Minderjährigen reduziert werden kann. Dies soll in Ausnahmefällen im 
Rahmen eines Pilotversuches möglich sein. Sinngemäss gilt dies auch für 
schwangere und stillende Frauen.  
 
Art. 12 Abs. 2 Bst. c schliesst grundsätzlich Personen aus den Studien aus, 
welche an einer ärztlich diagnostizierten psychischen Krankheit leiden oder 
verschreibungspflichtige Psychopharmaka einnehmen. Dazu möchten wir 
gerne folgende Überlegungen teilen:  


 Psychische Störungen sind weit verbreitet und deren Ausprägung 
sehr unterschiedlich. Dieses Ausschlusskriterium vorbehaltlos 
anzuwenden würde dazu führen, dass ein substantieller Teil von 
potentiellen Teilnehmenden ausgeschlossen würde. Zumal der 
Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen in 
den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-V als 
psychische Störungen gelten, würde diese Bestimmung gar die 
eigentliche Zielgruppe der Cannabiskonsumierenden ausschliessen. 


 Die Repräsentativität der Stichprobe bzw. Generalisierbarkeit der 
Ergebnisse wäre mit diesem absoluten Ausschlusskriterium stark 
eingeschränkt. Personen mit psychischen Belastungen oder 
psychischen Störungen konsumieren häufig Cannabis im Sinne einer 
Selbstmedikation, um das psychische Wohlbefinden zu verbessern. 
Der Ausschluss dieser Personengruppe würde die Untersuchung der 


 
Abs. 2 ersatzlos streichen 
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Fragestellung zur Selbstmedikation verunmöglichen. 
 Sofern Art. 12 Abs. 2 Best. c beibehalten werden sollte, ist es 


wichtig zu klären, wie das Vorhanden bzw. Nicht-Vorhandensein von 
psychischen Krankheiten überprüft werden soll. Nicht alle Personen 
mit einer psychischen Störung haben eine ärztliche Diagnose oder 
sind in Behandlung. In diesem Fall wäre etwa an ein Screening zu 
denken. Falls ein Screening Voraussetzung ist, stellt sich die Frage, 
ob ein Screening durch einen Arzt nicht den Rahmen dieser Studien 
sprengen würde und den Charakter einer medizinischen 
Untersuchung annehmen würde. 


 In diesem Zusammenhang ist auch die Begleitung der 
Studienteilnehmenden zu nennen und die Beobachtung des 
gesundheitlichen Wohlbefindens, die es erlaubt bei unerwünschten 
Veränderungen rechtzeitig einzugreifen. 
 


Aus diesen Überlegungen empfehlen wir diese Bestimmungen zu streichen. 
Ob das Studienprotokoll und die definierte Zielgruppe mit den 
entsprechenden Ein- und Ausschlusskriterium aus ethischer Sicht anwendbar 
sind, soll im Rahmen des Bewilligungsverfahrens geprüft werden. 
 


 
ISPM 


 
Art. 14 Abs. 1 


 
ISPM erachtet es als sinnvoll, die maximale Bezugsmenge auch 
entsprechend des persönlichen Bedarfs der Probandinnen und Probanden zu 
begrenzen. Damit kann insbesondere auch der Anreiz zu Weitergabe bzw. 
Weiterverkauf reduziert werden. Auch wird die vorgesehene monatliche 
Maximalbezugsmenge von 10 Gramm Gesamt-THC grundsätzlich als sinnvoll 
erachtet. Diese Grenzwerte lassen es zu, auch schwerstabhängige Personen 
mit einem hohen Cannabiskonsum in geeignete Forschungsprojekte 
aufzunehmen, ohne dass diese Probandinnen und Probanden zusätzlich auf 
den Schwarzmarkt angewiesen sind. Eine Begrenzung pro Abgabe scheint 
jedoch wenig sinnvoll insbesondere, weil die einzelne Abgabe aus unsere 
Sicht nicht exakt definiert werden kann und dies leicht durch wiederholte 
einzelne Abgaben umgangen werden kann.  
Es wäre jedoch wünschenswert hier Ausnahmen durch das BAG  
für einzelne Projekte zu ermöglichen 


 
1 … Sie darf 5 Gramm Gesamt-THC pro Abgabe 
und 10 Gramm Gesamt-THC pro Monat nicht 
überschreiten. Ausnahmen sind für einzelne 
Projekte durch das BAG explizit zu genehmigen. 


 
ISPM 


 
Art. 15  
Abs. 2 


 
In der Verordnung wird genannt, dass die Weitergabe an Dritte und der 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen zum Studienausschluss führen. 
Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass diese Aufgaben nicht der Studienleitung 
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übertragen werden, sondern weiterhin den Strafverfolgungsbehörden 
obliegen. Die Studienleitung kommt ihrer Verantwortung in ausreichender 
Weise nach, wenn sie die Studienteilnehmenden auf die Strafbarkeit der 
Weitergabe an Dritte und Konsum an nicht erlaubten Orten hinweist.  
Der erläuternde Bericht könnte folgendermassen ergänzt werden: “Die 
Studienleitung ist dazu verpflichtet, die Studienteilnehmenden über die 
Vorschriften zu informieren. Die Weitergabe an Dritte und der unbefugte 
Konsum in öffentlich zugänglichen Räumen, obliegen im Rahmen der 
Pilotversuche weiterhin den Strafverfolgungsbehörden.” 
 
Aus wissenschaftlicher Sicht muss verhindert werden Probanden aus einer 
Studie auszuschliessen. Aus diesem Grund möchten wir anregen zu prüfen, 
ob nicht das heute bereits geltende Ordnungsbussenverfahren bei 
Cannabiskonsum, anstelle eines Studienausschlusses, auch für das 
“Studiencannabis” zur Anwendung kommen könnte (BetmG Art. 19b und 
Art. 28b).  
Innerhalb eines Versuchs sollten andere Sanktionsformen möglich sein, wie 
z.B. den temporären Ausschluss vom Verkauf oder die Verpflichtung zur 
Beratung.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 Konsum 
1 […] 
2 Wer solche Produkte weitergibt oder im 
öffentlich zugänglichen Raum konsumiert, wird 
durch die Bewilligungsinhaberin bzw. den 
Bewilligungsinhaber mit geeigneten Massnahmen 
bis hin zum Studienausschluss sanktioniert. vom 
Pilotversuch ausgeschlossen. 
 


 
ISPM 


 
Art. 16 
Abs. 1 


 
Die gesundheitlichen Auswirkungen zu überwachen wird als schwierig 
betrachtet, da diese oftmals erst im Nachhinein auftreten. Der 
Gesundheitszustand hingegen kann überwacht werden.   


 
Die Inhaberinnnen und Inhaber von Bewilligungen 
für Pilotversuche überwachen die gesundheitlichen 
Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellen deren 
Behandlung im Falle von studienbedingten 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen sicher. 
 


 
ISPM 


 
Art. 17 


 
Art. 17 besagt, dass nicht verwendete Produkte der zuständigen kantonalen 
Vollzugsbehörde zur Verwertung oder Vernichtung zu übergeben sei. Dabei 
ist anzumerken, dass auch die Rückgabe an den Produzenten eine weitere 
Möglichkeit darstellen könnte. Insbesondere könnten durch den 
Rückkaufpreis die Ausgaben in Bezug auf Cannabis reduziert werden. 
 


 
Nach Abschluss des Pilotversuchs nicht 
verwendete Produkte nach Artikel 7 Absatz 1 sind 
der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zur 
Verwertung oder Vernichtung zu übergeben oder 
dem Produzenten zurückzugeben. 







Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit 
Cannabis) 


Vernehmlassungsverfahren vom 4. Juli – 25. Oktober 2018 
 


  


 
ISPM 


 
Art. 18  
Abs. 2  
Bst. h 


 
Die Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Öffentlichkeit ist Bestandteil der Gesuche. Wie bereits im Zusammenhang 
mit Art. 8a Abs. 1 Bst. h des Betäubungsmittelgesetzes erwähnt, ist dies ein 
zentraler Aspekt, welcher jedoch nicht vollumfänglich gewährleistet werden 
kann. Deshalb empfehlen wir nebenstehende Anpassung. 
 


 
Beschreibung der Vorkehrungen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie  zur angemessenen 
Berücksichtigung der Sicherheit der Öffentlichkeit. 


 
 
 


Unser Fazit (bitte nur eine Antwort ankreuzen) 


 Zustimmung 


 Zustimmung mit Vorbehalten / Änderungswünschen 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 
 
 





		014_ROB_Dr. Robert GmbH-Suchtbehandlung auf Augenhöhe

		025_CKU_C. Kuehni, Institute of Social and Preventive Medicine, University of Bern

		026_MPU_M. Puhan, Universtität Zürich

		027_KME_K. Meili, Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Bern

		031_SFE_S. Fehr

		035_PMV_P. Marques-Vidal

		042_GSO_G. Sommer, Institut für Sozial und Präventivmedizin, Universität Bern

		084_OFR_O. Franco_Institute of Social and Preventive Medicine, Universität Bern

		091_MRI_M. Riesen, députée au Grand Conseil bernois

		121_LMA_L. J. Maier, UCSF






 
 


Bundesamt für Gesundheit BAG 
Office fédéral de la santé publique OFSP 
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 
 


7. Juli 2018 – 25. Oktober 2018 


Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach 


dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis): Verzeichnis der 


Stellungnahmen in der Vernehmlassung  


 


Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au 


sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes avec cannabis) : liste des prises de 


position dans la consultation  


 


Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni 


pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa): 


elenco delle prese di posizione della consultazione 


 


 


BAG - OFSP – UFSP 


27. April 2018   







01 Kantone 
Cantons 
Cantoni 


 


 


Stakeholder Name / Nom / Nome ID-Nummer / ID-numéro / ID-numero 


AG Kanton Aargau 049 


AI Kanton Appenzell Innerrhoden 124 


AR Kanton Appenzell Ausserrhoden  015 


BE Kanton Bern 109 


BL Kanton Basel-Landschaft 071 


BS Kanton Basel Stadt 055 


FR Canton de Fribourg 043 


GE République et canton de Genève 047 


GL Kanton Glarus 011 


GR Kanton Graubünden 045 


JU République et canton du Jura 069 


LU Kanton Luzern 046 


NE Canton de Neuchâtel 115 


NW Kanton Nidwalden 054 


OW Kanton Obwalden 010 


SG Kanton St. Gallen 028 


SH Kanton Schaffhausen 078 







SO Kanton Solothurn 005 


SZ Kanton Schwyz 068 


TG Kanton Thurgau 088 


TI Cantone Ticino 051 


UR Kanton Uri 020 


VD Etat de Vaud 039 


VS Kanton Wallis 036 


ZG Kanton Zug 021 


ZH Kanton Zürich 034 


 


 


 


  







02 Politische Parteien 
Partis politiques  


   Partiti politici Parteien 
 


 


Stakeholder Name / Nom / Nome ID-Nummer / ID-numéro / ID-numero 


BDP Bürgerlich-Demokratische Partei 057 


CVP Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz 119 


EDU Eidgenössisch-Demokratische Union Schweiz 100 


EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz 116 


glp Grünliberale Partei Schweiz 058 


GRÜNE Grüne Schweiz, Les Verts suisses 081 


PLR Les Libéraux-Radicaux  052 


PPS Piratenpartei Schweiz 120 


PS Parti socialiste suisse 111 


SVP Schweizerischen Volkspartei  082 


up! Unabhängigkeitspartei 003 


 


 


 


  







03 Gemeinden 


 Communes 
 Comuni 
 


 


Stakeholder Name / Nom / Nome ID-Nummer / ID-numéro / ID-numero  


Bern Stadt Bern 009 


Biel Stadt Biel 056 


Lausanne Ville de Lausanne 019 


Luzern Stadt Luzern 017 


OsterM Gemeinde Ostermundigen 060 


SDW Soziale Dienste Werdenberg 048 


St. Gallen Stadt St. Gallen 077 


Thun Stadt Thun 087 


Winterthur Stadt Winterthur 022 


Zürich Stadt Zürich 076 


 


 


 


  







04 Gesundheit und Sucht 
 Santé et addiction 
 Salute e dipendenze 
 


 


ID-Nummer / ID-numéro / ID-numero Name / Nom / Nome Stakeholder 


001 Schweizerische Vereinigung Eltern gegen Drogen EgD 


007 Eidg. Kommission für Suchtfragen EKSF EKSF 


012 Schweizerische Gesundheitsstiftung RADIX RADIX 


016 Schweizerische Gesellschaft für Suchtmedizin  SSAM 


018 Schweizerische Koordinations- und Fachstelle Sucht  Infodrog 


024 Fachverband Sucht FS 


037 Collège romand de médecine de l’addiction CoRoMa 


038 Addiction Suisse AS 


040 Dachverband Drogenabstinenz Schweiz. DAD 


053 Suprax Ambulante Suchtbehandlung Suprax 


062 Lungenliga Schweiz LLS 


065 Forum Suchtmedizin Innerschweiz FOSUMIS 


066 CONTACT, Stiftung für Suchthilfe CONTACT 


067 Kantonsapothekervereinigung Schweiz KAV 


070 Forum Suchtmedizin Ostschweiz FOSUMOS 


072 Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH 


080 Nationale Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik NAS-CPA 







086 Stiftung Sucht StiSu 


089 
Coordination Romande des Institutions et organisations 
oeuvrant dans le domaine des Addictions 


CRIAD 


090 Groupement romand d’études des addictions GREA 


093 Verein Jugend ohne Drogen JoD 


097 Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz AT 


101 Aargauische Stiftung Suchthilfe ags Suchthilfeags 


102 
Suchtpräventions- und Jugendberatungsstelle des Bezirks 
Horgen 


samowar Horgen 


103 Ticino Addiction Ticino Addiction 


113 Allianz Gesunde Schweiz AGS 


114 Public Health Schweiz PHS 


122 Vereinigung Cerebral Schweiz_SNBrief VCerS 


 


 


  







05 Wissenschaft 
 Science 
 Scienza 
 


 


ID-Nummer / ID-numéro / ID-numero Name / Nom / Nome Stakeholder 


008 swissuniversities SU 


013 
Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung  


SNF 


029 Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Uni Bern ISPM 


030 Institute of Global Health, University of Geneva UniGe 


032 Universität Luzern Unilu 


033 
Institut Universitaire de médecine sociale et préventive, 
CHUV 


IUSMP 


044 Institut für Soziale Arbeit und Gesundheit (ISAGE) ISAGE 


061 Akademien der Wissenschaften Schweiz a+ 


063 
L.S. Suggs, Institute of Public Communication,  
Università della Svizzera italiana 


LSS 


064 
Schweizerische Akademie der Medizinischen 
Wissenschaften 


SAMW 


075 CTU Bern, Universität Bern CTU BE 


079 Faculté de droit, Université de Genève UniGe 


094 Institute of primary Health Care BIHAM 


123 Inst. droit de la santé, Uni Neuchâtel IDS 


 


 
  







06 Wirtschaft/Cannabis 
 Économie/Cannabis 


Economia/Canapa 
 


 


ID-Nummer / ID-numéro / ID-numero Name / Nom / Nome Stakeholder 


002 Le carré de Jane Sàrl CJ 


006 SWISS SAFE ACCESS FOR CANNABINOIDS SSAC 


050 Centre patronal CP 


074 
IG Hanf Schweiz _CI Chanvre Suisse _CI Canapa 
Svizzera 


IGHANF 


092 New Challenge Zanella & Chezzi NCZC 


095 Tilray Inc. TIL 


096 Alponics ALP 


104 Association Cannamed Compassion Genève ACCG 


105 Associazione Cannabis Ricreativa Ticino  ACRT 


106 Medical Cannabis Verein Schweiz MCVS 


107 Verein Legalize it VLI 


117 Kämpf Vertrieb/ Hempcare GmbH SHC 


118 Dachverband für eine vernünftige Drogenpolitik DroLeg 


 


 


  







07 Organisationen divers 
Autres organisations 
Altre organizzazioni 


 


 


ID-Nummer / ID-numéro / ID-numero Name / Nom / Nome Stakeholder 


004 Verband Schweizerischer Polizei-Beamter VSPB 


023 Schweizer Drogistenverband SDV 


041 Swiss School of Public Health SSPH+ 


059 Verein Kirchliche Gassenarbeit Luzern VKG 


073 Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz DOJ 


083 Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV 


085 AvenirSocial, Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz AvenirSocial 


098 Konferenz der kantonalen Beauftragten für Suchtfragen KKBS 


099 Schweizerischer Städteverband SSV 


108 Schweizerischer Apothekerverband Pharma Suisse phS 


110 Schweizerische Vereinigung Städtischer Polizeichefs SVPS 


112 
Konferenz der kantonanalen Sozialdirektorinnen und 
Sozialdirektoren 


SODK 


125 Föderation Schweizer Psychologinnen und Psychologen FSP 


126 
Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen 
und -direktoren 


KKJPD 


 


 
  







08 Privatperson 
 Particuliers 


Persona privata 
 


 


ID-Nummer / ID-numéro / ID-numero Name / Nom / Nome Stakeholder 


014 Dr. Robert GmbH - Suchtbehandlung auf Augenhöhe ROB 


025 C. Kuehni, Institute of Social and Preventive Medicine CKU 


026 M. Puhan, Universität Zürich MPU 


027 K. Meili, Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Uni Bern KME 


031 S. Fehr SFE 


035 P. Marques-Vidal PMV 


042 G. Sommer, ISPM, Universität Bern GSO 


084 
O. Franco, Institute of Social and Preventive Medicine, 
Uni Bern 


OFR 


091 M. Riesen, députée au Grand Conseil bernois MRI 


121 L. J. Maier LMA 


 


 







